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Einleitung 

Im fIttelpunkt dieses Buches steht die Erläuterung des auf praktische Vernünftigkeit 

gestützten "politischen" Staates, jenes "republikanischen" Modells aristotelischer Her­

kunft, dessen legitimatorische Anforderungen sich auch über den in der Moderne vor­

drängenden legitimitätsstiftenden Anspruch von Kontraktualismus und Souveränitäts­

theorie hinaus, ja in Vermittlung oder notwendiger Ergänzung gegenüber diesem, in der 

politischen Diskussion bis hin zur Gegenwart Geltung verschaffen, Bei allen zu beden­

kenden geschichtlichen Differenzen vermag die aristotelische Reflexion auf Charakter 

und Anspruch "politischer" Herrschaft, vor allem in deren kritischer Abhebung gegen­

über allen Rationalitätsmaßstäben bloß "vorpolitischer" Herkunft, insbesondere gegen­

über einer Tendenz zur einseitig "ökonomischen" Interpretation staatlicher Aufgaben, 

auch maßgebliche Impulse fiir aktuelle politische Herausforderungen zu liefern. Sie hält 

desweiteren ein kritisches Sensorium in der Abwehr gesellschaftlicher Fraktionierungen 

und Polarisierungen sowie der Instrumentalisierung partikulärer Interessen als Grundla­

ge des politischen Diskurses bereit. 

Das "Modell des Aristoteles" prägt daher in entscheidender Weise auch die politi­

sche Philosophie der Moderne mit, bis hin etwa zu Rousseau und Hegel, ja bestimmt 

maßgeblich dIe amerikanische Gerechtigkeitsdebatte durch den Beitrag "kommunitaris­

tischer" Ansätze. Gerade in der neueren Diskussion machen sich aber im Zeichen einer 

allzu planen ungeschichtlichen Rezeption auch Tendenzen der systematischen Verdün­

nung bei gleichzeItiger moraltsierender Umdeutung bemerkbar, die den systematischen 

Stellenwert der aristotelischen Politik gerade durch ein Defizit an geschichtlich adäqua­

ter Umsetzung verfehlen, 

I So soll Im Teil 1 des vorliegenden Buches in exemplarischer Weise das Konzept 

der Begründung der Polttik in der vernünftigen Praxis der Bürger in der aristotelischen 

Republik vorgestellt werden. Dabei wird jedoch der Versuch einer Einordnung in 

Grundlinien des umfassenden systematischen Kontexts in Metaphysik und praktische 

Philosoplue unternommen, um gerade durch einen gegenüber der Relevanz neuzeitli­

chen Freiheitsverständnisses differenzierenden und nicht ungeschichtlich-planen bzv,'. 

bloß deskriptiven Zugang zu diesem Politikrnodell auch aktualisierende Perspektiven zu 

eröffnen. 

Die aristotelische praktische Philosophie findet ihren Angelpurtkt in der erstmals auf 

den Begriff des "Menschen als Menschen" als ihr Prinzip gegründeten "bürgerlichen 
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Gesellschaft", der die institutionelle Form der "wohlgemischten Verfassung", der ,.Re­

publik" bzw. "Politie" entspricht. Darin hält sich ein gegenüber der Bcliebigkeit tat­

sächlicher Herrschaftsanmaßungen stets kritischer, neuzeitlichen Legitimationsanforde­

rungen jedoch in dieser Unmittelbarkeit unzugänglicher, ursprünglicher begrifflicher 

Zusammenhang zwischen dem Verständnis "politischer Herrschaft" und der v .. ·echsel­

sei ti gen "Anerkennung" aller konkret freien und gleichen Bürger präsent. Diese ruht 

freilich auf einschränkenden Voraussetzungen freiheitlich-politischer Subjektivität und 

der unmittelbaren Bindung menschlichen Sclbstvollzugs an entsprechende institutio­

nelle Rahmenbedingungen auf, wodurch sie sich vom neuzeitlichen Verständnis unbe­

dingter menschlicher Freiheit und deren Institutioneller Gewährleistung in unverfügba­

ren Menschenrechten maßgeblich unterscheidet. Diese systematischen Differenzen gilt 

es, in Hinblick auf deren spezifisch antiken Verständnishorizont und dessen Rationali­

tätsanforderungen zu erläutern, wie sie nicht zuletzt durch die Abwesenheit einer Per­

spektive geschichtlicher Selbstüberschreitung bzw. Vermittlung menschlicher Praxis ge­

kennzeichnet sind. Demgegenüber ruht das aristotelische Verständnis - politikbegrün­

dender - vernünftiger Praxis systematisch in entscheidender Weise auf seinem Verständ­

nis entelechialer Teleologie auf. 

I. An den Beginn der Ausftihrungen wird daher die Erörterung der spezifisch aristo­

telischen Konzeption entelechialer aturteleologie gestellt, wobei es zunächst gilt, diese 

durch ihre Einordnung in den "Diskurs" antiker Metaphysik zu erschließen, näherhin 

deren Hervorgang aus der Auseinandersetzung mit platonischer Ideenlehre einerseits 

und den Ansätzen vorsokratischer Naturphilosophie andererseits zu erläutern (I I). Das 

Programm aristotelischer Teleologie, die phänomenale Wirklichkeit in ihrer je selbstän­

digen Wesenhaftigkeit zur Geltung zu bringen, kommt in der spezifischen Gestaltung 

seiner Prinzipienlehre zum Ausdruck (I 2) und findet so wie diese ihren Kristallisations­

punkt in der Lehre von der" aturbewegung" als der Erörterung des Problems "substan­

tiellen Werdens" (I 3). 

II. Eingeruhrt am Paradigma der Naturbewegung, hält das aristotelische Modell ge­

richteten Strebens weiters eine analoge Grundstruktur rur die Deutung kontingenter 

Wirklichkeit bereit. Auf der Grundlage des Begriffs der "ousia" und des diesen expli­

zierenden Verständnisses von "energeia" bzw. "entelecheia" finden menschliche Praxis 

wie Naturbewegung darin eine gemeinsame begriffliche Basis. Für den Bereich mensch­

licher Vernunfttätigkeiten beansprucht der Begriff des Strebens freilich darüberhinaus 

eine strukturelle Ergänzung und die Erweiterung seiner rationalen Basis im Modell der 
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"hexis" bzw. "arete" als einer dauerhaften tätigen Verfassung. Darin erzielt menschli­

che Praxis einerseits eine gesteigerte Analogie zur Naturteleologie - da eine vergleichba­

re Gewißheit ihrer Zwecke - und distanziert sich gleichzeitig von dieser durch die Ver­

wiesenheit auf selbsttätige, vernünftige "Übung" auf der Grundlage von durch Überle­

gungen geleiteten vernünftigen Entscheidungen (Il 2). 

Durch die Erläuterung der aristotelischen Teleologiekonzeption, die von Aristoteles 

anhand des Paradigmas der "Naturbewegung" eingeführt wird, sowie des dazu korre­

spondierenden Ethos "vernünftigen Strebens" soll nicht zuletzt das etwaige Verständnis 

einer vorgängigen materialen Zweckbindung der Politik, im Sinne etwa einer herkömm­

lichen "Werteethik" , distanziert werden. Das Verhältnis Naturteleologie - Praxis wird 

nicht deduktiv, sondern als ein solches der Strukturanalogie bei gleichzeitiger gegensei­

tiger methodischer Abgrenzung verstanden, wie sie sich in der sogenannten aristoteli­

schen "Pragmatientrennung" äußert. Ausdruck der systematischen Unabhängigkeit der 

praktischen Philosophie "über das zum Menschen Gehörige", distanziert diese nicht nur 

jede unmittelbare Verknüpfung von Naturtheorie und sittlichem Wissen, sondern im 

Zeichen der Bindung der Politik an den Begriff vernünftiger Praxis vor allem auch de­

ren Bezug zu einem Fundament unbedingter Theoriebegründung, wie sie etwa die pla­

tonische Staatslehre in der - nur theoretischer "Schau" zugänglichen - Idee des Guten 

aufsucht (Il 3). 

Denn, um im Rahmen eines antiken Zugangs zur Wirklichkeit einen Begriff des 

Menschen als Menschen hervorzubringen, der "Allgemeinheit" beanspruchen kann, be­

darf es sowohl einer Abgrenzung gegenüber seiner bloß naturalen Ausstattung und un­

mittelbar vitalen Antrieben, die die Verwirklichung des Humanurns unterbieten, einer­

seits wie auch gegenüber einer Fundierung menschlichen Wesensvollzugs im "Unbe­

dingten" andererseits. Dies eben tritt im Vorgang des Praktisch werdens des Guten zuta­

ge, unter Loslösung von seiner bei Platon überlieferten Bindung an den "bi os theoreti­

kos". Innerhalb der Verselbständigung des menschlichen Tätigkeitswissens steigert sich 

die Ausdifferenzierung des Humanums sodann weiters in der fundierenden Überbietung 

einander hierarchisch zuliefernder Einzelkünste durch die Abhebung jenes spezifischen 

"Werks des Menschen als Menschen", welches als "Praxis" im engeren Sinn seinen 

Zweck in sich selbst trägt und nicht als herzustellendes Werk oder abzubildendes eidos 

außer sich hat. Dem entspricht die Absage an die "technokratischen" Tendenzen plato­

nischer Politik in deren Reklamierung einer leitenden "techne politike" (TI 1,4). Die tra­

ditionelle Frage nach dem "höchsten Gut", "wonach alles strebt", verweist demgemäß 

zunächst auf ein tätiges, vernünftiges Streben, welches auch den Zweck und das Ziel des 

HandeIns selbst darstellt. Dieses gilt aus aristotelischer Sicht ungeachtet der eingefor­

derten institutionellen Rahmenbedingungen als grundlegend, nämlich unabhängig von 
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Vorzügen der Geburt, außergewöhnlichen Begabungen, aber auch in kritischer Distanz­

nahme gegenüber unmittelbar natürlichen Beschaffenheiten, in die tätige, vernunftge­

leitete Verfügung des Menschen selbst gerückt. Darüberhinaus erweist sich die tätige 

Lebensführung der Bürger im politisch-kommunikativen Handeln in der polis selbst der 

auf das "vollendete" Glück gerichteten theoretischen Betrachtung überlegen, insofern 

jene nicht bloß wenigen "Weisen", sondern allen - konkret freien - Bürgern regelmäßig 

zugänglich ist (Il 5). 

Dabei ist zu zeigen, daß es dem aristotelischen Verständnis von "entelecheia" ent­

spricht, daß der praktische Wesensvollzug des Menschen unmittelbar auf die "mate­

riellen", die institutionellen und "ökonomischen", Bedingungen seiner konkreten Ver­

wirklichung verwiesen bleibt und darin kein dem neuzeitlichen Autonomiegebot ver­

gleichbares unbedingtes Prinzip seiner Anerkennung erreicht. Vielmehr vermag sich 

dieser bei Aristoteles - aus moderner, wohl aber auch aus platonischer Sicht - nicht aus 

der durchgängigen Verstrickung in institutionelle, ökonomische, ja auch naturale Bedin­

gungen seiner Verwirklichung zu lösen. Er erweist sich darin abhängig von einem spezi­

fisch antiken Verständnishorizont der Kosmosgebundenheit allen Seins, wie er in zen­

traler Weise durch die Abwesenheit einer Perspektive geschichtlicher Vermittlung und 

Selbstüberschreitung menschlicher Praxis gekennzeichnet ist. Auf dem Boden vielmehr 

jener spezifischen "Vernünftigkeit der Wirklichkeit", wie sie im Rahmen der "entele­

chialen" Teleologie des Aristoteles durch die allererst "actu" hervorgetretene Vernunft­

gestalt eines Seienden ihre unüberbietbare Präsenz gewinnt, so nicht auf die gegenüber 

hinkünftiger Überbietung zukunftsoffene Steigerung des Vernünftigen in der Geschichte 

angelegt ist, sondern gerade auf die Erhaltung und Dauerhaftigkeit des zielhaft Erreich­

ten, kann auch menschliche Freiheit nicht anders als als immer schon aktuell und kon­

kret geglückte und hinreichend dauerhaft bewährte sittliche Praxis begriffen werden. 

Der Preis der Reflexion auf die Bedingungen wirklicher Freiheit in einem spezifisch 

antiken Verständnishorizont umfaßt in der Folge freilich den Ausschluß aller jener, die 

nicht zur aktuellen Entfaltung ihres sittlichen Personseins gelangt sind bzw. gelangen 

können, insbesondere aller ökonomisch Abhängigen, aber auch aller jener, die aus ande­

ren Gründen in der Ausbildung reifer Sittlichkeit scheitern (Il 6). 

IlI. Menschlicher Selbstvollzug in der polis ruht dabei in differenzierter Weise auf 

ethisch-institutionellen (III 1,2) und "ökonomischen" (III 3 - 5) Bedingungen auf, wie 

sie schließlich in der Bevorzugung der "republikanischen" Verfassung als "Verfassung 

schlechthin" gegenüber der in platonischer Tradition "besten Verfassung", der Monar­

chie bzw. Aristokratie, vollends zur Geltung kommen. 
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Dabei gilt es, den Stellenwert des aristotelischen Ethos gegenüber einer möglichen 

Fehlinterpretation als material-heteronomes oder "positivistisches" Legitimationsmo­

dell abzugrenzen, vielmehr deren notwendig vermittelnden Stellenwert im Horizont ei­

ner für die Vormoderne insgesamt charakteristischen Strebens- und Tugendethik und 

deren unabdingbar hermeneutisch-kommunikativer Struktur zu erläutern, was in Kap. 

n I des 2. Teils nochmals In Gegenüberstellung zum Typus deontologischer Moralbe­

gründung unterstrichen wird. 

Insbesondere zielt die in den Begriffen von "Ethos" bzw. "Tugend" zum Ausdruck 

kommende aristotelische Wertschätzung der Gewöhnung zur Vergewisserung vernünf­

tiger IIandlungsziele nicht vorrangig auf die Festschreibung überkommener Konventi­

on. Vielmehr artikuliert sich darin das Erfordernis einer gegenüber der je konkreten ein­

zelnen sittlichen Entscheidung bereits vorausgesetzten grundlegenden "ethisch" -tugend­

haften Formation menschlicher Lebenspraxis. Diese beruht jedoch nicht auf ihrer un­

mittelbar "materialen" Identifizierung mit bestimmten kontingenten Handlungsmustern. 

Sie stützt die sittliche Qualität menschlicher Praxis vielmehr auf eine Steigerung der 

Aneignungsleistung vernünftiger Ziele nach Maßgabe deren habitueller Gewißheit. 

Freilich weist der aristotelische Stil einer Strebens- bzw. Tugendethik mit diesem 

Schwergewicht in der Ausbildung einer dauerhaften sittlichen Haltung auch ein charak­

teristisches systematisches Defizit bezüglich der praktischen Konstituierung seiner ver­

nünftigen Zwecke auf, indem es - trotz der durchgängig festgehaltenen "Selbstverur­

sachtheit" menschlicher Handlungen und Haltungen - diese doch niemals zu setzen, 

sondern vielmehr unabdingbar vorauszusetzen gilt. Dies drückt sich handlungstheore­

tisch aus in der begrifflichen Konzentration von praktischem Urteil und konkreter pro­

hairesis ("Entscheidung") auf die rationale Mittelwahl, welche freilich zur ausreichen­

den Fundierung menschlicher Praxis die Vernünftigkeit der Ziele in einer der einzelnen 

Handlung notwendig vorausliegenden relativ konstanten sittlichen Grundabsicht antizi­

pieren muß. Dadurch aber hinkt die rationale Vergewisserung der Ziele gewissermaßen 

einen Schritt gegenüber ihrer strukturellen Erforderlichkeit für die Orientierung mensch­

licher Praxis nach. Was die Fundierung der je einzelnen Handlung betrifft, sucht Ari­

stoteles den aus dieser Voraussetzungsstruktur resultierenden unvermeidbar zirkulären 

Charakter vernünftiger Zielgewinnung hermeneutisch-reflexiv im Rückgang auf die je­

weils eigene bereits gewonnene praktische Erfahrung aufzulösen. Da aber diese letztlich 

doch keine ausreichende sittliche Begründung vermitteln kann, erweitert sich die herme­

neutische Rückfrage auf jene, gegenüber der Tugend des einzelnen ursprünglichere Ak­

tualität besitzende Vernunftgestalt menschlicher Wesensentfaltung, nämlich auf die 

kommunikative sittliche Praxis freier und gleicher Bürger. Ein solch strebensethisches 

Modell von Sittltchkeit mit der hiefür charakteristischen Zirkularität des ethischen Dis-
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kurses hinsichtlich seiner praktischen Zwecke weist solcherart eine immanente, begriffs­

notwendige Tendenz zur Einbeziehung der vernünftigen Stellungnahme anderer auf. 

Der antizipierten "Immanenz" und gewissermaßen Vor- bzw. Selbstgegebenheit der 

Ziele im strebenden Vollzug entspricht die ursprüngliche und konstitutive Verwiesen­

heit auf einen gleichsam "äußeren", praktischen Sinn stiftenden Impuls durch die Praxis 

anderer - nämlich gleicher sittlicher Subjekte. Menschliches Handeln ist solcherart vor­

gängig und ursprünglich an die sittlich-kommunikative Öffentlichkeit der polis, an den 

politisch-ethischen Raum konkreter Normativität bzw. gelebter Sittlichkeit in der Ge­

meinde konkret freier und gleicher Bürger gebunden. 

Der aristotelische Rekurs auf "wirkliche Freiheit" hat zwar in erster Linie sittlich­

kommunikative Voraussetzungen. Er ruht aber ebenso auf "materiellen" Bedingungen 

des Selbstseinkönnens des Bürgers auf, nämlich auf der hinreichenden Verfligbarkeit 

aller notwendigen Güter, die von der Arbeit für die unmittelbare Sicherung des Daseins 

zur Entfaltung bürgerlicher Tugend in der polis freigeben. Die aristotelische "oiko­

nomia", der die Kap. III 3 - 5 gewidmet sind, erfüllt jedoch nicht allein eine wirtschaft­

liche Versorgungsfunktion. Sie leistet neben der differenzierten institutionellen Einbin­

dung vorpolitisch-"naturhafter" Bedingungen des Menschsseins und der Ethisierung 

ursprünglichster menschlicher Beziehungen (1II 3) auch einen Beitrag zur Aufklärung 

der Lehre von der polis selbst. Als Ort verschiedener Gesellschaften von Ungleichen lie­

fert sie einen kontrastierenden Beitrag zur Begriffsbildung und Herausdifferenzierung 

der im eigentlichen Sinne politischen Herrschaft von Freien und Gleichen (III 4). Mar­

kant vom neuzeitlichen Verständnis moderner Marktwirtschaft ebenso abzugrenzen wie 

vom liberalen Prinzip der bürgerlichen Selbständigkeit (III 5), bietet das aristotelische 

Haus vielmehr eine grundlegende teleologische Einbindung des Gütergebrauchs und 

hält solcherart in seinen "biologischen" und "ökonomischen" Funktionen die materiel­

len Bedingungen des Selbst-Seins des Bürgers in der polis bereit, die auch in der Kon­

zeption des Bürgerstatus (III 6) und dem Profil der Polisverfassung ihren Niederschlag 

finden. 

Von der unabdingbaren Ethosabhängigkeit menschlicher Praxis - samt ihren "ökono­

mischen" Voraussetzungen - gehen in der Folge auch entscheidende Impulse für den in­

stitutionellen Aufbau "politischer" Herrschaft aus. Im Rekurs auf das konkrete Gelingen 

politischer Tüchtigkeit oder doch die konkrete Fähigkeit dazu findet sich demnach auch 

das entscheidende Kriterium bürgerlicher Subjektivität. Dieses bindet die polis in Ab­

kehr von der unmittelbaren Relevanz bloß partikulärer Eigenschaften und Güter, wie 

Reichtum und vornehme Geburt, aber auch in Distanznahme zum Kriterium außeror­

dentlicher, alle anderen überragender und so nicht repräsentativer und der Aktualität des 

Menschseins entbehrender Tugendhaftigkeit an den Begriff des Menschen selbst zurück. 

18 



Auf der Grundlage jenes gleichsam radikalisierten und nicht hintergeh baren Vermitt­

lungsanspruchs menschlichen SelbstseIns, wonach die Anerkennung als Person aus an­

tiker Sicht nicht jedem Menschen in unbedingter Weise zukommt, sondern dergestalt 

ihm selbst und seiner eigenen Praxis überantwortet ist, daß erst die bereits gelungene 

oder doch konkret mögliche Telosvemirklichung, also die geglückte sittlich-politische 

Praxis des Bürgers, die Grundlage rur sein Subjektsein schafft, bildet die politische Tu­

gend auch den entscheidenden Ansatzpunkt "politischer Gleichheit" sowie der Vertei­

lung institutioneller Mitwirkungsrechte In der polis (III 6, 9). 

Unter Berücksichtigung der genannten institutIOnellen Bedingungen geglückten 

Menschseins entspricht der teleologischen Grundkonzeption des Aristoteles im Horizont 

einer Pluralität vorfindllcher Regierungsformen (Ill 6, 7), denen jeweils unterschiedli­

che Prinzipien zugrundeliegen, die wohlausgewogene Mischverfassung in ihrem kon­

stitutiven Bezug zur spezifisch bürgerlichen Tugend. Im Gegensatz zur überwiegenden 

Tradition der Mischverfassung, die in Teil 2, Kap. III 19 noch einmal aufgegriffen Wird, 

entledigt sich diese bei Aristoteles des Stellenwerts einer bloß "zweitbesten" Verfas­

sung zum Zwecke der Machtbalancierung durch die "mäßigende" Verbindung hetero­

gener konstitutioneller Komponenten und gewinnt stattdessen eigenständiges teleologi­

sches Gewicht. 

Ebenso freilich wie die polis als Ethosgemeinschaft eine unabdingbare vermittelnde 

Funktion ftir die sittliche Praxis der Bürger, ja für die Entfaltung des spezifischen Hu­

manums, erfullt, läßt sich auch die Ausübung politischer Herrschaft niemals von der 

konkreten kOInonia politike der Bürger begrifflich ablösen. Es gibt aus aristotelischer 

Sicht keinen schlechthin anwendbaren, allgemein-"abstrakten" und von der jeweils 

konkreten Verfassungsordnung abhebbaren Begri ff "staatlicher" Herrschaft. Die aristo­

telische Vermittlung von Herrschaft und Gesellschaft beruht nicht auf der legitimieren­

den Einbindung und Beschränkung eines Im voraus konstituierten Souveränitätsbegriffs, 

sondern auf der vorgängigen Differenzierung des Herrschaftsbegriffs selbst. 

Im Horizont der notwendigen Eidosgeprägtheit einer Pluralität von Herrschaftsbe­

griffen läßt sich dabei auf die Vernünftigkeit von Herrschaft nur im Kontext ihrer Zu­

ordnung zu verschiedenen, von durch je andere Formen "freundschaftlich" -rechtlicher 

Anerkennung bestimmten Ausprägungen der "koinonia" reflektieren. Ja es besteht ins­

besondere keine begriffliche Gemeinsamkeit zwischen der "politischen" Bürgerherr­

schaft einerseits und Jener des Hausherrn, insbesondere der despotisch-werkzeuglichen 

"Herrenherrschaft" über den Sklaven, von der sie nicht bloß graduell, sondern bereits 

ihrer" atur" nach qualitativ abgehoben wird. Politische Herrschaft kann daher aus ari­

stotelischer Sicht bereits ihrem Begriffe nach nicht nach Willkür ausgeübt werden oder 

zur Festigung einer beliebigen gesellschaftlichen Ordnung dienen. Dem entspricht wei-
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ters auch das Fehlen eines ausgeprägten institutionellen "Gefalles" zwischen der recht­

lichen Struktur der polis einerseits und der vernünftigen Praxis der Bürger andererseits. 

Dies gilt insbesondere für die mangelnde "instrumentell" abhebbare Eignung der Po­

lisinstitutionen zur Wahrnehmung ursprünglicher planvoller rechtlich-politischer Ge­

staltungsmaßnahrnen, etwa in der allererst .,distributiv" -gewährleistenden Einräumung 

grundlegender Rechtspositionen oder gar als flexibel verfügbares Gestaltungsmittel so­

zialer Bedingungen, ja selbst nicht einmal dazu, die Bürger zum "guten Leben" zu 

zwmgen. Im Vergleich etwa zu den Anforderungen neuzeitlicher Rechtsstaatlichkeit 

scheiden damit Fragen der ursprünglichen - etwa kontraktualistischen - Legitimation 

von Recht und Herrschaft ebenso aus wie die Ausdifferenzierung formalisierter, verfah­

rensmäßig gesicherter, rechtlicher Gewährleistungen gleicher Freiheit oder die Einrich­

tung politischer Repräsentation in der Ausübung republikanischer Herrschaft. 

Diese unauflösbare Ethosunmittelbarkeit der Polisinstitutionen - und nicht etwa ein 

naturalistischer Ableitungszusarnmenhang oder auch die Entsprechung zu einem vor­

gängigen Ordnungskonzept - bildet den wesentlichen Gehalt der "Naturwüchsigkeit" 

politischer Herrschaftsverhältnisse bei Aristoteles. Diese können daher - gewissermaßen 

von ihrem Kontrast zur neuzeitlichen Legitimation von Staat und Gesellschaft her - mit 

gleichem Recht als "von atur" (Ritter) bestehend als auch - da ihrer Natur nach zwi­

schen Freien und Gleichen gültig - als "herrschaftsfrei" (Bien) begriffen werden (III 

10). 

II. Das genannte Modell praktisch-politischer Vernünftigkeit als Grundlage von 

Staat und Recht findet weiters eine Fortsetzung seiner Wirksamkeit bereits im Mittelal­

ter in seiner Rezeption durch Thomas von Aquin, die damit die bis dahin gültige, auf die 

wesentliche Ungleichheit sozialer Rollen und gesellschaftlicher Aufgaben gestützte und 

unmittelbar theologisch begründete Ordnungsmetaphysik patristisch-augustinischer Prä­

gung ablöst. Der 2. Teil des Buches ",idmet sich dabei nicht zuletzt der Herausarbeitung 

differenzierter systematischer Akzentverschiebungen und Umformungen im Spannungs­

feld von praktischer Vernunft aristotelischer Provenienz einerseits und zunehmenden 

begrifflichen und institutionellen Differenzierungen andererseits, wie sie nicht zuletzt 

aus der dem Anspruch positiver Offenbarungsreligionen eigentümlichen Perspektive der 

Geschichtlichkeit und der damit verbundenen Dialektik hervorgehen. Diese Entwick­

lung führt zu zahlreichen Umbrüchen, die den institutionellen Ertrag aristotelischer Po­

litik teilweise zurückdrängen und gleichwohl dadurch auch zur Neuzeit überleiten. 

I. So kennzeichnet die skizzierte differenzlose Einbindung politischer Freiheit in die 
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Polisinstitutionen die AufgabensteIlung fur die politische Philosophie der nachklassi­

schen Antike ""ie auch für die Aristotelesrezeption des Mittelalters. Im Gegensatz zum 

politisch affirmativen Ausweg der Stoa vermag erst die christliche Reflexion den in sich 

geschlossenen Vermittlungsraum bürgerlichen Ethos in der polis in Richtung auf die 

"Transzendenz" der menschlichen Person aufzubrechen, um der Unbedingtheit mensch­

licher foreiheit gegenüber jeder kontingenten Lebenssituation Geltung zu verschaffen 

CI I). 

Die spannungsreiche Vermittlung von rezIpierter antiker Wesensordnung und jü­

disch-christlicher Überlieferung verdankter Geschichtlichkeit gestaltet auch das thoma­

sische Modell von Teleologie in vielfacher Weise gegenüber seinem aristotelischen 

Vorbild um. So sind et""a Tendenzen der gesteigerten Abstraktheit so""ie zur "Ent­

schränkung" der aristotelischen Prinzipienlehre erkennbar, in deren Rahmen Ansätze 

zur "Verdinglichung" der "Materie" wie auch zur Höherbewertung des Formprinzips, ja 

selbst zur Dynamisierung der Formenlehre hervortreten er 2). Im Zeichen fortschreiten­

der Abstraktion sowie der Applikation auf die neu eingefuhrte Anforderung universal­

teleologisch-ontologischer Lelzlbegrundung muß schließlich auch der ursprüngliche 

"Tätigkeitssinn" der aristotelischen Wesens- und Prinzipienlehre zurücktreten CI 3), 

kommt es zu einer weitreichenden kategorialen und transzendentalen Auffacherung der 

überlieferten Begrifflichkeit von "Akt" und "Potenz", "Form" und "Materie" (I 3). 

Nunmehr reklamiert Teleologie weiters ihre notwendige begründende Rückfuhrung auf 

"zwecksetzende" Subjektivität, er.veist sich ein Konzept "reiner" Naturteleologie als 

obsolet er 4) . Es ""eltet sich der Horizont metaphysischer Reflexion zur Perspektive on­

tologischer Letztbegründung, die im Begriff des "Seins" hinter die "Selendheit" von 

Seienden und ihre bloß kontingent-wesenhafte Vernünftigkeit zurückfragt. Dieses 

"transzendental" gesteigerte Begründungsanliegen kommt theologisch im Motiv der 

.,creatio ex nihilo" zur Sprache (I 7) und findet - dies unter Einbeziehung aristotelischer 

Begrifflichkeit - hinsichtlich semer Dimension der Überschreitung bloß substantieller 

Vernünftigkeit auch seinen iederschlag in der ordoförmigen Relationalität und hierar­

chischen Stufung aller Seienden. 

Die spezifisch thomasische Ausprägung des Modells metaphysischer "Ordnung" 

wird dabei als Resultat der spannungsreichen Vermittlung von theologisch-ontologi­

scher Unbedingtheit einerseits und aristotelischer Wesensbegrifflichkeit andererseits 

verstanden. Im Horizont der Ent\vicklung des Ordodenkens, welche trotz struktureller 

Gemeinsamkeiten durchaus unterschiedliche metaphysische bzw. politische Sinnstiftun­

gen beinhaltet, erweist sich darin gleichwohl der Höhepunkt - augustinisch geprägter -

mittelalterlicher Ordnungsmetaphysik als bereits übemuoden er 5). 

In diesem Modell der gestuften ontologischen Ungleichheit aller" aturen", die ins-
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besondere in den traditionellen Konstituenten von "Maß" und "Zahl" zum Ausdruck 

gebracht wird (I 6), kommt schließlich nicht einem substanzfdrmigen Begriff, sondern 

der spezifischen Relationalität zwischen den Seienden und deren Bewegung der "Selbst­

transzendenz" eine besondere den "ordo" integrierende Funktion zu, dies in der letztbe­

gründenden Überschreitung kontingenter Vernunftwirklichkeit er 8, 9). Der verbleiben­

den Spannung in der Darstellung transzendental-transzendenter Begründungsanliegen 

und theologischer Reflexion einerseits im Medium zuhandener aristotelischer Begriff­

lichkeit andererseits, insbesondere seiner vom spezifischen Naturgegenstand abgeleite­

ten kategorialen Prinzipien, ist das diesen Abschnitt abschließende Kapitel gewidmet 

er 10). 

II. Abschnitt II wendet sich in der Folge der universalteleologischen Umformung 

aristotelischer Strebens- bzw. Tugendethik zu, die sich jedenfalls weiterhin von jedem 

deontologischen Konzept moralischer Rechtfertigung in zentraler Weise unterscheidet 

(Il 1). Prägend wirkt insbesondere die Übernahme einer handlungs- bzw. "akttheoreti­

sehen" Strukturierung der rationalen Grundlagen menschlichen HandeIns, wonach sich 

die überlegende Entscheidung auf die rationale Mittelwahl konzentriert, der "Wille" 

hingegen auf die sittlichen Ziele gerichtet ist (Il 2). Unter Beibehaltung dieses begrifDi­

chen Rahmens vollziehen sich jedoch Akzentverschiebungen und systematische Um­

brüche, die den deutlicheren Charakter stellungnehmender Entscheidung im sittlichen 

Handeln zu Tage fOrdern, wie er im Heraustreten menschlicher "Intentionalität" gegen­

über dem Schema von prohairesis/electio ("Entscheidung") und boulesis/voluntas 

("Wille") zur Geltung kommt, weiters das Verständnis von "Aktualität" verändern und 

auch die Verfügung über die "Ziele" zunehmend in den Horizont menschlicher Ent­

scheidung rücken (Il 3). Dazu korrespondiert das Unternehmen, menschliches Streben 

vermittels der "Formalisierung" seines Ziels und im Zeichen des darin angemeldeten 

Unbedingtheitsanspruchs seinem Begriffe nach aufzubrechen und über sich selbst hin­

auszutreiben (Il 4). Die solcherart in Richtung auf ein universales "bonum in communi" 

"transzendental" gesteigerte Handlungsfinalität befdrdert weiters die begriffliche Auf­

fächerung des praktischen Ziels (in "finis" und "bonum") (Il 5, 6) und gestaltet im Zei­

chen der "intentionalen" Struktur des menschlichen Akts die teleologische Geschlos­

senheit und Immanenz aristotelischer Strebensethik um zur sich entäußernden dialekti­

schen Selbstüberschreitung menschlichen Erkennens und Handeins auf ein "Anderes" 

seiner selbst hin. Tendenzen der zunehmenden "Verdinglichung" einer sich fortschrei­

tend ausdifferenzierenden "Gegenständlichkeit" kommen darin ebenso zum Vorschein 

wie Ansätze eines von der aristotelischen Handlungstheorie weitgehend unberücksich-
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tigt gelassenen "Ich-Bewußtseins". Ja selbst die im Modus des "intcllectus habitualis" 

vergewisserten transzendentalen Prinzipien der Gegenstandserkenntnis verschaffen sich 

solcherart Geltung, nämlich als in deren Vollzug "begleitend" gewußte Prinzipien des 

unIvcrsalcn Seins (II 7). 

III. In der rechtlich-politischen Reflexion des Thomas kommt dem Begriff des "Ge­

sctzes" zentrale Bedeutsamkeit zu, dessen differenzierte Erörterung als praktisch-politi­

sches Prinzip daher im Abschnitt 1II breiten Raum einnimmt. 

Dabei gilt es zunächst, die thomasische "Iex" - in Abgrenzung gegenüber allen Ver­

suchen einer "deontologisierenden" und, damit häufig verbunden, heteronomen Fehlin­

tcrpretation - als Funktion einer teleologischen Strebensethik aufzuweisen (III I, 2). 

Diese stellt sich nicht als durch die Kategorie der "Pflicht" bestimmt dar, sondern er­

schließt sich von der Perspektive des "Seinkönnens" her und enthält im integrativen Er­

fordernis ihrer konkreten Bewährung und damit im Rekurs auf die habituelle sittliche 

Qualität der Person einen maßgeblichen Rückbezug des Modells vernünftigen Strebens 

auf sich selbst. Dessen universalteleologische Öffnung und sein radikalisierter Begrün­

dungsbedarf fordern nunmehr jedoch die Überbietung bloß ethosimmanenter Sinnstruk­

turen auf ein sogenanntes "äußeres Prinzip" menschlichen Handeins hin ein. 

Im Horizont einer hermeneutisch-zirkulär argumentierenden Tugendethik vertritt das 

Gesetz, insbesondere im praktischen Urteil, der "ordinatio rationis", des Gesetzgebers 

nunmehr die Stellc der aristotelischen Bürgergemeinde, was deren handlungsleitcndc 

Funktionen, nämlich die notwendige kommunikative und praktisch "stimulierende" 

Verwiesenheit sittlichen HandeIns auf praktizierten Gemeinschaftsethos bzw. die ver­

antwortliche Stellungnahme eines je anderen betrifft. 

Insbesondere der Begri ff der "Iex humana "- von der in Umkehrung der scheinbar de­

duktiven Leseweise des lex-Traktats alle praktische Reflexion reduktiv ihren Ausgang 

zu nehmen hat - vertritt die Verpflichtung gegenüber der aristotelischen Tradition eIner 

ethosf6rmigen Legitimation der Politik und integriert damit den Bezug zur konkreten 

Phänomenalität vorfindlicher Sitte als eigene Rationalitätsstufe in den Begriff der "Iex" 

insgesamt (Ill 3). Gerade auf dieser Ebene trifft jedoch die aristotelisch beeinflußte 

Wertschätzung der in vorfindlicher normativer Übung gegenwärtigen sozialen Wirk­

samkeit auch mit dem konkurrierend dazu vordrängenden Modell zielstrebig-rationaler 

politischer Urteilskraft in der "ordinatio rationis" des "Gesetzgebers" zusammen. Im 

Spannungsfeld von gesetzgeberischem "iudicium" und eingeübter "consuetudo" trägt 

Thomas daher einerseits der Plausibilität und dem Schwergewicht eingelebter Sitte zur 

Stützung der in erster Linie praktisch motivierenden Aufgaben des Gesetzes Rechnung 
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und verschafft andererseits der Umbildung politischer Öffentlichkeit, insbesondere der 

aufkeimenden Ausbildung eines spezifischen und dauerhaften politischen Leitungsamts, 

Geltung. (Siehe auch III 16, 17.) 

Gerade das - bloß auf der Ebene der lex humana unmittelbar zum Tragen kommende 

- Begriffsmerkmal der "ordinatio rationis" erhellt weiters nicht zuletzt die differenzierte 

Einordnung des thomasischen Rechtsbegriffs im zeitgenössischen Diskurs zwischen 

Legisten und Dekretisten (III 12 a). Darin grenzt sich der thomasische Gesetzesbegriff 

durch den Rekurs auf das aristotelische Modell praktischer Vernünftigkeit sowohl ge­

genüber einer imperialistischen Engfuhrung ab, wie sie durch das Eindringen spätrö­

misch-voluntaristischer Rechtsbegrifflichkeit in der Frührezeption präsent ist, als auch 

gegenüber Tendenzen einer theologisch-hierokratischen Vereinnahmung der Politik. 

Aus den nunmehr in der abnehmenden Evidenz substantieller Vernünftigkeit und der 

Umbildung praktischer Teleologie hin zu gleichsam transzendentaler Allgemeinheit her­

vortretenden Akzentverschiebungen und Umbrüchen, wie sie insgesamt als Ertrag aus 

dem Anspruch positiver OffenbarungsrelIgionen in ihrer Perspektive der Geschichtlich­

keit und der darin zumindest theologisch reflektierten "Transzendenz" der menschli­

chen Person hervorgehen, folgen jedoch zwei Tendenzen zur gesteigerten "Verallgemei­

nerung" dieses "äußeren Prinzips" menschlichen Handeins gegenüber seinem aristoteli­

schen Vorbild im gemeinschaftlichen Polisethos: 

I. Hinsichtlich seiner praktischen bzw. ontologischen und schließlich auch theologi­

schen Begründung, wie sie sich in der - in stufenförmigen Teilhabebeziehungen artiku­

lierten - Auffaltung der leges-Hierarchie äußert (III 4). 

2 . In der Steigerung der Generalität seines konkreten Regelungssinns, nämlich bereits 

auf der Ebene der "lex humana ", wie sie den geänderten Anerkennungsbedingungen im 

christlich-mittelalterlichen regnurn und dem Struktunvandel praktischen Ethos und po­

litisch-kommunikativer Öffentlichkeit entspricht (Il! 11). 

I. Die Überschreitung kontingenten Ethos in der leges-Hierarchie' 

immt die Reflexion "gesetzlicher" Handlungsleitung auch ihren Ausgang von der 

konkreten Sitte der lex humana, so überschreitet sie diese sogleich kritisch auf die Stufe 

der lex naturalis. Im "natürlichen Gesetz" artikuliert sich nunmehr ein spezifisch prakti­

scher Begründungsanspruch, wonach es gilt, konkret vorfindliche Normativität an die 

"Natur" des Menschen, d.h. seine ratio practica, selbst rückzubinden. Diese weist über 

alle in spezifischer Weise im Ethos selbst konsolidierten Zweckbindungen menschlicher 

Strebungen hinaus. Ihr entspricht die transzendental bzw. universal umformulierte Aus­

richtung des HandeIns auf das "bonum universale" bzw. "in comrnuni". Fern aller natu-
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ralistischcn festschreibung menschlicher Praxis geht aus dieser Sicht der lex naturalis 

vielmehr eine gesteigerte Dynamisierung praktischer Regelhaftigkeit gegenüber behar­

renden, immer auch zur Verfestigung kontingenter Gewohnheiten tendierenden Ethos­

strukturen und eingeübten Lebensformen aus (TI! 5). Verstanden als "habitus naturalis" 

- parallel zum spekulativen "intellectus principlOrum" und in Entsprechung zur mensch­

lichen "synderesis" - kommt darin weiters im Medium aristotelischer Begrifflichkeit die 

Rückbindung der Erkenntnis über die Natur ihrer Gegenstände hinaus an die "Natur" 

allen Erkennens selbst zur Sprache (1II 6). 

Gleichwohl tut sich im Horizont der lex naturalis auch eine grundlegende Spannung 

zwischen dieser zentralen Bindung des Gesetzesbegriffs an die menschliche praktische 

Vernunft einerseits und der Erörterung einer Vielfalt hierarchisierter naturhafter Ziele 

menschlichen Strebens andererseits auf (III 7). Darin gibt die Konfrontation von "ratio" 

und naturaler "inclinatio" im menschlichen Streben den Aufweis einer gleichsam zwei­

fachen Natürlichkeit - von wenngleich abgestufter und aufeinander verwiesener Rele­

vanz - in der Fundierung menschlichen HandeIns frei. Diese zunehmende Freisetzung 

und gegenüber Aristoteles akzentuiertere Gewichtung unmittelbar natural finalisierter, 

vitaler Trieb- und Bedürfnisstrukturen findet ihre Ursache nicht zuletzt im "formalisie­

renden", universalteleologisch gewendeten Umbau thomasischer Handlungsteleologie, 

der In der Folge die konkrete Orientierung menschlicher Praxis zunehmend der gegen­

über habituell gefügtem Ethos aktuell heraustretenden Stellungnahme im einzelnen 

"Akt" überläßt. Aus einer nicht allein praktisch-normativen, sondern auch aktmetaphy­

sischen und schöpfungstheologischen Perspektive scheint darin auch das - den Refle­

xionsgang in Gang setzende und tragende - appetitive Substrat menschlicher Praxis auf 

(III 8). 

Hinsichtlich dieser differenzierten Gewichtung naturaler Strebungen werden weiters 

inhaltliche Bezüge wie notwendige systematische Unterschiede im Verhältnis zum Stel­

lenwert der stoischen "oikeiosis" -Lehre herausgestellt, deren Einfluß sich durch das 

Einwirken romanistischer Rechtstradition, insbesondere durch die Rezeption der von 

Cicero beeinflußten Ulpianischen Naturrechtsformel, nahelegt (III 7) und die in einem 

Exkurs dargestellt wird (III 9). 

Im Gegensatz zur platonisch-aristotelischen Aufhebung des Natürlichen im Politi­

schen unternimmt es die Stoa in diesem Topos, mit dem zur christlichen Reflexion pa­

rallelen Anliegen einer Ablösung gelungener Lebenspraxis von der unmittelbaren Bin­

dung an Polissittlichkeit der eigentlich dem Menschen angemessenen sittlichen Natur 

noch dessen fundamentale naturale Disposition als "proton oikeion" voranzustellen. 

Insgesamt kommt in der in der thomasisehen leges-Hierarchie aufscheinenden quasi­

deduktiven Anordnung von "lex aeterna" - "lex naturalis" - "lex humana" ein Begrün-
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dungsverhältnis reduktiver "Vertiefung" bzw. Überschreitung auf die Stufe jeweils hö­

herer ontologischer Dignität bzw. praktischer Begründungskraft zum Vorschein. Diese 

in der Form ontologischer Teilhabebeziehungen formulierte Stufung von Normativität 

dient nicht der Intensivierung inhaltlicher Ableitung, sondern zielt im Gegenteil auf eine 

gesteigerte DiJferenzbildung. 

Im Falle der lex aeterna stellt gar die differenzierte Abhebung gegenüber praktischer 

Normativität m.E. die vorrangige Zielrichtung ihrer Ausdifferenzierung dar, dies neben 

ihrer grundsätzlichen Funktion der schöpfungstheologischen Einbindung kreatürlichen 

Eigenwirkens. In diesem Sinne thematisiert sie im Begriff der "gubernatio", d.h. in der 

von der Schöpfung miturnfaßten Funktion der "Erhaltung" , in zentraler Weise die Frei­

setzung kreatürlicher Autonomie im Zeichen der Selbstaufgegebenheit geschaffener Le­

bewesen (HI 10). 

2. Der Strukturwandel politischer Öffentlichkeit : 

Auch In seinem Charakter zunehmender genereller Regelhaftigkeit hinsichtlich sei­

nes konkreten normativen Gehalts auf der Ebene der lex humana unterscheidet sich das 

thomasische Gesetz vom aristotelischen Ethosmodell. Im Horizont der universalen Aus­

weitung des Adressatenkreises politischer Handlungsleitung und sittlicher Subjektivität 

findet jenes, gerade was die Weiterfiihrung der handlungsleitenden und -stützenden 

Funktionen von ethos und polis angeht, nicht mit diesem eingeschränkten Anspruch der 

Generalität seiner "politischen" Prinzipienfunktion das Auslangen. Das Gesetz beläßt 

die Ausbildung geglückten Menschseins nicht im engen Rahmen der polis, sondern löst 

sie von den materiellen und institutionellen Realisierungsbedingungen antiker Sittlich­

keit ab. Durch die Rücknahme des Ziels der Politik vom konkreten Bürgerethos der der 

konkret entfalteten Gleichheit sittlich-politischer Subjekte entsprechenden Institutiona­

lität politischer Herrschaft in die Universalität und den nunmehr transzendentalen An­

spruch des "bonum commune" wird nicht zuletzt ein Prozeß der Pluralisierung und Dy­

namisierung gesellschaftlicher und individueller Zielsetzungen freigesetzt, schärft sich 

desweiteren das Bewußtsein der geschichtlich nicht aufhebbaren, bleibenden Defizienz 

und Bedürftigkeit menschlicher Praxisformen. (Siehe auch HI 14, 15.) In der Folge ver­

lagert sich das allgemeine Vernünftigkeit verbürgende Fundament der Politik von der -

im Ethos - immer auch vorausgesetzten Gleichheit der Burger - nämlich hinsichtlich de­

ren entwickelten Standes reifer Tugendhaftigkeit - zum generalisierenden Gesetz. Es 

vollzieht sich solcherart auch ein grundlegender Strukturwandel politischer Öffentlich­

keit, in dem ein zunehmendes institutionelles "GeHille" zwischen den spezifisch "politi­

sehen" Aufgaben der Gesetzgebung und der gesellschaftlich-sittlichen Praxis der Bür-
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ger aufscheint. Die politisch-praktische Funktion des Gesetzes vermittelt sich daher 

auch institutionell nicht mehr als kommunikative Mitteilung unter Gleichen, sondern 

über die Differenz legislator - Gesetzesunterworfene, Sie unterliegt desweiteren deutli­

chen Akzentverschiebungen in der prononcierten Reklamlerung "erzieherischer" Auf­

gaben, die auch den gesteigert als notwendig erachteten Einsatz öffentlicher Zwangsge­

walt - dies in wohl deutlicherer Wertschätzung repressiver Mittel als bel Aristoteles -

miteinschließen, 

Gcrät also solcherart die Analogie Ethos - Gesetz auch an ihre politisch-gesellschaft­

lichen und praktisch-funktionellen Grenzen, so sollen in Kap, III 12 weitere systemati­

sche Beiträge zur thomasisehen lex-Thematik geklärt werden, eben der bereits er­

wähnten differenzierten Auseinandersetzung mit römischer Junsprudenz CHI 12 a) ver­

dient dabei die speZIfisch stoische Adaption \'on nomos-Begriffiichkeit, vor allem in de­

ren Lehre vom "ewigen Gesetz" \\ie auch in ihrer Theorie der ,,kathekonta" besonderes 

Augenmerk, Insbesondere in letzterer schemen zur christlich-thomasischen Entwicklung 

durchaus parallele Tendenzen der Fortschreibung bZ\\. Ablösung klassischer Sittlichkeit 

in der Bewältigung analoger Herausforderungen auf Insbesondere kommt in der stoi­

schen Unterscheidung von "kathortomata" und ,.kathekonta" eine systematische Ab­

grenzung des spezifisch "sittlichen" Guten gegenüber den in ihrer l'o:aturhaftigkeit 

"vor"- bZ\v. "außermoralischen" Zwecken menschlichen Handeins zum Vorschein 

(III 12 b), 

Schließlich aber machen sich entlang dieser Entwicklung zur Umbildung politischen 

Ethos auch Aspekte des Verfalls klassischer Politiktradition geltend, die einerseits - dies 

bereits m der Aufnahme von Tendenzen stoischer Ethik, patnstischer Herrschaftsskepsis 

und römischen Rechtsdenkens - die Ausbildung emer spezifisch juristisch-technischen 

Bcgriffiichkeit freigeben. Im Horizont dieser vordrängenden institutionellen Differen­

zierungen, die auch eine fortschreitende Tendenz zur ,.Enteigentlichung" und institutio­

nellen Verdünnung des Verständmsses "politischer" Herrschaft mit sich fuhren, findet 

sich auch der genuine Ort jener geänderten legitimatorischen Anforderungen, die im 

Aufstieg des Xaturrechtsdenkens zur Sprache kommen und die Zuruckdrängung der tra­

ditionellen Frage nach der .. besten Verfassung" fördern CIlI 13), 

Andererseits jedoch entfaltet das Modell des Aristoteles, nämlich die Reklamlerung 

praktisch-politischer Vernünftigkeit als emes allgemeinen und eigenständigen Funda­

ments von Recht und Staat, sein Fortwlfken m der Rezeption des Thomas vor allem 

durch die Ablöse der bis dahin gültigen, auf die wesentliche Ungleichheit sozialer Rol­

len und gesellschafilicher Aufgaben gestützten und unmittelbar theologisch begründeten 

Ordnungsmetaphysik patristisch-augustimscher Prägung, 

Dabei sollen auch die theologischen und politischen Intentionen vorthomasischer So-
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ziallehre plausibel gemacht werden, die durch die unmittelbare Anwendung theologi­

scher Argumente, insbesondere aber durch die direkte Applikation des bereits in der 

Metaphysik bewährten Modells eines umfassenden hierarchischen "ordo", gekennzeich­

net sind. Diesen liegt in maßgeblicher Weise der Impuls zugrunde, die rechtlich-sittliche 

Subjektivität aller einzuholen, ohne - da vom aristotelischen Rekurs auf geglückten 

Bürgerethos abgegangen werden muß - auf ein allgemeines praktisches Prinzip als deren 

Fundament zu rekurrieren. In der Folge gelingt eine umfassende gesellschaftliche Fina­

lisierung nur noch auf dem Wege einer ausschließlich theologisch zu reflektierenden, 

praktisch-politischer Rationalität aber unzugänglichen Harmonisierung unterschiedli­

cher Stufungen der Uneigentlichkeit und Defizienz menschlicher Lebensformen im Ho­

rizont des prinzipiellen Ungenügens aller Herrschaftsverhältnisse. 

Zentrale Bedeutung für die Überwindung des Konzepts einer in ursprünglicher Weise 

hierarchisch-ordoförmig organisierten Gesellschaft sowie zur Geltendmachung aristote­

lischer Begründungsanliegen im veränderten Kontext einer für alle Menschen bean­

spruchten Personsqualität wird dabei dem thomasischen Begriff des "Gemeinwohls" 

beigemessen. Im Gegensatz aber zur Konkretheit bürgerlicher Freiheit im entwickelten 

Polisethos kommt darin nicht nur das Anliegen einer spezifisch praktischen Fundierung 

der Politik, sondern wesentlich auch jenes, seinem Verständnis als universal-transzen­

dentales Ziel gemäß, der Überschreitung und Überbietung jedweder kontingenten Ziel­

bestimmung menschlichen Selbstvollzugs zum Ausdruck. Verstanden als Differenz- und 

Überschreitungsbegrifffördert der Begriff des "bonum commune" auch die ansatzweise 

Ausdifferenzierung von politischer Öffentlichkeit einerseits und gesellschaftlich-"priva­

ter" Praxis andererseits (Irr 14). 

In der Vermittlung von "bonum proprium" und "Gemeinwohl" wird in der Folge 

auch die Ablöse der sittlichen Personsqualität von den "materialen" Voraussetzungen 

der im aristotelischen Haus repräsentierten bürgerlichen "Selbständigkeit" vollzogen, 

gewinnt der Begriff des "Eigentums" bzw. "Besitzes" als geeignetere und flexiblere 

Basis eines gegenüber dem aristotelischen Ethos dynamisierten Praxisverständnisses an 

Konturen. In der Freisetzung individuell abgrenzbaren "Eigentums" erfährt die Über­

nahme der aristotelischen "oikonomia" zwar eine "verdinglichende" Wendung. Sie 

richtet sich aber nicht auf die Entledigung seiner teleologischen Zuordnung und Be­

griffsbestimmung, sondern auf die prinzipielle Freisetzung gegenüber "häuslich "-stän­

dischen Schranken und Bindungen, insbesondere was seine Funktion als ermöglichende 

materielle Basis sittlichen Handeins angeht (III 15). 

Ungeachtet dieser Ansätze zur Überwindung sozialer Schranken bzw. Hierarchisie­

rungen - sei es im Medium der Aristotelesrezeption oder aber durch deren deutliche Ad­

aption - dringt Thomas freilich zu keiner der beanspruchten Ausweitung sittlicher Sub-
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jektivität entsprechenden politischen freiheit und deren institutioneller Gewährleistung 

durch. In Abkehr von der bei Anstoteies unaufgebbaren begrifflichen Verschränkung 

von Praxis und Politik müssen in der Folge pohtische Praxis, nämlich die vorzüglich 

dem fürsten zugeordnete Leitungstätigkeit - zur Anregung und Anleitung der Praxis an­

derer -, die Ihr Zentrum in der Gesetzgebung findet, einerseits und sittliche Freiheit an­

dererseits auseinandertreten. Es vollzieht sich solcherart eine markante Verschiebung 

hinsichtlich des Trägers politischer Öffentlichkeit und Verantwortlichkeit. Die im ari­

stotelischen Konzept praktischer Vernünftigkeit begrifflich mitumfaßten kommunikati­

ven Funktionen verlagern sich von der koinonia politike freier und gleicher Bürger zum 

Fürsten als nunmehr alleinigen "homo politicus" (III 16), eine Entwicklung, der auch 

dIe Abhebung einer spezifischen "Regierungsklugheit", der "prudentia regnativa", mit 

deutlicheren mstrumentellen GeWIchtungen als eigentliche politische Vernunft ent­

spricht (III 17). 

Nunmehr verdichtet und konzentriert sich das von Aristoteles herrührende Konzept 

spezifisch "politischer", d.h. seinem integrativen Anspruch nach auf eine kommunikati­

ve Öffentlichkeit verwiesener, Vernünftigkeit also in der "persona publica" des Fürsten, 

dessen spezifische Regierungsvernünftigkeit jedoch in der Rückbindung an den in ari­

stotelischer Tradition jedem Menschen als Menschen zugänglichen Begriff praktischer 

Tugend ein gleichsam verallgemeinerungsfahiges Fundament der Politik behält. Diese 

sich anbahnende "politische" Differenz im Gefalle Gesetzgeber - Bürger kommt vorerst 

freilich nicht im Rahmen objektivierter rechtlicher Institutionen, sondern vielmehr zu­

nächst nur in personalisierter Weise zur Geltung. Diesseits noch einer staatsphilosophi­

schen Lösung bleibt die Herausbildung spezifisch politischer Vernünftigkeit und "staat­

licher" Einheit in einem gleichsam homolog-aktmetaphysischen Modell ihrer Darstel­

lung befangen. Diese weist auf der Grundlage der Bevorzugung einer monarchischen 

Organisationsform dem Fürsten eine symbolisch-repräsentative Funktion zu und ver­

leiht diesem Im Zeichen der wachsenden Entzweiung der aus aristotelischer Sicht 

gleichsam "naturwüchsig"-begrifflichen Verbindung von politischer Herrschaft und 

bürgerlichem Ethos die Aufgabe ethisierender Unterweisung gegenüber seinen Unterta­

nen (III 18). Auch die in dieser Entwicklung freigegebenen Tendenzen zur Ausbildung 

spezifisch juristisch-technischer Begrifflichkeit wenden sich nicht sosehr der Legitima­

tion von Herrschaft und sozialer Ordnung zu, sondern dienen weiterhin der Förderung 

des "guten Lebens" in der ob ihrer "Naturgemäßheit" zunehmend der Kritik unterwor­

[enen sittlichen Praxis der Untertanen. Das Schwergewicht politischer Reflexion hat 

sich solcherart gegenüber der vormaligen Vermittlung von vernünftiger Praxis und kon­

kreter Verfassungsordnung auf die rationale Gestaltung zum sittlichen und geglückten 

Leben anleitender und erziehender Gesetze verlagert. 
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Im Begriff des allgemein verpflichtenden Gesetzes, das hinsichtlich seiner spezifisch 

praktischen Komponente, der "vis directiva", auch den gesetzgebenden Fürsten mitum­

faßt, ist nunmehr auch der entscheidende Angelpunkt politischer Gleichheit sowie der 

Identifizierung der in aristotelischer Tradition "besten" Verfassung, des "regirnen mix­

turn", gewonnen. An die Stelle der abwechselnden Regierung aller konkret freien Bür­

ger, ja unter völliger Ablösung der Qualität der Verfassungsordnung von der Zahl der 

Regierenden und schließlich unter Zurückdrängung der spezifisch materiell-ökonomi­

schen Voraussetzungen der aristotelischen Republik, tritt die allgemeine Gesetzesunter­

worfenheit. Diese verleiht zunächst dem Stil einer verantwortlichen Herrschaftsaus­

übung besonderes Gewicht, führt jedoch auch zu einer inhaltlich-institutionellen Ver­

dünnung des Verfassungsprofils des "besten" Staates und zur Reduktion seines kriti­

schen und freiheitsverbÜTgenden Gehalts (Ill 19,20). 

Gleichwohl leitet diese Entwicklung in der die aristotelische Tradition aufgreifenden 

Konzeption eines "politischen" bzv.. "vernünftigen" Staates in der Zurückdrängung der 

unmittelbaren Ethosabhängigkeit politischer Anerkennung, die der universalen AusweI­

tung sittlicher Subjektsqualität, insbesondere der Ablösung von den einschränkenden 

Voraussetzungen der aristotelischen koinonia politike, entspricht, auch zur Neuzeit über. 

Ja im Medium der "lex" unternimmt es Thomas ansatzv;eise, die Differenz zwischen 

der sich - zumindest im Rahmen seiner theologischen Reflexion - zunehmend durchset­

zenden Anerkennung der unbedingten und gleichen Freiheit aller einerseits und dem für 

die Funktionen und die Begründung vernünftiger Herrschaft weiterhin als unabdingbar 

erachteten politischen Ethos andererseits zu überbrücken (Ill 21). 

Insgesamt manifestieren sich in dieser Tradition Entwicklungslinien eines noch vor­

souveränen Vernunftstaatsmodells, das nicht erst auf der legitirnatorischen gesetzlichen 

Bindung und Einschränkung eines demgegenüber im voraus konstituierten Souveräni­

tätsbegriffs aufruht, sondern seine Verankerung in der vernünftigen Praxis seiner Sub­

jekte selbst beansprucht. Darin machen sich legitimatorische Anforderungen geltend, 

wie sie in der Neuzeit etwa von Rousseau und Hegel in Ergänzung der freiheitssichern­

den rechtsstaatlichen "Formalität" des Rechts und seiner legitimierenden Verfahren -

wohl in aristotelischer Tradition - eingemahnt vvurden und im Rekurs auf fundamentale 

rechtsethische Konsensbedingungen eine wesentliche - nicht erzwingbare - Vorausset­

zung rechtsstaatlicher Freiheit bilden. 
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Teil 1: Das teleologische Konzept des Aristoteles 

J. :-.Ia turtclco logic a ls Funktion der Selb stä ndigk eit von Phä nomenen 

1 Einlellung: Zur aristotelischen Kritik an der .. Uneigentlichkeit" konkreter Wirk­

lichkeit bei Platon und in der Vorsokratik 

WIll man sich dem systematischen Stellenwert aristotelischer Teleologie annähern, so 

erschließt sich dieser maßgeblich aus der Auseinandersetzung mit den metaphYSIschen 

}V10dellen vorsokratlseher NaturphIlosophie einerseits und der auf Unbedingtheit ge­

richteten Ideenlehre Platons andererseits sowie aus dem deutlichen Bemühen um Ab­

grenzung gegenüber beiden POSItIOnen. Ebenso wie diese zwar in einem durchgängig 

antiken Horizont des Verständnisses von Welt und Geschichte befangen - unternimmt es 

Aristoteles, die spezifische Wirklichkeit jedes eInzelnen Seienden, etv,ra der .,von l\:atur 

aus" Seienden, adäquat zur Geltung zu bringen. 

Im Anschluß an Platon wendet sich Aristoteles zunächst gegen das Unternehmen der 

griechischen aturphilosophie, Phänomene nicht In der diesen eigentümlichen spezifi­

schen Wirklichkeit, sondern vielmehr stets durch die Rückführung auf ein "Anderes" 

ihrer selbst zu begreifen. Wohl als Ausdruck eIner ersten entmythologisierenden Stel­

lungnahme zu Welt und Natur geraten diese zum bloßen Schein vor der "eigentlichen" 

Wirklichkeit eInes einheitlichen Grundprinzips oder Urstoffs I bzw. treten nur noch als 

in sich selbst stets verschiedene "Vielheit" ungeordneter, "bloßer" Bewegung2 hervof 

Die platonische Ideenlehre stellt den ersten maßgeblichen Versuch dar, einer solchen 

Reduktion der Wirklichkeit, wie sIe gleichermaßen im bloßen Rekurs auf Entstehungs­

bedingungen wie Im unmittelbaren Verweischarakter aller kontingenten Dinge auf ein 

[m Hinblick auf eine "materielle" Urstoffkonzeptlon sei etwa Thales von Mi/eI erwähnt. Vgl zu 
diesem W Capelle, Die Vorsokratiker. Die Fragmente und Quellenberichte, Stuttgart 1968, 67 ff., 
H Diets/W Kranz, Die Fragmente der Vorsokrattker, Bd. I, Berlin [9345,67 fr. S die Bezug­
nahme des Aristoteles In Met. [ 3, 983 b 6 ff Zur umfassenden kosmologischen Einheit, die der 
"nous" begründet, vgl. z.B. Anaxagoras, Fragmente 12, 14, zit. nach Capelle, a. a. 0., 271 ff Vg[ 
dessen WUrdigung durch Aristoteles - im Verhältnis zur ionischen Naturphilosophie - welcher 
,.gegen die Früheren wie em NUchtemer gegen Irreredende" erscheine, in Met. 13,984 b 14 - 20 
(984 b 17 f.). In seinem Ausgang von der umfassenden All-Einheit des Seienden als des "Einen" 
wie auch des Denkens muß auch auf Parrnenides - wohl in der Tradition des Anaxagoras - hinge­
wiesen werden Vgl. hiezu Parmemdes, Über das Sein, Fragmente B [,30 - 33, 2 - 8, 49; zit. nach 
Diels!Kranz, a. a. 0., 228 ff 

2 Vgl hiezu etwa Anaxlmandros, Fragmente B 1 - 3, Zlt. nach Diels!Kran::, a. a. 0., 89. 

3 Vgl. R Lo ... , Philosophie des Lebendigen Der Begriff des Organischen bei Kant, sein Grund und 
seme Aktualität, FrankfurtfMain 1980, 20 f. 
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universales telos, etwa eine allgemeine "Weltvernunft" , den "nous", stattfindet4
, die Re­

flexion auf den Begriff eines Seienden entgegenzustellen. In der Konzeption einer Plu­

ralität in sich selbst gründender "Ideen") als dem Ort der teleologischen Verfaßtheit al­

ler Wirklichkeit soll nunmehr auf das jeweils spezifisch Wesentliche eines Seienden re­

flektiert werden. Menschliche Reflexion und deren Gegenstand werden durch sie jeweils 

im Sem fundiert und so allererst konstituiert6 
- zugleich jedoch in uneinholbarer Diffe­

renz zu ihrem Grund als einem Unbedingten begriffen. Der damit angesprochene "cho­

rismos" der Ideen\ in dem die Unbedingtheit des Seins zur Geltung kommt, bewahrt 

die Phänomene menschlicher Erfahrung vor ihrer Reduzierbarkeit auf die unmittelbare 

Abhängigkeit von kontingenten Zwecken8
. Er erweist sie jedoch als solche ebenso auch 

als unaufhebbar defizient9
. Deren Konkretheit wird als abstrakte "Vielheit" gedeutet, 

der der Charakter bloßer egation der allein dureh die Ideen allererst gewonnenen Be­

stimmtheit eines Seienden zukommt. Zwar zielt das platonische Bestreben nach Unbe­

dingtheit der Begründung keineswegs etwa auf ein vermittlungsloses Gegenüber von 

"Ideen" und bloßem "Material" als Dualität gleichsam in sich geschlossener Entitäten, 

die etwa zwei einander konkurrierenden "Welten" angehörten. Vielmehr eröffnet diese 

ein Verhältnis dialektischer Verrnitteltheit von Einheit der Ideen und Vielheit der Er­

scheinungen in der Konstitution aller kontingenten Wirklichkeit. Menschliche Praxis 

und Erkenntnis sind grundsätzlich auf diesen Raum der Verrnitteltheit verwiesen l 
'. 

Auch die Ideen, welche die Wirklichkeit jedes Seienden allererst hervorbringen, grün­

den zwar in sich selbst, sind aber gerade in ihrem an-sieh-Sein menschlicher Reflexion 

als dieser nicht bedürftig gleichfalls entzogen 11. 

4 Vgl. R. Spaemann/R. Löw. Die Frage Wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teleologi-
schen Denkens, München - Zürich 1981, 3 I 

5 Vgl. Platon, Parrnenides, 128 e - 133 a; ders, Politeia VI 18,507 b Ir 

6 Vgl. Platon, Phaidon, 78 b ff., ders, Politeia VI 18,507 b - VII 6, 522 d. 

7 Vgl. etwa Platon, Politeia VI 18, 507 b ff. 

8 S. Platon, Philebos, 55 c; vgl. P Natorp, Platos Ideenlehre. Eine Einfilhrung in den Idealismus, 
Leipzig 1921 2,71 ff. 

9 Zum kritischen Aufweis der radikalen Hmderlichkeit sinnlicher Wahrnehmung wie auch vitalcr 
Antriebe filr die Erlangung vernünftiger Erkenntnis bzw. tugendhafte Bewährung vgl. Platon, 
Phaidon 65 a ff.; zum Stellenwert der "zusammengesetzten" Seienden vgl. ders, Phaidon, 78 b ff. 

10 Zur - von Sokrates entscheidend initiierten - Abkehr der Konzeption des Erkennens von der un­
mittelbaren, gleichsam "materiellen", Sinneneinwirkung zum "Urteil" bel Platon vgl Natorp, a. a. 
0., 101 ff.; Ißsbes. 113 ff S. Platon, Theailet 186 a ff. 

11 Vgl. Platon, 7. Brief, 343 a ff 
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Freilich wird auch durch die "transzendentale"l2 Teleologie der Ideen, deren Ver­

dienst es zwar darstellt, den Anspruch der Unbedingtheit in der Begründung wissen­

schaftlicher Reflexion zur Sprache zu bringen I), im Rahmen ihrer bloß "intelligiblen"" 

Relationalität lS zu den "sinnlichen" Gegenständen die "Eigentlichkeit" der Phänomene 

weiterhin preisgegeben. Der konkreten "Vielheit" bewegter Erscheinungen eignet selbst 

kein konstituierender Stellenwert und keinerlei in diesen selbst angelegte teleologische 

Struktur. Gleichwohl kommt in der transzendentalen Differenz zwischen Ideen und Er­

scheinungen auch ein zentraler Aspekt der jeweils wesenhaft-selbständigen Fundierung 

kontingenter Wirklichkeit zum Ausdruck. Denn dieser fundamentale Hiatus in der Kon­

stitution alles Seienden wirkt desgleichen dessen linearer Zuordnung zu einem partiku­

lären Prinzip entgegen. Er erschließt weiters der gesamten Vielfalt der Erscheinungen 

eine universelle Begründungsstruktur in deren unbedingter teleologischer Gerichtetheit 

auf die Idee des Guten l6
. Demgemäß verpflichtet er nicht zuletzt auch die politische 

Ordnung der polis auf eine unbedingte Grundlage l7
, die sie in einer kritischen Distanz 

zu allem bloß "vom Menschen Gesetzten" begreift l8
, insofern sich dieses immer auch 

als von partikulären Interessen geprägt erweist. 

2. Teleologie als Verkn/.ipfung von Vernunft und Wirklichkeit 

Das Programm, die phänomenale Wirklichkeit als solche l9 in ihrer je selbständigen We­

senhaftigkeit allererst zur Geltung zu bringen20
, stellt demgegenüber das leitende Anlie-

12 Zur sukzeSSiven Uberwindung der "Transzendenz" der Ideen und der Geltendmachung ihres 
"transzendentalen" Stellenwerts in der Ermöglichung der Erkenntnis konkreter Seiender vgl. Na­
lorp, a. a. 0., 87 ff S weiters die Kennzeichnung der platonischen Politikbegrundung als " trans­
zendental" bei R. Maurer, Platons 'Staat' und die Demokratie. HistOrISch-systematische Überle­
gungen zur poliuschen Ethik, Berlin 1970,218 ff. 

13 Zum kritischen Stellenwert des platonischen "chonsmos" der Ideen vgl. H -G Gadamer, Die Idce 
des Guten zwischen Plato und Aristoteles, Heidelberg 1978, 14 ff 

14 Vgl. J Moreau, Sein und Wesen m der Philosophie des Aristoteles (1955), in: F.-P Hager 
(Hrsg.), Metaphysik und Theologie des Aristoteles, Darmstadt 1969,224. 

15 Zur Kennzeichnung des Verstandesurteils als "Relationsurteil" vgl Nalorp, a. a. 0 .,113. 

16 Vgl etwa Plafon, Politela VI 16,504 d ff 

17 Vgl Plalon, Politeia VI 16,505 b ff, vgl. Maurer, a. a. 0., 218 ff, 240 ff. 

18 Vgl etwa zur tragenden Rolle der "Selbstbeherrschung" und "Besonnenheit" als Grundlagen po­
litischer Vemunft, die freilich ein "technisches" Paradigma als allgemeines Handlungsmodell in 
sich schließt, Maurer, a. a. 0.,91 ff. 

19 Vgl. auch A B Henlschke, Politik und Philosophie bei Plato und Aristoteles. Die Stellung dcr 
"NOMOI" im Platonischen Gesamtwerk und die politische Theorie des Aristoteles, Frank­
furtlMain 1971,350 ff. 

20 Zum ,,'ontologlschen Pluralismus'" des Aristoteles als Gegenposition zum "ontologischen Mo­
nismus" bzw. ,,'Nihilismus'" der "grenzenlose(n) Formanhäufung" des All-Einen eleatischer Pro-
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gen des - fiir die gesamte Philosophie des Aristoteies in zentraler Weise bestimmenden -

Konzepts der "teleologischen" Verfaßtheit alles Seienden, im besonderen der natürli­

chen Lebewesen, dar. Es findet desweiteren seine Entsprechung in der praktischen Phi­

losophie in der Reflexion auf das spezifische "telos" des Menschen ,.als Menschen"21 

und dessen Aktualität in der Bürgergemeinde der "polis", im Hinblick auf deren Ver­

wirklichung und Bestand sich auch die Aufgaben des Rechts allererst erschließen. Dabei 

läßt sich zeigen, daß in diesem Rahmen die aristotelische Unterscheidung einer spezi­

fisch "praktischen" Philosophie "über das zum Menschen Gehörige"n nicht bloß aus 

einer unterschiedlichen - etwa auf die bloße Applikation theoretischer Natureinsicht im 

Bereich der polis gerichteten - Perspektive hervorgeht. Sie läßt sich gerade unter dem 

Gesichtspunkt der teleologischen Struktur wissenschaftlicher Reflexion nicht auf einen -

eben auf den Bereich menschlichen Handelns beschränkten - unmittelbaren Theoriebe­

zug einebnen. Vielmehr erweist sich, daß auch die praktische Philosophie des Aristote­

les - und zwar gerade in der Ausdifferenzierung ihres selbständigen BegrüDdungsan­

spruchs - wesentlich auf der durch das teleologische Konzept des Aristoteies erschlos­

senen Fundierung aller Wirklichkeit aufruhfl. 

Dieses stellt sich geradezu als Funkion des Bestrebens dar, jedes Seiende in seiner 

spezifischen substantiellen "Selbständigkeit" zu reflektieren, welches nicht erst durch 

einen über sich selbst hinausweisenden transzendierenden Verweis - auch nicht im Sin­

ne des Strebens zu seinem spezifischen "eidos"24 - konstituiert ist. Der Verzicht auf aus­

schließlich in sich selbst gründende - demgemäß auch unbewegte - Ideen in ihrer damit 

verbundenen nicht einholbaren Geschiedenheit von der Welt der Erscheinungen, die sie 

gleichwohl als solche je immer auch konstituieren, bedeutet nicht den Rückzug auf die 

Vereinzelung bloßer ungerichteter "Bewegung". Er mündet nicht wiederum in die aus­

schließliche Bestimmtheit durch ,,zufliIlige" partikuläre Ursachen und beliebige Zwecke 

- etwa im Sinne der am ,,Herstellen", d.h. an größtmöglicher technischer Verfiigbarkeit 

zu beliebigen Zwecken, orientierten methodischen Abstraktionen aktueller "empiri­

scher" Wissenschaft. Ein ausschließlich daraufhin ausgerichteter bloß "empirischer" 

venienz s. B. Hafemann, Aristoteies' Transzendentaler Realismus. Inhalt und Umfang erster Prin­
zipien in der "Metaphysik", Berlin - New York 1998, 141 ff. 

21 G. Bien, Die Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristoteies, Freiburg - Mllnc:hen 19853, 
125. 

22 E.N. X 10, 1181 b 15; ziL nach AristOle/es, Nikomachische Ethik, auf der Grundlage der Überset­
zung von E. Rolfes, brsg. von G. Bien, Hamburg 1972. 

23 Zu systematischen Zusammenhingen zwischen aristotelischer Weseuslehre UDd Politik vgl. A. 
Kamp, Die politische Philosophie des Aristote1es und ihre metaphysischen GnmcIIagca. Wo­
senstbeorie und Polisordnung. Freiburg - MOnchen 1985,48 ff. 

24 gr. Urbild, Idee. 
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Begriff von i:\atu? \\ürde der aristotelischen Reflexion auf das . .\"on • 'atur aus el­

ende" in keiner Weise gerecht. Diese Reduktion bedeutete vielmehr gerade einen Rück­

fall in die Unelgenthchkeit \"orsokratischer Konzeptionen. wie sie auch in der - zwar als 

< ,leh<: begriffenen - Defizienz platonischer Erscheinungen noch rucht übef\\Unden sei. 

S" wird zwar dJe sogenannte ,.Materie'·~6 neben der das .. eldos'· ablösenden .. Form·< 

Lum wesentlichen Konstitutionspnnzip eines Jeden elenden. Doch wird damit gerade 

der Begriff einer an sich formlosen .. prote hylc .. r . als" gewIssermaßen Jede bloße POSI­

tivItät, als pure Abstraktion bar jeder Wirklichkeit als Gegenstand \\issenschaftlicher 

Erkenntnis zurückgewiesen28
• Von da aus richtet sich auch die Kritik gegen die platoni· 

sche Entgegensetzung \'on unbedIngten Ideen und an Sich \\esenJosen Erscheinungen -

wenngleich diese Im konkreten Seienden als Einheit von .. Gegensätzhchem .. 29 dialek­

tisch zuemander \ ermittelt smd. An die Stelle der allein alle Wirklichkeit begründenden 

unbedingten Ideen tritt eine Pluralität~ \"on auseinander mcht ableitbarenli. Jedoch not­

wendig aufeinander \ef\\iesenen KonstitutIonsprinzipienH
, ,"on denen keines isoliert zur 

Geltung kommen kann. Dies gilt nicht zuletzt fur das Prinzip der ,.hyle .. l3 . die ruemals 

als bloße Faktizität gedeutet \\lrd. welche von sich aus aufgrund ihrer Defizienz - gleich 

den platonischen Erscheinungen - in emem Spannungsyerhältnis zur teleologischen 

"Einheit" konstitUIerender .. Formen'· stünde. Vielmehr wird Jene wesentlich bereits im-

25 Als BeiSpiel rUf die des Mteren geäußerte Kennzeichnung der anstotelischen Methode als 
,.empirisch" s. etwa IV Jaeger, Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte semer EntWld.lung. 
ZOrich· Hlldesheun 19852, ~achdruc;" d. ~ Aufl., Berlin 1955,354 fT, der dies freilich aufe 'Je 
spaJe Entwicklungsphase und die anthropologisch· r physlOlog1sch" geWichteten Werke des Ari· 
stoteles emschrankl. \'gl dazu auch I During, ARlSTOTELES. Darstellung und Interpretation 
semes Denkens, Heidelberg 1966, 514 ff 

~6 Vgl. etwa Phys. I 7,190 a 13·18,190 b, 17·20; 33·35; 191 a 7·22; 9,191 b 35·192 a 3-1 
Phys. 113,194 b ~3· ~6, Met XII~, 1069 b 3 ff. 

27 gr. ,.erste ~fatene"; s. dazu C v. Barmann u a, Artikel "Form und Materie (SIOff)", In: J. Ri!· 
/(!rJK GrUnder (Hrsg ), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd ~, Darmstadt 1972,983 

~8 Vgl. Spaemann.'Low, a. a. 0 .. 53 ff. 

~9 KrItisch dazu Aristoteles m Phys. 1" 190 b 30· 191 a 3. 

30 Zur PrinzipIenlehre s. vor allem Ph~ s. 11 3, 19-1 b 16 . 195 b 12; ~let. XII 1, 1069 a 18 . XII 5, 
1071 b 2. 

31 Ihre "Gegensatzllchkeit U besteht, so Aristoteles, Ph~s. 15,188 a 26·30, wesentlich m ihrer man· 
gelnden Auscmander·Hcrleitbarkeit. \'gl auch I 5,188 b 19·23, vor allem jedoch I 7,190 b 33· 
)91 a 3 

32 Zum Stellem\crt der aristotelischen ~archaiu sowie zum methodischen Gang der PrinzJpiencr· 
kenntnIS \ gl '" WIeland, Die aristotehsche PhYSI . Untersuchungen Ober die Grundlegung der 
:\aturn issenschaft und die sprachlichen Bedmgungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles, 
Göningen 196:!, 52 ff 

33 gr Stoff, Materie. 
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mer schon als .. ~1öglichkeit'· 1~ im Hinblick auf die aktuelle Verwirklichung einer spezi­

fischen .. Form" lj begriffen Diese eröffnet sich weiters jeweils in einem gleichsam ge­

schichtslos-zyklischen Horizont durchgängig immer schon geformter ~1aterie - was die 

Aktualität eines je anderen Seienden angehe6
• 

Dieser durchgängige Raum vernünftiger Wirklichkeit ist weder in Richtung auf eine 

ursprünglIche vernünftige und zwecksetzende Spontaneität noch im Hinblick auf ein 

wie immer gedachtes, dem geschichtlichen Prozeß verdanl1es, aber über diesen hinaus­

weisendes .. Eschaton'· aufgebrochen.l' Er verharrt \'ielmehr in einem bewegten Glelch­

ge\\icht geformter und sich formender bzw. geformt werdender "Materie". Auch 

kommt der unbedingten Anerkennung der menschlichen Person demgegenüber keinerlei 

transzendierender Anspruch zu. wie auch andererseits die nicht hintergehbare Einheit 

von Vernunft und Wirklichkeit keineswegs erst aus deren zweckgerichtetem Tätigsein 

und Erkennen hervorgeht. 

In Entsprechung dazu wird weiters auch dem Aspekt der bloßen Fak1izität eines Sei­

enden - et\\'a auch eines politischen Ordnungsgefuges - keine eigentliche Wirklichkeit 

zugemessen. Es gibt keinen begrifflichen Zugang zu abstrakter Posltivität als solcher. 

Diese wird daher auch in ihrem potentiellen Spannungsverhältnis zu menschlIcher Frei­

heit, in ihrer realen Wirkungsmacht so\\ie als mögliche radikale Bedrohung und blei­

bende Herausforderung menschlicher Praxis, kaum 1m Sinne neuzeitlicher Erfahrungen 

reflektiert 

Andererseits kommt jedoch die teleologische Verfaßtheit aller Wirklichkeit nur im 

Hmblick auf das spezifische telos eines - jeweils "abgetrennt', l8 einzelnen - Seienden 

zur Geltung. welches jenes gleichsam . .in Sich" hat und solcherart - durch dessen .. ente­

lechiale" Verwirklichung - m semer wesenhaften elbständigkeitv, konstituiert \\ird. 

Zwar geht es dabei auch niemals um die bloß faktisch sich zeigende Beschaffenheit ei-

34 Vgl. Phys. I 9, 192 a 2 - 192 a 34 Vgl. SpaemanlLLöw, a. a. 0 ., 55 ff 

35 Vgl. Wieland, Physik, 132 ff. Dieser belont: "Im Gegensatzpaar hypoketrnenon - eidos (oder mor­
phe) gibt es auch hinsichllich der Veränderung und des Werdens immer nur ein eidos. nämlich das 
des gewardenen Resultats." 

36 Vgl. etwa Met. XII 3,1069 b 35 ff, vgl. SpaemanniLow, a a. 0 " 54 . 

37 Zum "eschatologisch"-anthropologisch in Gang gesetzten Geschichtsverständnis jildisch-christ­
licher Provenienz als Ausgangspurikt der Entzweiung antiker Vemunftwirklichkeit - im Rahmen 
ihrer Rezepuon und Transformation im Spänninelalter - s.u Teil 2, I I ff. 

38 Met. VII 3, 1029 a 28 

39 Zum aristotelischen Substanzbegriff m der Bandbreite von "erster" und "zweiter" ousia, semer 
tragenden Bedeutung filr das aristotelische Wirklichkeitsverständnis und der sich daraus ergeben­
den begrifflichen Konzentration auf das konkrete "tode ti" (das konkrete einzelne Seiende), sei­
nem Verständnis als "energeia" (wirkliche Tätigkeit) sowie seiner eingeschränkten ontologischen 
Transzendlerbarkeit vgl. ausfiihrlicher u im Kontext der Konfrontation von antikem ,.kosmos" 
und mInelalterlichem ,.ordo", Teil 2, I 3. 
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nes Gegenstands, etwa im Sinne eines "statistischen Wahrheitsbegriffes-. 40
. Doch ist 

dessen spezifisches "telos" andererseits nicht darauf gerichtet, diesen - enva im bestän­

digen transzendierenden Verweis - auf einen Anspruch der "Eigentlichkeit·' außerhalb 

seiner aktuellen Verwirklichung - etwa die ideale Vorstrukturiertheit einer umfassenden 

"natürlichen Ordnung" oder ein gemeinsames urprinzip - hin zu überholen. 

Damit ist nicht nur wie schon in der platonischen Konzeption jeder Ansatz jener -

deutlich neuzeitlich geprägten - Dichotomie von "empirischer WirklichkeIt" und einem 

sich darüber erhebenden Reich idealer "Werte"", wie sie nur aus der Verdopplung und 

Projektion einer positivistischen Reduktion aller Wirklichkeit hervorgehen kann, von 

vornherein ausgeschlossen. Darüberhinaus gründet das aristotelische Verhältnis der Ver­

mittlung in der Konstitution eines Seienden grundsätzlich nicht in einem Anspruch der 

beständIg geforderten Selbstüberschreitung - etwa im Hinblick auf ein universales telos 

oder transzendente Ideen42
. Das Verhältnis von "Form" und "Materie" eröffnet keine 

der konkreten Wirklichkeit In ihrer Begründung stets immanente Differenz zwischen an 

SIch gegenläufigen Prinzipien4
) Die konkreten Phänomene, denen allein Wirklichkeit 

zukommt44
, denen auch keine anderen "substantiellen" Begriffe systematisch vorge­

lagert sind, erlangen Jene nIcht prInzipiell auf dem Weg der - wenngleich dIalektischen -

Negation ihnen gegenüber letztlich uneinholbar verbleibender eidetischer "Formen". 

Vor allem geht die teleologische Fundierung der kategorialen Wirklichkeit nicht aus 

ihrer Differenz zu einer transzendierenden zweckgerichteten Ordnung hervor. Sie ist et­

wa als Naturteleologie keinesfalls universale Teleologie, sondern stets Teleologie der 

Naturdinge, deren telos auf die Venvirklichung je spezifischer "Formen"45 gerichtet 

ist46
• Deren teleologische Struktur erschließt sich also "entelechial", d.h. in den atur-

40 So die K.ntik Löws, a. a. 0., 34 ff., an During, Aristoteles, 415 ff. Diesem zufolge bilde den "Aus­
gangspunkt fur seine (die aristotelische) Teleologie ... eine der emfachsten Erfahrungstatsachen 
des Lebens, nämlIch die Gesetzmäßigkeit und [rreverslbilItät der natürlichen Werdeprozesse. " 
(516 f) 

41 Zur Kritik der Interpretation aristotelIscher Sittlichkeit als" Wenethik" sowie zur systematischen 
Unverrnlttelbarkeit des Begriffs des "Wenes" und der aristotelIschen Konzeption gerichteten 
"Strebens", vgl. 0. Hoffe, Praktische Philosophie. Das Modell des AnstoteIes, München 1971,37 

42 V gl Wieland, Physik, 131 ff. 

43 Vgl Ai RIedei, PolItik und Metaphysik bei Aristoteles, in: ders, MetaphYSik und Metapohtik. 
Studien zu AnstoteIes und zur polItischen Sprach~ der neuzeitlichen Philosophie, Frankfuru:-'1ain 
1975, 71, der das immer schon bestehende "Verhältnis der Analogie" der Prmzlpien hervorhebt, 
mischen denen keme "absolute'" Differenz bestehe. Vgl Phys. I 6, 189 a 23 ff.; Met. X 4, 1055 a 
3 f; XII 4, 1070 b 16 - 19; Xli 5, 1071 a 33 - 36. 

44 Vgl SpaemanniLow, a. a. 0, 54. 

45 Vgl. E. Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 11 Teil, 2. 
Abt., AristoteIes und die Peripatetiker, Leipzig 1921 4,343 f. 

46 Vgl. WIeland, Physik, 261 ff. 
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dingen selbst47, sodaß ihr eigentlicher Ort nicht die Unbewegtheit transzendent verblei­

bender Ideen ist, sondern die gerichtete Bewegung41 und deren zweckhaftes ,,Ende"49 im 

Zeichen eines je spezifischen "G1eichgewichtszustand(s)"so. Dabei verschafR sich die 

jeweils im Prozeß ihrer natürlichen Entfaltung hervorgetretene konkrete Form eines Le­

bewesens im Rahmen der Reproduktion von Seienden derselben Art eine über das Ver­

gehen ihrer aktuellen Gestalt im einzelnen Individuum hinausweisende Dauerhaftigkeit. 

Dies bedeutet, daß die darin zur Geltung kommenden aktuellen Formen, die ,,natürli­

che(n) Dinge, Elemente und Organismen", so Spaemann/Low, "ewig" sind und "in ih­
rer Artkonstanz ursprünglich zur Welt (gehören)" SI. 

Diese ,,Ewigkeit" und Dauerhaftigkeit vernünftiger Strukturen der Welt vermag den­

noch im entelechialen Modell des Aristoteies - im Gegensatz zum platonischen choris­

mos der Ideen - ohne die prinzipielle Transzendierung und Überbietung kontingent­

konkreter Phänomene das Auslangen zu finden und die Grundlegung natürlicher Seien­

der auf der Basis der selbsttätigen Hervorbringung ihrer konkreten Formen im Prozeß 

ihrer aktualisierenden Selbstentfaltung zu verankernS2
• Die solcherart "entelechiale" , 

nämlich nicht transzendente bzw. transzendierbare, Teleologie der "Naturdinge" setzt 

aber auch jede Möglichkeit einer Hierarchisierung und mediatisierenden Zuordnung 

natürlicher Seiender untereinander außer Kraft. Die selbständige Zweckhaftigkeit aller 

,,Naturdinge" , d.h. aller Lebewesen, distanziert diese nicht zuletzt gegenüber allen ihr 

Wesen unmittelbar finalisierenden Zweck-Mittel-Relationen, so auch gegenüber der 

47 Vgl. Gadamer, Die Idee des Guten, 103. Dieser betont, "der Kunstausdruck der 'Entelecheia', den 
Aristoteles einfilhrt, (wolle) offenbar gerade das sagen, daß das 'telos' nicht ein Ziel (sei), das ei­
ner femen Ordnung der Vollkommenheit angehört, sondern daß es je das einzelne Seiende selbst 
ist, in dem das 'telos' sich in der Weise verwirlclicht, daß das Einzelne das 'telos' enthllt" 

48 V gl. K. v. Fritz, Aristoteles' anthropologische Ethik. Der Sinn der aristotelischen Teleologie. Die 
Methode des typo perilabein. Der logos peri tou dikaiou kai tou adikou, in: ders., Gnmdprobleme 
der Geschichte der antiken Wissenschaft, Berlin - New Volk 1971,279. 

49 Vgl. J. Riller, Das bürgerliche Leben. Zur aristotelischen Theorie des GIOcks (1956), in: tIers., 
Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteies und Hegel, Frankfurt/Main 1977, 59 f. 

50 Vgl. Spaemann/Löw, a. a. 0., 59. 

5 I Spaemann/Ltiw, a. a. 0., 72. 

52 Vgl. v. Fritz, Ethik, 279. Dieser bestimmt den ,,Ausgangspunkt der aristotelischen Teleologie" 
folgendermaßen: "Die Idee ist flIr Aristoteies nur eine Abstraktion. Das eigentlich Wesenhafte ist 
flIr ihn das einzelne Ding, aber das einzelne Ding, insofern es eine Gestalt, eine Form hat, die das 
eigentlich Wesentliche an ihm ist. Indem er so den Nachdruck auf die Form legt, eatfcmt er lieb 
doch nicht ganz von der Philosophie seines großen Vorglngers und Lehrers. Aber er bettacIdet 
diese Form als ein sich jeweils Entwickelndes, das doch in der Reproduktion von Individuen der­
selben Gattung oder Species eine gewisse, die Zeiten oberdauemde Konstanz besitzt. .. Vgl. 8IICb 
Moreau, Sein, 229 ff. 
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Einbindung in einen naturhaften oder universal-transzendenten Kosmos, ja selbst ge­

genüber einem vorgängigen instrumentellen Bezug zum Menschen53. 

Ja die von Aristoteles als wirklichkeitslose Abstraktionen verworfenen Begriffe an 

sich seiender Ideen bzw. puren unstrukturierten "Stoffs" treten nicht einmal als vermit­

telte Differenz in den Dingen selbst hervor. Die Prinzipien "hyle" und "morphe"54 sind 

vielmehr ebenso voneinander unableitbar wir unmittelbar aufeinander verwiesen. Das 

bedeutet jedoch keinesfalls, daß etwa das Prinzip der "hyle" selbst bereits eine "ideale" 

über sich hinausweisende Struktur auf'.vieseH Sie wirkt vielmehr als Konstitutionsprin­

zip - und in diesem Sinn als "Materie" - nicht primär als widerständiges Material einer 

je neuen Umsetzung eidetischer Formen. Vielmehr handelt es stch ursprünglich um die 

spezifische potentielle Offenheit für die Veffi1rklichung eines substantiell Seienden in 

der Konkretheit seiner ermöglichenden Bedingungen, welche freilich - als Materie -

auch der Aktualisierung durch die entsprechende "Formursache" bedarf, um selbst kon­

stitutiv zu werden56. 

3. "Nalurbewegung" und" Praxis" 

Entsprechend diesem Verhältnis von "Form" und "Materie" geht auch die "Be\ve­

gung", in der ein Seiendes zu sich selbst kommt, wohl nicht aus einem - transzend­

entalen - Spannungsverhältnis zwischen diesen bei den Konstituenten hervor, sondern 

verweist auf ein weiteres "verursachendes" Prinzip, die - nicht unmittelbar teleologisch 

verfaßte - "Wirkursaehe", die die Bewegung als solche in Gang setzt. So übt Aristoteles 

auch Kritik am Fehlen eines spezifisch darauf gerichteten Konstitutionsprinzips in der 

Ideenlehre Platons, Ausdruck dafür daß dieser der "Bewegtheit" kontingenter Dinge 

stets den Charakter der Uneigentlichkeit zuweist5J Demgegenüber ist ja die Materie "an 

sich", also die - bloß gedachte - prote hyle, (im Gegensatz zum Verständnis neuzeit­

licher Physik) keiner Bewegung oder Veränderung unterworfen, sondern bildet - als je 

geformte Materie - eine Grundlage der Ewigkeit des zyklisch konzipierten Weltprozcs-

53 Vgl. Spaemann!Löw, a a. 0, 79 f Die Teleologie des Aristoteles hebe sich solcherart in markan­
ter und gleichsam ,,'nüchterne(r)' (L. Strauss)" Weise von "der Eigendynamik des teleologIschen 
Denkens" ab, wie sie ihrerseits, so SpaemannlLöw, bereIts in der Stoa "zielstrebig zum Gedanken 
der Umversalteleologie des ganzen Kosmos (fuhrte), in welchem alles Seiende in Zweck-Mittel­
Zusammenhängen mIteinander verschränkt ist." 

54 gr. Form 

55 Vgl. WIeland, Physik, 265 f. in der Kritik an Zeller, a a. 0., 11,2,339,422. 

56 Vgl. Phys. 19,192 a 13 - 25. 

57 Vgl. Met. I 9, 992 a 24 fr.; XII 6, 1071 b 12 fT., XII 10, 1075 b 27 ff; vgl. dazu IV Theiler, Zur 
Geschichte der teleologischen aturbetrachtung bis auf Aristoteles, Berlin 19652, 92. 
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sesSI. Freilich kann auch das Prinzip der Wirkursache niemals isoliert als bloßes Ab­

straktum, etwa nach dem Modell eines kategorialen Gegenstands begriffen werden. 

Innerhalb dieser Konzeption treten wiederum die "von Natur aus Seienden", also die 

natürlichen Lebewesen, dadurch in paradigmatischer Weise hervor, daß sie den "Ur­

sprung" ihrer Bewegung - zumindest soweit diese auf die Verwirklichung ihrer spezifi­

schen substantiellen Form gerichtet ist - gleichfalls in sich selbst tragen". Demgegen­

über fmdet sich dieser bei den künstlich hergestellten Dingen - ebenso wie deren telos -

in der zwecksetzenden Tätigkeit des Menschen. Causa efficiens, Zweck und Form kön­

nen solcherart auseinandertreten60
• 

In der "Selbstbewegung" der natürlichen Dinge, welche auf die Aktua1isierung ihrer 

Form gerichtet ist, und nicht in der bloßen abstrakten Ortsveränderung oder bloß quan­

titativen Veränderung, welche allein auch als künstliche ,,Bewegung" möglich ist'l, ist­

wohl im Gegensatz zum abstrakten Bewegungsbegriff moderner Physik - das Paradigma 

von "Bewegung" angesprochen. Diese ist vor allem der Ort der Vermittlung jedes kon­

tingenten Seienden zu sich selbst und findet dementsprechend auch in der - autarken -

Aktualität des jeweiligen "telos" ihr zielhaftes Ende. Der aristotelische Grundbegriff der 

"Bewegung" wird daher von vornherein primär als Prozeß der Vermittlung verstanden­

oder zumindest in Relation oder Differenz zu einem solchen. Er erscheint niemals bloß 

als ungeordnete "Vielheit", die einem bewegten "Material" als solchem anhaftet, dem­

gegenüber es erst die diesem äußerlich verbleibende und die begriffliche ,,Einheit" kon­

stituierende Form zu vermitteln gälte. 

Näherhin expliziert sich wohl auch der die Wirklichkeit grundlegend strukturierende 

Ausgang vom konkreten substantiellen Seienden maßgeblich im Rekurs auf dessen spe­

zifische "energeia"62 und in diesem Zusammenhang in der aristotelischen 1bcorie der 

"Bewegung"63, vorrangig verstanden als Prozeß der selbsttätigen Entfaltung des Wesens 

eines Seienden. Der Lösung des Problems substantiellen" Werdens" gilt m.E. auch die 

58 Vgl. E. Knob/ach, Das Naturvcrstlndnis der Antike, in: F. RDpp (Hrsg.), Naturvcrstlndnis und 
Naturbchemchung. Philosophiegcschichdiche Entwicklung und gegenwllnigcr Kontext, MIIDchcn 
1981,29. 

59 Vgl. Phys.1I I, 192 b 13 f.; Met VI I, 1025 b20 f. 

60 Vgl. SpaemannlLöw, a. a. 0., 62 f. Dagegen "gehen" sie, so Aristotelcs, bei den Nalurdingen "oft 
in eins zusammen". V gl. Phys. 11 7, 198 a 24 ff. 

61 Vgl. Phys. V 6, 230 a 19 tT.; Wie/anti, Physik, 248 f. Zur Dcubmg des "vcrfatigcndc(n) Hcrstel­
len(s)" als "Ortsbewcgungen" s. cbda. 

62 Vgl. Met IX 6, 1048 b 30 - 32; 9, 1050 b 2. Zum davon untcrschicdenca, diffcreozierteral VflI(­
hlltnis von" Wesen" und dessen spezifischer" Tltigkeit" aus Ihomasischcr Siebt vgl. 0., Teil 2, 
13. 

63 Vgl. insbes. Phys. I 7, 189 b 30 - I 9, 192 • 34; zur VcdllJtni ....... mlllll _ ..-1." 
("wirklicher TIitigkeit") und "kinesis" (,,Bewegung") vgl. Met. IX 6, 1048. 2S - 1048 b 35. 
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Einführung der arIstotelischen Prinzipienlehre von "ronn" und ,,:vfaterie" im ersten 

Buch der "Physik"64, in dessen Horizont sie sich zur Trias von "morphe" (eidos), "ste­

resis" und "hypokeimenon" auffalten61, die die Doppelfunktion der Materie als spezifi­

schen "fonnmangel"M wie auch als "zugrundehegendes"67, "mitverursachendes" Sub­

strat68 offenlegt. Die aristotelische Pluralität hinsichtlich der spezifischen Vernunftge­

stalt eines Seienden analoger Prinzipien69 resultiert aus einem spezifisch antiken Diskus­

sionszusammenhang über dte Vergewisserung des notwendigen ontologischen Funda­

ments bzw. Ursprungs aller kontingenten Wirklichkeit70 . In Aristoteles' Konzeption der 

"Bewegung" kommt wohl eine vennittelnde Stellungnahme zwischen der eleatisch-par­

menidischen PositIOn einerseits und der platonischen Ideenlehre andererseits zum Vor­

schein. Jene vertritt das Anliegen der beharrenden Immanenz des "einen" umfassenden 

Scienden71 , welches auf der Grundlage der Zurückweisung wesenhafter Unterscheidun­

gen des Seienden auch jeden substantteIlen Werdeprozeß ausschließt72
. Dagegen gelIngt 

64 Zur Bedeutung dieses Textes fur den aristotelischen" Weg der PrInzIpIenforschung" vgl Wie/und, 
Physik, 59 ff. 

65 Vgl Phys. 17,190 b 17 ff, insbes. 29 ff. 

66 Vgl Phys. T 8,191 a 8 - 14. 

67 Vgl Phys. T 7, 190 b 20, 34 f.; 9,192 a 3 fr, wonach die "stereSJS" nur "in nebensächlicher Be­
deutung" "nichtselend" sei. 

68 Vgl Phys. 19,192 a 13 fT. 

69 Zum mangelnden Charakter der "Gegensätzlichkeit" der drei Pnnzlpien, Insbes. hinSichtlich des 
"hypokeimenon" , vgl. Phys. I 7, 190 b 30 ff. Zur ausschließlich jeweils "spezifischen" Konzepti­
on des PrinzIps der "steresls" Im Rahmen der aristotelischen "Asymmetrie der Prinzipien des 
Werdens", wonach der "Formmangel" nicht als allgemein-abstrakte Kennzeichnung der Materie 
bzw als "posilIve Eigenschaft an einem beharrenden Substrat" Im Rahmen "eine(r) konstruktiv 
vorgehende(n) Theorie" figuriere, sondern stets nur durch die "Abhebung" gegenüber dem bereits 
gelungen-geglückten "Resultat des Werdens" begriffen werden kann, vgl Wie/and, Physik, 131 
ff. Vgl dazu Phys. [7,191 a 8 - 14; 8,191 b 9 - 9,192 a 7 

70 Vgl. Insbes. Phys.l 1, 184 a 10 - 6,189 b 29, 9,191 b 35 - 192 a 2. 

71 Vgl. Phys. 12,184 b 25 - 186 a 3, zur Kritik dieser Posillon vgl. Phys. 13,186 a 4 fr, zur modifi­
zierten Bewahrung dieses Anliegens In der geforderten "Gegensätzlichkeit" plural gefaßter onto­
logischer Grundprinzipien, wonach diese aufgrund ihrer Ursprünglichkeit - ihres Charakters als 
"Anfllnge" - "weder auseinander herkommen" dürfen, "noch aus anderem", vgl. Phys. 1 5, 188 a 
26 - 30. Vgl auch Phys. 17,190 a 13 ff. 

72 Vgl. Parmenides, Vom \Vesen des Seienden. Die Fragmente griechisch und deutsch, hrsg., über­
setzt u. erläutert v U. Hö/scher, Frankfurt/Maln 1986, Fragmente 6 und 8 Demnach könne kein 
Seiendes aus dem "nicht-Seienden" und folglich auch aus keinem Seienden von anderer Wesens­
natur werden. Parmenides fLIhrt aus: "So bleibt einzig noch übrig die Rede von dem Weg, daß 
(etwas) ist. An ihm sind sehr viele Kennzeichen, daß Seiendes ungeworden und unvergänglich ist, 
ganz und emheltlich, und unerschütterlich und vollendet. Und es war nicht einmal und wird nicht 
(einmal) sein, da es jetzt zugleich ganz iSI, eins und zusammenhängend Also muß es entweder 
ganz und gar sein oder nicht Auch geteilt ist es nicht, da es als ganzes gleichmäßtg 151, und 
nicht an emer Stelle irgend etwas mehr, was es hindern würde zusammenzuhängen, noch irgen­
detwas weniger, sondern Im ganzen voll ist von Seiendem, darum /51 es als ganzes zusammenhän­
gend Seiendes stößt an Seiendes. Und unbeweglIch in den Grenzen mächtiger Fesseln /51 es an-
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Platon die Konstitution begrifflich verfaßter Ideen nur um den Preis ihrer schlecht­

hinnigen ontologischen Transzendenz oder doch reinen Intelligibilität rur menschliches 

Erkennen. 

Der platonischen Intention der Gewinnung einer eidetisch-begrifflich differenzierten 

Begründung der Wirklichkeit, welche zwar nicht in sämtlichen Stadien der Ideenlehre 

als Pluralität transzendenter "Urbilder" festgehalten wird, so doch in der "transzenden­

talen" Idee des Guten, also gleichsam in der "Idee der Ideen", darauf ausgerichtet ist, 

wird im Prinzip der "Form" Rechnung getragen. Sie kommt weiters in der an dieser ori­

entierten Analogizität der übrigen Prinzipien zur Geltung und wird im Unterschied zu 

jener in den Horizont kontingenter "Erscheinungen" als deren "materiell" vermittelnder 

"Möglichkeit" eingeholt73
. 

Demgegenüber gewährt die "hyle" als "hypokeimenon" - zumindest in "materieller" 

Hinsiche4 
- die Kontinuität des Seienden, wenngleich nur noch als Reflexionsprinzip im 

Aufbau spezifischer Substanzen75
• In ihrem Verständnis als "steresis" schließt sie dage­

gen, hiezu ergänzend, die Entstehung "aus" etwas anderem als dem "Mangel" der eige­

nen Vemunftgestalt, etwa aus einern einheitlichen Substrat wie auch aus einer ihrem 

Wesen nach anderen Form, aus76
• Deutlicher als das beharrende Prinzip des "hypokei­

menon", welches, so Aristoteles, selbst "kein Stück eines Gegensatzes"77 sei, mahnt die 

"steresis" auch in "materieller" Hinsicht eine begriffliche Differenzierung auf der 

Grundlage des kritischen Anspruchs eidetisch-konstitutiver Formen ein und integriert 

diese ihrerseits in den konkreten "entelechialen" Werdeprozeß der auch "materiell" 

fanglos, endelos, da Werden und Vergehen in weite Feme verschlagen sind: verstoßen hat sie die 
wahre Gewißheit. Als ein Selbiges, und im Selbigen verharrend, ruht es in sich und wird so fest 
auf der Stelle verharren. Denn die mächtige Notwendigkeit hält es in den Fesseln der Grenze, die 
es rtngsum einschließt, weil nach Fug das Seiende nicht unvollendet ist, denn es leidet keinen 
Mangel. Wäre es nicht so, wUrde es Ihm an allem mangeln." Vgl. dazu auch den Kommentar des 
Hrsg., 89, der die "Kennzeichen" des Seienden folgendermaßen aufzählt: "I. ungeworden und 
unvergänglich, 2. ganz und 'ein-artig', 3. unerschütterlich und 'nicht ohne Vollendung'." Vgl. die 
Bezugnahme bzw. Stellungnahme des Aristoteles hiezu in Phys. 12, 184 b 15 ff.; I 8, 191 a 23 - I 
9, 192 a 12. Zur daraus resultierenden Problematik ftJr den Prozeß des Werdens vgl. Phys. I 5, 188 
b 21 - 26; vgl. auch Phys. I 7, 190 a 13 ff. 

73 Zur aristotelischen Kritik am Ungenügen der platonischen Ideenlehre und dem damit verbundenen 
Modell der Teilhabe in der Konstituierung konkreter Seiender vgl. Met. 19,991 a 20 ff. Vgl. hiezu 
auch Wieland, Physik, 56 ff., wonach aus der Sicht des Aristoteles die platonische "Annahme von 
Ideen als Prinzipien" "den Sinn des Prinzipseins" verfehle. 

74 Hierin zeigt sich wohl eher eine Gemeinsamkeit mit Heraklit als mit Parmenides, der die "Ein­
heit" des "einen Seienden" vorrangig im umfassenden nous verankert. 

75 Vgl. Phys. I 7,190 a 13 ff.; 190 b 9 - 35; 191 a 8 - 12; 9,191 b 35 - 192 a 34. 

76 Vgl. insbes. Phys. 17, 191 a 7 - 14, insbes. 12 - 14 sowie 1 8,191 a 23 - 9, 192 a 7. S. innerhalb 
dieser Passage insbes. I 8, 191 b 9 - 10; 192 a 3 - 6. 

77 Phys.17, 190 b 34 - 35. Vgl. hiezu Wieland, Physik, 133. 
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vermittelten Hervorbringung der finalen Vernunftgestalt eines Seienden7s. Das Prinzip 

der "steresis" bezeichnet damit stets nur den konkreten "Mangel" relativ zur Aktualisie­

rung einer substantiellen Form, welcher, so Wie land, nicht in einer "konstruktiv" argu­

mentierenden Theorie des "Werdens" aufscheint, sondern "allein aus der Abhebung ge­

gen das Resultat des Werdens bestimmt"79 werden kann. Es schließt damit im Zeichen 

der grundlegenden "Anfangslosigkeit" antiker Vernunftwirklichkeit überhaupt die Ent­

stehung von Seienden aus abstrakter Privation, dem "Mangel schlechthin", also aus 

dem "Nichts", aus. Solcherart wird es gleichermaßen vermieden, daß im aristotelischen 

Prinzip der "Materie" ein ursprünglicher und undifferenzierter Gegensatz zu jeglicher 

formbestimmtheit sowie - komplementär dazu - ein vorgängig transzendierender Ver­

weischarakter im Sinne einer, so Wieland, "ihm einwohnende(n) wie auch immer be­

schaffene(n) 'Tendenz' zur Form hin"so aufscheint. So soll die aristotelische Fundierung 

des substantiellen Seins eines Seienden also ihren Ursprung nicht in einem Prinzip von 

wesenhaft anderer Natur finden, dabei gleichwohl nicht mit der eidetischen Form 

schlechthin zusanlffienfallen und beansprucht dennoch eine die Kontinuität und das Be­

harrungsvermögen antiker Kosmoswirklichkeit sicherstellende Grundlage im Prozeß 

kontingenten Werdens. Dies verlangt nach einer differenzierten Verankerung in den 

Prinzipien von spezifischer Form und deren betreffendem "Mangel" als Ursachen der 

Veränderung sowie im dieser zugrundeliegenden "hypokeimenon", stets verstanden als 

konkrete Möglichkeit und Realisierungschance. 

Der paradigmatische Stellenwert der "Naturbewegung", in deren Rahmen sich - bei 

allen deutlichen Unterschieden - auch das zu-sich-selbst-Kommen menschlicher Praxis 

findd', begründet jedoch kein Konzept eines unvermittelten Naturalismuss2. Handelt es 

sich dabei doch gerade um die je spezifische "Praxis"s3 jedes Lebendigen, nämlich die 

selbsttätige Entfaltung seiner natürlichen WesensmöglichkeitS4
. Gerade das natürliche 

telos eines Lebewesens bestimmt dessen "Bewegung" nicht etwa als "äußerliche", 

nämlich als eine von diesem als ihrer "Ursache" gleichsam "gegenständlich" unter­

schiedene, "Wirkung", sondern wesentlich dadurch, daß es in dessen tätigem Selbst-

78 Zum "Ziel" der Bewegung vgl. Phys . Il 2, 194 a 32 - 33 . 

79 VgL WIeland, Physik, 130 ff. (131). 

80 Wieland, Physik, 131. 

81 Zur strukturellen und ontologischen Analogie zwischen gerichteter Naturbewegung und sittlichem 
Streben vgL Hoffe, Praktische Philosophie, 35 ff.; s. dazu auch u. Teil 1, II 2. 

82 Zur Kritik an einer ateleologischen Ursachenlehre vgL Phys. 1 8, 190 bIO ff 

83 VgL die explizite Begriffswahl "praxis" - synonym mit "bios" - hinsichtlich aller Lebewesen In 

Hist . anim o 11,487 all ff, De pan. anim . 1l 1,646 bIS . 

84 VgL R,ller, Das bilrgerliche Leben, 59. 
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vollzug selbst zur Geltung kommt und darin gleichwohl allererst - aktuell - hervorge­

bracht wird85. Überhaupt darf nicht übersehen oder in abstrakter Weise überspielt wer­

den, daß es sich beim aristotelischen Begriff der "Ursachen", die auf die Konstitution 

aller kontingenten Seienden gerichtet sind, trotz ihrer Pluralität nicht selbst um "Din­

ge", sondern um Prinzipien handelt86 Von diesem systematischen Stellenwert her erlau­

ben sie auch keine wie immer konzipierte ontisch-kategoriale "Differenz" innerhalb der 

Wesensbestimmung eines einzelnen Seienden - etwa in der Bezogenheit auf ein von die­

sem "sachlich" unterschiedenes "Ziel" oder in der Reduktion auf eine ihm vorgelagerte 

"Wirkursache"87. 

Dieses zugrundeliegende allgemeine Verständnis von "Praxis" aller Lebewesen be­

darf bei Aristoteles nicht notwendig eines - sich selbst - reflektierenden Bewußtseins, 

um ihr jeweiliges telos selbst zu verwirklichen88 - wie ja auch der erfahrene Handwerker 

nicht mehr zu überlegen brauche und die Kunst etwa eines Musikers um so vollkomme­

ner sei, wie sie - auf der Grundlage langer Einübung und besonderer Erfahrenheit - in 

gleichsam "natürlicher" Selbstverständlichkeit zustandekommt89. Die Teleologie aller 

"von Natur aus Seienden", die sich in deren je spezifischer "Praxis" entfaltet, bedarf, 

um zur Geltung zu kommen, nicht erst der Vermittlung durch ein vernünftiges - erken­

nendes - Subjekt oder ist gar allererst auf die Tätigkeit zwecksetzender Vernunft außer­

halb ihrer selbst zurückzuführen. 

An dieser "Identität" von "Hersteller und Sache"90 findet jedoch auch eine anthro­

pomorph-"poietische", d.h. ihr jeweiliges telos "herstellende"91, Deutung der aristoteli­

schen Konzeption von Natur nach dem Modell der menschlichen "techne"n ihre Gren-

85 Vgl. Wieland, Physik, 266; vgl. auch SpaemannlLöw, a. a. 0., 70, wonach "bel Naturdmgen Her­
steller und Sache identisch" seien, nämlich, "wenn sich z.B. ein Lebewesen selbst aufbau(e) und 
so Ursache und Wirkung seiner selbs/" werde. 

86 Vgl. ausfilhrlich und nachdrücklich Wieland, Physik, 52 ff. Als solche seien sie "weder 'logisch' 
noch 'real' etwas Selbständiges" (58), sondern mUßten stets "als Pnnzip(ien) von etwas anderem" 
(55) begriffen werden. Aristotelische Prinzipienerkenntnis läßt sich demgemäß auch nicht deduk­
tiv ermitteln, sondern beansprucht den Ausgang vom konkret einzelnen Seienden. Vgl. hiezu 
Phys. 12, 185 a 3 ff. 

87 Vgl. Wieland, Physik, 266. 

88 Vgl. Phys. [[ 8, 199 b 26 - 33. Vgl. hiezu Spaemann/Löw, a. a. 0., 69 f. 

89 V gl. Phys. II 8, 28 f. 

90 SpaemannlLöw, a. a. 0., 70. 

91 Zur Annahme einer "poietischen Natur" bei Aristoteies, die zum Paradigma filr ein herstellendes 
Handeln schlechthin werde, vgl. 1. MIt/eis/raß, Das Wirken der Natur, in: Rapp, a. a. 0., 39 f. 

92 Vgl. 1. RII/er, "Politik" und "Ethik" in der praktischen Philosophie des Aristoteles (1967), in: 
ders., Metaphysik, 117 f., wonach der Begriff der "Praxis" - in seiner allgemeinen Bedeutung - als 
die "einem Lebewesen je eigentümliche Lebensweise ... synonym mit 'Bios' gebraucht werden 
kann." ,,'Praxis' ist allgemein und in dem gleichen Sinne wie 'Ethos' auf Lebewesen Oberhaupt 
bezogen. Leben als Lebensvollzug und Lebensweise und so Tätigsein, Handeln als' Bewegung', 
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zen Zwar ist umgekehrt die menschliche Kunst des Herstellens auf die - wenngleich 

unvollkommene - Nachahmung des von "1atur aus Seienden verwiesen'3. Auch stellt ge­

rade Aristoteles die maßgebliche Gnterschiedenhell der "praxis" hinsichtlich des Stel­

lenwerts situationsgerecht stellungnehmender Überlegung und Entscheidung in der 

Leitung menschlichen Vernunfthandelns gegenüber den Rationalitätsanforderungen der 

Künste heraus"4 Doch folgen aus dem "entelechialen" - und solcherart zur Erkenntnis 

"natürlicher" Zwecke auf das "Resultat" konkreten Werdens verweisenden - Charakter 

der Naturbewegung auch strukturelle Gemeinsamkeiten zum teleologischen Aufbau 

menschlicher Praxis als der tätigen, .. selbstverursachten" Entfaltung seines eigenen We­

sens als Mensch91
• Gewinnt doch gerade die Herstellung eines Kunstgegenstands ihren 

Zweck sowie ihre Wirkursache nicht aus sich selbst, sondern allererst durch die Ver­

mittlung des Herstellenden - und eignet sich insofern nicht als Vorlage emer wesentlich 

in den Dingen selbst gründenden und sich selbst hervorbringenden NaturteleologieQ6
• 

Viel eher geriete eine solche "poietische" - sich selbst "herstellende" - Konzeption von 

'atur systematisch wiederum in die Nähe ihrer mechanistischen eutralisierung zum 

bloßen "Material" technischen Verfügens zu beliebigen Zwecken. Die bloße techne fin­

det niemals ihren Grund in sich selbst. Sie entspricht daher ebensowenig der ursprüngli-

die einem Lebendigen je eigentümlich und rur es sem Dasein ist." S auch ebda., Anm 23. "Zur 
Abgrenzung von pOlesis gehört, daß 'Leben' Praxis ist U 

93 Vgl. Phys. 118,199 a 15 - 17. s. auch den Vergleich mit der Tatigkell anderer Lebewesen, wie et­
wa der Spinnen oder Ameisen, in Phys. II 8, 199 a 20 ff Zur interpretativen Wechselbeziehung 
von phYSIS und techne s. auch IV Kullmann, Zum Gedanken der Teleologie 10 der Naturphiloso­
phie des Aristoteles und seiner BeurteIlung 10 der 'euzeit, in: J-E. Plemes (Hrsg.), Zum teleolo­
gischen Argument in der Philosophie. AnstoteIes - Kant - Hegel, Wurzburg 1991, 156 ff 

94 Su., Teil I, 114. 

95 Vgl. Rille" Das bürgerliche Leben, 59. Dieser fuhrt aus: "Über die Praxis steht das höchste Gut in 
Beziehung zur '~atur' und zum Wesen des ~1enschen Diese Beziehung wiederum ist darin be­
gründet, daß Praxis nach Aristoteles zum Wesen alles Lebendigen und nicht nur des Menschen 
gehört, weil alles Lebendige seine Natur und das, was es von Natur sein karm, Im tätigen Lebens­
vollzug verwirklicht. Das aktuale Leben des Lebendigen Ist 'Praxis" Tätigkeit und Betätigung von 
Möghchkeiten und Anlagen, so daß der Begriff der Praxis allgemein mit dem Begriff der Lebens­
weise (bios) zusammenfällt und synonym ist." 

96 Vgl. hiezu die Einschrankung - oder doch Konkretislerung - der Analogie zwischen "techni­
schem" und "natürlichem" Hervorbringen auf die Selbstheilung des Arztes in Phys. 11 8, 199 b 30 
- 32, die der tUr dieses charakteristischen Bezogenhelt auf die selbsttätige Entfaltung der eigenen 
Wesens gestalt am nächsten kommt. Weiters differenZiert Aristoteles die Ähnlichkeit zwischen 
,,~aturabläufe(n)" und "Kunstfertigkeit" hinsichtlich des entelechlaIen Charakters jener dahin­
gehend, daß etwa "die Schiffsbaukunst" dann "wie die Natur zu Werke" glOge, wenn sie "in dem 
Holz läge" Vgl. Phys. II 8, 199 b 28 f. 
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chen Tätigkeit des Menschen, wie auch die Naturdinge nicht uneingeschränkt nach die­

sem Vorbild ihre Zwecke verfolgen97
• 

In der auf ein spezifisches Ende gerichteten "Bewegung" als Vermittlung eines sub­

stantiellen Seienden zu sich selbst, insbesondere in der Selbstbewegung der "natürlichen 

Dinge", findet sich dagegen auch bereits der Begriff menschlicher Praxis98 vorstruktu­

riert bzw. als Ort der Entfaltung des spezifisch Menschlichen eröffnet99 Im Rahmen 

dieses solcherart erschlossenen Bezugs zum Gesamtaufbau aristotelischer Philosophie 

karm sich dieses auf dem Wege seiner Aktualisierung aber auch in seiner charakteristi­

schen Unterschiedenheit von aller "Natur" einerseits wie vom "Göttlichen" andererseits 

erweisen und damit praktische Vernunft in ihrer Eigenständigkeit einfordern und be­

gründen. 

Dieses gemeinsame systematische Fundament von Metaphysik bzw. Physik und Po­

litik, zwischen denen dennoch kein unmittelbarer Begründungszusammenhang besteht, 

entspricht der teleologischen Konzeption aller Wirklichkeit bei Aristoteles als dem Ver­

such, die substantielle Selbständigkeit jedes Seienden als solchen im Rahmen wissen­

schaftlicher Reflexion zur Geltung zu bringen. Dies gelingt freilich nur um den Preis des 

Verzichts einer Fundierung menschlicher Praxis im Unbedingten, wie sie bereits die 

platonische Verankerung von Sittlichkeit und Politik in der Idee des "Guten" anstrebt. 

Eine solche unbedingte Begründungsleistung ist freilich im Zeichen einer ursprüngli­

chen Verknüpfung von Vernunft und Wirklichkeit nicht mit derselben Radikalität einge­

fordert wie etwa aus der Perspektive neuzeitlicher praktischer Philosophie. So ist auch 

allererst als Herausforderung an diese die Differenz zwischen "bloßer" Kontingenz und 

Freiheit aufgebrochen, die anstelle der auf ein spezifisches Ziel gerichteten "Bewe­

gung" künftig den Raum der Geschichte als Ort der notwendigen wie sparmungvollen 

Vermittlung menschlicher Freiheit zu sich selbst eröffnet. 

97 Zur weitgehenden Analogie zwischen "Natur" und "Kunstfertigkeit" in der grundlegend teleolo­
gischen Ausrichtung ihrer Prozesse, die als solche kein "überlegendes" (phys. 11 8, 199 b 26 ff) 
Bewußtsein beanspruchen, vgl. Phys. 1I 8, 199 b 8 - 26. 

98 Vgl. auch H -G Gadamer, Hermeneutik als praktische Philosophie, in: M Riede!, Rehabilitierung 
der praktischen Philosophie, Bd. J, Geschichte, Probleme, Aufgaben, Freiburg i. Br. 1972,327. 

99 Vgl. etwa Höffe, Praktische Philosophie, 35 f. 
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H. Teleologie und praktische Vernunft - Zur Grundlegung der aristotelischen 

Politik 

1 Kritik an der praktischen Relevanz der Ideenlehre am Modell der " technai" 

Wie verhält es sich nun vor diesem Hintergrund je in sich teleologisch verfaßter Wirk­

lichkeit, wie sie etwa Im Bereich der "von Natur aus" Seienden notwendig in einem als 

selbsttätige "Bewegung" verstandenen Prozeß der Vermittlung zur Geltung kommt, mit 

der" atur" des Menschen bZ\\'. den Prinzipien menschlichen HandeIns? 

Trotz der in den "Naturdingen" - ja in allen substantiellen Seienden - selbst gelege­

nen Zwecke, die diese konstituieren, indem sie im Prozeß ihrer Selbstentfaltung hervor­

gebracht und nicht erst durch menschliche Vemunfttätigkeit vermittelt werden, ist 

menschliches Handeln bzw. politische Praxis keineswegs auf jeweils vorgängige Zwek­

ke der Natur verwiesen lOO
• Vielmehr kehrt im Rahmen der praktischen Philosophie die 

teleologische Struktur und das damit verbundene ideenkritische Programm wissen­

schaftlicher Erkenntnis bzw. der durch sie erschlossenen Wirklichkeit gerade in der Re­

flexion auf die spezifischen Ziele menschlicher Tätigkeiten wieder'o,. Dem Anliegen 

aristotelischer Teleologie, der konkreten Wirklichkeit in ihrer je substantiellen Selb­

ständigkeit gerecht zu werden, entspricht auch die Abkehr von einem schlechthin gülti­

gen Fundan1ent sittlicher Praxis in einer ebenso universalen wie nicht einhol baren Idee 

des Guten l02
, um auch fur menschliches Handeln "entelechial" einen Grund zu erschlie­

ßen, der 10 ihm selbst liegt und darin tätig zur aktuellen Verwirklichung gebracht wer­

den karm, um es solcherart in sich selbst zu konstituieren. 

Aus der Perspektive differenzierter menschlicher Vemunftvermögen bzw. wIssen­

schaftlicher Begründungen!.13 von unterschiedlichem Gang und verschiedener Struktur, 

denen jeweils andere "Haltungen" bZ\\'. "Tugenden" zugeordnet werden lO4
, ist demge­

genüber die Erkenntnis der Natur ausschließlich den "betrachtenden" Wissenschaften 

100 Zur Trennung der praklischen Philosophie von der atur1eleologie im Gegensatz zu Platon wie 
ebenso im Unterschied zur nachfolgenden Stoa vgl. auch M. Forschner, Die stoische Ethik . Über 
den Zusammenhang von Natur-, Sprach- und Moralphilosophie Im altstoischen System, Stungar1 
1981, 17 ff 

101 Vgl. E.N. ( I, 1094 a I - 15; zur "Abgescbieden(hen)" praktischer Vernunft von "einer universa· 
len Teleologie" vgl. Gadamer, Die Idee des Guten, 93 ff.; Riedei, Politik, 64 ff. 

102 Vgl. E.N. 14, 1096 all - 1097 a 13 Zur Übersicht über die aristotelische Kritik der Idee des Gu­
ten als wiederkehrendes Motiv aller drei Ethiken vgl. Gadame" Die Idee des Guten, 77 ff.; s auch 
die differenzier1e Darstellung der unterschiedlichen Argumente aristotelischer Ideenkritik bei H 
Flashar, Die Kritik der platonischen Ideenlehre In der Ethik des Aristoteles, 10: ders.l K Gaiser 
(Hrsg.), SYNUSIA Festgabe f W Schadewaldt, Pfullingen 1965,223 ff 

103 V gl E.N VI 2, 1139 a 5 - 15 

104 Vgl E . . VI2, 1139 a 15 ff 
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zuzurechnenlOl , die auch bezüglich ihrer "Gegenstände" von den "handelnden" und 

"bewirkenden" deutlich abgegrenzt werden lO6. Die Erkenntnis der in den Naturdingen 

zur Geltung kommenden Teleologie hat demnach auch keine unnnittelbaren Konsequen­

zen als Legitimationsgrundlage bzw. Kriterien menschlich-politischer Praxis. 

Der Distanzierung unnnittelbar natural er Bestimmungen menschlichen Handeins so­

wie insbesondere deren Fundierung in einer allgemeinen - Natur wie Praxis umfassen­

den - Idee des Guten dient auch die exemplarische Orientierung an den arbeitsteiligen 

"Künsten" am Eingang der Nikomachischen Ethik l07 . Treten diese doch insbesondere 

durch die Verschiedenartigkeit ihrer Ziele und "Werke" und der diesen zugeordneten 

spezifischen Fähigkeiten hervor, für die jeweils die "Idee" des Guten keinerlei "Nut­

zen" verspricht lO8
• In der exemplarisch-kritischen Heranziehung der pluralen Künste l09 

(technai) ist freilich noch nicht die grundlegende Struktur menschlichen Selbstvollzugs 

erschlossen. Jedoch werden dessen Ziele grundsätzlich aus der uneinholbaren Differenz 

eines schlechthin gültigen theoretischen Fundaments in die Verfügung vielfältigen 

menschlichen Tätigseins gerückt, das darin sein jeweils spezifisches telos im Zeichen 

eines rationalen Mitteleinsatzes auch konkret erreiche 10 

Im Gegensatz zur "tätigen" Selbstentfaltung der Naturdinge in ihrer zielgerichteten 

"Bewegung", in der gleichfalls ein Seiendes in seiner spezifischen Wesenhaftigkeit er­

schlossen und hervorgebracht wird, enthalten die "bewirkenden" Künste freilich weder 

das Prinzip ihrer - herstellenden - Bewegung noch ihren "Zweck" in sich selbst. Letzte­

rer findet sichjeweils "außerhalb" ihrer selbst in ihrem spezifischen "Werk"lll, welches 

wiederum einer anderen Kunst als "Materie" zu- und untergeordnet ist l12 Dabei machen 

gerade die arbeitsteilige Hierarchisierung voneinander unterschiedener Künste sowie der 

105 Vgl. Met. VI I, 1025 b 18 - 28 

106 Vgl BIen, Grundlegung, 62 ff.; RIede!, Politik, 63 ff. 

107 Vgl. E.N. I I, 1094 a 16 - 18. 

108 Vgl. E.N. I 4,1096 b 31- 5,1097 a 18. 

109 Vgl. hiezu K U!mer, Wahrheit, Kunst und Natur bei Aristoteles. Ein Beitrag zur Aufklärung der 
metaphysischen Herkunft der modemen Technik, Tübingen 1953, 19 ff. Demnach entstamme ins­
besondere der Begriff der "arete" , also der "Tüchtigkeit", die zu einem bestimmten Werk in Stan­
de setzt, und darin für alle Vernunftvermögen bzw. Wissensweisen Maßgeblichkeit besitzt, ur­
sprUnglich einem "technischen" Modell vernünftigen Tätigseins. 

110 Vgl. hiezu die aristotelische Distanznahrne etwa gegenüber der Ausrichtung der Medizin auf die 
"Gesundheit an sich". Der Arzt suche vielmehr "die Gesundheit des Menschen oder Vielleicht 
eher die Gesundheit dieses bestimmten Menschen. Denn er heilt den Einzelnen." S. hiezu E.N. I 4, 
1097 all - 13. 

III Vgl. E.N.II, 1094 a4 f; 16- 18. 

112 Vgl. etwa E.N. I I, 1094 a 6 - 15. Zum Stellenwert des etwas Herstellens als eines es "in diesem 
Sinne ... in den Bereich des Menschen ... (Bringens)" vgl. U!mer, a. a. 0., 7. 
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Verweisungszusammenhang ihrer spezifischen "Werke" untereinander aber auch deut­

lich, daß es sich bei diesen Jcweils nicht um bloße Anwendungsfalle eines einzigen 

"Guten" handelt. 

Trotz dieser wesentlichen Differenz sowohl zur Entfaltung der "Naturdinge" als auch 

zum Selbstvollzug des Menschen stellen die Künste keine bloß abstrakten instrumen­

tellen Vermögen dar, etwa zur Herbeiftihrung austauschbarer Zwecke, oder crscheincn 

gar den theoretischen Wissenschaften zum bloß applikativen "Vollzug" unmittelbar zu­

geordnet. Denn auch das Wissen um die "Herstellung" eines Gegenstands in den "be­

wirkenden" unter den "praktischen" Wissenschaften, die solcherart ihr Ziel "in etwas 

andere(m) außer ihnen" 113 erreichen, läßt sich letztlich nur auf der Grundlage eines be­

reits zu dauerhafter Kunstfertigkeit formierten aktuellen "Strebens" gewinnen I 14 Gerade 

der Charakter der geeigneten "Verfassung" und "Tüchtigkeit" als Strukturelement auch 

des "technischen" Wissens in wechselseitiger Verwiesenheit auf das Erfordernis je kon­

kreter "Überlegung" im Einzelfall bringt in einem genuin aristotelischen Modell die ra­

tio-Beherrschtheit technischen Wirkens zur Geltung, die es bei aller "nachahmenden" 

Analogisierung zur Natur von dieser abhebt und weiters dem Stellenwert bloß naturhaft 

zueigencr bzw. einseitig manueller Fertigkeiten" S entzieht. Diese für jegliches "Stre­

ben" nach dem ihm eigentümlichen telos charakteristische tätige "Haltung" schöpft 

auch im Falle der "technai" ebenso aus langgeübter Erfahrung" 6
, wie sie ihr Ziel des­

weiteren nicht in einer möglichst universell anwendbaren Theorie findet. Sie ist viel­

mehr stets auf das - aus theoretischem Wissen nicht ableitbare, sondern von der über-

I 13 E. N. I I, 1094 a I 7 

114 Vgl hiezu die Reklamierung einer jeweils den - vernunftbegabten - Seelenteilen und den diesen 
korrespondierenden "Gattungen" von Seienden zugeordneten "Haltung", die sich auf das dem je­
weiligen Seelentcil eigentümliche "Werk" beZiehe, In E.N. VI 2,1139 a 15 - 17. Dabei um faßt der 
"Uberlegende" Teil, welcher sich auf jene "Seienden" bezieht, "die sich so oder anders verhalten 
können" (E.N VI 2, 1139 a 8) alles praktische Wissen, also neben den "handelnden" Wissen­
schaften wohl auch die "bewirkenden", die "Künste". Vgl zu letzterem deren gememsame Ab­
grenzung von der "Physik" in Met. VI I, 1025 b 18 ff Vgl hiezu auch Ulmer, a. a. 0., 7, wonach 
techne "eine Verfassung des Menschen (meint), und zwar Jene, die Ihn in den Stand setzt, etwas 
herzustellen" Vgl hlezu etwa E.N. V14, 1140 a 4 - 5 

115 Zur diesbezüglichen Vorgeschichte des platonisch-arIStotelischen techne-Begriffs s. auch Ulmer, 
a. a 0.,231 

116 Vgl die wechselseitige Analogisierung von "Natur" und "Kunst" m Phys. 11 8, 199 a 15 ff. und 
199 b 26 ff., wonach emerselts die Kunst die Natur - wohl auch in ihrer Beständigkeit zweckhaf­
ten Wirkens - nachzuahmen habe und andererseits die Anforderung eines planenden Bewußtseins 
als Grundlage der Naturteleologie gerade mit Verweis auf das Vorbild der "Kunstfertigkeit" zu­
rückgewiesen wird, die Ja auch "nicht mehr hm und her (überlege)". Was die aus dem Vergleich 
hervorgehende Erläuterung der "techne" angeht, liegt der Akzent freilich auf dem Erfordernis ei­
ner konsolidierten Fertigkeit, die indes die Überlegung Im Einzelfall nicht suspendiert. S dazu 
E.N. I 4, 1097 a I1 - 13, VI 13, 1179 a 9 ff, X 10, 1180 b 7 ff 
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legenden, abwägenden EntscheidungJ17 geleitete - Hervorbringen eines je konkreten 

Werkes gerichtetlll
• Handelt es sich dabei auch um erlernbare Fertigkeiten, so liegt ih­

nen doch nicht ein möglichst gleichbleibend reproduzierbares, abstraktes Wissen zu­

grunde. Auch sie gehören vielmehr den "praktischen Wissenschaften" an, deren Gegen­

stand im Bereich der je konkreten Vielfalt der Seienden "sich so und auch anders ver­

halten kann" 119. 

Umsomehr handelt es sich dabei um eine Form menschlichen Wissens, die nicht ab­

gelöst von ihrem jeweils aktualisierenden Vollzug, sondern immer nur vorgängig von 

diesem herl20 zur Geltung kommen kann121
• Dies gilt gleichwohl filr die "bewirkenden" 

Wissenschaften, die Künste, auch wenn sich - im Gegensatz zu den ,,handelnden" - de­

ren Ziel nicht in den Tätigkeiten selbst, sondern außerhalb dieser, in den jeweils von ih­

nen hervorgebrachten Werken findet122
• Im Gegensatz zum theoretischen Wissen, wie es 

in paradigmatischer Weise in der Mathematik zum Ausdruck kommt, haben es die 

technai mit der sittlichen Vernunft gemeinsam, ja bringen in exemplarischer Weise zur 

Geltung, daß es sich um ein Wissen handelt, welches immer schon auf ein "Tun" ge­

richtet ist und auch ausschließlich von diesem her begriffen werden kann123
• Sie unter­

scheiden sich in dieser Hinsicht von der praktischen Vernunft im engeren Sinn freilich 

dadurch, daß sie dennoch über ein dem Lehren bzw. Lernen zugängliches Wissen verfil­

gen124
• Dem bloßen ,,Meinen" jedoch, welches zu keiner tätigen Entscheidung gelangt 

und so auch nicht zwischen ,,Ewige(m), Unmögliche(m)" und dem, "was in unserer 

Gewalt ist"l25, differenziertl26
, ist praktisches wie auch "technisches" Wissen gleicher­

maßen nicht zugänglich. 

117 Vg\. E.N. III 4,1111 b 27; III 5,1112 a 18 tT.; insbes. 30 tT.; 1112 b2 - 11; 1113 a9-12; VI 4, 
1140 a 3 - 10; 21 - 23. Vg\. die Analogisierung der notwendigen Abwlgung des "Gerechten" bzw. 
"Ungerechten" in der ,,Anwendung" der Gesetze zu den erforderlichen komplexen MitteIQbcr1e­
gungen des Arztes im Einzelfall in E.N. V 13, 1137 a 9 - 17; vg\. auch E.N. X 10, 1180 b 7 tT. -
erneut im Kontext der Erörterung der handlungsleitenden Funktion von Ethos und Gesetzen. 

118 Vg\. E.N. I 4, 1097 all - 13; E.N. VI 4, 1140 a 10 tT.; vg\. H.-G. Gadamer, Wahrheit und Metho-
de. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, TQbingen 19754,297 tT. 

119 Vg\.E.N.VI4,1I39b36-1140a2. 

120 Vg\. Gadamer, Wahrheit, 299. 

121 Vg\. Gadamer, Wahrheit, 295; vg\. auch H6/Je, Praktische Philosophie, 43 f. 

122 Vg\. E.N. 1 I, 1094 a 16 - 18; I 5, 1097 a 19 f.; VI 2, 1139 b I - 3; VI S, 1140 b 6 - 7. Vgl. H6ffe, 
Praktische Philosophie, 44 tT. 

123 Vgl. in der gemeinsamen Abhebung gegenQber dem "Denken ftIr sich", welches nichts 
"beweg(e)", E.N. VI 2, 1139 a 35 - 1139 b 3; vgl. Gadomer, Wahrheit, 298. 

124 Vgl. etwa E.N. 1111, 1103 a 32 f. 

125 E.N. III 4, 1111 b 30. 

126 Vgl. E.N. III 4, 1111 b 30 - 1112 a 13. 
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Ebenso handelt es sich bei den aristotelischen Künsten um kein gegenüber seinen 

Zwecken neutrales - und damit zu beliebigen Zielsetzungen freigesetztes - "techni­

sches" Verfügen über abstrakte "materielle" Voraussetzungen, welches für variable und 

unbegrenzt reproduzierbare Zweck-Mittel-Relationen jederzeit zuhanden ist. Vielmehr 

geht es um die von der jeweiligen form eines Kunstgegenstandes immer schon bestim­

mte und von erlerntem Wissen geleitete Aktualisierung seiner sich konkret eröffnenden 

spezifischen Möglichkeit, die es in der ja einzelnen Situation schöpferisch wahrzu­

nehmen gilt I2
'. Das Wissen um die geeigneten "Mittel" und deren adäquate "Anwen­

dung" besteht in den Künsten niemals ohne vorgängige Orientierung an deren je spezi­

fischem "Werk" als ihrem Ziel 128
• Die "Formen" also, auf die die Tätigkeiten der Kün­

ste gerichtet sind, sind nicht Gegenstand des dem "Hervorbringen" eigentümlichen 

überlegenden Entscheidens l19 und unterliegen selbst nicht dem Prozeß des Herstellens, 

wenngleich sie fLir diesen - in je spezifischer Weise - konstitutiv sind. Doch können sie -

entsprechend dem Verhältnis von "Form" und "Materie" in der Begründung jeglichen 

kontingenten Seienden - ebensowenig außerhalb ihrer durch den Herstellungsprozeß in 

den materiellen Voraussetzungen erschlossenen konkreten Gestalten begriffen werden. 

In seinem unablösbaren Bezug zu einem geschlossenen Kreis vorfindlicher und we­

sentlich duch J Jerkommen geprägter Zwecke unterscheidet sich der Begriff der techne 

maßgeblich von dem der modernen Technik. Zwar ist beiden gemeinsam, daß sie nicht 

in der Lage sind, im Horizont ihrer eigenen Fragestellungen die von ihnen verfolgten 

Ziele letztlich selbst zu begründen. Doch gibt es im Rahmen antiker Kunstfertigkeit ei­

nen konstitutiven und vorgängigen Zusammenhang zwischen der Vernünftigkeit der 

Zwecke und den auf sie jeweils vervv"iesenen Tätigkeiten des Herstellens. Demgegen­

über ist das herkömmliche neuzeitliche Technikkonzept gerade vom Interesse geprägt, 

als "neutrales" strategisches Vermögen in einem als gleichsam unendlich angenomme­

nen - freilich geschichtslosen - Horizont beliebiger wie austauschbarer Zwecke zur Ver­

fügung zu stehen. Es ist gerade deswegen in der Lage, sein Tätigkeitsfeld experimentell 

127 Vgl. hiezu den nicht nur gegenilber dem modemen Techmkverständnis unterschiedenen , sondern 
auch im Verhältnis zum "handwerklichen" Können weiteren Begriff der aristotelischen techne, 
die einer Einteilung in herstellend-handwerkliche und sonstige "kilnstierische" Tätigkeit im enge­
ren Smn vorausliegt. Dies schließt weiters ein, daß fllr beide Anwendungsformen, so Ulme" a. a . 
0., 131, die gleiche "Grundstruktur der poiesis" gilt, nämlich die "Hervorbringung von etwas 
durch etwas in einem anderen", um,,1n diesem Sinne etwas in den Bereich des Menschen zu brin­
gen" (7), welche solcherart neben der Fertigkeit des geilbten "Herstellens" auch einen Aspekt 
"schöpferischer" Einmaligkeit des Gewirkten umfaßt. Dazu sowie zur Diskussion um die ge­
schichtlichen und begrifflichen Voraussetzungen dieser bei Aristoteles fehlenden Ausdifferenzie­
rung vgl. Ulme" a. a. 0., 7; 130 ff.; 229 ff. 

128 Die Vorausgesetztheit der Ziele gegenilber der ilberlegenden Entscheidung wird gerade am Modell 
der KUnste, insbesondere der Medizin, eingeführt und Illustriert S hiezu E.N. III 4, III1 b 26 ff. 

129 Vgl. E.N.III5, 1112 b 11 -20. 
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ständig zu erweitern - freilich gleichfalls ohne selbst die Grundlagen menschlichen 

Handeins reflexiv einzuholen. 

Antike Kunstfertigkeit "existiert" indes niemals "an sich" oder erweckt dcn Ein­

druck einer abgelöst vom entscheidenden und erwägenden menschlichen Tätigsein vor­

findlichen - sei es auch mechanisch gedachten - Ordnungsstruktur der Dinge, sondern 

kommt ausschließlich in ihrem aktualisierenden Streben zu ihrem je spezifischen Ziel 

zur Geltung, wobei sich die Strukturelemente einer eingeübt-gefestigten, gleichsam 

"bewußtlosen" tätigen Haltung des "am Werk-Seins" und der auf die Hervorbringung 

dcs konkreten "ergon" gerichteten rationalen Überlegung und Entscheidung notwendig 

ergänzenuo. Diese nicht hintergehbare Aktualisierung findet auch nicht etwa bereits im 

bloßen Lehren oder Lernen statt, welches sodann erst in einem diesem nachgelagerten 

Schritt der auf die "Applikation" des auch "an-sich" -Gewußten gerichteten Entschei­

dung konkretisiert würde, um dadurch auch sogleich eine diesem gegenüberstehende 

"Gegenständlichkeit" zu gewinnen, sondern wesentlich immer schon in der tätigen Her­

vorbringung des je einzeln bestimmten Werkes IJI
. 

2. Das gerichtete" Streben" als analoge Grundstruktur kontingenter Wirklichkeit 

Der Begriff des auf die Aktualisierung eines je spezifischen Ziels gerichteten "Strc­

bens" 132, welches sich - um wirklich "actu" hervorzutreten - zu einer gewissen Dauer­

haftigkeit formiert haben muß, zum Beispiel im Bereich menschlicher Praxis zu einer 

"festen Haltung" IJJ sittlichen Strebens, ist für das zu-sieh-Kommen jeglichen kontin­

genten Seienden, nämlich aller "Dinge", welche "in Bewegung" sind IJ4
, konstitutiv. In 

diesem Sinn entspricht das "Streben" menschlichen Handeins und Bewirkens der ziel­

gerichteten Naturbewegung lJl
, wenngleich die Güter menschlicher Tätigkeit einem hö-

130 Zur diesbezüglIchen Analogie zur Ausbildung smlicher Tugend, die den Künsten gar einen hiefur 
exemplarischen Charakter einräumt, vgl. E.N. II I, 1103 a 31 f 

131 Vgl. Gadamer, Wahrheit, 298. 

132 E.N 1 I, 1094 a I - 3; vgl. vor allem Höfle, Praktische Philosophie, 35 ff.; s. auch Gadamer, 
Wahrheit, 296 

133 Vgl. Gadamer, Wahrheit, 296. 

134 Vgl. Met. VII, 1025 b 18 ff; E.N. II 2,1104 a 3 - 9. 

135 Vgl. Riller, Das bürgerliche Leben, 62 f. Dieser bringt die "Naturanalogie" menschlichen Strebens 
in markanter Weise zum Ausdruck: "Nicht von der Zielhaftigkeit der menschlichen Handlungen 
geht Aristoteles aus, sondern von dem allgemeinen Prinzip seiner Philosophie, daß die Betätigung 
alles Lebendigen die Aktualisierung naturgegebener Möglichkeiten ist, und daß so die Natur in ih­
rer Betätigung zugleich als Zweck zu dem Ende hindrängt, das ihnen Verwirklichung und Erful­
lung gibt. Was fUr alles Lebendige gilt, das muß auch fUr den Menschen gelten; auch ihn treibt 
seine Natur als Zweck in der Macht seiner naturgegebenen Anlagen und seines Seinkönnens, aber 
sie tut dies nicht so, daß sie wie bei den übrigen Lebewesen sein Handeln unmittelbar fUhrt, son-
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hcren Maß an Veränderlichkeit und Vieldeutigkeit ausgesetzt sind '36 Dies bedeutet, daß 

sie, indem sie in die Perspektive menschlichen Handeins geraten13
\ "sich so und anders 

verhalten können"'38 und darum um ihrer aktuellen Verwirklichung willen notwendig 

auf die Einübung einer beständigen tugendhaften Haltung '39 in Form eines konkreten 

sittlichen Ethos sowie - davon nicht zu trennen - die Bürgergemeinde der polis 140 ver­

wiesen sind. Für den Bereich menschlicher Vernunfttätigkeiten erfährt das Konzept ge­

richteten Strebens seine strukturelle Ergänzung und die Erweiterung seiner rationalen 

ßasis Im Modell der "hexis" bzw. "arete" als einer dauerhaften taligen "Verfassung", 

welche durch die Aktuierung wesensgemäßer Vermögen und Anlagen erworben wird '41 . 

Darin erzielt menschliche Praxis einerseits eine gesteigerte Analogie zur Naturteleologie 

und eine vergleichbare Gewißheit ihrer Zwecke und distanziert sich gleichzeitig von 

dieser durch die Verwiesenheit auf selbsttätige, vernünftige "Übung" auf der Grundlage 

von durch "Überlegung" und Einsicht geleiteten "Entscheidungen"'42. Denn, so Aristo­

teles, "kein natürlicher Gegenstand kann andere Gewolmheiten annehmen" 14] 

In jedem Fall um faßt der Begriff des "Strebens" keine unvermittelt "naturalen" Voll­

züge, welche ihre Ziele etwa als abstrakt-objektivistische "Ursache" oder in Form eines 

dem so, daß sie verborgen und hintergrUndig In den gewollten und gesetzten Zielen treibt; dem 
Wollenden und Handelnden eigentümlich fremd, drängt sie im Spiel semer Ziele." 

136 Vgl. Hoffe, Praktische Philosophie, 38 f , vgl. Riller, Das bUrgerliche Leben, 61 f 

137 Vgl Riede!, Politik, 64 

138 E.N V12, 1139 a 8 

139 Vgl. E.N V12 , 1139 a 15 ff 

140 S.u ., Teil I, III 1,2. 

141 Vgl. E.N. 11 I, 1103 a 23 - 26. Danach entstOnden die "Tugenden" "weder von Natur noch gegen 
die Natur" 

142 Zur konslilutiven Verwicsenheit der Ausbildung von Tugenden auf ihre "Gewöhnung" durch täti­
ge "Übung" vgl E.N 11 I, 1103 a 31 - 1103 b 25 . Die genannte "Einübung" fordert ihrerseits be­
reits eine von ratIOnaler und sittlich "motivierter" Entscheidung, nämlich "um der Sache selbst 
willen", geleitete Praxis em. Vgl. auch E.N. VI 13 , 1144 a 13 - 20 Zur nicht auflösbaren "zirku­
lären" Verwiesenheit von vernünftiger Praxis auf eme vorausgesetzte tugendhafte Haltung und zu 
deren notwendiger Einilbung durch selbstverantwortliches Tätigsein vgl. E.N . 1I 3, 1105 a 26 -
1105 b 18. Vgl nicht nur die hierin zutagetretende Kntik an einem unmittelbar theoriebestimmten, 
"erlernbaren" Tugendbegriff, sondern auch die hmsichllich ihrer Abhängigkeit von sittlicher Ent­
scheidung und der Qualität der zum betreffenden" Werk" fUhrenden Handlung selbst bestehende 
Unterschiedenheit der sittlichen Tugend von der Kunstfertigkeit in E .N . 11 3, 1105 a 26 ff. Der er­
forderlichen "Freiwilligkeit" des Handeins zum Erwerb sittlicher Tugend und dessen "Ursprung 
im Handelnden" sind die Kap. I - 7 von E.N. 1II gewidmet. 

143 E.N.II I, 1103 a 18 f. Demgemäß werden die "Leidenschaften" ob ihres naturalen Antriebscha­
rakters ausschließlich den "Bewegungen" zugeordnet, können keine - von Entscheidungen abhän­
gige - tugendhafte Verfassung ausbilden und darum auch nicht die Grundlage Sittlicher Beurtei­
lung, von "Lob und Tadel", darstellen. Vgl. hiezu E.N. 1I 4, 1105 b 19 - 1106 a 12. 
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diesem gegenüberstehenden ordo von" Werten" außer sich hätteni". Diese filr Naturbe­

wegung wie auch für alle menschlichen Vemunfttätigkeiten gleichermaßen gültige fina­

le Ausrichtung weist eine immanente wechselseitige Bezogenheit und Strukturkorrela­

ti on zwischen dem tätigen "Streben" selbst und dem "Guten" als seinem Ziel auf, sodaß 

diese als zwei einander perspektivisch ergänzende und voraussetzende Aspekte ein und 

desselben Grundmodells "bewegter" Wirklichkeit verstanden werden könnenl4s
• So ent­

hält die Einführung des Modells der "orexis" am Eingang der Nikomachischen Ethik 

zugleich auch eine Klärung des jeweiligen "Guten" selbst, welches seinem Begriffe 

nach stets einen ursprünglichen funktionalen Bezug zum entsprechenden aktualen Stre­

ben einschließtl46
• 

Erfahrt doch auch die Selbstbewegung der ,,Naturdinge" eine gleichsam "praktisch"­

hermeneutische Deutung, indem sie ihre spezifischen Zwecke in einem immer schon 

darauf gerichteten "entelechialen" Prozeß der Vermittlung selbst hervorbringen. Dies 

geschieht weiters, ohne daß es im Rahmen dieser "praktischen" Akzentsetzung bezüg­

lich der Erkenntnis natürlicher Teleologie der vermittelnden Leistung stellungnehmen­

der menschlicher Subjektivität bedarf. Diese genannte strukturelle Entsprechung wird 

dadurch ermöglicht, daß der Begriff der ,,Praxis" bei Aristoteies einerseits zunächst sehr 

allgemein gefaßt ist, andererseits auch im Rahmen der Naturbewegung kein von den je­

weils spezifischen Zwecken begrifflich zu trennendes neutrales Vermögen äußerer Voll­

züge darstellt. Das spezifische Wesen der Naturdinge wird vielmehr allererst im Prozeß 

ihrer ,,Bewegung" konstituiert - welcher wiederum immer schon durch das jeweilige 

telos bestimmt ist. Von dieser nicht hintergehbaren Bezogenheit von teleologischer 

Form und deren jeweiliger ,,materieller" Möglichkeit im Prozeß ihrer wechselseitigen 

Vermittlung her ist der Begriff der ,,Praxis" in seiner Allgemeinheit immer schon nach 

Maßgabe jeder verschiedenen Art von Seienden in sich differenziert zu denken. Es han­
delt sich dabei nicht um das Abstraktum eines bloß ,,faktischen" Vollzugs, welches sich 

144 Vgl. Höffe, Praktische Philosophie, 37, der auf die systematische Unvereinbarkeit von aristoteli­
scher Teleologie mit einem Konzept "objektivierbare(r) Nonn(en)" bzw. nm-sieh-seiender Wer­
t(e)" hervorhebt. Entgegen Tendenzen einer wenphilosophischen Umdeutung aristotelischer EIbik 
betont Höjfe, "Wert- und Strebenscthik (enthielten) zwei verschiedene einander nicht crgInzende, 
sondern ausschließende Modelle menschlichen Handelns." Er fllhrt aus: "Im Begriff des Wertes 
wird gleichsam ein vorgefertigtes Gutes angenommen, das dun:h ein Handeln mehr oder weniger 
approximativ erreieht wird. Durch den Begriff 'Wert' wird das Ziel menschlicher Tlligkeit zu ei­
nem 'idealen Sein', einem theoretischen Gegenstand objektiviert, und die Phi1osophie der Werte, 
die Ethik, wird mit den modernen Naturwissenschaften vergleichbar. Der Wert ist ein 1u8cn:r, dIS 
Gute dagegen ein innerer Maßstab des Strebens." 

145 Vgl. Höffe, Praktische Philosophie, 35. 

146 Vgl. K-W. Merks, Theologische Grundlegung der sittlicben Autonomie. StrukIurmomeaIe eines 
'autonomen' NormbegrOndungsverstlndnisses im lex-TI'IkIat der Summa 1beo!opae des 'Ihomas 
von Aquin, Dt1sseldorf 1978, 133. 
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aus jedem "praktischen" oder "natürlichen" Geschehen in gleicher Weise gegenüber 

seinen Zwecken isolieren ließe, Daher besitzt der Begriff des "Strebens" bzw. der 

"Praxis", mag er auch zunächst In sehr umfassender Weise auf die Selbstentfaltung im 

Bereich der von Natur aus Seienden bezogen sein, eine Offenheit gegenüber den durch 

vernünftige Entscheidung geprägten Tätigkeiten des Menschen l47 
- insoferne darin in 

der "Vieldeutigkeit des Wo liens und seIner Ziele" 148 jene Tätigkeit ausgemacht werden 

soll, die seinem Wesen entspricht. 

Dennoch wird die "Praxis" der von atur aus Seienden, die es in der Naturwissen­

schaft eben nur zu "betrachten" gilt, deutlich unterschieden von der eigentlich prakti­

schen Frage nach den vernünftigen Bestimmungsgründen fur menschliches Handeln und 

Bewirken in der Offenheit jener "Dinge", die sich - als Ausdruck ihrer Abhängigkeit 

vom tätigen Vollzug praktischer Vernunft - von sich aus "so und auch anders verhalten 

können",149 Menschliches" Wissen" und Konstitution einer vernünftigen Wirklichkeit 

gehen im Gegensatz zur theoretischen Wissenschaft im Bereich der praktischen Ver­

nunft Hand in Hand Il' Dies bedeutet auch, daß diese auf keine unabhängig vom reflek­

tierenden und entscheidenden menschlichen Selbstvollzug existierende oder auch sich 

von sich aus entfaltende und so etwa vorgängig verpflichtende Vernünftigkeit in der 

Natur gerichtet ist. 

Ebenso ist menschliche Tätigkeit, deren Reflexion auf die Gewinnung vernünftiger 

Gründe der Handlungsorientierung abzielt, kein "Gegenstand" aristotelischer Naturer­

kenntnis, sondern kategorial aus den "von Natur aus Seienden" ausgegrenzt. Diese 

Ausgliederung menschlicher Tätigkeiten erscheint umso radikaler, als menschliche Sub­

jektivität entsprechend auch Im Bereich eines aristotelischen Vernunftbegriffs von" a­

tur" nicht vermittelnd tätig ist. Diese notwendige, von Grund auf "sachliche" Trennung 

von Naturbetrachtung und praktischer Vernunft ist im Rahmen antiken Wirklichkeits­

verständnisses gerade deswegen systematisch gefordert und kann in der Folge nicht ein­

fachhin als Ergebnis einer objektivistischen Abstraktion erscheinen, da ja auch die Din­

ge der Natur jeweils aus einem in sich selbst gründenden Vermittlungsprozeß hervorge­

hen, der im Begriff der "Bewegung" bzw. des "Strebens" eine analoge Struktur auf­

weist ll
, Diese strukturellen Parallelen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es 

keinen unmittelbaren systematischen Begründungszusarnmenhang zwischen den teleo-

147 Vgl. Gadamer, Wahrheit, 299. 

148 Riller, Das bUrgerliehe Leben, 61. 

149 E.N. VI 2,1139 a 8. 

150 Vgl. etwa E,N II I, 1103 a 18 ff, 2,1104 a 3 er,; 1105 a 26 Ff., 1114,1111 b 4 - 30, 5,1112 a 18-
7, I I 15 a 3, VI 2, I 139 a 35 ff 

151 Vgl. Hoffe, PraktIsche Philosophie, 35 f 
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logischen Phänomenen der Natur und dem vernünftigen Charakter menschlicher Tätig­

keit bzw. Wesensentfaltung gibt. sodaß diese auf keinerlei in der Natur vorfindlichen 

Maßstab verwiesen ist. 

3. Zur aristotelischen" Pragmalientrennung ": Die" ontologische" Ausgrenzung der 
praktischen Vernunft 

Die erörterte Nicht-Rückfilhrbarkeit von vernünftiger Handlungsfinalität auf Naturte­

leologie findet ihren Ausdruck und ihre Grundlage insbesondere in der sogenannten 

,,Pragmatientrennung" m, d.h. einer grundlegenden Gliederung aristotelischer Wissen­

schaften anband einer kategorialen Abgrenzung je spezifischer "Gegenstände"m im 

Sinne ursprünglich unterschiedlicher "Gattungen" von Seiendeni" und deren Zuwei­

sung zu jeweils entsprechenden "vernunftbegabten" SeelenteilenU5
• Dabei handelt es 

sich um keine durch bloße Abstraktion erzeugte im eigentlichen Sinn ,,gegenständliche" 

Aufteilung der Wirklichkeit. Sie folgt vielmehr einem strebensfOrmigen Modell der 

Gliederung. Im Horizont aristotelischer Wirklichkeitskonstitution gewinnt diese ontolo­

gisch konzipierte Abgrenzung die Funktion der wechselseitigen systematischen Eigen­

ständigkeit von auf vernünftige Zwecke gerichteter ,,Bewegung" der Natur einerseits 

und sich selbst reflektierenden menschlichen Vernunftvollzugs andererseitsi". Diese ur­

sprüngliche Gliederung des Wissens nach den je spezifischen "Gattungen" von Seien­

den zugeordneten Wissenschaften stellt demnach die Konsequenz des Bestrebens dar, 

auf eine plurale Vielfalt in sich selbst begründeter Phänomene zu reflektieren, die kei­

nen Rückgang auf eine abstrakte" Wirklichkeit" hinter ihrer je konkreten Aktualität er­

lauben. 

Vor allem aber kommt darin die Herausdifferenzierung sittlich-praktischen Wissens 

aus allen unmittelbaren Verquickungen in kosmologisch-theologische oder aber natur­

hafte Zusammenhänge, schließlich aber auch gegenüber dem letztlich in der Idee des 

schlechthin Guten fundierten und damit unmittelbar theoriebestimmten universalen 

SeinszlIsammenhangs Platons zu Geltungl57 - wie sie freilich gerade durch das "ente-

152 H. J. Krämer, Arete bei Platon und Aristoteles. Zum Wesen und zur Geschichte der platoniscben 
Ontologie, Heidelberg 1959,565; vgl. 375 tr.; 564 tr.; Bien, Grundlegung. 59. 

153 Vgl. Bien, Grundlegung, 59 tr.; M RiedeI, Ober einige Aporien in der pnkti""'- Philosophie des 
Aristoteles, in: ders., Metaphysik, 90 tr. 

154 Vgl. Met. VI I, 1025 b 3 - 1026 a 23; E.N. III 4, 1112 a 13 - 5, 1112 b I!. 

155 Vgl. E.N. VI 2, 1139 a 5 - 14. 

156 Vgl. - auch im Verhlltnis zur "Theologie" - Bien, Grundlegung, 106 tr. 
157 Zum Problem der Vorgeformtheit der aristotelischen "Pragmatiealrellnuag" bei Ptatoo. die sJeida­

wohl die eigentliche "Politik" der Theorie zurechnet, vgl. KrtJmer, Arete, 317 f. 
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lechiale" Gesamtkonzept des Aristoteles ermöglicht istl58
• Eröffnet sich im Rahmen der 

platonischen Ideenlehre zwar ein unbedingter Bezugspunkt, der auch die Orientierung 

menschlichen Handeins umfaßt und dieses einer radikalen sittlichen Kritik zu unterwer­

fen vermag, so wird dadurch doch, so die Kritik des Aristoteles, das eigentümliche An­

liegen praktischer Philosophie und damit das Spezifikum des "zum Menschen Gehöri­

gen" 159 eingeebnet l60 Demgegenüber äußert sich die Radikalisierung der Frage nach 

dem spezifischen Wesen des Menschen in der kategorialen Ausgrenzung der "Sphäre 

des Menschlichen" 161 in Unterscheidung gegenüber der der Götter und der der Tiere. 

Praktische Reflexion und damit die Frage nach der spezifischen "Praxis", d.h. nach der 

"Natur", des Menschen werden aus der unmittelbaren Gebundenheit an jegliche 

"theoria" freigesetzt l62 Sie werden in der Folge - indem damit der spezifisch menschli­

che Wesensvollzug in sein Recht eingesetzt wird - auf jene Dinge eingeschränkt, "die in 

unserer Gewalt sind" 163, also insoferne sie fuf menschliche Praxis verfugbar sind als 

möglicher Gegenstand vernünftigen Sich-Entscheidens lM Deren Abkehr von den me­

thodischen Ansprüchen der "theoria", insbesondere der "Mathematik" 165, sowie die ra­

dikale Ausgrenzung gegenüber Naturtheorie und "Theologie", also gegenüber allem 

von atur aus Seienden sowie der Sphäre der Götter gleiehermaßenl66
, wodurch, so Bi­

en, "der Objektbereich der praktischen Philosophie ... gewonnen und allererst konstitu­

iert wird" 167, bildet - im Kontext aristotelischer Teleologie - den Ausgangspunkt aristo-

158 Vgl. Krämer, Arete, 564 ff. 

159 E.N. X 10, 1181 b 15. 

160 Zur "Pragmatientrennung" zwischen den spezifisch "menschlichen" Tätigkeiten und Tugenden, 
nämlich der bilrgerlichen Praxis und den sittlichen Tugenden samt der diesen zugehörigen phrone­
sis in Absonderung gegenilber dem bios theoretikos als der Betätigung des "Göttlichen" im Men­
schen vgl. E.N. X 8,1178 a 9 - 23; 7,1177 b 26 ff. Vgl. auch E.N. X 10, 1181 b 13 - 16, wonach 
in der Politik "die Wissenschaft vom Menschen sich nach Kräften vollende." Vgl. BIen, Grundle­
gung, 142 ff.; zur Unterscheidung gegenüber dem platonischen Identifikationsmodell von "Theo­
rie" und "Praxis" vgl. 162 ff. 

161 Vgl. Bien, Grundlegung, 103 ff. 

162 Vgl. Bien, Grundlegung, 124 ff. 

163 E.N. III 5, 1112 a 30 f.; 1113 a 10. 

164 Vgl. etwa E.N. 1II5, 1112 a 18 - 1113 a 12. 

165 Vgl. etwa E.N. I I, 1094 b 11 - 1095 a 11. Zur "Entmathematisierung" der Ethik vgl. Bien, 
Grundlegung, 109 ff.; zur diesbezilglichen Abweichung gegenüber Platon s. K Gaiser, Platons 
ungeschriebene Lehre. Studien zur systematischen und geschichtlichen Begründung der Wissen· 
schaften in der Platonischen Schule, Stuttgart 1963, 317 ff. Zur Einteilung der "betrachtenden" 
Wissenschaften in "Mathematik, Physik" und "Theologie" vgl. Met. VII, 1026 a 18 f 

166 Vgl. Bien, Grundlegung, 106 ff. 

167 Bien, Grundlegung, 103. 
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telischer Politikkonzeption'6l. Für diese stellt die Begründung einer in sich selbst fun­

dierten praktischen Philosophie eine unabdingbare Voraussetzung dar. Die "polis" ist 

jene spezifische Aktualität menschlichen Selbstvollzugs, die gerade durch die auf die­

sem Wege freigesetzte, auf sich selbst gestellte Wesensnatur des Menschen allererst er­

möglicht sowie gefordert ist - als jener Raum menschlich-vernünftiger Wirklichkeit, auf 

den sie immer schon vorgängig bezogen ist'69• 

Welches sind nun die spezifischen "Gegenstände" menschlicher Tätigkeit, die von 

der "betrachtenden" Philosophie, zu der auch die Naturtbeorie gehört, nicht adIquat re­

flektiert werden? 

Aristoteles charakterisiert sie in der Metaphysik in Gegenüberstellung zu jenen Sei­

enden, die in der Naturbetrachtung und in der Theologie zur Geltung kommen, dadurch, 

daß sie - wohl ebenso wie die Naturdinge - ,.in Bewegung" sind 170, jedoch - im Gegen­

satz zu jenen - "das Prinzip der Bewegung und Rube"l71 nicht in sich entbaltenln. Die­

ses findet sich vielmehr im ,,Entschluß" (probairesis) des bewirkenden und handelnden 

Menschen173
• 

Der Stellenwert der "Gegenstände" praktischer Vernunft im Rahmen der aristoteli­

schen Philosophie wurde daher vielfach primlr - ebenso wie jener der Naturdinge - als 

"veränderlich" und darüberbinaus im Gegensatz zu jenen als "unselbstJndig", da von 

der Entscheidung des Menschen bestimmt, cbarakterisiert174
• Könnten sie sich doch in 

Abhängigkeit vom handelnden und bewirkenden Menschen ~ oder anders verhalten", 

wie dies Aristoteles an verschiedenen Stellen der Nikomachischen Ethik betont17
'. 

In der Interpretation bzw. Diskussion dieser begrifilichen Bestimmung wird freilich 

die Charakterisierung der "praktischen Dinge" als kontingent, ja gleichsam defizient im 

168 Vgl. E.N. X 10, 1181 b 13 ff. 

169 Vgl. Gadamer, Wahrheit, 29S. 

170 Vgl. - die wohl dem "Gegenstandsbereich" der "prakta" zuzuredmcode - Batjmmung des Ge­
rechten bzw. des "Naturgemlßen" als "ftIr uns" "bewegt" (ltineton) in E.N. V 10, 1134 b 27 - 30. 
Zwar fehlt in der zentralen Darlegung der .,Pragmatientmmung" in der Metaphysik die expIizIre 
Kennzeichnung als "kineton" , doch setzt die gerade auf den Urspnmg der .,Bewegung" bezIoa­
Abgrenzung gegenüber den natürlichen Seienden wohl diese begrift1ic:he GelMjuMJhjt v~ 
die weiters durch die, natürliche wie praktische Teleologie verbindende,. Grundstrulttur prichtceea 
"Strcbens" unterstrichen wird. 

171 Met. VII, 102S b 20 f. 

172 Vgl. Met. VII, 100S b 21 f. 

173 Vgl. Met. VI I, 1025 b 22 - 24 i. V. m. 100S b 11 - 22. 

174 Vgl. Riedel, Politik, 64. 

17S Vgl. etwa E.N. VI 2, 1139 a I; 3, 1139 b 21 - 22; 4, 1140 a I 1[; lbnItc:Ia audt B.N. m 5, 1112'11 
2-4. 
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Vergleich zur . .selbständigkeird76 natürlicher Seiender überakzentuiert, und 10 der Fol­

ge deren systematischer Gehalt im Hinblick auf den Stellenwert praktischer Vernunft 

vcrzerrt zur Geltung gebracht. Vor allem wird darin allzu häufig ein Ansatzpunkt für die 

Relativierung praktischen Wissens bel Aristoteles ausgemacht -'. Danach entbehrten 

.,die Gegenstände des praktischen Wissens ... der Auszeichnungen der Selbständigkeit 

und Unveränderlichkeit, die den ErkenntnIsanspruch der 'ersten' Philosophie und der 

ihr nachfolgenden Disziplinen legitimier(ten)"178, unter welche offensichtlich auch die 

Physik zu reihen sei. 

Dabei wird etwa übersehen, daß sowohl die "natürlichen" wie dIe "praktischen" Sei­

enden nicht dadurch charakterisiert sind, daß sIe schlechthin "verdnderhch" 179 wären, 

sondern dadurch, daß sie sich dem Vollzug ihres Wesens nach in ,,Bewegung" befin­

den 80. Dieser Begnff der ,.Bewegung", der den "Gegenständen" der praktischen Philo­

sophie ebenso wie den ~aturdlOgen eignet, kennzeichnet nIcht vorrangig deren Kontin­

genz, ja etwa deren besondere Zufallsunterworfenhelt l8 . Er meint im Gesamtkonzept 

aristotelischer - teleologischer - Wirklichkeitskonstitution \ ielmehr einen gerichteten 

positiven Vermittlungsprozeß, in dem jegliches konkret Seiendes allererst "actu" zu 

sich selbst kommt. Der aristotelische Begriff der .,Bewegung" bezeichnet also nIcht 

primar zufällige Veränderlichkeit und ist kein Merkmal bloßer Kontingenz bzw. purer 

.,~laterie". Ja selbst die .. göttlichen Dinge" bzw. die Götter sind stets in vollendeter 

"kinesis", nämlich der "Kreisbe\vegung", als Ausdruck ihrer reinen Aktualität begrif­

fen 182
• Mit der Loslösung von der theoretischen Philosophie, insbesondere von der Phy­

sik, sind die "Gegenstände" praktischen Wissens weiters nicht schon der "Form- bzw. 

Substanzlosigkeit" preisgegebenl83 , wie der Ausdruck "Unselbständigkeit" - aus ari-

176 Damit WIrd offenSichtlich, so etwa bei Riede!, Politik, 64, das vor allem fur den aristolelischen 
Substanzbegriff, namentlich fur jenen - freilich zentralen - Begriff der ,.zweiten" OUSla, kenn­
zeichnende Merkmal des ,.chonston", d.h. das Erfordernis eines "abgetrennt" einzelnen Seienden, 
benannt. 

177 So et-."a auch R/Cdcl, PoliliJ.;, 64 

178 Ebda 

179 S. die dlesbezilgliche Deutung des Begriffs "kineton" bei Riede!, Politik, 64 Der Charakter des 
"Veränderlichen" - jedoch nicht schlechthin Zufallig-kontingenten - wird in aristotehscher Be­
griffiichkeit eher mit dem Stellenwert eines Wesens als eines "Zusammengesetzten". eines "syn­
theton" , verbunden, nämhch msofern es durch das Prinzip der Materie mitkonstituiert ist 

180 Vgl. hiezu auch die - freilich kntisch akzentuierte - Kennzeichnung des aristotelischen Verständ­
nisses von Sltthchkeit als ein ,,(fast schon nachantik) geschichtlich-prozessual" ,,'filr uns Beweg­
tes'" bel Maurer, a. a 0., 129 

181 S.o, Teil 1,13. 

182 Vgl. etwa Met. XII 7, 1072 b 7 - 10. 

183 Vgl. hiezu die bereits erwähnte Rlller'sehe Kennzeichnung der Naruranalogie menschlicher TätIg­
keIlen, insbesondere SittlIcher Praxis, m der trotz aller Abhängigkeit von der konkreten .. pro-

59 



stotelischer Sicht - nahezulegen scheint. Vielmehr wird es dadurch überhaupt erst mög­

lich, auch den "prakta" 184 ihre spezifische Teleologie zu erschließen und sie so gleich­

falls als in sich selbst vernünftig zu konstituieren. 

Überhaupt muß im Lichte der aristotelischen Metaphysik darauf hingewiesen wer­

den, daß Aristoteles die "Gegenstände praktischen Wissens" nicht als schlechthin 

"unselbständig" charakterisiert, sondern zunächst nur im Hinblick auf den "Grund ihrer 

Bewegung" von den Naturdingen unterschieden wissen will. Das Prinzip der Bewegung 

stellt jedoch nur eines von mehreren Konstitutionsprinzipien dar, welches in der Ver­

wirklichung jedes "natürlichen" wie "praktischen" Seienden auf Form, Zweck und Ma­

tene verwiesen bleibt und keinesfalls isoliert zur Geltung kommen kann. Auch handelt 

es sich dabei um einen Reflexionsbegriff im Aufbau eines selbständigen (praktischen) 

Seienden und nicht um die äußere quasi dinghafte Einwirkung eines anderen Seienden. 

Dieses Begründungsverhältnis läßt sich also nicht durch die Reduktion auf eine äußer­

liche Wechselwirkung zwischen zwei verschiedenen Seienden aufklären. Geht es doch 

vielmehr darum, gerade die Eigenständigkeit des "prakton" - im Zeichen seiner spezifi­

schen Eigenart - zur Geltung zu bringen. Vor allem aber bedeutet das als "Unselbstän­

digkeit" bezeichnete Merkmal der im praktischen Wissen zur Geltung kommenden Sei­

enden, daß menschliches Handeln und Bewirken - wenngleich es dieses auch teleolo­

gisch zu konstituieren gilt - keine verbindliche Grundlage in einer etwaigen ihm voraus­

liegenden teleologischen Struktur seines naturhaften Substrats findet. Vielmehr wird ge­

rade in Abgrenzung dazu die Grundlegung praktischer "Gegenstände" von der diesen 

als selbständigen Naturphänomenen immanenten Teleologie, die in der Naturtheorie zur 

Geltung kommt, in die vernünftige Entscheidung bzw. - wie erwähnt, engstens damit 

verknüpft - die durch "Gewöhnung" erzielte Haltung des handelnden und bewirkenden 

Menschen verwiesen. 

Damit ist menschliche Praxis jedoch keinesfalls zu bloßer Beliebigkeit des Verfiigens 

freigesetzt l85
. Diese wäre ja auch nur das abstrakte Gegenbild objektivistischer "Teleo­

logie", setzte sie diese doch gleichfalls als einzig denkbare Legitimationsgrundlage vo­

raus. Die Deutung der Entscheidungsabhängigkeit der Gegenstände praktischen Wissens 

als "Veränderlichkeit" bringt nicht etwa deren Charakter einer abstrakten "Vielheit" 

bloßer Faktizität zum Vorschein. Eine solche wäre Aristoteles auch im Bereich prak-

hairesis" und der Vorgefaßtheit des entsprechenden "Werks" bzw. "Ziels" in Wille und "Vor­
satz", doch - im Medium tätiger Entscheidungen - die "Natur" des Menschen selbst schließlich als 
"Substanz semer Praxis" zum Vorschein kommt. Vgl. Ritter, Das bürgerliche Leben, 62 f. 

184 Der Begriff des "prakton" bzw. der "prakta" findet Sich etwa m Met. VI I, 1025 b 24; E.N I I, 
1094a 19;1lI5,1112a31; 1112b32. 

185 Vgl. HöjJe, Praktische Philosophie, 131. 
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tischer Philosophie gar nicht begrifflich zugänglichl86. Diese bezieht sich vielmehr im­

mer schon auf einen durchgängigen Horizont "geformter" menschlicher Handlungs­

wirklichkeit, die durch die Aktualisierung als vernünftig bewährter praktischer Ziele 

und spezifischer Handlungs- und Lebensformen hervorgebracht wird. 

Dies gilt, wie bereits dargestellt, in besonderem Maße fur die an überlieferte und 

zweckhafte Formen gebundene\87 Herstellung eines "Kunstgegenstandes", in welchen 

schließlich, ungeachtet der notwendigen Vorgefaßthelt semes konkret formgebenden, 

nämlich auch situations- und mittelgerechten, Entwurfs in der "prohairesis" des Her­

stellenden, alle Teleologie des Tätigseins einmündet und damit ihr spezifisches "Werk" 

als ihren ,.zweck" "außer"188 sich hat l89. 

Was die ebenfalls dem" Wissensgebiet" der "prakta" zuzurechnende sittliche "Pra­

xis" angeht, muß zwar die Naturanalogie hinsichtlich der Hervorbringung eines "abge­

trennt" einzelnen, form- und zweckgebundenen Seienden zurücktreten. Doch ist im sel­

ben Maße dIe die Heranziehung eines der Naturteleologie entstammenden Substanz­

begriffs distanzierende ontologische Entkoppelung der Ursprünglichkeit von "Form" 

und "Zweck" insofern hinfällig, als das praktisch-sittliche Tätigsein "selber das Ziel des 

IIandelns"9< darstellt und um "seiner selbst w;lIen"191 erstrebt wird. Was die von Ari­

stoteleskritikem viel bemühte Kennzeichnung der "prakta" als jene "Dinge" betrifft, 

"die sich so oder anders verhalten können" bzw. als das, "was durch uns geschieht, aber 

nicht immer in derselben Weise" 192, so ist damit vorrangig das engere Bezugsfeld der 

186 Dem SIcht nicht zuletzt die von Maurer, a. a. 0., 129 ff, - freilich in kritischer Weise - herausge­
stellte und der "Heteronomie" verdächtigte mangelnde Transzendlerbarkeit konkreter Lebensord­
nungen entgegen . 

187 Zur gegenüber dem Handlungswissen gesteIgerten Bestimmthell des "Eidos" eines herzustellen­
den Gegenstands, "und zwar durch den Gebrauch fur den (er) bestImmt ISt", vgl. Gadamer, 
WahrheIt, 300. S auch die diesberugIiche - die EntscheIdung ausblendende - Naturanalogie der 
Künste m Phys. II 8, 199 b 26 ff S. dazu bereIts 0., Teil I, I 3, II I 

188 E.N. I I, 1094 a 17. 

189 Gerade wegen des allem zweckhaften Charakters des Artefakten selbst als des finalen Resu !tats 
der Tätigkeit und nicht nur wegen semer "Vorgeformtheit" m der prohairesis des Menschen ver­
mögen "Im Machen", so SpaemannlLöw, a. a 0., 62 f, "Zweck- und Formursache auseman­
der(zutreten)" 

190 E.N . II,1094aI6f 

191 Vgl E.N . I 1,1094 a 18 - 22 . 

192 Diese Formulierung findet sich hIer gerade im Kontext der zentralen Erörterung und Abgrenzung 
des EinsaLZgebiets der "Überlegung", wIe sie jeder Entscheidung notwendig vorangeht. S. dazu 
E.N . III 5, 1113 a 9 ff, vgl. Höffe, Praktische PhilosophIe, 131 ff. Die an dieser Stelle auch ge­
brauchte CharakterIStik "was m unserer Gewalt steht" ist wohl sachlich austauschbar mIt der zu 
erörternden Wendung, die die sogenannte "Veränderlichkeit" der "prakta" kennzeichnen soll. 
Diese findet SIch vor allem in E.N VI, Kap. 2 u . 3, in denen dIe den verschIedenen "vernunftbe­
gabten" "Seelenteilen" eigentümlichen Leistungen und "Tugenden" erörtert werden . DabeI wer­
den die Dinge, "die sich so und anders verhalten können", dem sogenannten "berechnenden" oder 
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"prohairesis"'93, der "überlegenden" Entscheidung, umrissen. Es sindjedocb noch nicht 

die rationalen Grundlagen menschlichen HandeIns erschöpft. Vielmehr bleibt jene hin­

sichtlich der Leitung vernünftiger Praxis im Zeichen des in cbarakteristischer Weise 

nicht ,,zwecksetzenden"'94 Stellenwerts der aristotelischen "Entscheidung" auf die Ver­

folgung vernünftiger Ziele im "Willen" bzw. "Streben" sowie auf deren "Vorausge­

setztheit" in einer - gegenüber der einzelnen Handlung - relativ konstanten'" sittlichen 

Tugend'96 und gemeinschaftlichem Polisethos verwiesen. 

Desgleichen erscheint die Folgerung haltlos, daß sich bei Aristoteies "die vermitteln­

de Instanz, die Vernunft, in eine theoretische und eine geringer geschätzte praktische 

Seite" "spalte", wie dies Maurer in seiner Kritik an der aristotelischen Zurückweisung 

des universalen "transzendentalpolitischen"'97 Begründungsanspruchs Platons formu­

liert '91. Durch die Distanzierung von einem unmittelbar theoretischen Fundament politi­

scher Praxis falle jener hinter den praktischen Ertrag der Ideenlehre zurück, der radika­

len transzendentalen Kritik Platons als einer ,,Kunst der Umlenkung" 199 gegenüber der 

steten Bedrohtheit sittlichen Herkommens und konkreter politischer Institutionen durch 

ihre Verfallenheit an bloß partikuläre Interessen. Auf dem Wege dieser Loslösung von 

der fundamentalen transzendentalen lnstitutionenkritik Platons - die freilich eine Kon-

"überlegenden" Teil zugeordnet, der folglich sachlich auf den - bereits in E.N. ID 5 charakteri­
sierten - Anwendungsbereich der "probairesis" verwiesen ist. Die zugehörige" Tugend" bildet die 
"phronesis", welche als einzig praktisch relevante" Verstandestugend" begriffen wird, wlhrend 
die die praktischen ,,ziele" gewlbrleistenden "sittlichen" Tugenden primlr als "Haltungen" des 
"Willens" bzw. "Strebens" gedeutet werden. 

193 Zur strukturellen Gliederung des aristotelischcn Handlungskonzcpts nach - aufeinander freilich 
integrativ bezogcner - "prohairesis" (Entscheidung) und "boulesis" (Wille) sowic zur dieser Un­
terscheidung - in dcr Erglnzung von "Tüchtigkcit" hinsichtlich der V crfolgung sittlic:Iaer Ziele 
und vcrnünftigen "Minelcrwägungen" - folgenden Differenzierung des rationalen Fundaments 
sittlichcr Praxis, dies schlicßlich vor dem Hintergrund der wcc:hsclseitigen Verwicsenhcit VOll 

"aretc cthike" und "phroncsis", s. ausftlhrlicher u., Tcil 2, 11 2. Zum Zweckc ciner ansc:baulicbe­
ren Konfrontation mit seiner thomasischen Rczeption und Umformung, in deren wciteren Diffo­
renzierungcn auch ein gcgcnüber Aristotelcs vcrandertes Praxis- und Freihcitsvcrsllndnis vcrortet 
werdcn soll, wird diese Thematik überwiegend in Tcil 2 dargestellt S. wciters grundlegend dam 
Gadamer, Wahrheit, 303 ff.; Höffe, Praktischc Philosophic, 126 ff.; vgl. prtgnant E.N. m 5, 1113 
a 9 ff. 

194 Vgl. Höffe, Praktischc Philosophic, 133 ff., H. Krämer, lntegrativc Ethik, FrankfurtJMain 1992, 
9 ff. 

195 Vgl. Höffe, Praktischc Philosophie, 143 ff. 

196 Zum seinerseits auf tltigc Übung und "überlegte", "freiwilligc" EDtscbciduDg verwicseDen Ur­
sprung praktischcr Tüchtigkcit vgl. E.N. ß I, 1103 a 14 - 1103 b 25; 3, 1105 a 28 - 110S b 11; m 
7, 1113 b 3 ff.; 1117, 1114 a 6 ff.; s. auch u., Teil 1,111 1, 2; vgl. auch 0 .. Teil 1, U 2. 

197 Mmuer, L L 0., 111. 

198 Vgl. den., L L 0.,127. 

199 Platon, Politeia Vll4, 511 cl; vgl. Mmver, L L 0.,105. 
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sequenz seines den Gesamtaufbau der Philosophie bestimmenden und von Platon ab­

weichenden teleologischen Konzepts darstellt - seI Aristoteles in ethischen Begrün­

dungsfragen In eine unkritische Heteronomie und einen unreflektierten "Institutionen­

positivismus"l00 abgeglitten So sei et"va nach Verdroß-Droßberg in der Konzeption 

des Aristoteles "der Glaube an eIne Erneuerung der Polis aus dem Geiste der Philo­

sophie .. gänzlich versch\\uoden. DIe Politik wander(e) nun ihre eIgenen Wege, wäh­

rend sich die Philosophie in das Reich der reinen Betrachtung zurückzieh(e).',lol Die 

Politik sei dadurch der bloßen Beliebigkeit anheimgegeben Es sei der Preis solcher 

Entzweiung103
, daß durch diesen "Dualismus" .,die sokratisch-platonische Einheit dcr 

Tugend, dIe die 0:eubegründung der Polis aus der vernünftigen Einheit von Gesinnung 

und (politischem) Handeln intendiere, wie zwischen den Mühlsteinen der Realität zer­

rieben"l04 worden sei los. 

Bei aller grundsätzlichen Anerkennung des hervorragenden Stellenwerts der "ersten" 

Philosophie auch durch Aristoteles und seiner der platonischen Tradition weiterhin ver­

hafteten Wertschätzung des theoretischen Lebens als der ,.obersten Form menschlichen 

Wirkens"l06 , welches das praktisch-bürgerliche Dasein grundsätzlich an Glücksmög­

lichkeit überbiete207
, soll durch die sogenannte ,.Pragmatlentrennung" jedoch kaum ein 

Vorrang an Wissenschaftlichkeit der theoretischen Philosophie, etwa auch der PhysiklO8
, 

zum Ausdruck gebracht werden. Zwar fuhrt in der Tat kein Weg unmittelbarer systema­

tischer Ableitung von den betrachtenden zu den praktIschen WissenschaftenlO9. Doch 

haben beide an denselben bzw. analogen KonstitutIonsprinzipien bzw. Reflexions­

begriffen im Gesamtaufbau der aristotelischen Philosophie Anteill . , denen gleichwohl 

keine selbständige Realität von gewissermaßen bloß "an sich" Seienden eignet und die 

vorrangIg in der "Physik" sowie in den Büchern der ,.Metaphysik" erörtert werden. 

Weiters läßt sich die skizzierte differenzierte Verhältnisbestimmung von Metaphysik 

200 .\faurer. a. a. 0 ., 131 . 

201 Vgl. .Haurer, a a. 0,120 ff, 128 ff. 

202 A Verdroß-Droßberg, Grundlinien der antiken Rechts- und Staatsphilosophie, Wien 1946, 112. 

203 Vgl. hlezu auch Jaeger, Anstoteies, 288 ff. 

204 ~faurer, a. a. 0 ., 116. 

205 S. auch W Jaeger, Paidela. Die Formung des gnechischen Menschen, Bd 2, Berlin 1944, 112. 

206 Bien, Grundlegung, 144 . 

207 Vgl E .. X7, II77a 12-1178a8 

208 Diese Meinung vertrin offensichtlich auch Bien, Grundlegung, 144 

209 Soweit ist Riede!, Politik, 64 C, unbedingt zuzustimmen, vgl. auch Bien, Grundlegung, 124 ff. 

210 Zur Anwendbarkeit des metaphysischen Wesensbegriffs auf Praxis und PolItik vgl. Kamp, a. a 0 , 
48 ff.; kritisch hiezu Riede!, PolItik, 63 ff, zur Analogie In der Prinzipienlehre s. jedoch ders., Po­
lItik, 65 ff. 
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und Ethik bzw. Politik kaum einfachhin im Sinne eines Gefalles des wissenschaftlichen 

Anspruchs von den theoretischen zu den praktischen Wissenschaften, noch gleichsam 

als Akt der Selbstbescheidung praktischer Vernunft angesichts deren "Überforderung" 

durch das platonische lJnbedingtheitsgebot deuten Vielmehr kann sie allererst auf die­

sem Wege in Anerkennung ihres spezifischen - gleichfalls teleologisch fundierten - Ver­

nunftanspruchs in ihr Recht eingesetzt werden. Im Medium einer "gegenständlich"­

ontologisch verfaßten Unterscheidung soll im Gegenteil gerade der selbständige Wis­

senschaftscharakter vernünftiger menschlicher Praxis zur Geltung gebracht werden. 

Überhaupt handelt es sich bei der Bestimmung des ,.prakton" im Rahmen der soge­

nannten Pragmatientrennung wohl um keine im herkömmlichen Verständnis "gegen­

ständliche" Ausgrenzung. Trotz des Ausgangs von unterschiedlichen Gattungen von 

"Dingen" sind damit keine primär "materiellen" Trennungslinien gekennzeichnet, dIe 

eine objektivistische Aufteilung der Wirklichkeit mit sich brächten. Ist doch jedes Sei­

ende, sei es ein von Natur hervorgebrachtes oder vom Menschen bewirktes, immer auch 

durch seine spezifische "Form" konstituiert, welche nicht erst einem unabhängig von 

ihr zuhandenen "Gegenstand" nachträglich anhaftet und welche auf ein je spezifisches 

"hypokeimenon " verv-.iesen ist. Demgemäß könnte eine "bloße", d.h. formlose, Gegen­

ständlichkeit gar mcht in sich selbst differenziert gedacht werden. Trotz der .,ontolo­

gisch" konzipierten Verhältnisbestimmung von praktischer und theoretischer Vernunft 

handelt es sich dabei nicht um zwei grundsätzlich "nebeneinander" existierende "Ge­

genstandsbereiche" , deren Abgrenzung nach dinglich isolierenden Gesichtspunkten blo­

ßer Kontingenz erfolgen könnte, 

So sind et>va die "von ~atur aus Seienden" zweifellos nicht aus dem Raum der Ver­

wirklichung menschlicher Tätigkeit ausgeschlossen. Aus der Perspektive praktischer 

Vernunft kommen sie jedoch nur als deren spezifisches hypokeimenon in den Blick, al­

so insofern, als sich darin die konkrete Möglichkeit zur Verwirklichung praktischer 

Zwecke bietef ll
. Im Hinblick auf die vernünftigen Zwecke des handelnden und be\\ir­

kenden Menschen entstammt der "Grund der Bewegung" auch nicht den Dingen selbst, 

mögen sie auch in der Entfaltung ihrer natürlichen Zwecke der Selbstbewegung der 

'atur unterworfen sein. Damit sind aber eben nicht eigentlich die "von 'atur aus Seien-

211 Vgl. Bien, Grundlegung, 109, wonach "die gleichen menschlichen Gegebenheiten '" dadurch je­
weils In grundSätzlich anderer Weise ge faßt " würden, "wenn sie mIt den auf die Materie abzielen­
den Methoden der Naturforschung und wenn Sie mit dem das menschliche Interesse beim Han­
deln, dh . den Zweck und den Begriff intendierenden topisch,dialektischen Verfahren der prakti­
schen Philosophie, behandelt" würden. Vgl. hlezu De anima I 1, 403 a 25 - b I. Freilich verläuft 
die anhand unterschiedlicher "methodlscher" Perspektiven erzielte Trennungslinie nicht zwischen 
der "Materie" und dem "Begriff" eines Seienden, sondern als immer schon ontologische Unter­
scheidung ZWischen verschiedenen Zwecken oder Substanzen bZ\" den deren Erkenntnis entspre­
chenden Strebensvollzügen und Haltungen. 
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den" selbst "Gegenstand" menschlicher Entscheidung bzw. Ziel vernünftiger Tätigkeit. 

Denn diese werden nicht bloß durch ihr - etwa nur mechanisch bewegtes - "materiales" 

Substrat konstituiert und bcgriffen. Dies wäre ja wiederum eine wirklichkeitslose Ab­

straktion aus aristotelischer Sicht. Sie kommen vielmehr überhaupt nur in der in den 

"Dingen" selbst gründenden, auf ihr jeweiliges telos gerichteten Naturbewegung als ei­

nem Prozeß dcr Vermittlung zu sich selbst zur Geltung. Dicser Prozeß der Naturbewe­

gung, d.h. also die Entfaltung eines Seienden im Hinblick auf sein jeweils natürliches 

telos, ist indes kein "Gegenstand" praktischer Erwägungen. Selbst als "hypokeimenon" 

menschlicher Tätigkeiten geraten die "Naturdinge" ja immer schon im Hinblick auf die 

konkrete Ermöglichung slII/ichen Handeins bzw. kunstgerechten Herstellens in den 

Blick. Es handelt sich dabei nicht um ein diesen vorausliegendes, gleichsam in sich 

selbst bestehendes "neutrales" Material gleich einem vom aktuellen Ziel des menschli­

chen Tuns unterschiedenen anderen "Seienden". 

So scheint es, als könnten sich die "von Natur aus Seienden" und die "Gegenstände" 

menschlicher Tätigkeit ihrem "matcriellen" Substrat nach durchaus überschneiden. Kei­

nesfalls jedoch unterliegt die Nalurbewegung selbst, d.h. die Entfaltung natürlicher Te­

leologie, menschlich-vernünftiger Stellungnahrne2l2
. Es gibt kein herstellendes Verfügen 

über Naturdinge als solche, ebensowenig wie diese - gleich den "göttlichen" Seienden -

als Subjekte menschlicher Anerkennung und Kommunikation - d.h. also menschlicher 

Praxis - zur Geltung kommen213
. Vor allem kann natürliche Teleologie auch nicht als de­

ren grundlegender Maßstab herangezogen werden. Dagegen ist in der Bezugnahme auf 

Naturdinge als "hypokeimenon" bereits die Konstitution eines anderen - auf menschli­

cher Tätigkeit beruhenden - und damit ausschließlich praktischer Vernunft unterworfe­

nen "Seienden" erreicht. Als ermöglichende Voraussetzung menschlicher Tätigkeit er­

öffnet sich dadurch eben kein Zusammenhang, wie er zwischen zwei kontingenten Sei­

enden bestehen könnte. Vielmehr handelt es sich, sobald der Raum menschlicher Praxis 

erschlossen ist, bei der in der genannten Weise in die Sphäre der Natur hinausweisenden 

"Materie" bereits um ein Reflexionsprinzip im Aufbau eines praktischen Seienden. 

Aus dieser Sicht erscheint die geschilderte grundlegende Grenzziehung zwischen den 

"Gegenständen" theoretischer und praktischer Vernunft nicht notwendig die Konse­

quenz einer Verdinglichung und reduktionistischen Aufspaltung der Wirklichkeit her­

beizuführen. Enthält sie doch niemals auch nur den Bezug zu bloßer Faktizität, sondern 

folgt der teleologischen Konstitution aller Seienden, die überhaupt nur im Hinblick auf 

212 Vgl. E.N 1115,1112 b23 f 

213 Vgl. E.N. VIII 2, 1155 b 8 - 13, Pol 12, 1253 a 26 - 29; zum Ausschluß der "Freundschaft mit 
Gon" bzw mit "Unbeseeltem" aus dem HOrizont praktischer Philosophie vgl. M.M. II 11, 1208 b 
26 ff; vgl. dazu Bien, Grundlegung, 95 ff 
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ihr spezifisches telos - oder In Relation dazu - begriffen werden können. Trotz dieser 

Distanz und systematischen Differenz gegenüber einer "vergegenständlichenden" Wir­

kung der sogenannten "Pragmatientrennung" verlangt die Grundlegung des eigenstän­

digen Anspruchs praktischer Vernunft bei Aristoteles doch nach einer spezifisch on/alo­

gischen Fundierung, die gerade durch die teleologische Struktur aller Wirklichkeit er­

möglicht wie gefordert ist. Diese ist einerseits durch die Abwesenheit des Begriffs einer 

- immer schon vom handelnden und erkennenden Subjekt unterschiedenen, dessen ver­

nünftige Aneignung allererst und stets neu einfordernden - widerständigen "Gegen­

ständlichkeit" und damit seiner Freiheit immer auch entgegenstehenden "Objektivität" 

gekennzeichnet. Dem entspricht andererseits der geschichtlich noch ausstehende Rück­

gang des Denkens auf die vermittelnd-konstitutiven Bedingungen "gegenständlicher" 

Erkenntnis im Subjekt selbst. Menschliche Praxis kann ihr Fundament daher noch nicht 

- in der Rückwendung auf sich selbst - In Prinzipien finden, die durch die Selbstreflexi­

on des Denkens und Handeins erschlossen werden. Vielmehr verlangt deren "eigen­

ständiger" Vernunftanspruch nach einer Grundlegung im Horizont der Konstitution der 

menschlichem Handeln unterworfenen "Dinge" selbst - d.h. also hinsichtlich deren spe­

zifischer von aller kosmologischen und naturhaften Finalität solcherart geschiedenen 

"teleologischen" Struktur. Stellt es doch geradezu das leitende systematische Anliegen 

aristotehscher Teleologie dar, unter der Voraussetzung einer vorgängigen Verknüpfung 

von Wirklichkeit und Vemünftigkeitjedes Seiende - also auch die "prakta" - in seiner je 

spezifischen Eigenart zur Geltung zu bringen und in sich selbst zu gründen. Im Rahmen 

dieses Konzepts geht auch die Grundlegung praktischer Vernünftigkeit nicht etwa aus 

der spezifischen methodischen Perspektive stellungnehmender Subjektivität hervor, 

sondern erfordert - neben der besonderen Gewichtung tätiger "Entscheidung" und da­

von abhängiger konsolidierter Tugend - auch eine kategoriale Unterscheidung und Tren­

nung der praktischen "Dinge" selbst gegenüber den "ewigen" und den Dingen der Na­

tur. 

Dabei gilt es zu berücksichtigen, daß im weiteren Horizont eines antiken Zugangs zur 

Wirklichkeit überhaupt sowie des daraus hervorgehenden "Methodenverständnisses" 

keine dem neuzeitlichen Denken entsprechende prinzipielle Differenz zwischen wissen­

schaftlicher Erkenntnis einerseits und einer vom erkennenden Subjekt verschiedenen -

dessen VernurIfttätigkeit als ein "Fremdes" vorausliegenden - "Objekthaftigkeit" ande­

rerseits aufscheinr l4
• Vielmehr bedeutet Erkennen auch schon immer ein reflektierendes 

214 Vgl. Met. XII 9,1074 b 38 - 1075 a 5; s. jedoch zuvor Met. XII 9,1074 b 15 - 1074 b 38, ausge­
hend von der Frage nach dem Charakter der Vernunft als "Vermögen" oder immer schon als "Tä­
tigkeit" . 
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"Innestehen " in einer sich als vcrnünftig erschlicßenden Wirklichkeit selbst2ll
. Ist doch 

die radikale Ausdifferenzierung sich selbst denkender und wollender SubjektIvität des 

~1enschen gegenüber einer ihm immer auch zum "Objekt" gewordenen und allererst 

durch menschliche Vernunfttätigkeit zu sich selbst vermittelten Welr '6 ein Spezifikum 

neuzeitlicher Reflexion. Demgegenüber - aber auch diesseits aller möglichen .. Verge­

genständlichung" des Wissens - gehen nach antikem Verständnis Wirklichkeit - als ver­

nünftige Wirklichkeit - und deren Reflexion aus der Perspektive menschlicher Vernunft­

vermögen in ems. Dies gIlt umso mehr, als aus aristotelischer SIcht dIe - teleologische -

Grundlegung eines kontingenten, natürlichen WIe "praktischen", Seienden keinesfalls 

durch einen über dieses hinausweisenden Bezug zu einem unbedingten theoretischen 

Fundament, etwa im Rahmen cines universalen Ordnungszusammenhangs, der konkre­

ten Wirklichkeit gegenüber transzendent verbleibender Ideen oder auch zu einer dicses 

allererst konstituierenden Subjektivität gewonnen ist. SIe wird vielmehr ausschließlich 

entelechial, d.h. im Prozeß der aktuellen Entfaltung ihres spezifischen Wesens selbst, 

hervorgebracht und ist auch auf diesen immer schon vef\.viesen. 

In gesteigertem Maße beansprucht dies die praktische Vernunff 17
, die ja im Gegen­

satz zur betrachtenden "episteme" ein Wissen darstellt, welches unmittelbar "das Tun 

leiten (soll)"28 und im Falle des sittlichen Wissens auch keinesfalls einfachhin erlernbar 

ist2l9
• Demgemäß reflektiert und argumentiert auch praktische Vernunft notwendig aus 

der Mitte menschlichen kommunikativen Handeins und menschlicher Haltungen. SIe 

verhält sich diesen gegenüber niemals bloß "betrachtend", sondern steht als "handeln­

de" Wissenschaft - und reflektIerende Praxis - stets unter der Anforderung, rationale 

Grundlagen rur menschliches Tätigsein zu ermitteln - um damit schließlich auch das 

spezifische telos des Menschen "als Menschen" zur Geltung zu bringen. 

215 Vgl. Maurer, a. a. 0,154 Dieser charakterislert antike "Wlssenschaft" - platonische wie aristote­
lische Konzeptionen wohl In gleicher Welse betreffend - als "vertrauensvolles Innestehen In einer 
menschlichen Z\~ecken entgegenkommenden Teleologie" 

216 Zum "ntcht-relational(en)" Charakter des aristotelischen Substanz-Begriffs, insbesondere auch 
hinsichtlich des "erkennenden SubJekt(s)", als Gegenstand der arlstotelischen Metaphysik s. Ha­
Jemann, a. a. 0., 27 

217 Hinsichtlich des "hervorbringenden" Wissens s. ~let. XII 9, 1074 b 38 - 1075 a 2. 

218 Gadamer, Wahrheit, 298. 

219 Vgl Gadamer, Wahrheit, 297. 

67 



4. Die Unterscheidung von "techne" und "praxis" Zur Ausdijferenzierung des 

" Werkes des Menschen als Menschen" 

Die solcherart in Unabhängigkeit von den betrachtenden Wissenschaften konstituierte 

Reflexion auf Kriterien praktischer Vernunft begreift zunächst sowohl die "bewirken­

den" als auch die "handelnden" Wissenschaften unter sich. Praxis und techne sind 

folglich ihrer Fundierung nach einem unmittelbaren Theoriezusammenhang gleicher­

maßen entzogen220
• 

Aristoteles eröffnet seine Erörterung der Frage nach dem spezifischen Gut menschli­

cher Tätigkeiten am Modell der pluralen, von der theoretischen episteme unabhängigen, 

auf je spezifische Ziele gerichteten Künste. Handelt es sich dabei doch in besonders 

"exemplarischer Weise"221 um die "Leitung eines (- konkreten -) Tuns durch ein Wis­

sen"m, nämlich durch die "Kunstfertigkeit, das Wissen des Handwerkers, der Bestimm­

tes herzustellen weiß"m. 

Wenngleich gerade Aristoteles die Künste einerseits endgültig von bis dahin in der 

Antike traditionell wirksamen Tendenzen ihrer gesellschaftlichen Diskreditierung224 be­

freit sowie die überlieferte Zurückstufung und Polarität des dem herstellenden Her­

vorbringen eigentümlichen Rationalitätsanspruchs gegenüber dem ontologischen Ge­

wicht, ja kritischen Gehalt, natürlicher Formen und der überlegenen Plausibilität ihrer 

Z\veckgerichteten Entstehungsprozesse zurückdrängt, dient ihm die "techne" selbst doch 

niemals als Modell politischer Vernunft. Er distanziert sich dadurch andererseits auch 

von der sokratisch-platonischen Konzeption der politeia als einem "politische(m) Kunst­

Werk"m, welche ihren Bezugspunkt freilich in einem umfassenden, "Kunst" und "Her­

stellen" zunächst undifferenziert in den Blick bringenden, antiken Verständnis von 

"techne" findef26
• Die platonische Reklamierung einer leitenden "techne politike" als 

Grundlage der polis steht indes vor dem Hintergrund seiner radikalen Kritik an den her­

kömmlichen "darstellenden" - und solcherart "täuschenden" - Künsten, welche im Ge-

220 Vgl. Met. VI I, 1025 b 21 ff., E.N I I, 1094 a 16 - 18, Bien, Grundlegung, 125 f Dieser Zuord­
nung steht auch die Bezeichnung als ,,(techne) epistem(e)", etwa in E.N. I I, 1094 a 18 u. Met. 
XII 9, 1075 a I, nicht entgegen. S. auch Met. VI I, 1025 b 21 f; 25 f. Vgl. hiezu Bien, Grundle­
gung, 125, Anm I 

22 I Gadamer, Wahrheit, 298. 

222 Ebda 

223 Ebda. 

224 Einen Überblick ober den sozialen Stellenwert und die philosophische Bewertung der "technai" 
vennittelt A Muller, Artikel "Kunst, Kunstwerk I, Der Kunstbegriff in der Antike", in: Rlt­
ter/Grunder. Historisches Wörterbuch, Dannstadt 1976, Bd. 4, 1357 ff. 

225 Vgl. Maurer, a. a. 0., 280 ff. 

226 Vgl. ebda 
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gensatz auch zur "Nachbildung" eines erkannten eidos im Vorgang handwerklichen 

IIerstellens227 nicht arn "wahrhaft (S)eienden"228 orientiert seien, sondern "Trugbil. 

der"229 hervorbrächten und deswegen gar aus dem Horizont der Verwirklichung des Tu­

gendstaates auszuschließen seienl' . Von den "technai" insgesamt unterscheidet sich je­

doch der "Hinausblick"231 auf die Idee des Guten durch seinen - auf die sittliche Ver­

antwortung des je einzelnen verweisenden232 
- "Transzendenzcharakter"ZB Dies bedeu­

tet, daß er sich dem Stellenwert eines "allgemein anerkannten"234 lehrbar-verrugbaren 

"Sachwissens" entzieht, wie es In den handwerklichen Künsten in exemplarischer Wei­

se repräsentiert ist23S
, und insoferne in sokratischer Tradition an seinem Charakter des 

"Nichtwissens" festhält. Ungeachtet auch der kritischen Haltung Platons zum sophisti­

schen "paideia" -Ideal der "technischen" Perfektionierung des Sittlichen236 im Span­

nungsfeld von kritischer Dlstanzierung überkommener Konvention und bloßer politi­

scher Rhetorik2" bedienen sich die platonischen Dialoge gleichwohl "mit Selbstver­

ständlichkeit" des "Maßstab(s) der Technai"m. Dieser weist der platonischen Dialektik 

eine der einzelnen sittlichen Einsicht zuhilfekommende, diese jedoch in ihrem positiven 

Entscheidungscharakter stets auch überholende, mai eu tische Funktion als einer "Heb­

ammenkunst"239 zu, die der argumentativen "Entbindung"240 einer keineswegs schon 

227 Vgl. Pla/on. Politeia X 2, 597 a - e. 

228 Pla/on, Politeia X 2, 597 d 

229 Afaurer, a. a 0.,274. Vgl. Pla/on, Politeia X 2,598 b; 3, 599 a. In der herangezogenen Schleier­
macher-Übersetzung wird der griechische Begnff "phantasmata" mit "Schattenbilder" wiederge­
geben 

230 Vgl Pla/on, Politeia X I, 595 a - c. 

231 Gadamer, Die Idee des Guten, 19. Vgl. Pla/on, Phaidon, 66 a ff. 

232 Vgl. Gadamer, Die Idee des Guten, 28 ff. Danach unterscheide sich "die Frage des Guten" "Im 
persönlichen wie im gesellschaftlichen und politischen Leben" dadurch, daß es "kein Fachwissen 
(gebe) und kernen Fachmann und '" doch ein jeder ein Urteil zu haben beanspruchen (müsse)" 

233 Zur Ausnchtung der platonischen "Dialektik" auf sittliche Unbedingtheit in der stetigen Überbie­
tung konkreter Sitte und aller bekannten Überzeugungen - im Gegensatz insbesondere zu deren 
etwaiger Deutung als von eigennützigen Zwecken angetriebener bloßer Rhetorik - vgl Gadamer, 
Die Idee des Guten, 18 ff, 25 ff.; vgl. auch. H -G Gadamer, Platos dialektische Ethik. Phänome­
nologische InterpretatIOnen zum Philebos, Hamburg 1983 (Neudruck der Auflage 1931), 14 ff 

234 Gadamer, Die Idee des Guten, 18. 

235 Vgl ebda. 

236 Vgl dazu Gadamer, Die Idee des Guten, 28 ff. 

237 Zur Kntik an letzterer vgl. Pla/on, Protagoras, 318 d; zur Optimierung partikulärer Interessen als 
dem eigentlichen Ziel eines "technischen" Begriffs von Sittlichkeit vgl. auch ders., Pohteia VI 7, 
493 a ff. 

238 Gadamer, Die Idee des Guten 25. 

239 Plaron. Theallet, 150 a ff. 

240 Vgl. ebda. 
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naturwüchsig zuhandenen reflektierten Sittlichkeit dient und auf die Abbebung begrlln­

deten Wissens gegenüber der bloßen ,,Meinung" abzielf4 l
• 

Gerade der alle konkreten Verhaltensmuster und Entscheidungen immer auch über­

schreitende und in Frage stellende Charakter der Idee des Guten befördert freilich auch 

die zentrale Gewichtung der kunstgerechten Offenlegung menschlichen Scheinwissens 

und der sittlichen Aufklärung defizienter "Vormeinungen"242 in der platonischen Ethik 

und Politik. Die Radikalisierung des sittlich Guten, die auf die Unbedingtheit prakti­

scher Tugend in der Abkehr von allgemein vorfindlichen Handlungsformen bOrgerlicher 

Sitte und der Plausibilität eingeübten Ethos zielt, findet ihre Entsprechung im homolo­

gen Aufbau des "besten Staates", der sich in einer als unmittelbare sittliche Aufkllnmg 

verstandenen und in gleichsam personalisierter Weise den "Philosophen" zugewiesenen 

Leitungsfunktion niederschlägt. Vorrangig an die "Philosophenherrscher" - und nicht 

etwa in gleicher Weise an alle freien Bürger - adressierf43
, setzt die politikbegrüDdende 

Erkenntnis der Idee des Guten jedoch - gerade ob ihres universal-unbedingten An­

spruchs - eine gleichsam pädagogische Akzentsetzung in der institutionellen Gewlhrlei­

stung politischer Sittlichkeit frei, in der wohl beide aufeinander bezogenen Aspekte in 

der Bandbreite des Bedeutungsgehalts "technischer" Rationalität aufscheinen244
• 

Aus aristotelischer Sicht muß das Kunstwissen dagegen wohl gerade im Gefolge der 

Verselbständigung der gesamten praktischen Philosophie gegenüber der Metaphysik 

auch hinter dem eigentlich sittlichen Wissen zurücktreten. Erst durch die Loslösung aus 

einem universalen, unmittelbar theoriebestimmten BegrüDdungszusamm~' und 

aus der Perspektive eines in sich selbst zu gründenden vernOnftigen Tuns des Menschen 

eröffnet sich auch zuallererst die Frage nach dem spezifisch ,,menschlichen Gut", wel­

ches die Ziele der verschiedenen Künste notwendig überschreitet, diese daher in ihrem 

241 Zur Funktion der Idee des Guten als ,,Prinzip" - und nicht bloß als abzubildeades .. eidos" - s. Ga­
damer, Die Idee des Guten, 20 ff. Diesem Stellenwert entspricht wohl auch ihr Vergleich mit dem 
allererst die Eckennbarkeit von Seienden gewlbrenden Sonnenlicht S. m IdZtelcol P1aton, Poli­
teia VII 1,514 a - 3, 518 b. 

242 Gadomer, Die Idee des Guten, 29. 

243 Vgl. Platon, Politeia V 17,473 b ff. Der Aufbau der "homologen" platonischen PoIiskonzcplion 
und der Stellenwert der von ibm eingeforderten Pbilosopbenherrschaft kann bier nicht QIIher __ 
gefllhrt werden. Zu ihrer ausfl1hrlicheren und differenzierteren Darstellung vgl. etwa Mmuer, L L 

0., 24 ff.; 86 ff.; 157 f.; vgl. auch E. Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, 11. Teil, 1. Abt., Sokrates und die Sokratiker. Piato UDd die a1te Alaldemie, Leipzig 
I922S, 843 ff.; 898 ff. 

244 Zum "ethisch-plldagogisch(en)" Stellenwert der "Verdoppelung der ReaIitIt durdt die Kunst" vgI. 
Mmuer, a. a. 0., 278 ff. 

245 Zur "vermittlungslosen Identifikation von Theorie und Praxis" bei PIakJa vgl. BIen, 01 ........ 
163 ff.; vgl. dam auch Krämer, Arete, 537 ff. 
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Zusammenhang zu fundieren vermag und gleichwohl selbst dem Tun des Menschen 

konkret zugänglich ise46
• 

Bildet indes - wie bei Platon - ein universales, nur theoretischer "Schau" letztendlich 

zugängliches "Gutes" selbst die Grundlage der Politik, welches auch das telos des Men­

schen mitumfaßt und sein Handeln unmittelbar beansprucht, so ist dieses in der Folge 

nur nach einem "arbeitsteiligen" Modell ständisch-hierarchisierter Ziele menschlichen 

Selbstvollzugs zugänglich247
• Es verschwindet freilich in dieser durch eine unmittelbar 

theoriebestimmte Einheit gekennzeichneten Pohtikkonzeption das Subjekt politischen 

Handeins Z\vischen der - den Philosophen vorbehaltenen - Schau des Ewigen einerseits 

und der Verfolgung - diesem vermittlungslos untergeordneter - naturaler Zwecke sowie 

der Bereitstellung ökonomisch-strategischer Bedingungen durch die "Wächter" und 

"Ernährer" andererseits. Die Stelle einer auf praktische Entscheidungen ausgerichteten 

allgemeinen sittlichen Vernunft nimmt in diesem Konzept die Perfektionierung erlern­

barer, durch ein jeweils spezielles eidos geprägter, als solche aber partikulär verbleiben­

der Standestugenden ein. Damit tendiert der vermittlungslos Theorie und Praxis sowie 

Ethik und Politik ineinssetzende "Tugend staat" , der sich wesentlich auf Erziehung an­

stelle der spontanen sittlichen Einsicht und praktischen Entscheidung gründet, jedoch zu 

einem eher am kunstgerechten "Herstellen" orientierten Konzept politischer Legitimati­

on. 

Zwar kommt dem "Modell der Techne" , so Gadamer, "zumindest im politischen Be­

reich eine eminent kritische Funktion" zu, "indem es die Haltlosigkeit dessen (aufzu­

decken)" vermag, "was man als die Kunst der Politik bezeichnet und worin sich jeder, 

der Pohtik treibt, also jeder Bürger, schon bewandert meint. "248 In seiner radikalen ethi­

schen Kritik an jeder, immer schon durch das Überhandnehmen partikulärer Interessen 

in ihrer ursprünglichen sittlichen Bedeutung verzerrten Praxis des Menschen, die es 

demnach stets auf ein ihr gegenüber unverfugbares "eidos" hin erinnernd zu überschrei­

ten gelte, bleibt indes auch kaum Raum fur die eigentlich sittliche Entscheidung249 Ins­

besondere wird die an diese herangetragene Anforderung je konkreter Verrnittlungs-

246 Vgl. E.N. I I, 1094 a 18 - 1094 biO. Zur diesbezüglichen Ausrichtung der "phronesls" vgl. E.N . 
VI 8, 1141 b 8 - 14; vgi insbes Bien, Grundlegung, 73 ff., 108; vgl auch Riller, Grundlegung, 
191 ff. 

247 Zum arbeitsteiligen Aufbau der Politik nach Maßgabe unterschiedener kooperativer Künste in ih­
rem "Verweisungszusammenhang" untereinander bis hin zur sie letztlich integrierenden "techne 
politike" vgl. Maurer, a. a. 0, 86 ff., s. auch Ze/ler, a. a . 0., Il, 2,898 ff 

248 Gadamer, Wahrheit, 298. 

249 Zum Umschlag der "Pädagogislerung" und "Moralisierung des Politischen" in "eine PolitISierung 
und Negation des Ethischen", die sich wohl auch ihrerseits in institutionellen Konsequenzen be­
merkbar macht, vgi Bien, Grundlegung, 247 ff. 
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leistungen bzw. die Positivität politischer Institutionen als solche tendenziell ins UDCi­

gentliehe abgedrängt. Damit sind diese freilich letztlich doch einer rational differenzie­

renden Kritik entzogen. Der Anspruch einer theoretischen Fundicnmg alles Seienden in 

einer diesem gegenüber jeweils schlechthin uneinholbaren Idee, wirkt weiters auch allen 

Unterscheidungen in der Struktur bzw. den jeweils eigentümlichen Zielen menschlicber 

Tätigkeiten nivellierend entgegen. 

Der vermittlungslose Tugend- und Erziehungsstaat trägt so die Tendenz in sich, in 

eine gleichsam "technokratische"250 Totalisierung des Politischenlll und damit in die In­

strumentalisierung und Mediatisierung aller menschlichen Vollzüge umzuschlagen. S0-

lange menschliche Praxis als bloßes Vollzugsinstrument theoretischer Wissenschaft zu­

geordnet wirdll2
, also keinen Vernunftgrund in sich selbst aufsucht, kommt auch eine 

Differenzierung zwischen - erlernbarem - technischem Wissen und jener Vernunftein­

sicht, die die freie sittliche Entscheidung zu leiten vermag, gar nicht erst zur Sprache. 

Demnach ist die grundlegende "sachliche" Ausgliederung der gesamten praktischen 

Philosophie bei Aristoteies - der "bewirkenden" wie der ,,handelnden" Wissenschaften 

- eine unabdingbare Voraussetzung, um innerhalb der im weiteren Sinn durch praktische 

Vernunft geleiteten Tätigkeiten des Menschen strukturelle Differenzen aufzuweisen s0-

wie den Primat der ,,Praxis" gegenüber den "technai" zur Geltung zu bringen. Es stellt 

nach Gadamer das bedeutsamste Verdienst des Aristoteies dar, neben der Trennung von 

theoretischer und praktischer Vernunft innerhalb letzterer als erster eine hinreichende 

Verhältnisbestimmung des "sittlichen" gegenüber dem "technischen" Wissen geleistet 

zuhabenm . 

Diese erlaubt es ihm auch, vor dem Hintergrund entwickelter arbeitsteiliger Einzel­

künste1S4 und einer Vielfalt in der Ausübung verschiedener Handwerke jeweils hervor­

gebrachter Werke auf das spezifische" Werk":U' des Menschen ,,als Menschen"256 zu ro­
flektieren. Die Bezeichnung als "Werk" soll die gesuchte Tätigkeit fteiIich keineswegs 

unter die "technai" einordnen, sondern bringt vielmehr das Bemühen des Aristoteles 

zum Ausdruck, im Ausgang von deren begriftlicher Bestimmung und deren Stellenwert 

gerade in der von diesen offengelassenen Frage nach dem tätigen Wesensvollzug des 

250 Zur platonischen Konstruktion der polis als "Technokratie" im Hinblick auf sein ModeD 
"rationale(r) HemchaftsbegrOndung" vgl. Mmuer, a. a. 0., 86 ff. 

251 Vgl. Bien, Grundlegung, 247 ff. 

252 Vg!. Bien, Grundlegung, 167 ff. 

253 Vgl. Gadamer, Wahrheit, 299 ff. 

254 Vgl. Ritter, Das bOrgerliclJe Leben, 78 ff. 

255 Vg!. E.N. I 6, 1097 b 24 - 33. 

256 Bien, Gnmdlegung, 56. 
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,\feilschen selbsr l 7 jedwedes Ziel in Form eines "Herzustellenden" zu überschreiten. Im 

Gegensatz zum Verhältnis eines Handwerkers zu seinem Werk vermag der Mensch sich 

im Rahmen der ihm "als :-'1enschen" eigentümlichen Tätigkeit nicht - eh·va sein .,eidos" 

abbildend - selbst .. herzustellen"m Im Rahmen aristotelischer Wirklichkeitskonstituti­

on - die im Bereich aller endlichen Seienden ihren systematischen Ort in der Entfaltung 

eines konkreten zielgerichteten Strebens hat - bedarf es daher vielmehr einer menschli­

chen Tatigkeil, die ihren ZI~eck in sich selbst trägt259 - und weder durch die bedingende 

Unbedingtheit eines transzendenten eidos noch als lineares "sich selbst vergessenes .. 260 

Zustreben auf ein einmal geschaffenes Werk außer sich hat. 

Es kommt daher weder em Begründungsmodell in Betracht, in welchem menschliche 

Vernunfttätigkeit in schlechthin nicht einholbarer Geschiedenheit von ihrem telos - als 

einem Unbedingten - verharrt261 Diese könnte in ihrer unmittelbaren Bindung wie radI­

kalen Distanz zu den sie allein konstituierenden Ideen weiters nur strukturell nivelliert 

zur Geltung kommen. Desgleichen kann auch keine Konzeption eines Tuns herangezo­

gen werden, die sich in der Herstellung eines - letztlich vom tätigen Menschen kategori­

al verschiedenen - Seiendcn verliert, welchem auch durch seine hinkünftige Funktion im 

Gebrauch eme gegenüber dem Prozeß des Herstellens selbständige Bedeutung zu­

kommt262 Demgegenüber scheinen sich ein Konzept unmittelbarer Theoriefundierung 

politischer Institutionen und ein diesem gegenüber "technisch" strukturiertes Hand­

lungsmodell durchaus komplementär zu verhalten. Kennt doch bei des als Begriff 

menschlichen Selbstvollzugs nur ein "lineares Streben"2bJ, welches seinen Grund nicht 

in sich selbst findet. 

Soll menschliche Tätigkeit dagegen ihren Vernunftgrund - und damit ihr telos - in 

sich selbst gewinnen, kann sie nicht mehr in einem "technischen" Modell ausreichend 

zu sich selbst vermittelt werden. Erst aufgrund dIeser Ablösung von der Idee eines -

Praxis und Theorie vermittlungslos identifizierenden - universalen Guten2
t>4, demgegen-

257 Zum unabschließbaren "Regrcß" -Charakter emes technischen Verweisungs- und Begründungszu­
sammenhangs ,gI. E.N. VI 2, 1139 b I - 3; VI 5, 1140 b 6, I I , 1094 a 18 - 22 ; s. auch E.N I I, 
1094 a I - 3. VgL hlezu Hoffe, Praktische Philosophie, 42 fT. 

258 VgL Gadamer. Wahrheit, 299 

259 VgL E.N. I I, 1094 a 4; 16; 18 ff; V12, 1139 b 3 f; VI 5,1140 b 6 f 

260 Hoffe, Praktische Philosophie, 44 

261 Steht doch auch der Raum der Geschichte noch nicht als Ort einer positiven Verhältnisbestim­
mung von unbedingtem Anspruch und menschlich kontingenter PraxIs zur Verfiigung. 

262 VgL EX [ 1,1094 a 4 - 6; 16 - 18; 15,1097 a 19 - 20; VI2, 1139 bl - 3 VgL Hoffe, Praktische 
Philosophie, 43 fT 

263 Hoffe, Praktische Philosophie, 45 

264 Vgl. Bien, Grundlegung, 73 fT. 
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über alles menschliche Streben in dic Uneigentlichkeit bloßer Kontingenz zurücktritt, 

stellt sich die Frage nach dem höchsten Gut menschlicher Tätigkeit - welches durch die­

se auch selbst hervorgebracht werden kann. Es kommt also nur ein Ziel in Betracht, das 

einerseits "in der Gewalt" menschlichen überlegenden und tätigen Strebens liegt und 

andererseits gleichwohl dieses in seiner - nunmehr freigesetzten - Vielfalt zu begründen 

vermag265 Damit kann dieses nun nicht mehr in einem bestimmten "Werk" gesucht 

werden, welches sich menschlichem Herstellen verdankt, will man nicht in einen unab­

schließbaren und "sinnlosen Regreß"266 einander hierarchisch "zuliefemder" Künste ge­

raten267
• Innerhalb dieses - eingeübten - Zusammenhangs ihr je spezifisches Werk her­

vorbringender Künste läßt sich kein "Gut, wonach alles strebt"268, ausmachen269, da je­

des durch den ihm eigentümlichen Gebrauch über sich hinausweist. Dagegen bedarf es 

als höchstes Ziel eines "Gutes", welches "um seiner selbst willen"270 und "niemals 

(bloß) um eines anderen willen"271, jedoch .,das andere um seinetwillen"m, erstrebt 

wird Der Begriff eines "höchste(n), dem Menschen durch Handeln erreichbare(n) 

Gut(es)"m läßt sich demnach nicht 1m Rahmen eines (technisch-)linearen Modells des 

Strebens gewinnen, wiewohl auch die techne kein beliebig verfügbares Instrumentarium 

darstellt. Vielmehr gelangt man dazu nur reflexiv274 - im Rückgang auf jenes vemunft­

geleitete Streben, welches als "Praxis" auch Ziel und Zweck seiner selbst - und damit 

"das Gute in jedem einzelnen Fall ,,275 - darstellt. 

5 Zur Frage nach dem" höchsten Gut" 

Dieses höchste Gut, welches auch die Ziele der verschiedenen Künste unter sich be­

greift, läßt sich zunächst allgemein als "Glückseligkeit"276 ausmachen. Im Ausgang von 

265 Vgl. E.N. I I, 1094 al ff, 18 - 22; 5,1097 a 18 - 19; 6,1097 b 24 - 33. 

266 Hoffe, Praktische Philosophie, 45. 

267 Vgl. E.N. I I, 1094 a 6 - 21, vgl. Hoffe, Praktische Philosophie, 44 ff. 

268 E.N. I I, 1094 a 2 - 3 

269 Vgl. E.N. 15, 1097 a 16 ff. 

270 E.N. I 5, 1097 a 30 f. 

271 E.N. I 5, 1079 a 33 f. 

272 E.N. I I, 1094 a 19. 

273 E.N.VI8,114IbI3f. 

274 Vgl. Hoffe, Praktische Philosophie, 45. 

275 E.N. I 5,1097 a 18. 

276 Vgl. E.N. I 5,1097 a 34 - 1097 b 21. Zum fur antike Ethikkonzeptionen unvenneidbaren Charak­
ter von - freilich unter sich höchst differenzierten und kontroversiellen - "GIUckseligkcitslchrcn" 
sowie zur Abhebung gegenUber dem typisierenden, wohl kontrastierend zum Autonomie-Prinzip 
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die er zun 'ch t ehr welten und baeits UTI Rahmen des bloßen Herkommens zugingli­

chenl77 BestImmung des höchsten Gutes sdbst5ndiger men chlicher Pra.xis rcflektiert 

"ri t(ltdes kriti ch die unterschiedlichen konkret vorfindlichen Konzeptionen des 

"Glück .. 27 

Zun;lchst cheiden alle jene Güter aus, \\elche nicht um ihrer selbst willen, sondern 

nur al bloße ;"1ittc1179 zu einem anderen Zweck erstrebt werden1 
D, \\Ie etwa der Reich­

tum1 I oder auch "Genuß und 'plel"", welche eben nur der Erholung dienen - und so 

eb nlalls erst \ om '[ atigsein her ihren inn ge\\ mnenm , 

Desgleichen sind \\elters alle jene Bestimmungen ungeeignet, das höchste Gut des 

:>1en chen - al 0 da' spezifisch "menschliche Gut" - im Begriff aufzufassen, wonach 

die es nicht m der Verfiigung des Menschen liegt, d.h, nicht Gegenstand ab\\ägender 

vernunftiger, auf seme Yef\\lrklichung genchteter menschlicher Entscheidung sein 

kann Solcherart \\ire es dem Prozeß der tatigen1 
I Vermittlung seines Wesens, seiner 

profilierten, lug,mg Kam'scher "Eudalmonismus"-Krilik vgl. P Aubenque, Die Koharenz der ari­
totelisehen Eudaimonla-Lehre, in G Bien, DIe r rage nach dem GlUck, Stuttgart - Bad Cannstatt 

1978,45 tf ,\gl hlem auch Ammer, EthIk, 10 ff Dazu sowIe zur weIteren ge',chichtllchen WIrk­
samkeIt der Ghick thematik In der phllo ophlschen DIskussIon \gl. G Bien (Hrsg.), Dlc Philoso­
phIe und dic Frage nach dem Glück, in' ders., Gluck, IX ff.; G Bien, Das Glück, dic "erstc Freu­
de" und dIe men chllche 'atur Zur Theorie der Lust bel J, Bentham, J SI. Mill und Aristoteles, 
10 P En elhardl (1Irsg,), GIUck und geglücktes Leben Philosoph I che und theologische Untersu­
chungen zur Be Ilmmung des LebensZIcis, Malnz 1985, 27 ff; P Engelhardl, Wer Ist tur das 
Glück \erant\\ortlichry, In das, Glück, 128 ff., R Spaemanll, Philosophie als Lehre vom glückli­
chen Leben, 10: Bien, Glück, I - 19 

277 Vgl. E, ' 16, 1097 b 22 ff, 8, 1098 b 8 ff 

278 Vgl I !'.: 19, 1098 b:!2 ff hnen Informatl\en und dIfferenzierten Überblick über den Argumen­
tatIonsgang der arIStotelischen Erörterung der ,.cudalmonia" bietet Aubenquc, Eudaimonia , 45 -
57, vgl. hlezu weiter .\1 Faschltlg, Zum ßcgnffder Freundschaft bel Anstoteies und Kant, Würz­
burg 1990, 85 ft 

279 Vgl E IIO,1099b27-28,X6,1176b2-7, 

280 Vgl E. 15, 1097 a 30 ft Zur Gewinnung dIeses Kriteriums aus dem PrinZIp der - freilich poli­
tisch eingebundenen -" elbstgenOgsamkelt" \gl. l: .. ' 15,1097 b 7 ft 

281 Vgl E N 15,1097 a 25 - 28, 9,1099 a JJ - 1099 b 2. 

282 Vgl E N I 8, 1099 a 7 ff, X 6, 1176 b 9 - 1177 a I Zur dIesbezüglich differenzIerten Einordnung 
der "Lu tU, dIe sehr wohl auch selbstZ\leckhaft \crfolgt werden kann, schließlich jedoch auf ihren 
"begleitenden' und nicht ZIel haften Stellemlert zu \crnünftigen Ttlgkelten elngeschrankt I\lrd, 
\gl dIe anstotell ehe Hedonlsmuskntik in E, VII u. X I, Iin a 16 - 6, 1177 all. Vgl hiezu 
auch t ub('lIque, Eudalmonla, 49 ff 

283 Vg: E ' X 6, 1176 b 32 - 1177 a I. 

284 Vgl BI('II, Grundlegung, 82 ff; s - freilich mIt \orranglgem ßezug auf dIe .. berlegung" bZl\. dIe 
"prohalfe IS" und zum Any,endungsberelch der phronesls - E, ',111 5,1112 a 18 - 1112 b 11; VI 
8, 1141 b 8 fl, 

285 Zur grundlegenden ßestlmmung der dem Menschen "elgentümliche(n) l.eistung" als emer 
.. TätIgkeIt der eelc", "die sIch nach der Vernunft oder doch nicht ohne die Vernunft \ollzleht", 
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ihm eigentümlichen "Praxis", die in je spezifischer Weise jedem Lebendigen als 

"Lebensweise" und tätiger Selbstvollzug eignet, gar nicht zugänglich. 

Demnach sind die schicksalshafte Glücksfügung und der begünstigende Einfluß der 

Götter ebenso ausgeschlossen286 wie die bloße Ausstattung mit - sei es auch hervorra­

genden - Anlagen und Fähigkeiten287
. Denn der bloße Besitz außerordentlicher Befahi­

gungen und Eigenschaften, wie er etwa in der Berufung auf besondere "Stärke" geltend 

gemacht wird, kommt nicht als eigentliche Grundlage des Glücks in Betracht. Könncn 

selbst diese ja doch auch ohne entsprechende Betätigung ungenützt vorhanden sein288 

und verbleiben so jedoch - sei es auch aufgrund zufalliger Umstände - dennoch außer­

halb der aktuellen Verwirklichung des Menschseins289
• Mag es auch einzelne geben, die 

an Begabungen alle anderen überragen bzw. durch die besondere Gunst der Götter aus­

gezeichnet sind, so kommt darin doch nichts spezifisch Menschliches zum Ausdruck29o. 

Insbesondere aber, wenn es sich um die Ausstattung mit naturalen Vorzügen handelt, 

deren Entfaltung ausschließlich aus der Betätigung des "vernunftlosen" Seelenteils her­

vorgeht, welche dem bloßen "Leben der Ernährung und des Wachstums"291 aller Leben­

digen eignet, wird weiters damit der Raum der Aktualisierung des Humanums noch 

nicht erreichen. 

Ebensowenig kommt jedoch etwa auch die "Ehre" in Betracht293
, da auch sie nicht 

durch den tätigen Selbstvollzug des Menschen als sein ihm eigentümlicher Zweck ver­

mittelt werden kann. Begreift ihn diese doch wesentlich in Abhängigkeit zur - oft zufal­

ligen - dem Geehrten bloß äußerlich zukommenden "Anerkennung" anderer. Solcherart 

s. E.N. 16,1098 a 7 - 20; vgl. auch E.N. I 8,1098 b 18 ff.; 10, 1099 b 26; 11, 1100 b 33 ff.; 13, 
1102 a 5 f. 

286 VgI.E.N.! 10, I099b9-32; 11, 1100b22-1101 b9. 

287 Vgl. E.N. 19, 1099 a 3 - 7; vgl. auch E.N. I 12, 1101 b 12, wonach die "GlUckseligkeit" nicht "zu 
den bloßen Fähigkeiten gehör(e)" 

288 S. E.N. 19, 1099 a 3 - 7. Anstoteies betont. "Wie in den olympischen Spielen nIcht die Schönsten 
und Stärksten bekränzt werden, sondern jene, die kämpfen (denn unter diesen befinden sich die 
Sieger), so werden auch Jene dIe schönen und guten Dinge des Lebens gewinnen, die richtig han­
deln." Zum Voraussetzungscharakter "äußerer Güter" vgl. jedoch E.N. 19, 1099 a 31 - 1099 b 8; 
11, 1100 a 10- 1101 b 9; X 9, 1178 b 33 - 1179 a 22. 

289 Vgl. - anhand der "Ehre" - E.N. 1 3, 1095 b 22 ff; 11, 1100 b 33 - 1101 a 16; vgl. Zeller, a. a. 0., 
1,2,612ff 

290 VgI.E.N.X7,II77b26-28. 

291 E.N. 16, 1097 b 33 f.; vgl. E.N. I 13, 1102 a 32 - 1102 b 31. S. jedoch die Differenzierung zwi­
schen dem bloß vegetativen Leben und den - praktisch relevanten - "begehrenden" und "streben­
den" Seelenteilen in E.N. 13, 1102 b 28 ff. 

292 Vgl. E.N. 1 6, 1097 b 33 - 1098 a 3. 

293 Vgl. E.N. 12, 1095 b 23 - 31 
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ließe Ich e1l1e Praxis freilich nicht in sich selbst begrunden. "Denn die Ehre liegt", so 

Ari toteIes, .. \\ohl eher in den Ehrenden als im Geehrten·'294 

AI I'ntfaltung des "höchsten Gutes" kommt also nur ein tätiges vernunftiges treben 

elbst 111 Betracht19
', \\e1ches weiters auch den Z\\eck und das Ziel des HandeIns elbst 

d.tr teilt 'ur ein solche \'crmag Jcgliche menschlIche Ziclverfolgung zu fundieren und 

kann daher al das spClifi ehe "Wcrk" des Menschen .. als t-.fenschen" begriffen wer­

den. 

\\ ie al 0 die erortertcn KrIterien bereits des\\egen ausgeschlossen sind, weil sie ihren 

Z\\eck nicht 111 sich e1bst tragen und vor allcm nicht .. 111 der Gewalt" des Menschen 

liegen, d.h. ciner vcmunftgeleitetcn tellungnahme entzogen sind2
%, so kommt \\eiters 

nur Jcnc Zicl al Prinzip men chlIcher Glücksentfaltung in Betracht, welches nicht bloß 

e1l1igcn \\cnigcn, sondern allen Bürgern zugängli h ist'Q1 

Au diesem Grund i·t auch das der unmittelbarenchau des theoretischen Wissens -

in den betrachtenden Wisscnschaften - ge\\ldmete und damit dem .,chöne(n)" und dem 

"Göttliche(n)"29 zuge\\andte l.eben, \\elches Z\.\ar dem Range nach die geglückteste 

I'orm menschlichen Dasein vollzugs darstellt299
, für den Begriff des 1enschen "als 

\lensehen" ungcclgnet Z\\ar handelt cs sich um menschliche VernunfttätigkcitJOO
, und 

z\\ar um .. die Tugend des Besten in uns"JOI, welche der reinen "energeia" der Götter am 

naehsten kommt, doch ist dieses "vollendete" Glück eben nur \\enigen \orbehalten - 111-

oIeme diese am "Göttlichen" teIlhabenJ02
• Weiters kommen darin zwar alle Voraussct­

zungen gcglückten Wirkens - nach ~laßgabc dcr teleologischen Konstitution menschli­

cher Vernunfttäugkelt - am \ollendetsten zur Geltung. 0 Ist die theoria auf die 

294 E I 2, 1095 b 24 - 25 

295 Zum e phZltcn Verv.els auf das •. prakton agathon" vgl. et\\a E .• 14, 1097 a 23, \gl dazu AII­
benque, Eudalmonia, 48 ff, Rillcr, Das bUrgerhche Leben, 58 ff Zur demgegeniJber d,fferenZle­
renderen 8e70. enhelt auf kontmgente Gluckschancen. \\ onach die GlUckseligkelt ,,\\ eder als \ on 
außen zufallend gedacht, noch allem m die durch eigene Tatlgkelt erreIChbare Verfugbarkelt ge­
tcllt \\erdcn" kann. \gl Fmchmg. a a 0, 88 ff Durch dieses Modell der "Vereinigung belder 

[xtreme" \\Ird Jedoch m E. die· ungeachtet der Berücksichtigung ,.materieller" Voraussetzungen 
bestehende - "tatlgkclt onentlene" Ge\\ ichtung der aristotelischen Eudaimonlekonzeptlon tenden­
ziell \erzern 

296 Vgl B,eII, Grundlegung, 83 11 

297 Vgl EE lII,1215a15-18 

298 E .' X 7, 1177 a 15. 

299 Vgl BIen, Grundlegung, 142 ff 

300 Vgl E X 7, 1177 a 18 ff 

301 Vgl E.· X 7,1177 a 12 ff (13), 10 7 b 31 ff 

302 Vgl Ei • X 7, 1177 b 26 - 31 
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"besten" "Objekte" im "ganzen Bereich der Erkenntnis"3113 gerichtet, deren spezifische 

Aktualität wiederum durch den dieser mehr als jeder anderen Tätigkeit zukommenden 

"anhaltenden"311
4 Charakter sowie die am markantesten ausgebildete autarke Struktur 

theoretischen Lebens3ü5 gefördert wird. Auch handelt es sich bei der Betrachtung um ein 

Leben, welches - mehr sogar noch als das praktische Handeln, bei dem "wir noch einen 

größeren oder kleineren Gewinn außer der Handlung (haben)"306 - um seiner selbst wil­

len erstrebt wird307. 

Weshalb entscheidet sich Aristoteles trotz all dieser Vorzüge nicht für den "bios 

theoretikos" als eigentliche Form menschlichen Selbstvollzugs? 

Das maßgebliche Kriterium läßt sich wiederum aus dem Begriff der notwendigen tä­

tigen Selbstentfaltung des Wesens jedes Seienden gewinnen. Steht doch auch die Ver­

nunfttätigkeit des Menschen - insbesondere jene, in der er selbst das Prinzip reflektie­

renden Wirkens bildet, also seine spezifische Praxis "als Mensch" - unter dem An­

spruch, nicht bloß ein bereits außerhalb ihres vermittelnden Geschehens vorfindliches 

"telos" zu vollziehen, sondern dieses allererst aktuell hervorzubringen. Um solcherart 

zur Geltung zu kommen, muß dieses freilich vor allem ein hinreichendes Maß an kon­

kreter Aktualität gewinnen können, welches nicht zuletzt die Erfordernisse ausreichen­

der Dauerhaftigkeit bzw. Gleichmäßigkeit des als wesenhaft in Betracht kommenden 

Lebensziels einschließf°S. Dieses Verständnis bemißt sich gewiß nicht einfachhin "prag­

matisch" etwa an einem Begriff bloß "empirischer" Häufigkeit menschlicher Zweck­

verfolgung. Doch ist nur ein vom tätigen menschlichen Streben regelmäßig umfaßtes 

und somit immer schon "actu" hervorgetretenes Prinzip des Handeins geeignet, die 

"Natur des Menschen" im Begriff aufzufassen. 

Diese ist solcherart auch in Analogie zur Selbstentfaltung der Naturdinge - im Prozeß 

ihrer "Bewegung" zu sich selbst - zu begreifen, für welche Aristoteles gleichfalls den 

Begriff der "praxis" heranzieht. Es liegt gerade im Rahmen des in dieser Konzeption 

vornehmlich zum Ausdruck kommenden Anliegens einer selbständigen Fundierung je-

303 E.N X7, 1177a20f. 

304 E.N X 7,1177 a 21 f. 

305 Vgl. E.N. X 7,1177 a27 - 1177 bl 

306 E.NX7,II77b2-4. 

307 Vgl. E.N. X 7,1177 bl f. 

308 Vgl. E.N. I 6, 1098 a 18 - 20. Die Formulierung: " ... eine Schwalbe macht noch keinen Frühling" 
läßt sich wohl nicht allein auf die - von kontingenten Voraussetzungen abhängige - Dauerhaftig­
keit des Glucks im individuellen Leben beziehen, sondern schließt auch dessen sozial repräsenta­
tiven Charakter ein. Zur Überlegenheit der "tugendgemäßen Tätigkeiten" gegenUber den" Wissen­
schaften" hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit vgl. E.N. I 11, 1100 b 12 ff. Vgl. dazu Aubenque, Eu­
daimonia, 52 ff.; Riller, Das bUrgerIiche Leben, 68. 
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de eienden auch nahe, nur eine solche 1 ätigkeit als "praxis" aufzusuchen, die zum ei­

nen ihren Z\\eck in ich selb t tragt und zum anderen darüberhinaus auch hmsichtlich 

ihrer Dauerhaftigkeit zu hinreichend aktueller \Virkhchkeit zu gelangen vermag'09 Ja 

gerade \\eil men chlich-frelheitlicher elbstvollzug in seinen Zielen zunachst pluraler 

und \ leIdeutiger verbleibt gegenüber der sIch in den Prozessen der, 'atur zeigenden Te­

leologie, mißt Aristoteles dem ['rfordernis eines auch im Zeichen entsprechender Re­

gelmaßlgkeit und des Gebots seiner dauerhaften Erhaltung "actu" hervorgetretenen te-

10 besondere. Gewicht bei 

E. kommt daher als spezifische Praxis des Menschen als t-.lenschenllo nicht die "be­

trachtende" theoria in ['rage, sondern die der sittlIch-praktischen Vernunft unterworfene 

tatige Lebensftihrung des ~1enschen, insoferne sIe sich Im politisch-kommunikatl\ en 

Handeln des Burgers in der polis yemirklicht. Dabei handelt e sich näherhin um Jene 

Praxis, die emersen. durch die Emsicht in das - gemäß den jeweils konkreten Anfor­

derungen - SIttlich Gute bZ\\. Gerechte als ihren Z\\eck geleitet ist und dieses anderer­

seits immer schon handelnd konkret hervorbringt und allererst kundtutlll Denn gerade 

das sittlich-\ernünftige Wesen des lenschen vermag erst im Hinblick auf seinen aktu­

.llisierenden Vollzug und hermeneutisch von diesem her zur Geltung zu kommen. 

Das theoretische [ eben indes, \\elches nur wenigen Weisen auch konkret zugängh h 

ist, tur die übrigen Bürger aber unerreichbar bleibt, vermag daher nicht das Wesen des 

:-'lenschen zur Geltung zu bnngen Vielmehr ist "ein solches Leben", so Aristoteles, 

"hoher al es dem ~1cnschen als Menschen zukommt. Denn so kann er nicht leben, 50-

lern er lensch ist, sondern nur sofern er et\\as Göttliches in sich hat. ,,3:2 

6 FlInclierlinK der Politik im Bewiff des Afenschen. Bedingungen lind Gren=en 

.. freiheitlicher" SubJektn'lfat im Rahmen der polis 

Es stellt \\ohl das bedeut amste Verdienst dieser AusdIfferenzierung dar, daß auf die­

sem Wege erstmals ein Begriff des Menschen "als Menschen" als Prinzip der polis er­

reicht ist"l. Dabei ist es dem teleologischen Konzept des AnstoteIes - als dem Unter-

309 Vgl Rlller. Das bürgcrliche Leben, 58 ff 

J 1 0 Zur Frage nach der Ven.ollkommnung der dem Menschen ,.eigentümlichen LeIstungsfähigkeit" 
("kata ten oikelan arcten") s. E 16, 1098 a 14 f. 

311 Vgl Rlller, Das burgerliche Leben, 65 f Zur dann zutagetretenden dlalekuseh-\enmttelnden Po­
SItIOn des Anstoteie Z\\Ischen dem "an Sich GUlen" und dem, ""as den Menschen als gul cr­
S hC/Il/", dem "phalnomenon agathon", \gl. G Bien, DIe menschlichen Meinungen und das Gutc 
DIe lösung des. 'onnproblems In der ArIStotelischen Ethik, in Rledi!l. Rehabilitierung der prakll­
schen PhilosophIe Bd 1,355 ff 

312 E. X 7, 1177 b 26 - 28. 

313 Vgl. R,ller, Das bUrgcrliche Leben. 70 ff. 
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nehmen, im Zeichen eines spezifisch antiken Verständnisses von Welt und "Geschich­

te" dennoch auf die Bedingungen einer je in sich selbst gegründeten kontingenten Wirk­

lichkeit zu reflektieren, zuzurechnen, dafür die begrifflichen Voraussetzungen bereitge­

halten zu haben. 

Denn, um im Rahmen eines antiken Zugangs zur Wirklichkeit einen Begriff des 

Menschen als Menschen hervorzubringen, der "Allgemeinheit" beanspruchen kann, be­

darf es der Abgrenzung gegenüber einer Fundierung menschlichen Wesensvollzugs im 

"Unbedingten" - wie dies in exemplarischer Weise in Platons universaler Idee des Gu­

ten zum Ausdruck kommt. Zwar ist mit dieser im Rahmen antiken Denkens am deut­

lichsten ein Maßstab radikaler sittlicher Kritik gegenüber allem von kontingenten 

Zwecken bewegten Handeln und jedweden konkreten politischen Herrschaftsverhältnis­

sen erschlossen, welcher auch stets eine radikale "Umkehr" zur Humanität einfordert. 

Doch führt der in seiner Transzendentalität uneinholbare Bezug zu einem - vorzüglich 

theoretischer Schau zugänglichen - Guten auch zu einer weitgehenden Mediatisierung 

des Menschen selbst im Aufbau des Tugendstaates314 Ist doch die unmittelbare Zuord­

nung menschlichen HandeIns zu einem theoretischen höchsten Gut als Grundlage der 

polis - wie die platonische Staatskonzeption beweist - gewissermaßen nur "arbeits­

teilig", d.h. nach dem Modell ständisch-hierarchisierter Wesenszwecke des Menschen, 

möglich. In diesem Rahmen ist allein dem Stand der Philosophen im Vollzug eines 

theoretischen Lebens der eigentliche Zugang zum unbedingten Grund des Menschseins 

wie aller übrigen Wirklichkeit möglich. Doch vermögen in diesem Modell selbst jene 

nicht den ständisch-partikulär differenzierten Charakter ihres Wesens, mag es auch das 

"höchste" sein, zu überwinden und zu einem allgemeinen Begriff des Menschen durch­

zudringen. Vor allem aber ist dadurch die konkrete Poliswirklichkeit - bei all ihrer un­

mittelbaren Bestimmtheit durch den bios theoretikos - einer adäquaten begrifflichen 

Fundierung entzogen. Wird sie doch immer schon vorrangig - entsprechend dem sitt­

lich-aufklärerischen Anliegen des Platon - in radikaler Differenz zu ihrem unbedingten 

Fundament begriffen. 

Demgegenüber wandelt sich das "Gute" - erst indem es "praktisch" wird - bei Ari­

stoteles von der Standestugend weniger Weiser zum allgemeinen Begriff des Menschen. 

Denn erst als "praktische Vernunft" kann das vernünftige Wesen des Menschen grund­

legend auf sich selbst gestellt werden. Erst unter dieser Voraussetzung ist ihm nunmchr 

in Ablösung von der Theorie der Raum vernunftgeleiteter Praxis im Rahmen der polis 

eröffnet, um zu sich selbst zu gelangen. Als wesentlich in seiner "Verfügung" gelegen, 

darf die spezifische Praxis des Menschen, in der er auf sich selbst als Prinzip seines 

314 Zum Stellenwert der "Einheit" als "höchste(s) politische(s) Gut" im platonischen Tugendstaat s. 
W. Kerslrng, Platons 'Staat', Darmstadt 1999, 177 ff. 
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Ilandelns reflektiert, weder auf ein Unbedingtes hin überschritten, noch durch die Ab­

hängigkeit von Zufalligkeiten oder bloß naturalen Bestimmungen unterboten werden. 

Demgemäß erreicht sie bei Aristoteles darin auch kein schlechthin gültiges Prinzip 

menschlichen HandeIns, ja vermag sich selbst allererst auf dem Wege ihrer Abgrenzung 

gegenüber der "transzendentalen" Politik Platons zu konstituieren. Vielmehr bleibt der 

vernünftige Wesensvollzug des Menschen bei Aristoteles seinem Begriffe nach auch auf 

die "matericllen" Bedingungen der konkreten Verwirklichung sittlichen HandeIns ver­

wiesen llS
, wie sie aus dem Erfordernis einer selbständigen Fundierung seines Wesens 

hervorgehen, das notwendig zur Aktualisierung seines Menschseins drängt. Denn gera­

de die nunmehr gegenüber der Metaphysik emanzipierte praktische Vernunft des Men­

schen kann - nach antikem Konzept - niemals abgelöst vom "Akt" ihrer geglückten 

Wirklichkeit oder auch nur in bloßer Gegenüberstellung dazu begriffen werdenll6 Sie 

muß immer schon, so Riller, "zum aktualen Stande des Menschseins gekommen 

sein"'17
, wodurch sie ihrem Begriffe nach grundlegend auf die polis verwiesen ist. Die 

"polis" ist somit die spezifische Aktualität der so hervorgetretenen Natur des Men­

schen \18. Sie bildet jenen Raum menschlich-vernünftiger Wirklichkeit, auf den der We­

sensvollzug des Menschen immer schon vorgängig bezogen ise l9 und hält in ihrer in­

stitutionellen Gliederung, insbesondere in der Ausdifferenzierung des "oikos", die kon­

kreten Bedingungen seiner Realisierung und Erhaltung bereit. 

Die damit erreichte Emanzipation menschlicher Praxis, rur die die Reflexion auf die 

spezifischen Bedingungen ihrer Aktualisierung eine unabdingbare Voraussetzung bildet, 

befindet sich daher zweifelsohne auch in einem Spannungsverhältnis zum apriorischen 

Charakter neuzeitlichen Freiheitsverständnisses und jedem sich auf die unbedingte An­

erkennung allgemeiner menschlicher Subjektivität gründenden Konzept politischer Le­

gitimation 11". Der Preis der Selbständigkeit menschlicher Praxis umfaßt demnach nicht 

nur den Verzicht auf ein unbedingtes Fundament, welches den Begriff des Menschen 

nach antikem Konzept notwendig aufsprengen und mediatisieren würde. Er beansprucht 

in der Folge auch eine vorgängige Einschränkung im Hinblick auf den Kreis der Sub-

315 VgI.E.N, 19, 1099a31-1099b8; 11, 1I00a 10-1101 b9;X9, II78b33-1179a22. S, auch 
u" Teil 1,1113 - 5, 8, 9 

316 Vgl. Rllter, Das bUrgerliche Leben, 58 rr 
317 Ritter, Grundlegung, 198. 

318 Vgl. Rllter, Das bürgerliche Leben, 76 rr 
319 Vgl. Gadamcr, Wahrheit, 295 . 

320 Zum "geschlchtliche(n) On" der arIStotelischen politischen Philosophie, insbesondere 10 differen­
zierender Abgrenzung gegenüber neuzeitlichem Freiheitsethos, vor allem gegenüber der Kant'­
sehen Konzeption politischer Freiheit, vgl. Bien, Grundlegung, 45 ff.; 344 ff., vgl. auch Riede!, 
Uber einige Aporien, 96 ff. 
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jekte praktischer Vernunft nach Maßgabe der jeweils konkret verfügbaren Bedingungen 

ihrer aktuellen Vef\virklichung321 
- wie sie eben nur dem Bürger in der polis zukommen. 

Sie zeigt von daher - zumindest aus neuzeitlicher Sicht - auch die Tendenz, in die un­

mittelbare Abhängigkeit zu kontingenten, etwa naturalen, Bestimmungen menschlichen 

Handeins umzuschlagen. Denn zur konkreten Entfaltung seines Wesens - als voll be­

rechtigtes Subjekt in der polis - kann ja nur der Bürger gelangen, der etwa auch über die 

nötigen "ökonomischen" Voraussetzungen verfügt, die ihn erst zu politischem Handeln 

frei setzen322
. 

Mag diese Bindung menschlich-politischer Subjektivität an den Status des Bürgers in 

dcr polis auch konkret einschränkend wirkcn - insbesondere durch den Ausschluß aller 

Unfreien und die Nichterfassung aller außerhalb der polis Lebenden im Begriff des 

Menschen - so stellt es doch auch das Verdienst der aristotelischen Politik dar, konkrete 

institutionelle Bedingungen menschlichen Selbstvollzugs in der staatlichen Gemein­

schaft zu reflektieren - und dabei kontingente Institutionen auch in affirmativer Weise 

als positive Vermittlungen menschlich-vernünftiger Praxis zu begreifen32J
. Die konkrete 

institutionelle Struktur der polis wird im Zeichen der notwendigen Aktualität bürgerli­

cher Freiheit nicht wie bei Platon immer schon vorrangig von ihrer Neigung zur Ver­

fallenheit an bloße Kontingenz her als Negation eines unbedingten Prinzips gedeutet. 

Sie mag daher wohl auch nicht in gleicher Weise in ihrer stetigen und radikalen Be­

drohtheit durch die mögliche Abhängigkeit von partikulären Interessen begriffen wer­

den. Doch wirkt umgekehrt die platonische Abdrängung aller konkreten Positivitäe24 als 

solcher in die Uneigentlichkeit eines bloßen Defizits unbedingter Fundierung kaum we­

niger affirmativ - und zwar in höchst undifferenzierter Weise - gegenüber allen partiku­

lären Determinanten und naturalen Abhängigkeiten, die der Wesensverwirklichung des 

Menschen entgegenstehen bzw. deren selbständigen Anspruch zu verzerren vermögen. 

Fehlt es darin doch an einem geeigneten begrifflichen Instrumentarium differenzierter 

321 Vgl. die kritische Erörterung Riedeis, Über einige Aporien, 97 ff. 

322 Vgl. Ritter, Das bilrgerliche Leben, 73 f. 

323 Zur unmittelbaren begrifflichen Rilckbindung der Polisinstitutionen an bürgerliche Praxis und 
konkreten Ethos selbst S.U., Teil I, 111 1,2, 10. 

324 Zur diesbezilglichen systematischen Kontinuität im Hegel'schen Positivitätsverständnis der Ver­
nilnftigkeit des Wirklichen vgl. Ritter, Das bilrgerliche Leben, 65, insbes. Anm. 12. S. G W F 
Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 1830, Erster Teil. Die 
Wissenschaft der Logik, zit. nach E. Moldenhauer/K M Michel (Hrsg.), Werke, Bd. 8, Frank­
furtlMain 1986, § 6, 47 ff.; vgl. insbes. G W F Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts 
oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, zit. nach MoldenhauerlMlchel, Werke, 
Bd. 7, FrankfurtlMain 1989', §§ 257 ff., 398 ff 
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Kritik im Rahmen konkreter Institutionen, wonach es gelte, deren geglückte Formen 

von jenen zu unterscheiden, die die Freiheit des Bürgers konkret bedrohen ll5
• 

Gleichwohl tritt in der C"nmittelbarkeit der institutionellen Gewährleistung politi­

scher Freiheit bei Anstoteies ein markanter Gegensatz zu dem etwa schon im Rahmen 

jüdisch-christlicher Offenbarungsgeschichte als fortschreitend zu sich kommend reflek­

tierten Anspruch der "Transzendenz" der menschlichen Person hervor. Denn Im "abso­

luten" Gottesbegriff biblischer Überlieferung und im Rahmen des diesem entsprechen­

den kommunikativen Verhältmsses zum Begriff des :'1enschen Ist ein Verständnis von 

"Subjektivität" erreicht, das den in sich geschlossenen Raum antiker Wirklichkeit auf­

sprengt und geeignet ist, bloße Kontingenz als solche - in radikaler Differenz zum eige­

nen unbedingten Anspruch - zur Sprache zu bringen ll6
• Die in radikaler Differenz zur 

kontingenten Wirklichkeit begnffene "Freiheit" Gottes kann gerade rucht m stetiger 

Weltüberlegenheit verharren, will sie ihrem unbedmgten Anspruch gerecht werden, 

sondern eignet sich die ihr nunmehr immer auch entgegenstehende Wirklichkeit an, in­

dem sie sich in einem (heils)geschichtllchen Prozeß selbst erschließt. Dieser wird durch 

scm "Eschaton" nicht bloß gegenüber dem kontingent nicht schlechthin einhol baren 

Anspruch göttlicher Subjektivität relativiert, sondern auch als Raum eines je neu gefor­

derten und zunehmenden zu Sich selbst Kommens menschlicher Personalität konstitu­

iert. Insbesondere durch die im Christentum erfolgte Radikalisierung eines transzen­

denten Personbegriffs, der dadurch auch eine universale Ausweitung erlaubt, wird es 

erst möglich, den Anspruch geglückten Menschsems von den gleichsam vorgängigen 

"materiellen" bzw. politischen Bedingungen seiner konkreten Ermöglichung abzuheben 

und gegenüber jedweder kontingenten Lebenssituation geltend zu machen. 

\' or allem aber ist der selbständige Stellenwert politischer Praxis des Bürgers bei 

Aristoteles, wie bereits betont, vom VerständniS neuzeitlicher Autonomie zu unterschei­

den. Denn im Gegensatz zu dem unmittelbar auf seine Vef\.virklichung vef\.viesenen und 

deshalb im lIerkommen und in den Bedingungen der polis verankerten Menschenbegnff 

des Aristoteles kommt m jenem ein unbedmgter Anspruch hinsichtlich seiner rechtli­

chen Anerkennung zur Sprache. Zwar ist im neuzeitlichen Verständnis der Freiheit auch 

die Anforderung enthalten, diese - in einem demgegenüber vermittelnden Schntt kon­

kreter sittlicher Stellungnahmen bzw. rechtlicher Begründungen - Im Hmbhck auf die 

325 Zu po!ttisch'lnstltutionellen Defiziten des homologen Po!ttikkonzepts Platons s. Kersting, Staat, 
180 ff 

3:!6 Die spannungsvolle Vennmlung dieses emanzipatorischen Potentials samt den davon anfanglich 
ausgehenden anuinstitutionellen Impulsen kennzeichnet in maßgeblicher Weise die thomasische 
Anstoteles·Rezeptlon und "ird Im Te !I 2 ausfilhrlich dargestellt. 
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Bedingungen ihrer realen Verbürgungen zu reflektieren317 Soweit besteht eine Entspre­

chung zwischen dem vermittelnden Stellenwert positiver Institutionen und dem Aktuali­

tätserfordernis aristotelischer Politik, das menschliches Handeln unabdingbar auf die 

polis verweist. Ist doch auch im Begriff der Freiheit der Anspruch enthalten, diese in der 

kontingenten Bestimmung menschlichen Handeins und auf der Grundlage sie ermögli­

chender rechtlicher Rahrnenbedmgungen je zu sich selbst zu vermitteln. Demgegenüber 

ist der Stellenwert aristotelischer "Positivität" konkreter Institutionen im Rahmen der 

"Ermöglichung" vernünftiger Praxis gleichwohl ein grundlegend anderer. Im Gegensatz 

zur durchgängigen Verknüpfung von praktischer Vernunft und deren spezifischer Ak­

tualität bei Aristoteles, geht der Begriff der Freiheit niemals in den konkreten Formen 

seiner Vermittlung - wie sehr er auch seine Verwirklichung darin findet - auf. Vor allem 

kann die Freiheit nicht auf der Ebene bloßer Kontingenz - durch bloß partikuläre De­

terminanten, wie naturhafte Voraussetzungen oder ökonomische Bedingungen - jemals 

selbst ihrem Begriffe nach in ihrem Anspruch auf unbedingte Respektierung außer Kraft 

gesetzt werden. Vielmehr steht dieser der Raum der Geschichte offen, um darin auch in 

dialektischer Vermitteltheit und in ständiger Überschreitung alles positiv Gewordenen -

jeweils neu - konkret zu sich selbst zu kommen, ohne aber dabei im Horizont konkreter 

geschichtlicher Institutionen schlechthin aufzugehen. 

Solchen unbedingte Anerkennung beanspruchenden transzendentalen Bestimmungen 

des Menschseins, die ihrem Begriffe nach immer auch auf die Überschreitung und Über­

bietung geschichtlich gewordener Verwirklichungsformen gerichtet sind, vermag ein 

antik-zyklisches Geschichtsverständnis, wie es auch bei Aristoteles zur Geltung kommt, 

eben keine hinreichende Realität abzugeWinnen. Doch darf nicht übersehen werden, daß 

Aristoteles in seiner Reflexion auf konkrete Verwirklichungs- und Erhaltungsbedingun­

gen bürgerlicher Praxis keineswegs auf einen zufalligen Zustand bloßer Faktizität rekur­

riert. Vielmehr ruht seine Konzeption wesentlich auf einer durchgängigen Verknüpfung 

von Vernunft und Wirklichkeit auf, wie sie im Rahmen seiner immer schon teleologisch 

verfaßten Konstitution aller Seienden zur Geltung kommt. Gerade diese ermöglicht aber 

auch eine Annäherung an die Struktur modemen Freiheitsvollzugs, insofern als auch bei 

Aristoteles das spezifische "telos" des Menschen keinesfalls außerhalb seines eigenen 

327 Zum Anspruch positIV-institutioneller Gewährleistung gleicher FreiheIt im Horizont der prakti­
schen PhilosophIe Kants, dIe freilich gar noch Im Erfordernis "bürgerlicher Selbständigkeit" sy­
stematische Restbestände der einschränkenden WIrkungen aristotelischer "oikonomia" vergegen­
wärtIgt, vgl. G Luf, Freiheit und Gleichheit. Die Aktualität im polnischen Denken Kants, Wien -
New York 1978,47 ff.; insbes. 65 ff. In besonders markanter Weise benennt Hegel dIe Problema­
tik abstrakter bzw. "negativer" Freiheit, die jede "Bestlffimung" verweigernd, in der "absoluten 
MöglichkeIt" verharrt. Vgl. Hege!, Grundlinien der PhilosophIe des Rechts, §§ 5 ff., 49 ff. 
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zweckrationalen Tätigseins zur Geltung kommen kannm . Vor allem läßt es sich - soll 

darin wirklich das leitende Anliegen anstotelischer Teleologie zum Vorschein kommen 

- in Abkehr von den Begründungsmodellen seiner Vorgänger eben keineswegs aus ei­

nem umfassenden kosmologischen Seinszusarnrnenhang gewinnen. Vielmehr stellt das 

Modell einer erstmals im eigentlichen Sinne "praktischen" Philosophie des Aristoteles 

den Versuch dar, die Politik Im Begriff des Menschen selbst zu verankern, der zwar nur 

von seiner aktuellen" atur" her begriffen werden kann, aber auch keineswegs In ab­

strakter Weise auf ein seiner Praxis immer schon vorgängiges normatives Konzept - sei 

es auch das der "polis" - hin finalisiert ist. Denn für die "politische" Natur des Men­

schen ist es gerade wesentlich, daß sie als in sich selbst begründet begriffen wird. Sie 

darf nicht so gedeutet werden, als ob der Mensch über sich hinaus auf ein ihm voraus­

liegendes "natürliches" oder "transzendentes" Ordnungsgefüge, etwa auch im Sinne ei­

nes darin zur Geltung kommenden universalen Gemeinwohlbegriffs, verwiesen wäre, 

von dem her es allererst gelte, sein spezifisches telos - nunmehr im Zeichen hierarchisch 

gegliederter Aufgabenteilung - zu bestimmen. Vielmehr geht es gerade um die Emanzi­

patIOn der durch die praktische Vernunft geleiteten politischen Praxis als des spezifi­

schen "Werkes" des Menschen als Menschen329
• Dieses muß, da es, von aller unmittel­

bar theoretischen Bestimmung gelöst, auf sich selbst gestellt ist, in seine Verwirkli­

chung getreten sein, um begriffen zu werden - und ist solcherart an die polis gebun­

den llO
• 

Das "telos" des Menschen zeigt sich demgemäß auch allererst als das, was bereits zu 

seiner konkreten - vielfaltigen - Verwirklichung gedrängt hat. Dies schließt auch ein, 

daß sein Wesen nicht durch das stetige Streben nach einem unbedingten - und damit et­

wa aus platonischer Sicht letztlich nicht einhol baren - Prinzip konstituiert wird, sodaß 

der Mensch seIne spezifische Vollendung in immer neuer Selbstüberschreitung auf ein 

universal gültiges "telos" hin zu gewinnen trachten müßte. Vielmehr besteht jene bei 

Aristoteles in einem dauerhaften Zustand der Autarkie, indem der Mensch gerade in der 

Vielfalt der - bei den einzelnen je verschieden - verwirklichten und konkret verfügbaren 

Ziele bei sich ist und so sein Streben an sein zielhaftes "Ende" gelangt iseJ1
. 

Dem Allgemeingewordensein der Vernunft als "praktische" entspricht dabei im ari­

stotelischen Modell eine relative Pluralität der Handlungsziele bzw. der kundgetanen 

328 Zur aristotelischen Deutung des "Frelsein(s) vom Sinn des Handelns her als sich selbst genügen­
des Tätigsem" - nicht aber vom "Ursprung des Tätigsems als sittlIche Spontaneität" - vgl Höfle, 
Praktische PhIlosophie, 151. 

329 Vgl. Rllter, Grundlegung, 198 f. 

330 V gl RU/er, Das bUrgerliche Leben, 77 

331 Vgl. Ritter, Das bürgerliche Leben, 65 ff. 
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,,~1cinungen" vom Guten und eine differenzierte Gliederung der Poliswirklichkeit in ei­

ner Mchrstufigkeit der Vermittlungen. Dies äußert sich etwa in der aristotelischen Ein­

teilung der praktischen Vernunft in Ethik, Ökonomik und Politik im engeren Sinn. So 

konkretisiert sich diese zunächst im "Ethos", als einer durch Einübung zur dauernden 

Haltung gewordcnen sittlichen Praxis, welche wiederum nur auf dem Boden der "polis" 

und ihrer rur das zu-sich-Kommen sittlichen Handeins konstitutiven Öffentlichkeit 

möglich ist. 
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IH. Zur n rmittelnden Funktion der polis 

f. Der Aus,f;ang vom konkreten Ethos. Zum Vorwurf eines "heteronomen" bzIV. 

"positivistischen' Konzepts politischer Legitimation 

Welches sind nun näherhIn die Bedingungen, die die polis fur das Gelingen menschli­

cher Praxis bereithält? 

Um aktualiter zur Geltung zu kommen, muß sich sittliches Handeln, wie erörtert, zu 

einer dauerhaften Haltung (heXIS) - in Analogie zum "Streben" der natürlichen Seien­

denll2 - gefestigt haben !3J, die etwa dem Kind noch nicht zueigen sein kann 4. Daher 

kommt für dIe Ausbildung eines konkreten und zuverlässigen Ethos den Faktoren der 

Einübung und der Gewöhnungl?l tugendhaften Handeins besondere Bedeutung zu Dies 

gilt umso mehr, als sich menschliches Streben in seinen Zielsetzungen als pluraler))1 

und gewissermaßen mcht "unmittelbar" durch seine "Natur"ll7, sondern im Gegensatz 

zur "Praxis" alles übrigen LebendIgen Im Medium seiner eigenen vernünftigen Ent­

scheidungen bestimmt erweist. Es muß sich daher allererst zu einer entsprechenden 

Dauerhaftigkeit in seinen Zielen formiert haben, um überhaupt auf sein telos hIß ausge­

legt werden zu können Solcherart kommt den Bedingungen der pluralen - alle Ziele in 

sich enthaltenden - Auffaltung seines Wesens ebenso wie der Stabilität und Erhaltung 

menschlicher Daseinsvollzüge besondere Bedeutung zu 

Dieser Ausgang von der konkreten Sitte fur dIe Entfaltung menschlicher Praxis bei 

Aristoteles hat freilich vielfache Kritik - häufig auf der Grundlage mißdeutender Inter­

pretationen - provoziert. So betont etwa Maurer im Lichte des "transzendentalpoliti­

schen" Anspruchs Platons, als Ausgangspunkt eines sittlichen Gemeinwesens käme 

auch unter antiken Voraussetzungen keineswegs die "alte Sitte und Gewohnheit, son­

dern vielmehr die die unmittelbare Sittlichkeit übersteigende dialektische Vernunft")38 

in Betracht. 

332 Vgl. Hoffe, Praktische Philosophie, 35 f.; s.o., Teil I, 11 2. 

333 Vgl. Gadamer, Wahrheit, 296. 

334 Vgl. etwa E.N 110,1100 al - 3. Vgl. Hoffe, Praktische Philosophie, 77 ff. 

335 Vgl. E . I 10, 1099 b 9 ff.; II I, 1103 a 17 - 1103 b 26; s. in diesem Zusammenhang auch dlc 
Relevanz emer langen - wenngleich als von kontmgcnten Faktoren abhängig begriffenen - Le­
bensdauer in E.N.16, 1098 a 18 - 20; 11, 1100 a 10 - 1101 b 9. 

336 Vgl. etwa E.N II 2, 1103 b 34 - 1104 a 9 

337 Vgl. RUler, Das bilrgerhche Leben, 63. 

338 Maurer, a. a. 0., 109. 
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Der notwendige Bezug zu Gewohnheit und Sitte beinhaltet indes weder ein unreflek­

tiertes "Innestehen in einer überkommenen Lebensordnung"J39, noch einen aus der 

"Verachtung individueller Vernunft"l40 hervorgehenden "Prozeß" - bzw. "Institutionen­

positivismus"l4!, der die individuelle Vernunft der "normativen Kraft des Faktischen"l42 

preisgebe und sich im Rahmen einer bloß "historisch-soziologischen Theorie der Po­

lis")4) in der bloß deskriptiven Bestandaufnahme sich wandelnder politischer Formen 

erschöpfel44 . 

Solcherart wäre auch die fur das Gelingen ethisch-politischer Praxis geforderte Ein­

gebettetheit in konkrete Sittlichkeit gerade nicht verbürgt. Denn das bloß zufallig Vor­

handene, ja das Überkommene, vermag dieser kein ausreichendes Maß an konkreter 

Wirklichkeit zu verleihen, wie sie nur aus der Aktualisierung vernünftiger Formen her­

vorgehen kann, indes fur bloße Faktizität und abstrakte Positivität von vornherein gar 

keine Verwendung findet. Ja eine bloße Bestandaufnahme beliebiger Erscheinungsfor­

men politischer Praxis ist den Begriffen aristotelischer episteme gar nicht zugänglich. 

Sie verfehlt vor allem völlig die spezifische Frageweise der ,,handelnden" Wissenschaft, 

welche in besonderer Weise auf die Verknüpfung von Wissen und durch dieses moti­

vierter handelnder Stellungnahme gerichtet ist. Sie ist solcherart auch auf die - gegen­

über Fehlformen politischer Institutionen durchaus differenzierende - Orientierung in 

einem Horizont bereits geglückter Vermittlungen verwiesen. 

Vor dem Hintergrund einer durchgängig durch die wechselseitige Verwiesenheit von 

teleologischen Formen und deren je "materialer" Möglichkeit geprägten kontingenten 

Wirklichkeit - welche sich auch in den praktischen Wissenschaften als Anforderung an 

menschliches Handeln radikalisiert - erwiese sich auch ein von positivistischen Ab­

straktionen geprägter Institutionenbegriff als gar kein "Gegenstand" wissenschaftlicher 

Erkenntnisl4s . Dies gilt schon rur die sogenannten "betrachtenden" Wissenschaften, da 

auch in ihnen die kontingenten Seienden, vor allem die Phänomene der Natur, nur im 

Rahmen eines jeweils "entelechialen" Prozesses der Selbstentfaltung zur Geltung kom­

men können. Erst recht verfehlt eine positivistische Konzeption politischer Institutionen 

339 Maurer, a. a 0., 129. 

340 Maurer, a a 0, 114, Anm. 8, zur Kritik Biens am Philosophenkönigtum. 

341 Maurer, a. a. 0., 131. 

342 Maurer, a. a. 0 , 130. 

343 Maurer, a. a. 0_, 111. 

344 So etwa auch F Dir/meier, Einleitung zum Kommentar zur Nikomachischen Ethik, Berlin 1960', 
94; vgl. dazu die Kritik BIens, Grundlegung, 163 f. 

345 Zur differenzierten Relevanz der ontologischen Prinzipienlehre !Ur die Politik, die auch deren not­
wendige "Formbestimmtheit" um faßt, vgl. Rlede/, Politik, 65 ff. S. auch Ritter, Das bUrgerliche 
Leben, 59 ff., insbes. 75 ff. 
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das grundlegende Interesse praktischer Philosophie - als einer "handelnden" Wissen­

schaft - überhaupt. Für eine bloß deskriptive Bestandaufnahme bestünde für Aristoteles 

im Rahmen politischer Wissenschaft von vomherew kein Bedarf. Eine solch "positi­

vistischer" Zugang zu Erscheinungsformen politischer Praxis fiele hinter die aristoteli­

sche Begrimichkelt und insbesondere hinter den von ihm erreichten Reflexionsstand 

politischer Wissenschaft in ewe gleichsam "vorsokratische" Uneigentlichkeit zurück. 

Stellt es doch dessen zentrales Verdienst dar, darin das spezifisch Menschliche zur Gel­

tung zu bringen, d.h. das, was in "der Gewalt" menschlicher Vernunfttätigkeit liegt. 

Demgemäß wird die eigentümliche Frageweise politischen Wissens geradewegs ver­

fehlt, wo sie nicht darauf abzielt, Prinzipien zu gewinnen, die menschliches Handeln 

und Bewirken tatsächlich zu leiten vermögen. Entgegen dem Selbstverständnis aktueller 

positivistischer PosltlOnen würde jeder Versuch, von diesen zentralen Begründungsauf­

gaben zu abstrahieren, dem konstitutiven Stellenwert positiver menschlicher Praxis zu­

widerlaufen, der gerade die aristotelische Politik ein Höchstmaß an "Selbständigkeit"J46 

zu verleihen trachtetJ47
. 

Weiters entzündet sich aber auch der Vorwurf eines "heteronomen" Ordnungskon­

zepts an diesem flir die Grundlegung aristotelischer praktischer Philosophie unabding­

baren Aktualitätserfordernis politischer Praxis, wie es u.a. in deren notwendiger Einge­

bundenheit in konkret geübten und tradierten Ethos zum Ausdruck kommt. Durch die­

sen notwendigen Bezug zur konkreten Sitte falle Aristoteles hinter die bei Platon er­

reichte radikale Politikkritik zurück, welche unmittelbar in der Unbedingtheit sittlichen 

Ilandelns ihrer Subjekte gründe und im Rahmen einer Einheit von tugendhafter Praxis 

und politischen Institutionen geeignet sei, jedwede konkrete Positivität menschlich kon­

tingenter Praxis immer schon zu hinterfragen und zu überbieten. In den institutionellen 

Vermittlungen aristotelischer Politik werde eben diese platonische unmittelbare Ent­

sprechung von menschlicher Seele unter der Herrschaft der Vernunft einerseits und der 

durch die Herrschaft der Philosophen gewährleisteten Vernünftigkeit einer analogen 

Ordnungsstruktur der polis andererseits preisgegeben348
• 

Mag man solcherart den konkreten Ethos des Aristoteles mit dem platonischen Un­

tcrnehmen einer radikalen sittlichen Aufklärung konfrontieren, so erweist sich doch je­

denfalls die daraus abgeleitete Kritik, Aristoteles bleibe einem "heteronomen" Legiti-

346 Riller, Das bürgerliche Leben, 66. 

347 Vgl ders., Das bürgerliche Leben, 66 ff. 

348 Vgl. Maurer, a. a. 0, 115 f Dieser charakterisiert die platonische Fundicrung der polis folgender­
maßen "Der lebendIge Grund dIeser Philosophie, aus dem sie sich selbst hervorgehen sicht und 
auf den sie dIe Polis gegründet sehen möchte, Ist dIe Seele der Menschen, und deren herrschende 
Mme WIederum Ist die Vernunft Wenn dIe Vernünftigen herrschen, ist sie zugleIch der tragende 
Grund der Polis" 
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mationsmodell verhaftet, als ungeeignet, den Voraussetzungen antiker Sittlichkeit Rech­

nung zu tragen. Setzt doch die Kritik an einem heteronomen Ordnungsgefiige die Ge­

winnung eines Begriffs von "Autonomie", also von unbedingter und somit allgcmein 

anzuerkennender fTeiheitlicher Selbstbestimmung, als Grundlage des Rechts voraus 

Diese ist fTeilich dem gesamten antiken Rechtsdenken - nicht zuletzt mangels der Ge­

schichtlichkeit scmes Horizonts - gar nicht zugänglich. Erscheint doch ein solcherart 

vorausgcsetzter unbedingter Anspruch der menschlichen Person einem Weltverständnis, 

welches mit dem Problem der Begründung kontingenter Wirklichkeit konfrontiert ist, 

indes sich nicht "geschichtlich" auf die Je neue Aneignung wie Überbietung von Kon­

tingenz im Raum menschlicher Freiheitsgeschichte hin offen weiß, kaum zu sich selbst 

vermittelbar. Freilich ist demgegenüber Im Rahmen emer teleologisch konstituierten -

und damit in sich geschlossenen - Vernunftwirklichkeit kontingenter Phänomene kein 

gleichermaßen unbedingter Bezugspunkt der Begründung und Kritik politischer Institu­

tlonen eingefordert. Denn es fehlt im sei ben Maße auch an jener radikalcn Entzweiung 

bzw. Differenz im Begriff der WirlJichkeit selbst, die es möglich macht, auch dem ver­

nunftlosen Faktum als solchem - etwa der abstrakten Positivität überkommener HeIT­

schaftsstrukturen - ungeachtet seiner Begründungslosigkeit Realität zuzuerkennen, um 

damit etwa das Beharrungsvermögen defizienter Wirklichkeit, etwa auch im Bereich 

politischer Institutionen, zur Sprache zu bringenJ49
• So vermag erstmals die jüdisch­

christliche Überlieferung auch dem Begründungslosen im Begriff der "Sünde" eine -

wenngleich defiziente - Wirklichkeit zu verleihen und seine reale Widerständigkeit ge­

genüber menschlicher Freiheit zu reflektieren. Wird indes kontingente Wirklichkeit, wie 

im Rahmen antiker griechischer Philosophie, stets als eine Funktion ihrer spezifischen 

Vernünftigkeit begriffen - bei Platon unter dem Aspekt dcr dcr begriffslosen Vielhcit 

der "Bewegung" allererst Wirklichkeit abgewinncnden Einheit der Ideen, bei Aristo­

teles unter dem Gesichtspunkt der "entelechialen" Aktualisierung vernünftiger Formen -

so kann eine "hetcronome" Grundlegung politischer Institutionen gar nicht gedacht 

werden. Der Begriff "Heteronomie" setzt vielmchr eine begrifflich faßbare Entzweiung 

Z'vischen der positiven "Setzung" kontingenter Institutionen als solcher cmcrscits und 

dem diesen gegenüber unvermittelten bZ'\'. allererst zu vermittelnden Anspruch mensch­

licher Vernunft andererseits voraus. Ein "heteronomes" Konzept politischer Legitima­

tion ist zumindest dadurch gekennzeichnet, daß deren Begründung weitgehend hinter 

der Reflexion auf die Bedingungen menschlichen Sclbstvollzugs zurückbleibt und die -

kommunikative - Vermittlung gegenüber dem Begriff des Menschen verweigert wird. 

Im eigentlichen Sinn kann das damit bezeichnete defiziente Norm- bzw. Autoritätsver-

349 Zu diesbezüglichen Ansätzen in der thomasischen Metaphysik und Politik vgl. u., insbes. Teil 2, I 
I - 4 
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ständnis freilich erst im Lichte des unbedingten Anspruchs neuzeitlicher Autonomie zur 

Sprache gebracht werden . Zwar steht die aristotelische Politik von vornherein nicht vor 

cinem den neuzeitlichen Anforderungen vergleichbaren Erfordernis der "Letztbegrün­

dung" . Doch gilt es in deren Rahmen sehr wohl, überkommene bzw defiziente formen 

politischer Herrschaft kritisch von jenen abzuheben, in denen das Prinzip der polis tat­

sächlich zu seiner geglückten Verwirklichung gelangt ist. Aristotelische praktische 

PhilosophIe vermag dagegen nicht in die Abstraktion kraft ihrer bloßen "Erzeugung" 

"Geltung" beanspruchender ,,~ormen" oder formaler Autorität als solcher abzugleiten 

Ist doch die Politik überhaupt kein Gegenstand des linearen "Herstellens" J50 oder auch 

nur der Kompetenz einiger weniger zugewiesen Sie geht vielmehr aus einer auf sich 

selbst - im Rückgang auf ihren eigenen Grund - reflektIerenden Praxis des Menschen als 

:-'lenschen hen'or Aristoteles bringt solcherart in markanter Weise den nicht "deduk­

tiven", sondern ..rejlexiv(en)" 151 Charakter politischer Vernunft zum Ausdruck. Freilich 

bedeutet dies nicht, daß er dieser einen unbedingten Bezugspunkt, gegebenenfalls in ra­

dikaler Überbietung konkreter Institutionen. zu erschließen trachtet Der Gang prak­

tischer Reflexion bleibt bei Aristoteles indes in charakteristischer Weise stets herme­

neutisch auf die den konkreten Formen politischer Praxis immer schon immanente Ver­

nünftigkeit verwiesenJ52
• 

So ist seine Kritik am platonischen Modell der Vermittlung von Vernunft und politi­

scher Institution - im Zeichen der universalen wie unbedingten Idee des "Guten" - wohl 

nicht zuletzt gegen das daraus resultierende Konzept einer "deduktiv" -hierarchIschen 

Legitimation der polis - in unmittelbarer Bindung an das in ausgezeichneter Weise tu­

gendhafte, theoriegeleitete Leben des herrschenden Philosophenstandes - gerichtet. Der 

unvermittelte Bezug zur Herrschaft der "Vernünftigen"J5J und die Grundlegung der po­

lis im sittlichen Handeln einiger weniger bei Platon können indes 111cht etwa ihrerseits 

als Modell einer "heteronomen" Legitimation des Rechts verstanden werden, noch bil­

den sie den Ausgangspunkt fiir ein abstraktes System autoritativer Anordnungen . Es 

verbindet sich damit vielmehr im Gegenteil e1l1e radikale kritische Distanz gegenüber 

allem - im Gegensatz zum theoretischen Leben - "vom Menschen Gesetzten" und ge-

350 Vgl. Hö.f!e, Praktische PhilosophIe, 44 . 

351 Hö.f!e, Praktische Philosophie, 45. Dieser betont: "Handeln Ist em Tätigsein, das sich in semem 
Gutsein zum Ziel hat; es ist semem Begriff nach reflexiv strukturiert, es ist ein Tun, das - sofern es 
gelingt - m sich selbst smnvolllsl. ... Deshalb geht die aristotelische Strebensethik über eine bloße 
Leistungsethik oder emen Utilitarismus hinaus . Sie denkt das Gutsem nicht in einem technIschen, 
sondern in einem praktischen ,,-1odell .. 

352 Vgl. E.N . 1 I, 1094 b 14 - 22; 8,1098 b 8 - 18; 9, 1098 b 26 - 29; Rhel. 1 1,1355 a 15; vgl. Bien. 
Grundlegung, 284 ff; Bien, Die menschlichen Meinungen, 355 ff, vgl . Riller, Grundlegung, 64 I. 

353 VgI.Maurera.a . O,115. 
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genüber aller bloß kontingenten b\ecken zuge\\-:l.'1d:en menschlichen rtig1;:eit. Geht '$ 

doch gerade darum. im ~ledjum der Etnschf.in1:ung :mf d:ls theoretisch-sittliche Leben 

der Philosophen der Politik den Zugang zum unbedingten Fundament alle- elenden zu 

eröffnen. kemes\\ egs jedoch darum. diese dem bloß indi\iduellen morall-chen Gutdün­

ken der jeweils Herrschenden anheimzugeben. Doch sind der auf die_ern Wege herbel­

geflihrten Gewährlei-tung der theoretischen Idee des .. Guten" als Grun.:llage der poli~ 

alle anderen menschlIchen T3tigkeiten und d:mlit die je\\ eiligen \\'e:el1SZ\\ eee d r an­

deren .. tände" gleichsam zum blolkn .Sollzug" \\engehend untef';eordnel. Der .. Be­

gritT des ~lenschen" realiSIert sich d:mut nur im R:ilimen der Philosophenherrscher -

denen die Idee des Guten selbst zum Prinzip ihres Lebens \\ird - wrbleibt indes ge.;en­

über allen übrigen ~litgliedern der polis in einer - sie mediati lerenden - L"nemho:bar­

keit gegenüber ihrem eIgenen \\'e-ens\Ollzug. Ja auf dem Wege die-er gleichsam .. lnS­

trumentellen" Unterordnung unter den unbedingten Anspruch der Idee de- Guten bleIbt 

die eIgentliche Aufgabe praktischer RelleXlon. nJmlich jene. die inlIllanente \ ernÜll!­

tigkeit und begründende truktur ihrer eIgenen Tängken - als Grundlage der Poht!;" -

freizulegen. \erstellt. Dementsprechend erschließt :lch prak-rische \'ernünfugken auch 

nicht m und aus dem Vollzug de eIgenen Leben:. "idmehr erwirbt man das \\ I -en 

unI dIe smlichen Grundlagen menschlIchen Handelns SO\\le de gesamten t.13tes uf 

dem "'ege der Erziehung. 

Im notwendigen Bezug zu dem den Bürger unlgebenden und konkret prakuzicrten 

Ethos manifestien SI h folglich nicht zuletzt die :mswtdische Gegenpo inon zum hier­

arcluschen .. Erziehung'"taat" Pbtons. der die pohusche ~ubJekl.Squalir3t de- Bürgers 

Z\\1schen dem unbedmgten Anspruch de- blOS theoretiko' einerseits und der ~lediarisie­

rung aller übrigen Lebensyollzüge andererseIts emebnet Solchernrt geht es beim m­
stotelischen .Etho .. nicht um Ansiirze eme . .heteronomen" Ordnungsgefiiges - abge­

sehen \on der ungeschichtlichen Heranziehung einer sol-hen begrit1ilchen Zuordnun; -

sondern gerade Im Gegentetl um die !berwindung emes .. unelgentlichen". nämlich dem 

elbst'.ollzug des ~lenschen als ~lenschen entfremdet gegenüberstehenden. Rechtsbe­

griffs. Im ErfordernIS der Einbindung pohnsch'r Pra.'Js m gelebte und tradiert' .:."me 

kommt- gerade Im ~ontext antiker A.usemandersetzung unI die Fundierung der polis -

nicht primär ein Aspekt der .. Fremdbesummtheit". sondern \"ielmehr gerade der ., \n­

eignung" de sittlichen Fundaments der polis durch die a.1-iUelle Pra."\.is der freien Bürger 

zum Ausdruck. 
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2. Ethosverwiesenheit als" reflexive' Begrundung der Politik Zur Verankerung der 

polis in der sittlichen Praxis der Burger seIhst 

Aus aristotelischer Sicht wird dem praktizierten Ethos eine vermittelnde Funktion zuge­

ordnet, dte das politische Selbst-Sem-Können des Bürgers in sein Recht einsetzt. Die 

Einbindung von Sitte und Gewohnheit in die Politik gehört zu den Voraussetzungen, um 

das vernünftige Fundament der polis in der sich selbst reflektierenden verantwortlichen 

Praxis des selbständigen Bürgers zu verankern. Dabei macht es einen wesentlichen Un­

terschied zum platonischen Modell der Vermittlung des Sittlichen in der polis aus, daß 

praktisches Wissen - im Gegensatz zu jenem, das in den Künsten zur Geltung kommt -

sich jedem ursprünglIchen Lehren bzw. Lernen entziehe54 . Solcherart ist die Gewinnung 

praktischen Wissens vielmehr auf die eigene ErfahrungJ55 "in den das Leben ausma­

chenden Handlungsvollzügen"l56 verwiesen. 

Deshalb ist auch der junge, unerfahrene Mensch "kein geeigneter Hörer für die poli­

tische Wissenschaft"J57 Ist doch die phronesis, wie überhaupt das sittliche Wissen, nie­

mals auf bloße "Erkenntnis" gerichtet, sondern als "handelnde Wissenschaft"l58 auf das 

"Tunliche"159. Das heißt, sie schließt immer auch untrennbar die konkreten Verwirkli­

chungsbedingungen vernünftiger Praxis mit ein. Diese geraten freilich gleichfalls nicht 

als isolierbare und aus allgemeinen Theorien gewinnbare Komponenten instrumenteller 

Verf1.igung in den Blick, sondern immer schon unablösbar im Rahmen der Wahrneh­

mung des m der JeweilIgen Situation konkret sittlich Gefordertenl60. "Das sittliche Wis-

354 Vgl etwa E.N. Ill, 1103 a 15 - 18. 

355 Vgl. dazu ausfilhrlich REIm, Klugheit und Erfahrung bel Aristoteles, Paderborn - München -
Wien - ZÜrich 1996, 78 ff 

356 E.N r I, 1095 a 3 (zitiert nach der Ubersetzung Rolfes). 

357 EN. r I, 1095a2-3 

358 E.N . VI 8, 1141 b 21. 

359 H -G Gadamer, Über die Möglichkeit einer philosophischen Ethik, in P Engelhardl (Hrsg.). 
Sein und Ethos . Untersuchungen zur Grundlegung der Ethik, Mamz 1963 , 19 

360 Dabei ist die Unterscheidung zwischen den - dem strebenden Seelenteil zugeordneten - "sittlichen 
Tugenden", die die vernünftigen "Ziele" zum Inhall haben, und der als "Halrung" des Verstandes 
ausgebildeten "phronesis", die vorrangig das rationale MItteiwIssen urnfaßt, vorausgesetzt . An­
stoteles erörtert die Gliederung und Charakteristik des insgesamt jeweils einen speZifischen ru­
gendhaften Bestand beanspruchenden sittlichen Wissens In E.N Il - VI , davon die phronesis ins­
bes . in E.N vr 5, 1140 a 24 - 13, 1145 a 11 Dazu sowie zur integratlven wechselseitigen Verwie­
senheit von "phronesis" und "arete ethike" In der rallonalen Bestimmung menschlichen Handeins 
vgl P Aubenque, La prudence chez Aristote, Paris 19863,33 ff, V. Calhrern , Der Zusammenhang 
der Klugheit und der sittlichen Tugenden nach Anstoteies (1931), In : F -P Hager, Ethik und Po­
lItik. des Anstoteies, Darmstadt 1972,55 ff Vgl. Faschrng, a. a. 0, 93 ff , wonach "unter der Vor­
aussetzung Ihrer Einheit Im Begriff der Tugend bzw. des Handeins das ethische und dla­
no~tische Moment zunächst in ihrem Unterschied betrachtet" würden. Vgl hiezu weiters Gada­
mer, Wahrheit, 303 ff.; K -H Volkmann-Schluck, Ethos und Wissen In der Nikomachlschen Ethik 
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sen", so Gadamer, "erkennt das Tunliche, das, was eine Situation fordert, und es er­

kennt dieses Tunliche auf Grund einer Überlegung, die die konkrete Situation auf das 

bezieht, was man überhaupt fur Recht und richtig hält ,<361 Es ist deswegen unabdingbar, 

mit dem "Sein des Menschen"J62, d.h. der aktuellen Wirklichkeit seines bereits geglück­

ten Selbstvollzugs, verknüpft. Denn "die Untersuchung", so Aristoteles, geht von "der 

Praxis des Lebens" aus "und behandelt diese"'63 Demgemäß ist ähnlich dem "an Jahren 

Jung(en)"364 auch derjenige von der politischen Wissenschaft ausgeschlossen, der aus 

anderen Gründen nicht zu einer reifen sittlichen Haltung gefunden hae61 . Denn die er­

forderliche Reife und Erfahrung verdankt sich nicht einem linearen Prozeß der Entfal­

tung gleichsam naturaler Anlagen. Sie setzt vielmehr gerade die Gewinnung einer Hal­

tung reflektierender Distanz etwa auch zu bloß naturhaften Antrieben366 und partikulären 

Zielen voraus - die gerade deswegen notwendig der Einübung bedarf. Das aristotelische 

Erfordernis der "Gewöhnung" ethischer Tugend bringt daher nicht nur eine Analogie 

zur "selbsttägigen" Gestaltvef\.virklichung in der Natur unter dem Gesichtspunkt der 

notwendigen Aktualität jedes kontingenten Selbstvollzugs zum Ausdruck. Es rückt \iel­

mehr die sittliche Praxis auch in die Distanz zu einem naturalen bzw. naturhaft vorstruk­

turierten Geschehensablaup67. Denn, so Aristoteles, daraus "ergibt sich auch, daß keine 

der ethischen Tugenden uns von Natur gegeben wird. Denn kein natürlicher Gegenstand 

kann andere Gewohnheiten annehmen ... ,,368. Dementsprechend schafft die Verankerung 

des Aristoteles, in: Engelhardt, Sein und Ethos, 66 ff. Zur dlesbeztigilchen Entsprechung der Ver­
wiesenheit von "boulesis" (Willen) und "prohairesis" (Entscheidung) in der aristotelischen 
"Handlungstheorie" s.u, Teil 2, 11 2. 

361 Gadamer, Möglichkeit, 19 Dieser erläutert näherhin: "SIe (- die phronesis -) hat also die logische 
Struktur eines Schlusses, dessen eine Prämisse das allgemeine Wissen um das Rechte ist, das in 
den Begriffen der ethischen Tugenden gedacht wird. Gleichwohl handelt es sich nicht um cille 
bloße Subsumtion, eine bloße Leistung der Urteilskraft. Denn es hängt von dem Sein des Men­
schen ab, ob er eine solche Besinnung unbeirrt durchfuhrt." 

362 Ebda. 

363 E.N. I I, 1095 a 3 - 4. Zum spezifisch "praktischen Zirkel" der aristotclischen Ethik (sowie prakti­
scher Philosophie aligemelll) vgl. HÖ/Je, Praktische Philosophie, 92 ff. Dieser unterscheide sich 
auch maßgeblich von jedem bloß "methodischen" Zirkel philosophischer Reflexion. So betont 
HöjJe: "Jede Ethik, die das Handeln um des Handeins WIllen untersucht, jede sittlich engagierte 
Ethik setzt .. als wirklich voraus, was die Reflexion anstrebt. Der ZIrkel ist nicht in der Ethik, 
sondern die Ethik ist in einem Zirkel. D,e Ethik steht zwischen vorausgesetztem und erstrebtem 
sittlichen Handeln." 

364 E.N I I, 1095 a 6. 

365 Vgl. E.N. I I, 1095 a 6 - 9; 13, 1102 b 16 - 28. 

366 Zur erforderlichen "handelnden Auseinandersetzung" mIt Lust und Schmerz vgl Fasching, a. a. 
0.,97 ff., insbes. 101; s. E.N. III 3, IIII a 24 - 1111 b 3; 4,1111 b 10 - 19; insbes. 18 f. 

367 Vgl. E.N. II I, 1103 a 18 - 26. 

368 E.N. 1I 1, 1103 a 18 - 19. 
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der politischen Praxis in der "Gewohnheit" nicht der bloßen Beliebigkeit menschlicher 

7iclverfolgung Raum, wie sie etwa auch aus der unmittelbaren Bestimmtheit durch na­

turale Strebungen hervorgehen kann, noch erschöpft sie sich in einem schlichten Inne­

stehen m Überkommenem. Vielmehr soll der Ethos solchen Defizienzformen mensch­

licher Praxis gerade entgegenwirken, indem aus ihm die nötige Distanz sittlicher Aufge­

klärtheit resultiert, die neben der Vertrautheit mit allen Vollzügen des praktischen Le­

bens zu den Voraussetzungen sittlicher Erkenntnis gehörf69 Folglich mangelt es auch 

dem semen "Leidenschaften" untef\vorfenen "Unbeherrschten"J70, dem "von Affekten 

Überfluteten"3'1, an diesem konstitutiven Bezug zu einem tragenden Ethos. Geht ihm 

doch die erforderliche "Besinnung", "das heißt die Orientierung an den Grundlagen sei­

ner sittlichen Überlegung verloren"72 So trägt die aristotelische Bedachtnahme auf das 

aktuelle sittliche "Sein" des Menschen nicht bloß den konkreten Erfordernissen und 

Vef\virklichungsbedmgungen politischer PraxIs Rechnung. Sie verschafft dieser auch 

eine geeignete Basis rur die erforderliche Leistung kritischer Differenzierung mensch­

licher Ilandlungsziele. Letztere vermag freilich nicht den Raum aktuell vef\virklichter 

und konkret bewährter Zwecke zu überschreiten, d.h. den Raum dessen, was im Rahmen 

menschlichen Strebens bereits "actu" hervorgetreten isen Doch bedarf es der Festigung 

sittlicher Gewohnheit gerade zum Zwecke der ethischen Aufklärung umso mehr, als die­

ser der Rekurs auf ein unbedingtes Prinzip politischer Vernunft verwehrt ist, welches ja 

nach aristotelischem Verständnis den Begriff des Menschen aufsprengen und verein­

nahmen würde. 

Tn der Im Rahmen der aristotelischen Ontologie geforderten "Aktualisierung" der 

konkreten "materialen" Wesensmöglichkeit eines Seienden durch seine je spezifische 

"Form" zeigt sich freilich ein vom neuzeitlichen Verständnis systematisch maßgeblich 

unterschiedenes Konzept von "Positivität" sowie ein geradezu gegenläufiges Modell der 

Vermittlung von Vernunft und Wirklichkeit. Dieses entbehrt jenen insbesondere dem 

bloßen Faktum, aber auch der "tatsächlichen" Vermittlung eines unbedingten Vernunft-

369 Vgl Gadamer, Möglichkeit, 19 

370 E.N.I 1,1095 a 8 - 9 

371 Gadamer, Möglichkeil, 19. 

372 Ebda. 

373 Vgl. Roter, Grundlegung, 186 f. Dieser erläutert: "Die Bewegung der ethischen Bestimmung ver­
läuft bei Aristoteles gleichsam umgekehrt zur modemen Theorie. Sie geht von dem aus, was fur 
die Subjektivität nur das Äußere und zu dem an ihm selber Äußerlichen 'verflüchtigt' ist (HegeI); 
das Rechte, das Sine ist, Wird zur Tugend des emzelnen. Aber damit wird zugleich die Sine be­
wegt Sie kommt Ihrerseits zu Ihrer Verwirklichung, so wie die handwerkliche Kunst in der Tüch­
tigkeit des Meisters wirklich wird und wie die Heilkunst den Kranken heilt, in dem 'dieser' Arzt 
'diesen' Kranken heilt." Vgl. hiezu E.N. 14, 1097 a 8 - 13. 
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prinzips stets auch anhaftenden Charakter der "Widerständigkeit" und Unwesentlich­

keit, ja der "Flüchtigkeit" im Verhältnis zu ihrem legitimierenden Grund. Im Anspruch 

der geschichtlichen Vermittlung unbedingter Freiheit ist immer auch deren je neue 

Einlösung und die stetige Überbietung positiver Verwirklichungsformen umfaßt. Dem­

gegenüber ist in der unabdingbaren Verwiesenheit von je spezifischer Form und ihrer 

"materialen" Möglichkeit - die isoliert gar nicht begriffen werden können und so zu ih­

rer "positiven" Aktualisierung drängen - ein in sich vergleichsweise ungebrocheneres 

Vermittlungsverhältnis "vernünftiger Wirklichkeit" enthalten. Dieses ist nicht auf die 

gegenüber hinkünftiger Überbietung zukunftsoffene Steigerung des Vernünftigen in der 

Geschichte angelegt, sondern vielmehr gerade auf die Erhaltung und Dauerhaftigkeit 

des teleologisch-zielhaft Entfalteten. Die solcherart nicht hintergehbare "Positivität" der 

"Praxis" aller kontigenten Seienden hat nichts gemein mit dem "flüchtigen" Faktum, 

sondern meint die aktuell hervorgetretene Vernunftgestalt eines Seienden. Diese ist 

nicht grundsätzlich in den Raum einer sie in ihrem Anspruch auf Vernünftigkeit stets 

neu herausfordernden und damit immer auch "überholenden" Geschichtlichkeit gestellt, 

sondern ist die - unüberbietbare - Präsenz des Verminftigen im Bereich kontingenter 

Wirklichkeit überhaupt, von der selbst die philosophische Reflexion ihren Ausgang zu 

nehmen hat. 

So geht es auch, was den konstitutiven Bezug zu Sitte und Gewohnheit anlangt, nicht 

um die unkommunikative Konfrontation mit beliebigen Satzungen und unreflektiertem 

Herkommen. Vielmehr handelt es sich zunächst wesentlich um die Aneignung und 

Konsolidierung einer in sich jeweils selbständigen vernünftigen Praxis und tugendhaften 

Haltung des einzelnen Bürgers374
• Müssen hiefur zweifelsohne auch alle "modemen 

Auffassungen des Ethischen", so Riller, insbesondere, was den "Ursprung des Sittlichen 

aus einem in sich guten Willen und aus Gesinnungen"375 betrifft, außer Betracht gelas­

sen werden, so haben doch Ethos und Sitte keinerlci "objektive" Bedeutung, abgelöst 

vom aktualisierenden Vollzug des Menschseins376
. Sie beanspruchen diesen nicht 

"äußerlich" -heteronom, sondern stellen eine wesentliche Funktion desselben dar. Doch 

steht deren Vermittlung bei Aristoteles niemals erst noch aus, sondern schafft bereits 

notwendig auch jenen Bezugsrahmen, durch den der Raum menschlichen Selbstvollzugs 

allererst eröffnet und immer schon vorgängig geprägt ist. Denn dieser vermag nur aus 

374 Vgl. Riller, Grundlegung, 186 f, wonach ,,'Ethos' .. bel Aristoteies zugleich auch immer die Be­
deutung von 'Haltung' und 'Charakter' des einzelnen" habe. 

375 Ders., Grundlegung, 186. 

376 Vgl. ders., Grundlegung, 187. Dieser fuhrt aus: " ... das Allgemeine ist unmer als 'Dieses' wirk­
lich; das gilt auch für die ethische und politische Ordnung: ihre Aktualität (ist) das Tun und Han­
deln der Bürger. So bestehen Individuum und Ethos, in ihrer Aktualität wechselseitig aufeinander 
verwiesen, in notwendiger Einheit zusammen." 
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der hermeneutischen Sichtung und Freilegung bereits aktuell verwirklichter Ziele seine 

Kriterien zu gewinnen. 

In seinem integrativen systematischen Bezug zur tätigen Ausbildung einer tugend­

haften Haltung des einzelnen Bürgers beansprucht die gegenüber seinen je konkreten 

sittlichen Entscheidungen bereits vorausgesetzte grundlegende "ethische" Formation 

seiner Lebenspraxis jedoch keine unmittelbar "materiale" Identifizierung mit bestimm­

ten kontingenten lIandlungsmustern. Gerade die auf den Horizont der - die handlungs­

leitenden FunktIOnen tradierten bürgerlichen Ethos absteckenden - Konzeption einer ari­

stotelischen Tugendethik verwiesene sittliche Qualität menschlicher Praxis macht diese 

in ganz entscheidender Weise von der vernünftigen Stellungnahme des Handelnden ab­

hängig und beurteilt nicht bloß deren "äußere" SittenkonformitätJ77
. Doch reklamiert sie 

über die verantwortliche und vorrangig nur hinsichtlich ihrer Mittelrationalität als situa­

tionsgebunden begriffene Motivation im Einzelfall hinaus zur Gewinnung einer ausrei­

chenden persönlichen Basis sittlicher Legitimation auch eine, durch wiederholte Betäti­

gung des jeweils geforderten sittlichen Entschlusses gefestigte, dauerhafte HaitungJ78 

"zum Guten". Maßgeblich ist demnach nicht die gleichsam "objektive" Gewißheit ver­

pflichtender normativer Regeln, sondern die sittliche "Verfassung"J79 der handelnden 

Person. Als entscheidend hiefÜf wird jedoch nicht "allein" der "gute WilIe"J80 samt der 

darin enthaltenen Unbedingtheit der Handlungsmotivation erachtet, sondern vielmehr 

ein, durch Einübung auch in der kritischen Reflexion vorfindlicher Handlungsformen 

bewährter, gleichsam dauerhafter "guter Wille"J81 Dieser schließt in seiner immer 

schon integrativen Verwiesenheit auf die in der Klugheit zuhandene "Wohlberatenheit" 

und "Richtigkeit im Zuträglichen ... auf ein bestimmtes Ziel hin"J82 auch den Rekurs auf 

377 Vgl. EH 1l3, 1105 a 28 - 33. Aristoteles betont: "Im Bereich der Tugenden geschieht etwas nicht 
schon dann auf gerechte oder besonnene Weise, wenn die Tat sich Jrgendwie verhält, sondern erst 
wenn auch der Handelnde In einer entsprechenden Verfassung handelt: erstens wissentlich, dann 
auf Grund einer Entscheidung, und zwar einer solchen um der Sache selbst wlilen ... ". 

378 Das anstotelische Tugendverständnis enthält im Begnff der "hexis" eine zentrale strukturelle Ge­
meinsamkeit hinSichtlich der erforderlichen habituellen Vergewisserung aller, wenngleich metho­
disch und "sachlich" vonemander differenzierten Formen des (auf em Tun gerichteten) Wissens. 
Vgl. freilich hiezu die gegenüber dem tugendhaften Charakter sittlichen bzw. Klugheitswissens 
abstufende Stellungnahme des Aristoteles zu den "technai" in E.N. 11 3, 1105 a 33 ff. Zur diesbe­
ztiglichen differenzierten Einordnung der "Künste" s.o, Teil 1,11 2. 

379 E.N. 113, 1105 a 29. 

380 Vgl. I Kanr, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, zit. nach W Welschedei (Hrsg.), Werkaus­
gabe, Bd. VII, FrankfurtlMam 1968, 18 ff. 

381 Vgl. E.N. Il 3, 1105 a 32 C, wonach die Charakteristik einer tugendhaften "Verfassung" durch das 
Merkmal, "im Handeln sicher und ohne Wanken" zu sein, kompletiert wird. 

382 E.N. VI 10,1142 b 32 - 33. 
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konkrete Realisierungsbedingungen mit ein38J Ungeachtet der vorrangig die rationalen 

Grundlagen der einzelnen Entscheidung bemessenden Funktion der phronesis kehrt die­

ser auch in der Bestimmung des teleologischen Maßes sittlichen Strebens, in der Ver­

pflichtung auf die "Mitte im Bezug auf uns"384, wieder. In diesem teleologischen Maß­

stab entfaltet zwar auch das platonische Motiv einer kritisch-dialektischen Überschrei­

tung und Integration partikulärer Strebungen fortdauernde Wirksamkeit. Doch sind in 

den gegenüber jedweder radikalen sittlichen Aufklärung festgehaltenen teleologischen 

Anspruch der gelungen-geglückten Verwirklichung praktischer Zweckverfolgung und 

menschlicher Lebenspraxis insgesamt, wie er nicht zuletzt auch in den aristotelischen 

Anforderungen "persönlicher Festigkeit"38S sowie eines ausgewogenen mittleren Maßes 

des Tuns zum Ausdruck kommt, letztlich stets auch untrennbar kontingente Glücks­

chancen und zuHillige Umstände der Zielerreichung verwoben386 Dabei liegt das Haupt­

gewicht in der aristotelischen Ermittlung des Tugendbegriffs jedoch nicht allein auf der 

Ausbildung eines, durch günstige materielle Voraussetzungen abgesicherten und durch 

eine Haltung reflektierender Distanz gegenüber den Unwägbarkeiten des Lebens fest­

gehaltenen, Beharrungsvermögens, sondern auch auf seinem unabdingbaren Hervorgang 

aus "freiwillige(r)"387 und selbstverantwortlicher Einübung. Solcherart grenzt sich die 

Tugend als Grundlage vernünftiger Praxis sowohl vom lehr- und erlernbaren Wissen 

wie auch von dem Menschen selbst unverfügbaren naturalen Dispositionen und bloß 

anIageförmigen "Eigenschaften" ab388
• Den Stellenwert der "Selbstverursachtheit" tu­

gendhaften HandeIns hervorzuheben, welches sich folglich unmittelbar nur auf jene 

383 Dadurch soll freilich keineswegs in Abrede gestellt werden, daß sich auch die Geltendmachung 
sittlicher Autonomie in Kant'scher und insbesondere Hegel'scher Tradition ihren jeweils konkre­
ten Verwirklichungsbedingungen zu stellen hat. 

384 E.N. 1I 6, 1106 b 36 - 1107 a I. Zur aristotelischen "mesotes"-Lehre als einer "Mitte" zwischen 
"Übermaß" und "Mangel" in der konkreten Bestimmung teleologisch fundierter "TUchtigkeit" 
des Handelns vgl. vor allem E.N. 11 5, 1106 a 13 - 6, 1107 a 27; in der vom Maßstab selbst her ge­
forderten konkreten Auffaltung hinsichtlich verschiedener Herausforderungen bzw. Tugenden und 
Antriebe vgl. weiters E.N. 1I 7, 1107 a 28 - 9, 1109 b 26. Zur metaphorischen Heranziehung des 
"arithmetischen Mittels" zur Kennzeichnung tugendhafter "Mine" vgl. etwa Fasching, a. a. 0., 96 
ff.; vgl. auch Volkmann-Schluck, a. a. 0., 61 f.; zur darin zutagetretenden "Dialektik" in der Re­
flexion auf das sittlich Gute vgl. Höffe, Praktische Philosophie, 169 f.; zur platonischen "meso­
tes"-Lehre sowie zur Erörterung ihrer Wirksamkeit fur den aristotelischen Tugendbegriff vgl 
Krämer, Arete, 41 ff.; 146 ff.; 552 ff. 

385 Höffe, Praktische Philosophie, 152. 

386 Diese Kontingenzabhängigkeit resultiert freilich gerade aus dem von Aristoteles gegenUber kon­
kurrierenden Auffassungen festgehaltenen Tätigkeitscharakter des GlUcks. Vgl. dazu E.N. I 10, 
1099 a 31 ff., insbes. 11, 1100 a 10 - 1101 b 9, wonach die Unglilcks- bzw. Wechsel falle des Le­
bens eine durchaus relativierende Einordnung erfahren. S. in diesem Zusammenhang jedoch die 
allererst sittliche Praxis freisetzende Funktion des oikos, u., Teil 1,1113 - 5. 

387 Vgl. E.N.IIII, 1109 b 30 ff. 

388 E.N. Il I, 1103 a 23 - 1103 b 25. 
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,.Dinge" richtet, die auch konkret "in unserer Gewalt liegen"389, bildet wohl das Leit­

motiv der aristotelischen Erörterung des Tugendbegriffs, dessen "Prinzip" der Mensch 

seil90
• Unaufgebbar ist daher aus aristotelischer Sicht die nicht einseitig auflösbare und 

auch in der Gewichtung der Gewohnheit festgehaltene Zirkularität sittlicher Legitimati­

on des Ilandelns, nämlich zwischen der zur teleologischen Fundierung des konkreten 

runs vorausgesetzten charakterlichen Haltung einerseits und deren unabdingbar auf die 

vcrnünftige Praxis des einzelnen verwiesenen Aneignung und Bewährung anderer­

seitsJ91
• 

Ebenso meint der Bezug zur polis-Sitte demnach keine bloß faktische Kontinuität, 

dic praktisches Fragen suspendiert, sondern den hermeneutisch-kritischen Aufweis der 

"immanenten Vernünftigkeit" menschlicher Praxis, welche gerade die nicht hintergeh­

bare Relevanz praktischer Vernunft für die Wirklichkeit menschlichen Tuns voraussetzt. 

Die solcherart gekennzeichnete Methode des Aristoteles beinhaltet nicht den Rückzug 

auf die bloß akribische Erhebung zufallig vorfindlicher institutioneller Strukturen - wie 

er insbesondere aus der Verweigerung praktischer Fragestellungen hervorgeht. Sie ver­

traut vielmehr als notwendiger Ausgang praktischen Fragens auf die Durchsetzung sitt­

lichen Wissens in der Lebenspraxis und den konkret vorfindlichen "Anschauungen, die 

von vielen seit langem" bzw. "von wenigen und Weisen ausgesprochen werden"392. 

Denn "die Menschen", so Aristoteles, "haben in sich einen natürlichen Bezug zur Wahr­

heit und treffen meistenteils das Richtige"39J. Darin manifestiert sich ein unabdingbarer 

Bezug philosophischer Ethik zur praktizierten und im kommunikativen Rahmen der Po­

lisöffentlichkeit zur Sprache gebrachten Vernünftigkeit des bürgerlichen Lebens394
• Ja 

praktische Vernunft vermag außerhalb der reflektierenden und tätigen Stellungnahme 

dcs Menschen, also anders als immer schon in der Leitung eines Tuns - welches freilich 

keine bloße Applikation eines theoretisch vermittelbaren Wissens darstellt - gar nicht 

ursprünglich zur Geltung zu kommen. So läßt sich die Erörterung praktischer Fragen 

auch nicht deduktiv - also gewiß nicht auf dem Wege einer "heteronomen" Begründung 

389 Zum Zusammenhang von "Freiwilligkeit" und Entscheidungsabhängigkeit des Handeins im un­
mittelbaren Kontext der Erörterung des Tugendbegriffs, die diesem, gar mehr noch als den kon­
kret resultierenden Handlungen, so Aristoteles, "am elgentilmhchsten zu sein" schemen, vgl. ms­
bes. E.N III 4, IIII b 4 fr sowie 5,1112 a 18 ff. 

390 Vgl. explizit dazu E.N III 5, 1112 b 31 f. 

391 Vgl. E.N. II I, 1103 a 26 - 1103 b 25. 

392 E.N. 19,1098 b 26 - 29, zit. nach der Übersetzung Rolfes; vgl. auch 11,1094 b 14 - 22; 8,1098 b 
8 ff. 

393 Rhet. I I, 1355 a 15. 

394 Vgl. zur dadurch charakterisierten "hypoleptischen" Methode in der praktischen Philosophie des 
Aristoteles msbesondere G. Bien, Das Theorie-Praxis-Problem und die pohtische Philosophie bei 
Platon und Aristoteles, in; Philosophisches Jahrbuch 76 (1968/69), 284 ff 
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- gewinnen, sondern setzt wesentlich deren Aneignung zunächst durch die eigene Erfah­

rung "in der Praxis des Lebens"J9S voraus. Doch stellt sie diese gerade aufgrund ihrer 

hermeneutisch immer schon auf konkrete Übung verwiesenen Struktur notwendig in den 

Raum der vernünftigen Praxis aller anderen Bürger. Solcherart bildet die polis als dcr 

Ort des tätigen Lebens aller Bürger den notwendigen Bezugsrahmen, insofern darin das 

spezifische telos des Menschen immer schon "actu" hervorgetreten ist. Daraus ergibt 

sich jedoch keine "heteronome" Verpflichtungsstruktur der institutionellen Wirklichkeit 

der polis, noch folgt diese einern gewissermaßen objektivistischen Ordnungsmodell. 

Vielmehr ist es die Bindung aller politischen Vernunft an den praktischen Selbstvollzug 

des Bürgers selbst, die diesen den Raum der polis und des in ihr konkret praktizierten 

Ethos nicht verlassen läßt, will er sein Menschsein adäquat verwirklichenJ
%. 

Diese nicht hintergehbare konstitutive Bezogenheit auf bereits aktuell veffi1rklichten 

Ethos zur Orientierung des eigenen Lebensvollzugs im Rahmen der polis findet ihre 

Entsprechung und ontologische Rahmengebung desweiteren in der aristotelischen Lehre 

von den Konstitutionsprinzipien aller kontingenten Seienden. So bedarf es auch rur das 

Zu-sich-selbst-Kommen des Menschen immer schon der Vermittlung von spezifischer 

"Form" und deren "materieller" Möglichkeit. Diese wiederum können nicht schon "an 

sich", d.h. isoliert voneinander und außerhalb ihrer wechselseitigen Bezogenheit, son­

dern stets nur auf der Grundlage ihrer bereits hervorgetretenen Vermittlung in der aktu­

ellen Gestaltverwirklichung eines Seienden erkannt werden bzw. ihre Wirksamkeit ent­

faltenJ97
• Entsprechend dieser notwendigen und durchgängigen Vermitteltheit aller 

Wirklichkeit werden die jeweiligen "Formen" selbst ebenso wie der Raum ihrer materi­

ellen Möglichkeiten - freilich als eben immer schon geformte und neu Form gewinnende 

Materie - als gleichsam "ewig"J98 begriffen. Sie unterliegen gleichermaßen weder dem 

Entstehen noch dem Vergehen, sondern gehören ursprünglich zum Aufbau einer Welt, 

welche in ihrer Vernünftigkeit weder auf Geschichte hin offen noch allererst auf die 

Vermittlung durch die zwecksetzende und reflektierende Tätigkeit des Menschen ver­

wiesen ist. Sie geht vielmehr - in markantem Gegensatz zum Verständnis jüdisch-christ­

licher Eschatologie und insbesondere neuzeitlicher Freiheitsgeschichte - aus einer un­

mittelbaren und nicht auflösbaren - wenngleich im Rahmen ihrer Vermittlung zur Errei-

395 E.N I I, 1095 a 3. 

396 Zum darin vennittelten unabdingbaren "SOZIalen Rahmen", der "selbst nicht starr, sondern be­
weglich, gegenuber dem einzelnen Tun trotzdem relatiV konstant sei, vgl. Höffe, Praktische Philo­
sophie, 143 ff., insbes. 150. Demnach seien "Brauch und Sitte nicht einmal filr immer gegebene 
Produkte, sondern" unterlägen "einem Prozeß der Veränderung". 

397 Vgl. SpaemannLöw, a a. 0., 54, s.O., Teil I, [ I - 3. 

398 Vgl. SpaemannlLöw, a. a. 0., 54, 72. 
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chung eines spezifischen Gleichgewichtszustands hin .,bewegten" - Verknüpfung von 

Vernunft und Wirklichkeit hervor. Der geschlossene Kreis teleologischer Formen, der 

dieser zugrundeliegt, vermag also gar nicht erst "an sich" zur Geltung zu kommen. Er 

kann aber ebensowenig überschritten werden, noch bedarf er einer ursprünglichen Be­

gründungsleistung. Er strukturiert vielmehr - stets in wechselseitiger Vermitteltheit zu 

den übrigen Konstitutionsprinzipien - immer schon den Horizont des Zu-sich-selbst­

Kommens jedes kontingenten Seienden. Obwohl also das telos jedes Seienden einerseits 

allererst im Rahmen des Prozesses seiner - entelechialen - Selbstentfaltung aktuell her­

vorgebracht wird, so tritt auf diesem Wege doch nichts seinem Wesen nach grundsätz­

lich "Neues" in die Welt. 

Zwar vermag die konkrete Aktualität einer spezifischen Form im Je einzelnen kon­

tingenten Seienden keIne - den nicht transzendierbaren Vernunftstrukturen aristoteli­

scher Wirklichkeit angemessene - E""igkeit zu ge\\innen. Doch gelingt dies im Bereich 

der spezifischen "Praxis", d.h. der tätigen Selbstentfaltung, der von atuI aus Seienden 

Im Rahmen der Konstanz der jeweiligen ,,Art", die nicht hintergehbar isf99
. Solcherart 

verdankt sich das telos eInes jeweiligen natürlichen Lebewesens - über die Entfaltung 

im Rahmen seines eigenen Prozesses der tätigen Lebensentfaltung hinaus - wiederum 

der aktuell bereits verwirklichten Gestalt seiner spezifischen Form in dem dieses zeu­

genden Lebewesen4OO
• Vor diesem Hintergrund gilt auch für den Menschen - als Lebe­

wesen - das Prinzip "Ein Mensch zeugt einen Menschen. ,,401 Dieses hat bei Aristoteles 

freilich weniger den tellenwert, die Grundlegung des Menschseins im biologischen 

Zeugungsakt zu verankern oder zumindest einen biologistischen Rahmen seines Be­

griffs vom Menschen zu en~erfen - wie es die Rezeptionsgeschichte dieses aristoteli­

schen Grundsatzes gelegentlich unternimmt. Vielmehr geht es wohl darum, der ,,An­

fangslosigkeit" und Nlchthintergehbarkeit einer ursprünglich immer schon vernünftig 

konstituierten WirklIchkeit Rechnung zu tragen - deren Ort jedoch nicht die Trans­

zendenz unbewegter Ideen wie bei Platon ist, sondern die entelecluale Entfaltung je 

kontingenter eiender"'l 

Doch ließe sich gerade daher ein in unmittelbarer Analogie zur Wesensvermittlung 

der übrigen Lebewesen durch Zeugung gewonnener und solcherart ebenso .,biologisch" 

rückflihrbarer wie allgemeiner Menschenbegriff für die Grundlegung der polis nicht 

399 Vgl De anIma n, 415 a 26 ff; vgl. SpaemamvLöw, a. a 0,72. 

400 Zur darauf beschränkten Transzendlerbarkeit des Wesensbegnffs vgl Moreau, Sem, 230 ff. 

401 Phys.1I3,194bl3 

402 Vgl. hlezu K Gehler, Ein Mensch zeugt einen Menschen Über den Mißbrauch der Sprachanalyse 
in der Aristotelesforschung, in: ders., Antike Philosophie und byzantinisches Minelalter. Aufsätze 
zur GeschIchte des griechischen Denkens, MUnchen 1969, 121 ff. 
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nutzbar machen. Denn mit der artentsprechenden Entstehung des "Lebewesens" 

Mensch ist bei Aristoteles keineswegs schon der Mensch "als Mensch" in seine spezifi­

sche Aktualität getreten4113
• Erschließt sich doch das Wesenhafte des Menschseins, wie 

bereits erörtert, niemals im bloßen natürlichen Wachstum bzw. in der Betätigung und 

Entfaltung seiner naturhaften Anlagen - wie sie allen von Natur aus Seienden gemein­

sam sind. Keinesfalls ist der Zugang zum Begriff des Menschen etwa im Rahmen eines 

bloß abstrahierend "biologisch" -kausalen Erklärungsmodells gewonnen. Vielmehr 

kommt das spezifische telos des Menschen als Menschen, mag es auch auf von Natur 

aus Seiendes - als "materielle" Voraussetzungen im Aufbau seines eigenen spezifischen 

Wesens - verwiesen sein, nicht in der Physik, sondern erst in der von dieser kategorial 

geschiedenen "praktischen Philosophie" zur Sprache. Doch besteht eine Entsprechung 

zur Konstitution aller übrigen Lebewesen insofern, als auch die den Menschen als Men­

schen auszeichnende Sittlichkeit bereits in ihre aktuelle Verwirklichung getreten sein 

muß, um als solche begriffen zu werden und sein Menschsein allererst zu ermöglichen. 

Solcherart kommt dem in der polis geübten "Ethos" als der gefestigten und geglückten 

Praxis anderer sittlicher Subjekte jene dem Selbst-Sein-Können des Bürgers vorgängige 

und diese ermöglichende "Wirklichkeit"404 zu, durch die sein Wesensvollzug allererst 

die entsprechende "Form" zu gewinnen vermag. Dieser Vermittlung der "Form" zu ih­

rer je spezifischen "materiellen" Möglichkeit in einem Horizont bereits aktuell hervor­

getretener "Formen" eignet im Bereich sittlichen Wissens eine grundlegend praktisch­

kommunikative, menschliches Handeln leitende und motivierende, Struktur. Die -

kommunikative - Einbindung in die gelebte Sitte der anderen, und nicht etwa das natu­

rale Geschehen von Zeugung bzw. Abstammung, sichert die Vermittlung sowie die 

icht-Hintergehbarkeit des sittlichen Wesens des Menschen. Es gibt demgemäß also 

trotz des vielzitierten Grundsatzes "Ein Mensch zeugt einen Menschen" bei Aristoteles 

- und gerade in Entsprechung zu der darin zum Ausdruck kommenden Verwiesenhcit 

aller Seienden auf deren bereits aktualisierte Formen - keinen der sittlichen Praxis in der 

polis vorgelagerten "natürlichen" Begriff des Menschen "als Menschen", der sich mit 

dem Faktum seiner biologischen Existenz zufriedengeben v,rürde405. 

403 Vgl. hiezu auch den bekannten Hinweis auf die bedrohliche Pervertierbarkeit des ausschließlich 
auf seine naturale Ausstattung mkluslve der "Waffen" von - naturhafter - "Klugheit und TOchtig­
keit" zuruckgeworfenen Menschen in Poil I, 1253 a 25 - 38 

404 Zur allgemein-metaphysischen Priorität der "Wirklichkeit" vor der "Möglichkeit", nicht nur "der 
Zeit nach", sondern auch "dem Begriffnach" vgl. Met. IX 8,1049 b 12 - 1050 b 6. 

405 Zum Ausschluß "der Auseinandersetzung mit der Natur" aus der polis als einer "Vereinigung der 
BUrger, die der 'ökonomischen' und 'poietischen' Sphäre enthoben" sind, vgl. Riedei, Über einige 
Aporien, 101. 
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Aristoteles macht solcherart - im Rahmen seines spezifisch antiken Zugangs zum 

Aufbau aller Wirklichkeit - in radikaler Weise deutlich, daß das Wesen des Menschen 

seiner eigenen Vernunfttätigkeit überantwortet und im Zeichen "praktischen" Wissens 

in sich selbst gegründet ist. Es stellt weiters sein Verdienst dar, gerade im Zusammen­

hang mit der konkrete Aktualität beanspruchenden Selbständigkeit menschlichen We­

sensvollzugs dessen konkrete institutionelle Bedingungen - in der polis - zu reflektieren. 

Diese sind in einer weit unabdingbareren Weise als die institutionellen Verwirklichun­

gen neuzeitlicher Freiheitsforderungen - da grundsätzlich nicht "transzendierbar" - mit 

der Selbstentfaltung bürgerlicher SubjektIvität verbunden. 

Er muß freilich in der Folge aber auch all jenen die Subjektsqualität absprechen, die 

gar nicht erst zur Entfaltung selbständiger sittlich-politischer Praxis gelangen bzw. ge­

langen können. So ist weder mit der "biologischen" Entstehung des Menschen die volle 

Venvirklichung seines Wesens gesichert, noch ist der einzelne Mensch in der Lage, die 

sittlichen Ziele semer spezifischen "Praxis" selbst zu begründen. Daher kommt zur Ver­

mittlung des vernünftigen Wesens des Menschen als seines spezifischen telos der kom­

munikativen Eingebettetheit in den konkreten Ethos der anderen Bürger und dem her­

meneutisch-kritischen Bezug zum sittlichen Herkommen entscheidende Bedeutung zu. 

Nur aus diesem vorgängigen "Raum des Politischen", einem solcherart konkreten "sitt­

liche(n) Universum"406 heraus - welches den spezifischen ,.Nährboden" alles eigentlich 

Menschlichen bildet - vermag der Mensch sich selbst zu verstehen und sein Dasein zu 

vollziehen. 

3 Das" gute Leben" und die vorpo/itische Sphäre des" Hauses" 

Demgemäß gewinnt der Mensch seine spezifische "Natur" allererst im Rahmen seiner 

aktuell gewordenen vernünftigen Praxis, welche abseits jedweder unmittelbaren Bin­

dung an Zwecke der Natur, vielmehr in kommunikativer Verwiesenheit auf die gleiche 

sittliche Praxis aller anderen Bürger auf institutionellen Bedingungen der polis aufruht. 

Es ist in besonderer Weise kermzeichnend für die Grundlegung der aristotelischen polis, 

daß der Ursprung des politischen Subjektseins in dieser Hinsicht wesentlich in der Ver­

fügung des Menschen selbst verankert wird und keinesfalls seiner ständischen Herkunft 

bzw gewissermaßen nahmvüchsigen Bestimmungen seines Wesens überantwortet 

bleibt. Dies findet semen iederschlag auch darin, daß der Bürger und damit der 

Mensch - insofern er "Mensch" ist - eben nicht schon durch die Zeugung sein eigentli-

406 Bien, Grundlegung, 72. 
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ches Wesen erreicht. sondern erst im praktisch-kommunikati\'en Erwerb einer fur sem 

Bürgersein tragenden sittlichen Haltung. 

Gleichwohl stellt sich auch die Frage nach dem Stellenwert . .naturhafter·' Bedmoun-
~ c 

gen des :--"1enschseins im Rahmen der Bürgergemeinde Sind nicht etwa in dem fur das 

Gelingen sittlicher Praxis unabdingbaren Erforderrus Ihrer hinreichenden aktuellen Ver­

wirklichung auch naturale Bedingungen mit dem aristotelischen Konzept selbsttätiger 

Wesensentfaltung des :--"fenschen verwoben. die geeignet sind. dem tatus des Bürgers 

in der polis ein gleichsam "naturalistisches" Fundament zu verschaffen? 

Ge\\iß findet die Verwiesenheit bürgerlicher Praxis auf die konkreten Institutionen 

der polis ihre Grundlage nicht m einem. etwa auf dem Wege empirischer Beobachtung 

gewonnenen. "biologischen Phänomen,,'o7. etwa in einem naturalen Prozeß der Ent­

wicklung zu einer je . .höheren'· Organi ationsform menschlicher Gemeinschaft. \\1e 

dies etwa During im Hmblick auf das erste Buch der aristotelischen Politik darstellt' . 

Aus dieser Sicht bildeten die "natürlichen" Gemeinschaften. nämlich jene Z\\ischen 

Marm und Frau zum Zwecke der Fortpflanzung sowie Z\\ischen .. Herren" und" iJaven 

von Tatur"'09, gleichsam eine Frühforrn politischer Herrschaft und damit die Zwischen­

stufe zu einer naturhaft ablaufenden Entwicklung zur vollkommeneren Autarkie der po­

lis. Diese verdanke sich dem bloßen Zusarnmenschluß mehrerer Häuser bZ\\' diese \'er­

einigender Dörfer"n. Letztlich erscheint eine derart angenommene "natürliche" "Stufen­

leiter" wohl aus dem bloßen Bedürfnis nach elbsterhaltung abgeleitet. welches allein 

nicht nur das Haus entstehen lasse. sondern scheinbar auch das vorrangige Prinzip der -

folglich bloß quantitativ vom Haus differeflZlerten - polis bilde. Diese gleichsam natu­

ralistische Deutung der Grundlegung der polis als Ergebnis emer linearen .. biologi­

schen" Genese ist demnach offenbar mit dem durchgängigen leitenden ;\fotiv der tel­

gerung der \\1rlschaftlichen Leistungsfahigkeit und Bedürfnisbefriedigung verbundenill 

Diese werden eben durch die bloß quantitative Anreicherung der Tauschrnöglichkeit m 

der je größeren .. Gemeinschaft" gefördert. 

Eine derartige Deutung der aristotelischen Verhiltnisbestimmung von oikos und po­

lis als ge\\isserrnaßen unterschiedliche und "historisch" aufeinanderfolgende "Entwick-

407 Dunng, Aristoteles, 489 

408 Vg!. ebda, vg!. auch 0 Gigon, Emleltung zur Übersetzung der Poltti' , Wer\..e des Anstoteies IV, 
ZUrich - München, 1971',25 ff. 

409 Po!. 15, 1254 b 19. 

410 Vg!. freilich den em1eltenden - jedoch sogleich teleologisch im Hinblick auf Ihre abschheßende 
autarke Vemunftgestalt gedeuteten - Abriß politischer "Ent"icklungsgeschichte" in Pol. I::', 125::' 
b 9 - 1253 aiS Jedoch Pol. 12, 1253 a 19 - 38. 

411 S die diesbezügliche Abgrenzung des Anstoteies m Pol. I 2. 1252 b 29 f.; 1Il 9. 1280 a 25 ff.; 
1280 b 29 - 35 . 
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lungsfonnen" menschlicher Gemeinschaft, Im Sinne einer "Entstehung des Staates aus 

der familie .. 412
, verfehlt wohl den eigentlichen Stellenwert dieser für die aktuelle Ge­

stalt der polis unabdingbaren Differenzierung. Zwar begreift Aristoteles das Haus, ins­

besondere die Gemeinschaft von Mann und Frau, als "ursprünglicher und notwendi­

ger"m, weil deutlich mehr auf "Natur" beruhend4
!4 als die polis, insofern nämlich "das 

Kinderzeugen allen Lebewesen gemeinsam ist"415 und die Menschen also in diesem 

Rahmen an der selbsttätigen Verwirklichung naturaler Zwecke Anteil haben416
• Auch 

kommt dem "oikos" - im Rahmen der auf die plurale Auffaltung der Wirklichkeit selb­

ständiger Seiender gerichteten aristotelIschen Teleologie - im Gegensatz zur platoni­

schen KonzeptIon ein höheres Maß an zweckhaft erzielter "Einheit" als der polis zu4 
" 

wenngleich diese allein zu der zur aktuellen Wesensverwirklichung des Bürgers erfor­

derlichen Autarkie durchdringen kann4l8
. Doch bilden das aristotelische "Haus" und die 

darin zum Tragen kommende "Naturteleologie" im Bereich des Menschlichen keines­

wegs das Paradigma rur politische Herrschaft, noch läßt sich dadurch etwa ein linearer 

Zusammenhang zu Phänomenen der Natur herstellen. Weiters kann die Verwirklichung 

der polis nicht gleichsam genetisch auf die Einwirkung "natürlicher" Ursachen zurück­

geführt werden. Dies stünde nicht zuletzt in massivem Gegensatz zum aristotelischen 

Verständnis - enteleehial konzipierter - Naturteleologie. Vielmehr kehrt die wechselsei­

tige Ausgrenzung von natürlicher Teleologie einerseits und menschlichem Selbstvollzug 

als praktischer Vernunft andererseits im Bereich der Verhältnisbestimmung menschli­

cher Naturanlagen zur Entfaltung des Menschseins in der polis in zweifacher Welse 

wieder: 

Zum einen geschieht dies in der gegen den platonischen Einheitsstaat bzw. dessen 

auch "Natur" und "Praxis" nicht hinreichend differenzierenden universalen Begrün­

dungszusammenhang gewandten relativen Ausgliederung der "Hauswirtschaft". Da­

durch werden die darin vorfindlichen - in sich wiederum unterschiedlichen - Beziehun­

gen des Bürgers ebenso wie dessen Gütererwerb gegenüber der eigentlichen Sphäre po-

412 Dunng, Aristoteles, 489 

413 E.N V1Il14, 1162a 18. 

414 Vgl E.N VIII 14, 1162 a 16 ff 

415 E.N VIII 14,1162 a 18 f 

416 Zur Unterscheidung eines "mehrfachen Naturbegnffs" in der aristotelischen Politik vgl. Bien, 
Grundlegung, 199 ff Danach umfaßt der Begriff der "phySIS" neben semer zentralen Bedeutung 
der aktuellen Telosvemirkhchung emes Seienden u.a. auch jene naturalen Trieb- und BedürfnIs­
strukturen, In denen sich die Zugehörigkeit des Menschen - als Lebewesen - zur entelechlaIen Ent­
faltung der Zwecke der Natur manifestiert. 

417 Vg1.Po1.1I2,1261a19 

418 Zur zIelhaften Autarkie der polis m Spannung zu ihrer "Einheit" vgl. Pol. II 2, 1261 bIO - 15. 
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litischen Handelns in der Polisöffentlichkeit abgehoben419
. Insbesondere unterscheiden 

sich oikos und polis der Struktur des darin jeweils zur Geltung kommenden Herrschafts­

verhältnisses nach grundlegend41o
• Zwar erfahren die im Haus zur Entfaltung kommen­

den "Freundschaften" ihre Deutung maßgeblich jeweils in Analogie zu vorfmdlichen 

Modellen politischer Herrschaft411
• Dabei werden freilich vorzugsweise jene Formen 

herangezogen, die gerade ihrerseits für die auf den Begriff des freien Bürgers gegrün­

dete Gemeinschaft der polis unangemessen smdm . 

Zum anderen kommt jedoch in der selbständigen Behandlung des oikos nicht nur ein 

Aspekt der Ausgrenzung im Hinblick auf einen linearen Zusammenhang der darin vor­

findlichen naturalen Strukturen und materialen Bedingungen menschlichen Lebens zur 

Vernirklichung des Bürgerseins zum Ausdruck. Vielmehr ist gerade in der Konzeption 

des relativ eigenständigen "Hauses" auch die Naturunmittelbarkeit der Verbindung von 

Mann und Frau zum bloßen Zwecke der Fortpflanzung, wie sie die Gemeinschaft der 

übrigen Lebewesen allein bestimmt und begrenzt423
, übernunden. Sie erfahrt vielmehr 

als "Freundschaft" im Hinblick auf die Gemeinsamkeit der gesamten Lebensfuhrung 

eine grundlegend ethisch-praktische Deutung424
• Die "Gesellschaft" von Mann und Frau 

v,ird daher als charakteristisches Rechtsverhältnis'15 ebenso wie die gleichfalls als spezi­

fische Freundschaft rechtlich-"kommunikativ" konzipierte Beziehung des Vaters zu 

den Kindern426 in den Gesamtraum der "polis" als der aktuellen Wirklichkeit der 

ethisch-praktischen Natur des Menschen eingebundenm. Dies geschieht freilich nicht in 

linearer, sondern in abgestuft differenzierter Weise, die auch den unterschiedlichen 

"Freundschaften" im Haus jeweils entsprechende "Rechtsverhältnisse" zuordnet4l8
• Ge-

419 Zur dIesbezüglichen Platon- bZ\\o Sokrateskritik vgl. Pol. II 3,1261 b 16 - 6, 1264 b 25. 

420 Vgl. E.N. V 10, 1134 b 9· 17 

421 Vgl. E.N VIII 11, 1159 b 24 - 13, 1161 bIO. 

422 Vgl. E.N. VIII 12, 1160 b 24·1161 a 9. 

423 E.N. VIII 14, 1162 a 19 - 21. 

424 Vgl. E.N. VIII 14, 1162 a 16·33; vgl Bien, Grundlegung. 308; 295 ff. 

425 Vgl E.N. VIII 14, 1162 a 29 - 33 Zur feministischen Kritik an der aristotelischen Beschränkung 
weiblicher Lebenspraxis auf die Sphäre des Hauses, verstanden als Ausdruck eines Konzepts ins· 
gesamt "funktionalistischer" Rollenzuweisung und Naturinterpretation, vgl. S M Okin, Women 
in Western Political Thought, Princeton, New Jersey 19927,73 ff. 

426 Zur Abgrenzung gegenOber einem unangemessenen "tyrannischen" Regiment Ober die Söhne s. 
E.N. vm 12, 1160 b 27 - 32. 

427 Vgl. E.N. VIII 11, 1160 a 9 ff, Pol. r 2,1253 a 20 ff.; 3,1253 b 1 ff 

428 Dies zeigt nIcht zuletzt die Behandlung der verwandtschaftlichen "Gesellschaften" im Rahmen 
der Freundschaftslehre der Nikomachischen Ethik und die darin stattfindende Parallelisierung zu 
jeweils korrespondierenden Rechtsverhältnissen der Bürger untereinander aufgrund verschiedener 
Staatsformen (E.N VIII). 
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rade der Begriff des ,.Hauses", welcher den Menschen von den Tieren maßgeblich un­

terscheidet, macht auch die Ethisierung seiner - von .. ~atur·· aus - .,ursprünglichsten·· 

Beziehungen möglich. Er vermeidet jedoch gleichzeitig - in der Differenziertheit der 

Vermittlungen menschlicher Praxis und unterschiedlicher ,.Rechtsverhältnisse" -, das 

"Haus" zum Prinzip der polis selbst zu erheben oder aber ausschließlich im Aufbau des 

Einheitsstaates zu instrumentalisieren. So ist darin wohl, was die jeweils wiederum von­

einander differenzierten Gesellschaften von Freien angeht, die ~aturwüchsigkeit der 

bloßen Erftillung .,biologischer'· Funktionen ebenso wie ein gar werkzeuglich-sklaven­

fOrmiger tatusm der Frau übemunden. 

Doch eignen sich die im Haus wirksamen Rechtsverhältnisse Z\\ischen "Unglei. 

chen"430 mit dem allein In umfassender Weise Subjektsqualität zukommenden Vater 

bzw. :--'iann')l an der Spitze nicht als :--'fodell der .. bürgerlichen Gesellschaft'". Denn nur 

in der im eigentlichen SInne .. politischen" Gemeinschaft von wirklich FreIen und Glei­

chen vermag der Mensch als .. Bürger·· sein :-'ienschsein als vernünftige Praxis aktuell 

zu verwirklichen - die ihn unabdingbar auf den kommunikativen Bezug zu anderen 

Subjekten politischen Handeins und deren konkreten Ethos verweIst. Der Sinn der Aus­

grenzung einer Sphäre vergleichsweise ungebrochenerer .. Natur,\iichslgkelt"· der Herr­

schaftsverhaltrusse, die etwa auch die despotisch-werkzeugliche Verfügung über Skla­

'.'enm umfaßt und in der sich eben nicht zuletzt die ,.materiellen" Voraussetzungen für 

das aktuelle Gelingen bürgerlicher Praxis manifestieren<JJ. stellt wohl maßgeblich die 

deutliche Abhebung von der im eigentlichen Sinn ,.politischen" Herrschaft, dem Ver-

429 Vgl. poIßtieJ1 Pol. I 2, 1152 a 35 . 1152 b 8. Arisloteles belont: "Von ~atur sind das Weibliche 
und das RegleJ1e versch leden." 

430 Vgl. et\\a E.:-.' VIII 13, 1161 a 18 - 22; s. eventuell auch die "aristokratische" "Freundschaft des 
:-lannes zur Frau" m ES. VIII 13,1161 a 22 - 25. Vgl. G BienH Rabe, AJ1ikel .. Haus", m RII­
lerlGrunder, Historisches WÖJ1erbuch, Bd 3, Dannstadt 1974, 10 I O. 

431 Zur Bezogenhelt aller ,.Freundschaften" auf den Hausherm bzw. BOrger, der allem als Subjekl in 
allen Rechts- bl'\. Herrschaftsverhältnissen wiederkehn, vgl Bien, Grundlegung, 334, vgl. auch 
BIen/Rabe, Haus, 1010; 0 Brunner, Das rganze Haus" und die alteuropäische "Ökonomik", in 
das, :-.'eue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, GOttmgen 19682, 111 ff. 

432 Zum "Werkzeugcharakter" des Sklaven vgl. Pol. I 4,1253 b 27 - 5,1254 a 17. Vgl. die Analogie 
zur T) rannis in E.:-.'. VIlf 13. 1161 a 32 - 1161 biO sowie die differenzieJ1ere Einordnung de$ 
Rechtsverhallßlsses zum Sklaven in ES VlfI 13. 1161 b 5 - 8, wonach es zum Sklaven zwar kei­
ne Freundschaft gäbe, "sofern er also Sklave ist", sehr wohl Jedoch, "sofern er Mensch ist", was 
Jedem :-lenschen die grundsätzliche Fähigkeit, Subjekt von .. Gesetz und Venrag" zu sein, einräu­
me Zu dieser Problematik vgl. Bien. Grundlegung, 299 f. Vgl. hiezu weiters A Baru~zi, Der Freie 
und der Sklave in Ethik und Poliuk des Aristoteles, in Philosophisches Jahrbuch 77 (1970), 15 ff 

433 Zum StellenweJ1 des "notwendigen" - "beseelten" und "unbeseelten" - häuslichen Besitzes als 
Werkzeug :um .. Handeln - In Analogie aber auch im Gegensatz zu den dem HersielIen geWid­
meten spezifischen Werkzeugen verschiedener KUnste - vgl. Pol. I 4,1253 b 23 - 5,1254 a 17 
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hältnis der Bürger in der polis, dar.434 Dieses ist vor allem wesentlich kein "äußerlich"­

instrumentelles - wie es etwa in der Herrschaftsform der Despotie das leitende Prinzip 

bildet435 - sondern grundlegend ein praktisch-kommunikatives. Nur im Rahmen emes 

solchen Rechtsverhältnisses, welches keine wie immer geartete Instrumentalisierung 

oder Mediatisierung des Bürgers im Aufbau der polis zuläßt, vermag der in sich selbst 

gegründete Wesensvollzug des Menschen aktuelle Wirklichkeit zu gewinnen. Politische 

Herrschaft im eigentlichen Sinn hat daher die allgemeine Subjektivität aller - konkret -

Freien, insofern diese nicht zuletzt auch "ökonomisch" zu politischer Praxis freigesetzt 

sind, zur Voraussetzung. Dabei ist die verwirklichte Freiheit des Bürgers - gerade im 

Zeichen des geforderten aktuellen Gelingens menschlicher Praxis - in kommunikativer 

Weise auf die gleiche Subjektsqualität der anderen Bürger verwiesen. Kann doch die 

notwendige Eingebettetheit bürgerlicher Freiheit in den gelebten Ethos der Bürgerge­

meinde, wie zuvor erörtert, niemals als bloßer Rekurs auf "faktisch" vorfindliche Voll­

züge und bloßes unreflektiertes Herkommen gedeutet werden. Sie erfordert vielmehr -

trotz allem vorgängigen Innestehen in konkreter Sitte bzw. der erforderlichen Einübung 

und Gewöhnung einer reifen sittlichen Haltung - einen grundsätzlich "verstehend"­

kommunikativen, d.h. die immanente Vernünftigkeit gelebter Sitte freilegenden, Zugang 

zur Praxis der anderen. In diesem Sinn setzt der aristotelische Ausgang vom konkreten 

Ethos wesentlich die Anerkennung436 der Subjektsqualität der anderen - konkret - Freien 

als Grundlage des eigenen Wesensvollzugs voraus417
• Die Bestimmung des Menschen 

als "zoon politikon"438 soll demnach sein Wesen nicht etwa im Zeichen eines vorgängi­

gen Ordnungszusammenhangs finalisieren, sondern stellt ihn in eine nicht hintergeh bare 

wechselseitige und gleiche Anerkennungssituation4J9
. Das Spezifikum aristotelischer 

434 Vgl. hiezu E. M Maler, At the Roots of Women's Exclusion from the Public Sphere? The Heri­
tage of the Aristotelian "Otkos", in: K. E. BorreseniS Cablbbo!E. Specht (Ed.), Gender and Reli­
gion/Genre et religion. European StudiesfEtudes europeennes, Roma 200 I, 18 ff. 

435 Vgl E.N. VIll 13, 1161 a 30 ff., Pol. vrr 3,1325 a 27 f., E.E. vrr 10, 1242 b 21 ff. Vgl. P. 
Koslowskl, Haus und Geld. Zur aristotelischen Unterscheidung von Politik, Ökonomik und Chre­
matistik, in Philosophisches Jahrbuch 86 (1979), 66 

436 Zur - form bestimmenden - Bmdung der unterschiedlichen Rechtsverhältnisse an spezifische 
"Freundschaften" auch im Rahmen unterschiedlicher Verfassungen der polis vgl E.N. vrrr 13, 
1161 a 10 ff, vgl hiezu auch Riedei, Politik, 69 ff 

437 Vgl. dazu Faschrng, a. a. 0., 116 ff., wonach sich die "Freundschaft als 'Begleiterscheinung' der 
Tugend in ihre Voraussetzung um(kehre)". "Die Tugendhaften", so dies, seien "also nicht nur 
gut an sich selbst, sondern, im Smne der WechselseItIgkeIt und des in ihr liegenden Aufforderungs­
charakters zum 'Besserwerden', auch gut fur den Freund". S. hiezu E.N. IX 8, 1169 a 6 - 11. Zur 
Freundschaft als ,,'reflexe(m)' Verhältnis von Selbstbezug ... und Fremdbezug" vgl. auch Elm, a. 
a. 0., 167 ff. 

438 Pol. I 2,1253 a 2 f. 

439 VgL E.N. V 10, 1134 a 25 - 30. 
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politischer Freiheit ist es freilich, daß das Selbstsein des 1enschen von der Verwirkli­

chung dieser grundlegenden kommunikatlven Vemiesenheit schlechthin nicht ablösbar 

ist und diese weiters auf jene eingeschränkt bleibt, dIe konkret zur Entfaltung ihrer bür­

gerlichen Freiheit freigesetzt sind. 

Gerade Im Zeichen der - aus der im Verhältnis selbst zu Platon radIkaliSIerten an­

thropologischen Fragestellung hervorgegangenen - unabdingbaren Verknüpfung von 

Vernunft und \Virklichkeit auch im Bereich des Politischen ist bei Aristoteles jedes bloß 

formelle Staats- und Herrschaftsverständnis ausgeschlossen, das den Aspekt des bloßen 

Regierens bzw. der puren Faktizität emes Ordnungsgeruges abstrahieren \ .... ürde4-lo. Ein 

solches Verhältnis wäre gerade kein praktisch-"politisches", sondern entspräche der 

natural-"werkzeuglichen" Beziehung des Herm zum Sklaven. Denn die "polis" ist kei­

nesfalls jedes gesellschaftlich-staatliche Geruge bzw. Jedwede .,außenpolitisch" abge­

grenzte Einheit, sondern die konkrete Gemeinschaft der Bürger, welche "die Freiheit der 

Freien zum Inhalt""1 hat. Nicht zuletzt in der - differenzierenden - Bestimmung der Be­

ziehungen im oikos setzt sich Aristoteles mit konkret vorfmdlichen Regierungsmodellen 

gewissermaßen "vorpolitischer" Prägung442 auseinander, denen solcherart ihr genUIner 

Ort - eben abseits der Anwendbarkeit in der polis - zugewiesen wird .... 3• 

4. Das "gute Leben" und die spezifischen Rechtsverhdltnisse im "Haus" 

Auch innerhalb des oikos zeIgen sich freilich deutliche Differenzierungen Z\. ... ischen den 

dort vorfindlichen "Gesellschaften""4 von Freien, namentlich zwischen jener von Marm 

und Frau und der Beziehung des Vaters zu seinen KIndern sowie insbesondere in Hin­

blick auf das - eher dem notwendigen Gütergebrauch im oikos zugerechnete - "werk­

zeugliche" Verhältnis zum Sklaven. Keineswegs ist dagegen der gesamte oikos "despo­

tisch" strukturiert. Insbesondere sind im "ehelichen Verhältnis"44s jede bloß "werkzeug­

Iiche" Inanspruchnahme der Frau, etwa in der Reduktion ihres Status auf die Fortpflan­

zungsfunktion, sowie die unterschiedslose Verrugung über Sklaven und Frauen über­

wunden446
• Dieses stellt vielmehr - im Zeichen der grundlegend ethisch-praktischen 

440 S dazu u, Tell I, III 10. 

441 Rilter, Das bUrgerhche Leben, 74 . 

442 Vgl. Bien, Grundlegung, 333; Hentschlce, a . a. 0.,410; Koslowski, a. a 0.,66 

443 Vgl. Bien, Grundlegung, 333, wonach .. die Theorie der Polllie und ihrer Strukrur als die einer re­
publikanisch-bUrgerlichen Öffentlichkeit ... wesentlich begrifflich als Gegenbild gegen die fur den 
vorpolitischen Raum des Hauses charakteristische Herrschaftsform entwickelt worden" sei . 

444 Vgl. Pol. 13,1253 b 4· 11, vgl. Bien, Grundlegung, 273 ff 

445 Pol. I 3, 1253 b 9 

446 Vgl. Pol 12,1252 a 35 - 1252 b 9. 
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Deutung aller menschlichen Vollzüge - keine bloß naturale Yerbindung dar. sondern bil­

det gleichfalls - als jedoch gegenüber der Bürgergemeinde maßgeblich abgestufte Form 

der Vermittlung - einen On des .. guten Lebens" in der polis. Der .. oikos" kann solcher­

an als .. Teil" der polis'" begriffen werden. der mit dem Selbstseinkönnen des Bürgers 

unabdingbar verknüpft iSL in dem es jedoch noch nicht zur Yollendung gelangt. Die 

.,Hauswirtschaft .. stellt indes nicht nur eine Bedingung fiir den konkreten Bürgerstatus 

des .. Hausherrn'· ill der polIs dar. Vielmehr gehört es zum Wesen des Hause~, daß sich 

auch in ihm das .. gute Leben" - unter der Yoraussetzung des jenes integrierenden und 

seine spezifische Form ermöglichenden politischen Horizonts der Bürgergemeinde der 

Freien" - vef\\irklichtm bzw .. eingeübt" \\ird. Dies geschieht wesentlich in der Ausü­

bung der darin enthaltenen Herrschafts- bZ\\. Rechtsyerhältnisse - mit Ausnahme jenes 

über den lJayen - . .zum • 'utzen" der Regierten'5O. in der sich elle - wenngleich Iuerar­

clusch strlli:turiene und abgestufte - .Anerkennung" der übrigen ~1itglieder der 1m 

Hausstand enthaltenen . .Freundschaften" manifesuert. Sie ermöglicht es etwa der Ehe­

frau_ an der Freiheit des Bürgers zu partizipieren'!;. Dies gilt freilich nur fiir den Rah­

men des Hauses und dort nach ~laßgabe einer nach aristotelischem Verständnis notwen­

digen \\ie ausgewogenen spezifischen AufgabenteIlung4S2 
- welche freilich nicht zuletzt 

der Frau aus antiker Sicht einen eigenständigen Entfaltungsbereich sichert. DIe ver­

nunftgemäße Ausübung der häuslichen Herrschaftsyerhältnisse bildet nicht etwa den ur­

sprünglichen Grundstock eines Iuerarchischen Staatsgefiiges. sondern setzt die vollen­

dete SubjekLi\ität des Haus\aters als Bürgers der polis bereits vorausm. In dieser Hin­

sicht - und ge\\iß nicht im Sinne einer bloß historisch zu verfolgenden Anhäufung von 

.. Häusern" - bildet das Haus ellen .. Teil'· der polis. Aus diesem Grund stellt der oikos 

auch kaum eine Art . .natürlicher" Form politischer Herrschaft dar. Yielmehr ist die polis 

.. ursprünglicher"'\< als ihre . .Teile" und kann demgemäß auch als die .,?'\atur" des Hau­

ses begriffen werden'55. 

447 Vgl Pol. 12, 1253 a 20. 

';48 \'gl. Pol. 1 2, 1253 a 19 fT 

449 Zum Haus als " Ort " , "an dem die Tugenden des ~Ienschen eingeilbt werden", vgl. Kosloll'skl, a 
a. 0, 62 fT 

450 Vgl. ES. VIII 12, 1160 b 2 f.; 13, 1161 a iO ff. 

45i Vgl. Pol. 12, i252 b 6 - ;, BIen, Grundlegung, 302. 

452 Vgl. ES. VIII 12, 1160 b 32·1161 a 3,14,1162 a 22·24 

453 Vgl. BIen, Grundlegung, 301 

454 Pol. 12,1253 a 25 f.; ,gI. Pol. 1 2,1253 a 19·2, 

';55 Vgl. Pol. 1 2, 1252 b 30 . 1253 a I; \gl. Bien, Grundlegung, 300 fT. Dieser fUhrt aus, ~dJß dIe 
Vollendung des 'Hauses' zu semer :\arur die Vem irklichung der Pohs zur Voraussetzung hat, in· 
sofern dIe Umer.;cheidung zv, ISchen frei und unfrei innerhalb des 'Hauses' dje Ellitenz der Frei· 
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Desgleichen entspricht der zur Vollendung gelangten sittlichen Praxis des Bürgers in 

der polis die notwendige Anerkennung der relativ gleichen Freiheit der Frau im Rahmen 

des Hauses. Hat hingegen die Frau im Haus den Status eIner SkJavin, wie dies bei den 

"Barbaren" üblich sei' l6, so erweist dies auch die mangelnde Fähigkeit des Mannes zu 

vernunftgemäßer Herrschaft. Es stellt dies notwendig einen Reflex der mangelnden po­

litischen Subjektivität des Hausherm selbst dar - sodaß "die Gemeinschaft bei ihnen nur 

zwischen Sklavin und Sklave besteht,,417. Vernünftige Herrschaft umfaßt dagegen auch 

im Rahmen des Hauses - soweit sie nicht den dem VerhaJten des .,Werkmeisters" äh­

nelnden Umgang mit dem Sklaven betrifft - notwendig eIn Verhältnis einer, wenngleich 

abgestuften, "Anerkennung" Im Zeichen des "Interesses"m der ihr Unterworfenen. 

So handelt es sich bei der htiuslichen Gemeinschaft des freien Bürgers mit seiner 

hau um ein Rechtsverhältnis, welches einer .. aristokratischen" Staatsverfassung gleich­

käme459 Ja vereinzelt bestimmt Aristoteles die Struktur des "ehelichen Verhältnisses" 

gar in Analogie zur .. Verfassung schlechthin", nämhch Jener der freien Sürgergemein­

de, der grundsätzlich egalitären .. Politie'·460. Freilich besteht auch auf der Grundlage 

dieses ~fodells im Rahmen der häuslichen Gesellschaft der Untersclued, daß aus der 

grundsätzlichen Gleichheit kein Wechsel in der Innehabung der ,.Regierung'· folgt'61. 

Davon zu unterscheiden ist weiters das als .. monarchisch" charakterisierte Verhältnis 

des Vaters zu den Söhnen'62, welches seinen Grund in der zwar ihrer 'atur nach poten­

tiellen, aber noch nicht aktuell zur Entfaltung gekommenen Zuordnung der Söhne zum 

politischen Handeln in der polis hat~3_ ~fangelt es der Frau nach Aristoteles zwar nicht 

an ,.planendem Vemunftverrnögen"'64 gleich dem Sklaven, so verfügen doch aJlein die 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

heil außerhalb des Hauses in der Polis als der aus Freien und von };atur Gleichen beSlehenden 
Bilrgergememde voraussetzt." Dabei gilt diese Voraussetzung gerade filr den Status der Freien im 
Hause. also der Frauen und Kmder. Das solcherart zur Vollendung gelangte Haus umfasse eben 
notwendig auch Freie (abgesehen vom Hausherrn) und nicht nur der Despotie unterworfene Un­
freie 

Vgl. Pol 12,1252 b 5 f. 

Pol. I :C, 1252 b 6 f. 

Bien, Grundlegung. 331. 

ES VIII 12. 1160 b 3:!ff. 

Vgl. Pol. I 12, 1259 a 40·1259 bl 

Vgl. PoI.l 12, 1259 bl . 10. 

Vgl. Pol. 112.1259 b I, 10· I,. 

Vgl. Pol. 111 5. 1278 a 4 . 6. 

Vgl. Pol. 112,I260a 12f 
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Söhne über "Entscheidungskraft"465, wenngleich in "unvollkomme(ner)"466 Weise - d.h . 

als noch nicht aktualisierte "Potenz" . 

Insgesamt wird deutlich, daß in der "Hausverwaltung" demnach keineswegs die 

dingliche Verfugungsgewalt467 dominiert. Vielmehr kommt den darin gelebten "Freund­

schaften" der Vorrang gegenüber dem "unbeseelten Besitz" ZU468. Erst recht überwiegen 

die darin gelebten spezifischen Tugenden, also die "Tüchtigkeit" von Menschen, den 

"Vorzug des Besitzes, den man Reichtum nennt"469. Demgemäß ge\.\1nnt auch die häus­

liche Gesellschaft ihre aktuelle "Natur" primär aus dem Charakter handelnder Stellung­

nahme und menschlicher Lebensvollzüge innerhalb differenzierter Rechtsverhältnisse, 

welche jeweils II der Konsolidierung einander korrespondierender sittlicher Haltungen 

zu sich komrnen47o Sie erschöpft sich dagegen nicht in der Gewährleistung eller \\1rt­

schaftlichen Basis für den Bürgerstatus des Hausherrn und dessen "dinglicher" Verfü­

gungsgewalt. Die Ausdifferenzierung des oikos hat vor allem nicht den Sinn der Isolati­

on strategischer Vernunft oder der Herausbildung primär technologischen HandeIns als 

eines neutralen Vermögens, beliebige Zwecke durchzusetzen. So beschrärikt sich der 

Zweck des oikos keineswegs bloß auf instrumentelles Verfugen und \.\1rtschaftenden 

Gütererwerb, noch dient er einseitig der Bereitstellung ,,materieller" Subsistenzmittel. 

Der Gebrauch der darin vorflldlichen Güter kann vielmehr niemals losgelöst von deren 

Bedeutung für die ethisch-sittliche Praxis des Bürgers reflektiert werden, der auch die 

Gesellschaften im Haus zuzurechnen sind. Die bloße Anhäufung von Reichtum, insbe­

sondere wenn sie der Gütef\'ermehrung um ihrer selbst \.\111en dient4
"', so\.\1e die Bereit­

stellung ,,materieller" Mittel zur Verfolgung beliebiger Zwecke verblieben nOl\vendi­

gerweise außerhalb der aktuellen Vef\\irklichung bürgerlichen Selbstseins. Auch für 

den Bereich des oikos gilt, daß - \\ie im Gesamtraum der Entfaltung kontingenter Sei­

ender - nur dem aktualisierenden, gerichteten und tätigen Streben allein Wirklichkeit 

zukommt und nicht etwa schon seinen abstrakten bloß "ökonomischen" Voraussetzun-

465 Vgl. Pol. I 12, 1260 a 13 . 

466 Pol. I 12, 1260 a 14 . 

467 Zur "Ökonomik als Lehre vom Oikos" , die "eben die Gesamtheit der menschlichen Beziehungen 
und Tätigkeiten im Haus (um faßt)" , vgl. Brunner, Haus, 105 ff. 

468 Pol. I 13, 1259 b 18 - 21. 

469 Pol. 113 , 1259 b 20 f. 

470 Zu den den jeweiligen Rechtsverhältnissen zugeordneten spezifischen "Tugenden" vgl. Pol I 13, 
1259 b 20 ff 

471 Vgl. dazu insbesondere die kritische Stellungnahme des Aristoteles zur aufkommenden Erwerbs­
kunst, der sogenannten "Chrematistik" , die insbesondere durch die Einftlhrung des Geldes den 
Stellenwert ökonomischer Güter von deren Bedeutung fur das "gute Leben" ablöst und stattdessen 
von deren demgegenüber abstraktem Wert am "Markt" her bestimmt. 
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gen. Dementsprechend ist auch die Stellung des Bürgers an der Spitze des Hauses kei­

neswegs ausschließlich oder vorrangig als die eines "Oikodespoten" gekennzeichnetm. 

Ein solcher Charakter verdinglichender Verfiigungsgewalt kommt nur dem "Herrenver­

hältnis" gegenüber dem Sklavcn zu - welcher dementsprechend eher dem "beseelten" 

Besitz und weniger den Subjekten spezifischer "freundschaften" zugerechnet wird. Ge­

rade dicses begreift Aristoteles Z\\'ar neben der politischen Bürgergemeinde als gleich­

falls "von >iatur"m. Doch ist mit dieser Naturhaftigkeit nicht wie hinsichtlich der polis 

die aktuelle Wesensverwirklichung des Bürgers angesprochen, Vielmehr wird die Herr­

schatt über den Sklaven dadurch ganz im Gegenteil einern eher "vorrnenschlich" -na­

turalen Bereich zugeordnet und kann daher auch nicht als paradigmatisch flir die das 

Haus konstituierenden Gesellschaften gelten. In seinem überwiegend von praktisch-sitt­

lichen Lebensverhältnissen geprägten Aufbau ist das aristotelische Haus vor allem weit 

weniger ,,"'orpolitischer" Natur als et,,\a der Begriff der sich vielmehr auf das Privat­

eigentum gründenden "bürgerlichen Selbständigkeit" der Aufklärung. "Ökonomie und 

Politik sind" dagegen. so Rabe u. a., bel .. Aristoteles noch nicht streng voneinander ge­

trennt. sondern bilden :-.tornente im Aufbau des gesellschaftlichen Lebens,,474. 

Weshalb insistiert Anstoteies - dies In markanter Entgegensetzung zum platonischen 

Politikmodell - auf der gleichsam .. regionalen" Ausgliederung der .. oikonomia" aus der 

eigentlich politischen Pra:\.is der Bürger? 

Die gegenüber dem Konzept des platonischen Einheitsstaates geforderte Gliederung 

der Poliswirklichkeit geht nicht \\;ederum ihrerseits aus der Entsprechung zu einem 

gleichsam .. naturgegebenen". etwa hierarchischen. Ordnungskonzept hervor. Sie blldet 

vielmehr erneut eine Funktion des aristotelischen Anspruchs, spezifisch praktIsche Ver­

nünttigkeit in Ihr Recht einzusetzen und solcherart die polis in der vernunftgeleiteten 

Praxis der Bürger selbst zu fundieren. Stellt doch die ~tethode der ,.sachlichen'· Ab­

grenzung. \\le sie nunmehr auch Z\\ischen den Sphären des oikos und der polis im enge­

ren inn eine wellere Differenzierung erfahrt. die genuine Weise dar, unter spezifisch 

antiken Verstehensvoraussetzungen. die systematische Eigenständigkeit unterschiedh-

4,3 

Vgl. dazu die Mutige Überakzentuierung der .. despotischen" Komponente Im Aufbau des Hauses 
aus der Sicht selDer Rezeption und \erdinglichenden lJmdeutung Im Begriff der .. bürgerlichen 
Selbstandlg~elt" S. dazu eN3 die Er nerungen zu Fonleben und ÜberWIndung des .. Hauses" als 
~Ioti\" poliuscher Ausgrenzung Im Bürgerbegriff Kants bei IV Kerstmg, Wohlgeordnete Freiheit 
lmmanuel Kants Rechts- und SLlatsphllosophie, Berlin - :\ew York 1984,248 ff. 

Vgl. Pol. 1 5, 1254 a 14 ff 

H Rabe/Red tU Dluse. AmJ..el .,Ökonomie" I, in: Rilter'Grunder, Historisches \\'önerbuch, Bd 
6, Darmstadt 1984, 1149. 
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cher Wissensbereiche und der diesen jeweils zugeordneten vernünftigen Wirklichkeit 

zur Geltung zu bringen475
. 

Demgemäß besteht vor allem kein linearer, unmittelbarer BegTündungszusammen­

hang zwischen den im oikos angesiedelten "materiellen" Bedingungen und herrschafts­

geprägten Gesellschaften einerseits und der eigentlichen Entfaltung des Selbstseins der 

Bürger in der Gemeinde von Gleichen und Freien andererseits. Ziel der abgestuften 

Einbindung der "oikonomia" ist desgleichen nicht vorrangig die Ausgrenzung der das 

Haus nicht überschreitenden Bevölkerungsgruppen noch etwa gar die Ableitung eines 

grundlegend ständisch-hierarchischen Aufbaus der Polisgesellschaft. Die differenzierte 

Verwiesenheit des bürgerlichen Lebens auf polis und oikos geht nicht aus einem ur­

sprünglich "feudalen" gesellschaftlichen Ordnungskonzept hervor - mag sich ein sol­

ches auch zur Herausbildung des sogenannten "alteuropäischen" Verfassungsmodells 

gerade des oikos Im Ralunen der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte der aristoteli­

schen Politik bemächtigt haben476
. Vielmehr soll darin das eigentliche Werk "des Men­

schen als Menschen" - gegenüber aller diesem zu- und untergeordneten Zweckverfol­

gung - seinen institutionellen Niederschlag auch in der grundlegenden Gliederung der 

Poliswirklichkeit und der sie ermöglichenden praktischen Vollzüge finden. Um einen 

Zugang zum systematischen Stellenwert und zum kritischen Potential der aristotelischen 

oikonomia in ihrem geschichtlichen Kontext zu gewinnen, eignet sich daher nicht allein 

die Heranziehung des ständischen Charakters des "alteuropäischen" Hauses - in dessen 

Differenz zur neuzeitlichen bürgerlichen Gesellschaft477 
- welches sowohl zum Zeit­

punkt der Entfaltung seiner legitimierenden Funktion als auch als gegen die Aufklärung 

gewandte restaurative Kraft in einem jeweils völlig anderen geschichtlichen Horizont 

aufscheint. 

Im Kontext antiker Politikdiskussion ist in der aristotelischen Oikonomie demgegen­

über auch eine zentrale Kritik am platonischen Modell des "homolog" begriffenen Er­

ziehungs- und Einheitsstaates formuliert, wonach dieser den einzelnen, das Haus und 

475 Dies wurde bereilS anband der aristotelischen "Pragmatientrennung" dargestellt, vgl. 0., Teil I, 
JJ 3. 

476 Vgl. dazu etwa die Diskussion um Relikte "aristotelisch"-alteuropäischer Vermittlungen politi­
scher Vernunft Im Begriff der "bürgerlichen Selbständigkeit", etwa bei G. Bien, Revolution, Bür­
gerbegnff und Freiheit. Über die neuzeitliche Transformation der alteuropäischen Verfassungs­
theorie in politische GeschichlSphilosophie, in: Z Batscha (Hrsg.), Materialien zu KanlS RechlS­
philosophie, FrankfurtlMain 1976, 78 f; vgJ M Riede!, Hegels Begriff der bürgerlichen Gesell­
schaft und das Problem seines geschichtlichen Ursprungs, in: ders., (Hrsg.), Materialien zu Hcgels 
Rechtsphilosophie, Bd. 2, FrankfurtlMain 1975,253 f 

477 Zur traditionstragenden und -sichernden Wirkungsgeschichte der aristotelischen "koinonia politi­
ke" (die auch die Sphäre des "oiJcos" als vermittelnde Funktion unter sich begreift) filr die vor­
aufklärerische StaalSauffassung und die filr sie kennzeichnende "herrschaftlich-häusliche bzw. 
ständische Schichtung" vgl. Riede!, Hegels Begriff der bürgerlichen Gesellschaft, 25 I ff. 
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die polis vermittlungs los ineinssetze478
• Darin manifestiere sich das platonische Bestre­

ben, die gesamte polis unmittelbar der radikalen sittlichen Forderung nach allseitiger 

"Freundschaft" und Liebe zu unterwerfen"9 Die solcherart in der unmittelbaren Orien­

tierung an der Idee des Guten zu gewinnende größtmögliche "Einheit" der polis lasse, 

zumindest ftir den Stand der" Wächter", weder die Differenzierung spezifischer Freund­

schaftsverhältnisse zur frau bzw. zu den Kindern, noch die Abgrenzung von Gütern zur 

ausschließlichen Nutzung des je einzelnen Bürgers480 im Rahmen seines "Hauses" ZU
481 

Freilich entzieht gerade die undlfferenzierte Ausweitung dieser unmittelbarsten 

"Freundschaftsverhältnisse" solchen besondere Zuneigung und Wertschätzung voraus­

setzenden Bindungen482 ebenso die Grundlage wie einem hinreichend verfiigbaren Gü­

tergebrauch als ermöglichender materieller Basis bürgerlicher Praxis. Sie sei solcherart 

geeignet, die im aristotelischen Haus verankerten konstitutiven Funktionen für die polis 

gerade durch deren übermäßige Zuordnung zum Aufbau der "politischen" Sphäre des 

"Staates" selbst aufzuheben481
• Denn die von Platon Intendierte Vergemeinschaftung 

aller Güter und häuslichen "Freundschaften" schlage notwendigerweise, so Aristoteles, 

in die völlige Entfremdung und Preisgabe dieser um484
• Weit davon entfernt, die Einheit 

des Staates zu fördern, würde sie vielmehr zur Quelle stabilitätsgefahrdender Konflik­

te4
" Diese aber stünden nicht zuletzt der Telosverwirklichung des Menschen entgegen, 

da sie ja den der konkreten entelechialen Entfaltung seines Wesens immer auch imma­

nenten Aspekt der Erhaltung des ac tu hervorgetretenen Ziels maßgeblich bedrohten. 

Drängt doch die Abkehr von der Fürsorge für das "Eigene" und die Aufhebung aller 

persönlichen "Freundschaftsverhältnisse" - z.B. jenes des Vaters zu seinen Söhnen - in 

deren gleichmäßiger, undifferenzierter Beanspruchung gegenüber allen nicht dazu, alle 

478 Vgl. die aristotelische Kritik In Pol. 112, 1261 a 15 - 22. 

479 Vgl. Pol. 11 3, 1261 b 16 ff, insbes. 4, 1262 b 3 - 24 S dazu die ausftlhrliche Erönerung der dies­
bezüglichen aristotelischen Platonkritik bei Bien, Grundlegung, 303 ff 

480 Vgl. insbes . Pol II 5, 1262 b 36 - 1263 b 29. Zur dlfferenzieneren Erönerung der platonischen 
Position, die wohl um der Pointienheit aristotelischer Kritik und der Klarlegung fundamentaler 
politischer Anliegen willen In dessen Darstellung auch Tendenzen zur Verzerrung unterliegt, vgl. 
Maurer, a. a 0., 149 ff Dieser hebt hervor, daß etwa die von Aristoteies kritisierte "Frauen, Kin­
der- und Gütergemeinschaft" bloß auf den Stand der "Wächter" beschränkt sei. Vgl dazu auch 
Kerstmg, Staat, 174 ff, zu Ansätzen einer Freisetzung der Frau von geschlechtsspezifischen Rol­
lenbindungen s. ders, Staat, 172 ff.; Okm, a. a . 0., 28 ff. Vgl hiezu Platon, Politela V 7, 457 c -
466 d. 

481 Vgl. Bien, Grundlegung, 306 ff 

482 Vgl. Pol. 11 3, 1262 b 22 f. 

483 Vgl. etwa Pol 1l3, 1261 b 16 - 27; 4,1262 b 23 f; 5,1263 b 5 ff. 

484 Vgl. Pol. 11 4, 1262 b 3 ff.; vgl. auch Zel/er, a a. 0., Il, 2, 696 ff. 

485 Vgl. Pol. II 4, 1262 a 24 ff, 
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zu lieben und die Fürsorge zu steigern. Sie führt vielmehr dazu, alle "Freundschafts­

verhältnisse" - auch die persönlichsten Bindungen - ebenso wie die Obsorge für die für 

die Entfaltung des Menschseins notwendigen Güter gleichmäßig zu vernachlässigen486. 

Solcherart droht die Ausweitung der nach Aristoteles der Sphäre des oikos zuzuordnen­

den "häuslichen Freundschaften" zum Prinzip der polis, gerade solche auf Vertrautheit 

basierenden Beziehungen zu verwässern und damit wiederum unabdingbare Funktionen 

der polis selbst zu gefahrden487
• Es führt nämlich die allzu unmittelbare Heranziehung 

des Hauses bzw. der darin praktizierten vertrauten "Freundschaften" zur Grundlegung 

der Bürgergesellschaft ihrerseits zu einer gänzlichen Mediatisierung und Ablösung die­

ser persönlichen Bindungen von den konkreten Bedingungen ihres Gelingens. Solcher­

art mündet die Konzeption der polis gleichsam als "Haus" geradewegs in die Reduktion 

des Hauses auf seine bloßen "biologischen" Funktionen488 ein. 

Vor allem aber würde eine solcherart angestrebte "Einheit" "den Staat", so Aristo­

teles, "überhaupt aufheben"489 und seinerseits dem "Haus" angleichen490
• Denn gilt Ari­

stoteles der Begriff der "koinonia politike" auch "ursprünglicher" als der des einzel­

nen491 - insofern darin ja erst die "Natur" des Menschen den Stand ihrer ziel haften Ak­

tualität erreicht - so handelt es sich dennoch im Gegensatz zum Menschen bei der polis 

ihrer "Natur nach" um "eine Vielheit"492. Entspricht doch gerade der autarken Telos­

verwirklichung des Menschen die Auffächerung einer pluralen Vielfalt seiner möglichen 

Verrnittlungen49] Demgemäß würde die von Platon angestrebte Einheit des Staates -

mag eine solche auch dem Wesensvollzug des einzelnen Menschen angemessen sein -

den Staat nicht vollenden, sondern vernichten494
• Denn, so Aristoteles, "wird er immer 

mehr eins, so wird aus dem Staat ein Haus und aus dem Haus ein einzelner Mensch"495 

486 Vgl. Pol. II 3,1261 b 32 - 38. 

487 Vgl. Pol. II 4, 1262 b 14 - 24 So betont Aristoteles, ebda.: "Im Staate wiederum muß bei einer 
solchen Gemeinschaft die Freundschaft fad werden, und Väter und Söhne werden am allerwenig­
sten zueinander 'mein' sagen. Denn wie ein wenig Süßes, in viel Wasser hineingetan, die Mi­
schung unbemerkbar macht, so geschieht es auch mit der gegenseitigen Vertrautheit, die in sol­
chen Namen liegt." 

488 Vgl. Bien, Grundlegung, 307 f. 

489 Pol. Il 2, 1261 a 22. 

490 VgI.PoI.1I2,126IaI8f. 

491 Vgl. E.N. I 1,1094 b 7 - 10. 

492 Pol. II 2, 1261 a 18. 

493 Vgl. etwa Pol. [12, 1261 b 10 - 15. 

494 V gl. Pol. 11 5, 1263 b 31 ff. 

495 Vgl. Pol 11 2, 1261 a 18 - 22. Vgl. beztiglich der "Einheit" der polis Platon, Politeia V 10,462 a 
ff.; s. jedoch auch IV, 443 e, wonach sich dieses Erfordernis freilich vorrangig auf die "Einheit" 
eines Menschen in der sittlichen Integration verschiedener gesellschaftlicher Aufgaben und Stre-
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Solcherart stünde die übermäßig intendierte Geschlossenheit der polis nach dem Vorbild 

des Hauses der konkreten Aktualität menschlichen Selbstvollzugs als praktischer Ver­

nunft in der Bürgergemeinde entgegen496
• 

Gleichwohl gehören die "oikoi" nach Aristoteles konstitutiv zur polis. Zwar sind sie 

nicht unmittelbar selbst politischer Praxis zugänglich, doch halten sie die fiir den Status 

des Bürgers im antiken Horizont unabdingbare konkrete Möglichkeit, gewissermaßen 

also die "Materie", seines Selbstseinkönnens bereit. Diese umfaßt sowohl die im oikos 

m differenzierter Welse m den Raum der polis eingegliederte Sicherstellung naturaler 

Bedingungen, insbesondere der Fortpflanzung und in der Folge der Kindererziehung, 

ebenso wie die hinreichende Verfligbarkeit aller notwendigen Güter, die von der Arbeit 

rur die unmittelbare Sicherung des Daseins freigeben. Das Selbstsein des Bürgers in der 

polIs wird freilich nicht unmittelbar mit seinem "ökonomischen" Status gleichgesetzt, 

sondern als wesentlich sittlich-praktischer Natur begriffen, d.h. es kommt allererst in der 

Ausbildung einer reifen SIttlichen Haltung zu sich. Daher wird die Entfaltung des Bür­

gerseins m der polis auch nicht durch das Zuhandensein besonderen Reichtums geför­

dert497
• Doch reflektiert Aristoteles im Rahmen des "oikos" auf jene ermöglichenden 

Voraussetzungen, dIe allererst von der Inanspruchnahme durch die bloße Sorge für die 

"Notdurft des Lebens"498 zur Gewinnung politischer Selbständigkeit in Form einer in 

sich selbst gegründeten sittlich-kommunikativen Praxis freisetzen. 

Die solcherart gegliederte Poliswirklichkeit, die dennoch stets auf das "gute Leben" 

in der Bürgergemeinde bezogen ist, unterscheidet sich daher in markanter Weise von der 

Konzeption des platonischen Tugendstaates. Dieser vermag ja aufgrund seiner Veranke­

rung in der Idee des Guten und der damit verbundenen "techno krat(i schen) " 499 Ge­

wichtung seines Aufbaus gar nicht in hinreichender Weise zwischen politischem und 

häuslichem Leben zu differenzieren. Steht doch auch die notwendige Abgrenzung ge­

genüber der Sphäre des oikos bei Aristoteles im Kontext der Ausbildung praktischer 

Vernunft als Grundlage der polis und erscheint indes gegenüber dem "unbedingten" 

theoretischen Fundament Platons notwendigerweise eingeebnet. Die Institution des oi­

kos stellt sich bei Aristoteles wesentlich als eine Funktion der unabdingbaren "Aktua­

lität" praktischer Vernunft in der polis dar. Diese wiederum ist systematisch engstens 

mit dem Anliegen der eigenständigen Fundierung sittlich-vernünftiger Praxis verknüpft, 

bungen bezieht S auch die diesbezüglIche Krittle Maurers an der anstotellschen Darstellung, a. a. 
0.,150 f 

496 Vgl. Pol. II 2,1261 a 23 - 1261 b 15. 

497 Vgl Pol. 18,1256 b 30 - 37 

498 Pol. III 5, 1278 a 10 f. 

499 ,'daurer, a. a. 0, 86; s.o., Tell 1, II 4 
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wie es aus der Reflexion auf den Begriff des Menschen, nämlich auf das "telos" des 

Menschen "als Menschen", hervorgeht. Sie sichert dem Bürger die "materialen" Bedin­

gungen seines Selbstseinkönnens in der polis, ohne die "oikonomia" und damit deren 

spezifische rechtliche Struktur zum Prinzip der polis selbst zu erheben. 

5 Die teleologische Einbindung des Gütergebrauchs. Zur Unterscheidung der 

" Ökonomik" vom neuzeitlich-politischen Erfordernis" bürgerlicher Selbständig­
keit" bzw. der modernen" Ökonomie "500 

Dem rechtlichen Status des Bürgers im Haus ebenso wie dem in der Hauswirtschaft ver­

ankerten Gütergebrauch eignet demnach aus aristotelischer Sicht eine unabdingbare er­

möglichende Funktion für das politische Handeln des Bürgers. Doch darf dieser ver­

mittelnde Zusammenhang nicht etwa einfachhin nach dem Modell der "bürgerlichen 

Selbständigkeit" abgelesen werden, wie sie aus den politischen Forderungen der Auf­

klärung hervorgeht. Zwar gilt das darin vertretene Erfordernis wirtschaftlicher Unab­

hängigkeit als Voraussetzung politischer Handlungsfahigkeit und der Zurechnung des 

Bürgerstatus gemeinhin geradezu als Relikt aristotelischer bzw. "ständisch" differen­

zierter Einschränkung rechtlicher Subjektivität, die sich gerade deswegen auch gegen­

über den Prinzipien des aufklärerischen Vernunftstaates nicht hinreichend vermitteln 

lasse. Doch unterscheidet sich der systematische Gehalt der "bürgerlichen Selbständig­

keit" ebenso maßgeblich von dem der aristotelischen "Hauswirtschaft", wie ersterer 

entscheidend auf die - gleichsam subjektlos vorgestellte - "Ökonomie" des Marktes und 

die Verwirklichungsbedingungen autonomer Freiheit bezogen ist5111
• 

Der Begriff der "bürgerlichen Selbständigkeit" konstituiert sich wesentlich in Ab­

hängigkeit von der abstrakten wie anonymen Tauschsituation des "Marktes", welche die 

"mathematische" Einebnung und Konvertibilität des Wertes von Gütern als "Waren" 

voraussetzt. Ökonomische Selbständigkeit verlangt daher vor allem wirtschaftliche Mo­

bilität und zweckungebundene Verfügungsgewalt über am Markt einsetzbare und be­

wertbare Mittel zu grundSätzlich beliebigen praktischen Zwecken. Sie befindet sich da­

mit auch in einer Entsprechung zum neuzeitlichen Verständnis transzendental-aprio­

rischer Freiheit des Menschen. Denn der durch sie auf Zukunft hin eröffnete Horizont 

menschlicher Selbstbestimmung bedarf einer "materiellen" Basis, die keineswegs ',.'or-

500 Zur verbalen und systematischen Differenzierung zw. "Ökonomie" und "Ökonomik" vgl. G. Bi­
en, Die aktuelle Bedeutung der ökonomischen TheOrie des Anstoteies, In: B. Blevert/K. Held/J 
Wieland (Hrsg.), Sozialphilosophische Grundlagen ökonomischen Handelns, FrankfurtlMain 
1990,43 ff; vgl. hiezu auch Brunner, Haus, 105 ff.; S. Landshut, Kritik der Soziologie und andere 
Schriften zur Politik, Neuwied a. Rhem - Berlin 1969, 150 ff 

50 I Zu dieser Unterscheidung vgl. Brunner, Haus, 105 ff. 
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gängig auf spezifische Zwecke bezogen ist und unbegrenzt vermehrt werden kann. Die 

Freisctzung sittlicher Autonomie und der damit verbundenen Geschichtlichkeit des 

Menschen bilden damit auch den notwendigen Hintergrund für die nunmehr "zweck­

neutral" verstandene Instrumentalität ökonomischer Güter. Deren Zuordnung zum Sub­

jekt manifestiert Sich mcht erst in der Gewährleistung des "guten Lebens", sondern ge­

winnt im "Eigentum" einen verdInglichten, gegenüber aller unmittelbaren Bindung an 

praktische Ziele gleichsam verselbständigten Bestand. Die Gewährleistung einer "mate­

riellen" BaSIS fur das zu-sich-selbst-Kommen menschlicher Freiheit in neuzeitlicher 

Perspektive erfordert die instrumentelle Verftigbarkeit ökonomischer Mittel in einem 

Honzont nicht schlechthin einhol barer und stets erweiterbarer praktischer Zwecke. Der 

instrumentelle Wert solcher zur Realisierung menschlichen Freiheitshandelns eingesetz­

ter Güter setzt weiters regelmäßig die über Geld vermittelte Austausch- und Bewer­

tungssituation des Marktes sowie die dort stattfindende konkrete Verrechenbarkeit des 

jeweiligen Gutes voraus. Dem Marktprozeß eignet dabei der Charakter emes gleichsam 

"universalen", Sich selbst regulierenden, objektivistischen Wirkungszusammenhangs, 

"der sich gleichsam jenseits der persönlichen Verhältnisse und Lebensäußerungen der 

1\1enschen" "erzeugt" l02. 

Ein solcherart gleichsam ,,'natur>wchsige(r)'''lOJ, sich selbst erzeugender und theo­

retischen Gesetzlichkeiten unterworfener Zusammenhang anonymer "Ursachen" und 

"Wirkungen" müßte aus aristotelischer Sicht freilich als wirkIichkeitslose Abstraktion 

erscheinen. Im Horizont aristotelischer entelechialer Konstitution aller kontingenten 

Seienden als "praktisch" -konkretes Hervorbringen eines Je spezifischen telos würde die 

:\nnahrne eInes gleichsam subjektlosen, auf bloße Kontingenz reduzierten Marktmecha­

nismus einen Rückfall in die Uneigentlichkeit vorsokratischer Reduktionen bedeuten. 

Aus der Perspektive ihrer durchgängig praktisch-prozeßhaft vermittelten Struktur steht 

die teleologische Konzeption "vernünftlger Wirklichkeit" des Aristoteles jedwedem 

Verständnis eines "transpersonalen" bzw. überhaupt von der tätigen Zweckentfaltung je 

eInzelner Seiender abgelösten "Mechanlsmus" abstrakter "Mächte" entgegen. Dies gilt 

auch ftlr einen solcherart menschlicher Praxis vermittlungslos gegenüberstehenden 

"Kosmos" des Wirtschaftens bzw. ökonomischer Gesetzlichkeiten, wie er in einer sol­

chen liberalen ,,'Naturlehre der menschlichen Selbstsucht'''lQ4 zutagetritt. Da dieser von 

seiner VerarIkerung in menschlicher TätIgkeit grundlegend losgelöst zur Geltung kommt 

- so>'.:0111 was die Zuordnung der Güter zum Gebrauch als auch deren Ursprung in her-

502 Bien, Die aktuelle Bedeutung, 40 

503 Ebda 

504 Bien, Die aktuelle Bedeutung, 42. 
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stellendem Tun des Menschen angeht - fiele ein solcher Bezugsrahmen hinter die Ge­

winnung einer je wesenhaft in sich selbst fundierten Wirklichkeit zurück. 

Dies gilt umso mehr, als die aristotelische Haushaltungskunst keine theoretische 

Wissenschaft darstellt, sondern den praktischen Wissenschaften zuzurechnen ist, "zu de­

ren Wesen" es gehört, so Bien, "daß sie nicht nur von Praxis handel(n), sondern auf 

Praxis ziel(en)"505. Solcherart handelt die Ökonomik primär vom sittlichen Leben in den 

häuslichen Gesellschaften. Sie hält darüberhinaus die Mittel zur Gewährleistung der 

täglichen Daseinsfiihrung und damit auch flir die Errnöglichung des "guten Lebens" in 

der polis bereit. Doch bleibt auch der - ausschließlich im oikos verankerte - Güterbesitz 

in seinem Stellenwert flir die Errnöglichung menschlicher Praxis durchgängig unmittel­

bar auf die Erfordernisse des täglichen Lebens in der häuslichen Gemeinschaft bezo­

genS06. Die ökonomischen Güter kommen niemals prinzipiell als "Waren", nämlich als 

primär auf den Erwerb von Geld ausgerichtete Tauschobjekte, in den Blick, bei denen 

der eigentliche Verwendungszweck längst weitgehend hinter deren monitärer Bewert­

barkeit zurückgetreten ist. Die Zuordnung zum "Haus" bringt demgegenüber den grund­

legend teleologischen Charakter des Besitzes zum Ausdruck, dessen Güter ausschließ­

lich als je spezifische "Werkzeuge"SII7 zur Abhilfe eines konkreten "Lebensbedürfnis­

ses"S"8 begriffen werden. 

In dieser grundlegend zweckorientierten Deutung bzw. Einbindung des Besitzes in 

die Lebenspraxis des Bürgers manifestiert sich jedoch keine gleichsam nachträglich mo­

ralisierende Lehre, etwa vom "rechten Umgang" mit \.\1rtschaftlichen Gütern. Gerade 

eine "moralische" Lehre vom Besitz setzte voraus, daß dessen Güter als "Gegenstände'· 

bereits einen gegenüber menschlicher Praxis relativ verselbständigten Bestand, ja einen 

im Hinblick auf jedwede Zuordnung zu praktischen oder technischen Zwecken vorgän­

gig neutralen "Verrnögenswert" aufwiesen. Denn erst eine solche "dingliche" Konzep­

tion ökonomischer Güter, die aus ihrer Unmittelbarkeit zum praktischen Selbstvollzug 

des Menschen grundsätzlich herausgelöst ist, macht diese auch einer radikalisiert 

ethisch-kritischen Stellungnahme zugänglich. Ohne unmittelbaren instrumentellen Be­

zug zu jeweils spezifischen Lebenszwecken des Menschen gewinnen jene eine seinem 

Handeln immer auch zum "Widerstand" geratende Objektivität - deren relative "Ver­

selbständigung" in der zumindest unmittelbaren "Selbstzweckhaftigkeit" des Geld-

505 Bien, Die aktuelle Bedeutung, 43. 

506 Vgl Pol. I 8,1256 b 27 - 30 

507 Zur Deutung des häuslichen Besitzes als "Werkzeuge" "zum Leben", "die nicht dem Herstellen", 
sondern "dem Handeln" dienen - erörtert freilich am Modell des Sklaven - vgl. Pol. 14, 1253 b 23 
- 1254 a 8; vgl. auch 18,1256 b 35 - 37. 

508 Bien, Die aktuelle Bedeutung, 54; vgl. Pol. I 9, 1257 a 5 - 30. 
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l!ru:erbs eIne Steigerung erfahrt - sodaß sie allererst eine differenzierte sittliche Stel­

lungnahme herausfordern. Erst dieser Prozeß der "Verdinglichung" rückt die Güter 

ml!nschlicher Daseinsftihrung auch in eine radikale Distanz zu der - alle kontingenten 

Mittd trotz deren notwendiger Anelgnung und konkreten Vermittlungsfunktion immer 

auch überbietenden - freiheitlichen Subjektivität des Menschen und macht damit auch 

allererst eine moralische Begründung und Kritik des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes er­

forderlich. 

für Aristoteles gehört der vernunftgemäße Gebrauch einer Sache indes keineswegs 

allein erst zu den Aufgaben moralischen Urteilsvermögens, sondern baut immer schon 

deren spezifische teleologische Struktur mit auf und läßt sie so erst als ein bestimmtes 

Gut ftir menschliche Praxis begriffen werden. Eine "Sache", die keinen vernünftigen 

Zweck zu verwirklichen hilft - etwa bloß der Akkumulation von Besitztümern dient - ist 

dagegen bereits Ihrem Begriffe nach gar kein Gut. Ja die "bloße" Materie ließe sich aus 

dl!r Sicht aristotelischer Teleologie nicht einmal in Differenz zur Aktualisierung ihrer 

eigentlichen Gl!stalt deuten. Sie stellte eine begriffslose Abstraktion dar, der keinerlei -

ihrer Vermittlung mit dem jeweiligen Ziel vorgelagerte - Wirklichkeit zukäme. Die ari­

stotelische Ökonomik ist trotz ihrer Zuordnung zum "guten Leben" kein Ort der Erörte­

rung spezifisch moralischer Kriterien eines von sich aus in seinen Zwecken offenen 

Gütergebrauchs, die eine gegenüber einer solchen "puren" Gegenständlichkeit nach­

trägliche ethische Differenzierung bereithielte. Demgemäß kommt aber auch einer et­

waigen sittlich motivierten Distanzierung gegenüber materiellen Besitzgütern bzw. de­

ren Relativierung als gleichsam gesteigerter Form sittlicher Selbstbestimmung bzw. au­

tarker Tugendhaftigkeit - in Unabhängigkeit von kontingenten Bedingungen - keine ei­

gentliche Bedeutung zu. Stehen doch die materiellen Güter - insofern sie Güter sind -

dem Selbstseinkönnen des Menschen aus aristotelischer Sicht niemals entgegen, son­

dern sind in den Prozeß der tätigen Entfaltung des Wesens des Menschen unablösbar 

miteingebundenlO9 Erst eIn "entteleologisierter", d.h. ein von dieser seinem Begriffe 

nach unmittelbaren teleologischen Bindung an wesentliche Lebenszwecke des Men­

schen losgelöster, Besitz vermag einerseits das Ziel beliebiger Vermehrung, aber auch 

Gegenstand eIner ethisch-kritischen Distanznahme zu sein. Letzteres gilt etwa, sobald 

dieser die Unbedingtheit menschlicher Freiheit zu verdecken oder gar im Rahmen mas­

siver sozialer Ungleichgewichte deren Verwirklichung zu gefahrden droht. 

Die Materialität der häuslichen Güter ist dagegen eine wesentlich andere als jene der 

durch das Eigentum vermittelten Basis, welche das Freiheitshandeln des neuzeitlichen 

Bürgers beansprucht. Sie gewährleistet die politische Selbständigkeit nicht auf der Basis 

509 VgJ. Pol. 1 4, 1253 b 24 ff. 

121 



wirtschaftlicher MobilitätSIO
, die allererst die realen Voraussetzungen für vorweg unge­

bundene und unbegrenzte Zielverfolgungen bereithält. Ist doch im aristotelischen Ver­

ständnis von "Materie" generell stets auch die konkrete "Offenheit" für die spezifische 

Zweckstruktur des darin möglichen Seienden mitangelegt. Auch die häuslichen Güter 

können demnach gar nicht anders als als Mittel zum Leben - ja zum "guten Leben" -

begriffen werdens 1 I. Diese grundlegende teleologische Verfaßtheit des Gütererwerbs 

bzw. -besitzes als auf "Werkzeug(e) zum Leben"sl2 gerichtet bleibt auch dann noch er­

halten, wenn gewissermaßen Werkzeug gegen Werkzeug getauscht wird, d.h. im Hin­

blick auf die dadurch beim je anderen gewährleistete Inanspruchnahme des unmittelba­

ren Verwendungszwecks einer Sache513 Sie geht jedoch verloren, wenn der Güterver­

kehr dem bloßen Gelderwerb dient oder auch nur der abstrakte Geldwert der Sachen als 

Maßstab des Tausches herangezogen wird514
• 

Die "zweckneutrale" ausschließlich tausch- und gewinn orientierte Erwerbskunst der 

"Chrematistik", welche keinen vernünftigen Zweck verfolgt, sondern, gleichsam auf 

sich selbst gerichtet, die bloße Vermehrung von Geld, besitzt keinerlei Bedeutung für 

die Gewährleistung politischer Subjektivität5l5
. Sie dient keinem eigentlichen Zweck in 

der Ermöglichung der Daseinsführung des Menschen5l6
. Der "Wert" des Geldes beruht 

vielmehr auf beliebiger Festsetzung5l7
. Die "Zweckstruktur" einer nur auf Vermö­

gensanreicherung abzielenden menschlichen Tätigkeit wird daher auf bloß quantitative 

Kriterien eingeebnef l8 und erscheint solcherart begrÜlldungslos. Erst jener Erwerbstä­

tigkeit, die sich jeglicher Einbindung in den Verwirklichungsraum menschlicher Praxis 

in der Realisierung eines natürlichen Lebenszwecks entledigt hat, da sie keinem kon­

kreten Daseinsbedarf dient und "selbstzweckhaft" gleichsam Geld durch Geld vermehrt, 

sind von vornherein keine Grenzen der Güter- bzw. Geldakkumulation gesetzt5l9
. Sie 

510 Vgl.Pol.!8,1256b31-37. 

511 Vgl. Pol. I 4, 1253 b 24 ff. So betont Bien, Die aktuelle Bedeutung, 56: "Güter sind nur GUter 
durch ihren Gebrauch bzw. ihre instrumentale Bezogenheit auf die Ermöglichung von Leben bzw. 
genauer von gutem Leben." 

512 Pol. I 4,1253 b 31. 

513 Vgl. Pol.! 9,1257 a 6 - 19. 

514 Vgl. Pol. 19,1256 b 40 - 1257 a 5; 1257 a 41 - 1257 b 30; 1257 b 33 - 1258 a 14; 10, 1258 a 39-
1258 b 8. 

515 Zur aristotelischen Kritik der "Chrematistik" vgl. vor allem Pol. [9,1256 b 40 - 1257 a 5; 1257 a 
41 - 1257 bIO; 1258 b 7 f. 

516 Zu deren Ausschluß aus der "Ökonomik" vgl. auch Brunner, Haus, 105 f. 

517 Vgl. Pol. I 9,1257 bIO ff. 

518 Vgl. Pol. I 9,1257 a 35 - 41. 

5 I 9 Vgl. Pol. [9, 1257 b 33 ff.; Bien, Die aktuelle Bedeutung, 53 ff. 
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gilt Aristoteles demgemäß als .,unnatürlich·' im Gegensatz zu den "natürlichen", d.h. im 

Haus stattfindenden, ErwerbsweisenI2
", die in den Zusammenhang menschlichen ge­

richteten Strebens integriert sind. Zu diesen gehört msbesondere die auf den "häus­

lichen" Bedarf bezogene agrarische bzv.. handwerkliche Produktion sowie der Tausch 

von jeweils zum unmittelbar zweckentsprechenden Gebrauch bestimmten Gütern. 

Reichtum und materieller Besitz als solche sind indes keine Ziele der oikonomia und 

keine Kriterien des Bürgerstatus. Entscheidend ist Vielmehr die konkrete - von der Er­

flillung spezifischer Lebensbedürfnisse nicht ablösbare - ErmöglichungsfunktlOn hauslI­

cher Güter ftir den aktuellen Vollzug sittlicher Praxis in der Bürgergemeinde. Ihnen eig­

net vorrangig die Aufgabe, die Bedürfnisse der unmittelbaren Daseinssicherung abzu­

decken. Sie reichen aber auch über den dem täglichen Leben gewidmeten Raum der 

Hauswirtschaft hinaus, indem sie auch das gute Leben grundlegend ermöglichen und zu 

seiner Entfaltung in der Gemeinschaft freier Bürger freisetzen l21 Das spezifische teleo­

logische Konzept des Aristoteles steht demgemäß nicht nur einer "asketischen" Ab­

drängung des ökonomischen Gütereinsatzes in eine gleichsam verdinglichende .,Unei­

gentlichkeit" gegenüber dem wesensgemäßen Ziel menschlichen Selbstseins entgegen. 

Es verhindert in gleicher Weise auch eine Fundierung bzw Differenzierung politischer 

Subjektivität in unmittelbarer Abhängigkeit zu bloß materiellen Voraussetzungen. Läßt 

eine solche Konzeption "ökonomischer" Bedingungen doch weder deren gleichsam 

selbstzweckhafte "Verselbständigung" - durch die Anhäufung von Reichtum - noch 

auch nur eine flir den Entfaltungsraum des Menschen maßgebliche quantitative Abstu­

fung ihres Bestandes zu. Ihre :'1ittelfunktion läßt sich nicht durch bloße Akkumulation 

steigern, um so eine je größere Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten zu erschließen. 

Sie ist vielmehr auf den semen Zwecken nach in sich geschlossenen Horizont des 

,.guten Lebens" eingegrenzt l22
• Weiters ist jedes ökonomische Gut, insofern es als 

.,Werkzeug" begriffen wird, der Gewährleistung emes bestimmten Bedarfs der Daseins­

sicherung zugeordnetSlJ
• Gerade deshalb sind aber auch die Erfüllung ursprünglIcher 

Lebensbedürfrusse und die diesen zugeordneten Güter \'on der Ermöglichung des guten 

Lebens nicht wegzudenken. Aufgrund dieser unmittelbaren teleologischen Eingrenzung 

wie Einbindung der ökonomischen Güter durch die Lebenspraxis des Menschen und de­

ren mangelnder vorweg bestehender" 'eutralität" gegenüber seinen Handlungszielen 

eignet diesen - im Vergleich zu Problemstellungen christlicher bzw. neuzeitlicher ethi-

520 V gl. Pol I 8, 1256 a 16 - 1256 b 37 

521 Vgl Pol. 111 9, 1280 b 31 - 35. vgl. BIen, Die aktuelle Bedeutung, 55 f 

522 Vgl. Pol. I 9, 1257 b 30 - 32. 

523 Vgl PoI.19,1257a6-13. 
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scher Reflexion - ein geringeres ~1aß an Ambivalenz bzw. ~1ehrdeutigkeit hinsichtlich 

der Förderung des konkreten Selbstseinkönnens des Menschen. 

Das Haus ist solcherart also wesentlich auf die konkrete Aktualität politischer Praxis 

in der polis hingeordnet, doch ruht deren aktuelle Gestaltvemirklichung maßgeblich auf 

weiteren. spezifisch politischen Bedingungen auf. insbesondere auf einem dem Handeln 

des einzelnen vorgängigen von gelebter Sitte und einer grundlegenden Anerkennungs­

haltung geprägten Raum politischer PraxIS. Damit sind, \\ie schon erörtert, keineswegs 

bloß ,.faktische" Voraussetzungen benannt. sondern menschliche Praxis kann als solche 

nur aus einem konkret gelebten kommunikativen Horizont heraus begriffen und aktuell 

realisiert werden. "Ökonomischen" \\ie "politisch" -kommunikativen Anforderungen 

eignet gleichermaßen, daß sie zum Begriff des ~fenschen nicht bloß als "äußere'" Be­

dingungen hinzutreten, sondern von dessen Entfaltung - als einem Prozeß des ente­

lechialen .. allererst-in-die-Welt-Tretens" menschlicher Subjektivität - schlechterdmgs 

gar nicht ablösbar sind. 

6. Zur Grundlegung des Burgerstatus in der polis 

Finden sich maßgebliche Voraussetzungen des Bürgerstatus demnach bereits in der 

Sphäre des .. oikos·· verankert, so stellen sich diese gleichwohl in engem systematischen 

Zusammenhang mit dem Anliegen des Aristoteles dar. die politische Subjektivität des 

Bürgers nicht auf kontingente Eigenschaften und Güter zu gründen, die seinem Selbst­

vollzug unvermittelt vorausliegen, \\ie etwa Reichtum oder vornehme Geburt. Vielmehr 

soll jene unabdingbar seinem eigenen tängen sittlichen Streben in der aktuellen Entfal­

tung des spezifischen Humanums überantwortet werden. Gerade aus diesem Grund kann 

dem Menschen aus aristotelischer Sicht aber die Anerkennung als Person im vollen Um­

fang nicht schon .. von ~atur"n4 - und damit auch nicht jedem \-fenschen in gleicher 

Weise - zukommen. Sie ist vielmehr stets an die aktuelle Ven\irklichung seines sittli­

chen Wesens gebunden, deren ermöglichende Voraussetzungen auch mit der Institution 

des oikos verknüpft sind. 

Dieses für die Subjektsqualität in der polis entscheidende tätige Streben ist nicht li ­

near eidosgeprägt, sondern fmdet als tätige praktische Vernunft seinen Grund reflexi\' in 

sich selbst. Es verfolgt weiters kein bloß partikuläres telos - selbst wenn dieses ein der 

politischen Praxis überlegenes, ja vollendetes und gar der reinen "energeia" der Götter 

nahekommendes, Ziel darstellte. Vielmehr ist das für das Bürgersein maßgebliche prak­

tische Streben auf das .,allgemeine" telos des Menschen gerichtet, nämlich auf die für 

524 Vgl. E.N. Il I, 1103 a 18 - 26. 
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jeden Menschen als Menschen, d.h. insofern er sein spezifisches Wesen zur konkret ge­

glückten Entfaltung bringt, konstitutive und damit auch alle übngen Tätigkeiten in Ihrer 

Zuordnung zu diesem höchsten "menschlichen Gut" fundierende praktische Sittlichkeit. 

Die Wesensentfaltung des Menschen "als Menschen" ist im Zeichen aristotelIscher 

praktischer Vernunft solcherart - unabhängig von Vorzügen der Geburt, natürlichen Be­

schaffenheiten oder auch außergewöhnlichen Begabungen - wesentlich in die tätige, 

vernunftgeleitete Verfügung des Menschen selbst gerückt. Sie kommt weiters im Zei­

chen der von jedem gerichteten "Streben" notwendig umfaßten ,,Aktualität" seines telos 

auch allererst in einer - von eIgenen sittlichen Entscheidungen maßgeblich geprägten -

gefestigten Haltung reifer SittlIchkeit zielhaft zu sich selbst. Diese bedarf ebenso der 

nötigen "Gewöhnung" wie - damit verbunden - der kritischen Distanz zu vereinnah­

menden und die konkrete TelosverwIrklichung hindernden bzw. "destabilisierenden" 

Strebungen, welche vorrangig durch partIkuläre - eben nicht das Wesen des Menschen 

"als Menschen" ausmachende - Bedürfnisse und "Leidenschaften" geleitet sind. DIes 

gilt auch für die - durch mangelnde ökonomische Voraussetzungen erzwungene - Ver­

haftetheit des Lebenvollzugs gegenüber der Sorge für die bloße Sicherung des Lebens­

unterhalts, die es eben gar mcht erst zur Entfaltung des "guten Lebens", nämlich dcr 

konkreten SittlIchkeit in der polis, kommen läßt. Gerade weil die für die Verwirklichung 

des Menschseins bzw. die Gewinnung des Bürgerstatus konstitutive Tätigkeit niemals 

das" Wirtschaften" sein kann und keinesfalls schon im Rahmen des oikos stattfindet, 

bildet die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Bürgers, der in der Sphäre des "Hauses" 

dIe Stellung des "Hausherrn" entspricht, eine unabdingbare ,,materielle" Voraussetzung 

für die volle Entfaltung seines Wesens - und damit für die Anerkennung als Subjekt der 

polisS2l
• Dies bedeutet jedoch mcht, daß dieser "ökonomische" Status oder gar die Stei­

gerung wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit das vorrangige Ziel bürgerlicher Tätigkeit 

oder der polIs darstellten. Ist doch auch der Erwerb ökonomischer Güter, wie erörtert, 

immer schon im Zeichen ihres "Werkzeugcharakters" zur Abhilfe eines jeweils spezifi­

schen Lebensbedürfnisses und durch ihre unmittelbare Zuordnung zur Ermöglichung 

des "guten Lebens" begrenzt. Doch sind alle jene, die "mit der Beschaffung des not­

wendigen Lebensunterhaltes zu tun haben"126, sei es, daß sie als "Sklaven" im Dienste 

eines einzelnen oder als "Banausen" oder Taglöhner im Dienste der Gemeinschaft ar­

beiten, eben dadurch am Er,verb bürgerlicher Tugend gehindert und deshalb vom Bür­

gerstatus ausgeschlossenm . Der Grund hierfür liegt nicht in einer vorgängigen Ausgren-

525 Vgl. Pol. [][ 5,1278 a 9 - 11; s. auch III 5,1278 a 2 - 6; vgl 0, Teil I, 1l14, 5. 

526 Pol. III 5, 1278 a 11 f., zit. nach der Übersetzung Rolfes . 

527 Vgl. Pol. III 5,1277 b 33 - 1278 a 40 (insbes. 1277 b 34 - 1278 a 13); vgl. hiezu Zeller, a. a. 0., 1I, 
2,702. 
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zung bestimmter Bevölkerungsgruppen oder sozialer Schichten - etwa unter Ansehung 

ihrer Herkunft - sondern in der unmittelbaren Anknüpfung an den Stand der bereits ak­

tuell hervorgetretenen Entfaltung politischer Tugend528
. Diese setzt jedoch im Hinblick 

auf das Erfordernis der konkreten Ausprägung einer reifen sittlichen Haltung auch die 

dafür erforderliche "Muße"m, vor allem das Freisein "von der Arbeit flir die Notdurft 

des Lebens" j)O, voraus. Doch verdankt sich die Subjektsqualität des Bürgers nicht ein­

seitig den ökonomischen Bedingungen der Daseinsbewältigung. Selbst der, der auf der 

Grundlage seiner Stellung als "Hausherr" über die nötige wirtschaftliche "Selbstän­

digkeit" verfugt, muß erst im Rahmen seiner eigenen Lebenspraxis, durch sein reflektie­

rendes und tätiges sittliches Streben zur erforderlichen praktischen "Tüchtigkeit" durch­

dringen
j
)) - und vermag allenfalls auch an seiner Verhaftetheit gegenüber Besitz und 

trieb geprägten Neigungen konkret zu scheitern. Die notwendige gelungene vernunft­

geleitete Einübung sittlicher Tugend in der Lebenspraxis des einzelnen verweist ihn in­

des, wie oben eingehender dargestellt, im Zeichen antiker Sittlichkeit unabdingbar auf 

den bewährten Ethos der polIs und die Kommunikation mit anderen Subjekten poli­

tischer PraxIs, insofern diese bereits über aktuell ausgebildete sittliche Reife und "Er­

fahrung" verfügen. 

Die eigentliche Voraussetzung für den Status des Bürgers in der polis bildet also die 

konkrete Fähigkeit zur Verwirklichung praktischer Tugend, wie sie jedoch allen "öko­

nomisch" Abhängigen, also den Taglöhnern, "Banausen" und den Sklaven, abgehe. 

Folglich stellt die politische "Tüchtigkeit" auch jenen Maßstab zur Verteilung institu­

tioneller Mitwirkungsrechte in der polis dar, der allein in allgemeiner Hinsicht Ver­

nünftigkeit zu beanspruchen vermag. Da das solcherart entscheidende Kriterium politi­

scher Subjektivität aber allererst auf den Erfordernissen "ökonomischer" "Selbständig­

keit" aufruht, führt es freilich selbst eine vorgängige Einschränkung im Kreis der Sub­

jekte politischer Praxis nach kontingent-zufälligen Merkmalen, eben den Ausschluß der 

aus wirtschaftlichen Gründen tatsächlich "Unfreien", mit sich. Ihrem systematischen 

Stellenwert nach bedeutet die aristotelische Anknüpfung an das Kriterium des konkreten 

528 Zur diesbezüglIchen Verhältnisbestimmung zwischen der "Tugend des vollkommenen Mannes" 
und der des "tüchtigen Bürgers", welche Insbesondere hinsichtlIch der "polItischen Herrschaft" 
"über Gleichartige und Freie" konvergieren , vgl. Pol. III 4,1276 b 16 - 1277 b 32,5,1278 a 9-
1\ 

529 Vgl. Pol. III 5, 1278 a 20 - 21 Aristoteles hält fest : "Denn wer das Leben eines Banausen oder 
Tagelöhners fUhrt, hat keine Möglichkeit, sich um die Tugend zu kümmern." Er sei demnach ins­
besondere in einer durch die Ämterverteilung nach "Tugend" und "Verdienst" geprägten Verfas­
sungsordnung vom Bürgerstatus ausgeschlossen. Vgl. auch Pol IV 6, 1292 b 27 ff. 

530 Pol III 5,1278 a 10 f. 

531 Vgl. Pol. III 9,1280 a 25 - 1281 a 10. 
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Gelingens politischer Tugend jedoch eine deutliche Distanznahme gegenüber allen in 

der antiken politischen Diskussion gebräuchlichen DIfferenzierungen nach bloß parti­

kulären Eigenschaften und VorzügenI. Sie weist nicht zuletzt die Bedachtnahme auf 

Zufälligkeiten edler Herkunft, Vorzüge der Natur oder auch gesteigerten "Reichtum" 

zurück. Zwar ist aus aristotelischer Sicht dIe - ausgewogene - Inanspruchnahme von 

dererlel unterschieden in der "Würdigkeit" nicht völlig bedeutungslos, sondern vermag 

auch wesentliche Funktionen der polis zu unterstützen lJl
. Doch geraten auch alle prinzi­

piell an dererlei besonderen Vorzügen, wie etwa dem Vorrang außerordentlicher Tu­

gend, edler Herkunft oder besonderen Reichtums, orientierten Verfassungsmodelle un­

weigerlich in Aporien - und stehen nicht zuletzt in massIvem Konflikt untereinanderH 

So läßt sich im Rahmen partikulärer Eigenschaften bzvv Vorzüge der Bürger kein Krite­

rium ausfindig machen, das schlechthin geeignet wäre, zur Herrschaft zu legitimieren l35 

Mögen diese zwar in bestimmten Verfassungen, d.h. vor allem bel entsprechender Zu­

sammensetzung der Bevölkerung, als Grundlage für die Ausübung der Regierung an­

gemessen erscheinenlJ6
, so erweisen sie sich doch allesamt unter jeweils anderen Vor­

aussetzungen als ebenso geeignet, die dauerhafte Existenz der polis zu gefahrdenlJ7
. 

Dies gilt nicht nur für die KrIterien von Adel und Reichtum, sondern ebenso für die 

Anknüpfung an die übemiegende Zahl der Freien, ja selbst für den Vorzug einer alle 

anderen oder doch die Mehrheit überragenden Tugend. Solch außerordentliche Tugend 

mag Z>var die geeignete Grundlage einer "Monarchie" bilden, deren geglückte Ver­

wirklichungsform der .,besten" Verfassung nahesteht ll8 Doch trägt eben Jene am deut­

lichsten die Tendenz zum Verfall in die ihr korrespondierende Fehlform, nämlich die 

"Tyrannis" als die schlechteste aller Fehlformen, in sichll9
. Selbst die von Aristoteles in 

einem anderen Kontext als die "beste" denkbare Verfassung entworfene "Aristokratie" 

der tugendhaften Edlen wird dem Begriff des Bürgers und damit einer dem telos des 

Menschen angemessenen Verfassung nicht gerecht54
( Die aktuelle Wirklichkeit der po-

532 Vgl Pol. JII 12,1282 b 14 - 13, 1283 b 35 . 

533 VgL Pol. 1Il 12, 1283 a 29 - 37 

534 VgL Pol.lII 13. 1283 a31- 1283 b27. 

535 VgL Pol. 111 13, 1283 b 27 - 35, vgL auch 11, 1281 a 11 n: 
536 VgL PoL 111 17, 1287 b 37 ff. 

537 Pol. III 13, 1283 b 13 - 35 . 

538 Vgl PoL 111 13, 1284 a 3 - 11; 14, 1284 b 35 - 15, 1286 a 25 , 18, 1288 a 32 ff. ; zum Vorzug der 
"Arlslokralie" gegenUber der "Monarchie" vgl. Pol. III 15, 1286 a 26 - 1286 biO; insbes. 1286 b 
2 - 10 

539 Vgl. PoL IV 2, 1289 a 39 - 1289 b 3. 

540 Zur Erönerung der möglichen Plausibllität aber auch Problematik von unterschiedlichen Tugen­
den" des "Regenten" und der "Regienen" vgl. Pol. 1114, 1276 b 16 - 1277 a 37 bzw. 1277 b 32; 
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lis dagegen, welche doch die dauerhafte Entfaltung des guten Lebens aller freien Bürger 

zum Inhalt hat, kann sich nicht mit der - sei es auch hervorragendsten - Tugend einiger 

weniger begnügen. Denn die Entfaltung des spezifischen telos des Menschen als Men­

schen, die ihn ja unabdingbar auf die Kommunikation mit anderen in der polis verweist, 

kann, wie bereits erörtert, nur auf ein Ziel gerichtet sein, welches jedem konkret Freien 

durch sein tätiges sittliches Streben zugänglich ist. Der Begriff des Bürgers läßt sich al­

so im Zeichen der Gewährleistung der konkreten Aktualität vernünftiger Zielverwirkli­

chung - die der Begriff der entelecheia bei Aristoteles stets notwendig miteinschließt -

niemals in der alle anderen überragenden und für diese unzugänglichen Tugend eines 

einzelnen - sei es auch des Besten - oder weniger Hervorragender begründen. Diese 

"ersten" oder - "wenn es (en.va) Einer ist"~ - einen solchen dürfte man "nicht mehr als 

einen Teil des Staates auffassen" 541. Er wird vielmehr, so Aristoteles, ,,\\le ein Gott un­

ter Menschen wirken müssen"543. Die für die Polisgesellschaft konstitutive rechtliche 

Struktur aber ist der Telosverwirklichung des Menschen "als Menschen" verpflichtet. 

Die für die polis - gewissermaßen "als polis" - konstitutive Orientierung am Begriff des 

Menschen ist aus aristotelischer Sicht an die konkret hervorgetretene Aktualitat seines 

Wesens gebunden, die eben stets auch ein hinreichendes Maß an Regelmäßigkeit der 

konkreten Zielerreichung beanspruchtl44. 

Von den angeführten Bestimmungen des rechtlichen Status des Bürgers nach Maß­

gabe partikulärer Besonderheiten erweist sich insbesondere, so Aristoteles, "keine (als) 

richtig, soweit man daraus das Recht ableitet, zu herrschen und alle anderen abhängig zu 

machen"545. Vielmehr ist die entscheidende politische Tugend546 als das spezifische te­

los des Menschen als Menschen jedem konkret Freien in grundsätzlich gleicher Weise 

zugänglich. Sie umfaßt näherhin, so Aristoteles, die für die Erhaltung und die "Regie­

rung" der polis unabdingbare "Gerechtigkeit und die kriegerische Tugend"547. Diese für 

das Bürgersein allein maßgebliche "politische Tüchtigkeit" bildet demnach auch das 

Fundament der Gleichheit der freien Bürger In ihrer "Würdigkeit" zur Ausübung poli-

vgl. auch Pol. III 10, 1281 a 28 - 39; 11, 1281 a 40 ff. sowie vor allem 13, 1284 a 3 - 11; 15, 1286 
b 2 - 7. 

541 Pol.lII \3, 1284 a 8. 

542 Pol.lII 13, 1284 a 8. 

543 PoI.II1I3, 1284a 10f 

544 Vgl. etwa Pol. []] 15, 1286 a 26 ff 

545 Pol. 1II 13, 1283 b 28 - 30. 

546 Vgl. insbes. Pol. III 13, 1284 al - 3; vgl. Zeller, a a. 0., 11, 2, 703. 

547 Vgl. Pol. III 12, 1283 a 19 -22. 
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tischer Entscheidungsbefugnisselu. Denn die Zuerkennung des Status als Bürger findet 

bel Aristoteles - in welchem Verfassungsmodell auch immer - ihre notwendige Entspre­

chung In der jeweils dazu korrespondierenden institutionellen Einbindung in die Teil­

nahme "am Richten und an der Reglerung"149 Sie ist gerade im Zeichen des notwen­

digen aktuellen zu-sich-Kommens bürgerlicher Freiheit in der polIs an die konkrete Ge­

\\ährleistung politischer Mitwirkungsrechte rückgebunden1lo. Dies gIlt zunächst selbst 

ungeachtet dessen, daß allein das Kriterium ,.polItischer Tugend" schlechthinnige :-..taß­

geblichkeit beanspruchen kann. So lautet auch die erste und allgemeinste Annäherung 

an den Begriff des Bürgers bel Aristoteles: "Wer das Recht hat, an der beratenden oder 

richtenden Behörde teilzunehmen, den nennen wir also Bürger des betreffenden Staa­

tes .. :' 151. 

Indem also bei Aristoteles - im Zeichen der geforderten Konkretheit bürgerlicher 

freiheit - der Bürgerstatus von der jeweils tatsächlich vemirklichten Einbindung in 

zentrale Institutionen politischer Entscheidungsfindung nicht ablösbar Ist, tut Sich frei­

lich zunächst eine Pluralität konkret vorfindlicher Verfassungsordnungen und darin ver­

ankerter Modelle konkreter politischer Subjektivität im Sinne des "Bürgerseins" auf, 

die auch höchst unterschiedlichen Maßstäben folgen. Ja daraus folgt fiir Aristoteles im 

Zuge der Erörterung des Begriffs des Bürgers zunächst, daß aus der Sicht dieser not­

wendigen institutionellen Vermmlung "der Staatsbürger Je nach der Verfassung eIn an­

derer"m sei. Diese vom konkreten Bestand vorfindlicher Verfassungen geprägte Plura­

lität im Begriff des Bürgers findet selbst noch in der letzten, umfassendsten und ent­

scheidenden Bestimmung des Bürgerseins, welche auch die politische Tugend mIteIn­

schließt, ihren iederschlagllJ Angewandt auf den Horizont menschlicher Lebens- und 

Praxisformen entspricht dies auch der .,entelechial" konzipierten Teleologie des Ari­

stoteles im allgemeinen als eIner konkreten und umfassenden Auffaltung vieWiltiger 

spezifischer Wesensmöglicbkeiten eines Seienden. Dadurch wird nicht zuletzt das Krite­

flum der dauerhaften Erhaltung der Telosvemirklichung - und damit auch ein Aspekt 

der Ausgev,:ogenheit unter je konkret vorfindlichen Zielverfolgungen - in den Begriff 

des wesensgemäßen telos selbst immer schon miteinbezogen. 

Freilich, mögen die aristotelischen Erörterungen zur Ausübung der Regierung in der 

polis ihren Ausgang auch von einer konkret vorfindlichen Vielfalt von Verfassungen 

548 VgL PoL 1II 4,1277 b 7 - 16; 12, 1283 a 9 - 22; 17, 1287 b 39 - 1288 a 5. 

549 VgL Pol. 1II I, 1275 a 22 f. 

550 VgL Rllter, Das bürgerliche Leben, 73. 

551 Pol. III I, 1275 b 18 - 20. 

552 PoL J[[ I, 1275 b 3 ff. 

553 \'gL Pol. III 13. 1283 b 42 - 1284 a 3 
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nehmen, so erschöpfen sie sich doch nicht in einer bloß empirisch-deskriptiven Be­

standaufnahme inhaltlich beliebiger Formen herrschaftlicher Machtausübung. Die je­

weils konkrete Verteilung politischer Rechte wird von Aristoteles niemals in abstrakter 

Weise als das bloße Ergebnis zufälliger Machtkonstellationen begriffen. Charakteri­

stisch fUr seine Reflexion konkreter Verfassungsmodelle ist vielmehr, so Bien, jene 

.. empirisch-registrierende und zugleich normative, d.h. den Rechtsanspruch (das' Axio­

ma') der in Betracht kommenden und konkumerenden politischen und gesellschaft­

lichen Gruppen und 'Parteien' (der Freien, der Reichen, der Gebildeten, der Adligen und 

der unbegüterten Menge) prüfende Theorie der Herrschafts-, Staats- und Regierungs­

formen"554. Läßt sich doch einerseits allererst die "actu" in die Geschichte getretene 

Stadt auf ihr Wesen hin auslegenm. Desgleichen erörtert Aristoteles andererseits die 

von Je verschiedenen partikulären Gruppen in der Stadt in Anspruch genommenen Re­

gimentsformen samt den damit jeweils verbundenen - freilich stets fragmentarisch ver­

bleibenden - Vorteilen für die Vef\\1rklichung des guten Lebens in der polis niemals. 

ohne diese immer auch mit der "Verfassung schlechthin" zu konfrontieren, deren 

"Substanz" tatsächlich das "Selbstseinkönnen'·55' der Freien bildet. 

7 Die konkret vorfindlichen Verfassungsformen und die Frage nach der .. Verfas­

sung schlechthin" 

Es entspricht der hermeneutisch-,.hypoleptischen"m Methode des Aristoteles, daß sie 

ihren Ausgang vom aktuellen Bestand v,.;rklicher Verfassungen nimmt, um darin jene -

als Maßstab für alle - aufzusuchen, in der sich die durch praktische Vernunft konstitu­

ierte bürgerliche Gesellschaft der Freien bereits vef\\1rklicht hat. 

Dabei entfaltet Aristoteles zunächst - in Transformation des platonischen Siebener­

schemasm - ein Schema von sechs Staats- bzw. Regierungsformen559
. Dieses ist zu-

554 Bien, Grundlegung, 315 . 

555 Vgl. Ritter, Das bürgerliche Leben, 76 f. 

556 Ders., Das bürgerliche Leben, 74 

557 Vgl. auch G. Bien, Artikel "Hypolepsis", in: Riller'Grunder, Historisches Wörterbuch, Bd. 3, 
Darmstadt 1974, 1252 - 1254. 

558 Vgl. Platon, Politikos 291 d - 303 d; vgl. dazu sowie zu Entwicklung und Aufbau der in Ausein­
andersetzung damit abgeleiteten aristotelischen Verfassungseinteilung W. Sieg/ried, Untersuchun­
gen zur Staatslehre des Aristoteles, Zürich 1942, 43 ff. 

559 Vgl. Pol. llJ 7, 1279 a 33 - 1279 biO; IV 2, 1289 a 25 - 30; vgl. Bien, Grundlegung, 288 ff. Zur 
Übersicht Uber den aristotelischen Gang der Untersuchung und den wesentlichen institutionellen 
Gehalt dIeser Verfassungen - im Rahmen jeweils unterschiedlicher Abstufungen - vgl. Sieg/ried, a. 
a. 0., 46 ff. 
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nächst "quantitativ", d.h. nach der Zahl der Herrschenden, differenziertS60 Vor allem 

aber wird die jeweils geglückte Form durch die vemunftgemäße .• polItlsche" Ausübung 

der Herrschaft, nämlich "zum ~utzen der Regierten", im Untersclued zu Ihrer bloßen 

Instrumentalisierung in den korrespondierenden Fehlformen konstituiertS61 . Für diesen 

ßegnff des Politischen ist, wie bereits erörtert, die deutliche aristotelische Abhebung 

der \'orpolitischen, zumindest zum Teil monarchisch-despotisch geprägten Sphäre des 

"oikos" - bei aller inneren Differenzierung der Gesellschaften im Haus - gegenüber der 

eigentlich politisch-bürgerlichen Gesellschaft Freier und Gleicher in der pohs von zen­

traler Bedeutsarnkeit. Insbesondere wäre es aus aristotelischer Sicht verfehlt, so die ge­

gen Platon gewandte Kritik, den Begriff der polis primär quantitativ zu konstituieren 

und dessen Unterscheidung zu ,.häuslichen" Herrschafts- und Rechtsverhältnissen auf 

ein bloß zahlenmäßiges Verhältnis einzuebnenl6z
. 

Aber auch die in traditioneller Weise durch die Zahl der Jeweils Herrschenden ge­

gliederte Ausgangsstruktur des aristotelischen Verfassungsschemas orientiert sich nie­

mals bloß an der gleichsam deskriptiven Erhebung einer jeweils zuHilligen Quantität 

polillscher EntscheidungsträgerS'] Sie Impliziert vielmehr den jeweils entscheidenden 

normativen Maßstab politischer SubJektivitätS64
, welcher jeweils unterschiedlIche "Teile 

der polis" S61 in ihr Recht einsetzt und damit auch eine jeweils verschieden umfangreiche 

Zahl politisch Berechtigter erfaßt. Als derartige Kriterien konkurrieren nach Aristoteles 

insbesondere .,drei Dmge (, die) nach dem gleichen Rechte Im Staate streben"l66 und die 

die jeweilige Herrschaftsform, sei es ausschließlich oder aJs Elemente emer gemischten 

Form, konstituieren, nämJich "Freiheit. Reichtum und Tugend"s6'. Das traditionelle 

Kriterium der edlen Herkunft, des ,.Adels", wird, da es sich, so AristoteIes, um "alte(n) 

Reichtum und Tugend"'6K handle, von diesen mitumfaßt. sodaß unter diesem Gesichts­

punkt auch die Aristokratie aJs eine "Mischung" aus Demokratie, Oligarchie und ~10n­

archie begriffen werden kartn169
• 

560 Vgl. Pol. III 7, 1279 a 25 . 28. 

561 Vgl Pol. 1117,1279 a 28 - 1279 bIO. 

562 Zur Relativierung des "zahlenmäßigen " Kritenums vgl. Pol. IV 4, 1290 a 41 ff. 

563 Vgl. Pol. IV 4, 1290 a 30 ff. 

564 Vgl. Pol. IV 8,1294 a 10 - 14. 

565 Vgl. Pol. IV 3,1289 b 27 ff,4, 1290 b 21 ff 

566 Pol. IV 8,1294 a 19 f 

567 Pol. [V 8, [294 a 20 

568 Pol. [V 8, [294 a 22. 

569 Vgl. Pol. IV 8, [294 a 23 - 25. Sie unterscheide sich durch die .. ~1Ischung" aller drei Kriterien 
von der, so ArislOteles, "wahren und ersten Aristokratie" (1294 a 25), deren .. Maßstab" allem die 
"Tugend" bilde. Vgl. zu letzterem Pol. [V 8, 1294 a 9 - [I. 
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Die "Demokratie" sei am meisten an der "Freiheit"570 und der "vollkommenen" 

Ebenbürtigkeit aller "Teile" des Volkes orientie«71. Sie begünstige daher die zahlen­

mäßig überwiegenden Teile der Bevölkerung und gäbe damit der konkreten Ausübung 

bürgerlicher Funktionen durch die große Menge der Armen besonderes Gewichf72
• Dies 

bedeutet, daß etwa das Stimmrecht in der Volksversammlung an keinerlei oder nur eine 

sehr geringe Steuerleistung anknüpff73 und den Armen fiir die Ausübung des Richter­

amtes bzw. die Teilnahme an der Volksversammlung Sold gewährt wird574
• Solcherart 

sind wohl die "demokratischen" Verfassungen, und zwar jeweils in dem Maße, in dem 

sie von Ungleichheiten des Besitzes absehen, am kompromißlosesten an den "prak­

tischen" Prinzipien von Freiheit und Gleichheit orientiert. Diese stehen ja auch im Zen­

trum der auf die sittliche Praxis der Bürger gerichteten - und damit kritisch gegen jedes 

theoriegeleitete und damit hierarchische Regime der oder des "Besten" gewandten - be­

grifflichen Fundierung der polis575 selbst. Die Demokratie kommt insofern der besten 

Verfassung - der sogenannten ,,Politie" oder "Republik" - der sie als ihr unvollkomme­

nes Gegenstück entsprichf76, am nächsten. 

Doch bezieht die demokratische Verfassung aus aristotelischer Perspektive trotz ihrer 

Förderung breiter politischer Meinungsbildung die konkreten materiellen Voraussetzun­

gen politischer Praxis nicht hinreichend mit ein577
• Sie vernachlässigt insbesondere die 

vom aktuellen Stand der eigenen geglückten Wesensentfaltung unmittelbar abhängige 

konkret entwickelte Fähigkeit, Subjekt praktisch-politischer Kommunikation zu seinm 

Zwar gilt Aristoteles die antike "Demokratie" als die relativ beste unter den unvoll­

kommenen Formen politischer Herrschaff79, indem sie sich eben wie die republikani­

sche Verfassung auf die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit gründet. Sie bleibt indes 

in ihrer ausschließlichen und damit - aus aristotelischer Sicht - abstrakten Orientierung 

am Prinzip der Freiheit, die jedoch deren konkrete Aktualisierungsbedingungen nicht 

miteinbezieht, ihrer geglückten Entsprechung in der "wohlgernischten" republikani­

schen Verfassung gegenüber defizitär. Insbesondere vermag sie der Beliebigkeit und 

570 Pol. IV 8, 1294 a 11; vgl. Pol. IV 4, 1290 a 40 - 1290 b 1. 

571 Vgl. Pol. IV 4, 1291 b 30 fT. 

572 Vgl. Pol. IV 4,1291 b 34 fT. i.V. mit 1291 b 7 - 13 ; 6, 1292 b 41 - 1293 a 10. 

573 Vgl. Pol. IV 9,1294 b 3 f. 

574 Vgl. Pol. VI 9, 1294 a 39 - 41; 6,1293 a 2 - 10. 

575 VgI.PoI.IlI4, 1277b7-9; 6, 1279a21;IV 11, 1295b25-27. 

576 Vgl. Pol. III 7, 1279 b 4 - 6 (insbes. 6). 

577 Vgl. etwa Pol. IV 6, 1292 b 22 ff. ; 11, 1295 a 25 - 12, 1297 a 13. 

578 Vgl. Pol. IV 11, 1295 a 25 - 1295 b 27. 

579 Vgl. Pol. IV 2, 1289 b 4 f. 
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Zuflilligkeit wechselnder und allzu häufiger ~1ehrheitsentscheidungen <so und der sich 

dann manifestierenden schwankenden, gegenüber partikulären Interessen anfalligen 

Gunst der großen :\1engeSII der zumeist ,Annen" sowie insbesondere der Manipulier­

barken durch ,,\'olksflihrer,,<12 Raum zu \·erschaffen. Hiefür ist freilich entscheidend, 

wieweit im Rahmen einer solchen breiten Einräumung politischer Berechtigungen all­

gemeine Gesetze die Legitimationsgrundlage der Regierung der polis bildens 
J und nicht 

et\\a - unter Abschaffung aller besonderen Amter - "alles ITIlt Abstimmungen verwaltet 

wird'·s". Die abstrakte Zufalligkeit der Entscheidungsfindung in bloßen "Volksabstim­

mungsdemokratien" , die die Regierung der polis letztlich den partikulären Interessen 

\'on "Volksfuhrem" unten\1rft, gerät geradezu in die :\ähe der Willkür, \\ie sie in der 

schlechtesten aller Verfassungen, der Despotie, herrschtm. Diese aber steht nicht zuletzt 

der tabilität der Polisverfassung und somit der aktuellen Telos\'en\.irklichung der polis 

bzw. der ihrer Bürger in massiver Weise entgegen. 

Demgegenüber bildet m den .,Oligarchien" das Vermögen das Prinzip der Verteilung 

politIScher Rechte"6 und schränkt somit den Kreis der Regimentsberechtigten zahlen­

mäßig ein Es gehört freilIch rucht zum Wesen oligarchischer Verfassungen, den Besitz 

in semem teIlenwert zur ErmöglIchung des "guten Lebens" zu reflektierenS!7 Dieser 

erfahrt Ja allererst von da her - nicht zuletzt in seiner Einbindung in die Funktionen des 

Hauses - jene teleologische Zuordnung und Eingrenzung, die seine vermittelnde Funkti­

on im Rahmen politischer Praxis erfordert. Dagegen orientiert sich die Oligarchie aus­

schließlich an der quantitativen Abstufung bzw. Vermehrung \\.1rtschaftlicher GüteröX
• 

Auf der Grundlage dieses keiner eigentlichen Vermittlungsleistung zugänglichen, sol­

cherart auch einzig zuhandenen Maßstabs des Vermögensstands der Bürger vermag 

auch die oligarchische \'erfassung keme Differenzierung hinsichtlich der . .materiellen" 

:-'Wglichkeit für menschliches elbstseinkönnen \·orzunehmen. Im Rahmen eines bloß 

580 Vgl. Pol. IV 4, 1292 a 4 - 38 

581 Vg!. Pol IV 4, 1292 a 15 ff.; 34 ff 

582 Vgl. p,< 1\ 4. 1292 3 15 - 23. Ihr an eigennützigen Interessen orientierter Ernfluß entspricht gar 
dem der .. Schmeichler" im Rahmen einer Alleinhemchaft. Eine solche Entscheidungsstrukrur läßt 
kernen t.;nterschled mehr mischen Demokratie und Tyrannis erkennen IlI1d verleiht dem 
"Schmeichler" bzw. dem "Volksfiihrer" Jeweils die größte ~1acht. Beide Regime erweisen Sich 
solcherart als "despotisch". 

583 \'gl Pol. IV, 1292 a I ff 

584 \'gl Pol. 1\' 4, 1292 a 34 - 36. 

585 Vgl Pol. IV 4, 1292 a 15 ff. 

586 Vg1 etv.a Pol IV 4,1290 bl f 

58~ \'gl Pol. 111 9, 1280 a 16 - 1281 a 10,I\' 5,1292 a 39 - 1292 bIO. 

588 S. die diesbezügliche Gliederung der Oligarchien in Pol. IV 6, 1293 a 12 - 34 
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quantitativen Kriteriums läßt sich etwa nichts darüber ausmachen, ob jeweils überhaupt 

ausreichend Besitz zur Verrugung steht, um zu ethisch-politischer Praxis freizusetzen589
, 

oder aber andererseits dieser selbstzweckhaft überhandnimmt, sodaß anstelle der politi­

schen Tugend die Besitzgier gefördert, dagegen die Funktionen der polis wesentlich 

verzerrt würden. 

Auf der Grundlage eines in dieser Weise teleologisch nicht eingebundenen und damit 

"zufallig" verbleibenden Maßstabs politischer Subjektivität, welcher nicht gegenüber 

dem Anspruch der politisch-tugendhaften Praxis der Bürger vermittelt gedacht wird, er­

öffnet sich - ebenso wie bei der Demokratie - eine Vielzahl "empirisch" vorfindlicher 

unterschiedlichster Ausgestaltungenl90 Diese sind in der konkreten Verfaßtheit der Re­

gierungsfunktionen maßgeblich auf die vorfindliche Verteilung des Besitzes im Rahmen 

der Bevölkerung verwiesen. So mag etwa der Vermögens stand der meisten Bürger kei­

neswegs hinreichend sein, um angemessene "Muße" zur Entfaltung selbständiger politi­

scher Praxis zu gewährleisten, sodaß die verantwortliche politische Tätigkeit hinter der 

"Regierung" durch "das Gesetz" weitgehend zurücktreten mußl91 . Indes steigert sich die 

Ausprägung der oligarchischen Struktur der Verfassung in dem Maß, als der Besitz der 

Vermögenden zunimmt und sich in den Händen einiger weniger konzentriert. Dies fuhrt 

im seI ben Maße zur Zurückdrängung der Herrschaft des Gesetzes und zur Annäherung 

an die Alleinherrschaft ebenso wie an die "äußerste Demokratie"192. 

In jedem Fall wird freilich durch das ausschließliche Kriterium des "Besitzes", wel­

cher selbstzweckhaft bloß in seiner quantitativen Vermehrung zur Geltung kommt, das 

eigentliche Ziel der polis, nämlich das tugendhafte, geglückte Leben der Freien, ver­

fehlt. Vielmehr scheint dieses auf eine "Gemeinschaft" "um des Besitzes willen"l93 

bzw. des Erwerbes eingeschränkt, welche allenfalls zur Erhaltung des bloßen Lebens 

dienen kann, das gute Leben jedoch außer Betracht läßtl94 . Die aristotelische Kritik an 

oligarchischen Regimentsformen findet also auf derselben Grundlage statt wie jene an 

den "Demokratien". Ebenso wie diese, die - in ihrer ausschließlichen Ausprägung - in 

die Beliebigkeit bloß abstrakter und gegenüber Beeinflussungen durch partikuläre Inter­

essen besonders anfalliger Mehrheitsentscheidungen abzugleiten drohen, basieren auch 

die Oligarchien auf Kriterien, die gegenüber der Entfaltung des geglückten Lebens der 

589 Vgl. Pol. IV 6,1293 a 12 ff. 

590 Aristoteles nennt funfForrnen der Demokratie und vier der Oligarchie. Vgl hiezu Pol IV 4, 1291 
b 14 - 6, 1293 a 34. 

591 V gl. Pol. IV 6, 1293 a 15 - 20. 

592 Vgl. Pol. IV 6, 1293 a 30 ff. 

593 Vgl. Pol.lII 9,1280 a 25 ff.; vgl. Zeller, a. a. 0., Il, 2, 708. 

594 Vgl. Pol. 1Il9, 1280 a 31 ff. 
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Bürger zufallig verbleiben, ja dieses in ihrer Abstraktheit und Partikularität zu verstellen 

vennögen l9l
. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die verschiedenen Verfassungen bei Aristoteles 

nicht nur durch die jeweilige institutionelle Verteilung der Regierungsfunktionen kon­

stitUIert werden, sondern - bei allen bereits im Rahmen der konkreten Gestaltung politi­

scher Teilhaberechte und amtlicher Funktionen vorfindlichen Unterschiedlichkeiten -

nicht weniger durch die damit in Zusammenhang stehende soziale Struktur der Polisbe­

völkerungl96 In besonderem Maß hängt die Ausprägung der jeweiligen Polisverfassung 

Jedoch auch von der gelebten Praxis der Bürger, nämlich vom praktizierten politischen 

Ethos und der konkreten Ausübung instItutioneller Funktionen, ab\97 - die freIlich auf 

geeigneten "materiellen" Voraussetzungen aufruhen. 

So sind sowohl "Demokratie" als auch "Oligarchie" jeweils auch maßgeblich durch 

eIne spezifische, jeweils nicht der "richtigen Mitte" entsprechende - solcherart zumeist 

ungleiche - Verteilung des Besitzes oder auch anderer partikulärer "Glücksgüter"198 cha­

rakterisiert599 Sowohl ein regelmäßig in diesen Staatsfonnen auftretendes Übennaß an 

Annen als auch an Reichen aber steht der Entfaltung des guten Lebens und dem ver­

nunftgemäßen Aufbau der polis entgegen, nicht zuletzt da es auch eine - die telosgemä­

ße Erhaltung der vernünftigen Gestalt der polis hindernde - gefahrliche Quelle der In­

stabilität bildet600
. VerfUhrt eine solcherart unausgewogene Verteilung von Glücksgütern 

doch die an Reichtum, Einfluß oder Adel etc. Begünstigten zu Zügellosigkeit und 

Leichtsinn60l , die anderen aber zu durch Not motivierter "Boshaftigkeit" 602. Solcherart 

entsteht - auf der Grundlage der Abhängigkeit der konkreten Polisverfassung von der 

politischen Praxis der Bürger60J - notwendigerweise eine despotische Herrschaft von 

595 Vgl Pol III 9, 1280 a 7 ff. 

596 Vgl. Pol. IV 6, 1292 b 25 ff. 

597 Vgl Pol. IV 5, 1292 b 11 - 21 So fuhrt AnsloIeies aus : "Man darf aber nicht Ubersehcn, daß oft­
mals eine geselZlnäßige Verfassung nichl demokralisch ist, aber doch durch die Sitte und Ihre Füh­
rung des Staats lebens demokratisch wird, ebenso kann umgekehrt und anderswo dem Gesetze 
nach eine Verfassung sehr demokratisch Wirken, aber durch die Art der FUhrung und die Gewohn­
heiten eher auf eme Oligarchie hinauslaufen" 

598 Pol. IV 11, 1295 b 5 

599 Vgl. Pol. IV 11, 1296 al - 5. 

600 Vgl. Pol. IV 11, 1296 a 22 ff. ; zur demgegenüber stabilitätssIchemden Funktion emes "mittleren" 
Besitzes vgl. Pol. IV 11, 1296 a 6 - 21. 

601 Vgl. Pol. IV 11, 1295 b 6 ff, insbes. 14 - 18. 

602 Pol IV 11, 1295 b 11, vgl. IV 11, 1295 b 2 ff.; insbcs. 18 - 21. 

603 Vgl. Pol IV 11, 1295 a 25 ff, s. auch 5,1292 b II ff 
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"He~n" ü;,er ":'-ech e"60:4 aIl:>LeUe emer politischen Gesells lu..f: vor:. Freien60:5. In 

jer.er er.;.sprich~ cer;} .,knechtischen" YernaIten. d.h. der mangelnden El';Ilt:ng zu regle­

ren'5<:6, der eIDen. dIe L'ruahi;:-en der :md eren. zu gehorchen ebenso \"ie zu vernuni:ge­

mäßer - r.5.1"IllIch die AGe; ·er..·mr.g der anderen als _ubje 3:e slttli her Pnxis enthalten-

d -~.h ~ I'u -'- ," • -:.. .. " .;~- R~ ~ -" .... eJ.,. \,;. ...... po 1 ~ue... - ",~US'L....,:;n= ~"".1. ... gteJ.:..lü= .. 

DIe. {onarchie bzw die riste "":!üe mdes ~e~en die Regierung der polis zwar nicht 

'er \\'i1Ir w- emzdner. ema der \or. ~ ~chme!ch1e. r.)'" oder" ° '·-fifure. n)", preIS g 

oder beruhen auf der u,'1vemunelten e:·_·tz\\eckha.f..I~eIt paru.:~ä.-er Güter. -Ie tinden 

im Gegensatz zu den "orher genanmen ~;a.a~fo=rn Ihre LegItimation um:::.inelb.:rr in 

der Tu:;end ~des Best nr'6C9 oder einIger v.emger =d önnen so:cheran aüch je\\ells 

mIt dem Be~ff der ,.vesten'· Verfassun; angesprochen werden '. Doch 1st a - ansto­

telischer -icht auch d.:unit noch nich: jene Re:;ierun;ssm.!~:tu; erreicht.. c;e cer Telos­

"e;'.\l;·· 'chl!Il; des Menschen ~:lls Menschen'" ent>"Pnch .. Beziehen .iie-e ::taa.tsformen 

doch ;:urcle auBe;,;ewöhriliche Tu;er.d bzv. C;;,erra;ende FähJgkeiten h.Ofulltuuv in den 

Aufvau der POIlS r;}ü eill. \\ie sie e;,er. r.:::r einzelne oeer :;:rr eir. einzIger aufweise ~o 

Siutzi sich die ~{on.1Ichte m der Folge zumeIst auf dIe Jt:Sschließtcne Herrsdllft ~mes 

.,:1.'1 Tugend hervorra:;er.den Ges hlech' 5)"611, die Aristo 'raUe in der Re~el auf eine ce­
:;rer..zre Aü.zah.: \on außer;:- \\öhnfic;:' Tcchti;:-en. ~e als Beamte am' Dauer glel hfa!ls 

alleir. die Furu.:uon des Regierens =em:-en IJ In der Mona:crue er.:~ also das Prin­

ZIp besor.cerer Tugen': in der Herrsch.:l..f. ~ces BeSlen" eine \\eJtere tel;erun~ ~e;en' 

G" er der leIchter ,en\i;" Ichbarer. A..-1sto:;;raue~H Doch erschein. cere::. unmittelbare 

Legiamation m der "onkreten außerordentlIchen Tugendhai".i: 'en emes einzelnen in 

der Rege: c!u;-=h die Ab>t:!IIlmt!.r.; von eir.ern ~esonde;s a 'gezeichne:en Geschlecht 

6e.! 
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136 

Pol. rv 11, 1:9: b:. 

V,;~ Pol rv 11, I: 5 OJ:: f 

V:;: Po IV 11, 12<:5 b l. .:: 

Vg Pol rv 11, 1:95 ;; :: . : 

Vgl. Po rv.!, 1:9: a:1 ·:3 

Z.B. Pot III 15, 1:86 a :5. 

V:;~ Po' rv: I:S. :l 30 ff 

Vgt Pol III 15, 1:86 b ff 

V; PG:' II11'i,I::!88 aS f; 10 ff. 

Vgt Pol III 1- , ::8 a 10· 1: Bel':e Re:;1IDe:llSf=er: s.::d frewch !licht m:r c~cb. d:e Zahl une 
Qt;:;t'L~tioo i!er.Re:;Jerer:den" ,;epr.1;'~ sonden; iindec nach Anstote es ih:e Entsprech~;; auch 
In der a f e:::e aes=!e Veriassur:gsfo= aus:;erich eter: E g:;.:rr:g der ..... \!er.ge- (der Re;Ier:en), 
Jene· " au.:- der Gn:::d\a;e cere-G eÖ' cl:.=her' S:r • !Ur und 51- ':: er Lebensfor.n . "lhre: 
• 'ar..: r:acb." Z'~ "mepte en)" {I:8S 3 ff.) 

V;:. Pol III 15, I: "c 5 ff 



mediatisiert613 und erweist die Monarchie auch solcherart hinsichtlich ihrer gelungenen 

Verwirklichung massiver gefahrdet als die Aristokratien. 

~fag auch in diesen Regierungsformen die alle anderen überragende .,Tüehtigkeit" 

einzelner zur Regierung das rundament der polis bilden, wodurch jene sogar der Verfas­

sung des "vollkommenen" Staates angemessen erscheinen, so können sie doch nicht als 

"politisch" bezeichnet werden'. Allen Regimentsformen durch die an Tugend Hervor­

ragenden ist gemeInsam, daß diese allein "im Hinblick auf die wünschenswerteste Le­

bensform regieren""', alle anderen aber auf Dauer .,sich regieren lassen"6& und damit 

die volle bürgerliche Subjektivität entbehren, die eben auch die konkrete Mitwirkung an 

den herrschaftlichen FunktlOnen umfaßt. Desweiteren ist insbesondere die Monarchie, 

in der das genannte Prinzip besonderer Tugend am deutlichsten zur Anwendung kommt 

und die tradttionsgemaß fUr die .,beste Staatsform" gehalten wird619
, auch am stärksten 

von Verzerrungen bedroht62D und damit In Ihrem Bestand gefahrdet. So trägt gerade die 

edelste von allen Regimentsformen in besonderem ~faße latent die Gefahr in sich, in die 

mit ihr kontrastIerende Fehlform umzuschlagen. Ihr unImttelbares Gegenstück bildet die 

schlechteste aller Regierungen, die Tyrannis, die despotische Allemherrschaft621
• Jene Ist 

solcherart in ihrem spezifischen Bestand eher gefahrdet als die Aristokratie oder die Po­

litie621 und ungeachtet ihrer gesteigerten Vernünftigkeit und Pnnziplenreinheit für die 

wenigsten Staaten und deren konkrete Voraussetzungen geeignet62J
• 

Aber auch die Aristokratie, die Aristoteles ebenso wie die MonarehJe aJs "beste Ver­

fassung" gIlt, ja aufgrund ihrer leichteren Verwirkltchbarkeit und ihrer größeren 0:ähe 

zur "politischen" Regierungsform zumeist den Vorzug findet, kann wie jene nicht als 

"Verfassung schlechthin,,624 in Betracht kommenm, welche dem Begriff des Menschen 

615 Vgl. Pol 111 17,1288 a 8 f, 16 ff, s. die Problematisierung der Erbfolge in PaLlII 15. 1286 b 22-
27. 

616 Vgl Pol. 11117,1288 a 6·15; vgl. auch Pol. III 13,1284 a 3 ff sowie e contrarlO Pol IV 7,1293 
a 39 ff. 

617 Pol 1lI 18, 1~88 a 37. 

618 Pol. III 18, 1288 a 36 

619 Vgl. Pol III 15,1286 b 22 f 

620 Vgl. Pol. III 15, 1286 a 24 - 1286 b 27 

621 Vgl. Pol IV 2,1289 a 38 - 1289 b 3. Anstoteies betont:". denn die Abweichung von der ersten 
und gönlIchsten (Verfassung) muß am schlImmsten sem." 

622 Vgl Pol.lIl 15, 1286 b 2 ff. 

623 V gl. Pol. III 15, 1286 b 8 ff. 

624 Zu diesem prachgebrauch s. Bien, Grundlegung, 3 I 5 Zur "funfte(n)" Verfassung, "die den all­
gemeinen Namen beSItZl", vgl Pol. IV 7,1293 a 39 ff.; s. auch I 1,1295 a 25 ff. 

625 GelegentlIch beruht der Vorzug fur die Aristokratie wohl nicht nur auf ihrem Vorrang als .,beste" 
Verfassung, sondern auch auf ihrer fall"eisen Vermischung bzw. nommellen Gleichsetzung mit 
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entspricht und seine spezifische Telosverwirklichung am ehesten zu gewährleisten ver­

mag. Denn beide gründen sich auf ein Prinzip - mag es auch ein hervorragendes sein -

welches den Begriff des Menschen überschreitet und sein Subjektsein an keine spezi­

fisch menschliche Lebensform bindet, sondern gewissermaßen an eine "göttliche"626 

Solcherart vermögen sie aber dem Selbstsein des Menschen keine ausreichende Aktua­

lität zu vermitteln. Vielmehr ist die darin das tragende politische Fundament bildende 

gleichsam "göttliche" Tugend ihrgemäß nur dem einen "Besten" oder wenigen außer­

ordentlich Tüchtigen zugänglich. Diese finden sich weiters auch gar nicht in allen 

"Staaten" vor, sodaß sowohl die Monarchie als auch die Aristokratie nur selten zu ihrer 

gelungenen Verwirklichung gelangen können. 

Gegenüber einer etwaigen unbedingten Maßgeblichkeit der "besten Verfassung" In 

platonischer Tradition insistiert Aristoteles auf der Einbeziehung der jeweils die spezifi­

sche Form ermöglichenden "materiellen" Bedingungen in die Reflexion auf die "Ver­

fassung schlechthin"627 Kann doch auch aus allgemein ontologischer Sicht stets nur in 

der aktuell hervorgetretenen "Form" - in der Aktualisierung ihrer spezifischen Möglich­

keit - das telos eines jeglichen Seienden zur Geltung kommen. Als paradigmatisch­

"normatives" Verfassungskonzept kommt bei Aristoteles also nur ein konkretes Regie­

rungsmodell in Betracht, das auch insofern hinreichend teleologisch fundiert ist, als des­

sen form gemäße Gestaltverwirklichung über ein genügendes Maß an konkreter "Aktua­

lität" verfügt. Diese muß auch die zuverlässige "Stabilität" des jeweils verwirklichten 

Ziels miteinschließen. Dies bedeutet, daß als Maßstab für alle nicht die - denkbar - "bes­

te Verfassung" heranzuziehen ist - wiewohl sich Aristoteles mit dieser traditionsbe­

stimmten Diskussion auseinandersetzt - sondern jedenfalls nur eine solche, "die verhält­

nismäßig leicht und überall zu verwirklichen ist"628. Nicht das Maß der von den Regie­

renden erreichten und zur Fundierung der Politik in Anspruch genommenen "Tu­

gendhaftigkeit" allein gibt den Ausschlag. Unter dem Gesichtspunkt der geforderten 

Aktualität des "telos" des Menschen gilt es auch, die spezifische Möglichkeit zur Ver­

wirklichung eines konkreten Verfassungsmodells konstitutiv miteinzubeziehen629 Sie 

um faßt ebenso das Ausmaß der konkreten Zugänglichkeit des dazu korrespondierenden 

Konzepts politischer Subjektivität wie den aktuellen Stand ihrer jeweils gelungenen 

der "Politie" oder doch mit einer (weiteren) "gemischten" Verfassungsform. S. etwa Pol. IV 7, 
1293 b 7 ff.; 8, 1294 a 19 ff.; insbes. 23 - 25; 11, 1295 a 31 - 34. 

626 Vgl. Pol. III, 13, 1284 a 3 - 11. 

627 Vgl. Pol. IV I, 1288 b 22; 1289 al ff.; 11, 1295 a 25 ff.; 1295 b 25 ff. 

628 Pol. IV I, 1288 b 38 f.; vgl. 1288 b 34 ff. 

629 Zur diesbezüglichen Akzentsetzung der aristotelischen "mesotes"-Lehre als Kriterium speZIfisch 
menschlich-praktischer "TUchtigkeit" s. samt Stellennachweisen 0., Teil I, III 2. 
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Verwirklichung. Dabei handelt es sich gleichwohl um keine bloß "empirische", sondern 

um eine teleologische Fundierung der Verfassung schlechthin. Sie sucht immer schon 

die Venvirklichung einer vernunfllgen Form auf, ist dadurch aber auch auf die der Ak­

tualisierung teleologischer Formen zugänglichen "materiellen" Möglichkeiten verwie­

sen. Diese helfen aus aristotelischer Sicht nicht bloß nachträglich, in einem der teleolo­

gischen Begründung gleichsam nachgeordneten Vermittlungsschritt, das spezifische te­

los zu realisieren, sondern konstitUieren dieses im Rahmen einer hermeneutischen Sich­

tung konkret vorfindlicher Praxisformen jeweils immer schon mit. Auch in der Reflexi­

on auf die paradigmatische Verfassung der polis umgreift die Frage nach deren spezifi­

schem Pnnzip - worin sich auch das "telos" des Menschen selbst finden muß und wel­

ches umgekehrt auf dieses verpflichtet ist - nicht nur deren ideale, "unbedingte" Form, 

sondern setzt diese stets auch in Relation zur spezifischen Möglichkeit ihrer konkreten 

und regelmäßigen Aktuaiisierung6JO Aus diesem "entelechialen" und nicht transzen­

dentalen b:z>v. transzendenten Verständnis von Teleologie, welches die "aktuelle" Ge­

staltverwirklichung als eigentliches und letztgültiges "telos" begreift und nicht etwa als 

vorübergehenden, gleichsam "flüchtigen" Anwendungsfall einer uneinholbaren Idee, 

folgt als immanente Konsequenz und nicht etwa bloß aufgrund eines pragmatischen 

Kalküls das Erfordernis der dauerhaften Erhaltung bzw. Erhaltbarkeit auch des jeweili­

gen politischen Ziels6JI
. Dies gewährleisten nicht die "prinzipienreinen" Verfassungs­

modelle, sondern im Gegenteil die "wohlgemischte" Verfassung6J2
, die sogenannte "Po­

litie" oder "Republik"6JJ. 

8. Die" wohlgemischle" Verfassung 

Auch die aristotelische Konzeption der "Verfassung schlechthin" läßt sich demnach 

keineswegs einfachhin aus einem vorgängigen Begriff des Menschen b:z>v. des Bürgers 

durch Deduktion gewinnen, sondern stets nur hermeneutisch-kritisch in der Relation zu 

anderen vorfindhchen Formen der Polisherrschaft reflektieren. Sie ist freilich dennoch 

nicht bloß das Ergebnis gleichsam pragmatischer Abwägungen bzw. Kompromisse oder 

630 In besonderem Maße kommt die syslematische Verbindung von konkret möglichem bzw. "mittle­
rem" und auf bUrgerliche Tugend gegrUndetem "besten" Staat In Pol Vil zum Ausdruck, indem 
vielfach konkurrierende Argumente sowie divergierende institutionelle Schwerpunkte erörterter 
Verfassungen In den Kap. I - 4 synthetisierend verbunden werden. Vgl. hlezu Jaeger, Anstoteies, 
275 ff. 

631 Vgl. Pol. IV 9, 1294 b 36 - 40. 

632 Pol IV 9, 1294 b 35. 

633 Zur "mittleren" Verfassung als "relative(m) Idealstaat" vgl auch Siegfried, a a. 0., 83 ff., insbes. 
87 ff. 
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beansprucht eine bloß .. empirische .-\llgemeinhe;t--. Die .. woWgemischte·· Verfassung 

en;;,-pricht \;elmehr In zentraler \\'eise dem aristotelischen Konzept von Teleologie, 

\\elches in einem woWausge\\ogenen tand al-rualer Zielven\ir: Ichtmgen deren eidos­

bezogene \' emünfrigkel: einerseits Wld ihre 'olliuete zielhafte Endgi.ll{J~eit anderer­

seits umfassend Wld differenzlos zu inte;:ieren sucht. Die tdeologische Zielhafugkei: 

, Z\li. die altcell hervorgetretene Teleologie zelg: Sich folgh h In der kolli.J"eten Verfas­

SWlg der polis als dat:erhater Zustand einer geg:uchen Verminlung. die aus aristotel:­

sche:- icht gerade in der Vielfalt Wld ausgewogenen institutionellen Ver-alli:efWlg unter­

schiedlicher Legi:imationskritenen erreich: mrd. Diesem Anspruch wird jedoch weder 

die ;"':onarcrue noch Cie Aristo~ae - als die .. beste" VerfassWlg - gerecht. sondern 3US­

schließlich die ,.\\ohlgemischte·' Verfassung~". die .. Politie··. 

Ihrem teleologischen :-'lodellchara.i.'ter entspricht es auch. daß Aristoteles einzig im 

Fall der Pohne :-eme Mehrzahl \cn piel- bZ\\. Unterar:en erörtertm. Handelt e- sich 

bei dieser auch um eine "olli...rete \'erfassWlg unter anderen. so findet sich doch darin die 

politische Herrschaft Freier und Gleicher a,;,.,-ruell bereits vemir' ich[536. sodaß ' ein Be­

darf an einer abwägenden ErönefWlg unterschiedliche:- Ann.ThefWlgsformen besteht 

\\ ud indes ein eInziges der vo:gestell:en Knterien politischer t:bJek.'tivität herangezo­

gen. \ erb leibt diese- im Rahmen des entelechialen Konzepts des Aris10teles partikulJr. 

Die einem einzelnen Prinzip verpflichteten RegiefWlgsformen sind in der Fo!ge unter­

schiedlichen AusprägWlgen und graduellen Abstufungen ihres spezifischen Chara,;,.,'ters 

zugänglich. DIes gilt indes nicht fur jene VerfasslL'lg. die \ne die .. Politie·· am .. al,ge­

meinen" Begriff des. feIlSChen .. als ~fenschen" orientien ist, Dadurch handelt es sich 

auch allerers: bei der republikanischen \"erfassung oder Politie um eine im eigentlichen 

lllll .. politlsche'· Herrschaftsform~' Denn sie stütz: sich Lm Gegensarz zu allen übrigen 

gleichfalls geglüc:''1en. nfunlich .2UJIl ~utzen der Regienen" ausgeübten. RegiefWlgs­

tormen nicht gleichsam .. deduhiv" auf ein linear eidetisch-aristokratisch geprägtes und 

hiera.:-chisch einsc~endes Konzept theoriegeleiteter ,.Tüchti~ei:", sondern in einem 

grundlegend ko=~ti\'-hermeneutischen Modus ihrer Verge\\iSsefWlg auf pra:.'ti­

sehe \' ernünftig;':elt. Diese iS1 nicht bloß einigen \\ erugen zugänglich. sondern steht je-

6_· 
~- Zur Übersicht über den Ul5un:uonellen und ~sonaJen" Geha!: der aristotelischen gemischten Ver­

fassung \'gL Bien, Grundlegung. 315 ff; leller, a a 0., 11, :, i~5 ff, dazu SO'He zu ihrer ge­
sci:.Jch:...:cbe:l Einordnung In an" e Tradicio:lsli:lIen des ..reglIDen m=" \gL G J. D. A:Ilders, 
Die Theone der geml5Chten Verfassung im Altertum, Am=dam 196 , ~3 ff, zu Ar:stoteles ~.! 
ff 

635 Zcr Darlegung \on Vora:l5Setzllngen und Orgamsatlon der Pol.ue \'gl. insbes. Pol IV 9,129': a 30 
·129.!b':l; 1I,1295a:':-1:95b':J. 

636 Vgl Pol. 1\' 11, 1:9~ 0 21 - 2i, IUSOes 2': ff 

63, VgL Pol. IV ,,1:93 a 39 ff. 
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dem konkret Freien offen6J
& und vermag damit den Begriff des ~1enschen .. als l 1en­

schen" au zumachen. 

Aus dieser Icht treten der Begriff der - ihrer Idee nach - .. besten " Verfassung und 

jener der Verfa sung .. schlechthm". die das geglüd.'1e Leben der Bürger am ehesten 

gewährleistet und der daher in besonderer Weise exemplarische VerpflIchtungskraft zu­

'ommt, auseinander Die . .mittlere" Verfassung und nicht jene. in der etnes der erörter­

ten Prinzipien ausschließltch oder jeweils am deutlichsten zur Geltung kommt, erweist 

sich aus aristoteltscher Icht als teleologisch am besten fundiert. 

In der Konfrontation dieser dem telos des ~lenschen als :-"lenschen entsprechenden 

Herrschaftsform mit der .,besten". d.h . aristokratischen oder monareluschen, Verfassung 

s hlägt sich wohl ähnlich \\ie in der Entfaltung eines zunächst . .zahlenmäßlg'· struktu­

rierten chemas der Verfassungs formen wesentlich eme Auseinandersetzung und knti­

sehe Anknüpfung hinSIchtlich traditioneller Politikmodelle, insbesondere im Hinblick 

auf die Konzeption des platolllschen .. Tugendstaates" , nieder. Entsprechend der ansto­

tel i 'ehen Reflexion auf den Begriff des :-"lenschen .. als :-"lenschen" erfordert auch dIe 

Bestimmung der Verfassung "schlechthin" gleichermaßen eine Abgrenzung gegenüber 

der Verzerrung und möglichen Instrumentaltsierung durch partll.:uläre Interessen. dIe 

Humanität unterbIeten, einerseits als auch gegenüber einer Überschreitung und -'ber­

holung spezifisch menschlicher Ziele auf eme bloß wenigen zukommende, gleichsam 

,.gönliche" Vernünftigkeit hin andererseIts, 

Die aristoteltsche Lehre von der .. richtigen ~1ine" als Kriterium der geglückten Ge­

staltvef\\irklichung eines jeglichen kontingenten elenden so\\ie insbesondere auch als 

~jaßstab vernünftiger PraXls639 stellt eine zentrale Funktion der spezifisch .. entelechi­

alen" - und damit nicht ausschließlich eidosbestimmten - Teleologie des Aristoteles dar. 

Diese schlIeßt auch das ~loment der stabilen .Erhaltung" des konkret erreIchten bZ\\ . 

zu erreichenden telos integrati\' in sich. SIe bestimmt solcherart. \\ie erörtert. auch das 

spezifische telos des ~lenschen nicht etwa bloß nach ~laßgabe des schlechthin vernünf­

tigsten bZ\\ .. ,Vornehmsten" Ziels6>~ . sondern bezieht dariiberhinaus die jeweils konkre­

ten Bedingungen semer Vef\\irlJichung bZ\\' dauerhaften Erhaltung in konstitutiver 

Weise mit ein Der Erhaltung einer ausgewogenen .. ~line" korrunt fiir Aristoteies insbe­

'ondere aus der Perspekti\'e des Z\\·ar .. teleologisch" bewegten. aber dennoch geschlos­

senen Raums antiker Vernunftwirklichkeit zentrale Bedeutsamkeit zu . Die fiir das ari­

stoteli 'che Konzept \'on Teleologie leitende Aufgabe der \'ermittlung von Kontingenz 

638 \ 'gl. Pol. I\' 11 , 1~95 a ~5 fT 

639 Vgl. 0 " Teil 1,111 2. 

640 \ 'gl. 0 . , Tell 1, 11 5,6 
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und Vernünftigkeit läßt sich in diesem Rahmen nicht im Vorgriff auf die Offenheit 

menschlicher Freiheitsgeschichte hin bzw. in der dialektischen Überschreitung alles 

konkret Gewordenen gewinnen. Sie muß im geschlossenen und vernünftig strukturierten 

Raum des Wirklichen selbst gefunden werden. Stabilität und Erhaltung des erreichten 

Ziels stellen solcherart eine unmittelbare Funktion der Telosverwirklichung selbst dar. 

Sie bilden keineswegs bloß - wie aus der Sicht neuzeitlichen Freiheitsverständnisses -

Aspekte einer gegenüber dem fortschreitenden Selbstvollzug menschlicher Subjektivität 

immer auch widerständigen Faktizität64l . 

Die "wohlgemischte" Verfassung wird einerseits durch eine ausgewogene Verbin­

dung verschiedener - d.h. an der Einbindung unterschiedlicher Kriterien orientierter - in­

stitutioneller Beteiligungsformen konstituiert, insbesondere aus einer "Mischung" aus 

demokratischen und oligarchischen Elementen642. Dies gilt insbesondere, was die Aus­

gestaltung der von Aristoteles unterschiedenen institutionellen Aufgaben in der Polis­

verfassung angeht, nämlich der "richtenden", der "beratenden" und der "regierenden" 

Funktion643. Als Kriterium für eine "gute Mischung" gilt ihm, daß dieselbe Stadt sowohl 

als Demokratie wie auch als Oligarchie angesprochen werden kann644 . 

Dies erstreckt sich jedoch nicht nur auf die Verteilung politischer Teilhaberechte, 

sondern erfordert auch eine Sozialstruktur, die so wenig wie möglich vom Gegensatz 

zwischen Armen und Reichen oder aber von einem dieser "Teile" bestimmt ist645 , son­

dern durch die möglichst breite Verteilung eines "mittleren und ausreichenden Be­

sitz(es)"646. Es gehört zu den konstitutiven Merkmalen der republikanischen Verfassung 

und zu den Voraussetzungen gelingender sittlicher Praxis in der polis, daß sich diese auf 

einen möglichst zahlreichen "wohlhabenden Mittelstand"647 stützt und die politische 

Subjektivität an die Verfügung über ausreichende Subsistenzmittel knüpft648 

Was die ermöglichende Zuordnung der erforderlichen ökonomischen Güter im Sinne 

eines hinreichenden Maßes an "materiellem Wohlstand" zur konkreten Freiheit der 

Bürger angeht, so besteht diese aus aristotelischer Sicht jedoch nicht darin, daß sie als 

beliebig verfügbare Mittel zur persönlichen oder politischen Ziel verfolgung eingesetzt 

641 Vgl. dazu auch die Erläuterungen zum unterschiedlichen systematischen Stellenwert von "Positi-
vltät", 0., Teil I, IJI 2. 

642 Vgl. Pol. IV 8,1293 b33 ff.;9, 1294a30-1294 b41. 

643 Vgl Pol. IV 9,1294 a 35 - 1294 b 41. 

644 Vgl. Pol. IV 9, 1294 b 13 - 18. 

645 Vgl. Pol. IV 11, 1296 al - 18. 

646 Pol. IV 11, 1295 b 39 f. 

647 Zeller, a. a. 0., 11,2, 703. 

648 Vgl. Pol. IV 6,1292 b 22 Ff.; 11, 1295 bl - 40. 
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werden könnten. Das erforderliche Maß eines "mittleren und ausreichenden Besitzes" 

bestimmt sich vielmehr wesentlich von seiner Zuordnung zu den Funktionen des oikos 

her, auf welche es auch in entscheidender Welse eingegrenzt ist. ur ein dementspre­

chend maßvoller oder "mittlerer" Besitzstand - keinesfalls jedoch übermäßiger Reich­

tum - bietet die günstigsten Voraussetzungen zur Freisetzung politischer Tugend649
• Dies 

stellt kein ausschließlich quantitatIves, sondern wesentlich ein teleologisches Kriterium 

dar So ließc sich die "materielle Basis" politischen Handeins durch die Überschreitung 

bzw Vermehrung dieses Güterstands keineswegs cinfachhin erweitern. Ein mittlerer 

"Besitz" dient der konkreten Realisierung vernünftiger Praxis, indem einerseits funda­

mentale Lebensbedürfnisse gesichert werden, andererseits dadurch, daß menschliches 

Handeln ebenso gegenüber einer Vereinnahmung durch übermäßigen Leichtsinn und 

maßlose Besitzgier freigesetzt wird wie gegenüber der Inanspruchnahme durch bedrük­

kenden materiellen Mangel und die dadurch überdies hervorgerufenen "knechtischen" 

Abhängigkeiten und Feindseligkelten6lO, wie etwa den Neid gegenüber den "Rei­

chen"611. 

Aus der Sicht der gesamten praktizierten Poliswirklichkeit, wie sie sich immer schon 

in aktueller Weise bewährt haben muß, erweist sich, daß die - auch dem Besitzstand dcr 

Bürger nach - "wohlgemischte" Verfassung am deutlichsten dem Erfordernis - konkre­

ter - Gleichheit und Ebenbürtigkeit der Bürger gerecht wird612
• Sie verhindert, daß die 

polis in "zwei Parteien"613 zerfallt, eben jene der "Armen" - als der großen Menge des 

Volkes - und jene der wenigen "Reichen". Eine solche Entzweiung findet nicht nur in 

den Oligarchien statt, selbst die demokratische Einbindung noch breiterer Schichten der 

Bevölkerung vermag dieser Raum zu schaffen614 . Bleibt doch die demokratische Gleich­

heit aus aristotelischer Sicht gleichsam formal, indem sie eben alle in undifferenzierter 

Weise berechtigt und damit die konkreten Voraussetzungen des - jedoch rur den Verfas­

sungsaufbau der polis entscheidenden - Gelingens sittlicher Praxis nicht miteinbezieht. 

Durch die in ihr aufgrund dieser Abstraktheit rechtlicher Gleichheit zum Tragen kom­

mende Orientierung an der großen Mehrheit der Armen erscheint sie rur Aristoteles 

ebenfalls geeignet, den feindseligen Gegensatz zwischen Armen und Reichen zu ver-

649 Vgl Pol IV 11, 1295 a 34 ff 

650 Vgl. Pol. IV 11, 1295 b 5 - 25 . 

651 Vgl Pol. IV 11, 1295 b 29 ff 

652 Vgl. Pol. IV 11, 1295 b 25 - 27. 

653 Pol. V 11, 1296 a 11; vgl. 1296 a 9 ff 

654 Dies gilt eben In dem Maß, als durch das Fehlen der gegenüber den Oligarchien in der Regel zahl­
reicher vorhandenen und instItutIonell eIngebundenen "mesoI" die Armen überwIegen. Vgl hiezu 
Pol. IV 11, 1296 a 13 - 18 
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Mittellosen, wie ebenso besonderer Reichtum ftir das Bürgerrecht in der geglückten po­

lis ohne Bedeutung erscheint. Vor allem geht Aristoteles nicht von einer gleichsam ur­

sprünglichen Ungleichheit der Menschen - insbesondere von Bürgern und Nicht-Bür­

gern - aus. 

Als Grundlage der GleichheIt unter Bürgern kommt weiters keine bloß formal-will­

kürliche Zuerkennung des Bürgerstatus oder das Faktum der bloßen Abstammung in 

Betracht. odann knüpft die anstotelische Einschränkung rechtlicher Subjektivität, wie 

erv.:ähnt, keineswegs vorgängig in unvermittelter Weise an partikuläre Eigenschaften 

oder bloß kontingente Differenzierungen an. Die In ihr wohl am deutlichsten zum Aus­

druck kommende Abhebung antiker Sittlichkeit gegenüber neuzeitlichem Freiheitsethos 

\\urzelt desweiteren nicht in einer etwaig geforderten "deduktiven" Bindung an ein 

gleichsam "heteronomes" Pfllchtenmodell, welches sodann in einem von Grunde auf 

ungleich-hierarchischen Aufbau der Polisgesellschaft seinen Niederschlag fände. Das te­

leologisch-entelechiale Modell des AnstoteIes schließt vielmehr gerade jedwede Grund­

legung menschlichen und sittlichen HandeIns aus, die außerhalb der tätigen Selbstent­

faltung des Wesens des Menschen gelegen ist658
. 

Entscheidend für die auf der Grundlage einer "teleologisch" und nicht transzendental 

formulierten Konzeption menschlicher Praxis in diesem Punkt wohl am deutlichsten 

zutagetretende fundamentale systematische Differenz zur neuzeitlichen Reklamierung 

von Freiheitsrechten ist nicht die vorgängige Finalisierung durch ein allzu material­

kompakt aufgefaßtes Ordnungssystem. Vielmehr stellt die aus der Bindung an einen 

.,mittleren" Besitz resultierende Einschränkung politischer Subjektivität erneut eine 

Konsequenz des unter antiken Voraussetzungen gesteigerten konkreten "Verrnittlungs­

anspruchs" sittlicher Praxis in der polis dar. Dieser geht nicht zuletzt aus dem antiken 

Mangel geschichtlicher Perspektiven fur hinkünftige Realisierungschancen mensch­

licher Freiheit hervor. Vernünftige Praxis bleibt bei AnstoteIes in einem wesentlich ge­

schichtslosen Horizont auf ein teleologisches Vermittlungsmodell verwiesen, welches 

sich nicht auf ein Unbedingtes hin überschreiten oder offenhalten läßt, ohne gerade das 

spezifische Wesen des Menschen der Uneigentlichkeit preiszugeben oder seiner Wirk­

lichkeit zu berauben. 

Die Anerkennung als Person ist daher aus aristotelischer Sicht auch nicht in unbe­

dingter Weise mit dem 1enschsein verknüpft, die damit jedem Menschen "von Geburt 

an" zukommt und selbst durch die Erfahrung des konkreten Scheitems der individuellen 

Freiheitsgeschichte nIcht außer Kraft gesetzt werden könnte. Aus aristotelischer Sicht ist 

der Mensch vielmehr dergestalt sich selbst und seiner eigenen Praxis überantwortet, daß 

658 So., Teli I, 11 5, 6. 
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erst die bereits gelungene oder konkret mÖl!liche Telosverwirklichunz. also die !Ce lück-...... ..... -- .......... .... 
te smlich-politische Praxis des Bürgers, die Grundlage fiir sein ubjektsein schafft. Dies 

gilt grundsätzlich selbst dann. wenn bloß zufällige ;;'omingente Hindernisse oder au h 

der tatsächliche ~langel an ökonomisch-materiellen Voraussetzungen der geglückten 

\\'esensentfaltung entgegenstehen. Denn nur ein aktuell heryorgetretenes telos \ermag 

als solches begriffen zu werden und ein Seiendes \.irksam zu begründen. So kann auch 

erst die geglück.-te, durch prakLische Vernünftig"eit geleitete Lebenspraxis des :\fenschen 

sem Menschsein lffi vollen Umfang konstituieren. Die im transzendentalen FreiheItsbe­

griff \\urzelnde apriorische Gleichheit aller. fenschen erfahrt bei Aristoteies auf dIeser 

Grundlage vergleichsweise eine ElllSchrälli.:ung auf alle jene. die aktuell zur Entfaltung 

ihres sittlichen Selbstseins gelangt sind oder dies der ErfalJrung nach vermögen. 

Dieses rucht auflösbare Erfordernis der bereits geglüc1."1en \'ermittlung von \ernünf­

tiger Form und ,.materialer" Möglichkeit kenn entsprechend auch in der rechtlIchen 

Verfassung der polis \\ieder Auch die fiir die repubillamische RegIerungsform ;rund e­

genden Anforderungen von . .Freiheit" und .,Gleichheit·' kommen trn Rahmen des Auf­

baus der polis eben erst als immer schon \erwir" ichte oder ;;'onkrel vemirklichoare 

Prinzipien sittlicher Praxis in den Blick. Eine demzufolge arn . .mittleren Besitz .. orien­

tlene Sozialstru1.tur, die auch mit einer entsprechend glelchmä.3igell, aber doch stets auf 

die konkret Freien eingeschränkten Yenetlung politischer Rechte verknüpft ist, bIldet 

demnach ihrerseIts eine unabdingbare Voraussetzung fiir die A1.-rualisierung poliuscher 

Praxis in der polis, Denn aus aristotelischer icht wäre die i...'1Stitutionelle Ein.:·äumung 

rechtlicher Entscheidungsbefugnisse ohne das tatsächliche Gelingen vernünftige: Praxis 

im Rahmen bewähner sittlicher Lebensforrnen~59 der so Ermächtigten fiir den vernünfti­

gen Aufbau der polis bedeutungslos. Es stellt eine weitere Konsequenz der gleichsam 

ooentelechialen" Grundlegung der anstotelischen Politi:... dar. daß sich die Anforderungen 

von Freiheit und GleIchheIt · im Gegensatz zu jenen an den neuzeitlichen !aat - in der 

polIs niemals adäquat allein auf der Ebene allgemeiner Berecntigungen oder et\\a 

gleichmäßig verteilter sozialer Chancen einlösen lassen Es fehlt folglich auch die für 

die neuzeitliche Legitimation von !aal und Recht chara.1."1eristische und aus neuzei:h­

cher Sicht freiheitssichernde unüberbrilc 'bare Differenz Z\\ischen institutionellen Ge· 

währleistungen gleicher Freiheit einerseits und deren unbedingtem, letztlich kontingent 

nicht einholbaren oder aclb.ebbaren Anspruch andererseits. ~fuß das Recht also i:n Ho­

rizont neuzeitlicher Freiheitsforderungen stets in einer nomendigen . .Formalitli.t" und 

Offenheit gegenüber der sittlichen Selbstbesttrnmung des "fenschen verbleiben und de­

ren unbedingtem Charakter in der Allgemeinheit gleicher Freiheitsrechte Rechnung tra-

659 Vgl ef\\a Pol IV 5, 1:92 b 11 Er. 
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gen, so erwiese sich ein entsprechendes Gleichheitsgebot als Maßstab für antike Sitt­

lichkeit dennoch als abstrakt660
• Denn die Gleichheit \\urzelt bel Aristoteles nicht In ei­

ncr jedem Menschen apriori zukommenden Anerkennung als vernünftige Person, son­

dern in der bereits konkret geleisteten sittlIchen Bewährung - die auch die wechselseiti­

ge kommunikative Verwiesenheit auf Jene der anderen in der polis notwendig mitein­

schließt66l
• Nicht schon die rechtlichen "Rahrnenbedingungen" allein entscheiden also 

über die konkrete Verfassung der polis. Vielmehr muß auf der Grundlage ökonomischer 

und rechtlicher Voraussetzungen auch der konkret praktizierte Lebensvollzug der Bür­

ger regelmäßig zu seiner gelungenen Verwirklichung gelangt sein. 

Die Kriterien für das konkrete GelIngen menschlicher Praxis lassen sich demnach 

wcder aus emer dieser vorgelagerten Sittlichen Pflichtenordnung gewinnen, noch etwa 

aus dem bloß "ökonomischen" oder durch die Herkunft bestimmten Status ableiten. Sie 

gehen vielmehr aus einem menschliches Selbstsein durchgängig ermöglIchenden "HOrI­

zont des Ethischen" hervor, der immer schon durch die Erfahrung bereits konkret her­

vorgetretener kommunikativer sittlIcher Praxis geprägt 1St. Der kommunikativen Ein­

bindung in die Ethosgemeinschaft der polis - unter wesenhaft gleichen Subjekten sittli­

cher Praxis - kommt dabei eine unabdingbare vermittelnde Funktion für das Subjektsein 

des Menschen zu. Die EinglIederung in die polIs und die Eingebundenheit in tradierten 

Ethos eröffnen ein konkretes "Sittliches Universum" vor dem Hintergrund einer prinzi­

piell in sich geschlossenen, von aktuellen vernünftigen Formen strukturierten Wirklich­

keit. Dieses übt eine unentbehrlich konsolidierende Funktion gegenüber dem sittlichen 

Streben des einzelnen aus. Es enthebt ihn ebenso der Aufgabe der radikalen ,.Letztbe­

gründung" seiner Ziele, wie es ihn auch niemals im sei ben Maße wie im Rahmen der 

Herausforderungen christlicher oder neuzeitlicher Moral der Verunsicherung und der 

Bedrohtheit seines sittlichen Selbstseinkönnens durch die Erfahrung bloßer Kontingenz 

aussetzt. Desweiteren stellt Aristoteles, wie bereits erörtert, nicht auf die außerordent­

liche Tugend einiger weniger ab, msbesondere nicht auf den etv.:a in platonischer Tradi­

tion in der "transzendentalen" Idee des Guten fundierten "bios theoretikos". Als für das 

Wesen des Menschen als Menschen konstitutiv gelten ihm vielmehr nur jene Ziele, die 

regelmäßig und von \ielen in deren sittlIch-politischer Praxis erreicht werden. 

Die Anforderungen von Freiheit und Gleichheit der Bürger gehen daher den Institu­

tionen der polis zwar nicht voraus, sie vermögen diese aber insofern zu fundieren, als sie 

insbesondere in der Verfassung "schlechthin", der Politie, zu ihrer VerwirklIchung 

kommen, die der gelungenen Gestalt der Bürgergemeinde entspricht. Die Gleichheit der 

660 Vgl. dazu die Kritik an der Demokratie, s.o., Ted!, 11! 7 

661 Vgl. 0, Teil I, 117 
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Bürger - freilich bezogen auf die konkrete Aktualität ihres praktischen Selbstvollzugs -

bildet das entscheidende Kriterium einer eigentlich "politischen" Gesellschaft, die sich 

von allen "Herrschaftsverhältnissen", sei es auch solchen zum Nutzen der Beherrschten, 

abhebt662
. Denn nur unter Gleichen, was ihre grundlegende sittliche Reife anlangt, ist je­

ne fiir das Selbstsein des Bürgers konstitutive und nicht hintergehbare wechselseitige 

kommunikative Vermitteltheit seines Wesens möglich. Die unabdingbare Verwiesenheit 

auf den praktizierten Ethos der anderen zur Aktualisierung des eigenen Wesens - die 

auch im notwendigen Bezug zu tradierten Sitten zum Ausdruck kommt - beinhaltet, wie 

bereits dargestellt663 , keine bloß faktischen, "äußeren" Verwirklichungsbedingungen, 

sondern einen grundlegend kommunikativen Rahmen, der auf der Anerkennung der an­

deren als gleichermaßen vernünftig aufruht. 

Die fiir die Bürgergemeinde konstitutive Gleichheit ist daher wesentlich als eine sitl­

lieh-praktische anzusehen - die sich auf die bereits vorausgesetzte Ausbildung einer rei­

fen sittlichen Haltung bezieht - und meint nicht vorrangig die gleichmäßige Verteilung 

ökonomischer Güter. Auch das bezüglich der republikanischen Verfassung geforderte 

zahlreiche Vorhandensein eines breiten wohlhabenden Mittelstands664 stellt als gleich­

sam "ökonomische" Gleichheit eine wesentliche Funktion des praktischen Selbstsein­

könnens der Bürger dar. Sie zielt auf eine möglichst breite und gleichmäßige Ausstat­

tung mit "mittlerem"665 Besitz - d.h. also mit all jenen Gütern, die zur Gewährleistung 

des guten Lebens erforderlich sind. Sie fordert desweiteren - aus der Sicht konkreter Er­

fahrung - die wechselseitige Anerkennung der Bürger, da sie die Verfolgung partikulä­

rer Interessen und egozentrische Antriebe, wie Neid und Besitzgier, die das Gelingen 

menschlicher Praxis zu verzerren vermögen, deutlicher als im Rahmen jeder anderen 

Besitzverteilung hintanhält. Dadurch wird in der Folge eine konfliktische Entzweiung 

der polis - in Arme und Reiche - vermieden. 

Im massiven Gegensatz zu jeder freiheitlich-demokratischen Ordnung des neuzeitli­

chen Staates gründet sich die polis niemals auf in unbedingter Weise anzuerkennende 

Prinzipien von Freiheit und Gleichheit. Vielmehr können aus aristotelischer Sicht nur 

im Horizont der "koinonia politike" sowohl die in sich selbst gegründete vernünftige 

Lebenspraxis der konkret Freien wie auch die eben auf diese verweisende Gleichheit der 

Bürger hervortreten. Beide Grundsätze lassen sich im Rahmen des entelechialen Kon­

zepts des Aristoteles weder von ihrer geforderten Aktualisierung in der polis ablösen, 

662 Vgl. Pol. IV I 1,1295 b 19 - 28. 

663 S.o., Teil I, II I, 2. 

664 Vgl. Pol. IV 11, 1295 b25 - 1296 a 18. 

665 Vgl. Pol. IV 11, 1295 bl ff. 
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noch Itegen sie dIeser in apnorischer Weise bereits voraus666
• Im Rahmen des" \'oraus­

setzungs harakters" sittltch-polttl cher .Allgemeinhelt" m der geglück.-ten Praxis der 

Bürger elb t hat die vernünfuge Ordnung der polt gleIchwohl keinen anderen Zweck 

als, so Riller, die "Freiheit der Frelen"667, d.h. das .. Selbstsemkönnen derjenigen, die freI 

ind" . 

Der polis als einer burgerhchen Gesellschaft \ on konkret Freien und Gleichen ent-

pricht auch die sogenannte ,.ausgleichende Gerechtigken"66!. In der .. Gemeinschaft des 

Austausches", betont AriSlOteles - zunächS1 vorrangig im Hinbliä auf die Gerechi.igkelt 

un Rahmen des durch dIe arbeJt.stellige Güterproduktion hen'orgerufenen Handels rnll 

zum Leben no:wemiiben Gütern - werde durch .. die proponlOnale Vergeltung .. der Zu­

sammenhang de5 Laates gev.-ahn"669. Dieser bedarf es jedoch nicht nur. um den Aus­

tausch von Gütern der Dasemsslcherung zu bewerkstelligen, sondern auch. um die der 

poils adäquate "Emhelt·'6'O in der ihrem We.en gemäßen .,vielheit,·n von "der AnS
'
2 

nach verschieden(en)"6') 1 1enschen zu gewährleisten. Diese die .. Verschiedenhelten" 

der Bürger voraussetzende und allererst nach dem PnnZIp der .. Wieden·ergeltung"~·4 

666 

667 

66 

669 

6,0 

671 

672 

673 

674 

Vgl M Riede!, Herrschaft und Gesellschaft Zum Legmffiatlonsproblem des Polluschen m der 
Philosoplue, m' ders, Me:aphys" 258 Deser beton: "Was Bürger-Herrschaf: lSl :md was se 
\ on allen anderen Formen der Herrschaft trenn läßt SIch method.sch nur besummen, Indem man 
von der Polis und \on dem ausgeh was sie ihrem Begriffe und 'Wesen' nach ist. Die aristoteu­
s.he Ant\\on lautet Die Pohs lSlpolu,::e komoma. bürgerliche Gesellschaft als eme 'erg=em­
schaftung \ on Bürgern, die als Freie und GleIChe m;temander \ erbunden smd ... Das heillt mcht, 
daß dIese IrlSlltutlon auf Freiheit und Glelchhcn als PrinzIpIen der poJjnscben Pldosoph;e beruht 
"ohl aber, daß jeDe Gesellschaft· llD Unters hled zu allen anderen zu dama:lger Zell hl>tons.h 
be;'OiIlI1:en Gesellschaften - den Menschen als eUlen Freien rum Prinzip und die Bür;er als Gleiche 
zu ub)e :ten der Herrschaft hat. " 

Rltfer, Das bür;;erllcbe Leben, -~ Dieser filhn aus.". diese FreuJe\: be,:eht im SelbstseinköIlDen 
d rjenigen, die frei smd. Dieses Selbsl5em1;önnen I5t an die polrusche GemeInSchaft gebunden und 
bestimmt ihre Form, wrrd aber nicbt durch sie in semem Inhali besnmmt, der das Sem des Selbst 
und nichts SOrlSl 1St " 

V;;l Pol 1I 2. 1261 a 30 ff; E..' IV 8, 1132 b 30 ff, vgl BIen, Gnmdlegur.g, 2,5 ff 

E . V ,1132 031 - 3~ . 

PoL 1I 2,1261 a 30·3) 

Pol 1I 2, 126/ a I 

In dem Ausdruc . nArt~ "rrd UI der deiltsCben lwie auch in der französISChen) Überse=ng der 
Begnff ~eldo," "1e.derge!;eben, der" ohl niclu so sehr eine - a:rs anstotellscber SICh! jxoblematJ­
sehe· DiffereDZlerullg Im Wesen.>be_riff des !\1enscben aru.prichl, sondern eher einen BeZll~ Zll 

den In platonISCher Tradition eldosgeprägtrn ~KtlnsteD" hersteHt Enthal; doch d,e Ero::erung der 
Verhältnisbestimm..::g \on "0' 'os" !l..~d ~pohs~, die auch m deren maßgebhch :'iffereGZiener 
~Embelt zum \'orschem kommt, in zentraler ',\ etse eme Ausei.lla.:J.dersetzur.~ rrut der technci..ra­
tischen" Poll . ·onz.epuon Pl3.tons, "elcbe das eidosgelenete Modell der lech:~e auch ~ Ge1' 
le=_ poutiscber "Emheit" beranZJeht. 

Pol 112,1261 a 23 f. 

E~.',1132b32 
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zusammenzuschließende Einheit675 unterscheidet die polis maßgeblich vom deutlich ge­

schlosseneren Aufbau des Hauses. Denn, so Aristoteles, "aus ganz Gleichen entsteht 

kein Staat"676. Die solcherart vorausgesetzte "Verschiedenheit" der Bürger meint frei­

lich keine hierarchischen Unterschiede oder sonstigen Abstufungen im Bürgerstatus. Sie 

ist im Lichte der Einführung der "ausgleichenden Gerechtigkeit" in E.N. V 8 wohl vor­

rangig auf die "ökonomische" Sphäre der polis und auf den Austausch arbeitsteiliger 

"Künste" zur Gewährleistung der für das "tägliche" und "gute" Leben erforderlichen 

Güter bezogen sowie auf dieser Grundlage im Namen der Gesellschaft freier Bürger677 

gegen deren vorgängige Finalisierung und Mediatisierung im Aufbau des - eher von de­

duktiv- "distributiv" gegliederter Gerechtigkeit geprägten - platonischen "Einheitsstaa­

tes" und dessen mangelnde Unterscheidbarkeit vom Haus gewandt678
• 

Die vor allem am Modell vertraglichen Leistungsaustausches und vor dem Hinter­

grund entwickelter Künste in ihrer grundlegenden Struktur erläuterte "ausgleichende 

Gerechtigkeit"679 ist selbst im Bereich der Güterbereitstellung keineswegs selbstver­

ständlich. Dies beweist insbesondere die diesbezüglich zuliefemde Versorgung der 

Wächter und der allein eigentlich politisch tätigen Philosophen einerseits durch den 

"Nährstand" andererseits in der Konzeption Piatons680 Das notwendig auf die Situation 

eines kooperativen Güteraustausches bezogene Prinzip der ,.ausgleichenden Gerechtig­

keit" setzt vielmehr die relativ selbständige Ausbildung der oikoi - im Gegensatz zur 

platonischen Auflösung und unmittelbaren Instrumentalisierung der ökonomischen 

Sphäre im Tugendstaat - voraus. Diese prägen ihrerseits nicht bloß die wirtschaftlichen 

Rahrnenbedingungen der polis und stellen deren Ausdifferenzierung gegenüber der ei­

gentlich politischen Sphäre der "bürgerlichen Gesellschaft" sicher - wie ja auch die 

"häusliche" Güterproduktion keinesfalls primär dem Wirtschaften am "Markt" zuge­

ordnet ist. Vielmehr halten die oikoi in ihrer grundlegenden Bezogenheit auf das "gute 

Leben" in der Bürgergemeinde auch eine wesentliche Funktion der konkreten Struktur 

der iustitia commutativa bereit. Sie stellen auch für die Antike keine selbstverständliche 

Grundlage wirtschaftlichen Verkehrs dar, sondern spiegeln ihrerseits die "bürgerliche" 

675 VgL PoL Il2, 1261 a 30 ff. 

676 PoLIl2,126Ia24. 

677 S. die unmittelbar daran anschließende Erörterung des "republikanischen Reihendiensts" in PoL Il 
2, 1261 a 37 ff. in der Anwendung dieses "reziproken" Maßstabs auf die unmittelbar praktisch­
bürgerliche Öffentlichkeit der polis. 

678 Vgl. Pol. 112,1261 a 18 ff. 

679 Vgl. hiezu M Salomon, Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles nebst einem Anhang über 
den Begriff des Tauschgeschäftes, Leiden 1937,24 ff 

680 Vgl. - freilich primär bezüglich der Versorgung der "Wächter" - PlalOn, Politeia Ill, 415 d ff; vgl. 
Bien, Grundlegung, 282 ff. 
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Verfassung der polis wieder. Denn das der "ausgleichenden" Gerechtigkeit zugrunde­

liegende Prinzip des Austausches, nämlich der "proportionalen", d.h. am Tauschwert 

der erbrachten Leistung und nicht etwa an der Stellung der beteiligten Person orientier­

ten, .,Wiedervergeltung", setzt au eh die politische Freiheit und Gleichheit der Vertrags­

partner611 voraus. Die Anwendung der dem TalionsprinZIp entstammenden "Wiederver­

geltung" im Rahmen des Güterverkehrs - welcher aus aristotelischer Sicht freilich auf 

die unmittelbare Sicherung des guten Lebens eingeschränkt bleibt - enthält bereits deren 

maßgebliche systematische Wendung. Sie erfahrt solcherart eine grundlegend "prak­

tische" - d.h. in die Entscheidung der Vertragsparteien gerückte und von deren kon­

trahierendem Verfugen getragene - Umdeutung6Sl gegenüber ihren akzentuiert aperso­

nalcn, gleichsam mechanisch-m,thischen Wurzeln im Talionsprinzip683. Der Anspruch 

der Proportionalität von Leistung und Gegenleistung unter Berücksichtigung emes ge­

meinsamen 1aßes, des Geldes,684 setzt die Statusgleichheit der kontrahierenden Perso­

nen voraus'·11 Gegenstand der proportionalen Gerechtigkeit ist demnach stets der frei­

willige Austausch von Gütern, deren Wert sich quantitativ nach einem allgemeinen Maß 

verrechnen läßt, und niemals etwa die Wiederherstellung einer gestörten personalen 

Ordnung, die unmittelbar in den Status der Beteiligten emgrelft. Sie hält solcherart die 

Diflcrenz zwischen dem rechtlichen Austausch quantitativ bemeßbarer und kommen­

surabler6s6 Güter einerseits und den auf ,.freundschaftlicher" Anerkennung beruhenden 

Rechtsverhältnissen unter Personen andererseits offen687 Stellt die ausgleichende Ge­

rechtigkeit im Rahmen des Güteraustausches "die Einheit" unter "verschiedenen und 

ungleichen"688 Sicher - was nämlich die unterschiedltchen Produkte arbeitstetliger Kün­

ste und die zum Tausch anregenden komplementären Bedürfnisse angeht6ß'. - so grundet 

681 Vgl. E.N. V 10,1134 a 24 - 30 

682 Vgl E.N. V 8, 1232 b 31 - 1233 b 28. 

683 Vgl. E.~ V 8,1132 b 21 ff. 

684 Vgl. E.N V 8.1133 a 19 - 1133 b 28. 

685 Das Prinzip der .. propoJ1Jonalen Wiedervergeltung" gilt nämlich nicht unter - ihrem Rang nach -
Ungleichen. So fUhrt Aristoteles in E.N. V 8, 1132 b 28 - 30 aus: ,.Doch der Widerspruch (zu einer 
allgemernen Anwendung der "Wiedervergeltung") ist vielfach. Wenn etwa ein Beamter jemanden 
geschlagen hat, so darf man nicht zurückschlagen; wenn man aber einen Beamten geschlagen hat, 
so soll man nicht bloß geschlagen, sondern auch noch bestraft werden." 

686 Zur auf den Tausch bezogenen "s)mmetria" der GUter s. E.N. V 8,1133 b 18 ff. 

687 Vgl. el\\a ES V 8,1133 b 16 ff. 

688 E.K V 8.1133 a 18. 

689 Als Beispiel filr die auch in Pol. 11 2. 1261 a 22 ff. aufgegriffene "Gemeinschaft" von "verschie­
denen und ungleichen" \\ ird im selben Satz kerne SOZIale Stufung, sondern deren Zusammen­
setzung aus .,Arzt und Bauern" und nicht el\\a aus "Z\\ei Ärzten" angefilhrt. Die Differenz Z\VJ­
schen den Passagen Pol. JI 2, 1261 a 22 - 30 und 1261 a 30 - 1261 b 6 bezeichnet keine Unter­
scheidung Z\\ischen der polnischen bZ\\. SOZialen Zusammensetzung der pohs aus "verschiedenen 
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sich "das politische Recht" 690, d.h. das Rechtsverhältnis in der "politischen" Gesell­

schaft der Bürger, auf deren grundlegend gleiche sittliche Subjektsqualität691 . 

Die iustitia commutativa strukturiert freilich nicht nur wirtschaftliche Tauschverhält­

nisse, sie umfaßt auch als gleichsam "politischen Tausch"692 die wechselseitige Aner­

kennung und Konstituierung der Bürger als politisch-praktische Subjekte, die die Insti­

tutionen der Willensbildung der polis unmittelbar bestimmt. Die entscheidende Diffe­

renz zur iustitia distributiva ist solcherart keine bloß strukturell-formale. Sie beinhaltet 

vielmehr auch in zentraler Weise die - freilich allerst durch die polis vermittelte - glei­

che Subjektsqualität der Bürger, die auch die Voraussetzung für die im arbeitsteiligen 

Güteraustausch zum Tragen kommende Verschiedenheit von Leistungen und Bedürfnis­

sen bildet. 

10. Zum Begriff der" Herrschaft" in der polis 

Ungeachtet der differenzierten wechselseitigen Bezogenheit von oikos und polis in der 

Ermöglichung bürgerlichen Selbstseins ist für Aristoteles keine dem staatlichen Herr-

und ungleichen" (E.N. V 8, 1133 a 18) oder aber aus "Freien und Gleichberechtigten" (Pol. II 2, 
1261 a 32), sondern zwischen der - fur die polis mitkonstitutiven - "ökonomischen" Sphäre der 
Künste und des Warenaustauschs einerseits und jener der bürgerlichen "Öffentlichkeit" der polis 
andererseits . 

690 E.N. V 10, 1134 a 29. 

691 E.N. V 10, 1134 a 25 - 30. 

692 Dies meint nicht die unmittelbare Anwendbarkeit ökonomischer Kriterien auf Prinzipien politi­
scher Gerechtigkeit, sondern bezeichnet die im Rahmen der aristotelischen Politikkonzeption dem 
wirtschaftlichen Tausch ähnelnde, nicht hintergehbare Situation ursprunglicher Wechselseitigkeit 
und einer vorauszusetzenden konkret gleichen Subjektsqualität, die etwa gerade nicht auf ein 
"staatsbegrundendes" Sozialkontraktsmodell bzw. eine Perspektive fundamentaler Herrschaftsle­
gitimation hin überschritten werden kann. Zu letzterem vgl. M Riedel, Gesellschaftstheorie oder 
politische Philosophie? Zur Sprache der Aristotelischen Politik, in: ders., Metaphysik, 53 ff. Zum 
Versuch der Aktualisierung eines politischen "Tauschmodells" zur Lösung legitimatorischer An­
forderungen der Modeme, insbes. zur Begrundung von Menschenrechten auf der Grundlage eines 
gleichsam "transzendentalen Tausch(es)", s. 0 HöjJe, Gerechtigkeit als Tausch? Zum politischen 
Projekt der Modeme, Baden-Baden 1991, 19 ff; O. Höfle, Transzendentaler Tausch - eine Legiti­
mationsfigur fur Menschenrechte?, in: S Gosepalh/G. Lohmann (Hrsg.), Philosophie der Men­
schenrechte, FrankfunlMain 1998, 31 ff, insbes. 34 ff. Dabei erscheint es m.E. zweifelhaft, in­
wieweit sich ein solch politisches "Legitimationsmuster" eines ursprunglichen Tausches von ei­
nem spezifisch antiken Horizont teleologischer Vernunftwirklichkeit und praktizierter Polissitt­
lichkeit sowie insbesondere von den damit verbundenen geschichtlichen Anerkennungsbedmgun­
gen bürgerlicher Subjektivität ablösen läßt und nicht vielmehr vor allem geeignet erscheint, die 
unterschiedliche AufgabensteIlung aristotelischer Politik gegenüber dem maßgeblich souveräm­
tätsorientierten und auf unbedingte Freiheit rekurrierenden "politischen Projekt der Modeme" in 
markanter Weise zu illustrieren. Zur Kritik am Vorschlag HöjJes vgl. auch W. Kersting, Herr­
schafts legitimation, politische Gerechtigkeit und transzendentaler Tausch. Eine kritische Einfuh­
rung in das politische Denken Otfried Höffes, in: ders. (Hrsg.), Gerechtigkeit als Tausch? Ausein­
andersetzungen mit der politischen Philosophie Otfried Höffes, FrankfunlMain 1997,23 ff. 
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schaftsanspruch gleichsam vorausliegende, vorrangig vom wirtschaftenden EnNerb ge­

prägte und nicht zuletzt durch die gleiche Stellung am "Markt" gekennzeichnete gesell­

schaftliche Sphäre als ursprünglIcher Ort von Freiheit und Gleichheit denkbar, wie sie 

etwa dem neuzeitlichen Begnff der "bürgerlichen Gesellschaft" entspräche69] Die ge­

nannten Prinzipien vermögen \ leimehr niemals außerhalb der republikanisch-bürger­

lichen "Öffentlichkeit" der polis selbst zur Ven,virklichung zu gelangen oder diese zu 

transzendieren. Die "polItische" Gesellschaft der polis stellt wesentlich eine "Ethosge­

meinschaft" dar, die rur die Qualität der Bürger, Subjekte sittlicher Praxis zu sein und 

deren darauf gegründete Gleichheit eine unabdingbare vermittelnde Funktion ausübt694 . 

Fbenso läßt sich aber auch die Ausübung politischer "Herrschaft" niemals von der 

"koinonia polItike" der Bürger begrifflich ablösen. Zwar kann der einzelne sein sittli­

ches Selbstsein nur im Rahmen der polis verwirklichen. Doch gilt diese unabdingbare 

Verwiesenheit keineswegs fur jedweden politischen Herrschaftsverband, sondern nur für 

"dle durch die Freiheit der Bürger konstituierte Polis"691, die "freie bürgerliche Gesell­

schaft"6%, die solcherart in konkreter geschichtlicher Vermittlung "das Menschsein des 

Menschen zum Inhalt hat"691. Diese nicht hintergehbaren Anforderungen an eine im ei­

gentlichen Smn "politische Herrschaft" gelten ungeachtet dessen, daß die aristotelische 

Reflexion stets hermeneutisch von immer schon konkret historisch vorfindlichen Ver­

fassungsformen ihren Ausgang nimmt. 

Diesem Gang der Untersuchung entspricht es aber auch, daß es aus aristotelischer 

Sicht keinen schlechthin anwendbaren, allgemein-"abstrakten" und von der jeweils 

konkreten Verfassungsordnung abheb baren Begriff "staatlicher" Herrschaft gibt698
. Die 

aristotelische Vermittlung von Herrschaft und Gesellschaft einschließlich der daran an­

knüpfenden polItischen Tradition unterscheidet sich daher insbesondere in charakteristi­

scher Weise von der Entwicklung zum neuzeitlichen Staat, wie sie nicht zuletzt durch 

die Monopolisierung von Macht und das Hervortreten grundlegender Friedensfunktio­

nen gekennzeichnet ist699 Im Gegensatz zur aristotelischen Politikbegründung lassen 

sich im Horizont eines neuzeitlichen Staatsverständnisses diese Aspekte zumindest be-

693 V gl etwa Riede!, Hegels Begnff der bilrgeriIchen Gesellschaft, 251 ff 

694 V gl Bien, Grundlegung, 225 ff; 362 f 

695 Ritter, Das bilrgerliche Leben, 75. 

696 Ra/er, Das bUrgeriiche Leben, 76. 

697 Ritter, Das bUrgerliche Leben, 75, vgl. Riede!, Herrschaft und Gesellschaft, 259 f. 

698 Vgl etwa Pol I I, 1252 a 7 - 16, Riede!, Herrschaft und Gesellschaft, 257 f. 

699 Vgl E.-W Bäckenfärde, Die Entslehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: ders., 
Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheone und zum Verfassungsrecht, FrankfurtfMain 
1976,42 ff. 
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grifflich als abstrakte positive ~fachtstrukturen einerseits von ihrer Einbindung und Le­

gitimation in einer konkreten Verfassung und der diesen gegenüber freigesetzten - mo­

demen - .,bürgerlichen Gesellschaft" 700 andererseits abheben. Die Vermittlung von Ver­

nunft und Herrschaft beruht demnach im Rahmen der neuzeitlichen Legitimation des 

Staates nicht auf der vorgängigen Konstituierung und Differenzierung des Herrschafts­

begriffs selbst. Sie bleibt vielmehr einem begrifflich unterscheidbaren Vermittlungs­

schritt überantwortet, der dessen Legitimation und Einschränkung im Zeichen unverfug­

barer Rechte des :-"fenschen schafft. Demgegenüber ist aus aristotelischer Sicht bereits 

jeder Begriff von .. Herrschaft'· im Rahmen seiner teleologischen Fundierung durch ein 

je spezifisches eidos;ol mitkonstituiert und nach dessen :-"faßgabe differenziert -02. Er­

weist sich doch hierin auch für den Bereich gesellschaftlicher Praxis der durchgängig 

teleologisch-entelechiale Aufbau kontingenter \\'irklichkeit bei Aristoteles, deren Auf­

faltung zu Je pluraler "Selbständigkeit" auch in der grundlegenden ontologischen Ge­

gliedertheit der politischen Formenwelt ihren ~iederschlag frndet. Folglich läßt sich 

auch auf die Vernünftigkeit von Herrschaft gar nicht anders reflektieren als immer 

schon im Horizont der notwendigen Eidosgeprägtheit einer Mehrzahl von Herrschafts­

begriffen. Dies bedeutet näherhin, daß jeweils unterschiedlichen "Gesellschaften". also 

den von verschiedenen Formen "freundschaftlicher" Anerkennung bestimmten Ausprä­

gungen der ,.koinonia", auch eine je spezifische Herrschaftskonzeption entspricht und 

damit jeweils untrennbar verknüpft ist. So lassen sich insbesondere Bürgerherrschaft. 

Känigsherrschaft oder die häuslichen Gesellschaften eben nicht im Sinne der platoni­

schen Unterscheidung bloß der .Zahl" nach, sondern ,ielmehr wesentlich ihrem Begrif­

fe selbst nach differenzieren -13. Ja es besteht insbesondere keine begriffliche GemeIn­

samkeit zv.ischen der .. politischen" Bürgerherrschaft einerseits und jener des Haus­

herrn. insbesondere der despotisch-werkzeuglichen .,Herrenherrschaft" über den Skla­

ven, andererseits. Das Herr-Knecht-Verhältnis als Herrschaftsmodell kann auch auf kei­

ner Ebene einer etwaigen systematischen Vermittlung an die institutionelle Gewährlei­

stung der ,,koinonia politike" herangefiihrt werden. "Die bürgerliche Herrschaft'·, so 

700 Zum radikalen begrifflichen \Vandel des aristotelischen Begriffs der "bürgerlichen Gesellschaft" 
vgl. etwa Riedel, Hegels Begriff der bürgerlichen Gesellschaft, 247 ff Dieser fuhrt zum gewan­
delten Gehalt des "Ausdruckes) 'bürgerlich'" als systematischer Konsequenz des neuzeitlichen 
Staatsverständmsses aus: "Er bezeichnet nur noch die 'gesellschaftbche' Stellung des privatisier­
ten Bürgers un politisch absolut gewordenen Staate, der seinerseits erst damit der Gesellschaft ei­
nen eigenen Schwerpunkt verleiht und sie als 'bürgerliche' freigibt" 

701 Vgl. Pol. I I, 1252 a 9 ff., insbes. 10. 

702 V gl. Riedel, Herrschaft und Gesellschaft, 257 ff 

703 Vgl. Pol. I I, 1252 a 9 ff. 
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betont Riedct04
, ist vielmehr .,in allen Punkten das Gegenteil" zu der auf Gewalt beru­

henden und gcsctzlich unbeschränkten Herrschaft des Oikodespoten über den Sklaven 

SIe ist "Herrschaft über von ~atur aus Freie, die durch Gesetz beschränkt ist, Herrschaft 

im Hinblick auf den gemeinsamen. 'utzen der Herrschenden und Beherrschten und in 

jener Sphäre des guten, das heißt tugendhaften und glücklichen Lebens, die sich von der 

Herstcllung des Lcbcnsnotwendigen durch die ihr cigene ethische ~ormati\ nät des 

'Guthandclns' abhcbt,,'Ol Politische Hcrrschaft erfahrt also ihre Legitimation nicht 

durch dcn vcrmmclndcn und bcgrenzenden Bezug zu - schlechthin gültigen - Prinzipi­

en' 'l6. \\obcl der Begriff der Hcrrschaft selbst von anderen \.tachtstrukturen höchstens 

graduell unterschicden \\ürde. Vielmehr folgt ihre VernünftigkeIt aus dem konstitutiven 

Bczug zu einem spczifischen eidos, wodurch sie auch von Jedem anderen Herrschafts­

verhältms bereits ihrer .. ~atur" nach qualitativ abgehoben wird Politische Herrschaft 

kann daher aus aristotelischer Sicht bereits ihrem Begriffe nach nicht nach Willkür aus­

geübt oder zur Festigung emer beliebigen gesellschaftlichen Ordnung herangezogen 

wcrden. Freiheit und Gleichhen der Bürger gehören vielmehr bereits zu den konstituti­

ven - solcherart "teleologisch" verankerten - :-..terkrnalen der polis selbst als einer ,.Bür­

gerherrschaft ... 

Diese speZIfische Weise der Vermittlung von Vernunft und Herrschaft bereits in der 

begrifflichen Bestimmung der Polisgemeinschaft dient nicht vorrangig als Grundlage zu 

cmer bloß "empirischen" Bestandaufnahrne positiver Verfassungen. Sie enthält nel­

mehr selbst m zentraler Weise ein ethisch-normatives Kriterium politischer Herrschaft. 

Dieses gewmnt seine :-';ormativltät freilich nicht auf der Basis freiheitlich-unbedmgter 

elbstbestimmung des \.fenschen bZ\\. der Achtung seiner unverfiigbaren Rechte. son­

dern aus emem antiken Kosmos, der immer schon durch die durchgängige teleologische 

Verknüpfung von Vernunft und Wirklichkeit konstituiert ist. Dies bedeutet, daß auch 

die praktische PhilosophIe ihren Ausgang von einem Horizont alles Wirklichen nimmt, 

welcher grundlegend durch dle konkrete Aktualisierung jeweils spezifischer vernünfti­

ger Formen - d.h. für den Gang praktisch-polnischer Reflexion durch die aktuellen Ge­

stalten der erfahrungsgeprägten Bewährung ethisch-politischer Praxis des ~fenschen -

strukturiert ist. 

Demgemäß ist der solcherart erschlossene Vemirklichungsraum menschlichen 

Selbstseinkönnens ungeachtet der begrifflichen Verankerung der .,Freiheit der Freien" 

bereits in der Konzeption der polis selbst, der ja auch die mangelnde Abläsbarkeit des 

704 RU'del, Herrschaft und Gesellschaft., 259 

705 Ebda 

706 \' gl. RIedeI, Herrschaft und Gesellschaft, 258 f. 
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geglückten menschlichen Selbstvollzugs von der Bürgergemeinde entspricht, ursprüng­

lichen planvollen rechtlich-politischen Gestaltungsmaßnahmen nicht zugänglich. Trotz 

dieser unabdingbaren Verknüpfung der rechtlichen Struktur der polis mit der Freiheit 

der Bürger gerät jene niemals als "Mittel" in den Blick, etwa geeignete Entfaltungsbe­

dingungen bürgerlichen Selbstvollzugs "herzustellen" oder soziale Beziehungen gezielt 

zu regulieren. Aufgrund der vorgängigen und spezifischen "Eidosgeprägtheit" der Po­

lisherrschaft und ihrer rechtlichen Verfassung vermag das Recht keinerlei gleichsam 

"instrumentell" abhebbaren Charakter gegenüber den unmittelbar seine vernünftige 

Zweckhaftigkeit stiftenden Voraussetzungen - etwa in der bewährten "mittleren" Tüch­

tigkeit seiner Bürger auf der Grundlage ihres ausgewogenen Vermögensstandes - zu 

gewinnen. Es kann daher auch nicht zu einer allererst "distributiv" -gewährleistenden 

Einräumung grundlegender Rechtspositionen oder gar als flexibel verfügbares Gestal­

tungsmittel sozialer Bedingungen herangezogen werden. Dieses Defizit an "instrumen­

tellem" Charakter der Polisinstitutionen fuhrt aber auch dazu, daß diese ebenso nicht in 

Betracht kommen, um etwa die Bürger zum "gutem Leben" zu zwingen707 . Die aristote­

lische "Naturgegebenheit" von bürgerlicher Gesellschaft und des damit verbundenen 

spezifischen Herrschaftsverhältnisses beinhaltet zwar deren Nichthintergehbarkeit fur 

die Entfaltung der Personalität des Menschen. Sie stellt jedoch - gerade deswegen - kei­

nerlei gleichsam "deduktiv" -gewährleistenden Zusarnrnenhang zwischen der institu­

tionellen Struktur der polis einerseits und der sittlichen Praxis der Bürger andererseits 

her. Ihre fur das Selbstsein der Bürger unabdingbare vermittelnde Funktion stützt sich 

weniger auf formell-institutionelle Garantien, sondern findet sich in der von konsoli­

diertem, eingeübtem Ethos getragenen praktischen Sittlichkeit der Bürger selbst. Diese 

unauflösbare "Praxisunrnittelbarkeit" der Polisinstitutionen - und nicht etwa ein natura­

listischer Ableitungszusarnrnenhang oder auch die Entsprechung zu einem vorgängigen 

Ordokonzept - bildet den wesentlichen Gehalt der "Naturwüchsigkeit" politischer Herr­

schaftsverhältnisse bei Aristoteles. Desgleichen zielt die aristotelische "Naturtheorie der 

Polis''708 nicht auf die plane Festschreibung eines menschlichem Handeln gegenüberste­

henden faktischen Herrschaftsgebildes. Das "Bestehen ... einer Herrschaftsgewalt kraft 

Naturgesetzes"709 bedeutet vielmehr gerade im Gegenteil, daß sich diese niemals von 

707 Vgl. Riedei, Herrschaft und Gesellschaft, 260. Dieser betont: "Wenn die Legitimation einer allge­
meinen, das heißt gesetzmäßigen Herrschaftsgewalt auf dem Zweck des guten, das heißt tugend­
haften und glUcklichen Lebens beruht, dann bedarf es rur diejenigen, die mit diesem Zweck in 
Übereinstimmung leben - die Freien -, überhaupt keiner Anwendung von Gewalt; wenn umge­
kehrt diejenigen, die mit diesem Zweck nicht llbereinstimmen - die Vielen -, zum Gut-Leben ge­
zwungen werden, ist der Zwang zum Guten nicht mehr gesetzlich legitim ierbar. " 

708 Riedei, Herrschaft und Gesellschaft, 260. 

709 Ebda. 
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der "koinonia politikc" und damit von der geglückten sittlich-kommunikativen Praxis 

der Bürger ablösen läßt. In der "Natürlichkeit" politischer Herrschaft bei Aristoteles tut 

sich solcherart bereits in der Aufgaben- bzw. Fragestellung der LegitimatIOn von Recht 

und Herrschaft eine massive Differenz zur Grundlegung des modemen Staates auf. Sie 

beinhaltet eine gleichsam mangelnde "Herleitbarkeit" der Polisverfassung, sei es aus 

Prinzipien, die der bürgerlichen Praxis - etwa als unbedingt verpflichtende - vorauslie­

gen, sei es auch, was deren grundlegende Verftigbarkeit durch politische Entscheidun­

gen betrifft. Daraus folgt auch das - aus der Perspektive neuzeitlicher Fragestellungen 

gesehen - relativ geringe Augenmerk, das Aristoteles Fragen der Legitimation von Herr­

schaft sowie der daraus folgenden konkreten rechtmäßigen Ausgestaltung derselben 

widmet7lO. So entbehrt es aus aristotelischer Perspektive der Eindringlichkeit eines neu­

zeitlichen Begründungsanspruches, wenn sich, so Riedei, "von den aristotelischen Prä­

missen her überhaupt nichts ausmachen" läßt, "wie diese Herrschaft verfaßt oder recht­

mäßig abgeleitet sein sollte"711 Aristotelische politische Philosophie vermag trotz bzw. 

wegen ihrer durchgängigen "Praxisvermitteltheit" politischer Herrschaft diese gerade 

nicht etwa durch einen ursprünglichen gesellschaftsvertraglichen Entscheidungsakt aller 

konstituiert und legitimiert zu denken. Kann doch die politische Praxis des Menschen 

den Raum der polis, der sie ermöglicht - ebenso wie sie ihn, insofern sie gelungen-ge­

glückte Wirklichkeit gewinnt, in entscheidender Weise ausmacht und strukturiert - nicht 

überschreiten. Es kann keinen der polis gegenüber ursprünglicheren Stand "der Natur" 

bZ\.v. einer vorpolitischen Gesellschaftlichkeit des Menschen geben, von dem aus die 

Legitimation der koinonia politike allererst zu gewinnen wäre7l2
. 

Dabei kann dieser durch die differenzlose "naturwüchsige" Verbindung von Herr­

schaft und Bürgergesellschaft gekennzeichnete Stand politischer Reflexion in Gegen­

überstellung zur neuzeitlichen Legitimation von Staat und Gesellschaft mit gleichem 

Recht durch das Bestehen "einer Herrschaftsgewalt kraft Naturgesetzes"713 gekenn­

zeichnet, als auch - da "seiner Natur nach" eben zwischen Freien und Gleichen beste-

7 I 0 Vgl Riede/, Herrschaft und Gesellschaft, 259 ff 

7 I I Rlede/, Herrschaft und Gesellschaft, 260. 

712 Vgl. Riede/, Herrschaft und Gesellschaft, 261 Dieser betont, daß der "Vertrags- oder Vereinba­
rungsbegrifr' bel AflStoteles nIemals zur Legitimation von Gesellschaft oder Herrschaftsgewah, 
sondern stets nur im Hinblick auf die Gesetze herangezogen werde. Auch im Hinblick auf den 
Stellenwert der "Gesetzgebung" kommt dem Erklärungswert des Modells "vertraglicher" Verein­
barung mE. freIlich nur Insofern Plausibilität zu, als sie als kommunikative - und insofern auf 
Konsens und wechselseitige Akzeptanz verwiesene - traditionsbewährte EinUbung verstanden 
wird, nicht jedoch als Produkt emes zwecksetzenden - sei es auch demokratisch bzw "vertrag­
lich" legitimierten - politischen Willens Zum ethosRirrnigen Stellenwert der "nomoi" vgl. Ritter, 
"Politik" und "Ethlk", 110 ff. (insbes. 113 ff). 

7 I 3 Riede/, Herrschaft und Gesellschaft, 260. 
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hend - als ,.herrschaftsfrei .. :14 begriffen \\'erden. Fehlt es doch jedenfalls - und dies im 

Rahmen jeder der von Aristoteles vorgestellten Verfassungsstrukturen der polis - an der 

Ausbildung einer formellen .. souverän" -hoheitlichen Staatsgewalt. die durch das Her­

vortreten emes staatlichen ~.1achtmonopols gekennzeichnet wäre, demgegenüber sich 

auch freiheitlich-demokratische Prinzipien allererst zu vermitteln hätten. Die ,Saturge­

gebenheit" von Recht und Herrschaft bei Aristoteles unterscheidet sich davon in zentra­

ler Weise durch eine "Ethosunmittelbarkeit" der Polisinstitutionen. Der Stellenwert des 

Rechts ist gegenüber dem Ethos der Gesellschaft nicht ausdifferenzierbar. Es fehlt darin 

an einem ausgeprägten institutionellen "Gefälle" Z\vischen der Pra.xis menschlichen 

Selbstvollzugs einerseits, die als politische Pra.xis der Bürger notwendig in der koinoma 

politike zu sich kommt, und der rechtlichen Struktur der polis andererseits. Ebenso wie 

die Polisgesellschaft unabdingbare Voraussetzung fiir die Teloserreichung des \1en­

sehen als \lenschen ist, baut sie sich selbst unmittelbar aus der vernünftigen Praxis der 

Bürger auf. Ein eingeübter, kommunikati\ zur Geltung kommender Ethos - im Gesamt­

horizont einer durchgängig durch teleologische Formen strukturierten Vernunftwirklich­

keit - übt dabei freilich eine unabdingbare tragende Funktion aus. Dabei Ist unter 

"Ethos", wie bereits erörtert, nicht ein tradierter ~ormenbestand zu verstehen, sondern 

ursprünglich stets ein - wenngleich auf Einübung beruhendes - gerichtetes praktisches 

Streben'll. Dieses stellt aus aristotelischer icht aufgrund der darin gewonnenen "Aktua­

lität" menschlichen Selbstvollzugs ja gleichzeitig auch die spezifische Gestalt freiheit­

lich-sittlicher Pra.xis des ~fenschen dar. 

In der aristotelischen Bürgergesellschaft läßt sich die Politik im Gegensatz zur \10-

derne niemals im Zeichen einer unaufhebbaren systematischen Differenz von Freiheit 

und InstitutIOn als ein Ort formalisierter, auf verfahrensmäßIger Vermittlung beruhender 

Entscheidungen von der unmittelbaren Lebenspraxis der Bürger abheben. Daraus folgt 

auch, daß fiir die politische Willensbildung unter Freien und Gleichen keinerlei Kon­

zepte politischer "Repräsentation" in Betracht kommen. Vor allem könnte zur Legiti­

mation der Regierung .,einzelner" kein \10dell einer - allererst herrschaftsbegründenden 

- "gesellschaftsvertraghchen" Übertragung ursprünglicher Rechte herangezogen wer­

den. Jene müßte \ ielmehr stets auch die Geltendmachung eines gleichsam .. natürlichen" 

Verhältnisses von Über- und Unterordnung miteinschließen1l6
, wie sie aus aristoteli-

714 Bien, Grundlegung, 335. 

715 Vgl 0, Teil I, llJ 2. 

716 Vgl. hiezu in Analogie zu besonderen Fähigkeiten in den Kilnsten, Jedoch im Gesamtkontc:\t des 
Abschnitts äußerst einschränkend Pot. tt 2, 126 I a 34 • 39; msbes. 37 . 39; s. auch die von Ari· 
stoteles . erneut Ln Gegenüberstellung zur Eignung des tugendhaften Bürgers, zu "regieren" und 
,.regien ZU werden" . als naturgemäß aufgefaßte Unterordnung der Frau unter das "aristokratisch" 
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scher Sicht zwar das Haus maßgeblich prägt, in der BÜfgergemeinde jedoch keinen 

Platz hat. Em bloß vertragstheoretisch vermitteltes Verständnis hoheitlicher Gewalt da­

gegen setzte die Möglichkeit voraus, die eigene konkrete Praxis insoferne zu überschrei­

ten, als diese auch selbst die rechtlich-politischen Bedingungen ihres Zu-sich-selbst­

Kommens konstituieren müßte. ~ur wenn die Freiheit .. sich selbst setzend" - und nicht 

eingeschränkt auf die Aktualisierung vernünftiger Formen - über sich zu verfügen ver­

mJg, kann sie wohl auch auf dem Wege politischer Repräsentation übertragen werden. 

Sie hält sodann in einem derartigen auf politischer Stellvertretung beruhenden Konzept 

ihrer institutionellen Vermittlung auch die Differenz zwischen "politischer", d.h insti­

tutionell garantIerter, Freiheit und der Uneinholbarkeit moralischer Selbstbestimmung 

offen. Ein solches Verhältnis einer differenzierten und dialektischen Vermittlung von 

Freiheit und Politik überschreitet jedoch den begründenden Horizont aristotelischer Po­

lissi ttlichkeit. 

Vor dem Hintergrund dieser mangelnden Differenzierbarkeit von .. Politlk" und "Pra­

xis" und den daraus resultierenden Grenzen rechtlicher Vermittlungsfunk'tionen stünde 

aus aristotelischer icht die dauerhafte Zuweisung von Regierungsärntern an einzelne 

Bürger im fundamentalen Widerspruch zu ihrer Gleichheit Denn unter Freien und Glei­

chen, deren Sublektsqualität sich auf das Kritenurn des Gelingens sittlicher Praxis, auf 

das .. gute Leben" als das spezifische Werk des ~fenschen als ;-'fenschen. stützt, kann es 

keine wesensmäßIge Eignung einzelner geben, die zu einer dauernden, gleichsam be­

rufsmäßigen Ausübung von Regierungsfunk,ionen befahigt Selbst wenn es in der Poli­

tik ansonsten - ähnlich wie In den Künsten - zweckmäßiger sein mag, immer dieselben 

die ttir sie aufgrund spezifischer Fähigkeiten geeigneten TätigkeIten wahrnehmen zu 

lassen '17, so Ist dles doch, was die Regierungsärnter unter Gleichen angeht. nicht mög­

lich -11. Wo ,.alle von ~atur gleich sind", so Aristoteies, "da müssen alle an der Regie­

rung teilhaben, mJg dies nun zweckmäßig oder unzweckmäßig sem,,-19. 

Die institutionelle Lösung bietet der republikanische "Reihendienst" '~o, in dem die 

Bürger regelmäßig m den Regierungsärntern aufeinander folgen und so abwechslungs­

weise am Regieren und am Reglem\'erden teilhaben::I. Dieser verbindet das Element 

geprägte ,.häusliche" Reglffient des ~lannes in Pol. 111 4, \277 b \7 - 26 sowie Ill5bes. Pol. \ J 2, 
1259b I tT 

717 \'gl. Pol. 1I 2, 1261 a 34 - 39 

718 Vgl. Pol. 11 2,1261 a 37 - 1261 b 4. 

'i19 Pol 1I 2, 1261 a 39 - 1261 b 2. 

720 \'gl. BIen, Grundlegung, 335 tT. 

i:: I \'gl. Pol. 11 2, 1261 a 32 - 37, 126 J b 2 - 6. AristoteJes fuhrt aus: .. Denn es können nicht alle 
gleIChzeitig regieren, sondern jahrn eise oder nach trgendemer Ordnung oder Zen. Auf diese \\ el-
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der für die polis charakteristischen und solcherart die "verschiedenen"m zur "Einheit" 

zusammenschließenden Tauschsituation im Rahmen arbeitsteiliger Künste und des Er­

werbs daseinssichernder Güter einerseits, die Aristoteles solcherart auch der Verteilung 

von Regierungsfunktionen gegenüberstellt723
, mit der grundlegenden Gleichheit der Bür­

ger in ihrer politischen Praxis andererseits. Diese unterscheidet sich dadurch in charak­

teristischer Weise von den in den Künsten zum Tragen kommenden spezifischen Fähig­

keiten. Dies wird dadurch institutionell "dargestellt", "daß abwechslungsweise die 

Gleichberechtigten einander Platz machen und außerhalb des Amtes einander ebenbürtig 

sind. Da regieren sie denn abwechslungsweise und werden regiert, als wären sie andere 

geworden." 724 Allein das "gute Leben", das die Grundlage der koinonia politike bildet 

und durch das die polis mit dem Begriff des Menschen selbst grundlegend verknüpft ist, 

befähigt ja - und dies in gleicher Weise - zu beidem, sowohl zum vernünftigen Regieren 

wie auch zu einem der Entfaltung des Menschseins angemessenen "Regiertwerden"m. 

Ja das "gute Leben" vermag nur dann die vernünftige Gestalt der polis zu begründen, 

wie auch in ihr zur Entfaltung zu gelangen, wenn beide Seiten zu dieser Haltung prakti­

scher Vernünftigkeit durchdringen. Die Voraussetzung sittlicher Reife sowohl bei den 

"Regierenden" als auch bei den "Regierten" weist massiv auf den Unterschied zwi­

schen der kommunikativen Struktur der vernünftigen Gemeinschaft von Gleichen und 

Freien und allen Herrschaftsverhältnissen despotisch-instrumenteller Prägung hin726
. Im 

Gegensatz zur Unterworfenheit unter andere Herrschaftsformen steht allein in einer sol­

cherart "politischen" Herrschaft das "Regiertwerden" daher nicht in Spannung zur vol­

len Subjektsqualität der Bürger. Doch verlangt die demgemäß für die koinonia politike 

konstitutive Gleichheit der Bürger, die aus der Orientierung ihres rechtlichen Status an 

se werden doch alle regieren, wie wenn etwa Schuster und Schreiner in der Arbeit abwechselten 
und nicht immer dieselben Schuster und Schreiner wären." 

722 E.N. V 8, 1133 a 18. 

723 Aristoteles greift die - vorrangig der ökonomischen Sphäre zugehörige - "iustitia commutativa", 
die bereits in E.N. V ausfilhrlich erörtert wurde, explizit im engen Zusammenhang mit der Einfilh­
rung des "republikanischen Reihendiensts" und im Zeichen einer differenzierenden Konfrontation 
mit diesem auf, in der wohl auch die allgemeine, politikbegründende und Gleichheit erzeugende 
Bedeutung des gegenilber den spezifischen "Werken" verschiedener Kilnste abgehobenen "Wer­
kes" des Menschen "als Menschen" aufscheint. 

724 Pol. Il 2, 1261 b 3-5 . 

725 Vgl. Pol. III 4, 1277 a 25 - 29; 1277 b 7 - 16; in Abgrenzung gegenUber der "despotischen" Herr­
schaft ilber den Sklaven bzw. zur Stellung Unfreier und "ökonomisch" Abhängiger s. Pol. 1Il 4, 
1277 a 33 - 1277 b 7; zum dadurch geprägten Begriff des Bilrgers vgl. Pol. III 13, 1283 b 42 -
1284 a 3. 

726 Vgl. die Kritik des Aristoteles, Pol. IV 11, 1295 b 19 - 25, an einem durch "Feindschaft" statt 
durch "Freundschaft" unter Ebenbilrtigen geprägten Staat von "Herren und Knechten", in dem die 
einen nur zur Regierung und die anderen nur zum Regiertwerden befähigt sind. 

160 



der sittlichen Tugend hervorgeht, eben auch, alle konkret an den Funktionen politischer 

Willensbildung teilhaben zu lassen727
• Dies beinhaltet die Teilnahme aller an der bera­

tenden und richtenden Gewalt sowie insbesondere die gleichmäßige abwechslungsweise 

Aufeinanderfolge der Bürger im Amt des Regierens. Denn da auch unter von Natur aus 

Gleichen "nicht alle gleichzeitig regieren"m können, "sondern jahrweise oder nach ir­

gendeiner anderen Ordnung oder Zeit"729, sollen "abwechslungsweise die Gleichberech­

tigten einander Platz machen und außerhalb des Amtes einander ebenbürtig" 730 sein. 

Solcherart gewährleistet die Politie - unter der Voraussetzung der mangelnden Vertret­

barkeit 1m praktisch-politischen Handeln - die gleiche Beteiligung politischer Subjekte 

am Regieren und Regiertwerden. Sie sichert dadurch weiters - damit untrennbar ver­

knüpft - die rur das Gelingen politisch-vernünftigen ITandelns notwendige Stabilität und 

Dauerhaftigkeit der Ordnung der polis. Die für die "wohl gemischte" Verfassung cha­

rakteristische ausgewogene soziale Struktur, die insbesondere von einem breiten Mittel­

stand geprägt ist, bildet die Voraussetzung für eine derartige Verteilung der Regierungs­

funktionen. 

Die Ausübung der Regierung sowie die politische Tätigkeit überhaupt heben sich 

damit bei Aristoteles in charakteristischer Weise von der arbeitsteiligen "Sphäre der 

Warenproduktion"731 und den durch spezifische Fertigkeiten und Fachkenntnisse ge­

prägten Künsten ab. Diese entscheidende systematische Differenz wird nicht zuletzt in 

seiner Polemik gegen den "arbeitsteilig" -ständisch strukturierten Aufbau des platoni­

schen Einheitsstaates deutlich. So greift Aristoteles in seiner Absage an jegliche nach 

partikulären Wesenszwecken differenzierte oder auch berufsspezifische und besondere 

erlernbare Kenntnisse beanspruchende Zuordnung politischer Tätigkeit gerade ein dem 

handwerklichen Bereich entstammendes Beispiel Platons auf32 Platon erläutert die Un­

vernünftigkeit des Tausches berufsspezifischer Rollen, nämlich jener des Schusters und 

des Zimmermanns, um anhand dieses Paradigmas die verderblichen Folgen einer allge­

meinen Ausübung politischer Tätigkeiten zu illustrieren. Dabei würde aus platonischer 

Sicht gerade die Übertragung eines solchen "Tausches" spezifischer Aufgaben auf die 

Inanspruchnahme von Regierungsfunktionen eine radikale, die polis bedrohende Steige­

rung seiner Unvernüoftigkeit herbeiführen7H Aristoteles wendet indes - gerade in der 

727 Vgl. Po11l2, 1261 a 39 - 1261 b 2 

728 Pol Il 2, 1261 a 33 

729 Pol. Il 2, 1261 a 33 - 34 . 

730 Pol 11 2,1261 b 3 f. 

731 Vgl Bien, Grundlegung, 338 . 

732 Vgl. Platon, Polileia 11, 374 b ff, IlJ, 397 e (ff); IV, 434 a ff. 

733 Vgl. Platon, Pohteia IV, 434 a ff.; insbcs . 434 b - c. 

161 



Betonung seines dem platonisch-"technokratischen" Legitimationsmodell entgegenge­

stellten Konzepts politischer Vernunft und bürgerlicher Subjektivität - sogar das dem 

handwerklichen Bereich entnommene und von daher besondere Evidenz beanspruchen­

de Beispiel Platons in sein paradox anmutendes Gegenteil. So stützt Platon seine Argu­

mentation, die die Notwendigkeit spezifischer "technischer" Fähigkeiten in gleicher 

Weise fiir handwerkliche wie für politische Tätigkeiten einfordert, auf die eindringliche 

Aporie eines gleichsam willkürlichen Aufgabenwechsels zwischen zwei Vertretern ver­

schiedener "Künste", deren jeweils unterschiedliche eidosgeprägte Kenntnisse und Fer­

tigkeiten sie nur zur Herstellung eines spezifischen "Werks" befähigten. Gerade diesem 

überzeugend wirkenden Paradigma ständisch-"technischer" Fundierung menschlicher 

Vernunfttätigkeiten stellt Aristoteles die Forderung entgegen, alle "am Regieren" teil­

haben zu lassen - gleich wie, wenn in der Tat "Schuster und Schreiner in der Arbeit ab­

wechselten und nicht immer dieselben Schuster und Schreiner wären"734. Dieses Modell 

politischer Willensbildung stellt sich maßgeblich als die Konsequenz der von Aristote­

les geleisteten Ausdifferenzierung praktischer Vernunft gegenüber dem universalen 

Theoriezusammenhang Platons dar. Sie entspricht deren Abhebung von den arbeitsteili­

gen "technai" und der dadurch gewonnenen Reflexion auf ein spezifisches "Werk" des 

Menschen "als Menschen", welches solcherart die Fundierung der Politik in einem all­

gemeinen Begriff des Menschen ermöglicht. 

Es zeigt sich also, daß sich in dem für den Aufbau der aristotelischen Philosophie 

umfassend bestimmenden "entelechialen" Konzept kontingenter Wirklichkeit Teleolo­

gie und Subjektivität keinesfalls konkurrierend gegenüberstehen. Insbesondere wird das 

wesensgemäße "Selbstseinkönnen" des Menschen nicht von einem seine - ihm als täti­

ger Lebensvollzug überantwortete - "Praxis" überschreitenden teleologischen "ordo"­

Konzept abgeleitet bzw. auf dieses hin finalisiert gedacht. Die aristotelische Teleologie 

stellt vielmehr eine Funktion des Unternehmens dar, Kontingenz - insbesondere das ge­

richtete Streben naturhafter Seiender sowie vernunftgeleiteten menschlichen Handeins -

im Rahmen eines nicht eigentlich geschichtlich offenen Horizonts ihres Verwirkli­

chungsraums dennoch konkret zu sich selbst zu vermitteln und nicht durch die Veranke­

rung in uneinholbar-transzendenten Prinzipien - etwa der gleichsam "unbedingten" Idee 

des "Guten" - der Uneigentlichkeit preiszugeben. Mit diesem umfassenden Konzept der 

nicht hintergehbaren Verknüpfung von Kontingenz und Wesenhaftigkeit aller Seienden 

verbindet sich der Anspruch, der gesamten kontingenten Wirklichkeit eine analoge und 

734 Pol. II 2, 1261 a 35 - 37. 
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dennoch jedes einzelne Seiende nicht transzendierende - und damit der Uneigentlichkeit 

aussetzende - Begründungsstruktur zu erschließen. 

Im Bereich politischer Vernunft muß selbst der durch die Heranziehung "außeror­

dentlicher" Tugendhaftigkeit ftir die Funktion des Regierens gekennzeichnete Idealstaat 

platonischer Prägung hinter der Verankerung der polis im BegrIff des "Menschen als 

Menschen" zurücktreten. Dessen Aktualität bildet die geglückte "bürgerliche Gesell­

schaft", die auf der "FreIheit der (konkret) Freien" beruhende koinonia politike gleicher 

Bürger. 

Der Preis gerade dieser radikalen Reflexion auf die Bedingungen wirklicher Freiheit 

in einem spezifisch antiken Verständnishorizont umfaßt freilich den Ausschluß aller je­

ner, die nicht zur aktuellen Entfaltung ihres sittlichen Personseins gelangt sind bzw. ge­

langen können. DIese hat trotz ihrer mIttelbar aus dem Aktualitätsgebot resultierenden 

untrennbaren Verwobenheiten mit zufallig-partikularen Bedingungen der Freiheitsbe­

währung nicht vorrangig isolIerbar dinglich-materielle, sondern wesentlich sittlich­

kommunikative Voraussetzungen und gilt aus antiker Sicht als grundlegend in die Ver­

fügung des Menschen selbst gerückt. Es gibt deshalb keine im eigentlichen Sinn vor­

gängig naturhafte Einschränkung politischer Subjektivität. Doch bleibt der Vollzug an­

tiker Sittlichkeit stets auf einen sie allererst zu sich selbst vermittelnden und in sich ge­

schlossenen Horizont bezogen, in dem Vernünftigkeit immer schon aktuell und konsoli­

diert hervorgetreten sein muß, um als solche begriffen und wirksam werden zu können. 

DlCser schlIeßt auch einen menschliches Selbstsein allererst ermöglichenden kommuni­

kativen Raum bewährter und erfahrungsgebundener Formen sittlicher Praxis mit ein. 
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Teil 2: Thomas von Aquio. Teleologie und Geschichtlichkeit 

I. Teleologie unter dem Anspruch universaler Letztbegründung 

1 Einleitung: Auf dem Wege zur Ablosung des . telos " des Menschen von der polis 

DIe SIch aus der Geschichtslosigkeit antiker Vernunftstrukturen der Wirklichkeit erge­

benden "Aporien" politischer Freiheit bei Aristoteles735 
- insbesondere deren gleichsam 

differenzlose Einbindung in die Polisinstitutionen sowie der Ausschluß aller "öko­

nomisch" Unselbständigen - markieren dIe AufgabensteIlung für die daran anknüpfende 

politische RefleXIon . Im Rahmen antiker praktischer Diskussion sucht vor allem die 

Stoa zu einer allgememen und gleichen Personsqualität aller Menschen durchzudringen. 

So verfolgt bereits die stoische Ethik das Anliegen einer die Grenzen der "bürgerlichen 

Gesellschaft" der polis überschreitenden universellen Ausweitung menschlicher Sub­

jektivität - unter Ablösung von ihren spezifischen "materiellen" Voraussetzungen und 

dem Aktualitätserfordernis aristotelischer "entelecheia" 736. 

Wie läßt sich freilich Im Horizont überlieferter Vernunftwirklichkeit von den von 

Aristoteles in fUr die Antike exemplarischer Weise reflektierten "politischen" Voraus­

setzungen des konkreten Gelingens sittlicher Praxis abgehen, die ja doch den Kreis -

auch potentiell - vernünftIger Subjekte maßgeblich einschränken? Steht doch auch der 

stoischen Ethik noch nicht der Raum der Geschichte als Ort einer spannungsreichen 

Venmittlung von Freiheit und Kontingenz in der beständig neu eingeforderten Selbst­

überschreitung Je kontingenter Verwirklichungsfonmen menschlicher Freiheit zur Ver­

fUgung . 

Unaufgebbar ist daher auch für die Stoa jenes für die gesamte griechische antike Tra­

dition charakteristische Jeweils m sich differenzlose Modell der Verhältnisbestimmung 

\"on Kontingenz und Freiheit. Dieses bietet ja ebenso allen Ausprägungsfonmen einer 

prinzipiell unvenmittelbaren Entgegensetzung zueinander \vie der schlechthinnigen Af­

finmatlOn von - sei es auch "spezifisch" differenzierten - endlichen Voraussetzungen 

Raum Da die stoische Ethik sich von den den Kreis sittlicher Subjekte einschränkenden 

Bedingungen aristotelischer Polissittlichkeit zu befreien sucht, muß sie folglich im sel­

ben Maße auch den von Aristoteles gewonnenen Reflexionsstand konkret "politische 

735 Zur Kritik an den Grenzen sittlicher SubjektIvität einerseits sowie der mangelnden "normative(n) 
RechtfeI1lgung einer polItischen Zwangsgewalt" andererseIts vgl. insbes . Riede!. Über eInige 
Aporien , 96 ff 

736 Zu deren Voraussetzungen \lTI BereIch der Ethik vgl Forschner, Ethik, 63 ff, 142 ff. , 171 ff. S. 
dazu auch ausfLlhrlicher die Kap . IlI9, 12 b. 
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Freiheit" verbürgender Institutionen der polis hinter sich lassen737
. In diesem Zusam­

menhang wird auch dessen grundlegende Ausdifferenzierung praktischer Vernunft, eben 

als der spezifischen Vernünftigkeit menschlicher "Praxis", preisgegeben738, die nur je­

nen Bereich von "Seienden" als für den Selbstvollzug des Menschen zugänglich er­

kennt, welche "in der Gewalt des Menschen" sind. Die Ablösung menschlicher We­

sensverwirklichung von ihren spezifischen, ökonomischen wie naturalen, Voraussetzun­

gen bei Aristoteles kann daher nur in die prinzipiell unbedingte Affirmation jeglicher 

kontingenten Determinanten einmünden. Im Zeichen eines universellen Finalzusam­

menhangs weitet sich daher der Vermittlungsraum des göttlichen "logos" zur "Vielfalt" 

aller "Dinge und Ereignisse", die "aus einem einzigen schöpferischen Prinzip entsprin­

g(en)"719. Unter Elirninierung des Begriffs des "Zufalls" - und wohl auch im Zeichen 

einer durch seine Ausweitung einsetzenden Entleerung und Auflösung des Teleologie­

verständnisses selbse40 
- geraten sowohl die Zwecke der Natur wie auch das gesamte 

geschichtliche Weltgeschehen zur planen "Bühne" göttlichen Wirkens. Beide werden 

solcherart auch zu einem - zwar nicht auf Geschichte hin, sondern im Zeichen der 

"Notwendigkeit" aller Dinge und Geschehnisse - geweiteten Ort und zur unmittelbaren 

Funktion menschlicher Sittlichkeit. Im kosmologischen Systemdenken der Stoa manife­

stiert sich der universelle Anspruch des göttlichen logos - und damit zeigen sich letztlich 

auch die Grenzen seines "Unbedingtheitscharakters" - darin, daß er den Begriff bloßer 

Kontingenz nicht - in Differenz zu sich selbst - freisetzt, sondern unmittelbar aufhebt. 

Gerade die Beseitigung des "Zufalls" als Konsequenz der Einführung einer gleichsam 

universell planenden Vernunft74
) erweist diese als weiterhin in den geschlossenen Hori­

zont antiker Wirklichkeitsstrukturen eingepaßt, der ja auch den Raum menschlicher 

Praxis begrenzt. Dieses "differenzlose" Verhältnis von "Allvernunft" und Kontingenz 

markiert nicht zuletzt entscheidende systematische Unterschiede zum j üdisch­

christlichen Offenbarungsglauben und des dadurch erschlossenen Weltverständnisses. In 

markanter Weise steigert sich dagegen in der Stoa der Anspruch universeller teleologi­

scher Vernünftigkeit in Verbindung mit der Vermittlung dieses umfassenden logos nach 

Maßgabe jedes einzelnen - nicht bloß des jeweils spezifisch, also artrnäßig, bestimmten 

737 Zur dennoch differenzierten stoischen Sicht des spezifisch sittlich "Guten" in der Abgrenzung ge-
genüber kontingenten "vonnoralischen" Handlungszielen vgl. jedoch Forschner, Ethik, 171 ff. 

738 Zum politisch neutralisierenden Impuls insbesondere der späten Stoa S.U., Teil 2, 1Il9, 12 b. 

739 Forschner, Ethik, 107 f. 

740 Vgl. Forschner. Ethik, 98 ff., 104 ff. 

741 Zum teleologisch-theologischen Ursprung des stoischen Systemdenkens vgl. Forschner, Ethik, 
106 f. 

166 



- Seienden74!. Im Begriff der "heimarmene" ist der Ausschluß jeglicher bloßen Kontin­

genz auch fUr den Bereich menschlicher Praxis enthalten. Die daraus resultierende ge­

forderte Fügsamkeit") gegenüber dem "fatum" fUhrt z>\'ar zu einer massiven "Verinner­

lichung" des Freiheitsbegriffs'" Sie bedeutet jedoch keine auf verantwortliche Stel­

lungnahme verzichtende Schicksalsergebenheit, sondern gestaltet das bloße "Widerfahr­

nis" um zur Leistung sittlicher Vernunft. Freiheit äußert sich in der Lösung und Di­

stanznahme gegenüber triebhafter "Verstrickung""l und der freien Bejahung dessen, 

was nicht in der Macht des Menschen liegt. Sie kommt zu sich selbst, indem sie sich -

mangels der Chancen, die vorfindliehe Wirklichkeit überschreitend aufzubrechen - in 

ein affirmatives Verhältnis zu den Bedingungen des eigenen Daseinsvollzugs setzt - und 

diese solcherart in eine Leistung der eigenen sittlichen Freiheit transformiert746
. 

Doch verrugt wohl erst die christliche TraditIOn - aus der Reflexion Jüdischer Erfah­

rung von Geschichtlichkeit schöpfend747 
- das erforderliche systematische Potential, um 

den in sich geschlossenen Vermittlungsraum bürgerlichen Ethos und der sich aus­

schließlich darin reflektierenden praktischen Vernünftigkeit endgültig aufzubrechen und 

zu überwinden. Es hält in seinem durch den Bezug zur "absoluten" SubjektJvität eines 

geschichtlichen Gottes erschJossenen Verständnis der "Transzendenz" der menschli­

chen Person einen humanitären Anspruch bereit, welcher geeignet ist, die Verwirkli­

chung menschlichen Selbstseins endgültig von ihrer Bindung an die Lebensform der 

polis abzulösen und dagegen der Unbedingtheit menschlicher Freiheit gegenüber jedwe­

der kontingenten Lebenssituation Geltung zu verschaffen748
. Damit verbindet sich frei-

742 Vgl. Forschner, Ethik, 105 ff Dieser erlautert das stoische Identitätsmodell von Vernunft und 
\\'irklichkelt folgendermaßen "Dle stoische' Seins frömmigkeit' ist nicht mehr geneigt zu akzep­
tieren, was Platons Kosmologie im Timaios in Rechnung stellte: Die Begrenzung der göttlichen 
Gestaltungs- und Ordnungs funktion durch eIn zweites Prinzip, das dem vernUnftigen Prinzip nur 
partiell und keineswegs immer gehorcht, und das nicht erlaubt, von allen Dingen und Erelgmssen 
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ZU sagen, sie seien einfach 'notwendig', das heißt ver­
nUnftlgerweise, nach eInsichtiger Gesetzlichkeit und unausweicblich so, wie sie sind." 

743 Vgl Forschner, Ethik, 110 ff. 

744 Vgl Forschner, Ethik, 110 f. Dieser erläutert: "Mit der Stoa setzt offensichtlich die Privilegierung 
eInes rreIheilSbegriffs ein, der primär in Termini der Innerltchkelt formuliert ist und das autarke 
Bewußtsein der rreiheit zum Inhalt hat: FreIheit ist ein Zustand des Gemüts und nicht primär ein 
objektiver Rechtszustand oder eIne Qualttät des HandeIns in der WeIl. Dieses mag nach Zwangs­
gesetzen verlaufen, FreIheit als Qualttät der inneren Halrung, die das Handeln begleitet und in Je­
dem Fall eIne Identität von Wille und Handlung möglich macht, bleibt bestehen." 

745 S. SpaemannLow, a. a 0.,82. 

746 Vgl Forschner, Ethik, 111. 

747 Vgl. dazu W Kamlah, Chnstenrum und Geschichtlichkeil. Untersuchungen zur Entstehung des 
Chrislentums und zu Augustins "Bürgerschaft Gottes", Sruttgart - Köln, 1951 2, 33 ff. 

748 Vgl dazu - In wenngleich verkürzender Perspektive antiker "Kosmozentrik" - insbesondere J B . 
. \lel:, Chnstltche Amhropozentrik. Über die Denkform des Thomas von AquIn, München 1962, 
97 ff. 
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lich zunächst die Tendenz, mit dem Verlassen der Institutionen der Polissittlichkeit hin­

ter den insbesondere von Aristoteles erreichten - wenngleich auf den Raum der polis 

eingeschränkten - entwickelten Reflexionsstand einer wesentlich auf "praktische" Ver­

nünftigkeit gestützten und im Begriff des Menschen selbst verankerten politischen Ra­

tionalität zurückzufallen749
. 

Gleichwohl prägt die dem teleologischen Modell der Wirklichkeit in der Antike ent­

stammende Begrifflichkeit in entscheidender Weise die Anfange philosophischer und 

theologischer Reflexion des Mittelalters mit. Die systematische Vermittlung von christ­

lichem Offenbarungsglauben und antiker philosophischer Reflexion erreicht ihren Hö­

hepunkt in der Scholastik durch die Rezeption und Transformation der "entelechialen" 

Teleologie des Aristoteles, insbesondere durch Thomas von Aquin. 

So erv"eist sich das Weiternirken aristotelischer Metaphysik bzw. Physik bei Thomas 

von Aquin etv.a darin, daß er maßgeblich an der "wesenhaften" Gegründetheit aller 

Seienden festhält, die ihm nicht zuletzt das geeignete philosophische Instrumentarium 

zur Vermittlung seines schöpfungstheologischen Anliegens zur Verfügung stellt. Die 

Grundstruktur kontingenter Vernunftwirklichkeit, die aus der Vermittlung vonje spezi­

fischer "Form" und "Materie" hervorgeht, bleibt so in ihrem systematischen Stellen­

wert fur die relativ "selbständige" substantielle Fundierung geschaffener Seiender weit­

gehend gewahrt. Freilich wird die aristotelische "Ursachenlehre" nunmehr stets auch in 

Differenz zum absoluten wie gleichwohl sich in geschichtlicher Vermittlung an seine 

Kreatur mitteilenden "schöpferischen" Grund aller Wirklichkeit gerückt. Sie wird da­

durch, etwa in der systematischen Wendung einzelner Prinzipien, auch in charakteristi­

scher Weise aufgebrochen und umgeformt. So erfahrt etwa die Konstanz der Arten bzv,: 

der "Formen" - die bei Aristoteles ja keineswegs als Produkt planender göttlicher Ver­

nunft begriffen wird, sondern im Gegenteil in den Dienst der in sich selbst begründeten 

Wesenhaftigkeit je spezifischer Seiender gestellt ist - nunmehr zumindest ansatzweise 

eine Öffnung und Dynamisierung. Diese vermittelt sich bei Thomas freilich zunächst 

nicht übern'iegend in der Überschreitung je geschichtlicher Verwirklichungsformen75o
, 

sondern kommt in der Gestalt einer "ordoförmigen" Hierarchisierung aller Seienden 

zum Vorschein. Die damit erzielte Seinsstufung verdankt sich - neben ihren neuplatoni­

schen Wurzeln - dem Anliegen einer nach einer "absoluten", schlechthinnigen Begrün­

dung ausholenden Überschreitung der immanenten Vernunftstruktur endlicher Wirk­

lichkeit, insoferne diese nun nicht mehr die gleichsam voraussetzungslose und endgülti­

ge Weise ihres zu-sich-selbst-Kommens bildet. 

749 Vgl. dazu ausftlhrlicher u., Kap. III 

750 Vgl. dazu A. D. Sertillanges, Der heilige Thomas von Aquin, Köln u. Ollen 1928,348 ff. 
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? Tenden=en der TransJormation und Außosunr: der aT/stote/ischen Pnr:=ipienJehre' 

Zur D}7UImlSierun~ von .. Form" r.nd .. Materie' 

In semem solcheran auf Transzendenz vef\\elsencen :.;;;en\\en ef\\eist sich der Be­

gnff des 5 holastischen .,ordo" als rucht allein ansL:e~lsL!1er Herkl~nft, sondern vorran­

gIg als Ausdruck der durch das Christentum demgegenüber aufgebrochenen OIltologi-

hen Differenz im Begriff der \\Irkhchl-en selbst. Z\\aI bleibt insbesondere die \\ech­

sets iu;e Vef\\ie enheit \on "Form" und, 1atene"" III der Be;IÜndungsstrUJ...-rur \\e­

senhafier ":eiender aufrecht und \\1rd ruch: unmmelbar Im H.nhl;L;" auf einen \\le auch 

Immer 'onzipienen, gleIChsam anthropomorph-\\;I • fuliehen t::~gs- oder Erkennt­

nisakt göttlicher. ubjekU\iidt hin fulli:tionalisier: Gerade III der re:a~l\ en ._o\uionomle'· 

d r ~chöpfung, \\as nämlich dIe plurale und in ich .. selbständlge" Fundierung !hrer je 

artSpcZlfischen Vemünftlg:-:ell durch Form und • bterie angehL weiB sich Thomas in 

zentraler Weise dem ieleologi:>chen Konzept des A.rislOtelcs verprllchtet. 

Dennoch bahnt ich darin auch ein deutlicheres'panr!"Wlgsverhältnis eben Z'.· . .;schen 

dl _ n beld n KonstltutlonspnllZ1p:en aller .-onangemen '. elenden den Weg ;) tntt et­

wa im Begnff der ... latene" elIl zunehmender BeCe~iu.:;.gswandel zutage, cer selIl 

'ch\\erge\\icht \om Charak1er der i..onheien ?Osiiiven .... föghchkei," eines Je spezifi-

s b n elenden Zll dem eines lei hermaßen überscmeßend teleologisch finalisienen 

\\le unspcZlfischen \'erstandrusses von .. Entbehrung" bzw. des. fangelsjeghcher Form 

\ erlagen Ja dIe 1a,cne" ZClgt solcherart \\ohl a ch ~w: elIler Loslösung aus de~ 

be;nft ich-hermenemi ch nicht hintergehbaren und immer schon Zlltagege::--etenen 

\\ eh cl CltJg n Ver ehränkth lt ffil, Ihre Je syezifischen Form 

Demgege:1Uber stellte das Pn..wp der . .h~ le" bei AI1stoteJes als .,hypo -elmenon-' 

(subJe {um), d.h. als alle~ _ ~ ,enden Je .2 g:undehegendes", nich< zulem AusCr_d: 

und Grundlage d r unbt::r,,;:~~ KontUlJ1t:lt l!lld •. E\\igkeit" je \"crnünfti;1 geform~er 

~Tir -hchkeit dar und \" r chafite .hmit a ch der Perspe~U\'e des nieh: hlmergehbaren 

dann Innest hens reHe :tierender Vernt:.. ..... "1 Gelmng. Aristoteles ef\\-eis: sich solcherar. 

d m eleau. h n Anliegen der chlechthinn.igen "A~.an;s:;)sig 'ei," aLes elenden \ er­

pt1ichret \\ Ich in~ _ondere dIe Entstehung yo~ e.enden" aus eem .,. ~.ch:.se:en­

den" ZUIilc ~\eI t Im Begriff der .... !a:ene" integr::er: er ,;,.e Konum.:.Jtät des ,,'::eIerrden" 

m eme Lehre \on der ,.Be\\e,;t!J.,_". dIe jener gegenuber dennoch der - von der plato­

nisch-"eideti~ehen" Tradition mspIri r:en - Frage nach dem .. Werden" spe=Ylscher -­

tueller Form n Ge:" .. ng \erschafft'SI
• 

Erst a oe:-. :L:-:: po·jmer O. en" arung~eligionen., d:;: als solche a-;.:f eiller. •. ge­

chichtliehen" H r.:Wr., \ er\\1esen ind, folgt demg eeni:ber die Herausiordenmg Z''':: 

!Sen) S 0, Tell :, I 3 
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Reflexion auf eine der spezifischen Prinzipienstruktur vorgelagerte Materie "schlecht­

hin", die sogenannte "materia communis", wie etwa durch Avicenna, bzw. die unge­

formte "prima materia"752 seitens Averroes', in deren Rahmen erste Ansätze einer "Ver­

gegenständlichung" des Prinzips der Materie als solcher zum Vorschein kommen. Diese 

arabischen Vertreter früher mittelalterlicher Aristotelesrezeption, Avicenna und A ver­

roes, stellen sich der skizzierten Aufgabe gleichwohl im Bemühen, das aristotelische 

Anliegen der Begründung kontingenter substantieller Seiender sowie ihrer Entstehung 

durch die Prinzipien von je spezifischer Form und Materie zu bewahren. So unterschei­

det etwa Avicenna gegenüber den traditionellen spezifischen Formen auch eine unspezi­

fische "forma corporalis eommunis" oder "forma corporeitatis"m, die allererst die 

"Körperlichkeit" der Materie als solche verleiht und ihr auf diesem Wege auch eine ge­

wisse Verselbständigung gewährt. Freilich bildete aus dieser Sicht gerade die Konstitu­

ierung einer allgemeinen "Körperlichkeit" der Materie die Voraussetzung fur ihre indi­

vidualisierende Funktion, dafur, daß sie in der Lage sei - wechselnde - Formen aufzu­

nehmen und so zu konkreten substantiellen Individuen aktuiert zu werden754 . 

Averroes mahnt gegenüber diesem Konzept der "materia communis" zwar das für 

die aristotelische Lehre von Form und Materie leitende Anliegen der selbständigen Kon­

stitution "bewegter" Seiender ein und weist damit eine den spezifischen Formen vorge­

lagerte "körperliche Geformtheit" an sich zur gleichsam "körperlichen Substanz,,755 zu­

rück. Doch ordnet er nunmehr - wohl in deutlicher Gegenposition zu Avicenna - der 

Materie den Stellenwert purer und abstrakter Potentialität einer "materia prima" zu, die, 

da an ihr die Formen einander "abwechseln", gleichfalls den aristotelischen Charakter 

der strikten je spezifischen Zuordnung zu entsprechenden Formen verliert. Er setzt da­

mit an die Stelle einer ursprünglichen allgemeinen Geformtheit der Materie komple­

mentär die den spezifischen Formen vorgelagerte, folglich ebenso unspezifische Poten­

tiali tät. 

Zwar hält Thomas von Aquin an der aristotelischen Tradition der Zurückweisung ei­

ner gleichsam als "Seiendes" und damit ansatzweise "gegenständlich" oder sonst in 

sich selbst konstituierten "prima materia" fese56 Doch zeigen sich auch bei ihm Ansät-

752 Einen Überblick tiber diese Begriffsentwicklung vermittelt Barmann u. a., Form und Materie, 
977 ff. 

753 Vgl. Avicenna, Sufficientia I, 2; Opera, fol. 14 r. 

754 Vgl. M-D. Roland-Gasselin, Le "De ente et essentia" de S. Thomas d'Aquin. Textes et etudes hi­
storiques, Paris 19482, 59 ff. 

755 Vgl. Averroes, Opera 8, fol. 374 r; s. Barmann u. a., Form und Materie, 993. 

756 Vgl. 144,2; zur gemeinsamen ZUrilckweisung einer substanzlosen "prima materia" als auch der 
aus antiker Sicht die Kontinuität des Seienden gewährenden "Ewigkeit" dieses Prinzips, welche 
beide dem Anspruch der "creatio ex nihilo" widersprechen, vgl. Scg II 16. Zur "materia prima" in 

170 



ze einer abstrahierenden Ausdifferenzierung des materiellen Prinzips sowie einer deutlI­

cheren Dialektik: von Form und ;"faterie. Insbesondere wird die ,.Materie" dadurch auch 

pointierter in ihrer "Widerständigkeit" gegenüber jedweder vernünftigen Aktualisierung 

reflektiert. gewinnt so aber als vorrangige Quelle bloßer Zunilligkeit und purer Kontm­

genz auch eine zunehmende Eigenständigkeit. 

Die angesprochenen Tendenzen zur gleichsam begrifflichen Verselbständigung'P 

und einsetzenden "Verdinglichung" der Materie bahnen sich freilIch ihren Weg nIcht 

durch die zunehmende Arrogierung Ihres positiven emscharakters758
• Deutlicher als bel 

Anstoteies, der insofern platonkritisch stets auch die EinbeZlehung der konkreten mate­

riellen Vermittlungschancen miteinmahnt'19, wird bei Thomas der Vorrang der Form m 

der Begründung des "Sems" eInes Seienden hervorgehoben'6< So sei Aristoteles nach 

Mrmkler in der Frage nach der Gewichtung von morphe bzw. hyle "doppeldeutig geblie­

ben .. J61
• Thomas habe indes gerade die bei Aristoteles vorhandenen Ansätze eInes ,.ver­

borgenen Idealismus .. J62 verstärkt und dadurch dIe .,Höherbewertung der Form .. -6J ent­

scheidend vorangetrieben. Dies zeigt sich etwa auch darin, daß sich vorrangig die Form 

- und nicht auch die ~faterie - ihrerseits in eInem weiteren partizipatorischen VerhältnIS 

der PotentialItät zum .. em" schlechthIn befindet'" So heißt es bei Thomas: .,Forma 

der \ortbomaslschen mittelalterlichen literatur vgl. G M Manser, Das Wesen des Thomismus, 
Freiburg (Schweiz) 1932, 64 ff.; zur Behandlung dieser schöpfungstheologisch brisanten ontOlogi­
schen Thematik bei Thomas s. 116 f, 436 ff 

757 \'gl H. ,\{unlJer, \Iachlavelh Die Begründung des poLlischen Denkens der ~euzeit aus der Krise 
der Republik Florenz, Frankfurt,?-.Iam 1984,79 Dieser unterstreichi das charakterisierte Ausein­
andertreten der arislotellschen Prinzipien bei Thomas folgendermaßen: "Haben die Formen, die als 
reme Formen letztlich aus dem Denken Gones en\achsen, erst einmal das Übergewicht erhalten 
so kann Thomas anschließend der materiellen Welt, die nicht bestünde ohne die Ihr von Gon auf­
geprägte Form, eme ge\lisse Elgenst:lndigkell zugestehen" 

758 Vgl. I 7, I. Thomas betont: "Infolgedessen Ist dte dem Stoff zugeschnebene UnendlichkeIl eigent­
lich eme Unvo//kommcnJrell, gleichsam eine (unendhche} fi -rmfrele Masse." 

759 Vgl. Phys. I 9,192 a 13 - 34 

760 Vgl. In \Iel. V 2, n. 775: ,.F()rma quidem materiae inquantum dal ei esse aClu; malena vero for­
mae ioquantum SUSlenlal ipsam." Comp. theoL, c. 74 "Et quia esse sequirur form am rei ", vgl 
L J Eldl!rs, Die \letaphysik des Thomas von Aquin m historischer Perspekme, I. Teil. Das ens 
commune, Salzburg - \1Unchen 1985, 236; H .\feyer, Thomas von Aqum. Sein System und seme 
gClstesgeschichtliche Stellung, Paderbom 1961 2,78 ff.; Sertillanges, Thomas, 343 ff. 

761 MunlJer, a a. 0, 78 Dieser vemeist zur prinZipiellen Offenheit der Frage nach der Beziehung 
\"on Form und '1ateric auf\.1el. VlII. 

76"2 .lfünkler, a a. 0., 79. 

i'63 Ebda, \gl. el\\a 13,"2. 

764 S. dazu Ver. 21. 5: I 3, 4. I 4, I ad 3, Scg 11 43, \-'gI. L Oelng-HanhojJ, Ens et unum convenuntur 
Stellung und Gehalt des Grundsatzes in der Philosophie des hl. Thomas \on Aqum, Münster 1953, 
29. S. Jedoch Scg 11 16. Ungeachtet dieser panizipalorischen Gliederung bZ\\. Hierarchlslerung 
innerhalb der Vermmlungssrrukrur emes Seienden hält Thomas - im Zeichen der .,materiellen" 
VorausselZUngslosigken der ncreatio ex nihJio" - gleichwohl als dem gönhchen Schöpfungswir-

J 71 



quidem materiae inquantum dat ei esse actu".765 Die Verankerung der Seienden im Sein 

über ihre spezifische Begründungsstruktur hinaus verleiht dem - allein oder doch in er­

ster Linie - daran teilhabenden Prinzip - also der Form - einen ausgeprägteren ontolo­

gischen Vorrang766. Demgegenüber tritt im Prinzip der Materie in einer gleichfalls wohl 

systematisch akzentuierteren Bedeutung als bei Aristoteles der darin enthaltene "Seins­

mangel", also der Charakter der "privatio", hervor, welcher deren Stellenwert eines po­

sitiv das spezifische Sein eines Seienden mitverursachenden Prinzips767 im selben Maße 

zurückdrängt'68. 

ken clgentümllch fest, "daß er das existierende Dmg als ganzes und nicht nur etwas Innewohnen­
des, nämlich die Form in der Materie, hervorbrmgt". Zur vorrangigen Bezogenheit des "Erschaf­
fenwerden(s)" auf selbständige Substanzen, also im Bereich "zusammengesetzter", d.h. kontin­
genter, Seiender auf die - einzelnen - "fur sich bestehenden Wesen", dIe nicht nur den "Eigen­
schaften", sondern auch den "Formen" den Stellenwert des ,,(M)iterschaffen(seins)" zuweist, vgl 
I 45, 4. Zur "Erschaffung des Zusammengesctzten" nicht "aus schon vorherbestehenden Sems­
gründen", sondern als "zugleich mit allen seinen Gründen ins Dasein hervorgebracht", s. 145,4 
ad 2. Solcherart wird freilich nicht der tendenzielle ontologische Vorrang der Form relativiert, 
sondern deren Verwiesenheit auf ihre jeweilige Materie einschließlich deren letztbegrundender 
Gleichursprünglichkeit in der göttlichen Schöpfung herausgestellt. Zum Ausschluß der Matene 
vom Stellenwert des "non-ens" s. etwa De pot. 7, 2 ad 9. 

765 In Met. V 2, n. 775. 

766 Vgl. Meyer, Thomas, 79 

767 S. dazu Phys. I 9, 192 a 13 - 14. Darin betont Aristoteies' "Denn das beharrende Moment ist 
Mitursache des Werdenden zusammen mIt der Gestaltung, so wie eine Mutter." Vgl. auch Met. 
VIII I, 1042 a 25 ff. 

768 Was den in der Thomasliteratur vielfach betonten seinsmäßigen Vorrang der Form auch bei Ari­
stoteles betrifft, 50 wird Insbes. auf Met. VII 3 verwIesen. Aristoteles setzt sich in diesem Kapitel 
in diskursiver Weise mit dem Begriff des "Wesens" auseinander Danach stehen dafilr in der anti­
ken Diskussion entweder die Universalien des "Allgemeinen" und der "Gattung", weiters das 
konkrete "Sosein" (to ti ein ai) oder das "Substrat" (hypokeimenon) zur Wahl. Aristoteles eröffuet 
die Erörterung mit der Fragestellung, ob einem der beiden Prinzipien (Form und Materie) oder 
aber dem "aus beiden (Zusammengesetzten)" vorrangig die Dignität zukomme, als "Zugrunde­
liegendes" , d.h. als "Subjekt", angesprochen zu werden, nämlich als "dasjenige, von dem das ub­
rige ausgesagt wird, das selbst aber nicht wieder von einem anderen ausgesagt wird". (1028 b 36 
f.) Zwar bietet sich zunächst die Sicht der Materie "in gewisser Weise" als hypokeimenon an. 
Doch sind mIt der Frage nach dem "ersten Subjekt" aber auch erneut die systematischen Anforde­
rungen an den in Diskussion stehenden Wesensbegriff, insbesondere im Lichte von Categ. 5, er­
reicht. Vgl. auch 1029 a 7 - 9. Da es gerade der Materie trotz ihrer mangelnden Prädizierbarkeit 
(Categ. 5) an der begrifflich unabdingbaren "selbständige(n) Abtrennbarkeit und Bestimmtheit" 
(1029 a 27 - 28) fehlt, räumt Aristoteles In 1029 a 29 f ein, daß "die Form und das aus beiden 
(Zusammengesetzte) mehr Wesen (sei) als die Materie". Doch handelt es sich hiebei weit weniger 
als bei dem formelhaft wiedergegebenen thomasischen Grundsatz: "Forma dat esse" um das Er­
gebnis einer gleIchsam deduktiven Ableitung von prinzipienhaftem Gewicht. DIe zitierte Wen­
dung steht vielmehr meinem Diskussionszusammenhang, in dem Aristoteles zunächst den allein 
wesenskonstitutiven Charakter der "Matene" zurückweist. Desweiteren erweisen sich die Überle­
gungen bereits eingangs deutlich sowohl In der Tradition wie auch in der Auseinandersetzung mIt 
dem platonischen Anspruch stehend, daß allein die Idee, also die eidetische Form, das Sein eines 
Seienden zu begründen vermag. M.E. greift Aristoteies vor allem die platonische Position auf, 
wenn er - von dieser ausgehend - folgert: "Wenn nun die Form früher und mehr seiend ist als die 
Materie, so muß sie auch aus demselben Grunde früher sein als das aus beiden (Zusammen-
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Das Verständnis der Materie als "privatio", verbunden mit ihrer fortschreitenden Ab­

straktion, wird weiters dadurch vorangetrieben, daß sich bei Thomas darin Tendenzen 

zur Ausbildung emes unspezifischen begrifflichen Gehalts vorfinden769. Denn im Ge­

gensatz zur aristotelischen Bewegungslehre ist die Materie nicht bloß auf den Mangel 

einer Je wesenhaften Form bezogen, mit deren aktueller Verwirklichung sich auch der 

Charakter der "steresis" Jeweils erschöpft. 770 So bringt der aristotelische Begriff der 

"steresis" deutltch, so Wieland, "die Assymetrie"771 in seiner Prinzipienlehre des Wer­

dens zum Ausdruck, welche eben, wie bereits erörtert772
, keine "konstruktiv vorgehende 

Theorie" darstellt, sondern den Forrnrnangel stets erst - in der für Aristoteles charakteri­

stischen zirkulär-reflexiven Perspektive773 - in der Differenz gegenüber dem positiven 

"Resultat des Werdens" 774 begreift. Dieser aristotelischen Reflexion vom - spezifischen 

- Ergebnis her steht es auch entgegen, der Materie, so Wie land, eine diesem Prinzip 

"einwohnende wie immer auch beschaffene 'Tendenz' zur Form hin zuzusprechen. ,,775 

Indes gehen bei Thomas die Tendenzen zu einer abstrakteren "Verselbständigung" der 

Materie lIand in Hand mit dem gerade aufgrund ihres Defizienzcharakters von sich aus 

auf je seinsmäßig höher qualifizierte Bestimmungen hinausweisenden Stellenwerts der 

gesetzte)." (1029 a 5 - 7) Freilich bekräftigt er das platonische Argument nicht, ohne abschließend 
- und damit gleichsam als Ertrag der vorangegangenen Diskussion - den Blick wiederum dem 
"mehr Erkennbaren" (1029 b 5) zuzuwenden Dieses - wenngleich es "später und sinnenflillig Ist" 
(1029 a 31 - 32) - soll jedenfalls als Ausgangspunkt der Reflexion dienen und nicht die schlecht­
hinnige Form. Denn, so Aristoteles abschließend. " ... und wie es beim Handeln darauf ankommt, 
von demfur den Einzelnen Guten ausgehend zu bewirken, daß das schlechthin Gute dem Einzel­
nen gut sei, so ist es auch Aufgabe beim Lernen, von dem fur den Einzelnen Erkennbaren ausge­
hend zu beWirken, daß das der Natur nach Erkennbare fur den Einzelnen erkennbar werde. Frei­
lich ist das, was tUr den Einzelnen erkennbar und erstes ist, oft an sich sehr wenig erkennbar und 
enthält wenig oder nichts vom Seienden. Aber dennoch muß man versuchen, von dem an Sich 
zwar wenig Erkennbaren, tUr den Einzelnen aber Erkennbaren das allgemein Erkennbare zu er­
kennen, indem man durch jenes selbst zu diesem übergeht." (1029 b 5 - 12) Zu dieser Erörte­
rung Im Kontext der BestImmung des aristotelischen Substanzbegriffs, der eindeutig dem konkre­
ten, auch matenell verminelten Seienden, dem "tode ti", den Vorzug gibt, vgl. Moreau, Sein, 
222 ff (insbes. 227 ff.). Insofern das "synolon" (aus Form und Materie) jedoch der Form seine -
rLlr den Wesensbegriff konstitutive - Bestimmtheit (vgl. Met. VII 3, 1029 a 27 - 30) verdankt, ge­
winnt es vorrangig durch diese auch semen Stellenwert als Substanz. Daher wird die Form in der 
aristotelischen Metaphysik auch als "erste ousia" gekennzeichnet. S. Met. VII 7,1032 bl f. 

769 S. jedoch zur Begrenztheit des "Stoff(s)" durch die Wesensform "ad determinatam speciem" 1 44, 
2, zur Kntik an der Annahme einer der Schöpfung vorausliegenden, solcherart ungeformten und 
diese bedingenden, Matenalursache vgl Scg 11 l6. 

770 Vgl. Wie/and, PhYSik, 127 - 135 

77 1 Wie/and, PhYSik, 131. 

772 Vgl. 0., Teil 1,13. 

773 Vgl. Wieland, PhYSIk, 132. 

774 Wieland, Physik, 131 

775 Wle/and, PhYSik, 131 
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"privatio". So findet sich im Gegensatz zur nachdrücklich je spezifischen Konzeption 

des aristotelischen Prinzi ps776 die ,,materia prima"m bzw. "potentia pura"778 - freilich 

niemals tatsächlich isoliert vergegenständlicht, sondern stets gleichfalls als Reflexi­

onsprinzip779 - bei Thomas gegenüber wechselnden Formen offen78c . Sie weist stets auch 

einc im Verhältnis zur aktuellen Verwirklichung eines spezifischen telos überschießen­

de Potentialität auf, die nicht nur zur Partizipation an akzidentiellen Bestimmungen, 

sondern auch zur Aufnahme jeweils "höherer" substantieller Formen in der Ordnung 

des Seins drängt'81. Die fiir Thomas charakteristische ordoförmige Hierarchisierung aller 

spezifischen Seienden782 zeigt sich demnach bereits als Ausdruck einer entscheidenden 

Dynamisierung der aristotelischen Formenlehre783
, die maßgeblich zur Entzv,:eiung arI­

stotelischer Vernunftstrukturen der Wirklichkeit beiträgt. 

In besonderer Weise aber eignet der spezifischen Wesensform des Menschen, seiner 

"Seele"784, ein sogar über die kontingente Vermittlung durch ihre materielle Möglich-

776 Vgl. dazu Wieland, Physik, 132. DIeser betont. "Man WIrd die Pnnzipienbegriffe des Werdens nur 
dann richtig verstehen, wenn man sich an Jeder Stelle der Untersuchung wieder klarmacht, daß sie 
sich an den Aussageformen, in denen wir vom Werden sprechen, orientiert und nicht an dem ab­
strakten Schema des beharrenden Substrates, an dem verschiedene spezifische, aber jeweils posill­
ve BeslImmtheiten emander ablösen. Im Gegensatzpaar hypokeunenon - eidos (oder morphe) 
gibt es auch hinsichtlich der Veränderung und des Werdens immer nur ein eIdos, nämlich das des 
gewordenen Resultates." 

777 Scg I 17. Diesem Sprachgebrauch liegt freilich vorrangig die Kontrastierung mit dem "actus pu­
rus" Gottes zugrunde und nicht die systematische Anknüpfung an die vorthomasische Lehre von 
der "prima materia". Kritisch dazu auch in 144,2. 

778 Scg I 17. 

779 Zur "prima materia" als "reine(m) Grenzbegriff' , welcher eben freilich aus dem Erfordernis 
"eines allgemeinen Substrats fur den substantiellen Wandel - den Formwechsel -" hervorgehe, 
vgL IV Kluxen, Thomas von Aquin: Das Seiende und seine Prinzipien, in: J Speck (Hrsg.), 
Grundprobleme der großen Philosophen, PhilosophIe des Alterums und des Mittelalters, Göttingen 
1983',195. 

780 Vgl. 17, I; In Met. VI! 15, n. 1618. Während die Funktion der "Individuation" eines Seienden 
ausschließlich bei der - freilich immer auch spezifisch begrenzenden (vgl. I 44, 2) . Materie ver­
ortet wird, hält Thomas fest: ". .. quia omnes formae, sive accidentales, sive substantiales, ... sunt, 
quantum est de se, communes multis." 

781 Vgl. In Met. VII 15, n. 1618. 

782 S. dazu ausfilhrlicher u, TeIl 2, I 5 ff 

783 Vgl. 147,3, wonach sich das "vollkommener(e)" Geschöpf zum "unvollkommenere(n)" verhalte 
wie "Wirklichkeit zu Anlage" ("sicut actus ad potentiam"). 

784 Zur Übernahme des - alle Lebewesen umfassenden - aristotelischen Seelenbegriffs als der spezi­
fisch bestimmenden Form emes immer auch "materiell" fundieI1en konkret-substantiellen leben­
digen Seienden vgl. I 75, I Thomas erklärt: "Anima igitur, quae est pnmum principlum vitae. non 
est corpus, sed corporis ac/us." Folglich sei die "Seele" auch nicht mit dem "Menschen" gleich­
zusetzen, dieser sei vielmehr aus Seele und Körper, gleich dem Verhältnis von Form und Materie, 
"zusammengesetzt". VgL I 75, 4, 5. Zum "unkörperlichen" und "subsistierenden" Charakter des 
menschlichen Verstandes ("intellectus") Im Gegensatz zur "Seele" der Tiere (J 75, 3) s. jedoch I 
75, 2. Zur thomasischen Adaption der aristotelischen Seelen lehre vgl. auch W. Metz, Die Archl-
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keit hinausgehender Anspruch der Aktualisierung781
, dies obwohl ja gerade bei Thomas 

allererst die Materie die Individuation der bloß artmäßIg bestimmten "Geistseele" des 

Menschen als seiner Form gewährleistet786
. Zwar erweist sich die von Aristoteles über­

nommene Begrifflichkeit von Form und Materie ftlr Thomas so auch als das geeignete 

Modell einer "unmittelbar(en)"m, gleichsam "ungetrennten,,'88 wie "unvermisch. 

t(en)"m, Vermittlung von kontingentem "Leib" und "unzerstörbar(er)" "Seele" ' ''', wel­

ches eine abstrahierende Isolation beider ebenso verhindert wie eine spiritualistische 

oder materialistische Funktionalisierung der Wesensbestimmung des Menschen79I Ob­

wohl die genarmten aristotelischen Prinzipien gerade an diesem systematischen Ort 

deutlich ihre besondere Eignung und Bedeutsarnkeit zur Rezeption durch die thomasi­

sche Theologie erweisen, werden sie an dieser Stelle auch schon in entscheidender Wei­

se aufgebrochen und überholt. So stellt sich insbesondere die menschliche "Seele" als 

Jene Form dar, die aufgrund ihres aus dem Horizont biblischer Heils- und Offenba­

rungsgeschichte hervorgehenden "transzendenten" Charakters geeignet ist, die je we­

senhaft gegliederte und solcherart auch geschlossen in sich verharrende aristotelische 

Wirklichkeitskonstitution aufzusprengen. 

Komplementär zu dieser Entwicklung der "Formenwelt" befördern die genannten 

Ansätze zur Auflösung des je spezifischen Begründungszusarnmenhangs von Form und 

Materie nicht zuletzt - in Entsprechung zum nunmehr eingeforderten unbedingten Grund 

allen Seins - auch die zunehmende Gewichtung von Herausforderungen "bloßer" Kon­

tingenz. Den begrifflichen Zugang dazu verschafft sich Thomas nicht zuletzt auf dem 

Wege systematischer Wendungen und Um deutungen im Stellenwert des Prinzips der 

"Materie" Dabei wird diesem keIneswegs ein Mehr an Seinsdignität zugeordnet, noch 

tektonik der Summa theologiae des Thomas von Aqum Zur Gesamtsicht des thomasischen Ge­
dankens, Hamburg 1998, 78 ff 

785 Vgl. I 75, 2; 6; I 76, I, Scg 11 68. So halt Thomas in I 76, I ausdrücklich fest: "Anima autem hu­
mana est ultima in nobilitate formarum Unde mtantum sua vutute excedll maleriam corpora/ern, 
quod habet ahquam operatlonem et virtutem in qua nullo modo communical maleria corpora/is, et 
haec virtus d,c,tur mlelleclus." Vgl. K/uxen, Das Seiende, 196; v. Bormann u. a., Form und Mate­
rie, 1005 f 

786 Vgl. I 7, I; In Met. VII 15, n. 1618; Splr creat. I, 8, De ente et essentia 2. Vgl. hiezu Ro/and-
Gossehn, a a. 0,192 ff 

787 Scg Il 71, vgl. SPIr. creat. I, 3 . 

788 VgL Scg 11 68 

789 VgL Scg 11 69, vgL auch Scg 11 72, Spir creat . 1,4 

790 Scg 11 79; vgL 175,5. 

791 VgL I 75, 4, 5; vgL K/lIxen, Das Seiende, 196. Zur aristotelisch beemflußten Einheit der Seele in 
ihren intellektuellen, sensitiven und vegetativen Funktionen als der einen substantiellen "Form" 
des Menschen vgl. 176,3; Scg 11 58. Vgl. auch v Bormann u. a, Form und Materie, 1005. 
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wird es aber andererseits gar emem "empirisch" -faktischen Wirklichkeitsverständnis 

angenähert. 

3 Entwicklungslinienfortschreitender Differen:.ierung und begrifflicher Abstraktion 

in der Aneignung aristotelischer Prinzipien Zur kategorialen und transzendenta­

len Auffächerung von "Akt" und "Potenz "" Form' und "Materie" 

Solcherart zeigen sich Tendenzen zur Entflechtung und Überschreitung der wesenhaft 

gebundenen aristotelischen Vernunftwirklichkeit, die im Begriff der selbständIgen Sub­

stanz ihren auch ontologisch nicht weiter rückfiihrbaren Kern findet. Diese kommen 

weiters über die skizzierten Ansätze einer Entkoppelung der aristotelischen Vermitt­

lungsweise von "Form" und "Materie" hinaus auch in einer dieser gegenüber fort­

schreitenden kategorialen Aufgliederung und Differenzierung der genarmten Prinzipien 

zum Vorschein, ja desweiteren in deren abstrahierender Anwendung auf die gegenüber 

der aristotelischen Geltendmachung substantieller Vernünftigkeit völlig neu eingefuhrte 

Frageperspektive bzw. Anforderung universal teleologisch-ontologischer Letztbegrün­

dung. 

So erörtert Aristoteles im Rahmen seiner Prinzipien von Form und Materie - in der 

Weiterruhrung und Abwandlung der platonischen Ideenlehre - insbesondere die Kon­

stitution "selbständiger", d.h. wesenhaft in sich selbst gegründeter, "substantieller" Sei­

ender792
. Dies gewinnt seine Plausibilität nicht zuletzt dadurch, daß in der aristotelischen 

792 Zur aristotelischen Erörterung des Wesensbegriffs (der ousia) vgJ. im Rahmen der "Kategorien­
tafel" der Metaphysik Met. V 8, 1017 b 10 - 16 . Die maßgebliche Charakteristik findet sich in 
Übernahme der in Categ. 5, 2 a, II ff. eingefilhrten Unterscheidung nach der Weise der Prädika­
tion in Met. V 8, 1017 b 23 - 26, laßt jedoch bereits zwei begriffliche Deutungsmöglichkeiten of­
fen. Aristoteles erläutert seine Bestunmung des" Wesens" folgendermaßen: "Es ergibt sich also, 
daß man das Wesen in zwei Bedeutungen gebraucht: einmal als das letzte Subjekt, das nicht weiter 
von einem anderen ausgesagt wird, sowie als dasjenige, welches ein bes/lmmtes Seiendes und ab­
trennbar ist; solcherart aber ist eines jeden Dinges Gestalt und Form." Zur Verhältnisbestimmung 
zv. ischen "erster Substanz", nämlich ausschließlich eidetisch bestimmter, wesenhafter "Form", 
und "zweiter Substanz", welche sich auf das "getrennt" einzelne, somit auch materiell vermittelte, 
wesenhafte Seiende bezieht, vgl. auch Met. VII 3, 1028 b 33 - 1029 b 12 Insoferne in dieser Ab­
handlungjedoch die Merkmale der "Bestimmtheit" wie der "selbständigen Abtrennbarkeit" in die 
begriffliche Klärung mitaufgenommen werden, scheidet nicht nur die Materie, sondern auch die -
obzwar vorrangig bestimmend wirksame - reine Form aus und überlaßt den Stellenwert einer Sub­
stanz dem konkret einzelnen "tode tI " . Abweichend von dieser GegenObersteIlung - und mit unter­
schiedlicher ZIelrichtung der Abgrenzung kennzeichnet Aristoteles in der "prädikaten logisch" 
gewichteten Kategorienschrift das einzelne - formbestimmte - Seiende als "erste" Substanz, In 

Abhebung gegenüber den "Universalien" Gattung und Art als "zweiter ousia", die zwar in 
grundlegend anderer Weise von einem Subjekt ausgesagt werden als akzidentielle Bestimmungen, 
die sich jedoch ebenso gleich diesen in ihrem bloß relationalen Sein von der zugrundeliegenden 
Substanz unterscheiden. Vgl. dazu Categ. 5, 2 a II ff Zur Unterscheidung Wesen - Akzidenz vgl 
Met. IV 4, 1007 a 21 - 1007 b 18. Zum Wesensbegriff vgJ. S Mansion, Die erste Theorie der Sub­
stanz: die Substanz nach Aristoteles (1964), in Hager, Metaphysik, 114 ff.; Moreau, Sein, 222 ff. 
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Konzeption von Form und Materie maßgeblich eine kritische Stellungnahme zur plato­

nischen Ideenlehre, in deren Umformung aber auch Rezeption, enthalten ist. Zwar weist 

auch Aristoteles den die kontigente Wirklichkeit "überholenden" und der Uneigentlich­

keit preisgebenden Charakter der Ideen in ihrer ausschließlich "intelligiblen Relationa­

lität" wie insbesondere den damit verbundenen universellen Anspruch der Idee des Gu­

ten zurück. Doch bleibt sein Konzept gleichfalls vorrangig demselben Anliegen gewid­

met, nämlich dem Anspruch einer Jeweils spezifischen, wesenhaften Fundierung aller 

Seienden. Insofem heben sich beide, aristotelische Ursachenlehre wie platonische Ide­

enmetaphysik, gleichermaßen in der Reflexion auf den "Begrifr' eines Seienden von 

der eleatischen Tradition beharrender Immanenz des "einen" umfassenden Seienden ab. 

Diese hält bekanntlich nachdrücklich an der Unmöglichkeit des "Werdens" von Seien­

dem fest, da kein Seiendes aus dem Nichtseienden, daher auch aus keinem Seienden von 

anderer Natur - und damit im Hinblick auf das eigene Sein aus der "Nicht-Wesenhaf­

tigkeit" - entstehen könne19J
. Im Rahmen der "universellen Substantialität" des "einen" 

anfangslosen "Seienden" ist folglich auch die Differenzierung ihrem wesensmäßigen 

SeIn nach unterschIedener, eben spezifischer, Seiender ausgeschlossen. Die Konzeption 

von "Form" und "Matene" steht solcherart bei Aristoteles Im Horizont eines spezifisch 

antiken Diskussionszusammenhangs und hat - dies zunächst im Kontext seiner Theorie 

der "Bewegung"79' - mit der platonischen Ideenlehre das Ziel einer Vermittlung von 

kontingenter "Bewegung" mit dem - Je spezifischen - "Begriff' eines Seienden gemein­

sam. Da also das durch die speziell antike Herausforderung der "Anfangslosigkeit" aller 

Wirklichkeit gekennzeichnete Problem der Begründung eines Seienden gemäß seinem 

je eigenen Vemunftprinzip - eben nach Maßgabe seines spezifischen telos - im Zentrum 

der aristotelischen und platonischen Konzeptionen steht, findet sich das Vermittlungs­

modell von Form und Materie bei Aristoteles auch auf die Konstituierung selbständiger 

Wesen, substantieller Seiender, beschränkt'95, die "das letzte Subjekt" darstellen, "das 

nicht weiter von einem anderen ausgesagt wird"7% Es gilt weiters näherhin nur für jene 

unter den Seienden, die ihr "Sein" in sich selbst haben797
, die "sich bewegen oder be-

793 Vgl. Parmemdes, Vom Wesen des Seienden, DIe Fragmente, griechIsch und deutsch, hrsg., über­
setzt u erläutert v. U Hö/scher, FrankfurtfMam 1986, Fragment 6 (S. 17 f.), msbes. Fragment 8. 
Vgl. die Slellungnahrne des Anstoteies in Phys. I 8, 191 a 23 - 19, 192 a 12. S. dazu bercits 0., 

Teil 1,13 

794 Vgl. insbes. Phys. I 7, 189 b 30 - I 9, 192 a 34; so., Tell I, I 3. 

795 Zum PrinzIpiencharakter von Form und Materie fur "bewegt(e) Substanzen" vgl. v. Bormann u. 
a., Form und Materie, 980 ff. 

796 Met. V 8.1017 b 24 - 25 

797 Zur Anforderung der "selbständlge(n) Abtrennbarkclt" vgl. Met. Vll 3, 1029 a 28. 
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wegt werden,,-18 können und überdies aufgrund ihres Charakters des .. syntheton" ver­

änderlich sind199
• 

Der systematische Ort. an dem die genannten Prinzipien von Aristoteles in die Dis­

kussion eingeführt werden. macht im besonderen deren gegenüber ihrer scholastischen 

Heranziehung konkreteren und in ihrem Anwendungsbereich auf ,.selbständige" Wesen 

beschränkten Stellenwert deutlich. Die .. archai" . .hypokeirnenon'·, .. steresis" und .. mor­

phe" gelten zunächst der systematischen Lösung des Problems der .. Bewegung", weI­

ches gerade die Reflexion auf die Begründung selbständiger Seiender unter dem Ge-

sichtspunkt ihres kontingenten .. Werdens" zum Gegenstand hat So bezeichnet auch 

der Begriff der .. morphe" im eigentlichen Sinn nur die substantJelle Form und deckt 

sich weitgehend mit dem der .. ousia" 

Im Gegensatz zu der bei Aristoteles im wesentlichen auf ihren zentralen systemati­

schen Stellenwert eingeschränk.'1en Lehre von Form und '\1aterie unterliegen die ge­

nannten Prinzipien bei Thomas als solche einer weiteren Aufgliederung und Differen­

zierung, die sie in den Aufbau eines vergleichsweise abstrakteren Ordnungszusarnmen­

hangs allen Seins einbinden. So erfahrt die von Aristoteles übernommene Begrun­

dungsstruktur aller . .zusammengesetzten", d.h . aller veränderlichen, eben auch durch 

dIe .,'\1aterie" bestimmten, Seienden I eine weitere Auffacherung gemäß der katego­

rialen Gliederung der Wirklichkeit. Sie bezieht sich daher bei Thomas nicht nur auf den 

Aufbau eines .. substantiellen". sondern auch auf den eines .. akzidentiellen'< Seienden80
:. 

Form und Materie müssen daher· nut Berufung auf die aristotelische Kategorientafel . 

näherhin in Form .. forma" bzw. ,,materia substantialis" und ,.forma" sowie ,,materia ac­

cidentalis" unterschieden werden lOJ
• Zwar weist Thomas, nicht zuletzt in seiner Kritik 

an Avicenna und damIt Averroes folgend. die \1öglichkeit mehrerer - substantieller -

Formen im Aufbau eines Seienden ZUJÜckBö4
. Doch ist etwa mit der Aktualisierung eines 

substantiellen Wesens als solchen noch nicht dessen gesamte Potentialität, nämlich hin-

798 HinsichtlIch der natürhchen Seienden vgl. etwa. Met. VI I, 1025 b 27. 

799 Vgl. Phys. 17,190 bIO ff, vgL v. Barmann u. a., Form und :-'laterie, 980. 

800 Vgl. Phys. I 7, 191 a 8 - 14; vgl . auch insbes . Phys. 19; vgl v.. Barmann u. a, Form und :-'Iaterie, 
979 f. 

80 I Vgl. Kluxen, Das Seiende, 195 ff 

802 Zum thomasischen Verständnis der Akzidentien vgl. etwa In Met. XlI I, n :!419, zu ihrer Bezo­
genhell auf dIe Subsranzen s. In Met VII I, n. 1258, vgl. dazu Elders, :-'Ietaphysik, 205 ff., Oemg­
Hanhaff, Ens et unum, 91 ff 

803 Vgl. De ente et essentla 6, De pnnc. na!. 3ff.; 177,6; Scg 11 56. 

804 Vgl. De ente et essentia 2. Scg IV 81; In :-'Iet. 112, n, 188; Kluxen, Das Seiende, 196; .\lanser, a 
a. O., 116 ff.; vgl. auch v Barmann u a, Form und Materie, 1000. 

178 



sichtlich seiner akzidentiellen Bestimmungen, erschöpft,ol. Dies gilt auch, was dessen 

,.notwcndige" bZ\\ "wcsenseigene Akzidentlen" ( .. accidentia propria") betrifft "'- Der 

"prima matena"ßC7 als dem potentiellen Prinzip im wesensgemäßen Aufbau des Seien­

den als solchen entspricht die ,Jorma subslaIltialis .. ßC
! als "actus primus .. !Q9. Yon dieser 

Entfaltung der je spezifischen substantiellen Form. welche fiir jedes Wesen 10 je artge­

mäßer Weise eine einzige darstellt und mit welcher die Konstitution eines Seienden' als 

solchen erreicht ist, sind verschiedene akzidentlClle Formenßlo zu unterscheiden. Diese 

setzen jeweils als "actus secundus"s I die - durch den actus primus bereits abgeschlos­

sene - Formation eines per se seienden., ubjekts" als .. akzidentielle Potenz" (.,potentia 

ad esse accidentale") vorausSI2 

Auf dem Wege dieser Differenzierung zWischen der jeweils fiir die Aktuallsierung 

eines spezifischen elenden einzig maßgeblichen substantiellen Form einerseits und 

weiteren akzidentiellen Bestimmungen andererseits wird weiters nicht zuletzt die Ent­

faltung emes Wesens - als die Aktuierung seiner .. passiven Potenz" - auch deutlicher als 

bel Aristoteles von dessen tätigem elbstvollzug abgehoben813 Demgegenüber stellte 

bel Aristoteles der Begriff der "energeia", etwa die spezifische "Pra.xis" jedes Lebewe­

sensSI
', und in besonderer Welse die durch praktische Vernunft geleitete .. politlsche" 

Praxis des Bürgers, immer auch die eigentliche Weise der Vermittlung seiner Vernunft­

gestalt darll< Deutlich unterschieden davon begreift Thomas die Existenz und Teilhabe 

805 Vgl De ente et essentia 6; De animo I, 12 ad 16; Oe pnnc. nat. 2, Scg H 56. Zur erforderlichen 
Pcrfektionierung eines Seienden durch seme Akzidenuen über seine bloße Substanz hinaus vgl. 
Scg H[ 74, v~1. Kluxen, Das Seiende, 196, Oemg-HanhojJ, Ens et unum, 106. 

ö06 Vgl etwa De prtnc nato 6; I 77,6; Sent. I, ~6; vgl. Oemg-HanhojJ, Ens et unum, 93. 

S07 Vgl Oe princ nat. 2. 

S08 De prlnc. nat. 3. 

809 I 105,5. 

810 Vgl De princ. nat. 3. 

811 [105,5; ,gi K/uxen, Das Seiende, 196. 

81~ Vgl. De pnnc. nat. ~. Thomas fuhrt aus: ". quod autem est in potentla ad esse accldentale, dicl~r 
subJectum." Vgl. De pot. 7, 4. 

813 Vgl. . m Bezug auf die "Engel", aber mit Relevanz fur alle "Geschöpfe" . [ 54, I, Elders, :-'leta­
physik. 208 tT.; Kluxen, Das Seiende, 194 tT 

814 Zum arIStotelischen PraxlSbegntT "als Lebendigkeit" "ZWISchen Tätigkeit und Befindlichkeit" 
vgl. Gadamer, Hermeneutik, 327. 

815 Zur Deutung der "energeia" als "wirkliche Tällgkelt", unter der man "versleh(e) .. , daß die Sache 
e:l.lstiere, nicht m dem Smne, \\Je man sagt, sie sei der ~löglichkell nach", "gI. ~et IX 6.1048 a 
30 - 32 . weiters :-'let IX 8, 1050 b I f, wonach ~das Wesen und die Form wirkhch Tätigkeit 
ist." Zum - dltTerenzlerten . Verstandnis dieses "t.'iugen" substantiellen Sems, der ,,\\'irkJicru.:ell" 
also, als "Bewegung" "gI. :-'let. XI 9. 1065 b 14 - 1066 a 34. Zur naheren Unterscheidung ZWI­

schen "energeia" (n\\lrkhcher Htigkeit") und ,.J..mesls" (nBe\\egung") s. jedoch Met IX 6,1048 
a 25 - 1048 b 35. Zur bei AnstoteIes otTenbleibenden Doppeldeutigkeit der "energeia" bzw 
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emes endlichen Seienden am Sein der - sekundären - Aktuierung damit verbundener 

"Vermögen" vorgelagert8 '. Darin kommen freilich auch Aspekte einer geschichtlichen 

Einbindung und Auflösung des aristotelischen Wesensbegriffs zum Vorschein. indem. 

so Oeing-Hanhoff, in der .,Darstellung der Selbstentfaltung des realen Wesens zur man­

nigfach qualitativ bestimmten Substanz"8 - dIese nicht als .. ein einmaliger Vorgang, 

sondern (als) ein beständIger Selbstvollzug des realen Wesens" begriffen \\ird. Insbe­

sondere eignet dem ~1enschen in seiner . .natura rationalis"l11 als einem endlichen 

,.Geistv;esen" eine über die Erreichung seiner spezifischen Existenz hinausweisende 

.. aktive" Potentialität in "Verstand" und .. Wille". die freilich als Potenzen akzidentiel­

ler ~atur begriffen werden8l9
. "Sein" und .,Tun·' treten solcherart als "actus primus" 

und ,.actus secundus"820 auseinanderw und sind nur in Gott als ,.actus purus" reiner 

Wirklichkeit ununterscheidbar verbunden821
. Dieser ... welche(r) reine WirklichkeIl ist, 

kann nicht Träger irgendwelcher Eigenschaft sem',I2J. da in ihm keine Form denkbar ist, 

die nicht von seinem Sein umfaßt ist824 In markantem Gegensatz zu Aristoteles kann 

"entelecheia" als "prozeßhaftes" Geschehen, also als "Bewegung", oder aber als deren "vollende­
tes" Ergebnis, die sich m.E nicht in eme Richtung auflösen läßt, sondern m emer tuf Aristoteles 
charaktenstischen Zir"-"Iantät zWischen speZIfischer "vollendeter" Vernunftgestalt und wesens­
eigener Tätigkeit verbleibt, vgl. Met. XI 9, 1065 b 34 - 1066 a 34 S dazu auch A. Graeser, Die 
Philosophie der AntIke 2. SophistIk und Sokratik, Plato und Aristoteles, IV Rtki (Hrsg), Ge­
schichte der Philosophie, Bd. II, ~lünchen 19932, 232 ff. (msbes. 234 n, der der Deutung der 
"energeia" als ,.perfekte Zuständlichkeit'· als "Resultat emes Prozesses" den Vorzug gibt, demge­
genüber die Bewegung als ,,~1ittel zum Zweck" zurücktritt. Zur - aus dessen modifIZierter Per­
spektive freilich erwartungsgemäßen Kritik des Thomas am unmittelbaren "Bewegungs"-Sinn der 
Aktualisierung, indem der "motus" selbst als "eXitus de potentia in actum" verstanden werde, vgl. 
In Phys. 1II 2, n. 284 ff., s. weiters die diesbezügliche AuseinandersetZJtng des Thomas in I 54, I; 
2 

816 Zur Unterscheidung intelligibler und praktischer Vermögen gegenüber dem Wesen eines Ge­
schöpfs - erläutert im Ausgang vom "Erkenntnisvermögen" der Engel - "gI. I 54, I - 3; 55, I Vgl. 
D. SchliJ/er, Artikel ,,AkL'Potenz" in Riller/Grunder, Historisches Wörterbuch, Bd. I, Darmstadt 
1971,140 f 

817 Oetng-Hanhoff, Ens et unum, 106. 

818 Vgl etwa 158, 3 

819 Vgl. De anirn 1,12 ad 16, I 54, 3 ad 2, De pot. 7,4, s. auch 177,2 - 8; vgl. Schlu/er, AktPotenz, 
141 

820 I 105,5 

821 Vgl. I 54, I: 2. 

822 Vgl I 3, 4; I 54, I. 

823 I 54,3 ad 2 . 

824 Vgl. De pOL 7, 4 Thomas betont: .. In Deo autem nulla est differentia habentis et habiti, vel parti­
cipantis et participau; immo ipse est et sua natura et suum esse; et ideo nihil alienum vel acciden­
tale potest ei inesse," VgI. auch Scg I, 23: ,.Ergo nihil habet quod non sit de sua substantiaU Vgl. 
auch De anirn 1,12 ad 16, 
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das Wesen jeder endlichen Kreatur niemals als eine "Tätigkeit" begriffen werden8lS
• 

Diese wird vielmehr als Aktuierung akzidentieller Potenzen von der wesensgemäßen 

Teilhabe eines Seienden am Sein systematisch getrennt. 

An diese also auch für das Verständnis menschlicher Praxis folgenreiche weitere Dif­

ferenzierung der durch die Pnnzipien von Form und Materie gewonnenen Vermitt­

lungsstruktur kontingenter WIrklichkeit in der Unterscheidung von substantiellem und 

akzidentiellem "Akt" - die in der Folge wohl auch fur die ethische und politische Be­

griffsbildung besondere Bedeutsamkeit besitzt - schließt eine weitere systematische 

Aufgliederung aristotelischer Begriffilchkeit an und fuhrt noch deutlich darüber hinaus. 

Denn es tut sich noch eine andere, über das Begründungsvermögen von Form und Mate­

rie hinausweisende DIfferenz in der Frage nach der ontologischen Fundierung endlicher 

Wirklichkeit auf, die die diesbezügliche arIstotelische AufgabensteIlung überschreitet 

und von ihrem Horizont her aufsprengt. Das Auftreten einer gegenüber der antiken Re­

flexion gänzlich neuen Fragestellung erzeugt freilich eine Spannung dazu, daß sich 

Thomas zu ihrer Lösung weiterhin der Hilfe zuhandener aristotelischer Begrifflichkeit -

freilich in teilweise transformierter Form - bedient. So wird etwa das Verhältnis von 

. .Akt"' und "Potenz" auch von seiner bei Aristoteles durchgehaltenen inhaltlichen Bin­

dung an die Konstituierung eines substantIellen Seienden durch Form und Materie ge­

löst. Denn dIe in der - nunmehr bereits kategorial differenzierten - Verwiesenheit "on 

Jeweiliger Möglichkeit und Wirklichkeit gewonnene Vernunftstruktur endlicher Seien­

der soll in der Scholastik auch als LösungsmodelI fur die neu aufgebrochene Frage nach 

den metaphysisch "letzten" Gründen des - aus dem" ichts" ins .,Sein" getretenen -

Seins eines Seienden überhaupt herangezogen werden826
. 

825 Vgl. msbes. I 54, I .. Sed contra, plus dlffert actio rel a substantla ejus, quam ipsum esse ejus Sed 
nulhus creati esse est eJus substantia. Hoc enim sohus Dei proprium est, ut ex superioribus patet. 
Ergo neque angeh, neque alterius creaturae actlo est eJus substantia (Andererseits unterscheIdet 
sich die Tätigkeit emes Dinges mehr von semem Wesen als dessen Sem selbst. Aber keines ge­
schaffenen Dinges Sein ist sein Wesen, denn das ist bloß Gon eigen. Also Ist weder des Engels 
noch sonst eines anderen Geschöpfes Tätigkeit sem Wesen.) 
Respondeo dicendum quod impossibile est quod actio angeh vel cuiuscumque alterius creaturae sit 
ejus substantia Actio enim est proprie actualitas virtutis; sicut esse est actualitas substantiae, vel 
essentlae. Impossibile est autem quod ahquid quod non est purus actus, sed ahquid habet de po­
tentia admixtum, Slt sua actuahtas; qUla actualitas potentialitatl repugnat. Solus autem Deus est 
actus purus. Unde in solo Deo sua substantia est suum esse et suum agere. (Antwort Es ist un­
möghch, daß dIe Tätigkeit des Engels oder irgendeines anderen Geschöpfes sein Wesen seI. Denn 
die TätIgkeIt ist im eigentlichen Sinne die Vollzugswlrkhchkeit der Kraft, wie das Sein die Voll­
zugS\\lrkhchkeit des Wesens oder der Wesenheit ist. Es Ist aber unmöglich, daß etwas, das nicht 
reine Wirklichkeit ist, sondern etwas von Anlage beIgemischt hat, seme eIgene VollzugSWIrklIch­
keit seI, denn dIe Vollzugswlrkhchkelt widerstreitet der Angelegtheit. Gott allein aber ist reine 
WIrklIchkeit, Also ist m Gott allem Sem Wesen Sein eigenes Sem und Wirken." 

826 Zu deren weiterer - freihch mit der Aufgliederung der Prlnzlplenstruktur am emzelnen Seienden 
korrelierten - Einlösung in der hierarchischen Stufung und relationalen Bezogenheit verschiedener 
Wesen untereinander im ZeIchen des "ordo untversi" vgl. u., Teil 2, I 6 - 9, insbes. 7. 
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Dabei wird die aristotelische Ursachenlehre von Form und Materie jedoch ihres Cha­

rakters einer gerade nicht transzendierbaren gewissermaßen "substanzimmanenten"S2-

Begründungsstruktur des einzelnen wesenhaften Seienden weitgehend entledigt. Waren 

dIe Begriffe von Akt und Potenz den genannten Prinzipien unmittelbar zugeordnet und 

erläuterten gleichsam deren fundierende "Wirkungsweise"s2s als Konstituenten eines je­

der Substanz immanenten, in sieh gegründeten Vermittlungsprozesses der ,_Bewegung" 

eInes Seienden zu sich selbst als seinem "telos", so werden sie nunmehr gleichfalls von 

ihrem ursprünglichen "Tätigkeitssinn"s29 abgelöst. Demnach sollte diese teleologische 

Konzeption des Aristoteles ausschließlich und gezielt die spezifische, keinesfalls über­

schreitbare Fundierung jedes einzelnen Seienden sicherstellen, um so, bezogen auf die 

antike Diskussion. insbesondere der Mediatisierung bzw. Funktionalisierung kontin­

genter Vemunfuvirklichkeit gegenüber einem die spezifische Wesenhaftigkeit eineb­

nenden gleichsam "universellen'" Prinzip entgegenzuwirken. Im Gegensatz dazu wird 

nunmehr die Begriffiichkeit von Akt und Potenz ihres ursprünglichen Charakters tätiger 

Bewegung entleert und In ein deutlicher "ontologisch" und abstrakter konzipiertes Sy­

stem umfassender Teilhabebeziehungen integriert. Ja im Rahmen dieses Modells wird 

desweiteren selbst die auf den engeren Anwendungsbereich der kategorialen Bestim­

mung - sei es substantieller, seI es akzidentieller - Seiender eingeschränkte wechselseiti­

ge Bezogenheit der Ursächlichkeit von Form und Materie Im Zeichen der Partizipation 

der Materie an der Form gedeutetSJo. 

Diese weiterführende thomasische Auswertung der genannten Prinzipien - die frei­

lich auch eIne inhaltliche Verdünnung aristotelischer Begriffiichkeit mit sich führt und 

Im sei ben Maße im Modell der "Partizipation" neuplatonische AnleihenSJ ; vergegen­

wärtigt - stellt eine Reaktion auf die in der christlichen Lehre von Schöpfung und 

Esehaton im Ansatz aufgebrochene Dimension der Geschichtlichkeit und die dadurch 

827 Vgl. zur eingeschränkten ontologischen Transzendlerbarkelt der einzelnen Substanz - etwa bloß 
im Rahmen der biologischen Fortzeugung der All - Moreau, Sein, 229 f 

828 Vgl. E. Gi/san, L'etre et I'essence, Paris 19622,52. Dieser erläutell den "Tätigkeitscharakter" des 
aristotelischen Substanzbegriffs folgendermaßen: "Le signe le plus frappant et le plus immediat de 
la pn:sence d'une substance est celle des operatIOns qu'elle accomplit et des changements dont elle 
est cause. On nomme pn:cisc!ment «nature» lOute substance considert:e comme principe d'un 
changement de type quelconque." V gl. auch Graser, a. a. 0., 232 ff., der eine Einschränkung des 
aristotelischen Begriffs der "SubstantialItät" auf eine bloße "Orientierungshilfe bei der ParzelIie­
rung dessen, was ist" (235), distanzieIl. 

829 V gl Schluler, AktlPotenz, 134. 

830 Vgl etwa 13, 2, In De causis 4, vgl. dazu auch v. Barmann u. a., Form und Materie, 1001. 

831 Zu neuplatonischen EinflOssen bzw. Vorbildern hinsichtlich der PaI1izipationslehre des Thomas 
sowie zu den m seiner Rezeption stattfindenden Transformationen s. ausfilhrhcher R. A le Velde, 
ParticipatlOn and Substantiality in Thomas Aquinas, Leiden· New York - Köln 1995,8 ff., 257 ff. 
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all rerst h rau geforderte radi 'alisicrte ontologis he Be~ründun~sperspektlve dar. Bil­

den doch das ein" des elenden. welches niemals seinen Ursprung im .Sichts" neh­

m n 'ann132
, und die nich, hintergehbare Anfangslosl~kelt anti -er Vernunfistruk'tUren 

der Wirklichkeit, \\ie ie insbe'ondere in der elea~ischen Philosoplue m exemplarischer 

- wenngleich abstral1er - Wei e zum Au_ dru k kommen, eine unbefragte Voraussetzun~ 

elbst noch der anstotelIschen Wesen lehre .. 'unmehr Jedoch beansprucht die Begrün­

dung des einzelnen ::-eienden - über seine spezifISch ge faßten PrillZlpien, msbesondere 

auch über den Anspruch .emer v.e ensgemäßen eidetischen Form hrnaus - auch die 

Verankerung in der Fülle des ., 'eins", welches alle anrnäßlg bestImmten , __ 'aturen" un­

geschieden umfaßtt:l3. Das Verhältnis \on Akt und Potenz eT\\eist hierin - in deutlicher 

Unterscheidung zur entelechialen Teleologie des Aristoteles - semen Charakter emes 

Verhältrus es der TeilhabelJ'_ .'0 t.:onstituiere das em als ,,tU," das jeweihge eiende. 

indem des'en speztfi ehe Form als Po:enz am eJl panizipien 5. 

In der darin zum Ausdruck' ommenden fortschreitenden Abst:ra1.-uon der begründen­

d n VernunftpriDZlpien kontingenter Wirklichkeit - nicht zuletzt auf dem Wege ihrer 

katcgonalen \\ie "transzendentalen" DIfferenzIerung und tufung - zeigt Sich ein mar­

kanter Ansatz, den anti --arislo:dischc:J Verminlungszusammenhang von Vernunft und 

Wirklichkeit, \on speZifischem .. em" und speZifischer .. energeia" aufzulösen. Aus 

diesc.-m zentralen Anliegen enteiedualer TeleologIe geht frei:Jch nicht zuletzt auch das 

artStoteli che Verständnis von ,.Praxis" bzw . .vernünftlgem treben" hervor_ Dieses 

ermöJicht e ja, emerseits das dem ~Ienschen eigentümliche \\-esen .. aIs • lensch" -

gegenüber allen ausschließlich "\"on 'arur aus Seienden" - abzuheben und als Grundla­

ge rur die Ausgrenzung einer m sich begründeten prahischen Philosophie heranzuzie­

hen, \\ie ebenso andererseits eine fiir alle Lebewesen geltende analoge ... pra1..lische" 

Venmttlung truJ.:tur als Betätigung und ak,I\'e Entfaltung ihrer natürlichen Anlagen zur 

Verfiigung zu stellen'36• Es er\\elst SIch daher auch fiir die .. praklische" und .. poli­

tische" PhilosophIe der -cholaslik als bedeutsam. daß ge\\isscrtrJaßen im Gegenzug 

zum aufgebrochenen Anspruch der .,Transzendenz" der menschlichen Person als Funk­

tion der -iberschreitung des arislOtelischen Wesensbegnffs einerseItS und auf dem \Yege 

&", 
~-

833 

&35 

36 

Dieser VoraussetzllC; tragt auch der PnnZlplcncharak:er der aristoteLschen .,h~le" Rech;;:.::!; 
Vg1 msbes. Phys 19,1923 13 Cf 

V;1 -cg I 28; zur .crste{n) wahre{n) Ursache der Unterscbleder.ben der Dl:Jge" in der das 
"Gt."15em" speZlfIscber Wesensformen Cberschrcltendeo Vol 'ommenheu Goues \'gl Sc;; I1.!5 

Vgl Ckmg-Hanhoff, Ens et unwn. _~ ff Zum SpannungsverhLmis zwischen - neuplatonisch ID' 

splrierter - Par.lZ1patiorulehre und aristotehscher Substanua!r.ät s. le J'elde, a. a. 0, 15 ff 

Vgl. etwa T 3, 4, I J. 2 ad 3, Oe pot i, 4 ad Q; vgl Ckrng-H.mhoff, Ens et unum, 2Q; 36 ff ... gl. 
3.lch Elders, Metaphys - 133 ff, Gilion, L'erre, 52 ff, ,.: ff; Meyer, ThOO1as, 102 ff 

\'gl 0, Teil 1,112, 3 
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der Differenzierung eines ordoförrnigen Seinszusammenhangs andererseits in der ari­

stotelischen Ethik hervorgetretene Strukturelemente menschlicher Praxis und Aspekte 

freiheitlicher "Selbstbestimmung" verstellt werden. Dies zeichnet sich bereits in der 

Preisgabe der aristotelischen Ineinssetzung von menschlicher "Natur" und ihr wesens­

gemäßer Vernunfttätigkeit ab, welche der immanenten Substantialität jedes Wesens und 

der durch die Aktualität seiner spezifischen Form unüberbietbaren Konstituierung eines 

Seienden verpflichtet war. Denn gerade in der Freisetzung des Anspruchs auf unbe­

dingte Anerkennung der menschlichen Person ist auch die Tendenz zur Ablösung des 

dem Menschen als Geschöpf Gottes zukommenden "Seins" und "Wesens" von jener 

aus aristotelischer Sicht unabdingbaren Verschränktheit praktisch-politischer RefleXIOn 

mit der sittlichen Praxis der Menschen selbst und insbesondere von der Verwiesenheit 

auf deren konkretes Gelingen mitumfaßt. Diese Tendenz zum Abrücken vom Modell ei­

nes für das Selbstsein des Menschen allererst konstitutiven praktischen Selbstvollzugs 

mag dazu angetan sein, in der Folge auch eine institutionell nivellierende Wirkung auf 

den Stand politischer Reflexion auszuüben. Dies kündigt sich ungeachtet dessen an, daß 

auch mit dem der Betätigung bloß akzidentieller Vermögen vorgeordneten "actus pri­

mus" bzw. der Entfaltung des "esse primum" niemals die bloße "faktische" Existenz 

angesprochen ist, sondern weiterhin stets die wesensgemäße Vernunftgestalt eines Sei­

enden837
• Ebenso muß auch der systematische Zusammenhang betont werden, der zwi­

schen dem nunmehr als "transzendent" begriffenen Charakter der menschlichen Person 

und dem durch die "absolute" Subjektivität Gottes erschlossenen, wesentlich "kom­

munikativ" strukturierten Raum einer fortschreitenden (Heils)geschichte besteht. Dabei 

muß wohl auch die anthropologische Relevanz von - sich über die Entfaltung des Got­

tesbegriffs in exemplarischer Weise den Durchbruch verschaffenden - Aspekten frei­

heitlicher "Personalität" mitbedacht werden838
, die trotz der darin eingeforderten Per­

spektive der Überbietung und Überschreitung kreatürlicher Vernunft mindestens in der 

hermeneutischen und theologischen Bindung an einen menschlich-geschichtlichen Ver­

stehenshorizont festgehalten werden. Diese systematischen Zugänge zur schöpferischen 

Macht und "Weisheit" Gottes vergegenwärtigen wohl noch in ihrem Transzendenzcha­

rakter begriffliche Analogien zum menschlichen Freiheitsverständnis und erweisen sich 

damit als geeignet, den jeweils aktuellen Reflexionsstand metaphysischer und prakti­

scher Überlegungen zum Vorschein zu bringen. 

837 Vgl. Oeing-HanhojJ, Ens et unum, 29 ff; Grison, L'etre, 92 ff. Dieser hebt den weithin aristote­
lisch geprägten Charakter der thomasischen Wesenslehre hervor und weist vor allem entschieden 
jedes Auseinanderfallen von "existentia" und "essentia" zurück. 

838 S. dazu auch u., Teil 2, I 10. 
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Dcs\\(~iteren sucht dIe thomasisehe Konzeption ihrerseits durch den Rekurs auf einen 

"actus primus" einem ge\\1Sscrmaßen von AnstoteIes otTengelassenen Rückgan;:; auf 

begründende .,(Vemunft-)TafiRkeif" bzw aktualisierende .. energela" gerecht zu \\er­

den Denn die genannte thomaslsehe Differenzierung \'ermag ihrerseits das Cnger.Jgen 

des ansto:eli ehen Begründungsmodells aufzudecken, \\elches das .. eIn" des Seienden 

als Ausgangsbasi seIner begnftlichen Fundlerung immer schon \OrdilSsetzen müsse 

und - darin gleichsam innestehend - sich auf die Reflexion seiner sein Wesen aIlerst 

freilegenden charaktenstischen Betätigungen und WlrkllI1gsweisen beschränke. Die ari-

totclische ReflexIon tluf dIe speZIfische Aktualität eines Wesens setzt ge\\issermaßen 

erst einen systematischen. ehnn später als jene des Thomas einu9. Es entspräche daher 

der genuin aristotelIschen Dist..usslOnsweise. so Gilsoll. dIe Frage nach dem konstitutt­

\en Grund eInes We. ens in die Frage umzuformulieren, an welchen :-'1erkmaIen man die 

Anwe enheit eIner ..Ib. tanz erkenne"". An das aristotelische :-'lodell schöpferischen 

Hervorbringens ankn.Jp:end. stellt Thomas nunmehr dIe Frage - dIe den Rahmen 3OSIO­

t li her RefleXIon auf das spezifische teius eines ei enden aufsprengt - nach Jener 

,.energela". die das ein des wesenhaften elenden als solches begründet und damit al­

ler Betätigung spezifi eher Vermögen \"rausgeht~ . 

.4 Zur Ruc:-:juhnm~ \"on Teleologie aujSubjehivifaf 

ht diesem s~ -temallsehen Rückgang in der Frage nach dem ak1:uellen elbstsein ei­

ne ub lantiellen ":elenden verbindet SIch \\ohl au h ein gewandelter tellen\\ert des 

anstot li ehen . .Prinzips·' seines \\esenhaften Ziels. In deutlicher \\"endur:g 3OslOteli­

eher Zweck'UfSächlichkeit kann nunmehr alle \'emÜDftige Teleologie folgerichtig nur 

mehr 1m systematischen Komext erkennender und Oe\\ußt stellungnehmender. ja . '3-

839 VgL dazu ms..~. au.h die Ausfiihrun;en des Aris:oteles zur L;mer;mglic "ei: der ~Begriffe", 
dIe "ohne Entstehen und Verbehen" seien, .... te msbes. zum theoretISCh li:chl able;tharen Char.U,:ler 
des emzelnen substantiell elenden m Met. VII 15. 1039 b ~O - 1040 a 7 AristoteIes hebt den 

ontingen!en und gl t.hsam ~eretg1l\shaften" Cha.'<Ik,er der "Emzeldmbe" pn\gGaG: her. 0," "Da­
rum glbl es auch von den einzelnen smnlicben \\ e:.en :"eUle ',\'esensd.eflIlJtlon IlIJd kernen Be .... e:s • 
.... eil sIe laff enthalten, dessen Wesen darin besteht, daß er :.ein oder a"ch nicht sem • ann. . 
Wenn nun der &-..elS auf das, 'ornendt~e !:el:l, und dte \\'esensdef:nition der Wissenschaft an~c· 
bOn.. so 'l!IUl es offenbar VOll dem ~cben eme Wesensde:1.:lmoll und kemen Be .... elS ;e-
ben " (1039 2,· 1040 a :) -

40 'gL G.:.son. L·~tre. 52 

841 Vgl dazu lllSbes. Giison, L'etre, 53 Deser erl.1U!er~ "Mats le pouvoir d'aglr el d'opere: C;ut 
d.cele leur preseD e o'est e core q e I'mdlce exteneur de leur na=e les substances ne dcploient 
ainslleurs energ es, que ?Mce <;ue ct:acune est el e-melDe une energie; elles n'exercenr ces dt,er· 
ses 3ctt\1!es e par que cha=e d'elles eSI d'abo:d un ace. Tel es: donc le fond de 13 n!ahtt 
proprement d;r . I'etre est I'acte r:;eme en \ r.u d~c;:~el chae;: e subsunce esl ce C;:u 'elle es' et sub-­
slSte ä par: co=e une rea!ne '1~1 se SUffiL" 
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tuneleologie immer schon überschreitender .. ubjek.1:ivität'· zur Geltung gebracht wer­

den "1. Demnach setzt die selbsllatige Entfaltung des eigenen telos nunmehr das Vermö­

gen seiner vernünftigen und dem Vollzug des h:mdelnden Strebens gleichsam vorgela­

genen Erkenntnis"- voraus und bleibt folglich im Gegensatz zur aristotelischen ,,, 'atur­

be\\egung" den "geistig begabten Geschöpfen". also unter den endlichen Kreaturen al­

lein dem Menschen, vorbehalten"". Die damit einerseits gewonnene Perspek,1:ive der Be­

zogenheit der teleologischen Ausnchtung menschlichen Handelns auf die Fähigkeit zur 

be\\ußten tellungnahme bzw. zur reflektierenden Erkenntnis bezüglich vernünftiger 

Zwecke enthalt andererseits jedoch auch die TendeIlL diese aus Ihrer unmittelbar ari­

stotelisch-"entelechialen" Praxisvermineltheit zu lösen. Praktische Zielorientierung 

\\lrd solcherart nicht mehr im aktualisierenden Vollzug menschlichen Strebens selbst 

gefunden bzw. setzt nicht erst die ent\\ickelte Vernurtftgestalt des menschlichen Wesens 

voraus. Demgemäß zeichnet sich auch bereits der Ansatz eIner Entzweiung 1m ur-

prunglichen Verständnis teleologisch genchteten. vernünftigen Streberts ab. indem das 

begründende telos des 1 !enschen sein Handeln l.-ünftig immer auch transzendien und 

diesem in begrifflich differenzierterer Weise vorausliegtS-!s. 

Da aber von nun ab jedes telos im selben Maße auf ein erkennendes Be\\ußtsein 

ven\iesen \\ird. welches dieses .. antizipien"s.<o. \\ird dadurch vor allem das Verständnis 

in sich gründender. . .reine(r) ". ~atuneleologle··!-t- aufgebrochen. Die Teleologie der 

übrigen natürlichen Seienden kann nun - mangels eines ihnen zugehörigen vernünftigen 

Be\\ußtseins - nicht mehr als unmittelbar In der .. Praxis" der Lebewesen selbst begrün­

det begriffen werdenS<. Im markanten Gegensatz zur Konzeption des Aristoteies. dessen 

. Yaarrteleologie gerade die selbständige Fundierung sämtlicher natürlichen Seienden in 

analoger Welse zu gewährleisten trachtete. verweist alle Finalität in der. 'arur nunmehr 

auf die zwecksetzende "gubematio"S-'9 Gottes le hat darin ihren notwendigen Ur-

S '~ 
~-

8 " .... 
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8 '~ .. , 
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Zur solcherart stattfIndenden ~Intellekrualisierung der teleologischen WeItsicht" \;1. Spac­
mann/Löt<, a a 0.,84 f. Vg1. etv.a I 103, I, ad I . ad 3, "gI. auch 1 19. -1. Scg III 5'6; 112; 113. 

Vgl. etv.a I 16,-1 

Vgl. I 103, I ad 1,5 ad 3. Scg 1II 112, 113. 

Zur EiIllösung dieser DiffereDZlerung in der praktischen Philosophie im Zeichen der Ausbildung 
formalisierender. aber auch nobJektl\lerender" Tendenzen in der teleologISchen Orienuerung 
menschlichen Srrebens \ gl. u., Teil 2, 11 5 f. 

Vgl. Spaemann.'ww, a a. 0. 85; s. I 103, I ad I. 

Spaemann.'L6w. a a 0., 85. 

Vgl. Spaemann'Lo-... a a 0,85. \\onach nunmehr .Jeme. nicht in eine HandJungsteleologie ein­
gebenete ~aruneleologle fur unmöglich erklm" \ ... ird. 

Zur schöpfungstheologischen DlffereDZlerung Z\\l5Chen ~creauo" und •. gubernatJo" s. ausfUhrh· 
cher u, Teil ~. 1lI 10, im Kontext der Erörterung der "lex aetema" Im Rahmen des prinzipiellen 
systematischen Zusammenhangs dieser · kemeswegs .. ontISch" aufghederbaren - Aspel;te schOp-



sprung, gleich wie "der Pfeil" sein Ziel nicht sich selbst, sondern dem "Schützen" ver­

danktSSO 

Aber nIcht nur die vernünftigen Zweckstrukturen der Wirklichkeit, auch das den 

Zielen kontingenter Wirklichkeit immer schon zugrundeliegende Substrat der "prima 

materia" verlangt ab nun nach einer Fundierung in einer die je konkrete kontingente 

Wirklichkeit transzendierenden Subjektivität8ll
• Bei Aristoteles bildete die Materie da­

gegen gemeinsam mit den formen die Konstituenten eines in semer Vernünftigkeit die 

Wirklichkeit tragenden, gleichsam "ewigen" und für Jegliche Praxis nicht transzendier­

baren Bezugshorizonts, welcher den Raum des Zu-sich-selbst-Kommens aller kontin­

genten Seienden immer schon vorgängig struktunert und rahmengebend umgreiftS52
• Der 

nunmehr gerade rur die hinreichende Begründung geschaffener Seiender eingeforderte 

und diese immer auch überschreitende Anspruch zweck setzender Personalität bleibt bel 

Thomas freilich zunächst auf die sich selbst mitteilendem schöpfen sehe "Vernunft"SI4 

Gottes beschränkt8lS Doch ist bereits in der Annahme eines schöpferischen Ursprungs 

natürlicher Teleologie auch der In seiner Vernünftigkeit geschlossene und in seiner 

kontIngenten Vermittlung geschichtslose Horizont antiker Formenwelt prinzipiell auf­

gebrochen8l6
• Mit dem Verständnis der "creatJO ex nihilo"817, welche die spezifischen 

"Formen" aus ihrer Ursprünglichkeit für die Fundierung aller Wirklichkeit entläßt!l8, ist 

keineswegs bloß die gleichsam chronologische "Anfangliehkeit" aller Seienden ange­

sprochen. Vielmehr kommt darin vor allem deren notwendige ontologische Letztbe­

gründung in der sie stets auch transzendierenden "SubJektivität" Gottes zur Sprache8l9
, 

die damit erst grundlegend den Raum der "Geschichte" eröffnet860 

ferischer Aktivität Gottes erweist sich deren Aspekt der "gubernatJO" vorzüglich der spezifisch 
zwcckhaften "Tätigkeit" kreatürlicher Wesen, also insbesondere auch der vernünftigen Praxis des 
Menschen, zugewandt. 

850 Vgl. I, 103, I ad 1. 

S51 Vgl 144,2,1103, lad 2. 

852 Vgl die kntische Auscinandersetzung des Thomas damit in 144, I - 4 

853 Vgl I 105,2 ad 2. 

854 Zur "Ursache der Dmgc" Im göttlichen "Verstand" und "Willen" vgl. 145,6. 

855 Vgl. 145,5. 

856 Vgl 144, I, ad I - ad 3, 3; 4. 

857 Vgl. 145, I 

858 Vgl. J 44, 3 

859 Zur "creatio", qui "non est mutatio nist secundum modum tn/elligendt /an/um", vgl. J 45, 2 ad 2; 
\gl. .... elters J 45, 3, wonach die "Erschaffung" "etwas im Erschaffenen nur der Beziehung nach 
(setzt)" . 

860 Zum Zusammenhang zwischen dem Auftreten radikaler .,SubJektivitat" und der zumindest an· 
satzhaften EinfLlhrung eines Begriffs von Geschichtlichkelt vgl Me/z, Amhropozentrik, 68 ff, 11 J 
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Doch widerspricht es dem solcherart "schlechthinnigen" und "transzendentalen"861, 

nämlich den bloß "spezifischen" Charakter aristotelischer Prinzipien überwindenden, 

Stellenwert der "prima causa", etwa einen linear-unmittelbaren, "kategorialen" Zu­

sammenhang zum göttlichen Schöpfungshandeln anzunehmen862 oder auch nur die For­

men auf einen abstrakten, gleichsam voluntaristisch verkürzten Setzungsakt Gottes zu­

rückzufiihren. Der eingeforderte Kontingenz überbietende Begründungszusarnmenhang 

findet nicht nach dem Modell lcurzschlüssiger göttlicher "Intervention" oder gar der 

unmittelbaren Divinisierung von Segmenten kontingenter Wirklichkeit statt863 , welche 

tendenziell in Konkurrenz zur natürlichen Formenwelt träte864 , sondern erschließt eine 

ff; 118 ff. Dann erweise sich die Ablöse der - freilich etwas pauschal als "statisch-räumlich" ge­
kennzeichneten - "kosmozentrischen" (111) Denkform der Antike durch ein "anthropozentn­
sche(s) Verständnis der Weltwirklichkeit" bei Thomas, wodurch "der Aufbau eines primär ge­
schichthchen (d.h. von der menschlichen Selbstverwirklichung her bestImmten) Vorstellungssche­
ma(s) bezüglich des Weltseins wenigstens keimbaft angelegt Ist" (70). 

861 Vgl. I 44, I; 4 ad 4; I 45, 5, 1103,3,5; 7, 8; 1104 Zur gleichsam "transzendentalen" Finahsie­
rung von kreatürlich-menschlichem "Verstand" und "Wille" durch Gott, worin ein Verhältnis von 
"Erst"- und "Zweitursächlichkeit" zum Ausdruck kommt (vgl. I 105,3 ad I) s. I 105,3,4. Ge­
genüber Gott als dem alleinigen "bonum universale", welches den kreatürlichen Willen dessen 
Natur nach bewege, bilde ,jedes geschaffene Gut" nur ein überholbares, gleichwohl jenes vermit­
telndes "particulare bon um " (I 105, 4). 

862 Zur vermittelnden "Zweitursächlichkeit" geschöpflicher Wirkhchkeit, insofern sie "an der Tätig­
keit der höheren Ursache nur teIl(nimmt)", vgl. I 45, 5; zur verschiedenen Lenkung der "Dinge" 
je nach ihrer spezifISchen "Seinsvollkommenheit" im Rahmen der "einen Kunst des lenkenden 
Gottes" s. I 103, 5 ad 2; zur "Selbstlenkung" des vernunftbegabten Geschöpfes "durch Verstand 
und Willen", welche von der "gubernati(o)" Gottes getragen und vollendet werden, vgl. I 103,5 
ad 3; zur Steigerung der jeweils wesenseigenen geschöpflichen "Gutheit" bzw. "Vollkommen­
heit" nach Maßgabe der Teilhabe an der Lenkung anderer Seiender vgl. I 103, 6. Den kontin­
genten Zweitursachen wird nicht nur der Charakter seins verstellender "privatio" der vollendeten 
göttlichen Güte, sondern auch eine positiv vermittelnde Funktion zugewiesen. Denn, so Thomas, 
es sei "eine größere Vollkommenheit, wenn etwas in sich gut und zugleich rur anderes Ursache 
der Gutheit" sei, "als wenn es nur rur sich allein gut wäre. Und darum lenkt Gott die Dinge so, 
daß er gewisse Ursachen fiir die Lenkung anderer Ursachen emsetzt, wie wenn ein Lehrer seine 
Schüler nicht bloß zu Wissenden macht, sondern auch zu Lehrern anderer." Er rugt pointiert In 

I 103,6 ad 2 hinzu: "Würde Gott allein lenken, so würde den Dingen die Vollkommenheit des Ur­
sacheseins entzogen werden." Vgl. hiezu auch die DifferenZIerung in den "Wirkungen" der "gu­
bernatio" hinsichtlich der darin stattfIndenden "Verähnlichung" des Geschöpfes mit Gott, nämlich 
nicht nur im Hinblick auf seine eigene "Gutheit", sondern auch, insoferne "ein Geschöpf das an­
dere zur Gutheit (ruhrt)", in I 103, 4; vgl. auch I 104, 2. 

863 Vgl. dazu die differenzierte Behandlung "unmittelbaren" göttlichen Einwirkens in I 105, wonach 
Gott zwar grundsätzlich "alle bestimmten Wirkungen hervorbringen" könne, "die durch irgendei­
ne geschaffene Ursache geschehen" (I 105, 2), andererseits jedoch das Modell einer gleichsam 
gegenständlichen "Berührung" - und damit jedweder unvermittelten Identifizierung mit kontin­
genten Ursachen - gerade im Namen der göttlichen Macht und Weltüberlegenheit zurückgewiesen 
werden muß. Vgl. zu letzterem I 105,2 ad I; ad 3. 

864 V gl. etwa I 44, 3; insbes. 3 ad I; 4 ad 4. Zur wechselseitigen systematischen Bedingtheit von 
christlich-thomasischer "Transzendenz" Gottes einerseits wie dem dadurch freigesetzten "Selbst­
sein" aller Seienden andererseits, "radIkale(r) Gottverfiigtheit" wie "totale(r) Selbstverfiigung" 
(des Menschen) vgl. Metz, AnthropozentrIk, 73 ff.; zur relativen "Selbständigkeit" der Formen 
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"transzendentale" Ebene der Begründung86l. Insoferne darf auch das Bild vom den Pfeil 

lenkenden Schützen nicht "voluntaristisch" verkürzt interpretiert werden, ja nicht in je­

dem Aspekt seIner Bildhaftigkeit unmittelbare Evidenz zur Klärung des geschöpflichen 

Charakters naturhaften Wirkens beanspruchen. Denn wie auch der Schütze auf den Pfeil 

nicht fortdauernd willkürlich einwirkt, sondern diesen zu einem gleichmäßigen gerich­

teten Flug entläßt, konkurriert das thomasische Begründungsanliegen der "Lenkung" 

Gottes nicht unmittelbar mit der relativen "Selbständigkeit" vernünftiger Formen und 

ihrer tätigen Entfaltung. Ihr Ursprung in Gott hat vielmehr den Charakter einer "impres­

sio"866 Dieser Begriff distanziert nicht zuletzt die Annahme einer anthropomorphen 

Setzung und beläßt die Zwecke der Natur zumindest im Zeichen der Entfaltung ihrer 

natürlichen wesenhaften "Anlagen"867 "in" den Dingen selbst. Die Vorstellung eIner 

zweckhaften "eingeschaffenen Ordnung"868 und Disposition jedes Lebewesens stellt 

wohl einen vermittelnden Standpunkt zwischen dem christlichen Schöpfungsanspruch 

und den systematischen Intentionen aristotelischer Teleologie dar, die auf die je eigen­

ständige spezifische Fundierung kontingenter Seiender abzieit869. Insofern erweist sich 

Thomas deutlich dem aristotelischen Erbe einer relativ "autonomen" und pluralen Ver­

nünftigkeit der Welt verpflichtet870
, welche seinem schöpfungstheologischen Konzept 

einer "transzendentalen" VerhältnIsbestimmung von Gott und Welt entgegenkommt. 

vgl. auch Serllilangcs, Thomas, 332 . Dieser warnt " ... wenn man nicht zu den selbständigen Ideen 
Platos zurückkehren will, so muß man mit AristoteIes die Ideen in die Dinge selbst hIneInverlegen 
Eine dritte Möglichkeit wäre die Verlegung der Ideen in Gon hinein. Aber hüten wir uns vor dem 
Anthropomorphismus l Gon ist kein Weltbildner, der die Materie nach einem bestimmten Plan 
knetet. In Gott gibt es in Wirklichkeit keine unterschiedene Idee." 

865 Vgl. etwa I 44, 1,3, ad I; 4 ad 4, 1103,2; 5; vgl. auch die diesbeztigliche "politische" Metaphorik 
In I 103, 6 ad 3 Zur "transzendentalen Methode" als Ausdruck elIles "anthropozentrische(n) 
Seinsverständms(ses)" vgl. Metz, Anthropzentrik, 52 fr 

866 I 103, I ad 3. 

867 Vgl. auch I 44, 2 ad 3. Demnach lasse selbst der schöpfungstheologisch motivierte Rückgang von 
den kontingenten Substanzen auf die kreatürliche Verankerung der sie ermöglichenden Materie als 
"prima materia" diese niemals als Stoff ohne Jegliche Form begreifen. Wenngleich hierin der Be­
griff geschöpnlcher Wirklichkeit eine differenZierte Ausdehnung über die entwickelte Vernunft­
gestalt eines Seienden hinaus erf1!hrt, insbesondere abgehoben gegenüber der nur Gon zugehöri­
gen "reinen Wirklichkeit" - aber auch durch den Kontrast zu dieser freigesetzt -, so muß doch 
gleichwohl jeder Stoff gerade Im Zeichen seines geschöpnlchen Charakters immer schon als "We­
sensanlage" begriffen werden 

868 I 105,6. 

869 VgI . IIOJ,5ad2 . 

870 Zu den "unzahlbar(en)" Wirkungen der gubematlo "im besonderen" ("in partlcularl") vgl. I 103, 
4,3. Abs.; zur Korrelation zwischen der einen Pnmärkausalität Gones und der "darin" auszuma­
chenden "Vielheit" ihrer kontingenten Vermittlungsweisen vgl 144,4 ad 4. 
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achdrücklieh hält er etwa - im Gegensatz zu Augustinus871 - an der aristotelischen Zu­

rückweisung einer abstrakten, als gleichwohl seiend begriffenen, "prima materia" als 

Funktion seiner schöpfungstheologischen Reflexion fest872
• Desweiteren erwägt er nur 

mit äußerster Zurückhaltung die Möglichkeit einer Entstehung "neuer" Formen als Aus­

druck des göttlichen Schöpfungswillens873 

Doch vermag auch die so charakterisierte und keineswegs im Sinne einer voluntari­

stischen Engfiihrung des Schöpfungsgedankens umzudeutende Rückfiihrung von natür­

licher Teleologie auf die "Güte" 874 und "Weisheit"87S Gottes sowie die engere Verknüp­

fung von Teleologie und Subjektivität insgesamt eine ambivalente Wirkung fiir den be­

gründenden Stellenwert menschlicher Praxis zu entfalten, nicht zuletzt was das Fortwir­

ken des von Aristoteles erreichten eigenständigen Anspruchs "praktischer Vernunft" 

betrifft. Zwar wird in der thomasischen Konzeption das menschliche Handeln, da es sich 

allein selbst auf vernünftige Ziele auszurichten vermag, deutlicher aus der Analogie zu 

allen Zwecken der Natur herausgehoben876 Doch werden auf dem Weg dieser - die er­

kennende Subjektivität zunächst betonenden - Einschränkung des begründenden An­

spruchs von Naturteleologie auch die fiir die aristotelische Philosophie von den "be­

wegten" Seienden Modellcharakter besitzenden, wesentlich in sich selbst gegründeten 

"praktischen" Strukturen von "Natur" und Sittlichkeit gleichermaßen im Ansatz aufge­

löst. Deutlicher als die entsprechende thomasische Umformung betont Aristoteles den 

fiir die ursprüngliche Konstituierung der spezifischen Vernunftgestalt eines Seienden 

unabdingbar vermittelnden Stellenwert der entelechialen "Bewegung" bzw. menschli­

chen "Praxis". In dieser muß das jeweils spezifische telos allererst aktuell - und damit 

auch im konkret einzelnen Seienden - hervorgebracht werden, um überhaupt begriffen 

zu werden. Diese Verwiesenheit auf "gelingende" Praxis findet ihre Grundlage und ih­

ren Ausdruck auch im aristotelischen Grundsatz des Vorrangs der "Verwirklichung" vor 

871 Zum ursprtlnglicheren, wenngleich nicht zeitlich vorgelagerten, Charakter einer "matena infor­
mis" als Funktion einer - neuplatonisch beetnflußten - schöpfungstheologischen Überschreitung 
antiker Vemunftwirklichkeit vgl AuguSltnUS, De Gen. ad litt. 1,15,29; De Gen. ad litt. lib. imperf. 
IV, 14, V, 5, 13. 

872 Vgl. 144,2. 

873 Vgl. Ver. 3, 8 ad 4; vgl. Serllllanges, Thomas, 348 ff. Danach sei freilich alles, was den heiligen 
Thomas (vom "Form wandel") trennt, .. eine Auffassung der allgemeinen Ordnung, die dem, was 
Ist, zu viel gibt und nicht daran denkt, was in der Vergangenheit sein konnte oder in der Zukunft 
einmal sem kann." Zur weitgehend transzendental und nicht unter Umgehung geschöpflicher 
Zweitursächlichkeit begriffenen "unmittelbar" form gebenden gubematio Gottes vgl J 105, I 

874 J 105,2 ad 2 

875 145,6 ad 3. 

876 Vgl 1103, J ad 1,5 ad 3. 
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der "Möglichkeit"817. Dieser begründet weniger die Priorität der "idealen" Form vor der 

"Materie", sondern verweist vIelmehr auf die nicht hintergehbar "aktuell" vermittelte 

und in ihrer Vernünftigkeit gleichsam hermeneutisch-zirkulär zur Geltung kommende 

Grundlegung endlicher Seiender. Dies gilt nicht zuletzt in besonderem Maße fLir die 

praktische Vernunft und dcren notwendige reflexive Verwiesenheit auf die gelebte Sitte 

- der anderen Bürger - in der Bürgergemeinde der polis. 

In der Folge stellt sich weiters selbst die rur die scholastische Einbeziehung antiker 

Metaphysik charakteristIsche und den Eindruck teleologischer Geschlossenheit erzeu­

gende Ausbildung einer dIfferenzierten Hierarchisierung und ordofdrmigen Relationa­

lität8J8 aller Seienden geradezu als das Ergebnis des Aufbrechens einer Perspektive dia­

lektischer Überschreitung im Begriff der Wirklichkeit selbst dar. Sie markiert damit die 

Ablöse der antiken, vergleichsweise ungebrocheneren Vermittlung von Vernunft und 

Wirklichkeit, in deren Horizont ja sowohl das aristotelische Verständnis von Naturte­

leologie wie auch jenes praktischer Vernunft seinen Ursprung und systematischen Rah­

men fanden. Ausdruck und Charakteristika dieser wachsenden dem Seienden in seinem 

Scin stets immanenten spannungsvollen Differenz finden sich einerseits, wie erwähnt, 

Im zunehmenden Heraustreten von Aspekten "bloßer" Kontingenz aus der bei Aristo­

teies nicht hintergeh baren Verknüpfung und wechselseitigen Verwiesenheit von je spe­

zifischen Prinzipien des Seienden, insbesondere im Zeichen des zu zunehmender Ab­

strakthcit und Vergegenständlichung tendierenden Begriffs der "Materie". Desweiteren 

und in Entsprechung dazu tut sich in der Konstitution aller kontingenten Seienden nun­

mehr eine für diese auch in ihrem spezifischen wesenhaften Sein unabdingbare, dieses 

allererst ermöglichende Dimension der Transzendierung bzw. Überbietung des je kon­

krct "Gewordenen", auch aller aktuell entfalteten Wesensformen, auf. Diese eröffnet 

nicht zuletzt dem "transzendenten" Wesen der menschlichen Person allererst den Raum 

seines zu-sich-selbst-Kommens. Sie ermöglicht die Freisetzung seines "spezifischen" 

telos, nicht nur, wie aus aristotelischer Sicht, gegenüber den vernünftigen Zwecken der 

Natur, sondern auch in gesteigerte Ungebundenheit gegenüber dem, zum Gelingen 

praktischer Reflexion bei Aristoteles vorausgesetzten, relativ konstanten Rahmen kon­

kret eingeübter und bewährter - und damit allererst sittlich-politische Anerkennung 

schaffender - Lebcns- und Praxisformen. 

877 Vg1.Met1X8, 1049b4-9, 1051 a33 

878 Zum konstItutiven Stellenwert emer "relationalen" Bestimmung von SeIenden rur den Ordobe­
grifT, die später ausfuhrlicher dargestellt werden soll, vgi H Krings, Ordo. PhIlosophisch-histori­
sche Grundlegung einer abendländischen Idee, Hamburg 19822,71 fT. 
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5. ZlIm Begriffdes .. ordo " 

~eben den genannten Ansätzen zur Ablösung des .. Begriffs de - ~fen 'chen" yon seiner 

Verquickung in antike VerminJungs- bz\\'. Kosmosstn.tkturen - sei es auch aus den on­

kIeten sinlichen Instirutionen der Bfugergesellschaft der polis - ußert sICh die DIfferen­

zierung und mbildung aristotelischer Teleologie in der cholastik jedoch auch in der 

Hierarchisierung aller spezitIschen elenden. in der sich dIese zu einer gestuften. teleo­

logischen .. Ordnung" allen ems formieren. Im massiwn Gege=tz zum gleichs.:un je 

.. selbstzweckhaften" Charakter aristotelischer Teleologie - 9 rut sich darin ein uni\ersaJ­

teleologi cher Zusammenhang auf" . welcher seinerseits geeignet erscheint. die n('uge­

wonnene .. Transzendenz" menschlicher ubJeJ.."1iYität nach ihrer Frelsetzung aus der po­

lis wiederum In die engen Grenzen emer auch menschliches Handeln \'orgängig \ er­

pt1ichtenden .. natürlichen" chöpfunpordnung zu \ erweisen 

Was die Tradition de mittelalterlichen Ordodenhns angeht. las en sich da.ran Z\\Jf 

einerseits in übergreifender Perspekti\'e gemein 'ame tn.tkturelemente und Begrun­

dungsintentionen ausmachen . \\ie sie \\ohl die Grunddynarntk minelalterlicher H('r­

aus forderungen durch die spannungs\olle \'en\iesenhelt yon Tr.:mszendenz und ge­

schöptlicher \\'elthafugkeit m -gesamt \·eranschaullchen. Andererseits aber tut sich III 

der Enf\\icklung die -e ' BegntTs umfassender ontologischer Integration auch ein in sich 

ditTerenzierter DIskussionszusammenhang und eine Bandbreite \ ielge {aJriger. ge­

schichtlich weitgetacherter und ihren begrit11lchen \'oraussetzungen nach durchau on­

trowrsieller Zugänge auf. 

o sind ef\ya die s) stematischen Ursprünge spjtanuken-IDltteialterlichen Ord den­

kens Insgesamt durch uniyersaJ- bZ\\, 3teleologJsche Tendenzen gekennzeichnet. \\ie .Ie 

,0 \g, Sf'a.:nlQ'lJl '[ Öl\". a. ae Oe, ,0 f 
S 0 \'gl Spae",arm Löw, de a 0, 3 tT 

SS I Als exemplarisch fur diese auf die Ge\\ Innung emes zenlT3len abendlandlSchen LCltged:m' ens 
emer Epoche" ausgenchtete Perspe ;ti\ eist \\ ohl dre Darstellung KT/np hcr.mzuztehen. . dJ.Zll 
das. Ordo; zur ausdrücklichen Distanznahme gegenüber de, Erl~uterung gesctuchtLcher Dul"e­
renzierungen innerhalb dIeser TrndJllon \ gl.\.11 f In diesem Grund:mliegen ZW3/" a ch m "eh­
lieh \'on zengenö 'Ischen Tendenzen elOer resraur.lti\en :\utzbannachung scholastischer Ord· 
nungsprinzipien unte~!Ü1Z1. wrmeidet dIe Xrmg 'sehe Darlegung emer Gesarntkonzepuon gleIch· 
\\ohl "me "malge ungeschlchthche \'erzeichnung ihrer tel:ung un Horizont mlttela!!erh..-ber 
metaphYSIscher und schöpfungstheologtscher Hernusforderungen und leistet emen \\ "rt, II n 
BellT3g zum systemausehen \'e~tlindnis :"onsllrum aufeinand r t>ezo;;ener,Jedoeb Ul1 t;: mltt I­
alterheher Summen bZ\\ DIsputationes 011 nur bru hstllc al1 und mit der Lösung \on Emzelfra­
gen \ erwoben auHindbarer Grundelemente bzw. Begrundungsanliegen. Zur li ~i.:ht Cber d: 
\\ eitere. teu\\ else akrualislerend orientiene LlIernrur - zu Thomas SO\\ le zur ordo-Thema!\ In.·;e­
samt· des ausgehenden IQ blshm zur ~Itlle des :0. Jahrhunderts. UlsbeS. ab den: 'r-Jahren, \gl. 
U. Dlo!rs H' Hubt-ncr. H .\feinhard R<·d.. An el .. Ordnung" I - 1Il. m. RIttLr: Gron <r. Huon­
sches Wönerbuch. Bd. b. Darmstadt IQ ~. I~:-l ff 



zunächst vom affirmativ wirkenden stoisch-neu platonischen Motiv umfassender und 

differenzloser Vernunftwirklichkeit, wie etwa jenem der stoischen ,.heimarmene", ihren 

Ausgang nehmen. Sie finden ihre institutionelle Entsprechung vorerst im politischen 

Ordnungs- und Ständedenken des römischen Rechts882 und werden ab Tertullian und 

insbesondere AugustInUS zur Verhältmsbestimmung göttlicher Transzendenz und krea­

türlich-welthafter Wirklichkeit, zunächst nur im Hinblick auf die Ausbildung einer kon­

kreten KirchenverfassungU
, schheßlichjedoch ab Augustinus im Zeichen einer einheit­

lichen theologischen Interpretation des Welt- bzw. Gesellschaftsganzen herangezo­

genaS4 • 

Diese Entwicklungslinien einer ontologisch ordnenden Integration aller kontingenten 

Seienden markieren solcherart bereits eInen Bruch mit dem (platonisch-)aristotelischen 

Verständnis Z\veckhafter "taxis". Denn dieses beinhaltet keine universaIteleologische 

Finalisierung. sondern zielt auf die "Ordnung" der" Teile" zur Formierung der spezifi­

schen eidetisch-teleologischen Vernunftgestalt eines Seienden ab88l
. Es kommt bei Ari­

stoteles nicht zuletzt in seinem teleologischen Kriterium des "mittleren Maßes" zum 

Ausdruck und findet seinen Rückhalt vor allem in der praktisch-politischen Philosophie 

durch die Einbeziehung unterschiedlicher politischer Formprinzipien und die stabilitäts­

fördcrnde Auffacherung einer Im Vergleich zur Homogenität des platonischen Tugend­

staates relativen Vielfalt praktischer Sinnstiftungen und Zielverwirklichungen886
• Es 

dient damit sowohl zur Etablierung der exemplarischen "wohlgemischten" Verfassung 

wie auch zur Bestimmung des fur vernünftiges menschliches Handeln leitenden teleolo­

gisch ausgewogenen .,mittleren" Maßes. Der "substanzimmanenten" Ausrichtung und 

Gewichtung aristotelischer Teleologie gemäß wird darin jedoch die Perspektive der ver-

882 Vgl. CIcero, Pro Sex. Roscio Amerino XLVIII, 138, ders., Oe Iegibus 11, 48; zur umfassenderen, 
auch sinlich relevanten, Rezeption des griechischen Verständnisses der "eutaJoa" und ihrer Inler­
pretation als .,collocatio" in der römischen Stoa vgl. Cicero, Oe officiis 1,40, 142 ff. Diese schlägt 
sich in seiner Definition des ordo als "composiu(o) rerum aptis et accomrnodatis locis" nieder (I, 
40, 142) 

883 Vgl Terlullian, Oe exhortatione castitatis VII, 3 (CCSL 2, 1024); ders., Oe monogam Ja XII 
(CCSL 2, 1247 f). 

884 Vgl Augusllnus, Oe ord I, I ff 

885 Zur Bezogenhen des platonischen Ordnungsbegriffs und damit auch der Tätigkeit des DemIUrgen 
auf die Ideen vgl Platon, Timaios 27 d 5 ff.; 'gi weiters etwa ders, Komoi 966 e 3; 746 d 8, 755 
c 4; 878 d 2; ders, Timaios 71 a I f; 88 e 2; vgl Phys. II I, 193 a 28 ff.; vm 1,252 all f; Oe 
caelo II 14.296 a 33 f; 1112, 301 a 4 ff.; Hlst. animo 16,491 a 17; 117,496 b 19; E.N. V 3, 1129 
b 20; Pol IV 13, 1297 b 21, Met. XII 10, 1075 a 22 f. Gemäß der Herkunft des Begriffs der 
"taxis" aus militärischem Sprachgebrauch kommt er bei Anstoteies in paradigmatischer und fur 
die daran anknUpfende Tradition minelalterlichen Ordodenkens prägender Weise im Bild des ge­
ordneten Heeres zur Sprache. Vgl dazu ~Iet. XII 10, 1075 a 10 - 15. 

886 Vgl Pol IV 8, 1294 a 15 ff 
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nünftigen, formgemäßen "Ordnung" und zweckhaften Integration eines einzelnen "scl~ 

ständigen" Seienden, eben nach Maßgabe seiner spezifischen wc:scnhaftcn "physis". 

grundsätzlich nicht überschrittenU7
• Ja gerade die eingeschränkte Transzendenz des spe­

zifischen teleologischen Maßstabes- wendet die Finalisierung eines Wesens der diesem 

begrifflich immanenten "Ordnung" der - im Hinblick auf die jeweilige substantie1lc 

Form - unselbständigen "Teile" in einem seinem Zweck entsprechenden ausgewogenen 

Verhältnis untereinander zu. Das Hauptaugenmerk aristotelischer "taxis" gilt weiters 

nicht der Naturteleologie oder der Gewinnung eines kosmosumgreifenden metaphysi­

schen Zweckzllsammenhangs. Sie wendet sich vielmehr der vernünftigen Ordnung der 

polis&19 zu in ihrer gegenüber der dauerhaften Gerichtetheit der Natur, ja selbst im Ver­

hältnis zur Geschlossenheit des Wesens eines Menschen, geringeren Homogenitlt kon­

kreter Handlungszielel90 von dennoch gesteigerter teleologischer BegrüDdungskraft"l. 

Schließlich kommt dem Begriff der "taxis" auch aus aristotelischer Sicht kosmologi­

sche Relevanz zu, insofern er sich nämlich auf die Sphären der zwar "zusammengesctz-

887 Vgl. Phys. VUI 1,252 a 11 ff.; Oe caelo 1112, 301 a 4 ff.; zur "Ordnung des Kosmos" s. U 14,296 
a 33 f. 

888 Zur relativen Transzendenz selbstandiger Substanzen im Hinblick auf die zeitlich vorausliegende 
gelungene Verwirklichung eines anderen Seienden gleicher Wesensart, insbesondere im Rabmen 
natürlicher Fortzeugung, aber auch hinsichtlich der Form eines Kunslgegenstmdes im .. Vorutr:' 
des Herslellenden, ja selbst in der Verwiesenheit sittlicher Praxis auf einen entwickelten und be­
reits eingeübten Stand politischer SitJe in der polis, vgl. den metaphysischen Vorrang der "Wirk­
lichkeit" vor der ,,MOglichkeit", etwa in Met xn 7, 1072 b 30 - 1073 a 3. Selbst im Kontext des 
vollkommensten Wesens, namlich der vollendeten und darin hllc:hste "Wirldic:hkeit" und .. bestes 
und ewiges Leben" erzielenden VernunftWigkeit Gottes (vg!. insbes. Met xn 7,1072 biS - 30), 
der das XII. Buch der Metaphysik, insbes. hinsichtlich der Frage nach eineDI ersten, unbewegten 
Beweger, gewidmet ist, insistiert Aristoteies darin, daß das jeweils spezifische ,.sc:h&Iste UDCl Be­
SIe" auch bei endlichen Lebewesen bereits in ihrem "Prinzip" enthalten sei, insofeme diese .. ur­
sachliche" Funktion nicht dem .. Samen", sondern der diesem "vorausgehenden" voUendetcn Vec­
nunftgestalt zukomme. Vg!. dazu auch 0., Teil 1,1112 u. Teil 2, I 3. 

889 Zur differenzierten Bedeutsamkeit des ariSlotclisc:hen Begriffs der "taxis" nach Maßgabe der spe­
zifischen physis eines Wesens vgl. Met XII 10, 1075 a 16 - 2S. So weist es auf den praktisc:hen 
und nicht unmittelbar kosmologischen Stellenwert der "taxis" hin, daß sich nach Aristoteles die 
Relevanz teleologisc:hec Ordnung der Wesensentfaltung nach Maßgabe der zunebmenden Vec­
nOnftigkeit und Freiheit substantieller Seiender steigere. Dies sei nach denJ Vorbild des ,.Haus­
wesen(s)" gestuft, wonach es "den Freien am wenigsten gestattet (sei), etwas Beliebiges zu lUD, 
sondern fIlr sie alles oder doch das meiste geordnet" sei, "fIlr die Sklaven biagegen UDd die Taae 
nur weniges von dem, was auf das AllgeDIeine Bezug hat, wlbrend das meiste ibnm BeIiebca 
überlassen bleibt" Vgl. auch die Bezeichnung der Verfassung als "Ordnlmg der Polis", insbes0n­
dere hinsichtlich der Regierungsfimktioo in Pol. m 6, 1278 b 8 ff.; IV I, 1219 alS ff.; IV 3, 1290 
a 7 ff.; dies weiters in Ahhebung der gelungenen VerfassungsfonneD gegenOher ihren kouespOD­
dierenden Fehl- und Verfallsentwiddungen; vgl. dazu PoL ß 9, 1269 a 29 ff. (32); m 11, 1211 b 
39; VU 2, 1324 a 23 ff.; m 7, 1279 a 22 ff. S. auch die AlItrasS'lllg du Ordmmg a1s"llOlllClS" m 
Pol. m 16, 1287 a 18; vgl. auch Pol. ß 10, 1271 b 27 ff. (29); VU 4, 1326 a 29 ( 

890 Vgl. Pol. ß 2, 1261 a 16 - 22; 1261 b 6 - 9. 

891 Vgl. Pol. 12,1252 b 27 - 1253 a I; 1253 a 18 - 29; U 2,1261 b 10 -IS. 
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ten", aber "ewigen" Wesen, nämlich der Gestirne, bezieht892. Er bezeichnet solcherart 

auch die unter diesen bestehende Ordnung ihrer vielfaltigen und unaufhörlichen Kreis­

bahnen am Himmel, die die notwendige erste Bewegungsursächlichkeit des "unbeweg­

ten ßewegers"89J verrmtteln. Hierin findet wohl auch die in der Tradition des Ordoden­

kens vielzitierte aristotelische Erörterung des geordneten Heeres - wiewohl gerade dlCse 

noch die Herkunft des taxis-ßegriffs aus politisch-militärischen Zusammenhängen er­

weist - ihr vorrangiges Anwendungsgebiet894 . Damit schränkt sich auch die an dieser 

Stelle formulierte - und wohl erst in ihrer systematischen Aufwertung traditionsbilden­

de89l 
- Frage nach der Transzendierbarkeit der Ordnung der "Teile" des "Alls" ein. 

Zwar mag neben dieser auch "ctwas Abgetrenntes, selbständig an sich Bestehendes" als 

das die Natur des Kosmos begründende "Gute" und "Beste" angesprochen werden, ja 

gewinnt hieflir in Entsprechung zum ordnenden "Feldherrn" vorrangige Plausibihtät. 

Doch bleibt das Verständnis des kosmischen Guten "zugleich" auch auf sein konkretes 

zu-sieh-Kommen in der als solche das "Ganze" repräsentierenden vernunft gemäßen 

immanenten Verhültnisbestimmung seiner Elemente zu- und untereinander verwiesen. 

Insbesondere soll auch in diesem Bild nicht der Begriff der "taxis", sondern allenfalls 

das diese begründende zweckhafte Gute eines Wesens bzw. Begriffs aus der unmittelba­

ren Ineinssetzung mit der konkret bewährten bzw. final entwickelten, also auch kontin­

gent vcrwirklichten, aktualen Anordnung seiner "Teile" selbst entfernt werden. Diese 

Perspektive einer relativen Transzendenz des Formprinzips gegenüber der konkreten 

Integration einer Substanz (oder den einzelnen konstitutiven Merkmalen eines Allge­

meinbegriffs) mag zwar für die Reflexion auf den "ersten Beweger" und die ontologisch 

In sich relativ geschlossene Sphäre der "göttlichen Wesen" im XII. Buch der Metaphy­

sik Plausibilität gewinnen, sie gilt jedoch gewiß nicht im selben Maße für natürliche 

Lcbewcsen oder praktische Vernunftwirklichkeit. Ja selbst die im Bild des Heeres ein­

geschlossene und solcherart viel rezipierte Alternative zwischen der Planung des "stra­

tegos" und der zweckmäßig geordneten Formierung der Schlachtreihen unterstreicht ei­

nerseits den Aspekt der ratIOnalen und nicht bloß zufalligen Koordination der Teile zum 

Ganzen und verv,,:clst andererseits die Vernunft des Feldherrn auf die dem Heer eigen-

892 Vgl. Me!. XII 8, 1073 a 26 - 1074 a 38, zur diesbezüglichen Erörterung des Ordnungsbegriffs vgl. 
XII 10, 1075 a II - 25; zur kritischen Sicht einer mythologischen Vereinnahmung des sich in den 
Gestirnen manifestierenden Göttlichen zur Befestigung konkreter Institutionen und politischer 
DIsziplin in der Annahme ihrer "Ähnlichkeit mit den Menschen", also einer unmittelbaren Rele­
vanz filr den Bereich des Menschlichen, vgl. Met. XII 8, 1074 bl - 14 . 

893 Vgl. dazu Met. XII 6, 1071 b 3 ff. 

894 Vgl. Met. XII 10, 1075 all - 15 . 

895 Vgl. etwa 1103,2 ad 3; I - 11 109,6; 111,5 ad I, Scg 178; III 64 . 
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tümliche Funktion und Zweckbedeutung zurück896. Insgesamt ist es der entelechialen 

Teleologie des Aristoteles ja eigentümlich, daß sie die die "Ordnung" repräsentierende 

physis bzw. Form eines Seienden mcht einseitig eidetisch und damit gegenüber dem 

konkreten "tode ti" transzendent begreift, sondern immer schon als die aktuale Ver­

nunftgestalt seiner auch materiell vermittelten konkreten Entfaltung kennzeichnet. 

Mit der Entflechtung konkreter Institutionen politischer Vernünftigkeit ab der Stoa 

sowie der zunehmenden Preisgabe des auf das aktuelle Gelingen seiner spezifischen 

Vernunftgestalt konzentrierten Substanzbegriffs zeichnet sich auch ein Wandel des Ord­

nungsverständnisses ab. Nunmehr verliert der Begriff der "taxis" seine vorrangige Be­

deutung der sinnstiftenden Integration von der zweckhaften Einheit untergeordneten 

"Teilen" zur Gewährleistung eines konkreten vernünftigen, insbesondere wesensgemä­

ßen, telos samt der davon ausgehenden selektierenden Sichtung kontingenter atur- und 

Praxisformen. In der Stoa verflacht der kritische Anspruch der Differenzierung der spe­

zifischen Vernunftgestalt eines Wesens zur Bekräftigung der Gesamtheit aller kontin­

genten einzelnen Seienden. Diese lassen aufgrund der weitgehend undifferenzierten ",ie 

ungeschichtlichen Vernunftunmittelbarkeit des Weltganzen nur noch in der Äußerlich­

keit ihrer kontingenten "collocatio" zu- und untereinander eine gleichsam "örtlich" ge­

wendete Struktur ihrer Ordnung und ontologischen Geschlossenheit897 aufscheinen. Der 

Ordnungsbegriff weist Z\var nunmehr, insbesondere im Begriff der "homologia", einer­

seits eine gesteigerte Bezogenheit zur im eigentlichen Sinne sittlichen Gesinntheit und 

autarken Tugendhaftigkeit des Menschen au~98, weitet sich jedoch andererseits in kos­

mologischer Perspektive zur bloßen ZufaJligkeit aller Ereignisse und Widerfahrnisse als 

der unmittelbaren Manifestation des umfassenden - gleichermaßen immanent ",ie sub­

stanzlos begriffenen - Weltlogos. 

Für die Blütezeit antiken bzw. mittelalterlichen Ordodenkens erweist sich parado­

xerweise der Verlust substantieller Ordnung als prägend sowie das dadurch hervorgeru­

fene Unternehmen ihrer Wiedergewinnung auf universal-kosmos immanenter oder aber 

transzendent-theologischer Ebene. Dieses setzt indes hinsichtlich des ontologischen Sta­

tus endlicher Seiender die pure kontingente "Vielheit" in ihr Recht ein oder aber legt sie 

als dominierende Perspektive an diesen kontrastierend offen. 

In seiner patristischen Rezeption, insbesondere durch Augustinus, erfährt dieses stoi­

sche Ordnungsmodell der Affirmation des kontingenten Weltganzen seine radikalisie-

896 Gleich der Form eines Artefakten und dessen Vorgängigkeit in der "prohairesis" des Handwerkers 
mag freilich auch die konkrete Ordnung des Heeres diesem gegenüber ursprünglicher im "Vor­
satz" des die Planung er.;tellenden Feldherrn zugegen seIn. 

897 Vgl. Cicero, De officiis I, 40, 142. 

898 Zur Ausdifferenzierung des spezifisch sinlichen Guten s. ausfilhrlicher u., Teil 2, III 12 b. 

196 



rcnde Steigerung, aber auch Überschreitung. Augustinus kehrt gegenüber der die kon­

kreten Formen nivellierenden, gewissermaßen ontologisch egalisierenden, stoischen 

Vernunftunmittelbarkeit alles Seienden gemäß dessen jeweils "angemessenen Platz" 

komplementär die vielfallige Ungleichheit geschöpflicher Naturen und sozialer Rollen 

hervor, die sich in der geschichtlich nicht authebbaren Depravlertheit aller Wesen und 

Ihrer uneinholbaren Distanz zur göttlichen Transzendenz grundet. Dementsprechend ge­

staltet sich das Modell der umfassenden und jeweils "passenden" Locierung aller Dinge 

auf der" Weltbühne" um zur gestuften Ungleichheit der GeschÖpfe899
• Den systemati­

schen Angelpunkt für die augustinische "disparltas" bildet dalJer wohl nicht die aristo­

telische Wesenspluralität, sondern die stoische Einholung des Zufalls in die umfassende 

Weltvernunft. Indem das gestufte Gefüge des augustinischen ordo, insbesondere im Be­

reich der durchgängigen Hierarchlsierung des sozialen Lebens900
, in maßgeblicher Weise 

als Funktion der bloßen KontIngenz und Defizienz endlicher Wirklichkeit nach dem 

Sündenfall begriffen wird, distanziert es sich aber auch schon vom stoischen Kosmos­

modell einer, wenngleich letztlich ateleologischen, so doch in ihrer Gesamtheit aufein­

ander bezogenen "compositi(o)"""1 aller Dinge zu- und untereinander. Dieser gegenüber 

vermag Augustinus auch an der ursprünglichen geschöpflichen Gleichheit und Freiheit 

aller Menschen, wenngleich nur in urständischer bzw. eschatologischer Perspektive, 

festzuhalten bzw. insbesondere der realen Wirkmacht depravierter Wirklichkeit als sol­

cher Rechnung zu tragen. Letzteres gelingt auf dem Wege der Integration des den ordo 

in dialektischer Ergänzung unterstreichenden und steigernden Begriffs des "Bösen"902. 

Doch erreicht Augustinus die angezielte Harmonisierung in sich wesentlich ungleicher 

Seins- und Praxisstufungen9
(13 nur auf der Ebene einer für Natur wie Sittlichkeit glei­

chermaßen transzendent verharrenden theologischen Letztbegrundung904
• Sie verbleibt 

insoferne freilich hinsichtlich der Fundlerung kontIngenter kreatürlicher Wirklichkeit -

gleich dem hiezu komplementären Konzept der stoischen "heimarmene" - in der Ge-

899 Vgl. Augusllnus, Oe CIV. Dei XIX, 13 In der die ciceronische Formel aufgreifenden Definition des 
Augustinus tritt demgemäß auch eme diesbezüglich augenflillige Akzentverschlebung hervor: 
"Ordo est panum dispariumque sua cUlque tribuens loca dispositio" 

900 Vgl. dazu ausfuhrlicher u, Tell 2, III 13 b, 14 

901 CIcero, Oe officlls I, 40,142. 

902 Vgl. AuguSIInUS, Oe ord 1,7, 18, zu Grundlagen und institutioneller Einlösung der IntegratIon de­
fizlenter Lebensformen im Rahmen semer Sozialordnung vgl. ausfilhrlicher u" Teil 2, III 14, zur 
Darstellung des "Verhältniss(es) von ma/um und ordo" m - die unterschiedlichen scholastischen 
Traditionen - Ubergreifender Perspektive vgl. Krings, Ordo, 91 ff. 

903 Vgl. etwa Auguslinus, Oe ord 1, 1, den, Oe vera religione XX, 40. 

904 Vgl. u, Te tI 2, 111 13 b, 14 
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winnung eines bloß ontisch-immanenten "ordo ad invicem,,9QS befangen, der selbst den 

Anspruch einer positiven geschichtlichen Vermittlung des unbedingten Grundes im Ho­

rizont der gestuften Vielfalt des kontingenten Gesamtgefüges unberücksichtigt läßt. 

Gegenüber dem affirmativen Charakter des stoischen Kosmos kommt in der augusti­

nischen Seinsstufung jedoch wesentlich die geschichtliche Perspektivität von naturhaf­

tem Geschehen und geschöpflichen Lebensformen zum Vorschein. Diese deckt nicht 

nur deren kontingent nicht aufhebbare Defizienz auf, sondern weist - in Entsprechung 

dazu - auch deren bleibender Herausforderung zu geschichtlicher Selbstüberschreitung 

bzw. ihrer Eingebundenheit im zeitlichen Wandel eine für die Ordnung wesentlich un­

gleicher ontologischer Naturen und gesellschaftlicher Aufgaben konstitutive Rolle zu. 

Auch das thomasische Modell metaphysischer Ordnungs beziehungen geht aus dem 

Anliegen hervor, dem Anspruch theologisch-transzendenter Unbedingtheit, nunmehr im 

Horizont rezipierter aristotelischer Wesensbegrifflichkeit Geltung zu verschaffen. Doch 

markiert die Integration aristotelisch-entelechialer Teleologie ab Albert dem Großen. 

insbesondere jedoch durch Thomas von Aquin, auch schon die Abkehr von dem bis da­

hin überwiegend prägenden Ordomodell, für das die augustinische Hervorhebung eines 

ontologischen Gefälles und der essentiellen Ungleichheit aller Dinge und sozialen Posi­

tionen die leitende Perspektive erschließt und traditionsbildend wirkte. Insoferne sie die 

Auflösung seiner charakteristischen antithetisch-harmonisierenden Funktionen einleitet, 

ist der Höhepunkt mittelalterlichen Ordnungsdenkens bereits überschritten. Die Heran­

ziehung aristotelischer Teleologie führt zur Umwertung des eschatologisch akzentuier­

ten und den Aspekt geschichtlicher Kontingenz hervorkehrenden .,ordo temporis" augu­

stinischer Prägung zu einem, sein Schwergewicht in der ontologisch-begrifflichen Fun­

dierung geschöpflicher Wesen findenden, solcherart freilich auch den Eindruck meta­

physischer Geschlossenheit je spezifischer kreatürlicher Finalität nahelegenden "ordo 

naturae"906. 

Zwar greift auch Thomas im Begriff der teleologisch gerichteten "motio" bzw. 

"actio"!XI7 als Strukturelement seines Ordnungsaufbaus den in der patristischen Überlie­

ferung hervorgehobenen Aspekt der nop.vendigen Selbsttranszendenz geschöpflicher 

Wirklichkeit auf. Er verleiht ihm jedoch unter dem Einfluß aristotelischer entelecheia 

den Charakter der positiven Entfaltung ihrer jeweils spezifischen "Natur" und "perfec-

905 Zur thomasischen Unterscheidung zwischen transzendental-universalem "ordo ad linern" und ka­
tegorial-ontischem "ordo ad invicem" sowie zu deren gegenseitiger Vermitteltheit vgl. Krings, 
Ordo, 78 ff S. dazu Scg I 78; III 17; Ver 5, 3, zum "ord(o) rerum in linern" vgl. [ 22, 2, zum 
"ordo naturae" bzw. "fmium" s. etwa 1 - Il 109,6. 

906 Vgl Dierse u. a., Ordnung, 1268. 

907 V gl Scg [[[ 69. 
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tio", die, wenngleich in "transzendental" differenzierter Weise gegenüber dem eschato­

logisch zugänglichen "finis ultimus" abgestuft begriffen, so doch zugunsten der Refle­

xion des Begriffs cines Seienden die Perspektive seiner Geschichtlichkeit zurückdrängt. 

Die ordnungstheoretische Adaption des aristotelischen Anspruchs vernünftiger 

Zweckhaftigkeit kommt freilich nicht nur im "ordo naturae" als einem Gefiige einander 

zugeordneter in sich substantieller Wesen zur Geltung, sondern schafft auch deren ge­

meinsame ontologische Letztbegründung und auf diesem Wege die teleologische Inte­

gration dcr Gesamtschöpfung nach dem Modell eines dIe Naturen in transzendentaler 

Weise finalisierenden und sich selbst positiV in diesen entfaltenden "bonum" . Dieses 

wird einerseits analog zum zweckhaft und substantiell orientierten aristotelischen taxis­

Begriff als gleichsam universale "Form" begriffen908
. In einem Zugeständnis an den sy­

stematischen Rang aristotelischer Wesens lehre wie auch im Zeichen der theologisch 

eingeforderten Welttranszendenz des schöpferischen Grundes bleibt der "ordo universi " 

aus der Perspektive kategorial zu differenzierender kontingenter Vernunftwirklichkeit 

aber auf einen den Formen gegenüber bloß akzidentiellen Stellenwert eingeschränkt909
• 

Solcherart erweist sich die charakteristische Dynamik des thomasischen Ordnungsden­

kens durch eine zweifache, von der Rezeption und Abwandlung aristotelischer Wesens­

begrifflichkeit hergeleitete Teleologie geprägt, zu deren gestufter und transzendental 

differenzierter Verhältnisbestimmung erneut das aristotelische Bild des geordneten Hee­

res illustrative Überzeugungs kraft gewinnt. Nunmehr erst - und nicht etwa in seinem ur­

sprünglichen Bedeutungszusammenhang bei Aristoteles - wird darin auch ein uni ver­

salteleologischer Anspruch bezüglich der Fundierung aller kontingenten Wesenheiten 

sowie ein diesen gegenüber transzendierender Stellenwert ihres schlechthinnigen Fun­

daments thematisiert9lO
• 

Damit zeigt sich auch der thomasische ordo grundlegend durch die Überschreitung 

bloß "natürlich" -wesenhafter Wirklichkeitsstrukturen konstituiert, insoferne das jewei­

lige Seiende darin eben nur durch die vermittelnde Beziehung zu einem - dieses immer 

auch transzendierenden - universalen Grund konkret zu sich selbst kommen kann911
. 

908 Vgl In Met. XII 12, n. 2627 f. 

909 Vgl Scg 11 58, zum deutlich geringere "Einheit" stiftenden Formanspruch des "ordo" , der selbst 
noch hinter der wesenhaften Geschlossenheit emes Kunstgegenstandes zurücktreten mtisse, vgl. 
weiters In Eth I I, n. 5, In Met . V 3, n. 779; V 21, n 1106; In Phys. I 10, n. 78; Scg IV 35 

910 Vgl etwall03,4ad 1;1·1I5,6, arg. I;I-1I 1II , 5ad I,Scgl78,Ver 5, 3; Depot.I,2ad 1; 7, 
9 Zum damit konkurrierenden, die geschlossenere Geformtheit des Ganzen akzentuierenden und 
damit die geschöpfllchen Wesen tendenziell einebnenden Modell der "forma domus" vgl. mdes I 
15,2, 144,3 ad I; Scg 1142; Scg 11176; Scg IV 13 . 

911 Vgl. I 44, I; 3, 4 ad 4, I 103, 2,3 , 4, I 104, I, hinsichtlich der Finalisierung menschlicher Er­
kenntnIS und Praxis vgi I 105,3,4 
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Gelingt es v,ie bei Thomas nicht. den notwendig überschießenden Anspruch des univer­

sellen Grundes aller Seienden im Zeichen einer fortschreitend zu sich selbst kommen­

den Freiheitsgeschichte zu denken. so fmdet die Auffaltung der Vielfalt und Uneinhol­

barkeit des Seins eben in einem . .hierarchisch" gestuften ~10dell statt9l2 • Das span­

nungsyoll vermittelte Verhältnis von Transzendenz und menschlich-kontingenter Wirk­

lichkeit kommt darin m emem weiterhin grundlegend teleologisch strukturierten. or­

doförmigen - solcherart nur in der Srufung und Venviesenheit aller Seienden je über 

sich selbst hinausweisenden - Zusammenhang allen Seins zu sich' '. In diesem im ei­

gentlichen Smn nicht zur Offenheit der "Geschichte" gelangten. jedoch gleichfalls - m 

seinem ontologischen Fundament - emem unbedingten PrillZlP verpflichteten Vermitt­

lungsmodell kommt der je spezifischen .,Srufung·· des Sems vor allem der Stellenwert 

zu. die je wesenhafte ,.1-.:atur·· der am Ull1versellen Fundament teilhabenden Seienden in 

Sparmung zum sie allererst metaphysisch ermöglichenden Grund zur Geltung zu brin­

gen. Sie folgt damit weiterhin dem Anliegen aristotelischer .,entelechialer" Teleologie. 

insoferne dieses im Dienste der je spezifischen Funclierung kontingenter Seiender steht 

und jedweder Abdrängung in die bloß funktionalisierende Vereinnahmung formbe­

stirnrnter Wesen durch ein einheitliches .,Wesensprinzip" entgegenzuwirken trachtet. 

Diese Zurüch\"eisung eines universellen kosmos immanenten Begründungszusam­

menhangs durch Aristoteies. da dieser den spezifischen Eigenstand kontingent er Seien­

der verkürzend relativiert. mußte Ja auch den Anliegen jüdisch-christlicher Überliefe­

rung und deren Schöpfungsdenken entgegenkommen. Steht doch in ihrem Mittelpunkt 

die Reflexion auf die geschichtliche Erfahrung der alles Seiende allererst in seinem Sem 

begründenden und freigebenen kommunikativen .. Selbstmitteilung" Gottes als eines 

gleichsam "absoluten" Subjekts. in dessen freier Selbsterschließung radikale Weltüber­

legenheit Gottes und die" \\'elthaftigkeit" gläubiger Praxis, also radikale "Theonomie" 

\\ie auch ein ebenso unabdmgbarer .. Eigenstand" weltlicher WirkJichkeit. einander 

wechselseitig bedingen914
• Diese emander freisetzende BeZiehung von göttlicher "Trans­

zendenz" und befreiter Weltlichkeit entfaltet freilich Ln sämtlichen Stadien jüdisch-

912 Vgl. Scg llM, 45, Scg I1197. 123, 5 ad 3; 147, 2. 

913 Vgl. 1 5, 5 Zum Spannungsverhältnis Naturordnung - gönliche Transzendenz bZ\\. ,,Allmacht'", 
weIches freilich bereits in der differenzienen Bezogenheit von .. Erstursächlichkeit" Gones und 
natürlicher .. Zweitursächlichkeü" eine ge\\isse Aufhebung erfahrt, ,gI. 1 105,5; 6. S. dabei auch 
die im VerhältnIS zum J-.,"aturordo hervorgehobene .. lJnminelbarkeit" des .. ordo iustitae" zur 
.. Erstursache", die mediatisierende Ordnungsgründe in praJ.."tischer Hinsicht ausschließt, in I 105, 
6 ad 2. 

914 Grundlegend zum systematischen Verhältnis von .. Theonomie" und ,,Autonomie" im christlichen 
Verständnis von .. Kreatürlichkeit" - freilich insbesondere aus neuzeitlicher Sicht - vgl. vor allem 
K Rahner, Grundkurs des Glaubens. Emfuhrung In den Begriff des Christentums, Freiburg i Br. 
1976, 83 ff; J B .\feJ::, Zur Theologie der Welt. Mainz 1968, 16 ff 
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christlicher Tradition ihren emanzipatorischen Anspruch in je unterschiedlicher, auch an 

den konkreten Versländnishorizont gebundener, geschichtlicher Artikulation. Es stellt 

dabei wohl das Verdienst chnsthch-thomasischer ReflexIOn dar, die rür Anstoteies wie 

für das gesamte antike Denken unauflösbare Antinomie .... on universeller Begründung 

des Seins und Wahrung der "Elgentlichkeit" kontIngenter Seiender durch die Einfuh­

rung eines in Ansätzen eschatologisch-heilsgeschichtlichen Modells der Vermittlung 

aufgchoben zu haben. Für diese - bei Thomas freilich erst anfanglich durchbrechende -

Eröffnung eines "Raumes" von (Heils-)Geschlchte erweist sich wohl das IIervortreten 

"unbedingter" - sich selbst "wollender" und "denkender" - Freiheit, wenngleich zu­

nächst nur In der Gestalt der gleichsam absoluten "Subjektivität" Gottes, als konstitutiv, 

deren kommunikative Selbsterschließung allererst dem Anspruch der Freiheit der 

menschlichen Person gegenüber ihrer unmittelbaren Bindung an kontingente Determi­

nanten Geltung zu schaffen vermag. 

Als tragende Konstituenten des thomasischen Ordoverständnisses, die Thomas ge­

geneinander zu .... ermitteln sucht, sind demnach einerseits das Aufbrechen eines An­

spruchs universaler und unbedingter "Letztbegründung" sowie andererseits die Integra­

tion des den speZifischen Eigencharakter aller Seienden hervorhebenden und solcherart 

"teleologisch" verfaßten Wesensbegriffs des Aristoteles zu benennen. 

6. "Maß" und" Zahl" als Angelpunkt gestufter" Ungleichheit ". Zur Integration von 

aristotelischem WesensbegrifJ und universalem" Sein" 

So dient wohl auch die EinbezIehung der hellenistisch-biblischen Gliederung des Kos­

mos bzw der Schöpfung nach "Maß, Zahl und Gewicht"9lS nicht zuletzt dazu, die ge­

genseitige Vermittlung spezifisch gegliederter begrifflich-naturhafter und transzenden­

tal-uni .... ersaler Begründungsanforderungen zu veranschaulichen. Dabei lassen sich zwar 

gerade anhand der biblischen Trias von "modus, species und pondus", die jedem Seien­

den eine differenzierte ontologische Verankerung nach Maßgabe "der rechte(n) Weise, 

Art und Ordnung"916 seines Seins verleihen, etwa auch aus traditionsübergreifender 

Sicht, allgemeine Strukturelemente mittelalterlichen bzw. patristischen Ordnungsden­

kens darstellen. Diese rücken das allen divergierenden Ansätzen gemeinsame Anliegen 

der Überwindung antiker Kosmosimmanenz sowie der Integration von naturhaft-ge­

schichtlicher Kontingenz mit den Anforderungen absoluter Welttranszendenz des onto­

logisch letzten Grundes ins Zentrum 

915 Vgl.Weishll,21 

916 I 5, 5 ad 2, zu deren Konvertibilität mit dem "Sem" vgl I 5, 5 ad 3; vgl. auch I-lI 1,4 ad I. 
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Für die spezifisch thomasische Gewinnung allgemein strukturierender Ordnungsele­

mente erweist sich jedoch erneut die Heranziehung aristotelischer Begriffiichkeit als 

prägend. Insbesondere lehnt sich die Im Rahmen der ~1etaphorik des biblischen Ternars 

als .. nurnerositas .. m gedeutete \\'esenhaftigkeit der Schöpfung eng an dIe aristotelische 

Bestimmung der spezifischen Form als .ZahI" an 8. Der .ZahlcharaJ...'ter .. 919 der jeweili­

gen Form weist diese nach Aristoteles keineswegs als bloß quantitative. teilbare Einhell 

aus. sondern zielt auf den Begriff eines Seienden9co. Dieser ist nach Aristoteles kemem 

•. mehr und minder'·921 seines wesenhaften Sems zugänglich. sondern verliert bel jedem 

.. Abzug" oder jeder .. Hinzufugung" . .von seinen) Bestandteilen"9'-.: notwendIg seinen 

artbestimmten CharaJ...'ter. Ebenso wie die Zahl. zu der etwas hinzugefiigt oder von der 

et"vas abgezogen wird. nicht mehr dieselbe bleibt. stellt auch der Begriff eines eienden. 

seine .. Wesensdefmition ... eine Art von ZahI,,921 dar Sem ZahicharaJ...'1er äußert sich ge­

rade nicht darin. daß er etwa in gleichmäßige Einheiten zerlegbar wäre, nämlich .. aus 

Einsen,,92' bestünde. \.\ie es Aristoteles im Hinblick auf seine Disk:ussionsgegner aus­

drückt. Die Definition ist vielmehr ebenso \\ie die Zahl . .Eines" 'c< Sie ist keiner \\ie 

Immer gedachten "quantitativen" Anreicherung oder Reduktlon ihres Sems zugänglich. 

ohne auch einer qualitativen Veränderung unterworfen zu sein. sodaß sie ruchl mehr als 

das ursprüngliche Wesen angesprochen werden könnte. Diese Bestimmung der wesen­

haften Formen in Analogie zu den Zahlen unterstreicht erneut den akzentuiert gegen di­

verse reduk.'tionistische Theorien vorsokratischer Provenienz gewandten je spezifischen 

Charakter aller substantiellen Seienden bei Aristoteles. denen eben kein gemeinsames 

gleichsam .. universelles Wesen". etwa in der Gestalt eines .. Urstoffs". eignet. 

Thomas bewahrt dieses systematische Anliegen der aus der spezifischen Form als der 

.,ZahI'· resultierenden Artbesonderheit jedes Seienden in seinem Begriff der 

.,distinctio .. 92
'. Dieses wesentliche Konstituens seines .. ordo universi" enthält den An-

917 Vgl. Scg 1II97 

918 Explizit etwa in I 47,:!; Scg 1II97. 

919 Vgl. Met. VIll3, 10-13 b 32·1044 all 

no Zur aristOlelischen "Vem obenheit \'on numerischer und begriffiicher Einheit bZ\\ Separathelr' 
hinsichtlich seines Substanzbegriffs s. auch Hafemann, a. a. 0, 169 ff. 

921 Me!. VlII 3, 1044 a 10. 

92:! Met. VIII 3, 10-13 b 37. 

923 Met. VIII 3, 1043 b 34. 

924 Vgl. Me!. VII1 3, 10-13 b 34, zit. nach der Übersetzung \' F F Schwar:, Srungart 1984. 

n5 Me!. VlII 3, 1044 a 5. 

926 Vgl. Scg 11 39 - 45, 147, I, Oe pot 10,3. 
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spruch des ,,' Auseinander' -halten(s) des zu Ordnenden"92', Die "numerositas" der Din­

ge wird dabei nicht vorrangig negativ durch ihre Abgrenzung oder gar durch ihre gleich­

sam "faktisch"-quantitative Abteilung - etwa unter der Voraussetzung eines ebenso we­

sensmäßig "neutralen" wie quantitativ unendlichen und beliebig teilbaren materiellen 

Substrats - charakterisiert921
, sondern stets durch ihre positive begriffliche Konstituie­

rung929
• Gleich wie bei Aristoteles gilt dlc "Zahl" nicht als Ausdruck bloß numerischer 

Bestimmtheit bzw. Differenzicrbarkeit der verschiedenen Formen, sondern gerade als 

von wesensmäßiger, nicht durch Teilung oder Teilbarkeit erzeugter, Einheit. Diese stellt 

die wesenhafte Pluralität und die im Hinblick auf ihren je spezifischen Charakter nicht 

weiter rückftihrbare bzw. auflösbare Struktur der Wirklichkeit sicher. 

Vertritt die scholastische Zahlenmetaphorik die PluralItät der Wesensformen, so sind 

10 dem den ontologischen Status eines Seienden weiter auffaltenden930 Element des 

"Maßes" bv.v. des "modus'" , zunächst die weiteren kategorialen Prinzipien eines Sei­

enden benannt. Es umfaßt insbesondere dessen "materielle" und "wirkursächliche" Vo­

raussetzungen. insofern diesen eine vorgängigc spezifische "determinatio" bv.v. "com­

mensuratio" zur Aufnahme der jeweiligen Form eignet9l2 und die daruberhinaus in ihrer 

Kontingenz die zeitliche Einordnung933 eines Seienden 10 seiner "prior(itas)" bv.v 

"posterior(itas)" zu anderen einschließen934
• Desweiteren bezeichnet das ontologische 

"Maß" aber auch den an der korrespondierenden spezifischen Form abgemessenen Grad 

der "Seinsvollkommenheit,'91
1 eines Geschöpfs. Es beinhaltet damit dessen umfassende, 

kategoriale und transzendentale,,' Standortanweisung .. '936, welche keineswegs ein star­

res metaphysisches Schema erzeugt, sondern im Gegenteil den stets zu berücksichtigen-

927 Krings, Ordo, 66, vgl. Scg II 39. 

928 Zur Zurilckwelsung der Matenc als "crste(r) Ursache der Unterschiedenheit der Dinge" vgl. Scg II 
40. 

929 Siche aber auch dic DlStanzierung "gegens3tzlicher Prinzipien" als Ursprung der "UnterschIeden­
heIl der Dinge" in Scg II 41, die Insbesondere eine fur den ordo konstitutive Rolle des "Bösen" 
zurilckwelst. dagegen dem anstotelischen Begriff des "Guten" bzw "vernünftigen Strebens" In 
der Formel "bonum autcm est quod omnia appetunt" besonderes Gewicht verleiht. Vgl dazu auch 
147,2 

930 Zur Konvertibilität von "modus, species et ordo" mit dem "Sein" und der ontologischen bonitas 
der Dmge \gl. I 5, 5 ad 2. 

931 15,5. 

932 Vgl. I 5, 5. 

933 Im Gegensatz zur "causa matenalis" und "causa efficiens" handelt es sich Jcdoch bei der zCltli­
chen Einordnung um eine akZidentielle Bestimmung. S dazu I 10,5, II - II 26, 1 

934 Vgl. I 10,5. s. weiters im Kontext der freilich freiheltlich·praktisch ge",ichteten und damit ge­
schichtlich akzentuierten Pars Secunda Secundae zum "ord(o) caritalls" lI-lI 26, I. 

935 Krings, Ordo. 59 

936 Krings, Ordo, 59; ZU einer ausfuhrlicheren BedeutungsdifferenZIerung s. ders, Ordo, 57 ff. 
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den Aspekt "ereignishafter" Kontingenz eines Wesens samt den über die Vernünftigkeit 

der Form hinausgehenden Begründungsbedarf seiner Existenz hervorhebt. Die Paralle­

lität von kategorialer und universaler Begründung im Kriterium der "mensura" setzt 

darüberhinaus weitere Akzente, die eme Tendenz zur gegenüber dem antiken Wirklich­

keitsverständnis zunehmenden Gewichtung der Rolle konkreter Positivität bzw. Fakti­

zi tät erkennen lassen937
. 

Das platonisch-aristotelische Erbe, wonach der Begriff eines je spezifischen Wesens 

jedes Seienden kritisch gegen dessen Deutung als bloße Verwandlungsform eines all­

gemeinen Prinzips, etwa eines "Urstoffs", gewandt wird, kommt bei Thomas damit 

freilich bereits in einem systematisch maßgeblich gewandelten Kontext zum Vorschein. 

Denn die je spezifische Unterschiedenheit und plurale Vielfalt wesensmäßig bestimmter 

Seiender in der aristotelischen Konzeption bieten Thomas auch den entscheidenden An­

satzpunkt fiir die Geltendmachung der traditionellen scholastischen Lehre von der we­

sentlichen "Ungleichheit"938 aller - je artmäßig bestimmten - Dinge. Als solche trägt sie 

der Einbindung des aristotelischen Wesensbegriffs in einen universellen ordo Rechnung 

und unterwirft seine "zahlenförmige" Deutung, d.h. die von Aristoteles betonte Unver­

gleichbarkeit bzw. Unableitbarkeit vonjedwedem anderen - oder gar einem einzigen, als 

"allgemein" gesetzten - wesensmäßig bestimmten Prinzip, aber einer entscheidenden 

Umformung9J9
• 

Im Element des "Maßes" wird die "zahlenförmige" Unterschiedenheit geschaffener 

Seiender über die Bestimmung durch ihr spezifisches Wesen hinaus noch durch die die­

sem entsprechende unterschiedliche "Seinsgefiilltheit"940 gemäß der "Nähe" und frei­

setzenden "Ähnlichkeit" ihrer Wesensform zu Gott als ihrem gemeinsamen Grund "an­

gereichert". Aus der je grundlegenden qualitativen Verschiedenheit und Unvergleich­

barkeit des aristotelischen Wesensbegriffs ist daher nunmehr die "graduell" abgestufte 

scholastische "Ungleichheit" verschiedener Arten von Seienden nach Maßgabe ihres je 

spezifischen Anteils an der "Fülle" des Seins geworden. 

Die thomasische "Ungleichheit" fügt nunmehr die gleichsam untereinander unver­

bundene aristotelische "Vielheit" und Verschiedenheit der Wesen, die ursprünglich un­

tereinander in keinerlei Funktions- oder Zweckzusarnmenhang stehen941 , zu einer "hie­

rarchischen" Stufung allen Seins. Im Gegensatz zur Struktur aristotelischer Wesensplu-

937 Vgl. dazu bereits 0., Teil 2, [2. 

938 Vgl. 147,2. 

939 Zu diesen beiden "unterschiedlichen Aspekten" der thomasischen Zahlenmetaphorik vgl. auch te 

Velde, a. a. 0., 227 ff. 

940 Vgl. Krings, Ordo, 46. 

941 Vgl. SpaemannlLöw, 80. 
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ralität wird eine solche ontologische Stufenordnung nunmehr allererst im - wenngleich 

Je wesensmäßig differenzierten - Bezug zu einem gemeinsamen Grund gewonnen'l42. 

DlCse markantc systematische Verschiebung folgt aus der Verbindung des aristoteli­

schcn Anliegens der in ihrem spczifischen Wesen begründeten "Selbständigkeit" und 

Untcr chledenhcit aller SClcnden mit einem sich im Begriff der "Schöpfung" manifc­

stierenden radikalisierten ontologischcn Begründungsanspruch . Denn dieser fordert in 

dcr I' rage nach dem "SeIn" aller - spezifisch - Seienden nun v.iederurn einen einigenden 

Bcgründungsschritt ,.hIntcr" die pure Viclfalt der Wesenheiten zurück, die als solche in 

dcr bloßen Selbstverständlichkeit ihres Daseins fragv.ürdig erscheinen"43 So Ist es an 

Thomas, erneut cin allgcmein begründendes ontologisches Fundament aufzusuchen, 

wclchcs freilich als universell-transzendentcr Grund einer uneinholbaren Seinsfulle und 

-ungeschiedenhcit maßgeblich von jedweder antiken Reduktion aller Wirklichkeit auf 

CIn einziges, jedoch seinerseits "spezifisch" verfaßtes, Prinzip, eben also von ewer Art 

bloß allgcmeinem .,Wesensbegriff" aller Dinge, abrückt. 

7 Zur .. crea/io ex mhlio' Der (Jrsprung des ordo im Anspruch on/alogischer 

.. Lc/z/begrundung " 

Zwar mag es vielfach so erscheinen, als hätte die scholastische Reflexion nichts mehr 

weiter beizutragen gehabt. als eInem schon aus der Antike zuhandenen umversalen wie 

teleologisch strukturierten Zusarrunenhang alles Seienden nur noch eine gleichsam 

durch die Offenbarung sichergestellte ,.göttliche" Digmtät und die Aufstufung bzw. Fi­

nalisierung der darin cnthaltenen Wirklichkeitskonzeption ins gleichsam "Übernatür­

liche" bereitzustellen. elbst in der Auseinandersetzung des Thomas mit antiken Kos­

mosthcorien scheInt es dem unmittclbaren Argumentationsgang nach, als stünde 

schlicht die Aufgabe an, ein vermeintliches "Urprinzip" durch ein anderes - freilich per­

sonal kOflZlpiertes und durch die im Glauben ergriffene SelbsterschlIeßung Gottes of­

fenbar gewordenes - zu ersetzen, womit dieses allen vorchristlichen Spekulationen über 

scine eigentliche .. ~atur" endgültig entzogen sei . Ja es mag sich vereinfacht so darstel­

len, als trete die christliche Offenbarung gleichsam nur als durch göttliche .,Autorität" 

gcsicherte Antwort auf eine Frage ein, die auch die antike Diskussion von Jeher bewegte 

und die sich nun - unter Eliminierung ,,kokurrierender" überkommener .,UnIversaler" 

Ursachen - gleichsam nahtlos in den .. frei gewordenen" oder letztendlich offengebhebe­

ncn Platz einfiigen läßt. 

942 Vgl Krings, Ordo, 45 f, der "dlstinctlO" und ~Un1tas" als notwendige und emander ergänzende 
"Grundelemente" von .. Ordnung" anfilhrt, die im Begriff des ,.gradus" veremt sind . 

943 Vgl.etv.aScgllI5-2I,I44,1 -4;145,1,2,1 104, 1,2. 
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Der mittelalterliche Ordogedanke stellt sich dagegen als das Ergebnis einer teilweise 

antike Lösungsmodelle, insbesondere den teleologischen Wesensbegriff aristotelischer 

bzw. platonischer Provenienz, Integrierenden systematischen Reflexion auf eine diesen 

gegenüber jedoch völlig neu aufgebrochene Frage dar. Darin macht sich, wie bereits er­

wähnt. ein aus der Erfahrung biblischer Heilsgeschichte schöpfender und den Horizont 

antiken Reflektierens prinzipiell aufsprengender Begrundungsanspruch geltend. Dieser 

artikuliert sich theologisch in der Lehre von der "creatio ex nihilo", d.h. der nunmehr 

eingemahnten Verankerung aller Seienden über ihre spezifische Begrundungsstruktur 

hinaus in der allererst das .,Nichts" überwindenden schöpferischen Macht Gottes. die 

solcherart nicht zuletzt alle antiken Konzeptionen eines alle Wirklichkeit tragenden Ur­

substrats aufsprengt944
• Der Begriff der "Schöpfung aus dem ~ichts" ersetzt diese nun 

keineswegs durch eine gleichsam voluntaristische .. \'erfugung" Gottes, noch sucht er 

gar ein prinzipiell "chronologisch" konzipiertes Anfangsereignis der Welt aUe45• Da ei­

ne pure "willentliche" Setzung aufgrund ihrer Abstrak.'theit niemals geeignet wäre, die 

"Wirklichkeit" eines Seienden zu begründen, - mangelt es ihr doch selbst an jeder seins­

vermittelnden Formgebundenheit - so kann diese auch niemals. gleichsam bloß ins Un­

endliche extrapoliert, als Modell der göttlichen "Urheberschaft" zur geschaffenen Wirk­

lichkeit herangezogen werden94
'. Die "unendlichkeit .. bzw. Unbedingtheit des Grundes 

beansprucht eine andere Qualität des \' erursachtseins. Sie bildet kein kategorial diffe­

renzierbares Prinzip eines Seienden, noch steht sie in Konkurrenz zu dessen spezifischer 

Prinzipienstruktur, die sich weiterhin weitgehend aristotelischer Begrifflichkeit ver­

dankt. Der Begriff der "creatio" fugt dem wesenhaften Seienden nichts hinzu. so 

Krings, als "die Beziehung des Verursachtseins des Geschaffenen"94- Das Verständnis 

der Schöpfung ist aus thomasischer Sicht gar nicht nach dem Modell einer wie auch 

immer in den Zusammenhang allen Seins eingefiihrten kontingenten Intervention Gottes 

gedacht. Sie meint vielmehr die "Voraussetzungslosigkeit" aller Seienden als solche94s
• 

944 Vgl. insbes. Scg II 16; 145, I; s. auch Scg 1117 - 21; 14-1; /45,2 ff; 46,1 ff. zur Abgrenzung der 
"creatio es nihilo" als ,,(n)icht aus etwas (E)ntsteben" gegenUber dem "materiell" gewendeten 
Verständnis der Erschaffung aus dem .. Kichtsein" ,gI. Scg II 38 . 

945 Vgl. /46,3, insbes. 3 ad I. 

946 Zum "notwendige(n)" Zusammenhang zwischen "göttliche(m) \\'ille(n)" und "göttliche(r) GOte" 
,gI. I 19,3; s. hiezu auch 1104,4, zur ",oluntas Dei" als "Ursache der Dinge" vgl. /19,4, ,gi 
auch / 47, 3. 

947 !\.nngs, Ordo, 45; vgl. / 45, 3 "Unde rehnquitur quod creauo in creatura non sit nisi relatio quae­
dam ad Creatorem, ut ad principium sui esse" 

948 Vgl. insbes. 1 46, I, 2 S Krings, Ordo, 43, wonach das" 'ichts" selbst nicht den "Ausgang des 
ordo creationis" me mt Es bezeichnet selbst nicht" iederum eine "causa materialis", sondern 
schließt eine solche "Voraussetzung" .. im ~laterialen" aus. Vgl. dazu insbes. Scg 11 38. 
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die im Gegensatz zur die antlke Ontologie allgemein prägenden Nicht-Hinterfragbarkeit 

von "Seiendem" überhaupt steht. 

Zwar kann nicht die gesamte antike Begründungsdiskussion vorschnell auf ihre Ver­

haftetheit gegenüber reIner "Immanenz" eingeebnet werden, welche en.va nur auf die 

Reduktion aller \Virklichkelt auf ein eInzelnes einheitsstiftendes, jedoch partikulär ver­

bleibendes Prinzip bedacht sei. Ist doch gerade die teleologische Reflexion, wie sie al­

lererst in den Konzeptionen des Platon und des AnstoteIes hervortritt, in zentraler Weise 

im Namen der spezifischen und "eigenständigen" Wesenhaftigkeit jedes Seienden als 

Kntik an vorsokratischen Reduktionsmodellen auf eine Art "Urform des Seins"949 zu 

verstehen. Doch muß Aristoteles seinerseits - eben im Zeichen dieser unmittelbaren sy­

stematischen Konkurrenz von "Urstoff' und spezifischen Wesensbegriffen - auf jede 

schlechthin gültige und vor allem "universale" Begründung der Wirklichkeit vemchten, 

da diese aus antiker Sicht deren spezifische, in sich selbst gegründete Substantialität zu 

mediatisieren und in die Uneigentlichkeit flüchtiger Verwandlungsforrnen abzudrängen 

drohte. Dabei erweist sich noch dessen Konzept entelechlaler Teleologie - wiewohl 

schärfste zeitgenössische Kritik aller antiken universalistIschen Reduktionismen - als 

der Immanenz "kosmogonischer Gebundenheit"9S0 allen Seins verhaftet. Bleibt sie doch 

gleich wie komplementär die Uneinholbarkeit spezifischer Ideen bei Platon in der Kon­

kurrenz und Ausschließlichkeit der Alternative von selbständiger Wesenhaftigkelt aller 

Seienden und universellem Begründungsanspruch befangen. 

Die bei Krings zutreffend hervorgehobene Charakteristik antiken Kosmosdenkens als 

Beharren in "reiner Immanenz"9sl zielt zunächst wohl nicht vorrangig auf die KritIk am 

gleichsam defizienten "theologischen" Reflexionsstand der antiken Diskussion. Sie 

kennhzeichnet in weit grundlegender Weise vielmehr die unbefragte, nicht hintergehba­

re Selbstverständlichkeit und Kontinuität des Sems des Seienden an sich, aus dem allein 

Im Gegensatz zum Nichts Seiendes hervorgehen könne9s2 Diese findet auch noch bel 

Aristoteles ihren Niederschlag In der "Ewigkeit" nicht überbietbarer Prinzipien im spe­

zifischen Aufbau des Seienden selbst, die aus antiker Sicht die notwendige Grundlage -

und in diesem Sinne die "Voraussetzung" - alles Reflektierens auf die Vernunftstruktur 

von Seienden bildet9H Zwar entfernt sich gerade Aristoteles, insbesondere in seiner 

Lehre von der "Bewegung", maßgeblich von der eleatischen Position einer vorauszuset-

9-19 Krings, Ordo, 36. 

950 Knngs, Ordo, 15. 

951 Krlngs,Ordo, 15. 

952 Zur diesbezüglichen Krnik des Thomas vgl. msbes. Scg 11 31 - 37, 146, I 

953 Zur diesbezüglichen expliznen Kritik des Thomas s. I 44, I ad 2 sowie 1 46, I ad 3. 
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zenden Ursubstanz. Doch trägt auch er dem Beharrungsvermögen antiker Wirklichkeit 

im Ausgang von der "Ewigkeit" der Formen, vermittelt etwa durch die Fortzeugung der 

natürlichen Arten, und insbesondere in seiner Deutung des Prinzips der "Materie" als 

"hypokeimenon" Rechnung als der "materiellen" Basis aller sich konkret entfaltenden 

substantiellen Seienden954. Der Wegfall dieser "immanenten" Voraussetzungen gibt nun 

erst die Perspektive auf ein universelles, "transzendent" -unbedingtes Fundament aller 

Wirklichkeit frei und läßt damit auch die spezifische Prinzipienstruktur eines Seienden 

daraufhin überschreiten. 

Gerade im Begriff des "Seins", in dem sich ein radikalisierter Fundierungsanspruch 

artikuliert, soll die antike Selbstverständlichkeit der Gegründetheit aller Wirklichkeit 

aufgegeben werden, welche in der Frage nach den Ursachen des Seienden - zumindest 

hinsichtlich eines ihrer Prinzipien - stets bloß "immanente" Lösungsmodelle aufsuch­

te955 In der Lehre von der Schöpfung äußert sich indes erstmals die Frage nach dem 

schlechthinnigen Grund jedweden Seienden. Die begründende Reflexion, die das Seien­

de auf den Begriff des Seins hin überschreiten muß, um es allererst zu sich selbst zu 

vermitteln, macht deutlich, daß das "Sein" des Seienden von nun ab nicht mehr fraglos 

und unabdingbar vorausgesetzt werden kann, um auch seine kategorial faßbaren, spezi­

fischen Vernunftgründe zugänglich zu machen956 Mit Nachdruck weist Thomas die an­

tike These von der Ewigkeit der Welt957 bzw. ihrer Ursachen, sei es des beharrenden 

"Stoffs"958, sei es "des stetigen Zusammenhangs der Bewegung"959, zurück, wonach "et­

was Ewiges außer Gott angenommen"960 werde. Dabei handelt es sich freilich um keine 

schlichte Konkurrenz gleichrangiger Prinzipien, wie dies die Kritik des Thomas nahe­

zulegen scheint. Die schöpfungstheologisch motivierte Distanzierung antiker "imma­

nenter" Universalbegründungsversuche bzw. deren ontologischer Restbestände bei Pla­

ton und Aristoteles erfolgt keinesfalls auf der Grundlage eines Verhältnisses unmittelba­

rer "Konkurrenz" und damit systematischer Gleichrangigkeit zwischen Gott einerseits 

und antiken Ursachenlehren bzw. Ursubstanzmodellen andererseits. 

Der Begriff des "Seins" unterscheidet sich in seinem transzendentalen und universal­

unbedingten Anspruch in zentraler Weise vom stets partikulär verbleibenden und sol-

954 Zur ausdrücklichen Kritik des Thomas vgl. I 46, I ad 3. 

955 Dies galt wohl selbst fiir die "Ewigkeit" und den chorismos der gegenUber der bloßen "Vielheit" 
der Bewegung geschiedenen Ideen Platons. 

956 Vgl. Scg II 15 -21; 31 - 38; 144; 145; I 46, I; 2; 1104,1;2. 

957 Vgl. Scg II 38. 

958 Ebda. 

959 Scg 11 36 ad 5. 

960 Scg II 38. 
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cherart die spezifische Struktur der Wirklichkeit vereinnahmenden und einebnenden 

Charakter antiker .,ursubstanz"-Lösungen96l . Wird doch darin die Antwort auf eme 

völlig neue, vorsoluatischen Positionen in ihrem Ausgang von der beharrenden Konti­

nuität alles Seienden unzugängliche Fragv.ürdlgkeit semes schlechthinnigen Grundes 

aufgesucht. Mit dem Begriff des .,Sems·' Ist eine ReflexIOnsebene erreicht, die auch 

Aristoteles im Rahmen seiner Pnnzlplenstruktur von Seienden aufgrund des spezifisch 

antiken Erfordernisses reflektierenden "Innestehens" Im Seienden selbst gar nicht erst 

oftensteht. Das ,.Sein" befindet sich daher im Gegensatz zum "Urstoff' in keinem ana­

logen Konkurrenzverhältnis zur relativ selbständigen Wesenhaftigkeit der Welt962 Es 

reduziert diese nicht auf bloße "Verviandlungsformen" bzw unvermittelte Anwen­

dungsfalle ein und desselben Ursubstrats963
, sondern hält in semem transzendentalen Be­

zug zur geschaffenen Wirklichkeit stets die Differenz zwischen dem kategorial nicht 

cinholbaren Grund allcr Wirklichkeit und dem wesenhaften Eigenstand daraus subsistie­

render eiender offen964 Ja Je mehr em eiendes durch seine spezifische Form am Sein 

partizipiert und damit an .,Vollkommenheit" durch die "similitudo Dei"965 erreicht, de­

sto mehr ist es auch m sem spezifisches Selbst-Sem freigesetzt966
. Diese systematische 

Differenz zWlschcn der lInearen Rückfiihrung aller Seienden auf ein diese letztlich der 

Uneigenthchkeit preisgebendes allgemeines "\Vesensprinzip" der Welt und der von 

Jcdwcdem bestimmt abgegrenzten Wesensbegriff nicht erfaßbaren, uneinholbaren Uni­

versalität des Sems begründet, so Krings, die maßgebliche Verschiedenheit des mittel­

alterlichen Ordogedankens von antiken "Kosmos" -Modellen' So steigert sich der Be­

griff des - geschaffenen - .,Sems" bzw. des "absoluten Seins" Gottes, indem er alles 

wesenhafte Sein einschließt, zu einer im Verhältnis zu antiken Urstoffkonzeptionen ka­

tegorial nicht faßbaren ,,Abstraktheit""'I', in der der Begriff des Wesens nicht eingeeb­

net, sondern überboten werden soll Sind doch darin alle wesensspezifischen Differen­

zen in der "Fülle" des Seins aufgehoben "9, insofern jene jedes Seiende nicht nur in sei-

961 Zur diesbezughchcn Unterscheidung Z\\ ischen antIkem "kosmos" und mittelalterlichem "ordo" 
\gl pragnant J\.nngs, Ordo, 15 36 f 

962 Vgl. 145,4. 

963 Vgl. Krings, Ordo, 30 fT 

964 Vgl. I 45, 4 ad I - ad 3. 

965 Scg 111 97; ,gI. 144,3, ad I; s. auch 123, 5 ad 3 Scg III 17 

966 Vgl. Knngs, Ordo, 47 Dieser formuliert: .,Undje größer die :-<ähe Gottes, um so weiter reicht das 
Ding ins Sein hinaus; weshalb diese Gottesnähe das Gegenlell von 'Geborgenheit' bedeutet; sIe ISt 
wie ein Talent." 

967 Vgl. Knngs, Ordo, 15,36 f. 

968 Vgl 145,4 ad I 

969 Vgl. et\la Scg III 97; I 15, I ad 3, 2; 144,3. 
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nem "So-Sein" konstituieren, sondern gleichzeitig immer auch in seiner Teilhabe am 

Sein in spezifischer Weise begrenzen. 

Vom antiken "kosmos" hin zum mittelalterlichen "ordo" vollzieht sich daher nicht 

etwa bloß eine gleichsam "theologische" Akzentverschiebung, sondern auch ein grund­

legender ontologischer Paradigmenwechsel. Wesentlich fUr die darin zutagetretende sy­

stematische Differenz ist nicht allein die EinfUhrung des christlichen Gottesbegnffs in 

ehemals "heidnisch" -immanent besetzte Positionen des kosmischen Weltgefiiges -

wenngleich darin wohl das entscheidende Potential zu den nunmehr stattfindenden sy­

stematischen Auf- und Umbrüchen angelegt ist. Vielmehr gerät der Kosmos selbst aus 

seiner inneren Gefiigtheit. Der alle Reflexion einschließende tragende Horizont antiker 

Vernunftwirklichkeit wird aufgesprengt, indem eben nun allererst das "Sein" bzv,,·. die 

"Seiendheit" jedes Seienden schlechthin in Frage steht. Diesem Anspruch kann nur ein 

universell fundierender Grund genügen, der das wesenhaft gebundene Sein alles Seien­

den überschreitet und als gleichsam "abstrakte", alle Formen einschließende, absolute 

"Fülle" des Seins deren spezifische Bestimmtheiten hinter sich läßt. Er hat sich weiters 

daran zu bewähren, daß er gerade aufgrund seiner "Transzendenz" auch die seit Platon 

und Aristoteles gewonnene Vielheit bezüglich ihres Wesens je in sich gegründeter sub­

stantieller Formen offenzuhalten vermag. 

8. Zum" relationalen" Gehalt des ordo 

Wie nun kann der Begriff des "Seins" aus thomasischer Sicht den gesteigerten Begrün­

dungsanforderungen und dem damit verbundenen geänderten Stellenwert des "höch­

sten" universalen Grundes gegenüber allen kontingenten Seienden gerecht werden, um 

so in seiner systematischen Leistungsfähigkeit über überkommene Ursubstanzlehren in 

entscheidender Weise hinauszuweisen? Wie läßt sich seine transzendente "Fülle" und 

Uneinholbarkeit strukturell in ihrem Verhältnis zu den \vesenhaften Gründen geschöpf­

licher Wirklichkeit denken? Dabei gilt es zu berücksichtigen, daß dieser nunmehr ins 

"Unbedingte" ausholende Reflexionsschritt sich weiterhin an der Fundierung einer 

grundlegend teleologisch, nämlich anband begrenzter, zweckhaft orientierter Wesen 

verfaßten, Welthaftigkeit zu bewähren hat. 

Mag auch auf dieser Begründungsebene erneut aristotelische Teleologie Eingang fin­

den, so kann die eingeforderte ontologische "Letztbegründung" doch nicht ihrerseits in 

einem bloßen Abstraktionsschritt gewonnen werden, der schlicht den rezipierten Sub­

stanzbegriff ins "Unendliche" extrapoliert. Solcherart würde auch jeglicher neueinge­

fiihrte "universale" Grund seinerseits die "selbständige" Wesenhaftigkeit spezifischer 

Seiender funktionalisieren und der Uneigentlichkeit preisgeben - und damit gleichwohl 
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die Frage nach deren schlechthinnigem Fundament weiterhin offenlassen. Der diesen 

gegenüber "überschießende" und "Transzendenz" erzeugende Gehalt des Semsbegnffs 

kann daher nicht noch einmal nach dcm Modell eines - gleichsam als universell gesetz­

ten - spezifischen Wesens, sei es aueh in dessen gleichsam abstrahierender Aufstufung 

als des "höchsten", gedacht werden. 

J\ls ~10dell eines transzendenten, alle Wesenheiten einholenden, überragenden und 

diese doch in ihr spezifisches Selbstsein freigebenden, Fundaments kommt im mittelal­

terlichen Horizont teleologIscher Wesensformen dagegen eine "zwischen den Seienden 

(schwebende)"910 "Ordnung" geschaffener Substanzen in Betracht971 . Diese besteht in 

einem "relatIOnalen" Verhältnis der "Neigung und Stellung zuemander"m, welches die 

spezifische Eigenart verschiedener WesenheIten wahrt. Ja der charakteristische Trans­

zendenzgehalt des Begnffs des "Seins" gegenüber allen durch ihre spezifische form be­

stImmten SeIenden bezeIchnet unmIttelbar deren Ordnung und Stellung zueinander, so­

daß dieser selbst als mit dem der "Ordnung" konvertibel gedacht werden kannm . Der 

Aufbau des strukturell ,.zwischen" den Substanzen verorteten hierarchisch gegliederten 

"ordo" verleiht der Gesamtheit des Ul11versums aus thomaslscher Sicht allererst Jene 

Wirklichkeit und "geistIge Grundlage", welche der Idealen "Form" im Aufbau des ein­

zelnen geschaffenen SeIenden entspricht97\ die jedoch nicht mehr ihrerseits "wesensför­

mig", sondern vielmehr "relational" zu ihrem Grund9
'l wie auch untereinander zu den­

ken ist976
. 

970 Krings, Ordo, 35. Dieser betont. "Erst 10 der besonderen Neigung und Stellung zueinander liegt 
die Ordnung, die das absolute Ding nicht hat, sondern die zwischen den Seienden schwebt und die 
nur der erkennende Verstand bewußt hat." 

971 Vgl. 1 5, 5. 

972 Krings, Ordo, 35, vgl. 1 5, 5. 

973 Vgl. A'rlllgs, Ordo, 29 ff; zur Einordnung des "ordo" unter die "Transzendentalien" vgl. Ver. 1, 
1. 

974 Vgl. 1 15,2. S auch Scg 1l 42, wonach die "Unterschiedenhelt der Teile des Universums und Ihre 
Ordnung" ,.ge\\lssermaßen das letzte Gestaltprinzip (ultlmajorma) und das Beste im Universum" 
selen. 

975 Zum "relationalen" Charakter der - unteremander freJiich unterschiedlichen - systematischen Ver­
mittlung von Substantialität und universalem Sein bei Boethius und Thomas vgl. le Ve/de, a. a . 0., 
17 ff. 

976 Zur Kennzeichnung der Relation als akzidentielle Bestimmung einer Substanz durch Aristoteles, 
der Thomas weitgehend folgt, s. Categ. 7 (6a 36 f.); zum - aus kategonaler Sicht - .,akzlden­
lIellen" Stellenwert emer als Ordnung gekennzeichneten "Einheit" s. wellers ausdrticklieh Scg 11 
58. Demnach gilt Thomas die "unitas ordlnts" als "mmLma unttatum". 1m Zusammenhang der 
thomasisehen Kritik an der platontschen Seelenlehre wLrd eine bloß durch "Hinordnung" erzeugte 
Einheit zWLschen .. erkennender Seele" und "Körper" als bloß .. secundum accidens tantum" und 
daher als ungeeignetes Modell zurückgewiesen S. auch Mal. 16,9; Oe pot 6, 1. 
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ein formanaloger tellenwen. insofern er das . .höchs~e geistige Prinzip·'$--. also dIe 

deichsam .. uni ..... ersale Form". dars.elll. umfaßt in der Foh:e über die Veralli..erun!! der 
~ --
spezIfischen Wesen hinaus auch deren unabdingbare relationale nglei hheit'r . DIe~e 

zielt jedoch nicht ..... orrangig auf dIe gleichsam statische Eingrenzung der Entfaltung Je­

des elenden nach Maßgabe seines Je spezifischen \Vesens auf den ihm gemäßen Platz 

lill Zeichen einer starren vorgängIgen Einschräfu.lmg ..... on Lebens- und Entfalrungs­

möglichl:eiten. Der Begriff des .. ordo" gewährleistet nicht prim5..r dIe gesteigene sub­

stantielle Einholbarkeit bZ\v. Deduzierbarkell wesenhaft in sich \'erfaßter Wir' Ichk:elt 

über die a.k:tuelle Emfalrung und Präsenz des je spezifischen telos hinaus. VIelmehr wird 

der mmelalterliche ordo. selbst was seine hierarchische Gliederung betrifft. zunächst 

durch einen Reflexionsschrin der .. -fberschreirung" - jedes bloß \\e ·enhaf. begrenzten 

Prinzips als des letzten Grundes - ~ ottSUill!ert. Die BegrÜfe der ,.creano" und "provi­

dentia" beinhalten nicht so sehr eine FUru.:uonallsierung bzw deterrrunierende Fest­

schreibung endlicher Wirklichkeit. sondern fordern eine Perspektive der TrartSzendie­

rung kontingenter Seiender auf dem Wege ihrer eigentlichen Begründung ein. Demge­

mäß fugt sich der ordo auch rucht pnm5..r durch eme .,lffiffianente" HierarchIslerung 

endlicher Wesen. etwa eine wechselseitige Ableirung oder Instrumentalislerung unter­

einander. zusammen. In der durch die Weltüberlegenhei: Gones ge\\onnenen ,.Öff­

nung" der: ategorialen Vernunftstrlli.:tur der \\rtr'-'ichl:ell \\ud das Je substa.nnell SeI­

ende nicht nur im Hinblic~ auf die .Jlächsthöhere·· rufe überholt. sondern VOr allem 

durch seme Hinordnung und TeIlhabe arn .. absoluten" em Gottes, durch die je speZifi­

sche .. Relation" zt: semem unbedingten Grund selbst. begründet~-~, Dieser bildet näm­

lich nicht einfachhin dIe . .höchste tufe". sondern bringt die sich jeder kontingent we­

senhaften Deterrninierung enlZIehende .. Unendlichkeit" des ems selbst zur rrache . 

Die systematische truklur des thomasischen .. ordo" tragt dabei einer zweifachen 

Anforderung an den m Frage stehenden schlechthinnigen Grund aller Wirklichkeit 

Rechnung. Der Begriff des ordo enthält nicht nur einen Anspruch der L erschreuung Je 

wesenhafter Wirklichl.:eil. e: stellt in seiner hierarchisch-stufenfö=igen Gltecerung al­

ler ei enden auch das Resultat der darm eingefordenen POSilh en Vermittlzmg \ on spezi­

tlscher geschöp!licher Wir'- ichkeit einerseits und unbedingtem, .. unendltchem'· Grund 

andererseits dar, Die "Ordnung" verbleib: den vernünfügen Wesenheiten solchera:1 

nicht bloß .. äußerlich". sondern baU! SIch. \\1e bereits erwähnt. auch durch die dIesen 

971 Krin>;s, Ordo. 51 

978 \'gl. Scg II ~2; II19'i. 

979 \'gl Sc; 1II 17; s auch 1 .15, 3, \;1. Xrm,s, Ordo, ~6 f.;" f Zum VerbaItrus zo,o,15Cb nordo ad 
fmern" und nordo ad imlcew" \'gl b.!reits o~ Teil:, I: f 

980 \'gl. Krmgs, Ordo, ~6 f. 



jeweils eigentümliche .. einsvollkommenhelt,,9!1 im Zeichen der freisetzenden "simili­

tudo" zu Gott912 auf. Daraus folgt weiters die spannungsvolle Aufgabe, die unendliche 

"Fülle" des Seins, die Sich nunmehr als letztes Pril1ZlP auftut, gegenüber dem weitge­

hend geschlossen verbleibenden Kreis teleologisch In sich verfaßter .,Substanzen" zur 

Geltung zu bringen. 

In der folge stellt sich die gestufte ... graduell" nach ihrer Ähnlichkeit und .Sähe" zu 

Gott ditferenzierbare, ontologische ,.Auffiillung" geschaffener Wesens formen auch als 

Konsequenz der Transzendenz des Sich in Teilhabebeziehungen mitteilenden Grundes 

selbst da?" Erst die .. unendliche" - kemeswegs bloß .. quantitativ" verstandene - Uni­

veralität des Sems verlangt nach einer auch in ihrer i'.'ähe zum Ursprung unterschiedli­

chen Auffaltung des .,Reichtums der i'.'aturen,,9S-1. Die notwendige schöpferische Ver­

mittlung göttlicher .. bonltas .. m kann nun nicht mit einem geschlossenen Kreis ontolo­

gisch .. gleichrangiger" Wesen das Auslangen fInden. sondern schließt die "semsmäßi­

ge" Ungleichheit der Kreaturen mit ein. Ihre Hierarchisierung em'eist sich damit als sy­

-tematlsche Funktion der in der mittelalterlichen Reflexion erreichten qualitativ neuen 

Begründungsebene eines .. letzten" und unbedingt-transzendentalen Ursprungs der 

Welt . 

Wollte man etwa das thornaslsche chöpfungskonzcpt - eben 1m Sinne einer allererst 

anfangsstiftenden Verankerung aller Seienden Im Sein - mit dem gleichfalls als trans­

n:ndent-"unbedingt" \orgestellten begründenden Stellenwert der platonischen Idee des 

Guten konfrontieren. so folgte daraus - trotz aller systematischen Parallelen hmsichtlich 

eines dialektischen Begründungsverhältnisses von der Vergänglichkeit unterworfenen 

Seienden und deren schlechthinnigem Grund - ein markanter Cntersdued in der Struk­

tur Ihrer Vermittlung. Der mangelnden geschichtlichen Öffnung griecluscher Semsge­

bundenheit trägt die platOnische Position durch den in gleichsam abstrakter, "welt-

9 1 Kn"g.,. Ordo, 59. 

9.2 \"gl Seg III 19 tl~ 97 

9 3 \gl 1 23, ~ ad 3; 147, I; Scg 1145,111 I ,18; 97 

9.j Krm~s, Ordo. 4~ 

9'5 Vgl. 123,5 ad 3. Scg 1lI1,; 91 

986 \'gl. Scg 111 9" Zur Je speZifischen Teilhabe und Ähnlichkea der Seienden an der ,.gönlichen 
Guthelt" fllh.rt Thomas aus "Weil aber nomendig Jede geschaffene Substanz hinter der \'011-

ommenhea der göttlicben Guthelt ZllTÜC ·blelb!.. mußte in den Dingen. damit ihnen die Ahnlicb­
;"eH mit der göttlichen Guthelt \oommener mageteilt \\ erde. VerschIedenheIl herrschen. so daß 
durch das Versclucdene m verschiedener Weise volt. ammen darges/eilt .... urde. "'ru von IrgendeI­
nem 1'in::("e11 Dmg nicht "oll~ommen dargestellt werden kann. ... ünd dann I.ann man die Erha­
benheit der göttlichen \'01 ommenhelt anschauen, daß die \ol:kornmene Guthel!.. die in Gon ver­
emlgt und cblechthm besteht, in den Geschöpfen nur In \erschiedener Weise und auf mehrere 
\ erteilt eIn kann. D,e Dmge sind a&er dadurch ,wschreden. daß SIe verschiedene Formen haben. 
"on denen sie ihre .~rtgestalt er[,mgen. .. 
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überlegener" Uneinholbarkeit verharrenden Charakter der Ideen Rechnung, welcher al­

les Seiende erst dem "Nicht-Sein" bloßer Kontingenz entreißt. Das scholastische Ver­

ständnis von Kreatürlichkeit dagegen, welches, wie erwähnt, die "Beziehung zum 

Schöpfer ... als zum Ausgangsgrunde seines Seins"987 beinhaltet, beansprucht darüber­

hinaus, daß das kontingente Geschöpf den sich selbst mitteilenden Grund aller Wirk­

lichkeit in der Entfaltung seines je spezifischen Wesens trotz dessen Transzendenz im­

mer auch konkret "erreicht" und repräsentiert. Diese "Entäußerung" Gottes an die Welt 

bedeutet jedoch nicht, so Thomas, daß "die göttliche Gutheit durch dasjenige, was in der 

Welt geschieht, einen Zuwachs erhalte"988 Sie findet ihr Fundament vielmehr in der un­

auslotbaren Fülle seiner schöpferischen "Güte"989, in der radikalisierten Weltüberlegen­

heit und "Freiheit" eines gleichsam "absoluten" Subjekts. Doch wird der wesensmäßi­

gen Vielfalt und Verschiedenheit der "Naturen", die die seinsmäßige "inaequalitas" und 

"Rangordnung in den Dingen und Graden in sich schließt"990, dadurch ein besonderes 

ontologisches Gewicht verliehen. Die für den ordo charakteristische "Stufung" des 

Seins trägt nicht bloß dem relativen "Eigenstand" welthafter Wirklichkeit Rechnung, 

sondern wird gerade in ihrer hierarchischen Rangfolge als adäquate Repräsentation 

göttlicher Vollkommenheit bekräftigt. Im Horizont einer wesentlich teleologisch struk­

turierten und im Zeichen spezifischer Formen in sich geschlossenen Wirklichkeit soll 

sie in angemessener Weise den Anspruch göttlicher Transzendenz und Überbietung 

auch gegenüber aller je wesenhaft vernünftigen Wirklichkeit zur Geltung bringen. Der 

Aufbau des ordo bestimmt sich daher nicht vorrangig aus einer gleichsam "immanen­

ten" Hierarchisierung und Rangfolge der Naturen99l
, sondern repräsentiert vor allem die 

dem Gott der Bibel eigentümliche und mit diesem allererst in die Geschichte getretene 

Dialektik von - sich wechselseitig bedingender - weltüberlegener Transzendenz einer­

seits und radikaler welthafter Selbsterschließung des letzten Grundes andererseits. Der 

einem spezifischen Wesen jeweils angemessene gradus entis schränkt dessen Selbstvoll­

zug daher nicht bloß ontologisch ein, wie auch das Sein nicht "quantitativ" gestuft ge­

dacht wird. Er erschließt ihm vielmehr eine sein "Wesen" aufbrechende und über sich 

selbst hinausweisende ontologische "Tiefe", die es im Bezug zur "Fülle" seines schöp-

987 145,3; vgl. Krings, Ordo, 45. 

988 Scg 1II 97, zit. nach der Übersetzung H Fahsel, Bd. IV, Zürich 1949. 

989 Vgl. [ 44, 4; I 45, 2. Im Gegensatz zur Bezogenheit der göttlichen "WeIsheit" auf die wesens­
transzendente "Ordnung", kommt die göttliche "bonitas" vorrangig in der spezifisch differen­
zierten "eigenen Vollkommenheit" der Dmge zum Tragen. 

990 Scg III 97, zit. nach der Übersetzung Fahse/. 

991 V gl. Krings, Ordo, 46 f. 
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ferisch\.!n Ursprungs verankert. Der gestuften Gliederung des Sems kommt damit kein 

"deduktiver". sondern ein gleichsam "symbolhaft" -repräsentativer Stellenwert zu. 

In der graduellen Ordnung der Seienden untereinander und m RelatIOn zu ihrem ab­

soluten Grund werden diese weiters nicht nur gemäß ihrem spezifischen Wesen sowie 

als Ausdruck der sich selbst mitteilenden Fülle des Sems zu sich selbst vermittelt. Sie 

weisen auch durch ihre wechselseitigen Ordnungsbezlehungen, also durch die Einfü­

gung in den gestuften Zusammenhang aller Seienden, über sich hinaus, indern der on­

tologische Stellenwert eines Geschöpfs nIcht nur durch Immanent-spezifische Prinzipi­

en, sondern auch durch dessen jeweilige "Cberbietung" im je höherranglgen SeIenden 

mitbestimmt wird992. 

Diese "transzendental" -transzendente "Ordnung", die den verschiedenen geschaffe­

nen Wesenheiten ein universales Fundament bietet, verweist ihrerseits auf ein gleichsam 

"absolutes Subjekt", eine schlechthinnige und dennoch, so Krings, "in den Dingen ge­

genwärtige Geistigkeit,·993 als ihren schöpferischen Ursprung. Diese transzendierende 

"Geistigkeit" "in den Dingen" steht, so Krings, im massiven Gegensatz zu allen antiken 

universalen "Ordnungsmodellen" einer immanenten, nämlich in sich geschlossenen, 

Vernünftigkeit des Kosmos994 Dem solcherart zutagetretenden gesteigerten Begrün­

dungserfordemis wird nunmehr allein der Gott der Bibel gerecht, der durch seine abso­

lute \\'eltüberlegenheit die Abgeschlossenheit und Selbstgewißheit antiker Wirklichkeit 

aufzubrechen vermag. Er schafft dadurch erst den Raum für eine umfassende positive 

Selbsterschließung und welthafte Vermittlung seines "absoluten" Seins als des unbe­

dingten Grundes von Welt und Geschichte 

Dabei wird die Überwindung antiker Kosmosverhaftetheit der Wirklichkeit nicht 

nach dem Modell einer wie immer gedachten gleichsam theokratisch-"absolutistischen" 

göttlichen Setzung gesucht. Als schöpferischer Ursprung des "optimum universi" alles 

Seienden gilt der Scholastik vielmehr die "sapientia Dei"99I. Dies unterstreicht, daß die 

uneinholbare "Fülle" und Unbedingtheit des schöpfenschen Anspruchs Gottes nicht in 

einern Verhältnis gleichsam abstrakter "Willkür" zur Welt begriffen "vird, sondern seine 

992 Vgl. 147,3, \\onach .. gerade die UngleichheIl (maequalitas) forder(e), daß em Geschöpfaufdas 
andere em\\lfk(e)", Das ,,(v)ollkommenere" Geschöpf verhalte sicb zum ,,(u)nvollkommeneren" 
"wie Wirklichkeit zu Anlage" 

993 Krings, Ordo, 36, vgl. etwa 114,16; 116, I; 5; 6; 119,4; 144, 3; 4; 145,2,6; 1103, I ad I, ad 3, 
zum pnnziplellen Zusammenhdllg von "ordo" und vemilnftlgem "Ordnen" vgl 11 - 1I 26, 1 ad 3. 

994 Vgl. Krings, Ordo, 35 ff 

995 Vgl. 144,3, Scg II :24; 5. Knngs, Ordo, 39 fT 
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Radikalität in einer je umfassenderen Ordnung geschaffener Wirklichkeit996 im Zeichen 

der ,.perfectio" des gesamten Universums gewinnt. 

9 Das .. Gewicht" als .. inclinatio ad invicem " 

Im Begriff des "optimum universi" als "Maß" der universalteleologischen Fundicrung 

kontingenter Wirklichkeit wird wohl auch die aristotelische Orientierung an der "rich­

tigen Mitte" als Kriterium der Bestimmung des je spezifischen telos eines Seienden ei­

ner deutlichen Modifikation unterworfen. Während diese notwendig auch die konkreten 

Realisierungs- und Erhaltungschancen unter sich begreift und von einer hermeneutisch­

kritischen Sichtung bereits geglückter Venvirklichungsformen ihren Ausgang nimmt, 

zeichnet sich in der universalteleologischen Aufstufung aristotelischer Teleologie auch 

eine akzentuierte Steigerung hinsichtlich des darin enthaltenen Formgebots ab. Der, wie 

bereits dargestellt, in der "Ordnung" zutagetretende radikalisierte ontologische An­

spruch auf Seinsfulle beschränkt sich nicht auf die Erreichung des je wesenhaften telos 

"des Geschöpfes in seiner Vereinzelung"997, sondern bezieht sich vorrangig auf die Ver­

vollkommnung der gesamten Schöpfung im "ordo universi"998. Darin allein vermögen 

auch die verschiedenen Kreaturen selbst über die Erreichung ihrer, so Krings, im We­

sensbegriff verankerten spezifischen "dignitas" hinaus zu ihrer Vollendung zu gelan­

gen999
• Gerade diese Dimension der Überschreitung in der universellen "Vervollkomm­

nung" der Gesamtschöpfung ist daher, eben als "Ordnung", so Krings, "ihrem Sein 

nach" "fur sich nichts" 1'10<. Sie verbleibt vielmehr gleichsam "z\.'fischen den Dingen" 1001 

und setzt die "Verschiedenheit der Dinge", deren "diversitas", immer schon voraus l002 

In dem von Thomas neben "Maß" und "Zahl" angefuhrten dritten Konstituens der 

von Gott geschaffenen Ordnung, nämlich dem "pondus" 1003, kommt deren "relationa­

ler" Gehalt am deutlichsten zum Vorschein, warum gerade diese Bestimmung von Sei­

endem von Thomas vielfach als austauschbar und synonym fur "ordo" schlechthin ein-

996 Vgl. etwa I 25, 5. 

997 Krings, Ordo, 44. 

998 Vgl. Scg II 39; 42; III 64; vgl. Krings, Ordo, 44 . 

999 Vgl. Krings, Ordo, 67. 

1000 Knngs, Ordo, 77. Dieser führt aus: "Ordnung ist ihrem Wesen nach nichts für sich; Ordnung ist 
zwischen den Dingen; ist ein Schwebendes in allem und um alles Seiende. Sie scheidet die Dinge 
voneinander und zieht sie wieder zueinander. Ihr ganzes Sein ruht auf den Dingen." 

1001 Ebda. 

1002 Vgl. Scg 1lI 97; Thomas fonnulien: "Ex diversitate autem fonnarum sumitur ratio ordinis rerum." 
V gl auch Krings, Ordo, 67 ff 

1003 Vgl. [5,5; Scg III 97. 
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geftihrt wird'''' Sie bezeichnet die aus der geweiligen Wesensform - welcher die Be­

stimmung der "zahl" entspricht - folgende "Inklination" IDOl eines Seienden zu emem 

anderen als dem Ihm jeweils "zukomm(enden)" "Ziel" 1006 Insofeme die Charaktenstik 

des Sems als "Gewicht" die Einordnung emes Seienden zu einem anderen im relatio­

nalen j\ ufbau des ordo' ''' ' sowie dessen Streben zum "finis ultimus" als "Bewegung" 1008 

bestimmt, wird darm deutlich an aristotelische DenktradltJOn angeknüpft. Im Gegensatz 

freilich zu dem darin verankerten Verständnis von "energeia", welches in zentraler 

Weise die speZifische Semswelse und Vermittlung eines kontingenten Seienden zu sich 

selbst charakterisiert, liegt Im Aufbau des mittelalterlichen ordo den "besonderen Zielen 

und Tätigkeiten" und den "eigentümlichen Wirken und Leiden,,, oo9 die wesensgemäße 

Konstituierung und "Existenz" aller Dinge, wie bereits ausgefuhrt 1010
, stets schon vor­

aus. 

Weiters erschöpft sich die aristotelische "Bewegung" in der entelechialen Hervor­

bringung und Freilegung der "m den Dingen" selbst gelegenen je spezifischen Zwecke 

und vem1eidet Jede Hierarchisierung und Dynan1isierung natürlicher Zwecke unterein­

ander wie auch Jedweden vermittelnden Zusan1menhang zu einem unspezifisehen letzt­

ursächlIchen Prinzip. Der bei Thomas in der überlieferten Trias von "Maß, Zahl und 

Gewicht" wohl am deutlichsten teleologisch gefaßte Begriff des "pondus" dagegen 

konstituiert in besonderer Weise den die Vielheit und Verschiedenheit der Kreaturen 

voraussetzenden "ordo universi" im Ganzen. Zwar folgt auch die durch das "Gewicht" 

verliehene Dynan1ik der Seienden wiederum aus "der Verschiedenheit" der "Arten"IOII, 

die schon im Element der "Zahl", also durch ihre substantiellen Formen, verankert sind. 

Gleich wie bei Aristoteles ist das "natürliche Streben" eines Seienden einerseits auf die 

Entfaltung seines ihm immanenten wesenhaften Zwecks gerichtet'°12 Doch bewirkt erst 

deren "Bewegung" der Selbsttranszendenz, nän11ieh im Streben zu dem jeweils ange­

messenen Ziel, die letztlich fundierende Einordnung und Gefiigtheit aller Seienden zu 

1004 Vgl. etwa I 5, 5; I 105,6, Oe POl. 7,11. 

1005 Vgl. Ver. 22, I, I 5, 5. 

1006 Vgl. 15, 5; Scg 97. Zur diesbezUglichen Eröffnung eines "duplex ordo" vgl. I 21, I ad 3; I 47, 4; I 
104, 2, vgl Krings, Ordo, 68 ff 

1007 Vgl. 145,5,147, 4, I 103,6, I 104, 2 ad I, Scg IIl69 

1008 Vgl. Scg III 64 ; 67; 69: s. auch Scg I I ·3 , vgl. Krings, Ordo, 69 ff. 

1009 Scg III 97, zit nach der Übersetzung Fahsel 

1010 Vglo , TeiI2,13 . 

1011 VgL Scg III 97 

1012 Vgl 178,1 ad3 . 
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"dieser durch Beziehl:..'1gen \erwoxnen Ordnung'" 1, Das "Gewicht" \'erleiht ihm eine 

- zwar in seiner Form begründete - teleologische Gerichtetheit und "Hinneigung". in der 

es sich auf ein anderes eiendes' 4 - und darin zugleich auf den allen zugrundehegen­

den "finis ultimus" - hin überschreitet. Im telos emes eienden ist solcheran auch des­

sen Hinsueben zu emem Zustand des ,_;\bgewogen-sein s) der Teile untereinander und 

ein(es) Ausge\\ogensein(s) zum Wohle des Ganzen'" ~ miteinge-chlossen In ihrer Be­

zogenheit auf das geordnete Ganze des Universums gewinn; die teleologl5Che Gerichtet­

heit un scholasuschen Ordodenken den Charakter diale;',ischer elbsrüber chreitung, in 

\\elcher ein eiendes a~f ein Anderes seiner se;ost ven."iesen ist. um zu sich selbsr zu 
gelangen'0!6 

Im seihen laße tut sich im rrehen eines eienden zu seinem ,.naturiichen·< Ziel. in 

\\ eIchern die .. Beweg1!1lg" im Gegensatz zu allem antiken Beharren des eillS eine D) ­

nami - über ihren speziiischen WesensZ\\eck hinaus erhält. auch eine onto:<;gische Dif­

ferenz Z\\ischen .,fInis proximus" und .. fIrus ultimus"\01' im Zeichen eines .. dup,ex or­

do'<!- ! von ordo .. 3d inYicern et ad ipsum Deum" 0!9 auf - . Crn nicht in die .,lJnwesent­

lichkeit .. abgeleaeter Funhionen eines .. uni-formen" erprinzips abzugleiten, erforden 

die selbstuberschreHende Finallsierung eines eienden tiber sich hinaus letztlich keinen 

bloß kategorial unterschiedenen. sondern einen tranSzendentalen Grund ein. Dieser laßt 

allererst alles gescböpiliche rreben in die Differenz yon göl1icher ,.causa prima" und 

endlicher "causa secunda' : treten'::1. Denn em unl\ersales telos. das SIch tn emern 

1013 Krings 0:':0,80 

101': Vgl Ver :5, I. 

10: : Krln", Ordo, 68. 

1016 D!~er Aspe':t cer Sefbs:Ir'..nszencenz ;lDce~ SIch bereits J;l cer \ er;:ele~etse deutltcheren L'n­
terscheldr...",g von speZIfIscher ~Subs1Stenz~ und zugehöngem "\\-lI'ken" hmslehtlich der differen­
zier.en Aktuali! I ein~ Gesc' Opfs angele;t. 

101, Vgl.lI03,3 a.L; Scg III ~ Sent 11,38, I, I. 

1018 V;I I 103,8 

1019 I.!i,.! 

10:0 Danlberl!inaJ::5 ;m<:e: Ech C3s Verl:3JtnJS ZWIschen kEegorialem "ordo ad m~1Cem" Wld un;,er­
salem "ordo futi.su noche~--naJ seL.'"le De ... tung als ",ordo fmr~", cer, so Kr:ngs, c!:e "Or-incn;s­
;,eziebur.gen t:.'1ter cen Z e1en~ =faß' ",elche ..,.:lien: nebec:eu:.ancer, sond= m emer 0:6.:1:-:; 
gebunden t.::e=c.er (stlillden)". Vg:' Kr:ngs, Ordo, ,9 ff. Z= nordo fmium" m pral"USCher 
Hins.ch:. nA.':llich im Kon:e,,: der n!:j)eren PnnzIplen" menschlichen Handetns, n~mm hm­
Slcb":ic:: der ~d::;plex __ praepara1Jo volunta1JS h=anae ad bonum" und der m dieser Differer.z 
wirksamen unteßtützenden Wirkung gOtUcher "Gnade", s. I - [J 109, 6 Zu charal.erisUschen 
U:::ersdlleden ffincben tl;eoretischer und prailiSCher Vemur:f: - und Z\\"'al' Im Kontext der Erörte­
rung bzw Rezep' on ein~ =fassecden ontolOgIschen ordo und damn ",ohI m Abgrenzung ge­
genllber einer onln::ngsmetapb~ sischen • 'ivellieru.::g menschlicher PraxIS - \ gl Scg III 97 

10:::1 Vgl. et\Ooa a::ch 1103,: ff, Seg III ,0; ii, i8. S. dazu ",eiters so"',e Zll ausfllhrlicheren SleUenan­
gabe:: Teil::!, I.! 
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in kategorialer Perspektive bezogen sind, erfahren zumeist bloß "via eminentiae"'J.I ei­

ne der aristotelischen Konzeption ihrerseits fremde, da unspezifische, Aufstufung zu 

größtmöglicher formaler Abstrakthell, C(',.\·a im inne einer "prima causa", eines "pri­

mum movens" oder eInes .,summum bonum", um darin selbst noch der begrifflichen 

Vermittlung der unüberbletbaren Weltüberlegenheit und Absoluthelt Gottes Raum zu 

bleten lOJl
. Es artikuliert sich freilich in der - aus aristotelischer Sicht Widersprüchlichen -

Steigerungsform eines ursprünglich spezifischen Prinzips auch die der Scholastik im­

manente \.Jitische Spannung von antiker Begrifflichkeit und unbedIngtem ontologischen 

Anspruch. die den Beginn einer Ablösung des aristotelischen Wesensparadigmas mar­

kiert. An seiner teile lassen sich - jedoch weitgehend In Spannung zur Herkunft theo­

logischer "DcnkJormen" als jeweils "loglsche(s) ~1a ... imum eines (kategorial gefaßten) 

ontologischen Begriffs" 10)6 - Ansätze eInes \' erständnisses "personal" konzipierter "gei­

stiger" SubJekllvität als letzten Lrsprung einer schlechthm gültigen Begründung allen 

SeIns erkennenlOJ
'. Bereits der nach Krings "transzendentale'" JS Begriff der "Ordnung" 

enthält nicht nur Aspekte einer Hlerarchisierung und teigerung, sondern auch der 

bemindung kategonaler Begnffltchkell. Er veIwelst In semer relationalen D) namik 

und Aufgebrochenheit auf einen "geistigen" Ursprung. nämlIch auf einen .,geistigen er­

sten Bcweger·.\039, als sein Prinzip, der in der geschichtlIchen Erfahrung des Gottes der 

Bibel ergnlTen wird . Diese Annäherung an sich selbst begründende Subjektivität im 

Rahmen des Gottesverständmsses wird freilich niemals eigentlich reflexiv eIngeholt und 

auf den "Begriff" der Freiheit gebracht. Vor allem bleibt Sie, ungeachtet ihrer Herkunft 

aus der geschichtlichen Heilserfahrung Israels, gleichsam auf die "absolute" Persons-

1034 H Krings, FreIheit. Ein Versuch GOIt zu denl;en, in: d>!rs, YSlem und Freiheit. Gesammelte Auf­
satze, Freiburg, :'>lünchen 1980, IM 

1035 Zur Orientierung des Gonesbegnffs am .. 'aturgegenstand" in der "traditionellen Denkform" der 
ontologischen GonesIchre \gl. Krings, Freiheit, IM ff Für die herl;ömmliche DenHorm philoso­
phtscher Theologie SClen, so Krmgs, \I eitgehend die zur Bestimmung emes "Seienden als Seien­
den". und dabei \\ ieder vorrangig nach dem Modell des natürlichen eienden, enm ickehen Prin­
zIpien "aristotelIscher Pro\enienz" herangezogen \lorden. Freilich muß angemerkt werden, daß 
die von Krings kritisch hervorgehobene Orientierung theologischer Begriftlichken am \lodell 
gleich 3m "obJektiwr" "Gegenständlichkeit" \lohl für die tradnionelle phIlosophische Theologie 
zutreffend sein mag, Jedoch nIcht im eigentlIchen Sinne fur deren aristotelische Herkunft. Dcm­
gemlUl schränkt auch Krings em, daß die von ihm als .. aristotelisch" bezeichnete \V1ssenschaftllche 
:Vleihode der scholastischen Theologie Sich nIcht m emer unminelbar .. gegenstJndlichen" Kon­
zeption des Begnffs \ on Gon oder des :'>lenschen außere, sondern \ leimehr vom Ausgang alles 
Erkennens \ on der sinnlichen und kategOrIalen Wahrnehmung des einzelnen Seienden bestimmt 
sei. 

1036 Krwgs, Freiheit. 165. 

103~ \'gl. etwa I 14 - ~6. 

1038 Vgl. Krmgs, Ordo, 30 ff 

IO}Q Krin)::s, Ordo, 3? 
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qualität Gottes beschränkt, und zwar im Sinne bloß eines nunmehr personal gewendeten 

metaphysischen Ursprungs der Wirklichkeit. Dabei \\ird in erster Lmie der Herausforde­

rung durch einen radikalisienen ontologischen Begrundungsbedarf im Vorgriff auf ei­

nen nur "subjekthaft" konzipierbaren schöpferischen und heilshandelnden letzten Grund 

allen Sems Rechnung getragen. Dieser bleibt desweiteren an einen nach wie yor weit­

gehend geschlossenen Horizont wesenhaft in sich selbst yerankener Formen aristote­

lischer Herkunft gebunden. 

Demgegenüber bleibt. so KringsJSimons. die Konzeption aller geschaffenen Seienden 

- \\1e auch der Begriff des ~1enschen - weiterhin "objeh.-tiYierend". wenn nicht yerding­

lichend, so doch inje spezifischer Weise begrenzend. am aristotelischen Substanzbegriff 

orientiert ~o. Die darin angelegte Tendenz zur "Verdinglichung" steigen sich darüber­

hinaus noch in der im Rahmen eines universalteleologischen Aufbaus der Welt in der 

Tat deutlicher in den Vordergrund getretenen ~fodellcharakters des ,Saturgegen. 

stands" 1041. Dies gilt etwa auch Im Verhältnis zur "sachlichen" Ausgrenzungl~l der 

praktischen Philosophie durch AristoteIes. in der diesem zufolge allein der Begriff des 

~1enschen als ~fenschen genuin zur Sprache kommt. Weiters \\;rd diese Entwicklung 

auch durch die fortschreitende Abstrak.'tion der am konkret einzelnen "tode ti" gebilde­

ten aristotelischen Prinzipien und deren Einbindung in eine ,. tufen- und Rangordnung" 

der Welt l043 vorangetrieben. Das Verhältnis Gottes zur Welt bleibe daher ungeachtet des 

emanzipatorischen Ertrages jüdisch-christlicher C1>erlieferung einem, so KringslSimollS. 

"verdinglichend" -"theokratischen" ~fodell verpflichtd M. SO mag es offen bleiben, 

wieweit durch die Analogislerung metaphysischer Begriffe anstotelischer ProvenienzlQ.lj 

im .,Eminenzmodell'·I~· sich auch schon deren dialektische Überbietung den Weg 

bahnt, oder aber der geschichtliche "Gort der Bibel", wenngleich nicht einer yerdingli­

chendenIQ.l', so doch einer ontologischen Vereinnahmung als ,.prima causa", ,.finis ulti­

mus " , ,.primum movens" etc. unterworfen \\;rd. 

Freilich erscheint es demgegenüber frag>\iirdig, \\ieweit sich ein freiheitliches Para-

1040 VgL H Krings/E. Sm/ons, Artikel "Gon" m: H. Krmgs u. a. (Hng.), Handbuch philosophischer 
Grundbegriffe, Srudienausgabe, Bd. 3, München 1973,618 tT, vgl Krmgs, Freiheit, 165 f 

1041 Krings, Freiheit, 165 f 

1042 VgL die grundlegende, teleologisch srrukrurierte .. Pragmalienrrennung" in der anslolelischen Phi-
losophie, 0, Teil I, 11 3. 

1043 Vgl Krmgs/S/mons, Gott, 619. 

1044 Krings-S/mons, Gott, 617 tT. 

1045 Vgl Knngs-Simons, Gott, 618. 

1046 Knngs, Freiheit, 178. 

1047 VgL die diesbezügliche Krltlk Krmgs:S/mons, Gott, 618. 
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dlgma gewissermaßen ein eitig an der Stelle Gottes - und so in einem theokratischen 

Verhältnis zur ~1enschheitsgeschichte - m einen ontologischen Gesamtzusammenhang 

emzelchnen läßt und nicht immer schon den - endliche Freiheit freisetzenden und anru­

fenden - "unbedingten" "Ent-schluß" Gottes rur die Freiheit des ~lenschen begrifflich 

mltumfaßt lO4
!. Die rur die mittelalterliche Theologie insgesamt charakteristische Ver­

knfipfung biblischer Erfahrung mit der neu aufgebrochenen Reflexion auf den letzten 

Grund alles Seienden in teilweise abgewandelten Termini antiker :>1etaphysik gewinnt 

zum einen Ihre gegenüber der Antike neue Fragestellung nicht zuletzt aus der Heraus­

forderung durch den eschatologisch-geschichtlichen Horizont biblischer Überlieferung. 

le kann die angezielte Ineinssetzung weiters nicht bloß formal vollziehen und an den 

konstitUtiven ,.Inhalten" jüdisch-christlicher Heilserfahrung und Befreiungsgeschichte 

vorbeigehen. Öffnet der Durchbruch zur "Geschichte" doch nicht bloß eine .. Bühne" 

rur eme lineare Abfolge zuHilliger Ereignisse, sondern gelingt ursprünglich allererst 

durch den Sich zunehmend in jeweils konkreter welthafter Artikulation durchsetzenden, 

dennoch alle~ positiV Ge\\ordene stets überbietenden und eschatologisch immer noch 

ausstehenden Anspruch göttlicher :-V1achtvollkommenheitI049
• Diese erweist sich in der 

geschichtlich eingebundenen Erfahrung und Reflexion der fortschreitenden .,Befreiung'" 

des :>lenschen zu seinem .,Selbstsein" gegenüber allen unmittelbar vereinnahmenden. 

auch historisch wirksamen, kontmgenten Verzweckungen. 

1048 Zum .. Ent-schluß"-Charalner auch der gönllchen Freiheit als der " transzendentale(n) Affinnation 
anderer FreilieH" ,gI. Krings, Freiheit, 171 ff. Dies emeise sich nicht zuletzt m der geschicht­
lichen Erfahrung des "Gottes der Bibel" bereits im Alten Testament: "Der Begnff ,on Gott Im Al­
ten Testament I5t bestimmt durch die 'Emählung' des Volkes Israel und dadurch , daß Jahwe zu 
Israel spricht Gon \\ ud ,erstanden als der sich frei Eröffnende. Emählung und Won Jahwes ha­
ben aber nur dies zum Inhalt: daß Israel seinerseits frei sich ent-schlleße und das Won höre. Bei­
des, das Won Jahwes und das ErbOren Israels SO\\ ie das Reden Israels (Beten) und das Erhören 
Jahwes bilden ein Kommerzium, das in den prophetischen Schriften unter mannigfachen Bildern 
als ein Kommerziurn der Freiheit vorgestellt wud." (179) 

I 049 Zur ~\1acht" Gones ,gI. I :!5 



11. Universalteleologie und praktische Vernunft. Zur universalteleologischen 

Transformation der aristotelischen Strebensetbik bei Tbomas von Aquin 

1 Praktische Vernunft im Kontext eines universalen ordo. Zur Frage nach der meta­

physischen Rahmengebungfur sittliches Handeln 

Wie verhält es sich nun freilich im Rahmen eines universalteleologischen Ordokon­

zepts, welches wesentlich aus der Integration, aber auch aus der Überschreitung und der 

damit verbundenen Aufstufung aristotelischer entelecheia gewonnen v.urde, mIt dem 

Begriff menschlicher "Praxis" und dem spezifischen telos des Menschen? Inwiefern 

erweist sich Thomas im Rahmen einer durch die je über sich selbst hinausweisende in­

clinatio eines spezifischen Seienden zu einem anderen bewegten Stufenordnung der ge­

schaffenen Wirklichkeit als dem aristotelischen Anliegen der Reflexion auf den Begriff 

des Menschen "als Menschen" verpflichtet? Inwieweit bleibt dieser mit dem Anspruch 

spezifisch praktischer Vernünftigkeit und damit mit dem prinzipiell in sich selbst be­

gründeten "Eigenstand" einer sich selbst reflektierenden vernünftigen Praxis des ~1en­

sehen verknüpft? Oder läßt etwa die Einordnung in einen "Natur" wie menschliche Sitt­

lichkeit in gleicher Weise umfassenden Schöpfungsordo und deren gemeinsame Fundle­

rung in einem universalen wie absoluten telos nunmehr stattdessen eine gleichsam .,he­

teronome" Bindung menschlichen Handeins an vorgängige, durch die Schöpfung in ihr 

Recht eingesetzte "Zwecke der Natur" bzw. an sich in der Offenbarungsgeschichte artI­

kulierende positive Satzung hervortreten? 

In der Tat zeigt sich das Verständnis sittlicher Praxis deutlicher noch als bel Aristo­

teles der auch fiir die .. Naturdinge" geltenden Prinzipienstruktur aristotelischer Proveni­

enz unterworfen 1050. Die unmittelbar analoge Anwendung des von der Konstitution des 

I 050 Zur Kritik an der Anwendung metaphysischer Prinzipien auf menschlichen Fretheltsvollzug SO'He 
die praktische Orientierung und Beurteilung semer Handlungen vgl. H. Holz, Thomas von Aquin 
und die Philosophie. Ihr VerhältniS zur thomasischen Theologie tn krnischer Sicht.. München - Pa­
derborn - Wien 1975, 29 ff., zur Erörterung dieser Problematik, "as die "Apphkatlon der Akt­
Potenz-Lehre auf das Be"ußtsein und seine lntentionalitar' angeht, s. auch A Arcenbacher, Die 
Intentionalität bei Thomas von Aqum und Edmund Husserl, Wien - München 1972, 108 f. Zur rur 
mittelalterlichen und antiken Ethos - überwiegend - charakteristischen Analogie von stttlichem 
und naturhaftem "Guten", von deren Überlieferung sich nur das stoische Modell von Sittlichkeit 
abhebt.. vgl. R Spaemann, Emleltung zu: Thomas von Aquin, Über die Sittlichkeit der Handlung. 
Sum o Theo!. [-11 q. 18-21; Obersetzt und kommentiert v R Sch6nberger, Weinheim - New York 
1990, Vll ff. Darin manifestiere sich das Anliegen, "vom ~1enschen" selbst zu "sprechen", wei­
ches aufgrund semer Unterstellung "eine(r) Möglichkeit, den Pluralismus von Systemen zu trans­
zendieren, in die sich das Wesen Mensch längst ausdifferenZiert hat", der Modeme als "anti­
quiert" erscheinen müsse. GegenOber einer möglichen Kritik an ontologisierenden und "naturall­
stischen" Tendenzen thomaslscher Ethik gibt Spaemann zu bedenken, daß auch die Moral eines 
dieser funktionalisierend-abstrahierenden "Systeme" darstelle, ,,(d)eren Selbstdeutung mittels der 
Begriffe 'gut' und 'böse' ... daher auch nichts anderes als eine system immanente [nnenansicht" 
beinhalte. 
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der prinzipiellen Anerkennung der Eigenständigkeit prakLischen Wissens'O!9. welches 

seme handlungsleitenden ~laximen und seme Legitimation nicht auf dem Wege speku­

lativer Erkenntnis - etwa durch die Rückfuhrung auf Prinzipien der, 'atur - ge\\inm1 

In Ermangelung der hinreichenden Bestimmtheit der menschlichen .. \\'esensnatur" .. \on 

, 'atur". sobald die mit allen Lebewesen gemeinsame triebhaft-naturale \ erfassung des 

~lenschen. etwa die Ak,e der . .niederen Begehrungsvermögen" . auf den Bereich der 

spezifisch . .menschlichen Akte" 1061 hin überschntten werden. bleibt prak,ische Vernunft 

in emem solcherart deutlich Aristoteles verpflichteten Gang der Argumentation mJ.ß­

geblich auf Erfahrung \"erwiesenl06~. Denn es gälte. so Thomas ... quae perunent ad 

scientiarn moralem maxime cognoscuntur per experientiarn··. Insofeme in Jener 

.. Handlungs\\issen" zur Geltung kommt. kann sie niemals schon in der Erkenntnis all­

gemeiner Regeln und Prinzipien zu ihrer .. perfectio" gelangen. Vielmehr \\eist ihr Tho­

mas im Anschluß an Aristoteles die Vielfalt und je konkrete Einzelheit menschlicher 

Lebens\\irklichkeit als .. Prinzip" \\ie als Ziel jeder praktischen Reflexion zu lO6J
• Die Im 

Rückbezug auf die Erfahrung gewonnene Bindung an das .. Einzelne". die Thomas in 

der Gestalt der ,.verslO ad phantasma" auch jeder im Yollzug des ~lenschseins ge\\irk­

ten spekulativen Erkenntnis zugrundelegt10&J. raclikalisiert Sich in den praktischen WIS­

senschaften und hebt deren handlungsleitenden. unabdingbar mit dem .. treben" gleich-

1059 Vgl. vor allem Ver 14,4 . Thomas filhrt aus .. Sed illlellectum prac!lcum oportel esse praxlmam 
regulam operis, utpole quo considererur ipsum operabile et ratlone.s operandi e! causae operis .. 

1060 Zur mangelnden ,.Subalternalion" der ~lorah\lssenschaft unter die ~Ietaphys~ - im Gegensatz ZL 

dem \on Thomas angefUhrten teih\eise aus !'-.'arurprinzJpien abgeleiteten Charakter der medizIni­
schen Wissenschaft als .. ministra narume" - \ gl W Klu:cen. PhilosophIsche Ethii.: bei Thomas \ on 
Aqum. Mamz 1964. 5 I ff. FreIlich filldet SIch auch ill den \'on Thomas mierten Beispielen \ on 
der ,,~arur" unmittelbar untergeordneten ,.pra;.;tischen" Wissenschaften, ",e eNa "etters der Al­
chemie und der .. scientia de agriculrura", "ohl das aristotelische :-'IOIi, der gletchsam ~praktisch" 
ihre Z"ecke hen'orbringenden und darmt die ~arur nachahmenden Kllnste m gewandelter Form 
"ieder Memt Aristoteles jedoch \orrangig die In der eIgenen Erfahrung und Übung \ erau 'erte 
Grundstruk"tur zielhaften Henorbringens, so ge\\ innt die !'-.'aruranalogle bei Thomas deutlicher 
"deduk,]\en" Charak'er. Vgl. dazu ExpostUo m librurn Boethll de Tnnttate (EBT) 5. 1 ad 5. 

1061 Vgl. In Eth. I I, n. 3, I - JI I. I. I - JI 6, ProI..18~, Pro!.. \gl. Klu::cen, Eth" ,56 ff. 

106::! In Eth 13, n. 38 . 

1063 VgI. In Eth. VI 9. n. 12-18 ff: \gl. Kluxen, Eth' .3: ff. Im Hinblick auf dJe .,prudenua" s. auch In 
Eth. VI 7. n. 1::!I3 ; 1::!IS. JI - 1147, 5. Zu speZIfIscher ErkennmlS\\'eise und Steilem.ert der ~Klllg­
beit". in der der konkret stellungnehmende Charak<er prak,lScben Wissens exemplarisch zur Gel­
tung kommt und seme Vollendung erreicht. \'gI. ausfilhrlicher u. Teil 2, III F 

1064 S. I 84,7, zur ,,\"ersio ad phantasma". in der sich dJe intelligible Vernunft des ~Ienschen auf das 
sinnliche Bild hin - als dIe •. lnexistenz" der .. forma sensibilis" der ,.res e'terior" in der rezeptl\cn 
Sinnlichkeit des ~lenscben - oberschreiten muß, um zu sich selbst zu gelangen. ,gI. ausfilhrhch 
Arcenbacher. IntentionaJlUt, 112 ff : \gl. auch K/u:cen. Ethik. 37. Mcrlu, a a 0 .. :5, ff; K Rah­
ner, Geist in Welt . Zur ~1etaphysik der endlichen Erkennmis bei Thomas \ on Aquin, München 
1957'.75 ff. 
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5am "verklammert(en)"I(){'l Charakter hervor:066
• Dieser umfaßt über das im praktischen 

Syllogismus gewonnene Urteil hinaus dasje aktuelle "imperium" 1067 der Vernunft zum 

konkreten "usus" des Willens, worin allein jedes praktische Wissen erst zu seiner Voll­

endung gelangt lO68
• Es unterscheidet sich solcherart vom "Kunstwissen" , welches nun­

mehr zum abstrakten Herstellungswissen im Rahmen der "philosophia rationalis" 1069 

tendiert. 

Detaillterter als Aristoteles analysiert Thomas die Verschränkung von Vernunft und 

Willen, die sich in einer differenzierten Abfolge unterschiedlicher Strukturelemente ver­

mittelt l070
, die jedoch niemals in Richtung auf eine bloße Vorherrschaft des urteilenden 

Verstandes hin einseitig abgespannt wlrd l071
. Trotz dieser wechselseitigen Verwiesen­

heit markiert die den Aufbau des thomasischen Handlungskonzepts bestimmende be­

griffliche Distinktion von Vernunft und Wille bereits den Ansatz einer Entzweiung im 

Strebensmodell aristotelischer Herkunft, welche die im Ablauf des Akts je unterschied­

Itche Dominanz belder Elemente akzentuierter zu reflektieren im Stande Ist lO12
. Im Rah­

men dieser fortschreitenden begrifflichen Differenzierung l071 vermag auch der spezifi-

1065 K/uxen, Ethik, 38. 

1066 Vgl. etwa In Eth. VI7. n. 1200; 9, n. 1239 f, vgl. auch I 16,4 ad l. 

1067 Vgl. 1-1I17, 1,3 Während Thomas In semer Aknheone fur den speZifischen "actus rationIs" den 
Begriff "imperium" bzw. "imperare" wählt, Ist m der dazu parallelen Erörterung Im KlugheIts­
traktat, II - 1I 47, 8, ad I - 3, von "praeclpere" die Rede. Zum exemplarischen und "perfektio­
nierenden" Charakter politischer Reglerungsvernünfhgkelt gegenüber praktischer Sinlichkeit all­
gemein sowie zur vorrangigen Zuordnung der "KlugheIt" zu jener, S.U., Teil 2, III 17 

1068 Vgl In Eth . VI 9, n. 1239 f, K/uxen, Ethik, 31 ff Die Klugheit unterscheide sich solcherart nach 
K/uxen, Ethik, 34, auch von der "conscientia", die zwar ein konkretes "Urteil" enthält, aber be­
grimich keine handelnde Stellungnahme einschließt S. dazu I 79, 13 

1069 Zu deren Charakter eines "mit Betrachten Herstellen(s)" vgl. K/uxen, Ethik, 26 f Die "philosophia 
rationalis" tritt ebenso m Gegensatz zum bloß spekulativen Wissen, wie sie auch gememsam mit 
der "moralis philosophia" dIe "obersten Einteilungsglieder" eines grundlegenden Aufbaus der 
Wissenschaften bildet, welcher die hinsichtlich des "Gegenstands" praktischer Philosophie weite­
re, nämlich auch die "Künste" umfassende, arIstotelische "Zweiteilung spekulativ-praktisch" ab­
löst Zur gegenüber Aristoteles modifizierten WissenschaftseInteilung bei Thomas vgl. insbes. In 
Eth I I 

1070 Vgl. I - Il 7 - 17. Vgl. dazu ausftJhrltch Serti//anges, La philosophie morale, 28 ff Zur Zurückwei­
sung einer ,,(mechanistisch vorgestellte[n)) Aufeinanderfolge selbständiger, gar psychologisch be­
obacht barer Elemente" vgl. K/uxen, Ethik, 34 f, insbes. Anm. 37 

1071 Vgi I 16,4 ad I, I-lI 8; 1- Il 9, 3; In Eth. VI 4, n. 1174; VI 7, n. 1200; VI 9, n. 1239 ff; Vgi 
auch Serttl/anges, La phIlosophie morale, 22 ff., 29 ff. 

1072 S etwa zur Unterscheidung der "Bewegung" des Willens durch den Verstand "secundum ratio­
nem obiecti" und jener "a selpsa" "ad exercitIum actus secundum rationem finIS" In I-lI 9, 3 
ad 3 

1073 Vgl. dazu auch C Schroer, Praktische Vernunft bei Thomas von Aqum, Stungart - Berlin - Köln 
1995,196 ff 
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sche Charakter der leitenden Rolle der Vernunft deutlicher hervorzutreten l074
. Diese ge­

winnt das Prinzip der Handlung im Rahmen eines praktischen Syllogismusl 
'15 und be­

wegt den Willen insbesondere hinsichtlich der Formbestimmtheit, der "Spezifikation". 

der Handlungl076
. Doch wohnt auch aller sittlichen Reflexion immer schon ein "Schv·;er­

gewicht auf die Tat hin" 1077 inne, welches Thomas schrittweise entfaltet. Diese bleibt 

zuletzt nicht einem gleichsam faktisch-applikativen "Vollzug" intellektiver Erkenntnis­

se überlassen, sondern gelangt als praktische Erkenntnis, quae "habet aliquid in appeli­

tu" 10
7

8, erst im konkret ,,'Nirkenden" Strebensakt, der alles praktische Reflektieren im­

mer schon "bewegt" 10-9, zu ihrer Vollendungl080 In maßgeblicher Weise erweist sich 

Thomas in der in den quaestiones 7 bis 17 erläuterten Struktur der sittlichen Handlung 

trotz des gleichsam "stufenweise" explizierten "Verfahrens" der praktischen Vernunft 

dem aristotelischen Modell einer teleologischen "Strebensethik" verpflichtet. In dieser 

kommt in paradigmatischer Weise die unabdingbare wechselseitige Venviesenheit und 

Verschränkung von zielstrebigem praktischen Wollen einerseits und immer schon auf 

die Leitung eines konkreten Tuns gerichtetem vernünftigen Reflektieren andererseits zur 

Geltung, welches auch die konkrete Vernirklichbarkeit des Ziels einzuschließen hat. Ihr 

maßgebliches Charakteristikum - etwa im Vergleich zum Typ neuzeitlich-"deontologi­

scher" Ethik - bildet weniger die ontologische "Vorgegebenbeit" des Ziels als die radi­

kalere, gleichsam unmittelbare Verknüpfung von sittlicher Vernunft und handelndem 

Selbstvollzug. Diese schließt auch die Anforderung ihres aktuellen Gelingens konstitu­

tiv mit ein und ist folglich noch nicht in die fundamentale Entzv.:eiung durch den An­

spruch und Hiatus eines - etwa unbedingt fordernden - "Sollens" getreten l081
. 

1074 Vgl. dazu 1 - 1I 19,3, ad I - ad 3; 4. Siehe dazu auch die Anwendung dieses aknheoretischen Mo­
dells auf die schöpferische" Weisheit" Gottes in Scg 1I 24, ähnlich auch I 16, I. Vgl. inshes. I 16, 
4. Demnach gehe, so Thomas, "das Erkennen dem Streben naturgemäß (voraus)". 

1075 S. I-lI 9, 3; vgl. dazu Kluxen, Ethik, 36 Fr. 

1076 Vgl. I - Il9, 3, insbes. ad 3, vgl. auch I-lI 18,2 i. V m. I-li 19,3; 4. Davon zu unterscheiden ist 
jedoch im Horizont einer "Strebensethik" die Zugehörigkeit der Zielrationahtät zum "Willen" 
selbst, welche nicht unmittelbar zum Gegenstand der Klugheit bzw. des praktIschen Urteils gehört. 
S. dazu ausftlhrlich u., Tell 2, II 2; einschränkend gegenüber dieser traditionellen "Aufgaben, 
teilung" jedoch I ' Il 19,3; ad I - ad 3 

1077 Kluxen, Ethik, 34. 

1078 In Eth. VI 7, n. 1200. 

1079 Dies gilt gemäß 1- 11 9, 3 ad 3 "ad exercitlum actus (secundum rationem fmis)". 

1080 Vgl. Kluxen, Ethik, 31 ff. Dieser betont: "DIe Entscheidung über Tun oder icht-Tun kann dann 
nicht ein bloßes Urteilen sein, dem em Streben als unabhängiges AusUbungsprinzip immer noch 
beitreten mUßte, sondern sie muß selbst WIrksam zur Ausübung bewegen, diese 'befehlen' oder 
'vorschreiben', und zwar so, daß sie unmittelbar folgt." (33) 

I 081 Zur Unterscheidung der einander in der philosophischen Tradition ablösenden paradigmatischen 
"Ethiktypen" von (aristotelisch-mittelalterlicher) "Strebensethik" und (reformatorisch-neuzeitli­
cher) "Sollensethik" vgl. Krämer, Ethik, 9 ff. 
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Vor dem Hinl ~rund d,r ,rund eg nd n Unt rs heidun~ der eina."1cer na~h Kram r 

:.-hichtlich ablö.cud n • .Ethiktypen" von n'::trebcnse'tluk" und ~ollensethi ... 1012 muß 

man aber au:.-h das ber its im unb<.--dir:g1cn Anspru:.-h des Gottes poSltJ\ er OtTenb:rnmg;;· 

religIOnen, 1 g n Potential benorbeben, die ;;lei~h..<.am Immanente ~trul"tUr arislo·ch-

h r GIü '- oru .. treberueth'· dureh deren "Cocrbietun;'" aufzulöscn Bis zur TZ-

dikali. nen Vcnnnerhchung reh,lö. r Ethl In reformalon.ehern P;.::>rru~ v.le I..atho­

lischer • 1) stik, die si~h zu In einem dlal :11 ~hen "amor purus" .;c:r e; h >t\ erleugnung 

tt"l, e-m, bl :be fr;:llich, so Kram r, :lU~h die "tht"Olo;ts~be ftlu .' .;--:-c~ clnomplexe· 

~\10uyauons yndrom" g prägt, \\elches au:.-h das 5 höpfu.1gstheoI0;i~:::he AnIie-

g n der' ernünfti,;m Fundi rung und ,.Erhaltun,;" d r \\ e : zu mtegrieren sucht. Ge· 

rade darin erweist ieh wohl ni~ht zu.\etzl die Rez puon arislo;eh:~her TennlnI als flU-

rs! nützIr:.-h. D sv. iteren triu au~h im tbt"Olo;is~hen Begnff der ~ ~höpfun;" das 

Anh ,; n In r radi 'alen Erst· ZW. L tztbe~dung 'ontingen:er \"crn~"mir>JJcbken 

aJ so:~h r hen or. die geeignet Ist, dieser auch m Ihrer Imma."1en:eG - ;.l1."1..'1afug1-:eit ein 

zusätzIl:.-h, on1010,l::.-h s .. Ge\\l:.-ht" III ,er!e:hen. Den maßgeb!:,::.:n S; stem:l.lischen 

Ansatzpum.1 fiir die Au! ö:ung cl r "GI-~k:,ethlk" bilde: jedoch ,\oh! nicht die 'on 

KranU'r zitiene Fur.':non Gotte: als "Ge:etzget>er" und "R1~hter" , \\ie sie sieh etwa 

Im D kalog ex mp!:l .. '1.ch anil.:uliere. Die_e muß \lelrnehr selbst gerade als Ausdru~k 

der Rüc bmdung und der. 1ardestaUon der göttli:.-hen Hell:r.!S3;e im Horizont je ~e· 

~hl:.-hth~her L bens- und Glü~ '~mögh:: 'el:en des Mer!S~hen .ov.ie de. Im speZltl.:h 

lbli_ch,n Anspruch dt"r " \\'eltulx-rle;e:lhei:" Gones diale -..isch :...~er au~h mitum­

faßten je 'onkr tm ,;e.dli .... htlicben \'ennIttlun~ seiner Offen" arung begriffen werden. 

Insofern teIlt au .... h dle bi .i:cbe Berufun;:; auf göttll:.-be "Gesetzgebung" pnmär !nen 

Ausdru:.- . der Afilmlauon 'onkr ter Lebens- und '::ll1."1StJ :turen als , iedn:m ;;öi1l:che; 

:. lbstzusage. ru~bt jedoch deren pnnzip:eUer .,Überholung" oder At:3er~af-LSetzung 

dar D3.S ibli.:~he ~Ge. !z,. ist :o:~heran .e:b:1 no h dem . afiüma~' \\ir ·end~n -

_ehöpfungsrnot.' rug höng. Der ent:ehelde~de Ansatz fiir eine diaJe1:usche Aufspren-
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dingtheit menschlicher Handlungsmotivation fmdet sich vielmehr im Themenkrels 

eschatologischer Verheißung und "fberbietung aller geschichtlichen Heilserfahrungen -

ein Aspekt. der nicht zuletzt durch die Reformation seine Bekräftigung gegenüber dem 

noch in der Scholastik dominierenden chwerge\\icht der Schöpftmgstheologie erfahren 

hat. 

Diese im biblischen Offenbarungsglauben trotz je unterschiedlicher Ge\\1chtung von 

eschatologischen und schöpfungstheologischen Aspek.-ten stets zugegene dialektische 

Spannung und Differenz in seiner welthaften Yermittlung bleibt freilich auch nicht ohne 

Aus\\irkungen für dJe Rezeption des Modells aristotelischer Glücksethik:. Zwar behält 

dieses sittliche Paradigma - nicht zuletzt aufgrund seiner Aneignung in der prak.lischen 

Philosophie des Thomas von Aquin - auch für die (hoch-)mittelalterliche Ethik seine 

grundsätzliche Gülugkeit. Doch unten\irft bereits Thomas die aristotelische ,_orexis" 

auch maßgeblichen Modifikationen. die deren Auflösung einleiten und geeignet sind, 

die charalaeristJsche ,.strebensethische" V erschränk.1heit von Yernunft und Wille in der 

ziel-" strebigen" Bewegung zum allererst YernünftigkeIt stiftenden und doch unrner 

auch schon .. actu" hen'orgetretenen .Ziel·· zu entflechten 

2 Der exemplarische Charakter des aristotelischen Paradigmas sittlichen 

.. Strebens ". Zum Verhältnis von Zielbestimmtheit und Rationalität in der sittli­

chen Fzmdierung der menschlichen Handlung 

Zu den hervorstechendsten "'lerkmalen teleologischer Strebensethik bei Aristoteles, dIe 

dieses sittliche Paradigma in markanter Weise von Jeder .. pflichtethischen·· Argumenta­

tion abgrenzen. gehört es wohl. daß m der Analyse menschlicher Seelentätigkeit bZ\\. 

Strebevermögens die überlegende EntscheIdung - und das prak.-tische Urteil stets auf 

dIe .,:\fittel zum Ziele·· l
! '; beschränk.-t bleiben' " Demgegenüber sei hingegen, so Ari­

stoteles ... das Ziel GegenstarId des WoJlens·.109O Diese aus neuzeitlIcher Sicht befrem­

dende Differenzierung in der Strul'tUr des Akts praktischer Yernunft, der Thomas exph-

1087 Zum Zusammenhang \on Überlegung. L:rteil und ,.EntscheIdung" (proharres15) so",e zu deren 
Einmünden ins Streben vgl. ES. m 5, 1113 a 9 - 12, 

1088 ES. mo;, 1113 b~ , 

1089 Vgl. ES III 5, III~ a 18 - I, 1113 b 5 Aristoteles betom' hGegenstand der Überlegung 1St Jd 
nicht das Ziel, sondern der \\'eg zum Ziel." (ES III 5, 1112 b 34 - 35); zur proharresis s. auch 
ES, m 4, IIII b ~6 - 30; ES VI 2, 1139 a 31 - 1139 b 9; vgl. auch hinsichtlich des Gegen­
standsbereichs der phronesis E:\ , V15, 1140 a 24 - \1 13, 1145 all 

1090 ES, IIl7, 1113 b3 ; vgl. auch ES, IIl4. I111 b26; E .• ' 1Il6,II13 a 14 ff. E~ VI~, 1I39 a31 
- 1139 b 5. ES VI 13, 1144 a 7 f. 

230 



zit folgt lO9I
, zielt freilich mcht auf eine abstrakte Disjunktion von Vernunft und Wille, 

noch reduziert Aristoteles praktische Vernunft auf die bloß instrumentale Abwägung ei­

nes rationalen Zweck-Mittel-KalkülsI092
• Insbesondere ist in der "Überlegung", die, so 

AnstoteIes, "vornehmlich (mallon)" 109) den "Mitteln zum Zwecke" gewidmet ist, der 

konstitutive Bezug zum je spezifischen vernünftigen Ziel - in emem gleichsam "Hin­

und Herv,:andern des Blicks" - in zentraler Weise mitgedacht. Dabei bestimmt sich die 

Vernünftigkeit der ~tjttel wohl nicht allein durch deren instrumentelle Eignung, sondern 

vielmehr unmittelbar durch die Vernünftigkeit des als solchen vorausgesetzten Ziels !l94. 

Ebenso bildet sich auch das den Willen beslimmende Ziel in seiner konkreten und sol­

cherart maßgeblichen - also gleichsam "mittleren" - Gestalt erst unter EinbezIehung ge­

eigneter ~tittel und im Blick auf die erforderlichen Realisierungsbedingungen heraus 

Dies formuliert Häffe prägnant: "Die :V1ittel sind nicht nur instrumentale Hilfsmittel, 

sondern sie haben auch vermittelnde FUflktion. In der Überlegung wird das allgemeine 

Ziel mit der jeweiligen Lage vermittelt und erhält kraft dieser Vermittlung seine kon­

krete Gestalt. Das sittliche Ziel ist kein starrer Punkt, den der Handelnde fest vor Augen 

hat, und der \\'eg zum Ziel keme Strecke, die aus der gegebenen Lage und dem gesuch­

ten Ziel abgeleitet werden kann." >l Der "Anwendung" allgemeiner sittlicher Prinzipi­

en, d.h. der Verfolgung sittlicher Ziele durch geeignete Mittel, die in der Macht des 

~1enschen liegen, liegt eine grundlegend andere Bedeutung "des begnfflichen Verhält­

nisses von Mittel und Zweck" zugrunde, wodurch sich, so Gadamer, "das sittliche Wis­

sen vom technischen Wissen unterscheidet" 1096. 1m Gegensatz zu der auf lehrbarer 

1091 Vgl. I 83, 4; I-li 8.2; 3; 1·11 13, 1,3 - 6, 1-11 14,2·6; vgl zur "electio" In Eth. 111 5, n. 432-
447. zu "consilium" und "intenlio" In Eth. III 8, n. 473 fT, vgl. auch J{erks, a. a. 0., 134, vgl. 
Kluxcn, EthiJ.., 35 fT 

1092 Zum konSlltutlven Bezug zum BegnfT der "Tugend", deren Grundlage in verantwortlicher Enl­
scheidung es herauszustellen gIlt, s. sofort Im Anschluß an die genannte Unterscheidung E.~. 111 
7, 1113 b 5 fT S. dazu auch E.N 1II 5, 1112 b 31 - 32. 

1093 E.N 1114, 11I1 b 26, zit. nach der Übersetzung Rolfes; vgl. zu dieser Einschränkung in der syste­
matischen Zuordnung den ausdrücklIchen Hm .... els von R A Gau/hier!J Y Jol1, L'ethique a Ni­
comaque, Lou\ain - Paris 1958·1959,11, I, 194 f; vgl. .Herks, a a 0. 134 f, Anm. 67. 

1094 VgL E N. VI 2, 1139 a 33· 1139 b 5, zum Zusammenhang von "Klugheit" und "ethischer Tu· 
gend" \gl. E'" VI 13,1144 a 6·9,1144 a 20 - 22,1144 b 17 - 1145 a 6; zur diesbezüglichen 
Unierscheidung zwischen .,Klugheit" und - hinsichtlich ihrer Zwecke unbestimmler . "Gewandt­
heit" bzv\ der auf "schlechte" Ziele gerichteten "Gerissenheit" vgl. E., . VI 13, 1144 a 22 - 1144 
b 17. 

1095 H6jj;', PraJ..usche Philosophie. 135. Ja beides, die "Überlegung der MineI" und das "Erfinden der 
Ziele" mUßten. so ders., Praktische PhIlosophie, 142, als "Momente der Entscheidung", solcherart 
als ,.relationale", "situationsgerechte Größen" begrifTen werden, die aufgrund der Vanabilität und 
Verschiedenheit J..onkreter "Umstande" und HandlungssItuationen die "Vielfalt sInlicher Verhal­
tensweisen" bedmglen Vgl. auch ders, Praktische PhIlosophie, 149 ff. 

1096 Gadamer, Wahrheit, 304 
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Kunstfertigkeit beruhenden Umserzung des technischen Wissens Im einzelnen Werk 

werden die Prinzipien prak,ischen Wissen:;. so Gadamer . .. durch die Anwendung. dIe 

das sittliche Be\\ußtsein von ihnen mach!. jeweils erst selber bestimmC· IC9•• Zurecht er· 

wägt Gadamer wohl auch in der 1 'achdrucklichken der anstotehschen Dissoziation von 

Wille und Ziel gegenüber Überlegungen und i'.1Jttel vorrangig die kritische Opposition 

des AristoteIes zur platonischen Idee des Guten auszumachenlC9s
• Gälte es doch im Rah­

men praktischer Vernunft anstelle des schlechthin Guten - welches überdies nur weni­

gen erreichbar ist - vielmehr das in der konkreten SItuation tubare und aktuell zu tuende 

Gute zu reflektieren und anzustreben. DIese gegenüber Platon grundlegende Cnterschie­

denheit des Begriffs des praktisch Guten findet semen über den BereIch von phronesis 

und are te ethike hinausreichenden systematIschen Rahmen auch in der flir alle kontin­

genten elenden maßgeblichen aristotelischen Prinzipienlehre von je aufeinandcr vcr­

\\1esener Form und ~latene als ;':emeswegs bloß in einem Verhältnis lincar-apphkatnrer 

Deduktion. sondern wechselseitiger VerWlesenheit befindlicher Konstituenten. 

Gewiß bildet flir dIe Interpretation der aristotelischen Unterscheidung von Hand­

lungsziel und praktischem Urteil das vorgängige Innestehen aller Vernunfttätigkeit m 

einem prinzipiell geschlossenen Horizont vernünftiger Zwecke eine maßgebliche Ver­

stehensvoraussetzung . welche dIe ihrem antiken Prinzipiencharakter entsprechende 

.. E\\igkeit" tcleologischer Formen einschließt. 0 parallelisiert Aristotcles in der Eude­

mischen Ethik ausdrücklich die systematische Bedeurung der Ziele sittlIchen Handelns 

mIt den hypotheseIs und archaJ der theoretischen Wissenschaft 100. Denn. so betont 

Häffe . .. \\ie die Grundannahmen und ersten Prinzipien nicht aus einem schlußfolgernden 

Denken hervorgehen. sondern als das Begründende dieses Denkens jeden rationalen 

Prozeß allererst ermöglichen. so entspringen auch die Ziele keiner Überlegung. sondern 

1097 Gadamer, WahrheIt. 30-1. Hiefur erläutert dieser, 303 f I: .. Er (Aristoteles) sieht selber in den LeIt­
bildern, die er beschreibt. kein lehrbares Wissen. Sie haben nur den Geltungsansrruoh von Sche­
mata. Sie konkretisieren sich immer erst In der i.ortiueteo Situation des Handelnden Sie smd also 
nicht ~ormen, die in den Sternen stehen oder m emer sittlichen ~atun,elt Ihren un\erandertichen 
Ort haben, so daß es sie nur zu gewahren gilt. Sie sind aber auf der anderen elle keIDe bloßen 
KonventIonen, sondern sie geben \\ ul..Jich dIe !\arur der Sache \\ ieder .. 

\098 Vgl. Gadamer. Wahrheit, 30-1, Anrn. I 

1099 Vgl. Merks. a. a. 0., 13-1, wonach darin "in ge\\issem :'>laße dIe Rahmengebung filr das Verhalten 
durch em existentes Ethos zum Ausdruc komm(e), innerhalb dessen es um Fragen derooMeten 
Durchfiihrung geb(e)." Vgl. auch HöJje, Praktische Pbilosophle, 133 Demnach SCI es fur Ansto­
teies ,.selbstverstandlich, daß em Arzt heilen. daß em Redner überzeugen und ein Politiker eu~e 
gute Staatsordnung machen \\111" S dazu ES, 1115, 1112 b 12 - 15. 

1100 Vgl. E EIl 11, 1227 b 25 - 311 0 betont Anstoteies: "Denn \\eder faßt ein Arzt als Ziel ins Auge, 
ob man gesund sem solle oder nicht, sondern ob man spazierengehen solle oder nicht; noch fragt 
der Trainer, ob man in Form sem solle oder nicht. sondern ob man un Ringen trainieren solle oder 
mcbt." (1227 b 25 - 28); ,gI. auch ES. III 4, 1111 b 26 - 30; E!\ III 5. 1112 b II ff 



begründen 51 .. 'Ebenso \\le dl Konstiruuonsprinzip:en (archai) natürlicher -ei('ndeT 

nicht aus einem rauonal-ded :tI\ n ::-chluß\erfahren hef\orgehen, sondern alles De:1-

'en ebenso wje dIe dIesem als nG~cnstand" zugcordne'en ,,:e:enden" a!l rerS! on­

stJtUleren, mussrn au h die pral:tis hcn b\cr'e alt('n "Überle6UI1;;en" Inuner s;:hon 

ora gehen und begründen dIese Die AnalO;I(, zu d('n Re!lexlO~pnnnplen naturll­

her: I nder, was der n mangelnd A Jeitbarkeit SO\\le ihre bepiIIJdende Aufgabe an­

geht, läßt aber au h erkennen, daß dl sittlIchen Z\\ ece niemals .,an Sich", g:elchsam 

selbst als...= lende" und so ch('rart ,,\ergl'genständhcht", zur Geltung 'o~en -önnen 

ie sind \;elmehr stets nur \ ('mutl It durch dIe \\ Ir 'Ichkelt, die sIe begründen, <:bo m 

d m durch sie mou\;crtcn Handdn, ('[ '('nnbar Da es sIch des\\elteren ja um speZlfi~~h 

praktl.ch , sittlicbe Ziele handelt. 'önnen d:ese stets nur als Immer a ch :cbon hand­

lungsl II nd PrInZlPI n, -eineS\\ t-s jedoeh gleiehsam "obje :U'lerrnd", etwa im Auf­

bau anderer, Insbesondere naturhafter, e)(~nd('r als ,,\'orge;eben" _ edacht \\erden. 

Daher gilt als wellere \\esentliche \'oraussetzung, daß dIe "l'berle;ungen" lullSlchl­

lich d r ".\11tt I" n01\\ ndl!; Immer .chon \on emer. 'onstanten", durch Einüb~g und 

Erfahrung 'onsohdl('n('n ..snthch n Grunda SIcht" - !:('tra~eo SInd 3. Der "On" der 

ontologischen "Vorge;ebenl:eit" sittlIcher Ziele, Libe; die es Ja jedenfalls nicht zu en~-

heid n, sand rn di es - jeweils schöpfens.:::h - at:.fzusuchen gilt, ist also -einöv.egs 

em gl I hsam ob1e :U\'ISUS h-"methaph~slS her" ordo oder erstar.1e Kom nUoo' ", 

sondern die ffir die sittll be Qualität der 'onkrelen Hand ur:g tmaOCID6bare dauerhafte 

inli he Haltung (hexis) des emzelnen . fenschea Dlese \(';""\\elst ihn indes \00 lhren 

CIg D('D begnft1ich D \'oraussctzungcn her immer schon in hermeneutisch-kommt!Il:­

'ati\ er Bcz.o~ ,-,nheit auf dIe SIttlicbe Tli;end der anderen, insbesondere der 1 1Itbürger in 

der auf Freiheit und Gleichheit berul.enden Gesells:haft di!r polis ..... Tro:z dieser not-

endi_ en onkrelen und JelChs3D1 organglgen ~pral..-tLcben" Vermitte:ilielt smli:::hcr 

Zlek, \\onn sIe gerade d r ein::elnen SIttlichen Handlung \o:äusliegen, ~eht Aris teles 

1101 

1102 

1103 .Lei ft \\ !'" ... sa;t'~ Q.ß !,tens: ~ d.e ~~[e:-l-l 
da..--a=.: Doch rL""C 1 Ge; ~ 'e s A e"t\\"2 S04~ e} eie das VOll ~ Gesrtz..eG '~esttr.e~e 

r. •• t :aus s. h r-.m.. sondl'Ttl '" lde.-..Ii:;; oder aus l..!l lSSen_e:! oder lt:IS Irgro:lf."~er andere:J C:-;;:-
c e (denn bums: aber, was man so~ "':! as d r T ~e:::d: fie soll). S{' s=- e:nt es a cl, ~.~: 
best.=te Verta=; Zll :ce~ m der Ina:l ersr bnde. sodaß es • ,::iJ ;-~1 15!, ~h ce~~ 
durr \\ == e!±::; ~:l..;::J er Tal se bSl Le " 

11 • Vf: H!Je, Prakus: e Pllllosopbe, 133. I~:. 149 f S d= a<1~h 0 Tell I, m 1,_ 

1105 Zu den VoraussMZlmgrn Cl cr - ;_:-::: - es:e-:: tu;~dhaf:~ Hal=g e-eße'!S md d •. lIIl R2.!­
men der poilS SO\lo e :mf der Grun~--e 1.!:ffe-renDe-, .... : ..Fr. ds..-taften" \e=e •• en so=en 
"Aoerker::- -~" smhc. en Tuns \gL H,.!fr, Prattmhe PluJosop!!Je 15: ff, 1~3 ff Z.:.r e="5e.· 
set gm ·on.ru:Ut!\ en BeZOJ;ecl!en der auf Frm> ~; -e-.! be:-u:::roden =: clml Qua!.:::.t des Han­
delns und wOffe!!UJC em" Lob bZ\lo Tade: s. m.1I E. ' III 1 1109 b:;O ff 



wohl von der prinzipiellen "Ewigkeit" bzw. Nicht-Setzbarkeit oder -Vermehrbarkeit 

selbst der praktischen Zwecke aus. Die Struktur der einzelnen sittlichen Handlung mit 

ihrem Schwergewicht "beratschlagenden" 1106 Überlegens nur bezüglich der konkreten 

Mittelwahl findet sich bei Aristoteles ebenso wie im Anschluß an diesen bei Thomas 

von Aquin also im rahmengebenden Kontext einer diese allererst ermöglichenden Tu­

ge nd ethik. Als solche beansprucht sie über alle dem sittlichen Ziel gemäßen und jeweils 

"situationsgerechte(n)" 1107 Mittelüberlegungen im vernünftigen Urteil im Einzelfall hin­

aus die Dauerhaftigkeit und "Geübtheit" der sittlichen Ausrichtung des Handeins als 

unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen der praktischen Entscheidung selbst llo8. 

Daraus geht weiters hervor, daß mit der als Grundlage eines konkreten "Urteils" und 

der betreffenden "prohairesis" beanspruchten "Überlegungen", die in der Struktur der 

einzelnen Handlung durch die Bestimmung dessen, "was man selbst zu vollbringen 

vermag"II09, dem Willensakt auf das Ziel hin vorausgehen, freilich noch nicht die Ver­

nunftgrundlagen der sittlichen Handlung schlechthin erschöpft sindlllO. Wie der Begriff 

der zur prohairesis führenden "euboulia" selbst erkennen läßt, meint diese ausschließ­

lich eine spezifische Weise der rationalen Vergewisserung, nämlich ein abwägendes 

"Mitsichzurategehen" im Sinne einer "Beratschlagung mit sich selber"llll, die Elemente 

eines hermeneutischen "Hin-und-Herwanderns des Blicks" ebenso aufweist wie die An­

lage einer gleichsam "kommunikativen" Struktur. Was letzteres betrifft, erstreckt Ari­

stoteles den Gegenstand der "Überlegungen" nicht nur auf das, "was in unserer Gewalt 

ist"lll\ sondern auch auf jenes, "was durch Freunde geschieht" 11 13. Keineswegs erreicht 

I 106 Zur "euboulia" vgl. etwa E.N. VI 10, 1142 a 3 I If. 

I 107 HöjJe, Praktische Philosophie, 133. 

1108 Vgl. E.N. II 3, 1105 a 26 - I lOS b 18. So betont Aristoteles: "Außerdem verhält es sich nicht 
gleich bei den Kilnsten und den Tugenden. Denn was durch die Künste geschieht, hat seine Qua­
lität in sich selbst. Es genilgt also, daß dies in einer gewissen Weise zustandekommt. Im Bereich 
der Tugenden geschieht etwas nicht schon dann auf gerechte oder besonnene Weise, wenn die Tat 
sich irgendwie verhält, sondern erst wenn auch der Handelnde In einer entsprechenden Verfas­
sung handelt: erstens wissentlich, dann aufgrund einer Entscheidung, und zwar einer solchen um 
der Sache selbst willen, und drittens, wenn er Im Handeln sicher und ohne Wanken ist." CE.N. II 3, 
I 105 a 26 - 33.) 

1109 E.N. III 5, I I 12 b 32. 

I I 10 Vgl. HöjJe, Praktische Philosophie, 143, welcher als die beiden "Momente" "in der aristotelischen 
Analyse der Entscheidung" "Überlegung" und "sittliche Tugend" anfuhrt. Vgl. auch die zu die­
sem Ergebnis fuhrenden Ausfuhrungen, 126 - 142 

I I II Gadamer, Wahrheit, 304; vgl. auch E.N. 1lI 5, I I 12 bIO f. 

I I 12 E.N. III 4, I I II b 30 

I I 13 E.N.III 5, I I 12 b 27 f; vgl. auch E.N. I1l 5, I I 12 b 10 f. Zum "sozial"-kommunikativen Rahmen 
sowohl der "Überlegung" als auch der "sittlichen Tugend" vgl. HöjJe, Praktische Philosophie, 
143 ff. 
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dIe euboulia hingegen - der Art und dem Ansprueh des dann angestrebten Wissens naeh 

- eme der "Kunstfertigkeit" in den ,.technai" vergleichbare Perfektion und rationale De­

tennimerung des spezifischen .,Werks""" 

Die begnffiiche Konzentration der "prohruresls" auf dIe .Auswahl" der Mittel hebt 

nicht zuletzt den Charakter der, elbstverursachtCheit) .. 1I j des \'on praktischer Vernunft 

geleiteten menschltchen Handeins und die ,.Herrschaft" des Menschen über die "Ge~en-

lände" sittlichen Wissens her\'orll 
6, da Ja nur dIe ~1ineh\ ahl im Gegensatz zur Orien­

tierung an den ,,zielen" aueh konkIet ,.Ln der Gewalt des ~fensehen" gelegen ist. 

Gleichwohl wird die von vernünftigen ~1ittelüberlegungen bestimmte ,.prohairesis'· \ on 

Aristoteles immer schon als strebende Vernunft. ja .. \'ernünftiges Streben" begriffen 

und bezeiehnetlll" welche solcheran wohl auch die Gerichtetheit auf \'ernünftige ZIele 

antiZipiert und ein chließt. Daß Aristoteles die Frage nach der .. Vernünftig:":eit'· des 

Willens bzw. der Zugehörigkeit des BegritTs der prohairesis zu .. \\'tllen oder ... Yer­

stand"'\Il gleichsam offenläßt und nicht problematisiert, weist wohl auf einen ungebro­

chenen, gleichsam begriff norv.endigen Zusammenhang \'0n Streben und praktischer 

VernünftigkeIt hm. Die prohauesis Ist daher niemals lineares Produkt bloßer vernunfti­

ger Retlexion \\le auch die .,boulesis" keines'wegs schlechthin mit .. Wille 'voluntas" 

gleichgesetzt \\erden karm. Ein mit emer solchen Aufgabenteilung \'on bloß .,streben­

der" boulesis und ausschließlich refleXl\'er prohairesis angelegtes gleichsam .. zwelstu­

iiges" Verfahren prakti eher Vernunft \\1dersprieht dem aristotelischen Verständnis \'on 

nln inswerden von Wille und \·ernunft·· I119 im Begriff des auch alle menschliche Tätig­

keit kennzeichnenden gerichteten trebens. der .. orexis" . 

• 1.4 V;1. Gadamer, Wahrbelt, 3()'!; vgl. dazu auch die Abgrenznn; ;egenüber den theoretischen \\.5-
sensch.aften In E .' 1II 5, 111 ~ a 30 . 11' 2 b 9 Demnach betreffe das "u'berlegen die Dmge, die 
=umelSl begegnen. die ungeMijJ slIld, ",e Sle herauskommen, und beI denen unbeslllllmt IS/. "KU! 

man handeln soll" . 

1115 Merks, a. a 0, LH 

1116 Den Olarakler der "Fmwlliigken" und ,,5elbstverursach:hen" smlichen Handelns ZI.l un:erstrel' 
ehen, "elches sieb nur auf jene pDinge" bezietn, die· auch 'onkret ('"gI. E.~. III :, 1112 a 28 -
31) -"in =rer Gewall h~en", bIldet "ohl das Ic"ende Motiv der Abhandlungen ZI.l den Tu· 
genden m E.~ 1II u. E.}," vi, deren ..Pr=p" der !ensch SCI. Vgl. ES, 1II 5. 1112 b 31 :-, E .• ' 
VI 2, 1129 b I ff., E. '. m 5, Ill3 a 9 . 6, 1113 a 13 f Danach sei das pEntschiedene ein Über-
1eg1e5 und Erstrehtes", "das in unserer Ge'walt Sieht". S dazu auch den U:>pn:ng von "Eigen­
schaften" m "andauernder T!tig 'en" cl\'o a in E .' 1lI "i, 111 ~ a "j ff, s. dazu auch E .' 11 3, 1105 
a 28·1105 b 18, Vgl. dazu Hoffe, PraJ.:tisclJe PhIlosophje, 126 ff, vgL Merks, a. a. 0,133 f, 5. 

auch 0., Tell I, II 1,2. 1II1, 2 SO"lC u, Te tI 2, rn 11 

111"j ES VI 2, 1139 b 4 f, \"gl. Merks, a. a. 0, 133. 

I11 Merks, a. a. o~ 135, Anm. ,0 

1119 lerks, a. a. 0, 133; s. E.:-'- III 5, 1113 a 11 f Zur EntscheIdung als "Penpeue", In der d:e 
~dUIldiC3uo" In die "execuuo boru" umschlägl. vgl Hoffe, Prakusche PlaIosophle, 13~. 



Die solcherart skizzierte Eigentümlichkeit des aristotelischen "Handlungskonzepts", 

in welchem auch Thomas den maßgeblichen Standpunkt für den Ausgang seiner eige­

nen Analyse des menschlichen Akts vorfindet und die sich in der Zuweisung von 

"Überlegungen" (euboulia) und "Entscheidung" (prohairesis) zur Mittelwahl manife­

stiert, beinhaltet also keinerlei Ausklammerung von Wille oder Ziel gegenüber dem An­

spruch praktischer Vernunft. Vielmehr ist im aristotelischen Konzept die Verwirkli­

chung des Ziels so bereits ungebrochen dem tätigen vernünftigen Streben zugehörig. 

Dieses übernimmt nicht etwa bloß die gleichsam faktische "Durchführung" eines auch 

unabhängig von seiner strebenden Verfolgung schon vorweg in der Vernunftentschei­

dung "an sich" ge wußten Zwecks. Menschliches Streben verhält sich bei Aristoteles 

seinem Begriffe nach nicht ambivalent und in sich gebrochen gegenüber der Verfolgung 

vernünftiger Zwecke, sondern wird durch diese immer schon konstituiert, deren unab­

dingbares Medium es auch andererseits darstellt '120
. Der markante Unterschied einer 

solchen, um mit Krämer zu sprechen, sich im "strebensethischen" 1121 Modell reflektie­

renden Sittlichkeit zur Rolle der praktischen Vernunft im neuzeitlichen Freiheitsethos 

besteht indes darin, daß die aristotelische "prohairesis" im Gegensatz zum Kant'schen 

Begriff des" Willens" niemals die Ziele des Handeins selbst im eigentlichen Sinn als ih­

ren Gegenstand heranzieht, wodurch das Streben allererst in eine "Distanz" 1122 zu sich 

selbst tritt. Vielmehr setzt Aristoteles, so Hä./Je, "voraus, daß die Ziele nicht zu setzen, 

sondern zu sehen sind; ein Handeln wählt nicht Ziele, sondern hat sie" IIB Dementspre­

chend kommen in der sittlichen "Überlegung" und "Entscheidung" keine unbedingten 

Prinzipien, also keine "kategorischen", sondern stets nur "hypothetische" "Imperative" 

zur Sprachell24
, die, so Krämer, "vom eigenen Wollen und Streben des Einzelnen her 

begründet werden mußten" I m Dies bedeutet näherhin, daß sie an einem Ziel zu orien-

1120 Vgl. E.N I I, 1094 a 2 f. 

1121 Krämer, Ethik, 9 f. 

1122 Vgl. Hö!Je, Praktische Philosophie, 137 Danach unterscheidet sich die Kant'sche von der aristo­
telischen Position dadurch, daß "vor dieser oder jener konkreten Entscheidung als Bedmgung der 
Möglichkeit eine Grundfrage zum Guten oder Bösen zu denken ist. Vor der Frage, was das Schöne 
und Gerechte sei", stehe "die Grundfrage, ob man sich überhaupt fur das Schöne und Gerechte 
entscheidet" 

1123 Höffe, Praktische Philosophie, 137. Dieser fuhrt dazu die einleitende Bestimmung des "Guten" am 
Eingang der Nikomachischen Ethik an (E.N. I I, 1094 a 3). Darin ist wohl ebenso gewiß keinerlei 
"Sollen" enthalten, sondern vielmehr eine begriffliche Definition des "Strebens" - und damit des­
sen konstirutlve Bezogenheit und wechselseitige Verwiesenheit auf den BegrIff des "Guten" - ab­
zulesen! 

1124 Vgl. Krämer, Ethik, 10. 

1125 Ebda. 
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tieren sind, das immer schon Lm Streben vorausgesetzt bzw ... gefunden" sein muß1I26
• 

Was die Geltung bloß .. hypothetischer Imperative" in der ethischen Überlegung .,mit 

sich selbst" und im ethischen Diskurs betrifft, muß freilich das ~1ißverständnis vermie­

den werden, diese stünden in einer notwendigen Entsprechung zur Beliebigkelt bzw. 

Verfügbarkelt der Ziele. Vielmehr ist der im aristotelIschen Strebensmodell vergleichs­

weIse noch deutlIchere Vermittlungszusammenhang von Mittel und Zweck stets mitzu­

bedenken i . '. So gelangt Aristoteles im VerhältnIs zur deontologisch-"pflIchtethischen" 

ßezogenhelt von sittlichem Zweck und strategischem MIttelkalkül zu einer gleichsam 

rationalen .. Linearität" seines strebens- bzw. tugendethischen Modells1128
, In dem Mittel 

und Ziel - Vernunfterwägung wie Willensbetätigung - immer schon gegeneinander ver­

mittelt zur Geltung kommen. Diese gewinnt weiters in der stets als erforderlIch voraus­

gesetzten "Übung" sittlichen HandeIns, der eigenen wie der von Freunden, die Dimen­

sion hermeneutisch-kommunikativer "Zlrkularität". 

3. Zur Radikalisierung des .. Entscheidungscharakters .. in der .. intentionalen " 

Struktur des menschlichen Akts 

Thomas knüpft an die bei Aristoteles vorfindlIche ,.strebensethische" Fundierung 

menschlicher Praxis an, die unter anderem Ln der grundlegenden Gliederung des 

menschlichen Akts in "boulesis" und "prohairesis" zum Ausdruck kommt. FreIlich las­

sen sich im Rahmen dieser Rezeption des Modells "vernünftigen Strebens" 29 auch An­

sätze erkennen, der darin zutagetretenden gleichsam ungebrochenen Verknüpfung und 

wechselseitigen Verschränkung von Vernunft und Wirklichkeit bzw. Willentlichkeit die 

Struktur eines in begrifflich abhebbaren und aufeinander folgenden Schritten zu vollzie­

henden rationalen Erkenntnisverfahrens aufzuprägen, welches sodann mittels "Befehls" 

der Vernunft den "Gebrauch" des Willens zur konkreten Tat in Gang setzt. 

Vor allem aber ist in der Ausdifferenzierung des aristotelischen "zweigliedrigen" 

Handlungsschemas von prohairesislboulesis zur thomasischen Trias electio/voluntas/in­

tentio in der Tat ein Element der Radikalisierung des Entscheidungscharakters mensch-

1126 So sei nach Kramcr, ebda, ,.die gesamte antike Ethik ausschließlich Strebensethik in dem Sinne, 
daß es ihr primär um das gelingende Leben des Einzelnen ging, alles weitere (erhalte) seine Recht­
fenigung nur dadurch, däß es in den Dienst dieses Le=iels gestellt wurde" . 

1127 Vgl. GaJamer, Wahrheit, 304 f, Höfle, Praktische Philosophie, 135. 

1128 Dies meint jedoch nur die Vorausgesetztheit der Ziele im Ethos un Gegensatz zum Kant ' schen 
VerständniS des selbstgesetzgebenden Willens, hebt sich jedoch semerselts in semem Charakter 
situationsgerechter "Überlegung" und Stellungnahme von der sokratisch-platonischen UnmIttel­
barkeit vemUnftigen Handeins zur sinlichen Aufklärung ab . Vgl. zu letzterem Gadamer, \Vahrheit, 
295 ff. 

1129 So die Dcfmltlon von prohalfeSlS m ES \' I 2, 1139 b 4 f. 

237 



licher Handlung zu erkennenI
'3Q Freilich ist diese zunehmende Akzentuierung der Ent­

scheidungskomponente bei Thomas nicht, v,1e dies Hoffe als Unterscheidungsmerkmal 

mittelalterlicher Ethik schlechthin hervorhebt, dem Element der "electio" als einer Ari­

stoteles fremden gleichsam "ursprünglichen Wahl" zv.'ischen dem Tun und Nicht-Tun 

des "Guten", ja zv.1schen dem "Guten" und dem - auch bloß relativ hinter der Vef\virk­

lichung seiner spezifischen Seinsmöglichkeit zurückbleibenden - "Bösen" Illi zuzurech­

nen. Vielmehr vollzieht sich - m.E. auch entgegen der von Merks festgehaltenen größt­

möglichen Analogie zur aristotelischen Handlungs- und Willenstheorie II32 
- in der Aus­

differenzierung der "intentio" als des, so Merks, "effektiven Zielwollens", welches "als 

gleichzeitiges Wollen des Zieles wie inklusive der Mittel zu ihm gedacht wird"llll, eine 

gleichsam aktuellere Konzentration von Ziel- und Mittelrationalität in der einzelnen 

Handlung' 34. Gegenüber dieser muß weiters die "ineffektivere", also gleichsam "poten­

tielle" "voluntas" in größere Abstraktheit zurücktretenllll
, als dies auch dem aristoteli­

schen Begriff des "Strebens" entspräche. Im thomasisehen Modell sind solcherart Wille 

und vernünftige Entscheidung nicht immer schon im - bei Aristoteles als solchem be­

reits "effektiven" - "Streben" wechselseitig vermittelt, sondern sie bedürfen erst der 

Vermittlung durch die aus der "Gleich-Förrnigkeit" \\1e "Gleich-Materialität" des habi­

tuellen Strebens m als eine neue Qualität der konkreten Stellungnahme heraustretende 

1130 Zum Begriff der "mtentio" s. msbes . I-lI 12. Zur Modiftkation aristotelischer Positionen anhand 
der Einftlhrung eines "z. T. anderen technischen Vokabular(s)", insbes. durch die Einftlhrung des 
zWIschen "voluntas" und "electio" vermIttelnden Begriffs der "intentio", die über die zweig lied­
rige aristotelische "Unterscheidung und Zuordnung bloßer Wille/Ziel, Vemunft(-Wille}Mittel" 
hinausfUhrt vgl. Merks, a. a 0., 135, 

1131 S Hoffe, Praktische Philosophie, 136; zur Kritik an einer entsprechenden systematischen Deutung 
des thomasischen Begriffs der "electio", welcher dem aristotelischen Verständnis der "prohal­
resis" entspricht, und zur Nichtanwendbarkeit dieses" Wahlmodells" auf den weiterhin nachhaltig 
von aristotelischer Begriffiichkeit geprägten Handlungsbegnff des Thomas von Aquin vgl. Merks, 
a. a. 0., 133 f. 

1132 Vgl. ebda. 

1133 Merks, a. a. 0.,135, Anm. 71; vgl.l-1I12, 4; ad 3 

1134 Vgl. 1- 11 12, I ad I; ad 3; ad 4; 4. Tbomas erläutert: "Unde hoc nomen intentio nominat actum 
voluntatis, praesupposita ordinatione rationIs ordinantis aliquid in fmem ." (I ad 3) 

1135 Vgl. auch die Unterscheidung in 1 - 11 9, I, wonach der "mtellectus" die "voluntas" zwar hin­
sichtlich ihrer "Spezifikation" bewege - wodurch sie aufgrund dieser bloß typisierenden Be­
stimmtheit auf ihre Verallgemeinerungsflihigkell hin Uberprufbar werde - jedoch nIcht hinsichtlich 
des konkreten "exercitium actus" Zum Verhältnis von "voluntas" und "mtentio" (hinsichtlich der 
"bonitas" des Willens) vgl. weiters I - 11 19,7; 8. 

1136 Vgl. 1 - 11 12, I. W" Voluntas autem movet omnes alias vires animae adfinem, ut supra habitum 
es!." S. auch I - 11 12, 1 ad 4: "Sed voluntas respicit fmern tripliciter. Uno modo absolute; et sie 
dicitur voluntas, prout absolute volumus "ei sanitatem, vel si quid aliud est huiusrnodi," Dagegen 
gilt ftlr die "intentio", ebda.: "Tertio modo consideratur fmis secundum quod est terminus alicujus 
quod in ipsurn ordinatur; et sic mlenlio respicit fmern, Non enim solum ex hoc intendere dicimur 
sanitatem, qUI3 volumus earn, sed quia volumus ad eam per aliquid aliud pervenire." 
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,.intentio". Im Begriff der "intentio" tritt der "Wille" näher zur Tat hin, die in ihrer Ak­

tualität stärker als bei Aristoteles durch ihre Singularität bestimmt istll17
• Dabei scheint 

auch ein modifiziertes Verständnis von "Aktualltät" hervorzuleuchten, welches pnmär 

an der Je "Andersheit" der konkreten Handlung in ihrer "Einzelheit"l"n orientiert ist. Es 

distanziert sich damit vom aristotelischen Verständnis aktueller Wesensentfaltung, wel­

ches seinen Angelpunkt gerade in der in langdauernder kritischer Übung und Erfahrung 

herausgebildeten und konsolidierten Gemeinsamkeit spezifischer Strebungen findet. In­

so ferne ist auch der Rekurs des Thomas auf das "Einzelne" als "PrinzIp" und ,.Zlel" 

jegllcher praktischen Erkenntnis nicht schlechthIn mit der Erfahrungsgebundenheit ari­

stotelischer Ethik gleichzusetzen l139. Der damit angesprochene Aspekt konstanter Ge­

richtetheit und Geneigtheit zu vernünftiger Praxis, also die dauerhafte Sittliche Verfas­

sung des handelnden Subjekts, eben die rur das Gelingen vernünftiger Praxis unabding­

bare praktische "Tugend", in der bei Aristoteles zugleich auch allererst die konkrete 

Aktualität sittlichen Tuns gewonnen wird, muß bei Thomas zurücktreten. Diese wird 

nun nicht mehr dem "Akt" eines Wesens als seInem Je konkret handelnden Vollzug, 

sondern seinem daraus begrifflich ausgeghederten "habitus" zugerechnee l4
< 

Bereits im Begriff der "intentio" deutet Sich damit eIn Bruch gegenüber dem aristo­

telischen Begriff des in homogener Weise Vernunft- und Willensbewegung verschrän­

kenden "Strebens" sowie eIn Hervortreten des handelnden Menschen gegenüber der zu­

nächst bloß schöpfungstheologischen Grundlegung seines Wesens bzw. seiner potenti­

ellen und habituellen Ausstattung mit spezifischen Vermögen und bereits envorbenen 

Tugenden an. Die damit aufgebrochene Differenz gIlt es im Vollzug menschlicher 

,.Intentionalität" auf dem Wege dialektischer Vermittlung zu sich selbst zu übern inden. 

Dadurch kommt auch dem Intellekt eine gesteigerte Bedeutsamkeit in der aktuellen 

Vermittlung der "ea quae sunt ad finern" wie auch des "finis" selbst - als "bonurn ap­

prehensurn"·I'1 - ZUIiH. 

1137 Zur slets konkret zielhaften Ausrichtung der "intentlO", nämhch auf den jeweiligen "terminus 
motus valuntallS" im Gegensatz zu ihrer nicht notwendigen - und wohl von diesem Element im 
Vorgang rationaler Willensbildung seinem Begriffe nach nicht umfaßten - Finalisierung durch den 
"finis ultimus", vgl. I - 11 12, 2; .. gI. auch die Erörterung der konkreten Bestimmtheit der 
"intentio" auf der Grundlage der vernOnftig "ordnenden" Integration mehrerer "tennini" "secun­
dum rem" zu "unum secundum rationern" in 1-11 12,3. 

1138 Vgl In Eth . V19, n 1248 ff.; V17, n. 1213, 1215. 

1139 Zum Versuch einer solchen Parallelisierung s. Kluxen, Ethik, 58 ff. 

1140 Zum Begriff des "habitus" s auch u., Teil 2, III 6,17. 

1141 1-11 8, I; vgl .'.{erM, a. a. 0., 142 ff. 

1142 S etwa I 16, 4. Zum Hervortreten der mtellekhven Komponente im sittlichen Handeln und zur im 
Gegensatz zu AnstoteIes "intellektualistisch" verstandenen "felicitas" vgl. Kluxen, Ethik, 152; zur 
Einordnung der leitenden Rolle des "Intellekts" ruf die Fmalisierung des" Wollens" s. insbes 
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Indem der Begriff der "intentio" ausdifferenziert wird, kommt zum Ausdruck, daß 

die - allgemein auf das Ziel gerichtete - "voluntas" ebenso wie die darauf bezogenen 

entscheidungsleitenden Vernunfterwägungen in "consilium" und "electio" nicht ausrei­

chen können, um menschliches Handeln "in actu" zu orientierenl14J
• Zwar findet schon 

im Begriff aristotelischen Strebens eine je konkrete wechselseitige Vermittlung von 

ziel gerichtetem Willen und geeigneten Mitteln statt. Doch findet diese nicht zu hinrei­

chend konkreter Bestimmtheit der Entscheidung, wie sie dem aktuell stellungnehmen­

den Charakter der Intentionalität entspricht, da in ihr der Zweck der einzelnen Handlung 

gleichsam im Streben "vorgegeben" und als solcher nicht disponierbar ist. Der Begriff 

eines "effektiven" Willens ist dagegen nur dann erforderlich, wenn die voluntas einer 

weiteren noch ausstehenden aktuellen Determination hinsichtlich ihres Zweckes - cin­

schließlich der daran allererst abzumessenden Mittel - bedarf. Gerade diese Differenz 

von ineffektivem Willen qua "voluntas" und effektivem Willen qua "intentio" hebt den 

deutlicheren Charakter stellungnehmender Entscheidung im sittlichen Handeln hervor, 

indem die "intentio" in Differenz tritt zum immer schon vorausgesetzten vernünftigen 

Streben. In diesem Heraustreten menschlicher Intentionalität wird die konsolidierte Ge­

richtetheit und teleologische "Bewegung" vernünftigen Strebens durchbrochen und in 

Hinblick auf die Stellungnahme zur konkreten Situation, welche allererst die Vermitt­

lung von Wille, Mittel und Ziel enthält, überschritten. Nunmehr ist es dem einzelnen 

Akt aufgegeben, menschliches Handeln auch von seinem Ziel her zu bestimmen und 

nicht - zumindest "in actu" - der dauerhaft gerichteten Haltung. Damit umfaßt die im 

Rahmen der "intentio" stattfindende "effektive Willensbildung" , über die bloße "elec­

tio" der Mittel hinausgehend, auch das Handlungsziel, insoferne dieses zwar nicht in 

seiner Vernünftigkeit "gesetzt" wird, seine konkrete Verfolgung jedoch gleichfalls nicht 

im Streben vorausgesetzt, sondern der je konkret-punktuellen Stellungnahme des ein­

zelnen Akts überantwortet wird. Das praktische "Ziel" muß nicht im "Streben" immer 

schon beschlossen sein, wie dies dem Erfordernis aristotelischer Vernunftbestimmtheit 

sittlicher Praxis entspricht, sondern orientiert menschliches Handeln in der jeweiligen 

Situation je neu und neu. Es läßt daher nunmehr seinem Begriffe nach eine "Wahl" zwi­

schen dem Erstreben und Meiden des vernünftigen telos als Gegenstand menschlicher 

Selbstbestimmung ZU1144. Die Gegründetheit des Tuns durch ein vernünftiges Ziel hat 

auch K. Riesenhuber, Die Transzendenz der Freiheit zum Guten Der Wille in der Anthropologie 
und Metaphysik des Thomas von Aquin, München 1971, 79 ff. Vgl. weiters auch M Willmann, 
Die Ethik des hl. Thomas von Aquin, in ihrem systematischen Aufbau dargestellt und in ihren ge­
schichtlichen, besonders in den antiken Quellen erforscht, München 1933,42 ff 

1143 Vgl./-JJ9, 1;1-1112, I. 

1144 Vgl. J - Il 9, I; 1 - 1I 10,2; Mal 6, I; vgl O. H Peseh, Philosophie und Theologie der Freiheit bei 
Thomas von Aquin in quaest. disp. 6 Oe Malo, in: MüthZ 13 (1962), 10 f. Zur prinzipiellen Mög-
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:;ich damit beständig neu in der durch die konkrete Situation gestellten Herausforderung 

zu bewähren. 

-I. i'on der Vorgegebenheit ' der Ziele im Ethos zur " Vorgegebenheil " " von Na-

'ur" 

Vor allem aber ist solcherart in der pnnzlplellen Offenheit menschlicher Selbstbestim­

mung gegenüber dem - handelnden - Wollen des ZIels und dessen Verfehlen als einem 

"bewußten Meiden""~< dIe aristotelische "Vorgegebenheit" der Ziele im SIreben selbst, 

welches, so lIöjJe, dIe Ziele DIcht "wählt", sondern sIe "hat"114~ , bereits durchbrochen . 

Diese grundlegende "Wahlmäglichkeit" hinsichtlich des sich Verhaltens zum Guten er­

zeugt eine fundamentale Spannung im Begriff des "Strebens" selbst, von dem her es aus 

aristotelischer Sicht, so lföjJe, "kein be\\ußtes Verfolgen des Übels, kein bewußtes Mei­

den des Guten" 11 4 geben kann. Demgegenüber ist in der Konzeption des thomasischen 

Ilandlungsbegrifrs die begriffliche "Notwendigkeit" der Willensbestimmung durch sein 

"Objekt" explizIt In der Frage des bloßen "exercitlum actus" hinter sich gelassen" 48 

Die damIt aufgebrochene Freiheit verbleIbt freIlich als bloße "Wahlfreiheit" 1149, die ihre 

"Iwecke" nicht selbst selzl, im Rahmen eines strcbenscthischcn Modclls . Als solchc 

radikalisicrt sie sich in der stellungnehmenden Meidung des "Guten". Sie crreicht da­

durch z.war bereits ihre Grenze, vermag Jcdoch auch darin noch eine gleichsam defizi­

ente Wirklichkeit aufgrund ihrer solcherart wirksamen realen Widerständigkeit zu be­

wahrcn lllo
. Ja gleichzeitig mit dcm Aufbrechen dIeser Differenz im Modell strebensfär­

migcr Vcrfaßtheit von Sittlichkeit findet im thomasischen Begriff der "voluntas" eInC 

Radikalisierung und "Stcigerung" des Strebensbegriffs selbst - gleichsam "über SIch 

hinaus" - statt, nämlIch hinsichtlich des systematIschen Anspruchs des jeweils tragen­

den ZIels . Augenfällig kündigt sich dIese zentrale systematische Verschiebung gegcn-

lichkeit einer Entscheidung, ,,'quantum ad exercitium actus" ' , dh . "überhaupt zu wollen oder 
nicht", vgl. J/crlcs, a . a 0,156, Anm 167. DIes räumt Merlcs In Ergänzung semer Ablehnung der 
These HojJes von der Im mittelalterlichen Verständnis von SittlichkeIt aufgebrochenen " ursprün g­
lichen Wahl zv.lschen dem Guten und dem Bösen, zwIschen Gott und der Welt" ein, welche der 
deutlIch WIrksamen Verpnlchtung des Thomas auf aristotelische Begrifnichkeit im Konzept " ver­
nünftigen Strebens" entgegenstehe. Zu dIeser DIskUSSIOn s . Hoffe, Praktische PhilosophIe, 136 
und .Herlcs, a a 0, 134 . 

1145 HojJe, Praktische PhIlosophie. 137. 

1146 Ebda . 

1147 HojJe, Praktische PhilosophIe, 137. 

1148 Vgl I-Il9, I; I-IlIO,2;MaI.6, 1. 

1149 Herlcs, a . a 0, 149. 

1150 Vg1.I-IlI8, 1. 
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über dem aristotelischen Begriff von are te in der von Thomas gewählten Begründung 

der "Vorgegebenheit" der Ziele an. Aus der Vorgegebenheit bzw. "Selbstgegebenheit" 

im "Ethos", in welcher "selbstverursachtes" menschliches Streben seine vernünftigen 

Zwecke konkret und ursprünglich "bei sich" hat, wird eine Vorgegebenheit "von Na­

tur" 1151, die über dieses immer auch hinausweist und damit den Raum dessen, was ,.in 

der Gewalt" des Menschen steht, aufsprengt il52
. So betont Thomas im Anschluß an sei­

ne Kommentierung und Bekräftigung der aristotelischen Reflexion auf die möglichen 

Gegenstände menschlicher "electio" ausdrücklich die dazu kontrastierende Vorbe­

stimmtheit des Zieles "a natura" , wonach dieses "plurimum praeconstituitur nobis a na­
tura" 1153. 

Inwiefern zeichnet sich in diesem "Austausch" des leitenden Prinzips menschlichen 

Strebens auf dem Wege seiner thomasischen Neuformulierung eine grundlegende sy­

stematische Veränderung im Telosbegriff selbst und damit verbunden im Verständnis 

des menschlichen "Akts" ab? Inwieweit tut sich darin gar ein "Rückfall" in den Natu­

ralismus einer ursprünglichen finalen Bindung menschlichen HandeIns an "Zwecke der 

Natur" auf, dem ja nicht zuletzt die aristotelische "strebensethische" Konzeption prakti­

scher Vernunft deutlich entgegengesetzt ist? 

1151 S. dazu insbes. In Eth. 111 5, n. 447, worin Thomas im Anschluß an Aristoteles und diesen zitie­
rend, ,,'universaliter autem'" die Willentliche Entscheidung auf die Mittel, nämlich "ea quae sunt 
in potestate nostra" , beschränkt Daraus ausgeschlossen seien das Unmögliche, weiters das, was 
durch andere geschieht und schließlich das Ziel ("finis"), filr welches Thomas als Begrtindung 
hinzufilgt, "ut plurimum praeconstituitur nobis a natura". Vgl. auch In Eth. 111 13, n. 518, 525; VI 
2, n. 1131; I 82, I; I 60, 2; I - 11 10, I. Ausgehend von einer vIelfaltigen Verwendung des Natur­
begriffs bei Aristoteles bestimmt Thomas im Vergleich mit den reduktiv zu ermittelnden, solcher­
art in "natürlicher" Weise gewußten, "principia intellectualis cognitionis": "Hoc autem est bonum 
In communi, in quod voluntas nalura/ller lendll, sicut ... etiam ipse finis u/limus, qui hoc modo se 
habet in appetibilibus, sicut prima principia demonstrationum in intelligibilibus; et universaliter 
omma illa quae conveniunt volenti secundum suam naluram" (I- JJ 10, I) Vgl. Merks, a. a. 0., 
135 ff.; 154 ff. 

I 152 Zur Zurückweisung einer RUckfilhrung der aristotelischen arete auf ihre Naturgrundlagen, im Sin­
ne natural bestimmter VorzUge, s.o., Teil I, 11 5, JJJ 3. Ist doch die Formulierung des spezifischen 
telos des Menschen, des "höchsten Gutes", nicht unmaßgeblich von der Kritik an naturalistischen 
und damit oft aristokratisch akzentuierten Bestimmungen und Verengungen im Begriff des Men­
schen geprägt, welche bloß partikuläre Eigenschaften, die eben nicht "in der Gewalt" des Men­
schen liegen und damit nicht von seiner "Selbstverantwonung" (Merks, a. a. 0., 133) getragen 
sind, festschreiben - und daran anknUpfend in der polis ständische Vorteile gewähren. Vgl. etwa 
E.N. VI 13, 1144 b 4 - 14; 112,1103 a 23 - 26. S. dazu auch Bien, Grundlegung, 196 ff. 

1153 In Eth. 1II 5, n. 447 Auf diesen markanten zumindest begrifflichen Akzentwechsel weist tnsbes. 
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Merks, a. a. 0., 135 Ff., hin. Dieser betont auch im Rahmen selller Erörterung der "notwendigen" 
Determinierung des Willens bei Thomas (154 ff.) die vergleichsweise deutlichere Distanz des Ari­
stoteles zu einer gleichsam "naturalen" Fundierung menschlicher Praxis. Der thomasische Begriff 
der "voluntas" schließe indes in akzentuierterer Form auch naturale Komponenten seiner "Bewe­
gung" ein, die die "Naturgrundlage" der Freiheit bilden. Vgl. dazu insbes. I - JJ 10, I ad I; zum 
"narurlichen" Verständnis des Willens als Grundlage der Freiheit vgl. I 82, I; Ver. 22, 5. 



Die Aufwertung und .. Bekräftigung" natürlicher Wesensfonnen Im Zeichen ihrer 

schöpfungstheologischen Verankerung, wodurch auch die natürlichen Wesen - wenn­

gleich in gegenüber dem Menschen deutlich abgestufter Weise - zum Ort der je spezifi­

schen Vennittlung des absoluten Sems, Ja der schöpferischen "Selbstmitteilung" Gottes 

an seine Kreatur werdenlll4
, mag dem erneuten Hervortreten naturaJer Bestimmungen 

und Bindungen menschlicher Praxis eine gewisse Plausibilität verleihen. Sind doch die 

Formen der Natur - als Ausdruck der ihnen immanenten und konstitutiven Überschrei­

tung auf die "fülle" des Seins hin - mit dem Menschen in eine allen Seienden gemein­

same Ordnung wechselseitiger GenelgtheIt und relationaler Gefugtheit eingebunden" 55
• 

Deutlicher wohl als Aristoteles bezieht Thomas in der Tat die "Positlvität" naturaler 

trebungen und Neigungen auch in die Motivationsstruktur der "voluntas" mit ein 15. 

Als aus der ebenfönnigen Konsolidiertheit der aristotelischen "orexls" Im Hinblick auf 

die punktuelle KonzentratIOn seines Zieles heraustretender "Wille" ist diesem ein weite­

rer Raum je handelnder Stellungnahme eröffnet, der eben auch die sittliche Bewährung 

in der Konfrontation mit uillmttelbar naturalen, ursprünglich vitalen Antrieben um­

faßt 1S7. Aus aristotelischer Sicht schließt indes bereits die übennäßige Verhaftetheit wie 

ebenso die allzu unmittelbare Betroffenheit und Sorge hinsichtlich elementarer vitaler 

Bedürfnisse von der Eignung für den Enverb Sittlicher are te aus. Diese kommen daher 

nicht nur nicht als Prinzipien, sondern auch nicht in zentraler Weise als Gegenstand 

sittlicher Reflexion in Betracht. Sie mögen zwar ansatzhaft als naturwuchslge ,,Anlage" 

im Vorfeld der dem spezifischen Wesen des Menschen gemäßen ll58 Ausbildung sittli­

cher Tugend Bedeutsarnkeit erlangen. ie sind aber desweiteren aus dem eigentlichen 

"Gegenstandsbereich" praktischen Wissens ausgeschlossen, vielmehr als aturteleolo­

gie den "betrachtenden" Wissenschaften zuzuordnenl159 und damit auch aus dem Raum 

der Polisöffentlichkeit und der sich darin reflektierenden politischen Praxis vcnvie­

sen ll60
• Ja es gelten AristoteJes die Tugenden ob ihrer eigentlichen Abhängigkeit von 

1154 Vgl dazu S Pmckaers (Ed.). Samt Thomas d'Aqum. Sommc theologique, Les actes hurnains, t. I, 
Paris - Tournai - Rome 1962, 328 f 

1155 S.o., Te tl 2, 18,9 

1156 Vgl I 82, I, I - 11 10, I; In Eth. l1l 13, n 520 ff, vgl auch I . 11 94, 2. Zur Erörterung der 
"mchnattones naturales" s. ausftlhrlich u, Teil 2, 111 7, 8 

1157 Vgl. I 82, I; 5; 1- 11 6, 7; 1-1110, 3; In Eth. 111 13, n. 520 ff. 

1158 Vgl. E. . 11 2, 1103 a 24 ff Die Aufgegebenhen der Tugend "pephykosl hemin" läßt mE. bei-
de Deurungen offen, nämhch sowohl den Ausgang von der naturalen Anlage als auch vom "Be­
grifr' des Menschen 

1159 Zur sogenannten "Pragmallentrennung" vgl. 0., Teil I, 11 3 

1160 Zur praxisanalogen Konzeption der Naturbewegung als "PraxiS" der Naturdmge vgl. jedoch 0., 

Tell I, I 3, 11 2. 
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Übung und Gewohnheit, welche die Selbst verantwortung des Menschen hervorhebt, 

gleichermaßen als "von Natur" und "gegen die Natur" 1161. 

Demgegenüber geraten bei Thomas in seiner Reflexion auf den "Wille(n) als Na­

tur" 1162 auch die konkret wirksamen natürlichen Antriebe - im Zeichen ihrer Funktion 

als "Naturgrundlage" der Freiheit l163 - in die Perspektive je sittlicher Stellungnahme. 

Das Verständnis sittlichen Handeins umfaßt daher in deutlicherer Gewichtung als bei 

Aristoteles und als integratives Element auch unmittelbar naturale Strebungen und an 

"natürlicher" Teleologie ausgerichtete Antriebe (appetitus), welche Aristoteles bloß 

dem Bereich "vorhumaner" Telosverwirklichung zurechnet. 

Indes, was jedoch die - "natürliche" - Präkonstitution des Ziels als Prinzip menschli­

chen Handeins angeht, verweist Thomas auf Aristoteles. Die von Thomas in der Formel 

"bonum est quod omnia appetunt"ll64 wiedergegebene aristotelische Bestimmung der 

"orexis" am Eingang der Nikomachischen Ethik nimmt den Anspruch einer gleichsam 

"immanenten" Fundierung des Strebens im reflexiven Rückgang auf das ihm stets be­

griffsnotwendige Ziel auf. Er radikalisiert diesen spezifisch "strebensethischen" Be­

gründungsanspruch jedoch und steigert ihn durch die damit verbundene Umdeutung 

über den Rahmen antiker orexis-Sittlichkeit geradezu hinaus. Dies geschieht dadurch, 

daß er gleichsam im Zuge seiner "Deutung" der aristotelischen Definition des "Stre­

bens" nunmehr allein das "bonum in communi"1165 bzw. "bonum universale" I 166 gelten 

läße 167. Denn erst ein "universales" bzw. "höchstes" "bonum", welches dem Erstreben 

jedes einzelnen Gutes zugrundeliegt, vermag den Willen als solchen ebenso wie dessen 

aktuelle Orientierung auf je konkrete Güter hin zu begründen, welche eben stets nur 

1161 VgL dazu - freilich in der komplementären Formulierung - E.N II I, 1103 a 23 - 26. Vgl. den 
diesbezilglichen Kommentar des Thomas in In Eth. JJ I, n. 245 ff.; insbes. in n. 249. Zwar schließt 
er sich der aristotelischen Auffassung an, wonach die Tugenden weder "a natura" noch "contra 
naturarn" seien, differenziert gegenüber dem eigenverantwortlich-habituellen Charakter der "vir­
tutes morales" jedoch pointierter eine anlagetbrmige "naturalis apllludo ad suscipiendum eas, in­
quantum scilicet appetitiva vis in nobis nata est obedire rationi" . Diese angeborene "Antriebs­
kraft" verweist also ihrerseits auf die "ratio" selbst und muß ilberdies, so Thomas, erst durch "Ge­
wöhnung" ("per assuetudinem") vollendet werden. VgJ. Merks, a. a 0.,137. 

1162 Merks, a. a. 0., 154, Anrn. 159; vgl Ver. 22,5. 

I 163 V gJ. dazu I - JJ 10, I; I 82, I; ad 2 

1 164 I-lI 8, I. 

1165 1-I19, I. 

1166 1105,4;1-119,6. 

1167 VgJ. insbes. die entsprechende Stelle im Ethikkommentar, In Eth 1 I, n. 11. Thomas fuhrt aus: "Et 
ideo non describitur hic allquod bonum, sed bonum communiter sumptum. Quia autem nihil est 
bonum, nisi inquantum est quaedam similitudo et participatio boni summi: ipsum summ um bonum 
quodammodo appetitur in quolibet bono. Et sic potest dicI, quod verum bonum es!, quod omnia 
appetunt." 
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"ratlOne boni"Jl6I, d.h. unter "Rücksicht" ihrer "Gutheit" 1169, vernünftigerweise erstrebt 

werden 1170, Damit erweist sich das schlechthin "Gute" als das unverfiigbare "Fonnalob­

jekt" 1171 jeglicher menschlich-kontingenten Willensbewegung l172
• Demgemäß wird der 

Begriff des "Strebens" Im Gegensatz zu seiner je spezifischen Zweckbindung bei Ari­

stotelcs in emer umfassenderen und allgemeinen Weise teleologIsch konstituiert - und 

solcherart eben Im Zeichen eines unbedingten telos ll7l aufgebrochen und über sich 

selbst hinausgetrieben. Die "Natürlichkeit" des Ziels meint folglich seine Entsprechung 

zur "Natur" des Willens selbst. Dieser wird im Rückgang auf das alle kategorialen Stre­

bungen "einigende" 174 universale "bonum" gegenüber der Vorgegebenheit seiner 

Zwecke im "Ethos" zu seinem eigentümlichen "Begriff' freigesetzt. Das "bonum uni­

versale" führt demnach das Strcben auf seine begrifflIche "Einheit" und damit seine 

"Natur" zurück llll
. 

5. "Formalisierung des Telosbegriffs als Radikalisierung des Begrundungsgebots 

sittlicher Praxis Zur Vermlftlung von zwei" Ordnungen" von Teleologie in der 

Bestimmung des menschlichen Handeins 

Der Überschreitung und Fundierung aller kontingenten Vernunftstrukturen in einem un­

bedingten Fundament im Zeichen des transzendentalen Begriffs des Seins entspricht der 

Rekurs praktIschen Wissens auf ein universales "telos" als "notwendige" 1176 Grundlage 

jeglichen sittlichen Akts des Menschen überhaupt" 77 Der Begründungsanspruch prakti­

scher Vernunft erfahrt solcherart eme Radlkalisierung im Zeichen eines sich darin arti­

kulierenden Universalitäts- bZ\v. Unbedingtheitsgebots, dessen begriffliche" otwen­

digkeit" bereits in der Analyse der ontologischen Struktur des menschlichen Akts zum 

I 168 1-11 19,3; 11 - 1125, 2; vgl. auch I 59, I, I - 11 8, I ; JJ - JJ 24, I, In Eth 11113, n 518 f. 

1169 Merks, a. a 0,151 

I 170 Vgl. Jferks, a. a 0., 149 ff 

I 171 Merks, a. a 0, 151, Riesenhuber, a a. 0., 30. 

I 172 Vgl. - hmslchthch des ,.fmis ultimus" - I 82, I ad 3. 

1173 Vgl. auch I - 11 1,5 - 7; zur DifferenZierung zWischen dem Menschen vorbehaltener spezifisch 
praktischer Umversalteleologie gegenilber der Ausrichtung aller "anderen Kreaturen" auf Gott als 
den "finis ultimus" der Gesamtschöpfung s. Jedoch 1 - 11 I, 8. 

1174 Vgl. 1- JJ 1,5; vgl. Verks, a. a 0., 154 . 

1175 Vgl.l-1l 1,5; 1- II 1,7 ad 3,160,2; In Eth.12, n . 19 ff.; vgl. Kluxen, Ethik, 116 f 

1176 Vg1.182,2 . 

I 177 Zum Zusammenhang zur ontologischen "bonitas" vgl. I - 11 18, I; vgl. auch I - 11 I; I 82, 2; vgl 
Ktuxen, Ethik. 112 f 
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Vorschein kommtll78. Denn das "bonum commune" erweist seine Unabdingbarkeit im 

"transitiven" Charakter jedes kategorialen "bonum perfectivum"1179, welches jeweils 

stcts mit den "Mitteln", dem Begriff der "ea quae sunt ad finem"1l8o, zu einem anderen 

"bonum" austauschbar gedacht werden kann und so stets über sich hinausweist"81 . Die 

aristotelische Unterscheidung von "finis" und "ea quae sunt ad finern" erfahrt daher ei­

ne weitgehende Dynamisierung nach Maßgabe der jeweiligen Zuordnung eines kon­

kreten "bonum" zu den rationalen Bestimmungsgründen sittlichen Handelns1l82
. Indem 

jedes verfolgte Ziel immer auch als Mittel zu einem anderen "83 - höherrangigen - Gut 

angestrebt bzw. herangezogen werden kann, eignet der von Aristoteles herrührenden 

fundamentalen strukturellen Gliederung im "Gegenstands" - bzw. "Güterbezug" 

menschlichen HandeIns nur noch ein formaler Charakter"84 . Dieser eröffnet den struktu­

rellen Aufbau des menschlichen Strebensakts gegenüber einer ,je nach Bezugsfeld""85, 

d.h. je nach dem ins Auge gefaßten kategorialen "bonum", unterschiedlichen inhaltli­

chen Auffiillung und entledigt ihn daher prinzipiell von allen vorgängigen spezifischen 

Zweckbindungen 1186. 

Diese Austauschbarkeit des je konkreten Ziels gilt freilich nicht, insoferne ein "bo­

num" als "finis ultimus", d.h. um seiner selbst willen, "quod est propter se bonum et 

1178 Vgl insbes. I -li I, I ff.; I-lI 9, I; I -li 10, I. 

1179 Vgl Anzenbacher, Intentionalität, 139. 

1180 1- 11 8, 2; zum diesbezüglichen Aufgabenbereich von "electio" und "consilium" s. 1-11 13,3; 1-
11 14,2. 

1181 Vgl. I-lI 13,3; 1-11 14,2. Thomas fUhrt aus: "Tarnen contingit id quod est finiS respectu qu­
orumdarn, ordmari ad ahurn jinern; sicut etiam id quod est principium unius demonstrationis, est 
conclusio altenus. Et ideo id quod acclpitur ut jinis In una Inquisltione, po test accipi ut ad jinern in 
alia inquisitione." (I -11 14,2) 

I 182 Damit ist wohl nicht primär eine "ontologische" Hierarchisierung kontingenter "GUter" unterein­
ander angesprochen. Insofern diese In I - 11 13, 3 anklingt, besteht die aktrnetaphysische Unter­
bzw. Überordnung letztlich im Verhältnis zur "salus animae" bzw. zum "finis ultimus" , die im 
Gegensatz zur mittelhaft zugeordneten "sanitas corporis" als transzendentale "GUter" anzuspre­
chen sind. Vgl. dagegen die Formalität und den handlungsslrukturellen Charakter des Verwel­
sungszusarnmenhangs in I - 11 14, 2. 

I I 83 V gl I-lI 13, 3 

1184 Vgl. Merks, a. a. 0.,142 ff. 

1185 Merks, a. a. 0.,143. 

I 186 Zum Charakter der "Transivität" aller "panikuläre(n) bon(a) perfectiv(a)" vgl. Anzenbacher, In­
tentionalität, 141 ff. 
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volitum""8\ erstrebt wird "88. Doch bleibe, so Merks, sogar diese Bestimmung und nä­

here Eingrenzung des das Streben fundierenden "finis" zunächst "formal" 1189. 

Die "Formalität" der zentralen und in sich in unterschiedlichen Funktionen der 

f1andlungskonstitution differenzierten Begrifflichkeit der teleologischen Fundierung des 

menschlichen Akts bei Thomas einschließlich der "formalen" Bedeutung des "finis ul­

timus" hebt wohl nicht zuletzt die "selbständige" Erörterung der in den quaestiones I 

sowie 6 - 17 der Pars Prima Secundae enthaltenen "Analyse''''90 des "actus humanus" 

gegenüber dem finalen Aufbau der metaphysischen Ordnung der Gesamtschöpfung her­

vor 1191
• In jener muß in der Folge aber auch die deutliche systematische Verknüpfung 

bzw. Verwiesenheit von erkennender und handelnder, sich solcherart selbst vollziehen­

der "Subjektivität" des Menschen einerseits und auf diese nunmehr verweisender te­

leologischer Konstitution der vom Menschen kategorial-gegenständlich unterschiedenen 

kontingenten Seienden - nämlich gemäß deren je spezifischem telos - zur Sprache kom­

men. Im Horizont des thomasisehen Schöpfungsordo fuhrt dieser Anspruch einer Ver­

mittlung von steJlungnehmender, intentionaler "Subjektivität" und "gegenständlichem" 

Sein der "res exteriores" notwendig zu einer Konfrontation von zwei verschiedenen, 

den Enfaltungsbereich menschlichen HandeIns bestimmenden "Ordnungen" von Teleo-

10gie"92
. Im Gegensatz zur aristotelischen "Pragmatientrennung" und der fur sie kenn­

zeichnenden Parallelität und Strukturanalogie von politischer Praxis einerseits und "Pra­

xis der Naturdinge" andererseits"9J gilt es, diese beiden Ordnungen jedoch gegenseitig 

zu vermitteln JJ94
. Dieser engere Zusammenhang von "Natur" und Praxis fur die Fundie-

1187 I - Il 8, 2. 

1188 Vgl. I - JI 1,5; I-ll13, 3. 

) 189 Vgl. I-lI 1,4 - 7. Vgl. dazu Merks, a. a. 0, 143, insbes. Anm. 105; zur thomasischen Unterschei­
dung von - "formal"-strukturell differenzierter - "ratio ultimi fInis" und dessen inhaltlicher "Fül­
lung" durch "id In quo fInis ultimi ratio invenitur" s. I - 11 I, 7. Für letzteres kommt demnach 
freilich nur die "bcatltudo" gemaß ihrem letztbegründenden Anspruch als die die Ausrichtung auf 
"einzelne" kategoriale Güter zur "Einheit" zurückfilhrende "Natur" er - [] 1,7 ad 3: "natura, quae 
tendit ad unum") jeglicher menschlichen Handlungen in Betracht. 

1190 Vgl. Merks, a. a. 0.,143 f 

1191 S. etwa I - 11 I, 8. 

1192 S. insbes. Mal. 6; vgl. dazu Peseh, Freiheit, 6, wonach "ein Tatigkeitsvermögen bei seiner Tätig­
keit von doppelter Seile einen Einfluß (aufnehme) [movetur]: von seiten seines Trägers [ex parte 
subiecti] und von seiten des Gegenstandes [ex parte obiecti]". Dabei komme der "Einflußnahme 
durch das Objekt" die Spezifikation des Akts zu, jene "von seiten des Trägers" beinhalte dagegen 
vor allem seinen "tatsächlichen Vollzug", der freilich stets in seinem "Ziel" begründet sei und 
dem ja seinerseits auch die konkrete Bestimmung der einzelnen Handlung überlassen bleibt. 

1193 So, Teill,1l2. 

1194 Vgl.etwal 16,I;I-1l15,I;ad3;I-I! 18,2;ad l-ad3;1-1l19,1;2;ad2;I-1l28,1 ad3;1I­
II 23, 6 ad 1; Sent. 1Il, 27, I, 3 ad 2. Zur "Subjekt-Objekt-Struktur des endlichen Akts" und der 
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rung menschlichen Wissens und Handeins setzt den Gegenstandsbereich praktischer 

Vernunft als "Handlungswirklichkeit" jedoch einer deutlicheren dialektischen Span­

nung aus. Diese gilt es nunmehr im einzelnen Akt in der Vermittlung von "formal"­

intentionaler Teleologie des handelnden Menschen einerseits sowie - in der Struktur der 

menschlichen "Intentionalität" selbst eröffneter - "natürlicher" Teleologie der "äußeren 

Gegenstände" menschlich-rationalen Selbstvollzugs andererseits allererst aufzuhe­

ben l19s
. Dabei läßt sich die konstitutive finale Struktur der als "obiecta" in die Perspek­

tive menschlicher Praxis gefaßten Seienden jedoch keineswegs ihrerseits einseitig auf 

die immanente teleologische Fundierung der menschlichen Handlung allein rückflihren 

und gleichsam als Ergebnis "sich selbst setzender" Subjektivität deuten. Dem steht die 

Einbindung menschlicher Handlungsteleologie in einen universalen Schöpfungsordo 

aller Seienden entgegen. Denn auch der spezifische Wesensaufbau der "res exteriores", 

insbesondere der "natürlichen Seienden", erfahrt durch ihren fundierenden, vor allem 

formgebenden, Rückbezug auf die schöpfungshandelnde "Subjektivität" Gottes ja eben­

so eine Bekräftigung seiner immanenten Sinnstruktur und wird dadurch gleichfalls 

deutlicher in sein Recht eingesetzt. Denn gleich wie sich schon bei Aristoteles die im­

manente Teleologie der "Kunstdinge" der herstellenden Tätigkeit des Menschen ver­

dankt, weist nunmehr die gesamte Schöpfung hinsichtlich ihrer zweckhaften Wesens­

verfassung eine fundierende Rückbindung auf die absolute geistige Subjektivität Gottes 

auf' 196. Freilich wird sie im Zeichen dieses nunmehr artikulierten schöpfungstheologi­

schen Begründungserfordernisses aber auch der "Selbstverständlichkeit" naturhafter 

aus thomasischer Sicht dadurch herausgeforderten Aufgabe der "Einigung mit dem Objekt" vgl. 
auch Riesenhuber, a a 0., 132 ff.; 146 ff.; s. auch bereits 0., Teil 2, Il I. 

1195 Zur diesbezüglichen Unterschiedenheit "praktischer" Intentionalität gegenilber der "intentio in­
tellecta", die auf die "Identität des Intellekts mit dem intentionalen Sein des Gegenstands" abzie­
le, vgl. Anzenbacher, Intentionalität, 144 f. Zur unterschiedlichen "Vollzugsrichtung" von "Wol­
len" und "Erkennen", nämlich zum ausgeprägteren Charakter der Selbsttranszendenz sittlichen 
Handeins, vgl. Riesenhuber, a. a. 0., 132 ff Im Gegensatz zum "Erkennen", das sich "im Erken­
nenden vollend(e)" (144), schließe jenes die "real(e)" "Verbindung" mit seinem Gegenstand, 
nämlich hinsichtlich der diesem in seiner eigenen Aktualität eigentilmlichen "Wirklichkeit des 
Guten" (146), ein. Vgl. etwa I - II 28, I ad 3: "Unde amor est magis unitivus quam cognitio." S 
weiters II - 11 23, 6 ad I. Thomas fuhrt aus: " ... ergo dicendum, quod operatio intellectus comple­
tur secundum quod intellectum est in intelligente; et ideo nobilitas operationis intellectualis atten­
ditur secundum mensuram imellectus. Operatio autem voluntatis et cuiuslibet virtutis appetitiviae 
perjicllur in incltnatione appetenlis ad rem SICut od termtnum." 

1196 Zur thomasischen Deutung der schöpferischen göttlichen "Weltlenkung" nach dem Modell des 
Kilnstiers s. I 103, 5 ad 2. Thomas formuliert: "Sic igitur secundum unam artern Dei gubernantis 
res diversimode gubernantur ... ". Freilich handelt es sich demnach um eine "Kunst", der die Ge­
samtheit der Schöpfung ihre "Lenkung" und damit ihre teleologische Fundierung verdankt. Die 
Analogisierung zum Begriff der "techne" liegt insofern nahe, als ja nur die "KUnste" aus aristote­
lischer Sicht ein seinem Zwecke nach "selbständiges Werk" hervorbringen, die "praktischen" Tä­
tigkeiten indes Ziel und Zweck Ihrerselbst stets in sich selbst enthalten. Vgl. auch Scg III 112. 
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Gegebenheit und der eigentiimlichen entelechialen "Praxis" der" aturdinge" selbst 

entzogen 119'. 

In der folge wirkt die den "fes exteriores" menschlicher Tätigkeit immanente und 

Ihnen aufgrund ihres spezifischen Wesens eigentümliche Teleologie in einem komple­

xen Verfahren menschlich-intentIOnalen "Aussichheraustretens" sowie der "zurückkeh­

renden"1l9s Integration welthaften "Materials" konkreter Erfahrung in die habituelle 

Struktur des handelnden SubJekts ll99 unmittelbar formgebend auf menschliche Hand­

lungen ein I2
°O. Fernab bereits Jedes antiken unmittelbar verstehenden "Innestehens" im 

Seienden selbst erfordert dies eine gleichsam gegenüber ihren "Inhalten" selbständige 

formale teleologische Struktur menschlicher Handlungen. Diese muß geeignet sein, jene 

gegenüber der Vielfalt - dazu stets auch in Differenz begriffener - "gegenständlIcher", 

etwa naturhafter, Teleologie zu eröffnen. Dabei gilt es, diese in bleibender Unterschie­

denheit von Je handelndem Mensch und - von menschlIcher Praxis in Ihrem Sein jedoch 

unabhängiger - übriger Schöpfungswirklichkeit anzueignen und im Handeln gegenseitig 

zu vermilteln. Dieser Aufgabe der Vermittlung emander korrespondierender, aber auch 

spannungsvoll gegenüberstehender Zweckstrukturen 2
<1 entspricht ein vergleichsweise 

aktuell-konkreterer Aufbau der Teleologie im Geschehensablauf der einzelnen mensch­

lichen Handlung. 

So ist der Wille "qua Wille" einerseits bereits durch seme - transzendentale - Fi­

nalursache in sich gegründet, wodurch er hinsichtlich seines Ziels von der unmittelbaren 

Bestimmtheit dUfch kontingente Zwecke sowie vom linearen Diktat aposteriorischer Er­

kenntnis zu Je vernünftig handelnder Stellungnalune gegenüber seinen kontingenten 

1197 Zur Verwiesenhen aller (Natur)teleologie auf ein erkennendes Bewußtsein vgl. 0., Teil 2, I 4 . 

1198 Zum allgemeIn metaphYSIschen und wohl neuplatonisch beeinflußten Begnff der "reditlO in seip­
sum" als - Ober dIe konllngente "materielle" Erfahrung vermmelte - "rückkehrende" ErkenntnIs 
des eigenen Wesens bzw. Rückwendung des Erkennens auf sich selbst vgl I 14, 2 ad I Zur 
"Selbslerkenntnis" des menschlichen InIeliekts sowIe zur (lnlellektlven) RefleXion auf die Natur 
des WIllensakts selbst Im notwendigen reduktiven Ausgang vom gegenständlichen Erkennen 
(bzw . Handeln) als deren aktualisierendem Vollzug vgl. lOsbes. I 87, I - 4 Zur ausftlhrlichen Er­
örterung der ,.rednlo in seipsum", freilich vor allem nur Im Hinblick auf die sinnliche und intelli­
gible Intentionalität, vgl. Anzenbacher, Intentionalität, 108 ff S. auch u, Tell 2, 11 7 

1199 Im Bereich praktischer Vemunft bezeichnet die .,synderesis" das "habItuelle" Wissen fundamen­
talster PrinZIpien, die jedem einzelnen slnhchen Akt vemünftigen Strebens fundierend zugrunde­
liegen und gleIchwohl auf die reduktive Erminlung aus dem konkreten erfahrungsgebundenen 
Vollzug "gegenständlichen" Handeins verwiesen sind. Vgl. dazu vor allem I 79, 12. Ausdrücklich 
weist Thomas die Vorstellung der "syndereSlS" als eines gleichsam "angeborenen" speZifischen 
"Vermögens" zurück und unterstreIcht Ihren Hervorgang aus der "ratlOcmatio hominis" Zum 
Begriffdes "habItus naturahs" s. ausfllhrlicher u, Teil 2, III 6. 

1200 Vgl.l-1I18,2;ad2-ad3;/-1I19,1 

1201 Vgl. etwa I -1118, 2 ad I. 
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"Gütern" freigesetzt istl202. Doch prägt andererseits der Mensch den einzelnen Gegen­

ständen seines Handeins keineswegs durch seine Vernunft ihre je spezifische "Form" 

allererst auf. Zwar findet menschliches Handeln seine finalursächliche Bestimmtheit 

durch den "finis ultimus" in "formaler" Hinsicht in sich selbse20J , wodurch allererst der 

Begriff des "Willens" herausgebildet wird. Doch verbleibt bei diesem Ansatz einer 

Vermittlung zwischen der "immanenten" Teleologie menschlichen Strebens einerseits 

und den je spezifisch zweckhaft strukturierten "res exteriores" andererseits das Schwer­

gewicht bezüglich der teleologischen Formbestimmtheit bei den teleologisch in sich ge­

gründeten Objekten menschlich-intentionalen Erkennens und Handelns l204. Diese stellen 

nicht bloß die "Materialursache" menschlichen SelbstvoUzugs zur Verfügungl205, oder 

dienen diesem gar nur als "Material", sondern verleihen den jeweils in ihrem transzen­

dental-"strukturellen Aussein"1206 auf das "bonum commune" jeweils kontingente Sei­

ende "ratione boni" ergreifenden menschlichen Akten deren je spezifische Form 1207. 

Diese Weise der "intentionalen" Vermittlung von subjektivem Selbstvollzug und 

dem Menschen "gegenständlichem" "äußeren" Sein verlangt auch eine Transformation 

des von Thomas - wenngleich in seiner Bezogenheit auf die stets notwendige "ErfUI­

lung" festgehaltenen - aristotelischen Strebensbegriffs, und zwar grundlegend vom Ver­

ständnis des diesem zugrundeliegenden und von ihm umfaßten "telos" her. Bringt doch 

nicht zuletzt der Charakter des notwendigen "Aus-sich-Heraustretens" final gerichteten 

Handeins des Menschen die prinzipielle Preisgabe "im Streben" selbst spezifisch ge­

fUgter und vorausgesetzter Handlungsziele zum Ausdruck. Mit der intentionalen "Geöff­

netheit" gegenüber der kategorialen Vielfalt möglicher konkreter Handlungsziele und 

der damit verbundenen Überwindung je spezifischer Zweckbindungen aristotelischer 

1202 Vgl. I-lI 1,4 - 7, I-lI 8, 2; 3, Ver. 22, 12. Zur "Eigenständigkeit" des Willens aufgrund seiner 
Aktuierung durch das "letzte Ziel" vgl. Riesenhuber, a. a. 0., 116 ff., wodurch "den endlichen 
Gegenständen wie der aposteriorischen Erkenntnis der zielursächliche Einfluß auf das Wollen ge­
nommen" werde; vgl. auch Merks' Stellungnahme zu Riesenhubers Unterscheidung zwischen 
"Ziel" und "Objekt" in der thomasischen Aktanalyse, Merks, a. a. 0.,147, Anm 120. 

1203 Vgl.!-II 1,4-7 

1204 Vgl. I-lI 18; 2; 7; 1-11 19, I; 2. 

1205 Vgl. die ausdrückliche Abgrenzung in I-lI 18,2 ad 2, wonach das obiectum nicht als "materia ex 
qua" sondern als "materia circa quarn" begriffen wird, qui "habet quodammodo rationem formae, 
in quantum dat speciem". 

1206 Merks, a. a. 0., 152. 

1207 Vgl. I-lI 18, 2; ad 2; 5; s. auch I - Il 19, 3; ad I; vgl. K/uxen, Ethik, 180 ff. Zur Bedeutung der 
nunmehr vom "Objekt" her gewonnenen Spezifität von sittlichen Handlungen, die in ihrem typi­
sierenden Gehalt einen notwendigen Aspekt der "Verallgemeinerung" sittlicher Beurteilung ent­
halte und somit Parallelen zum generalisierenden Anspruch des Kant'schen kategorischen Impe­
rativs aufweise, vgl. Spaemann, Sittlichkeit, XII ff. Dagegen entspräche ein ontologischer 
"Handlungsnominalismus", der jede einzelne Tat als "infima species" ansetze, einer fonnalisti­
sehen und damit unkritischen Abwandlung des kategorischen ImperatIvs. 
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Provenienz wird aber auch die Verfolgung des dem Wesen des Menschen gemäßen 

konvenienten telos notwendigerweise immer auch zu einem "Außer-sich-Sein" hin auf 

ein "Anderes" seiner selbst. Dennoch soll das gerichtete menschliche Streben weiterhin 

- wie es seinem Begriff und seiner systematischen Herkunft aus der aristotelischen arete 

bzw. orexis entspricht - sein telos als ihm immanentes und integratives Begriffselement 

und konstitutives Prinzip selbst enthalten. Daher muß der Begriff des "telos" zum einen 

einer vergleichsweise "formalisierenden" Umdeutung hin zu gleichsam transzendentaler 

Allgemeinheit unterworfen werden. Solcherart ist im Rückgang auf eine nunmehr trans­

zendental verstandene "Finalursache" auch das eigentlich "immanente" Ziel jeglichen 

menschlichen Handeins gewonnenl208
, welches auch rur die Erreichung wechselnder ka­

tegorial-spezifischer Ziele stets die ontologisch notwendige Voraussetzung und ihr un­

abdingbares konstitutives Prinzip bildetI209
. So ist zwar die "Formalisierung" des Telos­

begriffs hin zu seinem transzendentalen Stellenwert den je spezifischen Zweckbindun­

gen aristotelischer orexis massiv entgegengesetzt. Aus der Perspektive thomasischer Re­

flexion auf die absolute "Fülle" des Seins als den schlechthinnigen Grund auch aller 

spezifischen Vernunftformen enthält diese Fortentwicklung des Strebensbegriffs jedoch 

in der Tat einen Aspekt der Radikalisierung des gleichsam immanent-"entelechialen" 

Stellenwerts seines ontologischen Fundaments. Ist doch das eigentliche telos mensch­

lichen HandeIns - im Rückgang auf den "einigenden" schlechthinnigen Grund aller sitt­

lichen Praxis - das, was in jedem konkreten Ziel bzw. Gut und das, au/grund dessen je­

des einzelne Gut erstrebt wird 1210. 

Die Formulierung des "Strebens" im Zeichen eines "universalen" Ziels treibt dieses 

aber auch über sich hinaus - und damit in eine von seinem Begriffe her aporetische Ver­

fassung. Die damit verbundene Formalisierung der teleologischen Ausrichtung des 

menschlichen Willens zwingt unterschiedliche, einander ergänzende Aspekte in der 

Konstitution des Strebens durch sein spezifisches telos auseinander, deren Extrapolation 

nunmehr zwei Begriffe von Zielursächliehkeit hervortreten läßt. 

1208 Vgl. In Eth.1 I, n. 11,180,2 ad 2; I -ll I, 3; ad 1,4 -7; I -][ 8, I; 1-][ 9, 6; 1 -ll 10, 1,2; I-lI 
18,2ad!. 

1209 Vgl.etwal80,2ad2;1 105,4;1-1l18,2ad 1;1-[[ 19,3,Mal6,!. 

1210 Vgl etwa 180,2 ad 2; I 82,2 ad I; 1105, 4, 1 -IJ 8, 1,2; 1- TI 9, I; 1-11 18,2 ad I, I-li 19,2; 3 
ad I, Mal 6, I. 
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6. Zur Au/spaltung des Begriffs des telos durch die Unterscheidung von" bon um " 

und "finis" 

Freilich enthält das Modell "transzendentaler" Handlungsfinalität bei Thomas keines­

wegs die Konsequenz einer systematischen "Inversion" von Teleologie, wodurch das 

handelnde Subjekt als das "Anundfürsichseiende'd211 selbst in der "Entäußerung" an 

seinen "Gegenstand" stets ,,sich als Gegenstand oder den Gegenstand um der untrenn­

baren Einheit des Fursichseins willen als sich selbst'<I212 setzte. Dieses würde so den 

vielHiltigen kontingenten Gegenständen seines Handeins allererst "seine" Zwecke "als 

Wirkungen seiner Handlungen nach Belieben'<l211 aufprägen. Vielmehr erschließt die 

immanente teleologische Struktur menschlichen HandeIns bei Thomas dieses immer 

auch gegenüber der in sich selbst begrifflich gefaßten spezifischen Teleologie der "res 

exteriores", welche ihnen als geschaffene Seiende - sei es als natürliche Lebewesen aber 

auch als Kunstgegenstände - zu eigen ist. Diese stellen eben nicht bloß dem menschli­

chen Handeln immer auch widerständige "obiecta" dar, sondern bilden in ihrer Aus­

richtung auf die Aneignung durch die je handelnde sittliche Stellungnahme auch dessen 

spezifizierende "bona". 

Dies erfordert - und dies als weitere Konsequenz aus der ontologischen "Vertiefung" 

des Strebensbegriffs selbst - gleichsam eine Aufspaltung im Begriff des telos, und zwar 

gemäß seinen dem aristotelischen Strebensbegriff immanenten Funktionen sowie nach 

Maßgabe der von Thomas verfolgten Radikalisierung des Begründungsanspruchs prak­

tischer Vernunft. 

So soll einerseits das "subjektive" Streben auf eine ihm stets immanente schlechthin 

gültige finale Struktur zurückgeführt werden. Diese wird vorrangig in der Bezogenheit 

des menschlichen Strebens auf den - zunächst formal verstandenen - "finis ultimus" 

gewonnen, durch welchen der Wille "als Wille", wie bereits erörtert, vor jeder Aus­

richtung auf kontingente Gegenstände oder deren "apprehensio'<l214 zielursächlich be-

1211 G. W F Hege!, Phänomenologie des Geistes, zit. nach Mo!denauerIMlche!, Werke, Bd. 3, Frank­
funlMain 1986,588. 

1212 Hege!, Phänomenologie, 575. 

1213 Kant, Grundlegung, 59. Dieser führt in der Zurückweisung eines material-teleologischen, solcher­
art fur menschliches Handeln als pnnzlpienhaft reklarmerten Zweckbegriffs aus: "Die Zwecke, die 
sich ein vemUnftiges Wesen als Wirkungen seiner Handlungen nach Belieben vorsetzt (materiale 
Zwecke), sind insgesamt nur relativ; denn nur bloß ihr Verhältnis auf ein besonders geartetes Be­
gehrungsvennögen des Subjekts gibt ihnen den Wert, der daher keine allgemeine für alle vemUnf­
tige Wesen, und auch nicht fur jedes Wollen gUltige und notwendige Prinzipien, d.i. praktische 
Gesetze, an die Hand geben kann. Daher sind alle diese relative Zwecke nur der Grund von hypo­
thetischen Imperativen." 

1214 Vgl. dazu auch die Differenzierung zwischen der "Bewegung" des Willens "ex parte exercitii 
actus" und "ex parte obiecti detenninantis" in Mal. 6, I; s. auch 1- 11 9, I. 
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stllllmt ist l2ll. Der Entsprechung zur teleologischen Fundierung aristotelischer orexls 

wird dadurch Genüge getan, daß das praktische Streben im Begriff des "finis" seine 

zweckhafte Bestimmtheit - wenngleich in seiner Ausrichtung auf letztbegründende Uni­

versalität - stets in sich selbst findet l116. Im Gegensatz dazu ist im Begriff des "bonum" 

dIese unmIttelbare "funktionale" Korrelation zur ,,\'oluntas" qua "Streben" begrifflich 

nicht enthalten . 

Aufgrund seiner transzendentalen "Formalität" und der damit verbundenen man­

gelnden - zumindest kontingenten - inhaltlichen Bestimmtheit, wie sie zwar dem Stre­

ben erst eine ihm "immanente" ontologische "Letztbegründung" ermöglicht, vermag 

der Begriff des "finis ultimus" Jedoch nicht alle Begründungsfunktionen des in der aris­

tolischen arete gegenwärtigen Prinzips des "telos" abzudecken. Letztere erkennt ja auch 

ihre konkret-spezifischen Ziele nicht außerhalb des Strebens selbst, sondern bleibt auf 

deren I Iervortreten im gelebten "Ethos" verwiesen. SIe findet niemals die ftir sie maß­

gebliche Teleologie in den "Dingen" selbst, die sie nicht immer schon - jenseIts und 

unterschieden gegenüber aller "Naturteleologie" - hinsichtlich ihrer Relevanz und Be­

währung rur die Onentlerung menschlichen I-Iandelns, also als "prakta", in den Blick 

faßt 117 Transzendental kann das Streben freilich nur In sich selbsl begründet werden, 

indem es uber sich selbsl hinaus getneben WIrd Damit hat es aber seine konkrelen Ziele 

nicht mehr in ursprünglicher Welse bei Sich, und dIese werden ihrerseits ihrer ursprüng­

lichen ontologischen Verankerung, nämlich Ihrer entelechialen "Vorgegebenheit" im 

Ethos selbst, entledigt. Doch wird am Modell anstotelischer orexis weiterhin deutlich, 

daß die thomasische Finalisierung des "Strebens" über sich hinaus - und dadurch allerst 

in der Abkehr von spezifisch gebundenen Zwecken in sich selbst -, wie sie eben nur ein 

transzendental konzipierter "finis ultimus" leisten kann, dennoch all eine keine "stre­

bensethisch" ausreichende Fundierung des Handeins gewährleistet. Denn auch ein 

,.transzendental" umformulierter und solcherart gesteigerter Begriff des "Strebens" 

schließt den integrati\'en Bezug zu ontologisch fundierten konkreten "Gütern" mit ein, 

die trotz ihres "transiu\'(en)" 1218 Charakters nicht bloß dessen "uneigentliches", weeh-

1215 Vgl. 1·11 1,3,ad 1,5-7,s.auchI-II 19,2 . 

1216 S dazu msbes . 1-11 1,3 ad I; 4 - 7; I - 11 8,2 . Zum deutlicher "funktionalen Bezug" des Zielbe­
grlfi's in der Entsprechung von "Streben" und Strebenserfullung, wodurch er sich vom "Guten" 
unterscheide, welches "sich nicht in semer Relation zum Streben (erftl lIe) " , s. Merks, a. a . 0 .,144; 
Anm . 108; vgl. dazu auch RIesenhuber, a a. 0., 39 fi' 

1217 Zur aristotelischen "Pragmatientrennung", die Im Gegensatz zu Thomas die "Gegenstände" prak­
tischen Wissens, nämlich die praktischen "Seienden", prinzipiell unabhängig und getrennt gegen­
Uber aller Naturteleologie m sich konstituiert und kcmerlel Modell wechselseitIger SelbstUber­
schrenung und .. Durchdringung" von praktIsch-" subjektiver" und natUrlich-"gegenständlicher" 
Teleologie gleich der thomasischen Intentionalität kennt, s.o., Tell I, II 3. 

1218 A~enbacher, IntentIonalität, 141 . 
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seindes "Material" bilden. Vielmehr beanspruchen sie auch im nunmehr "intentional" 

konzipierten Modell des Strebens bei Thomas eine in gleicher Weise ontologische Dig­

nität und gleichsam selbständige teleologische Fundierung. Gehört der "finis" also dem 

Streben "als Streben" bzw. als "Wille" zu - und deckt damit gewissermaßen für sich 

nur ein Element des durch die systematische Verschränkung von Streben und telos defi­

nierten Begriffs der aristotelischen "orexis" ab1219 
-, so bedarf es darüberhinaus auch ei­

nes in gleicher Weise "formalen" wie teleologischen Elements in der Ausrichtung 

menschlichen Handeins, welches dieses gegenüber der kategorialen, "inhaltlichen" Be­

stimmung des konkreten Akts eröffnet. Um das Streben auch konkret zu fundieren, ge­

raten dessen "Inhalte" freilich nicht einfachhin als "Gegenstände", sondern als solche 

stets immer schon als "Güter", d.h. respektive der ihnen immanenten teleologischen 

Sinnhaftigkeit122
0, in den Blick. Es stellt gerade dies einen maßgeblichen systematischen 

Unterschied zu der sich "im Gegenstand" stets selbst setzenden und "an und für sich" 

seienden neuzeitlichen Subjektivität dar, daß in der konkreten Vermittlung "subjek­

tiver" Finalität vermittels der "res exteriores" diese als "bona" ihr jeweiliges telos 

gleichfalls "intentional" dem stellungnehmenden Menschen als formgebendes Prinzip 

seiner Handlung mitteilen l221
. 

Den ermöglichenden Grund zur Aufnahme der je einzelnen "bona" bildet demgemäß 

das "bonum in communi" 1222 bzw. "universale" 1223 als das "eigentlich(e) Objekt des 

Willens" 122\ welches ähnlich dem transzendentalen Stellenwert des finis ultimus nun­

mehr jeder einzelnen kategorialen Güterwahl fundierend zugrundeliegtl22l. Durch den 

transzendental-formalen Charakter des "finis" menschlichen Handeins und aufgrund des 

damit verbundenen Auseinandertretens der Begriffe von "finis" und "bonurn" 1226 erhält 

auch der auf die kategoriale "Füllung" des Strebensinhaltes bezogene Begriff des "bo­

num" seine Erschlossenheit und Ausrichtung auf das "ens in universale". In dieser Öff­

nung des zweckhaften Bezugs des Strebens verliert die auf traditionelle aristotelische 

Begrifflichkeit zurückgehende Differenz von "finis" und "ea quae sunt ad finem" ihre 

1219 S.o., Teil 2, 1I 2; vgl 1- II 8, I. 

1220 Vgl. etwa 180,2 ad 2, I-lI 18, 1,2; insbes. 2 ad I; I-lI 8, I, 1-11 19, 1,2; 3; Mal. 6, I. 

1221 Vgl.Anzenbacher, Intentionalität, 114 ff.; 122 ff.; 139 ff., 144 ff. 

1222 I-lI 9, I; vgl auch 1- II 8, I. 

1223 I 105,4; JI - 1125, 2. 

1224 Merks, a a. 0,141 

1225 Vgl. etwa I - JI 8, I; 1105,4. 

1226 Zur Bezogenheit des Willens auf "bon um und finis" vgl. I-lI I, 3; I-lI 19,2; ad I. Vgl. auch die 
Betonung der "Differenz" von - transzendentalem - "Ziel" und - hier jedoch konkret-kategorial 
verstandenem - "Objekt" bei Riesenhuber, a. a. 0., 110 ff Freilich erfolgt die Präsentation der 
EinzelgUter sodann "ratione bon i (universalis)". 
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Konturen l227. Werden doch sowohl das, was jeweils als "finis" angestrebt wird, als auch 

die konkreten :-'1ittel zu diesem Zweck stets "ratione boni (communis)"1228 gewählt 229 

Desgleichen verleiht der systematische Bezug zum "bonum in communi" nunmehr allen 

kategorialen - damit auch jenen als "finis" zielhaft intendierten - Gütern aufgrund der 

Transzendentalität des "eigentlichen" bonum einen "uneingeschränkten Mittel-zum­

Ziel-Charakter"2JO, wodurch sich das Aufgabenfeld der aristotehschen electio/prohmre­

SIS weitet und die "Wahlfreiheit" nunmehr, so }"fcrks, als "konstitutiv" fur alles "wirk­

liehe \\'ollen"l2J\ zu betrachten sei. Dte prinzipIelle Offenheit, die die Intentionalität der 

menschlichen Handlung bzw. die Ausrichtung auf das "bonum universale" als eigentli­

ches Gut und "Formalobjekt"m sittlicher Pra.xis hinsichtlich ihrer kategorialen Objekte 

crleugt, weist der - aposteriorischen - Erkenntnis eine maßgebliche vermittelnde Funk­

tion ZU
I2JJ. DIe konkreten Ziele menschlicher Pra.xis werden als "ObJekte" des Willens 

nunmehr sehr wohl der aktuellen Stellungnahme erkennender Vernunfttätigkeit unter­

worfenl
2J.I, welche jene dem Willen als "bona" allererst "präsenüert"lDl. Doch bleibt ei­

ne, so Riesenhuber, "wirkursächliche Beeinflussung des Willens durch den Intellekt'd2J6 

bei Thomas ausdrücklich ausgeschlossenl 2
'
7 Zwar werde das Gute ,.nur in seiner Ge-

1227 S 1-" 8,2. 

1228 182,2 ad I. 

1229 Vgl. Merks, a. a. 0,142 ff. 

1230 Merks, a. a 0,149 

1231 Ebda. 

1232 .Herks, a. a. 0., 151. 

1233 Vgl Merks, a. a 0,142. 

1234 Vgl. zur Bewegung des Willens durch den Intellekt, zwar nIcht "quoad exercitium actus", wohl 
aber "quoad speclficationem" I - 11 9, I, zum konkret-handlungs leitenden "tmperare" als actus 
ral/onls, der dem ,.usus .. des Willens vorausgehe, vgl. 1-11 17, I; 3 - 6. Vgl weiters I 82, 4, I - 11 
13, I. [- II 19,3 ad I; ad 3, [-!l83, 3 ad 3 sowIe aus grundlegend ontologischer Perspeklive 1 16, 
4. 

1235 Vgl. 1 - 11 19, I ad 3, 3, 1 - " 9, I; s . . Herks, a. a. 0., 142, Anm 98; vgl insbes. Riesenhuber, a. a. 
0., 81 ff samt Quellenangaben, auf dessen Ausfuhrungen '\ferks Bezug nimmt. Jener betont ,.Dle 
Erkenntms bewegt urs~chlich den Willen, indem sie das konkrete Gute unter der Rücksicht des 
Guten Uberhaupt 'vorwegnehmend konzipiert' (Ver 22,12), so dem Willen 'zeigt' (Sent 11,39,3, 
3) und als 'ihm entsprechendes Objekt' (1-1119, 3) 'vorlegt' (u.a. [- II 83,3 ad 3, I - 1119,3; 5), 
um Ihn dadurch zu 'ordnen' (I - II 13, I) und zu 'leiten' (Sent. I, 35, I, I) SO bildet die Verge­
genw:utigung des Guten die speZifizierende Funktion der Erkenntnis Im Willensakt. Auch die 
'aktive Leitung zum Ziel' besteht nur m der erkennenden Vorstellung des Ziels und der geeigneten 
Zwischenziele. Das erkennende Gegenwänigset2.en des Guten ist der atur nach frtlher als das 
Wollen, da es von diesem als seine Voraussetz.ung gefordert 151." (85 f.) 

1236 R/esenhllber, a a. 0., 86. 

1237 Vgl. Scg I 72, wonach Thomas der .. Bewegung" des Willens durch den Intellekt kemen ,,\\ irk­
ursächlichen", sondern einen .. fmalurslichhchen" Charakter zuweist. 
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genwärtigkeit, als erkanntes Gutes erstrebt"Il38, doch "gehör(e) das Erkanntsein nicht in 

die Bestimmung des Formalobjekts des Wollens" 1239 Deswegen sei, so Riesenhuber, 

"der thomanische 'Intellektualismus' nur die andere Wendung des thomanischen 'Re­

alismus des Wollens', dem es einzig um die Begegnung mit dem Guten in seiner Wirk­

lichkeit" 1240 gehe. 

Vor allem aber tritt in der erforderlichen "Überbrückung" der Differenz von intern­

"formaler" Gerichtetheit des menschlichen Akts im Aufbau des konkreten Strebens bis 

hin zur Erreichung des - konkret - als dieses "erftillend" aufgefaßten bonum der Cha­

rakter je aktueller und vernunftgeleiteter Stellungnahme deutlicher hervorll41
. Die kon­

kreten Ziele sind ja nicht mehr in spezifischer Weise Im Streben selbst "gegeben" und 

als solche zu "sehen" 1242, sondern müssen aus der Vielfalt möglicher, vorfindlicher ka­

tegorialer "Objekte" - die dem intentionalen Streben als je einzelnes zunächst unver­

mittelt gegenüberstehen - erst durch den Akt der menschlichen Vernunft als konkretes 

"bonum conveniens" 1243 erfaßt bzw. wahrgenommen werden. Die für das bonum - als 

"bonum apprehensum" 1244 - konstitutive vermittelnde Stellungnahme der Vernunft l245 

unterscheidet die "voluntas" als "appetitus rationalis" von jeglichem "appetitus natura­

lis", welcher auf ein "bonum existens in re" 1246 gerichtet ist l247 Die "Präsentation" ei­

nes konkreten "bonum conveniens" erfolgt freilich prinzipiell nicht nach gleichsam 

"subjektivem" Gutdünken, sondern stets "ratione boni" . Die Orientierung des Willens 

1238 Riesenhuber, a. a. 0., 85. 

1239 Ebda. Riesenhuber betont: ". in diesem Sinn bewegt das Erkennen von seiten des Objekts Doch 
bewegt das Gute nicht aus dem fonnalen Grund, weil es erkannt ist, oder m dem Maß, in dem es 
erkannt ist, sondern emzig, weil es 111 Sich gut ISt" Zur intentionalen "In-Existenz" der "res exte­
rior" als "bonum perfectivum" in der praktischen Erkenntnis des Menschen, welche Im engeren 
Sinn als "cognitio per iudicium" stets doch auf den Vollzug der Sinnlichkeit des Menschen in der 
"cognitio per apprehensionem" verwiesen bleibt, vgl. Anzenbacher, Intentionalität, 114 ff.; 138 ff. 
In besonderer Weise stellt sich die sinnliche Wahrnehmung des Menschen als "Akt" der "fonna 
sensibilis" ihres Objekts und der "intellectus sensibilis" als durch die Fonn der res exterior aller­
erst zu aktuierende "passive Potenz" dar. Dabei ist zu betonen, daß auch jedes praktische Urteil, 
wie bereits erörtert, auf "Singuläres" gerichtet ist und damit auf die sinnliche Erfassung des je­
weiligen bonum "conveniens" verwiesen bleibt. Vgl hiezu Anzenbacher, Intentionalität, 138. 

1240 Riesenhuber, a. a. 0., 87 

1241 Vgl. etwa 1- 1119,3 ad I. 

1242 Vgl. Hoffe, Praktische Philosophie, 137, 

1243 1-11 18,5; Mal. 6, I. 

1244 Vgl. 1- 11 8, I; In Eth 111 13, n. 524; Mal. 6, I. 

1245 Zur solcherart finalisierenden Aufgabe des Intellekts, während der Wille seinerseits auch diesen 
allererst zum "effektlve(n)" Vollzug in Gang setzt, vgl. I 82,4. 

1246 I-lI 8, I. 

1247 Vgl. I-lI 8, I; I - 11 19,3 ad I, vgl. Merks, a. a. 0., 142. 
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auf ein konkretes Gut hin kann solcherart nicht In bloß aposteriorischer Erkenntnis be­

fangen blciben, sondcrn sucht im einzelnen Ziel immer auch dessen ontologisch tragen­

den Grund, nämlich das "bonum In communi", auf. Dessen ungeachtet ist jedes bonum 

als "bonum" auch rur Thomas stets als konstitutives Element eines "Strebens" charak­

terisiert und folglich 1m Zeichen der gesteigerten Aktualität und Konkretheit der Verbin­

dung von Willc und Ziel Immer auf seine konkrete "Zuträglichkeit" als "bonum conve­

niens" zu befragen '248. Auch das bonum erlangt seine QualItät, wie Merks betont, nicht 

als "abstraktes, 'In sich' Gutes einfachhin" 1249. Vielmehr artikuliert sich in der Ausrich­

tung des Strebens "ratione boni" auch eine Rückbindung des bonum seinem Begriffe 

nach an die erkennende und handelnde Stellungnahme des Menschen, welche gar noch 

eine Fehleinschätzung, wonach etwas bloß als gut "erscheint", als Begriffsmerkmal 

gelten läßt. Ja als Grenzfall enthält das "bonum apprehensum" auch das bloße "bonum 

apparens" in sich l250 

Dennoch sind weder einfachhin "subjektives" Dafiirhalten noch strategisches Kalkül 

für den Begriff des "bonum" ausschlaggebend. Die Ausrichtung des Willens auf das 

bonum universale und damit auf das einzelne Seiende "ratione boni" - vermittelt jeweils 

durch die Stellungnahme der erkennenden Vernunft hinsichtlich des konkreten "bonum 

conveniens apprehensum"'251 - eröffnet vielmehr auch eine "Teilhabe" konkreter 

menschlicher Handlungsvollzüge an dem die gesamte geschaffene und endliche Wirk­

lichkclt in je spezifischer Weise in ihrem Sein fundierenden universalen Schöpfungsor­

do. Die transzendentale Erschlossenheit des Willens durch das "bonum comrnune" ge­

währleistet auch eine ontologische Fundierung aller konkreten bona "in sich"'212, die ih-

1248 Vgl. etwa 1 - 11 18,5; Mal. 6, 1; vgl Merks, a. a. 0., 141 C, Anm. 96, vgl. auch Pesch, Freiheit, 15 
ff. 

1249 Merks, a. a. 0,141 f., Anm 96 S ausdrücklich 1 - II 18,2 ad 1 Zur Proportionalität und Relatio­
nalttat des "Guten" zur Handlung selbst vgl. I - 11 18,4 ad 2; vgl auch 1 - II 19,3 ad I. 

1250 Vgl I-li 8, I, worin Sich Thomas diesbeztiglich auf Aristoteles beruft Die Erweiterung des te­
leologischen Prinzips auf jene Naturphänomene, "In welchen ein 'wegen etwas' vorzulIegen 
scheint" (Phys. 1I 8, 198 b 28 C), findet freilich Im Kontext der "betrachtenden" Naturwissen­
schaften statt. Sie dient der Abwehr der In der antiken Diskussion vertretenen "Ursächlichkelt" 
von "Notwendigkeit" einerseits und "Zufall" andererseits, welcher Aristoteles den teleologisch­
entelechialen Charakter der Naturbewegung bzw der Entfaltung natürlicher Erscheinungen entge­
genhält. Auch eme solche "zutallige" Natuneleologle lasse sich, wenn sie überhaupt wirksam 
werden will, stets auf eine gleichsam "begrifflich"-substantielle TeleologIe zurückfUhren So be­
tont Aristoteles: "Überall, wo Sich nun alles so ergab, als ob es wegen etwas geschehen wäre, da 
erhielten sich diese (Gebilde), die eben rein zutallig in geeIgneter Welse zusammengetreten seien 
Wo es sich nicht so ergab, da gingen sie unter und tun es noch " (Phys. Il 8, 198 b 29 - 3 I) V gl 
Merks, a a. 0, 142. 

1251 Mal. 6, 1. 

1252 Riesenhuber, a. a 0., 85. Dieser betont, daß "das Gute" nIcht etwa aus dem Grund "oder in dem 
Maß, in dem es erkannt" werde, den menschltchen Willen "beweg(e)", sondern allein aufgrund 

257 



rem konstitutiven Bezug zum Streben nicht widerspricht, sondern diesen allererst er­

möglicht. Denn zum zentralen Gehalt des Begriffs des bon um gehört auch - und dies 

stellt wohl den Grund seiner Ausdifferenzierung aus dem Verständnis des je spezifi­

schen "telos" dar - der notwendige Bezug zur ontologischen Begründung aller "Ob­

jekte" menschlichen HandeIns in der Fülle des Seins selbst, wodurch diese an der 

schlechthinnigen, "in sich" bestehenden "bonitas" der gesamten Schöpfung partizipie­

ren l2lJ
. Freilich interpretiert der Anspruch eines universalen "bonum" auch den Begriff 

des absoluten Seins selbst. Jenes weist seinerseits gerade den gleichsam "praktischen" 

Charakter aller Wirklichkeit ,,relativ auf das Strebevermögen der Geistseele" 12l4, näm­

lich jenen der "Erstrebbarkeit" 12ll, auf, welche - convertibilis12l6 mit dem "ens" 12l7, dem 

"verum" und dem "unurn" - einen transzendentalen Aspekt der Verankerung jeglichen 

Seienden im Sein schlechthin zur Sprache bringt12l8
. Der - transzendentale - Bezug zu 

handelnder Stellungnahme, also die "Erstrebbarkeit", stellt folglich ein "Merkmal" des 

universalen Seins überhaupt und eine transzendentale "Qualität" aller Seienden als sol­

cher dar12l9
, welche nicht erst durch eine aktuelle Relation zum menschlichen Wollen 

begründet wird I260
. Nichtsdestoweniger ist der jedem Seienden als solchem zugrundelie­

gende und dieses allererst "in sich" fundierende ontologische Charakter der Appetibili­

tät nicht zuletzt Im Kontext der engeren systematischen Verknüpfung von "Subjektivi­

tät" und "Teleologie" überhaupt zu deuten. Denn der bloß ,,'gedankliche(n) Relati­

on'" 1261 zum menschlichen Strebevermögen sei, so Oeing-Hanhoff, ebenso ~ie "der 

Hinordnung des Seienden als eines Wahren zum menschlichen Intellekt", "die reale 

Relation zum schöpferischen Geist", welcher in seiner fundierenden Funktion fur 

menschliche Praxis als "göttliche Liebe" zur Geltung kommt, in grundlegender Weise 

seiner Qualität, "in sich gut" zu sein Daher könne auch "ein hohes Gut, das nur anfllnglich er­
kannt ist, den Willen stärker bewegen als ein völlig erkanntes geringftlgiges Gut". 

1253 VgI.I-III8,1. 

1254 Oemg-Hanhofl, Ens et unum, 118. 

1255 Ebda. 

1256 Vgl. I 16,3; 4. 

1257 Vgl. auch I 5, I; ad I; 3. 

1258 Zum Stellenwert transzendentaler "Prinzipien" und deren Konvertibilität mit dem "Sein" vgl. nä­
her Oemg-Hanhofl, Ens et unum, 111 IT. 

1259 Vgl. 15, 3; s. auch 16, I. 

1260 Vgl. Ver 21, I, vgl. Oemg-Hanhofl, Ens et unum, 119, wonach "das Seiende in seiner Erstrebbar­
keil nicht vorn menschlichen Wollen abhängt". 

1261 Oemg-Hanhoff, Ens et unum, 119. Dieser verweist auf Ver. 21, I. "Verum et bonum ... non poss­
unt addere nisi relationem quae sit rationls tantum." 
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"vorgeordnet" 1262. Die konstitutive Qualität der "Erstrebbarkeit" eines Seienden, d.h. 

seine Relevanz ftir die Orientierung menschlichen IIandelns, findet ihre Grundlage nä­

herhin bereits im IIervorgang der gesamten Schöpfung aus der göttlichen "bonitas" 126\ 

welche solcherart Jedem menschlichen Strebensakt fundierend zugrundeliegt 264 und 

gleichsam "zuvorkommt". Das "bonum In communi" bzw. "universale" interpretiert 

nicht zuletzt den im Modell der "Schöpfung ex nihilo" beanspruchten absoluten Grund 

unerschöpflichen "Seins" als grundlegend geschichtlich-"praktisches" "Geschehen", 

welches, aller bloß ontologischen Konstitution des Kosmos als solcher'265 zuvorkom­

mend, in gleichsam privilegierter Weise der intelligiblen "Geistseele" des Menschen als 

kommunikativ-geschichtliche Selbsterschließung Gottes l26f zugewandt ist. Dem ent­

spricht schließlich auch die - letztlich "passive" - Intentionalität der als "Güter" in Be­

tracht kommenden "res exteriores" selbst, die im intentionalen Akt des Erkennens bzw. 

HandeIns des Menschen mit dessen "freiheitlicher" Intentionalität zur Vermittlung ge­

langt - im "unum quid" einer gleichermaßen "personal" wie ontologisch-gegenständlich 

sich aufbauenden Wirklichkeit l167 . 

Vor allem steht doch der schöpfungstheologisch eingeholte ontologische Aufbau der 

Welt aus der Sicht biblischer Offenbarung im demgegenüber weiteren Horizont der Re-

1262 Ebda Ocmg-lIanhoffdifferenziert an dieser Stelle freilich zwischen der Fundierung des relatlOnal 
auf das menschliche Erkenntnisvennögen bezogenen" Wahren" in der göttlichen Schöpfung ei­
nerseits und dcr rur die "Erstrebbarkeit" Jeglichen Seienden konstitutiven "göttliche(n) Liebe" 
andcrerseits . Diese Unterscheidung ist m.E. wohl in der absoluten "Freiheit" Gottes als aufgcho­
ben zu sehcn. deren "Allmacht" Sich in ihrer "Entschließung" ftlr die substantiell in sich begrün­
dete Schöpfung immer schon als "Liebe" auslegt. Zur systematischen Bedeutung des FreiheItsbe­
griffs Im Zeichen ciner "Idee der vollkommenen Freiheit" nicht nur ftlr eine dem transzendentalen 
Frelhcltsverständnis der Neuzeit angemessene "philosophische Gotteslehre" , sondcrn auch ftlr die 
,jOdlsch-christliche Tradition des Gottesglaubens" vgl. Krings, Freiheit, 162 ff; 178 ff. In diesem 
Sinnc Ist ja auch eine "kategoriale" Differenzierung von "Schöpfung" und "Heils- bzw. Offen ba­
rungsgeschichtc", von gleichsam "natürlIcher" und "geoffenbarter" Theologie, zurückzuweisen . 
S dazu Rahner, Grundkurs, 147fT, wonach die "Heils- und OfTenbarungsgeschichte" Oberdies 
"als koextenslv mit der gesamten Weltgeschichte" zu verstehen sei. 

1263 Vgl. [6, I;ad l-ad2. 

1264 Vgl 1- 11 18, I 

1265 Dies gilt nach Thomas insbes. hinsichtlIch der - in aristotelischer Tradition höherranglgen - "per­
fectlo" emes Scienden (hinsichtlich seiner spezifischen Fonn) gegenOber seinem, zwar nicht 
"sachlich", so doch "begnffiich" von jener unterschiedenen "Da-sein" Zum "begnffilch" "frühe­
r(en)" Charakter des "Seienden" gegenOber dem "Guten", freilich wohl nur insofern Jenes "vom 
Verstand zuerst erfaßt \~ird", also aus gewissennaßen spezifisch "erkenntnismetaphysischer" 
Sicht, vgl. I 5, 2. 

1266 Vgl m diesem Zusammenhang auch die Ausftlhrungen zum Stellenwert der "lex aeterna", u., Teil 
2,111 10. 

1267 Vgl. Anzenbacher, [ntentlonalität, 109 fT Dem entspräche etwa auch die "Dlstmktion von" - akti­
vem - "mtellectus agens und" - rezeptivem - "intellectus possibllis" (109) als "Duplizität der Mo­
mente Im Aufbau emes einzigen Prozesses" (112) menschlich-intelligiblen Selbstvollzugs. 
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flexion auf die dem Verständnis von "Schöpfung" vorgängige Erfahrung von Heilsge­

schichte. So setzt der biblisch-theologische Begriff der "Schöpfung" als Möglichkeit 

seiner Reflexion, d.h. des darin zur Sprache kommenden Überschreitens kontingenter 

Wirklichkeit auf eine "absolute Subjektivität" hin, die Eröffnung von Geschichte durch 

die "kommunikative" Selbsterschließung Gottes gegenüber dem Menschen voraus1268
. 

Auch die ftir die thomasische Metaphysik kennzeichnende Dynamisierung im prinzipi­

ellen Aufbau des spezifischen Seienden1269 sowie die damit verbundene Tendenz zur 

Selbsttranszendenz, welche das Verständnis des schlechthinnigen Grundes allen Seins 

als "ordo" in zentraler Weise beinhaltet, verdeutlicht den systematischen Vorrang des 

praktisch-heilsgeschichtlichen Anspruchs vor dem ontologisch-schöpfungstheologi­

sehen Argument ftir den Gang biblisch-theologischer Reflexion1270 Daher steht der 

"funktionale" Bezug, also die Hinordnung zum menschlichen Strebeverrnögen, die dem 

transzendentalen "bonum in communi" gleichwohl auch inhärent ist, keineswegs im 

Widerspruch zu dessen Bedeutung, die Güter menschlichen Handeins allererst ontolo­

gisch "in sich" zu fundieren l27J
. 

1268 Dies unterstreicht nicht zuletzt der exegetische Befund, der den relatiV ,Jungen", nämlich jahwis­
tischen bzw. priesterschriftlichen, Ursprung der beiden Schöpfungsberichte im Verhältnis zu -
zumindest vordeuteronomistischen - "Bundes" -Motiven bzw. der Theologie des "Exodus" mit 
deutlicher heils- und befreiungs geschichtlicher Akzentsetzung belegt. Zum näheren biblisch­
exegetischen Kontext, der freilich nicht ohne Aussagekraft rur die systematische Rangordnung 
und den Zusammenhang theologischer TopOI ist, vgl. W. H Schmidt, Emfilhrung in das Alte Te­
stament, Berlm - New York 19853, 73 ff 

1269 S.o., Teil 2, I I, 2. 

1270 Dies bezieht sich natürlich nicht auf eine vorgestellte "Chronologie", in der "Schöpfung" und 
heilshandelnde "BefreIUng" bzw "Erlösung" noch einmal als kontingente Ereignisse aneinander­
gereiht werden. Beide Begriffe gehen vielmehr allererst aus einer theologischen Deutung mensch­
licher Erfahrungen hervor und sind demgemäß durch den je geschichtlichen Horizont menschli­
chen Verstehens und Handelns in maßgeblicher Weise mitbestimmt. Im Fortschreiten theologi­
scher Reflexion - die unmer auch eine Selbstreflexion des Menschen darstellt und voraussetzt -
erweist sich jedoch der Begriff der Heilsgeschichte, dh. der kommunikative Bezug zum heilshan­
delnden Gott, ursprünglicher als der der "Schöpfung". Hierbei wird "Schöpfung" freilich immer 
schon als radikale "ontologische Letztbegründung" im Sinne einer "creatio ex nthilo" vorgestellt 
und keineswegs als auf der "Immanenz" eines ewigen Urprmzips beruhender Schöpfungsmythos. 

1271 Zur "differenzlert(en) Korrelation" von "bonum" und Wille, wonach "das Gute ... sich nicht in 
seiner Relation zum Streben (erfillle)", vgl. Merks, a. a. 0., 144, Anm. 108. Dieser verweist insbe­
sondere auf RIesenhuber, a. a. 0., 39 ff. 
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7 Zum Zusammenhang von Freiheit und Selbstuberschreitung in der intentionalen 

Verfassung des" actus humanus " 

Im Gegensatz zur aristotelischcn Konzeption des "telos" als eines je spezifischen Prin­

zips Ist im Begriff des "bonum" bereits die intentionale Struktur l272 jeglichen mensch­

lich-vernünftigen Strebens vorausgesetzt. Dadurch erfahrt das "entelechiale" Verständ­

nis menschlichcr Praxis des Aristoteles eine markante Umformung und "Öffnung", in­

soferne es - gleichsam in sich selbst "innestehend" und sich solcherart selbst reflektie­

rend - seine Ziele immer schon in sich "findet" und "hervorbringt". Dabei wird nicht 

zulctzt auch die "Immanenz" des aristotelischen Wesensbegriffs aufgebrochen l271 . 

In seincr Intentionalen Verfassung entledigt sich das Streben der "entelechialen" 

Rückbindung auf sich selbst und gewinnt den Charakter der Selbstüberschreitung·274 , 

die eine gleichsam universale Öffnung seiner Ziel gerichtetheit erzeugt. Damit verbindet 

sich freilich auch ein dem aristotelischen Praxisverständnis weitgehend unvermittelbarer 

Charakter der "Entäußerung", wodurch menschbches Handeln und Erkennen eine dia­

lektische Tendenz "auf das Andere hin" 127l gewinnt, welche aus aristotelischer Perspek­

live wohl einer Entfremdung und "Verdinglichung" gleichkäme. In der "versio ad ex­

tra" kommt das Streben allererst im "Anderen" seiner selbst, welches gegenüber dem 

subjektiven Akt ein "extnnsecum" 1276 darstellt, und durch dieses zu sich. Erst in der 

l'berschreitung über sich selbst hinaus vermag das Subjekt auf dem Wege der dialekti­

schen "rcditio in seipsum"1277 sein Wesen in radikalerer Weise selbst zu bestimmenl278 

1272 Grundlegend sowie in wesentlich differenzierterer Form, als dies im vorlIegenden Kapitel beab­
sichtigt ist, findet sich die Darstellung des Begriffs der thomasischen Intentionalität in seiner tra­
genden Bedeutung fur menschlIchen Selbstvollzug und menschliches "Selbstbewußtsem" bei An­
zenbacher, Intentionalität, 10 - 20, 41 - 77, 106 - 153, 180 - 208. Auf diesen sei auch bezüglich 
detaillierter Textangaben verwiesen 

1273 Geht doch die Konzeption entelechialer Teleologie wie auch des diese enthaltenden Begriffs von 
"Praxis" des Menschen wie in einem weiteren Smne auch der "natürlichen Seienden" aus dem 
zentralen systematischen Anliegen emer Je spezifisch In sich selbst fundierten, also gleichsam 
"Immanenten", Begründung je wesenhafter Seiender hervor Diese steht im ausschließlich spezifi­
schen Charakter der Verknüpfung von Streben und telos auch Jedem konstitutiven Beitrag emes 
transzendierenden, eines universalen Wie gleichermaßen eines "extern-kontingenten", Prinzips 
entgegen. 

1274 Zur Dialektik des teleologischen Aufbaus mtentlonalen Strebens vgL auch Riesenhuber, a. a. 0., 
60 ff. 

1275 Anzenbacher, Intentionalität, 107. Vgl. insb . I-lI 12, I; s. auch - bzgl des "actus intelligendi"-l 
87,3; Ver. 10,8. 

1276 Anzenbacher, IntentIOnalität, 107. 

1277 Anzenbacher, Intentionalität, 112 - freilIch hier Im Hinblick auf dlC Intelligible lntenllonalltät; vgL 
auch I 14,2 ad I. 

1278 Vgl. Anzenbacher, Intentionalität, 107 ff.; Kluxen, Ethik, 56 ff 
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Wiewohl der Begriff der "intentio" ursprünglich in eInem praktisch-voluntativen 

Kontext aufscheine 279
, gilt dieser Charakter der tätigen "Entäußerung" bereits für den 

Vollzug der intelligiblen Fähigkeiten des Menschen. Gerade anhand der thomasischen 

Reflexion der "Verstandesaktivität" wird einerseits die Übernahme zentraler Impulse 

erfahrungsgebundener aristotelischer Erkenntnislehre sowie insbesondere die Integrati­

on seiner differenzierten nous-Begrifflichkeit128
0, aber auch die Geltendmachung einer 

gegenüber Aristoteles radikalisierten "äußeren" Gegenständlichkeit deutlich. Weiters 

macht sich auch in der Analyse des Gangs intelligibler Erkenntnis eine für die thomasi­

sche Grundlegung fundamentalster menschlicher Vollzüge charakteristische "aktmeta­

physische" Akzentsetzung bemerkbar, die eine systematische Parallelität ihrer Erörte­

rung und ihres strukturellen Aufbaus einschließt. Daher werden auch hinsichtlich der 

menschlichen Intelligibilität nicht allein epistemologische Voraussetzungen reinen Ver­

standeswissens thematisiert, sondern auch die "Ontologie" der wechselseitigen Ver­

schränkung von als "obiecta" aufgefaßten und gleichwohl gemäß ihrem immanenten 

Formprinzip im Sein gefügten "res exteriores" einerseits und der dem menschlichen 

"Akt" selbst funktional zugehörigen internen Gerichtetheit zur Sprache gebracht. Wei­

ters kommt dem intellectus aus thomasischer Sicht, zumindest was die sogenannte 

"zweite Verstandestätigkeit" betrifftl281 und in der Verwiesenheit auf die Wahrnehmung 

kontingenter Seiender, wie bereits erwähnt, eine leitende und hinsichtlich der Spezifika­

tion menschlichen Handeins gegenüber dem Willen vorgängige Rolle in der Bestim­

mung vernünftiger Praxis zu. Daher soll die dem jeweiligen "extrinsecum" zugewandte 

Struktur der Intentionalität zunächst im Ausgang von der Erörterung intelligibler Voll­

züge sowie der diesen im Erkenntnisvorgang vorausliegenden Sinnlichkeit her erläutert 

werden. 

Selbst in der Übernahme aristotelischer Begrifflichkeit expliziert sich bei Thomas 

noch die Überantwortetheit des "intellectus" an seine Bestimmung durch den je kon­

kreten Selbstvollzug im einzelnen Akt. Es erweist sich darin die "radikale Karenz" und 

"wesentliche Bedürftigkeit" 1282 des menschlichen Verstandes als "intellectus possibi-

1279 Vgl. 1- H 12. 

1280 Zur aristotelischen Unterscheidung zwischen "nous pathetikos" und "nous poietikos", wobei sich 
explizit diese Wortwahl bei Aristoteles selten oder gar nicht findet, vgl. De anima III 4, 429 a 13 
ff.; 429 b 22 ff.; insbes. 1lI 5, 430 a 10 ff. Vgl. hiezu During, Aristoteles, 579 ff.; Zeller, a. a. 0., 
H, 2, 566 ff. 

1281 Zu ihrer Unterscheidung gegenüber der "ersten Verstandestätigkeit" als dem unmittelbaren Erfas­
sen reiner Verstandesbegrifflichkeit s. Ver. I, l. Zur demgegenüber unterschiedenen Rolle des 
"intellectus dividens et componens" filr die Bestimmung sittlichen Strebens s. ausfilhrlicher u. 

1282 Anzenbacher, Intentionalität, 109. 
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lis .. 12Il und damit jene der menschlichen "anima"128-4 hinsichtlich ihres eigenen Wesens­

zwecks. In praktischer Absicht so dann entledigt sich der intellectus als "intellectus 

agens" Im in der "versio ad extra" überdies jeglicher vorgängigen, entelechial in sich 

selbst gegenwärtigen konkreten Zweckbindung seiner Tätigkeit. Dadurch gewinnt der 

erkennende und handelnde Vollzug der menschlichen "Geistseele" - als der "spezi­

fischen Wesensform" des Menschen - als "Bewußtsein" eine radikalisierte Öffnung und 

"Ausrichtung" auf das "ens in universali,,12S6 hin1287. 

Insbesondere verweist die prinzipielle Freisetzung sittlichen Strebens von semen 

gleichsam immanenten und reflexiven konkreten Zweckbindungen im Ethos selbst auch 

1283 179,2, zur Unterscheidung von gleichsam "passlv"-rezeptivem "mtellectus possibills" und aktu­
ierendem "intellectus agens" vgl. 179,2 - 5; Scg II 75 - 78; insbes. 76. Zu deren nicht auflösbarer 
dialektischer Verwiesenhelt Im Vollzug menschlIcher Erkenntnis vgl. Anzenbacher, Intentionali­
tät, 109 fT Wiewohl diese Begriffiichkeit deutlich ihre aristotelIsche Herkunft, nämlich vom - zu­
mindest von der AnstoteleslIterarur explIzit geprägten - Begriffspaar des "nous pathetikos" und 
"poietikos" erweist, enthält sie auch maßgebliche Unterschiede oder doch Akzentverschiebungen 
gegenUber den damit gekennzeichneten Funktionen des ,,nous" emerseits wie auch dem aristotelI­
schen Verständnis "leidender" Wahrnehmung andererseits. Der "leidende" Verstand meint nicht 
eigentlich em Moment jeder Verstandestätigkeit, sondern bezieht sich auf die Erkenntnis materiell 
vermittelter kontingenter Seiender Auch m diesem Zusammenhang wird der "nous" freilich prin­
zipiell als "apathes" begriffen Seine Kennzeichnung als "leidend" meint nicht seine passive Be­
stJmmbarkeit durch ein "Anderes" semer selbst, sondern vielmehr die Abhängigkeit seines Den­
kens von der kontingenten "Begegnung" und AfTektion mit auch sinnlich wahrnehmbaren "zu­
sammengesetzten" Seienden, sodaß er, so Dunng, Aristoteles, 581, "bald denkt, bald ntcht". Um­
gekehrtes gilt explizit gern Oe anima III 5, 430 a 22 vom "theoretischen" bzw. "tätigen" nous. 

1284 Zur "Selbsterkenntnis" der menschlichen "anima" vgl. I 87, I, In Oe anuna II 6, n. 308. S. dazu 
Al72enbacher, IntentionalItät, 44 ff. 

1285 Vgl. 179, 3 - 5; Scg II 76 -78. 

1286 Vgl. In Oe anima III 18, n. 787 ff, zur diesbezUglichen Vorlage bei Aristoteles s. Oe anuna IJ[ 5, 
430 a 14 - 15, Insbes. III 8,431 b 21 Die aristotelische Ausrichrung der anima "auf alles" findet 
sich freilich m E auf einen gegenüber Thomas unterschiedlichen Wirklichkeitshorizont bezogen 
vor, der durch die relative Geschlossenheit und Konstanz emer metaphYSischen Formenwelt ge­
kennzeichnet ist. Weiters bezeichnet sie - zum einen - die umfassende PotentialItät des intellecrus 
hinsichtlich des "Wirklichen" Denkens aller - spezifischen - Formen, jedoch nicht seme Offenheit 
auf - transzendentale - Universalität hm und gilt daIilberhinaus ob der diesem eigentümlichen ein­
schränkenden Voraussetzungen gewiß nicht fiIr praktisches Erkennen Weiters meint sie - jeden­
falls hinsichtlich der "reinen" Verstandestäugken - niemals umfassende Bestimmbarkeit des nous, 
sondern begreift Im Gegenteil auch und vor allem die Wirklichkeit der "Verstandesbegriffe" als 
dessen energeia, womit er eme unmittelbare - nIcht allererst dialektisch vermittelte - Einheit bil­
det. Vgl. hiezu Oe anima III 4, 430 a 3 - 5 Danach seien "die betrachtenden Wissenschaften und 
das derart Gewußte dasselbe". Vgl. weiters Oe anima III 5, 430 a 19 fT. In der - platonkntischen 
- Metapher von der unbeschnebenen "Schreibtafel" vertritt der "nous" hinsichtlIch seiner Poten­
tialItät nicht die Stelle der Tafel, sondern jene, so Dunng, AnstoteIes, 579 f, der "Abwesenheit 
der SChrift" Vgl hlezu De anima 429 b 29 - 430 a 2. Die angesprochene "Einheit" von nous und 
IntellIgiblem gilt weiters nicht fiIr die Formen "matenehältiger", also kontingenter, "zusammen­
gesetzter", Seiender. Vgl. De anima III 4, 430 b 6 f. 

1287 Vgl Anzenbacher, IntentionalItät, 110 f Dieser benennt die "habiruell(e)" Ausrichrung menschli­
chen Selbstvollzugs als "die Bewandtnis (ratio) der UniversalItät intentional auf sein Anderes 
hin" 
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die Spezifikation praktisch-intentionaler Akte auf die Fonnen der "res exteriores" als 

ihrer "Objekte'" und untenvirft dadurch das menschliche Handeln einer deutlicheren 

Tendenz zur "Vergegenständlichung". Freilich kommen diese dem "subjektiven" 

Selbstvollzug des Menschen keineswegs bloß als "Material" zu. Ja sie füllen nicht ein­

mal nur den Stellenwert des Prinzips einer Materialursache aus. Vielmehr gewinnt der -

erkennende wie voluntative - Akt seine Fonn jeweils, so Thomas, aus seinen "Gegen­

ständen" 1288, die ihrerseits jeweils erst in ihrer Relationalität zum "Verstand"' als 

"wahr" 1289 begriffen werden bzw. in der "Materie" der Handlung als Guter menschli­

cher Stellungnahme zu sich kommen!29O. Denn einerseits enveist sich die "anima'", so 

Anzenbacher, als "wesentlich darauf angelegt, ihre Subsistenz in sich selbst im bev.llßt­

aktuellen Außer-sieh-Sein der Intentionalität zu realisieren", venveist also "die prinzi­

piell-totale Karenz des intellectus possibilis im intellectus agens auf eine Bestimmung, 

die nur außer sich, im Anderen, erreichbar ist. .<1291 Doch eignet andererseits dem sich an 

die res exteriores "entäußernden" intellectus agens - als Konsequenz seines "Außer­

sich-Seins" - auch der Stellenwert, die Vielfalt konkreter Seiender in ihrer Relevanz fUr 

menschliches Erkennen und Handeln, also gleichsam "subjektiv", zu sich selbst zu 

vennitteln. Diese werden so allererst in Differenz zum handelnden Subjekt als dessen 

"Gegenstände" konstituiert. Im Verständnis der menschlichen "anima" als "prinzipiell­

totale Karenz" 1292 in ihrer potentiellen Verfassung, die die Öffnung auf das "ens in uni­

versali'" der menschlichen "Wesensfonn" ennöglicht, wird eine "spezifisch" gebunde­

ne Bestimmung des Begriffs des Menschen übenvunden. Die den aristotelischen We­

sens begriff des Menschen ablösende "intentionale Verfassung (seines) Be\~11ßtseins,"1293 

fUhrt weiters zur Auflösung des mit dem aristotelischen Verständnis des Menschen un­

mittelbar verknüpften Konzepts seiner gelingenden spezifischen "Praxis'". Sie setzt den 

menschlichen "Akt" so allererst frei ftir eine intentional-"subjektive'" Vennittlung kon­

tingenter Gegenständlichkeit im Rahmen menschlichen Handeins und Erkennens. Diese 

bleibt jedoch ihrerseits auf die letztlich "passive" - ja im notwendigen Durchgang durch 

die menschliche ,,Sinnlichkeit" auch "aktive" - Intentionalität der res exteriores selbst 

verwiesen. Demgemäß begreift sich das auf grund seiner Intentionalität stets auch "ge-

1288 So., Teil 2, Il 1,5. 

1289 Vgl. Ver. 1, 10 ad 1; vgl. G Schutz, Veritas est adaequatio intellectus et rei. Untersuchungen zur 
Wahrheitslehre des Thomas von Aquin und zur Kritik Kants an einem überlieferten Wahrheitsbe­
griff, Leiden - New York - Köln 1993, 33 ff 

1290 Vgl. Riesenhuber, a. a. 0., 146 ff Der Begriff des "Objekts" impliziert dabei wohl auch "gegen-
standskonstituierende" Aspekte menschlicher Verstandes- und Willenstätigkeit selbst. 

1291 Anzenbacher, Intentionalität, 112; vgl. etwa 176,5; 1 87,3. 

1292 Anzenbacher, Intentionalität, 112. 

1293 Ebda. 
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genständliche" Handeln und Erkennen als "unum quid" der "res" mit dem Akt mensch­

lichen Intellekts bzw Strebevermögens selbst. Ja zumindest Im Rahmen der sensiblen 

Intentionalität wird dIes als "Akt" der "forma" bzw. "species sensibilis" des Gegen­

standes selbst verstanden, welcher die passiv-rezeptive Potentialität menschlicher Sinn­

lichkell129' jeweils zu einem "phantasma" bestimmt129s
. 

Die solcherart gewonnene "Entgrenzung" des subjektiven menschlichen Akts erfor­

dert also seine "Entäußerung" an die kategoriale Bestimmung durch die Gegenständ­

lichkeit der res exteriores in der "verslO ad extra". Diese Tendenz zur Vergegenständli­

chung des einzelnen Akts setzt seme deutlIchere Ausgliederung aus dem substantiellen 

Wesen des Menschen als dessen jeweils bloß akzidentieller Vollzug voraus. Im Gegen­

satz zur aristotelischen Inemssetzung von Wesen und spezifischer Praxis l296 liegt bei 

Thomas das Wesen des Menschen dem spezifischen aktuellen Vollzug menschlicher 

Vernunfttätigkeit Immer schon "kreatürlich" in sich konstituiert und metaphysisch im 

universalen Sein schlechthin verankert voraus l297. Die von Aristoteles herrührende on­

tologische Verschränkung von wesenhaftem Seienden und spezifischer Praxis bleibt in­

des im Grundsatz, daß ,jede Tätigkeit ... der Bedingung der Form des Tätigen 

(folgt)" 1298, erhalten. In gleichsam passiv-intentionaler Wendung entspricht dem auch 

das Prinzip der "similitudo" 1299 bzw. "adaequatio"13110 von urteilendem Verstand und er-

1294 Vgl J 79, 3 ad I; Ver 26,3 ad 4. Aus aristotelischer Sicht wird der "sinnliche" Akt dagegen als 
gemeinsame energe/G des speZifischen Wahrnehmungsvermögens und des diesem korrespondlc­
renden Wahrnehmbaren, etwa, so Anstoteies, des "Tönens" und "Hörens", verstanden, Insoferne 
Sich beide zwar zu ihrer Vcrwirklichung gegenseitig in ihrer Aktualität voraussetzen, Ihrcm 
"Wesen" nach Jedoch unterschieden bleiben. Vgl. hiezu De anima III 1,424 b 22 - IlI2, 427 a 16, 
insbcs. 111 1,425 b 4 - 426 b 8. Im Horizont einer nach spezifischen Wahrnehmungen bzw Orga­
nen gegliederten Sinnlichkeit tritt eine etwaige "gegenständliche" Strukturierung sowie die The­
mausierung ihrer "Subjekt"-"Objekt"-Wechselbeziehung hinter ihrer "relationalen" Deutung und 
Kennzeichnung durch "Tätigkeitsbegrifflichkeit" zurück. Vgl De anima 1J12, 426 a 27 ff. 

1295 Vgl. I 78, 3, 4, J 85, I, 2. Zur "intentio senslbllls" sowie zum potentiell-ursächlichen Charakter 
der "phantasmata" auch für die Intelligible Intentionalität vgl. Anzenbacher, Intentionalität, 112 fr 
Demgegenüber stellt das aristotelische "phantasma" nicht einen Akt des "senslbile", sondern der 
von der Sinnlichkeit unterschiedenen menschlichen "Vorstellungskraft" dar Vgl. hiezu De anima 
III 3, 427 a 17 ff 

1296 S.o., Ted I, I 3, Tei12, 13. 

1297 Zur begrifflichen Dlssoztalton von "substantia" (ousia) einerseits und "PraxiS" als "operatio" an­
dererseits s.o., Teil 2, I 3; zur metaphysischen "Basis" praktischer Philosophie bel Thomas in der 
bereits metaphYSisch bzw. schöpfungstheologisch verankerten ,,'Menschennatur'" als "Um riß des 
(ihr) Aufgegebenen" vgl auch Ktllxen, Ethik, 58 ff. 

1298 Ver. 2, 6, vgl Anzenbacher, Intentionalltilt, 116 

1299 Ver. 2, 6; s auch - mit Bezug auf den mtellectus - Ver 1,3 

1300 Vgl. allgemem Scg I 59 
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kanntem Gegenstand auf der Grundlage der durch diesen "informiert(en)" \301 "sinnli­

che(n) Erkenntnispotenz" 1302. 

Als bedeutsame Konsequenz dieses Grundsatzes hat der menschliche Intellekt - als 

intellectus habitualis - auch alle jene Prinzipien zu enthalten, die der Erkenntnis und in­

tentionalen "Inexistenz"1303 aller Seienden zugrundeliegen. Er umfaßt solcherart auch 

notwendigerweise die transzendentale Bestimmung des menschlichen Akts. Diese trans­

zendentalen Grundlagen, derer sich der intellectus im Medium der Gegenstandserkennt­

nis vergewissert, um in der "reditio ad seipsum" gleichsam zu deren allgemeinen Prin­

zipien "zurückzukehren", eignen ihm notwendigerweise immer schon gewissermaßen 

"habituell" \304 als "intellectus possibilis". Nur da der menschliche intellectus als "habi­

tus der Prinzipien des ens in universali" im "Vollzug"1301 die "transzendentalen" Prinzi­

pien der Gegenstandserkenntnis, ja des intentionalen Seins der "Gegenstände" selbse306, 

so Anzenbacher, "habituell" bei sich hat, "vermag (er) sich von seinem Anderen her zu 

bestimmen." 1307 Trotz des zeitlichen "Vorrangs" der Gegenstandserkenntnis vor der 

Selbstreflexion des erkennenden Bewußtseins\308 stellen die vom Menschen gleichsam 

"begleitend" gewußten Prinzipien des universalen Seins - ja der menschliche Intellekt 

selbst als "Habitus dieser Prinzipien"1309 - ihrerseits die ontologische "Bedingung der 

1301 Anzenbacher, Intentionalität, 116. 

1302 Ebda. Vgl. Ver 2,6. 

1303 Anzenbacher, Intentionalität, 117. 

1304 Vgl. I 87, 3, Thomas betont In der Frage, ob der Intellekt seinen eigenen Akt erkenne: "Et ideo id 
quod prima cognoscitur ab intellectu humano, est huiusmodi obiectum; et secundario cognoscitur 
ipse actus, quo cognoscitur obiectum; et per actum cognoscitur ipse intellectus, cuius est perfectio 
ipsum intelligere. " ("Und daher ist das, was vom menschlichen Intellekt zuerst erkannt wird, des­
sen Objekt; und als zweites wird (erst) der Akt selbst erkannt, durch den das Objekt erkannt wird; 
und über den Akt wird der Intellekt selbst erkannt, dessen Vollendung es ist, sich selbst zu erken­
nen.") Vgl. Anzenbacher, Intentionalität, 110 ff. 

1305 Anzenbacher, Intentionalität, 111. 

1306 Der Begriff des "Gegenstands" setzt ja - einander wechselseitig bedingend - sowohl die "Entzwei­
ung" gegenüber dem intentional aus sich heraustretenden "Subjekt" als auch die dadurch allererst 
ennöglichte Vennittlung durch dessen Akt voraus. 

1307 Anzenbacher, Intentionalität, 110. Dieser ruhrt weiters aus: "Als Prinzip aller Erkenntnis ist darum 
auch der sich In der cognitio per apprehensionem begreifende aktiv-passive Intellekt Prinzip aller 
intentionalen Gegenständlichkeit. Er vollzieht in sich habituell (habitus principiorum) die Be­
wandtnis (ratio) der Universalität intentional auf sein Anderes hin, das nur dadurch sein Anderes 
zu werden vennag." Vgl. dazu auch Scg 11 76, wonach "die beiden Tätigkeiten aber, nämlich die 
des aufnehmenden und die des tätigen Verstandes, ... dem Menschen zu(kommen)." Thomas fUhrt 
aus, ebda.: "Der Mensch abstrahiert nämlich von den Vorstellungsbildem und nimmt in seinem 
Geist aktuell Erkennbares auf: Wir wären nämlich sonst nicht zur Kenntnis dieser Tätigkeiten ge­
kommen, wenn wir sie nicht in uns erfuhren. Die PrinZipien, denen diese Tätigkeiten zugeschrie­
ben werden, ... müssen daher Kräfte sein, die als Fonn in uns smd." 

1308 Vgl. I 87, 3. 

1309 Anzenbacher, Intentionalität, 111. 
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Möglichkeit" jcder Gegenstandserkenntnis wie jedes gegenständlichen Handeins dar. Ja 

die dem Subjekt "objekthafte" Bestimmung des Akts einerseits und die transzendentale 

Fundierung alles "Erkennbaren" bzw "Erstrebbaren" durch das habituelle Wissen der 

ersten Prinzipien im sich selbst vollziehenden Subjekt bedingen einander notwendig 

wechsel sei ti g 1110. 

In paradigmatischer Welse kommt die "passive" Bestimmung intentionaler Subjekti­

vität durch ihr "extrinsecum" in der rezeptiven Sinnlichkeit zur Geitungl3ll
, welche als 

material-potentielle Offenheit auf das je andere hin durch die "forma sensibilis" der res 

extenor zum konkreten "phantasma" aktulert wird. Gleichermaßen Wirklichkeit des "a­

gens extrinsecum"'lI2 wie seiner sinnlIchen Rezeption, kommt im "Vorstellungsbild" 

auch die gegenständliche Sache - hinsichtlich ihrer sinnlichen Aktivität - im leiblichen 

Subjekt zu sich selbst vermittelt zur Geltung'J\3 Diese universale "äußere" Bestimm­

harkeit reflektiert sich selbst als Vollzug der transzendentalen "Leiblichkelt" des Men­

schen, welche die "Materie" aller sinnlich aktuierten "Formen" darstellt 'J'4 . Im "phan­

tasma" zeigt sich wohl In markanter Weise die zweiseitige Vermittlungsstruktur jedes 

Erkenntnisakts als eines rational-Intentionalen Selbstvollzugs des Menschen. Die cha­

rakteristische intentionale Vermittlung von "Subjekt" und "Objekt" stellt sich einerseits 

zwar als - mehrfach in sich differenzierter - Anwendungsfall der allgemeinen metaphy­

sischen Vermittlungsstruktur von Akt und Potenz aristotelischer Provenienz dar. Als 

solcher wirkt er jedweder abstrakten oder objektivistisch-vergegenständlichten Disso­

ziation von jeweiligem "agens" und "rezeptivem" Vermögen im Zusammenwirken von 

"subjektiver" und "objektiver" Intentionalität entgegen. Auf dieser Grundlage stellt sich 

auch der sinnliche Akt des Menschen in der Tat in der "Identität" des "unum quid"\315 

in gleichem Maße und seiner "Wirklichkeit" nach in sich undifferenziert als Akt und 

intentionales Sein der "res sensibllis exterior" im wahrnehmenden Subjekt dar wie auch 

als "actio immanens"IJ'6 menschlichen Selbstvollzugs. Der auf seinen "äußeren" Ge-

1310 Zur Aufhebung der im Aufbau des dialektischen ErkenntnIsprozesses zur "Antithese" geratenden 
"Momente" von auf gegenständliche Beslimmung gerichtetem "intellectus agens" und habituell­
transzcndenJalem "mtellectus possibilis" in der ,jene Antithetik aufhebende(n) Synthese von ver­
sio ad extra ... und reditio ad selpsum ... " "Im Vollzug des eInen intentionalen intelligere" vgl. 
Anzenbacher, IntentionalItät, 112 

1311 Vg1.I79,3ad I,Ver.26,3ad4 . 

1312 Anzenbacher, IntentionalItät, 114 . 

1313 So fonnulien Anzenbacher, IntentionalItät, 116, prägnant: "Es (das phantasma) ist die sinnliche 
Pr:lsenz des Anderen m der Offenheit auf das Andere hin " 

1314 Vgl. Anzenbacher, Intentionalität, 113 ff, dieser bestimmt die SInnlichkeit als "Vennögen, die 
Fonn des Anderen als Bestimmung zu haben". 

1315 Anzenbacher, IntentionalItät, 117 

1316 Anzenbacher, IntentionalItät, 119 Vgl. Ver. 8, 6. 
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genstand verwiesene menschliche Akt kann demnach gleichwohl als "eine Tätigkeit" 

begriffen werden, so Thomas, "die im Tätigen selbst bleibt als seine Vollkommen­
heit" 1317 

Insofern aber der "sensus" durch die Form des "sensibile" aktuiert und informiert 

wird, die damit auch zur ursprünglichen "Spezifikation" des menschlichen Akts selbst 

führt, ist auch schon die je spezifisch in sich selbst konstituierte und wesensmäßig ge­

bundene sowie jede "Transzendenz" ausschließende Verwiesenheit des aristotelischen 

Prinzipienpaars aufgebrochen. Zwar stellt sich die Einheit der kategorialen Vermit­

telthcit des "unurn quid" von sensus und sensibile - als Subjekt und Objekt in ac/u -

nicht zuletzt auch als Ertrag der Rezeption der in den aristotelischen Reflexionsprinzipi­

en gewonnenen "Eigentlichkeit" der Vermittlung kontingenter Seiender dar. Doch er­

fährt die damit verbundene spezifische Prinzipienstruktur jedes Seienden - soweit sie die 

"Gegenständlichkeit" für menschliches Handeln betrifft - eine prinzipielle Entschrän­

kung und wechselseitige Dynamisierung im komplexeren Aufbau des per se unspezifi­

sehen und aufgrund seiner Verwiesenheit auf die Vielfalt konkreter Objekte dynami­

schen "unurn quid" von Handlung und Gegenstand. 

Die dialektische Bewegung von "versio ad extra" und "reditio in seipsurn", in der 

die Verschränkung von rezipierender Materie mit der aktuierenden Form eines anderen 

Seienden je konkret zur Geltung kommt, läßt sich auch noch auf der Ebene intelligibler 

Erkenntnis explizieren. Neben ihrer potentiellen Bestimmbarkeit "durch das Andere", 

d.h. durch die forma sensibilis der res exterior, erweist sich die menschliche Sinnlichkeit 

durch ihren materialen, potentiellen Charakter und als wesentliche Voraussetzung jedes 

intelligiblen Akts 131 8, so Anzenbacher, "in einer doppelten Passivität" gegenüber "der 

Spontaneität des intellectus agens" 1319 Dem phantasma als "diese(r) in zweiseitiger pas­

siver Potentialität stehende(n) sinnliche(n) Bestimmtheit" 1120 eignet eine gleichsam 

1317 Ver. 8, 6; vgl Anzenbacher, Intentionalität, 117 Ir. Dieser betont: "Der sinnliche Gegenstand hat 
im Phantasma In dem Sinne intentionales Sein, als das Phantasma die Identität, das unum quid, 
von sensus in actu und sensibile in actu, von aktuiener Sinnlichkeit und aktueller sinnlicher Rea­
lität ist. Im Phantasma wird das Subjekt das Objekt." 

1318 Dies gilt im eigentlichen Sinn freilich nur ftlr die Erkenntnis "zusammengesetzter", d.h. kontin­
genter, Seiender, also ftlr die sogenannte zweite - solcheran fur spezifisch menschliches Erkennt­
nisvermögen jedoch exemplarische - Verstandestätigkeit. Vgl. hiezu I 76, 5, I 79, 4; I 85,2. 

1319 Anzenbacher, Intentionalität, 114. Dieser erläuten: "Im intentionalen Vollzug wird also gewisser­
maßen eine zweischichtige Äußerlichkeit bewußt und explizierbar. Einerseits die Äußerlichkeit 
der Sinnlichkeit selbst gegenüber dem tätigen Intellekt, den sie passiv-potentiell rezipien und der 
in ihr seine Bestimmung fmdet. Andererseits die Äußerlichkeit des sensibile extrinsecum, eine 
sich in der Intentionalität über die Sinnlichkeit vermittelnde Äußerlichkeit, auf die hin Sich der 
Intellekt in semer versio ad extra richtet und von der her er sich in der reditio bestunmt weiß." 

1320 Ebda. 
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vern1ittelnde Funktion '21 zwischen zwei aufeinander verwiesenen "Ordnungen" der te­

leologischen Aktuierung, nämlich zwischen der Äußerlichkeit des sinnlichen Gegen­

stands und der FinalItät der menschlichen Geistseele in ihrer Intelligibilität. Die Dialek­

tik des menschlichen Akts steigert sich so im intelligiblen Vollzug des intellectus agens 

zur Überwindung und Integration einer ihm zweifachen "Äußerlichkeit". Denn der im 

phantasma bestimmten SinnlIchkeit als dem bloßen Akt der sensIblen Form eignet wei­

terhin der Charakter der PotentIalität gegenüber dem intellectus agens lJ22
, der erneut auf 

eine "redltlO in seipsum" verweistll23 In der auf den "Begriff' einer Sache gerichteten 

"reditio ad essentiam" erfahrt die menschlich-intentionale Aneignung der "Gegenstän­

de" menschlicher Vernunfttätigkeit eine weitere Steigerung. Vermag doch der sich in 

der "vcrsio ad extra" an das sinnliche "Vorstellungsbild" entäußernde intellectus agens 

bereits auf einen dem sinnlichen Selbstvollzug des Menschen "immanenten" Akt der res 

exterior als Potenz zu rekurrieren. "Im Vollzug dieses Prozesses", so Anzenbacher, 

"liegt die Vollkommenheit des Subjekts, die sukzessive Überwindung der Karenz des 

mtellectus possibilis'<l124. Erneut handelt es sich im notwendigen Durchgang durch die 

Sinnlichkeit um emen komplexen Vollzug von potentiellem "intelligibile" - dem phan­

tasma - und aktUlerendem Bewußtsein 132s
• In jenem bleibt eben deshalb der Charaktcr 

dcs "Außer-sich" - und des "Bei-sich" -Seins im Anderen, nämlich in der Wendung zur 

Sinnlichkeit, erhalten und steht einer gleichsam kategorial-gegenständlichen, "äußerli­

chen" Konfrontation und Affektion von "Objekt" und "Subjekt" entgegen. 

Freilich steigert sich der bereits im Vollzug des intellectus mehrfach explizierbare 

Charakter der Selbsttranszendenz, der im Rahmen der intellektiven Vermögen bloß in 

die "Inexistenz" und Aktualität der "forma" bzw. "intentio intellecta", also des Begriffs 

des erkannten Gegenstands, in der "Tätigkeit" des erkennenden Geistes selbst einmün­

detll26
, allererst in der praktischen Intentionalität zur "Vereinigung" (coniunctio)1l27 mit 

1321 Vgl 185,2. 

1322 Vgl. die auch bel Aristoteles vorfind liehe, wohl platonisch inspirierte "Licht" -Metapher, wonach 
der intellectus" als "agens" die "phantasmata" hinsichtlich der Begrifflichkeit kontingenter Sei­
ender "erhelle" S 179,4 . Vgl. De anima II 7, 418 a 26 fr 

1323 Vgl Anzenbacher, Intentionalität, 114; 118 fr, 

1324 Anzenbacher, Intentionalität, 119 

1325 Vgl. Anzenbacher, Intentionalität, 119 ff. 

1326 Zur unterschiedlichen "Vollzugsqualitl1t" des - Intellektiven - Erkennens gegenüber dem Handeln, 
wonach Jenes "semen Schwerpunkt in sich selbst" habe, vgl. Riesenhuber, a. a. 0 ., 132 fr Dem­
nach gehe "die Erkenntnis von wem Ursprung her stärker aus der Eigenaktivität des Erkennen­
den" hervor. Sie reiche "nicht über den Erkennenden hinaus, sondern ruh(e) in sich" Vgl. msbes. 
Sent 1lI, 27, 1,4, Ver 4, 2 ad 7, Ver 2,5 ad 6; 1- 1128, I ad 3; 11 -11 1,2; vgl hiezu auch Anzen­
bacher, IntentIOnalität, 109 ff., 118 ff Zur Überlegenheit des Intellekts aufgrund seines "einfache­
ren" und "absoluteren" Gegenstands vgl 182,3; s. hlezu auch Ver. 22, 11. 

1327 Sen!. III, 27, 1,3 ad 2. 
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seinem "obiectum". Zwar setzt bereits die erkennende "versio ad extra" ihrerseits in der 

notwendigen "convenientia" bzw. "assimilatio" 1328 oder "adaequatio intellectus ad 

rem"1329 - über alle bloß "passive" Bestimmtheit hinaus - die urteilende Leistung des 

Verstandes in der eigentlichen Konstitution des "erfaßten" Gegenstands voraus 1330. 

Doch gelangt erst das intentionale Streben zur "unio" 1331 mit dem "real( en)" 1332 Sein 

seines Gegenstands selbst llll . Im Gegensatz zur gleichfalls unmittelbar mit der "res" 

konfrontierten Entäußerung des Subjekts in der sinnlichen Wahrnehmung bzw. Appeti­

tivität - von wenngleich umgekehrter "Vollzugsrichtung" 1334 - meint diese keine phy­

sisch-äußerliche Affektion durch ihr Objekt, sondern richtet sich auf dessen substanti­

elles Sein und dessen auch situationsgerechte Relationalität zum "Guten" I33l. Das 

gleichsam "reale" "unum quid" hat demgemäß seinen Ursprung in der - mit dem ,.bo­

num in communl" bzw. dem "finis ultimus" korrelierten - sittlichen Spontaneität des 

Subjekts. Es setzt weiters - zur Konstitution einer "res" in praktischer Hinsicht - die 

"apprehensio" sowie die Beurteilung ihrer konkreten "Konvenienz" immer schon vor­

aus und begreift damit den diesbezüglichen intentionalen "Akt" des Intellekts integrativ 

in sich1336
. Diese im Verhältnis zu Aristoteles (aber auch zur Kant'schen praktischen 

Philosophie) akzentuiertere Gewichtung von Aspekten intellektiver Erkenntnis zur 

zweckhaften Leitung des Willens geht wohl nicht zuletzt aus der Dialektik von radikali­

sierter Geäffnetheit menschlichen Strebens gegenüber dem "ens in universali" einerseits 

und dessen daraus resultierendem konstitutiven, wenngleich immer schon subjektiv-

1328 Vgl Scg I 53, De pot. 8, I; 9, 5. 

1329 Ver. I, I 

1330 Dies gilt zumindest fur die sogenannte "zweite" Verstandestätigkeit gemäß Ver. I, I, welche sich 
auf die "apprehensio" "zusammengesetzter" Seiender modo "compositionls aut divisionis" be­
zieht. Vgl. hiezu insbes. Ver. 1,3; Scg 159. Sie unterscheide sich solcherart von der "ersten" Ver­
standestätigkeit als dem unminelbaren begrifflichen Erfassen der "principia per se intellectui no­
ta", da sie trotz ihrer gleichsam "natUrlichen" Kenntnis (vgl. Ver. I, I, EBT 6, 4) doch stets auf 
die reduktive Gewinnung aus erfahrungsgebunden-gegenständlichem Wissen verwiesen bleibe 
und solcherart in der Regel zumindest eine "analytische" Urteilstätigkeit einschließe. Zur Unter­
scheidung ZWischen erster und zweiter Verstandestätigkeit sowie zum Stellenwert der "Anglei­
chung" des Intellekts an sein Objekt vgl. Schutz, a. a. 0., 11 ff. Zu den "prima principia" des Ver­
standeswissens, insbes. zu deren Stellenwert als "habitus naturalis", vgl. auch u., Teil 2, III 6. 

1331 1-1128, I ad 2. 

1332 Vgl. Riesenhuber, a. a. 0., 146 ff. 

1333 V gl. weiters Anzenbacher, Intentionalität, 136 ff. 

1334 Riesenhuber, a. a. 0.,132. 

1335 Vgl. RIesenhuber, a. a. 0., 146 ff. 

1336 Vgl. Scg 1147; vgl. Anzenbacher, Intentionalität, 136 ff.; zur Beschränkung des "intellectus practi­
c(us)" auf die Wahrnehmung und Reflexion kontingenter Seiender und dessen Ausschluß vom 
Wissen des "Notwendigen" vgl. I -/I 57, 5 ad 3. 
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intentional vermittelten Gegenstandsbezug hervor Sie entspricht weiters den dadurch 

eingeforderten gesteigert urteilend-"ordnenden", jedoch nicht als ,.zwecksetzend" be­

griffenen Aufgaben handelnder Stellungnahme in der Bestimmung des konkreten bo­

num. 

In der Folge geht auch die teleologische Spezifikation menschlichen Strebens nicht 

mehr aus einer dauerhaften Formation seiner Praxis hervor. Sie tritt vielmehr in der -

deutlicher Im Sinne je eInzelner Konkretheit der Handlung verstandenen - aktuellen 

Stellungnahme des Subjekts zutage. Solcherart zeigt sich die viel faltige Bezogenheit 

von "Akt" und "Potenz" in der Konstltuierung menschlicher Vollzüge in besonders 

deutlicher Weise einer dialektischen Umdeutung und Öffnung unterworfen . Diese ge­

währt sowohl den "res exteriores" eme "Inexistenz" lll' im Vollzug subjektiver Inten­

tionalität und stellt im gleichen Maße dennoch die "reale Transzendenz" \338 der Gegen­

stände menschlichen HandeIns in der "versio ad extra" sicher, welches damit seine je 

konkrete Form- und ZIelbestimmtheit in den "res extra anima" außer sich hat. Diese 

Entschränkung spezifischer Bestimmungsgründe in der Konstituierung des einzelnen 

Akts und der damit verbundene "Transzendenzcharakter" menschlicher Handlungste­

leologie stellen sich als das Ergebnis der universalen Geweitetheit der zielhaften Aus­

richtung menschlichen Selbstvollzugs dar. Demgemäß ruht dessen konkrete Vermittlung 

und spezifizierende Einholung nun nichtrnehr auf je spezifisch konsolidierten, habituel­

len Strebensvollzügen auf Nicht zuletzt im ZeIchen des - durch die Absolutheit Gottes 

und die uneinholbare Fülle des Grundes - geweiteten Horizonts allen Seins wird sie viel­

mehr dem nunmehr bereits als je einzelnen konkret zu sich kommenden Akt mensch­

licher Intentionalität überanl\.vortet. 

Das aristotelische Modell der prinzipienhaften Verschränkung von "form" und "Ma­

terie" bildet wohl eine maßgebliche systematische Vorlage fur den bei Thomas als 

komplexen Vermittlungsprozeß Z\·.ischen menschlichem Intellekt und teleologischer 

Gegenstandswelt begriffenen rationalen Selbsl\.'ollzug der menschlichen "Geistseele" . 

Diese jeder abstrakten Funktionalisierung entgegenstehende Vermittlungsstruktur ari­

stotelischer Provenienz erfahrt jedoch in ihrer dialektischen Entäußerung an das je "an­

dere" Formprinzip der res extenor eine charakteristische Umformung. Solcherart er­

zeugt sie ebenso die prinzipielle "Karenz" von Intellekt und Willen in deren Potentiali­

tät gegenüber jeder ursprünglich bindenden Wesensform wie auch deren Öffnung auf 

UniversaJität hin in der dem Menschen aufgegebenen "Selbst-Bestimmung" seines We-

1337 Anzenbacher, Intentionalität, 117 

1338 Anzenbacher, Intentionalität, 117. Dies gilt - in unterschiedlicher Intentionalitätsrichtung - fUf die 
Sinnlichkeit wIe auch rur die intentionale Struktur des Strebens. 
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sens 1J39
. Freilich unterscheidet der gleichsam "tätige" Charakter menschlicher Wesens­

entfaltung die Konzeption des Thomas keineswegs von der des Aristoteles. Doch ge­

winnt das von Aristoteles herrührende Verständnis der "praktischen Natur" des Men­

schen jene universale "Offenheit des Seinkönnens" , welches seine Bestimmtheit - auch 

hinsichtlich seiner praktischen Zwecke - von dem erlangt, "was in dieser Offenheit be­

gegnet, was erkarmt und ergriffen wird" 1340. In der Überwindung eines spezifisch in sich 

geschlossenen Praxisverständnisses aristotelischer Provenienz, welches in seinem spezi­

fischen Charakter auch ganz und gar als die Natur des Menschen begriffen werden kann, 

wird freilich auch die unmittelbare Gefügtheit und entelechiale Vermittlung sittlicher 

Zwecke im Handeln selbst aufgegeben. Diese muß zugunsten der je neuen Bestimmung 

menschlicher Praxis vermittels jener Gegenstände und deren immanenter Teleologie zu­

rücktreten, welche ihr aufgrund ihrer Ausrichtung auf das "ens in universali" je begeg­

nen. Aus der "Vorgegebenheit" praktischer Ziele "im Ethos" ist, wie bereits erörtert, 

eine Vorgegebenheit in der - allen konkreten Handlungsvollzügen in unbedingter Weise 

vorgelagerten - "Natur" des Menschen geworden, die aufgrund ihrer universalen Geöff­

netheit auch immer schon in konstitutiver Weise auf die je andere "Natur" ihrer Gegen­

stände verwiesen ist. 

Freilich wird im Vollzug der praktischen Intentionalität nicht nur die ontologisch­

aktmetaphysische Integration naturhaft-"äußerer" Gegenständlichkeit gemäß deren im­

manenter Zweckhaftigkeit - dies in gesteigerter Intensität noch gegenüber ihrer intellek­

tiven Erkenntnis - zur Geltung gebracht. Es werden darin auch die aristotelischen Ten­

denzen zur Trennung relativ unverbundener Seelenvermögen bzw. -tätigkeiten und die­

sen zugehöriger Wissensbereiche1341 weiter zurückgedrängt. 

1339 Zum "grundsätzlich praktisch zu verstehenden Wesen" des Menschen, dessen "vollendete Be­
stimmtheit" ihm stets "nur als eine zu erwirkende" ,,'vorgegeben'" sei, vgl. Kluxen, Ethik, 56 f. 

1340 Kluxen, Ethik, 56. 

1341 Vgl. dazu Zeller, a. a. 0., H, 2, 592 ff.; insbes. 596 ff. Demnach habe Aristoteles "nirgends die 
Frage (aufgeworfen), wie wir dazu kommen, im Wechsel der Lebenszustände und Lebenstätig­
keiten das Ich als Beharrendes festzuhalten" . (60 I) Mit Verweis auf E.N. IX 9, 1070 a 29 hebt 
Zeller m.E. zu Recht hervor, daß sich das Begreifen von "Bewußtsein" aus aristotelischer Sicht 
gewissermaßen auf dessen "Unmittelbarkeit" im jeweils aktualisierenden Vollzug unterschiedli­
cher Seelentätigkeiten beschränke, er jedoch zu keiner "Identität des Selbstbewußtseins in den 
verschiedenen Tätigkeiten" durchdringe. Zu berUcksichtigen ist in diesem Zusammenhang die -
freilich nicht im Rahmen einer reduktiv-gleichsam "transzendentalen" Reflexion bestimmte, son­
dern gewissermaßen durch "sachliche" Ausgrenzung erzielte - Priorität praktisch-vernünftigen 
Strebens ftIr die Bestimmung des Begriffs des Menschen "als Menschen" Vgl hiezu freilich auch 
die thomasische Unterscheidung zwischen dem ontologisch ursprUnglicheren Wesen des Men­
schen als seinem "primum esse" gegenüber der Betätigung seiner grundlegenden Seelenvermögen 
(in "Wille" und "Verstand"), die als diesem nachgelagel1e "sekundäre" Potenzen begriffen wer­
den. Vgl. dazu bereits 0., Teil 2, I 3, 4. 
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Im Begriff des "actus humanus" ist nicht einfachhin der Gegenstand thomasischer 

"IIandlungstheorie" benannt. Dieser meint vielmehr in allgemeinerer Weise die selbst­

tätige AktualJsierung gegenüber dem "Grundakt" 1342 unterschiedener und diesem gleich­

wohl zugehöriger "sekundärer" Vermögen. Diese lassen in ihrer gememsamen Ver­

wiesenheit auf den Vollzug des - ihnen gegenüber gleichwohl "transzendent" verblei­

benden - Wesens des Menschen sowie in ihrer deutlicheren systematischen Bezogenheit 

aufeinander Elemente eines von Aristoteles weitgehend unreflektiert gelassenen trans­

zendentalen "Ich-Bewußtseins" aufscheinen. Aus aristotelischer Perspektive stellt sich 

dagegen keine vergleichbare Notwendigkeit zu einer umfassenden und allgemeinen on­

tologischen Begründung menschlicher Vernunfttätigkeiten, deren fortschreitende Selbst­

reflexion weiters allererst geeignet ist, auch den Begriff einer gegenüber dem Vollzug 

des Wissens relativ differenzierten Gegenständlichkeit freizusetzen lJ4J
. In der für antike 

Denktradition insgesamt charakteristischen Hinwendung des Wissens zum "Innestehen" 

im Sein selbst fehlt es an einer vergleichbaren Trennung des Wissens von seinem "Ge­

genstand", welche allererst die dialektische Spannung im Vermittlungsprozeß thomasi­

scher Intentionalität erzeugt. Von daher werden bei Aristoteles etwa grundlegende Er­

kenntnisprinzipien und anthropologische Grundvollzüge, im Sinne eines Ausgangs vom 

jeweiligen "Seienden", getrennt erörtert und finden sich weiters die differenzierten See­

lentätigkeiten sowie die verschiedenen "Bereiche" menschlichen Wissens deutlicher 

von ihrem Jeweils spezifischen "Erkenntnis interesse" her perspektivisch gegliedert vor. 

Anders als Thomas geht Aristoteles im für ihn stets charakteristischen Rekurs auf die 

gelungen-geglückte Wirklichkeit jeglicher Erkenntnis bzw. der dieser zugehörigen 

"pragmata" 1144 hinsichtlich des Erwerbs menschlichen Wissens entweder von gleichsam 

"gewachsenen" natürlichen Fähigkeiten oder aber tätig ausgebildeten Haltungen aus, 

deren Entwicklung und individuelle Genese nicht erörtert und begründet, sondern im 

wesentlichen vorausgesetzt werden müssen. In einer vergleichsweise größeren Nähe zur 

Phänomenologie und zum jeweiligen funktionellen Kontext menschlicher Vemunfttä­

tigkeiten vermeidet er dadurch aber auch die thomasisehen Tendenzen zu einer abstrakt­

schematisierenden Auffacherung des metaphysischen Vermittlungsmodells von "Akt" 

1342 Zur Unterscheidung bzw zum Zusammenhang von "Grundakt" und "sekundäre(m) Akt von 
Wollen und Erkennen" vgl. RIesenhuber, a. a. 0., 151 ff 

1343 Aristoteles kennt keinen entsprechenden Begriff von Objekthaftlgkelt, spricht vielmehr, etwa im 
Kontext der sinnlichen Wahmehmung, von "hypokeImenon" (De anuna 1II 2, 426 biO) bzw. re­
kurriert von vornherein auf besllmmte auf Rezeption angelegte "Tätigkeitsfonnen", wie etwa das 
"Tönen" oder das "Hören". Vgl. dazu De anima 1112, 425 b 25 ff 

1344 Vgl. Ober die bereits erwähnten AusfiJhrungen in der Metaphysik hinaus auch im Kontext seiner 
Seelen lehre De anima 111 7, 431 a I - 4 Demnach sei "dIe mögliche Wissenschaft" zwar "im ein­
zelnen Menschen zeitlich frOher" als die "wirkliche Wissenschaft", letztlich "im ganzen aber .. . 
nicht einmal zeitlich frOher". 
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und "Potenz", "Fonn" und "Materie". Erst in der thomasischen Rezeption wird dieses 

in einer auf beliebige Momente des Erkenntnisvorgangs in vielfach differenzierten Ver­

schränkungen anwendbaren Fonn zur weitgehend analogen Erläuterung der Gewinnung 

theoretischen wie auch praktischen Wissens herangezogen. 
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111. Zur teleologischen Begründung von Recht und Politik bei Thomas von Aquin 

J Zum Verhaltnis von .. Gesetz" und Freiheit Zur Abgrenzung einer teleologischen 

Strebensethik von einem Modell heteronomer Pflichtenbindung 

Der Begriff des Gesetzes erfahrt bei Thomas seine Deutung und Einordnung entschei­

dend im systematischen Kontext eines sich im Modell teleologisch gerichteten Strebens 

artikulierenden Verständnisses von Sittlichkeit. In diesem Horizont erzeugt die univer­

salteleologische Öffnung des aristotelischen Ethoskonzepts nunmehr auch ein gesteiger­

tes Begründungserfordemis, welches die Überbietung bloß strebensimmanenter Sinn­

strukturen auf ein gleichsam "äußeres" Prinzip ll4l hin einfordert1346
. 

Im Aufbau der Summa theologica unter die unabdingbaren "principia exterioria" 

menschlich-sittlicher Tätigkeiten überhaupt eingeordnet, überschreitet der begründende 

Stellenwert des thomasischen Gesetzes bei weitem die Aufgabe politisch-rechtlicher Le­

gitimation. Doch läßt sich sein systematischer Gehalt auch aus der Perspektive einer 

umfassenden sittlichen Begründungsfunktion keineswegs im Horizont der herkömmli­

chen moraltheologischen Auseinandersetzung um autonome Selbstbestimmung einer­

seits und "naturrechtlich" oder neuerdings deutlicher "offenbarungspositivistisch" 1)47 

akzentuierte heteronome Verpflichtung sittlichen Handeins andererseits adäquat zur 

Geltung bringen, wie sie durch ein massives Spannungsverhältnis zwischen "Gesetz" 

und Freiheit bestimmt ist. Wird doch auch in der zeitgenössischen moraltheologischen 

Diskussion - nicht selten mit Berufung gerade auf die scholastische Tradition - der darin 

beanspruchte Begriff des Gesetzes immer auch schon einer von dieser neuzeitlichen 

"Antinomie" geleiteten rückprojezierenden Umdeutung unterworfen. Erst auf der Folie 

einer solcherart nachträglichen Polarisierung von Gesetz und Freiheit kann jenes zur 

spezifisch theologischen Konkurrenz zum neuzeitlichen Freiheitsethos proklamiert und 

damit als bevorzugtes Ausdrucksmittel einer weitgehend "weltlosen" Manifestation 

christlicher Theonomie herangezogen wcrden. Diese äußert sich in verschiedenen For-

1345 Vgl. I - JI 90, prol 

1346 Insofern dIe ftlr die Universalität menschlicher Freiheit konstitutive Dynamik der "Selbstiiber­
schreitung" ihrer konkreten Akte von einem nur in einem Horizont ontologisch-theologischer Re­
flexion aufscheinenden schlechthinnigen Grund ausgeht, weIst gerade der Charakter der "Exterio­
rität" die "lex" als - wenngleich keineswegs in unvermittelter Weise - theologisch relevantes Prin­
ZIp aus. 

Zur theologischen Bedeutung der lex-Thematik - fernab ihrer unvermittelten Heranziehung als 
gleichsam "positiv-göttlich(e) Gesetzgebung" -, welche sich auch nicht in der abschließenden Be­
handlung der "lex divina" erschöpfe, vgl Merks, a. a. 0., 91 f. 

1347 Zur Problematik dieses Ansatzes auch im Kontext der grundlegenden Prinzipien kirchlicher Ord­
nungsstrukturen s. E. M. Maier, Kirchenrecht als christliche Freiheitsordnung, in: ÖAKR 35 
(1985), 288 fr 
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men und Abstufungen "extrinsezistischer" Aufteilung der Wirklichkeit, innerhalb wel­

cher menschliche Freiheit stets vorgängig auf die Entsprechung zu einer heteronomen 

"obligatio", sei sie auf "Natur" oder auf geoffenbarte Satzung zurückzufiihren, ver­

pflichtet bleibt. Im Zeichen einer solchen Konkurrenz zwischen "Gesetz" und Freiheit 

wird typischerweise zumindest der äußere Rahmen fiir moralische Selbstbestimmung 

durch die unvermittelte Bindung sittlicher Praxis an kategoriale Inhalte anhand zentra­

ler, in juridistischer Weise formulierter, praktisch-sittlicher Forderungen gleichsam 

quantitativ in bedeutender Weise eingeschränkt. 

Dabei findet sich der solcherart von der Moraltheologie beanspruchte Begriff des Ge­

setzes in einem gegenüber seiner Zuordnung zum thomasischen Ethos völlig gewandel­

ten Kontext eines grundlegend deontologisch verfaßten, also durch den Begriff der 

"Pflicht" gekennzeichneten, Konzepts moralisch-sittlicher Bewährung wieder. Dieses 

vom traditionellen Modell sittlichen Strebens in charakteristischer Weise unterschiede­

ne, spezifisch neuzeitliche Paradigma der Begründung und Kritik sittlicher Praxis arti­

kuliert sich wohl historisch ursprünglicher in der Ausbildung einer material-deduktiven 

Pflichtenlehre. In seinem Rahmen findet aber auch die Kant'sche Begründung der Mo­

ralität als "Selbstzwang" 1148 ihren Platz, welche allererst in Opposition zu einer mate­

rialen Pflichtenethik neuzeitlicher Prägung den Anspruch sittlicher Autonomie zur Gel­

tung bringt ll49
. Im Zuge der Ausbildung eines deontologischen Modells von Sittlichkeit 

wird wohl auch der vomeuzeitliche Lexbegriff!35O aufgegriffen und einer zentralen sy-

1348 J Kant, Die Metaphysik der Sitten, zit. nach Weischedel, Werk ausgabe, Bd. VIII, 508 

1349 Zur Abgrenzung der thomasischen Ethik gegenUber emem neuzeItlIchen Modell der moralIschen 
Verpflichtung sowie zur Zuruckweisung einer ungeschichtlichen Veremnahmung durch das 
Pflichtmodell bzw. der daraus abgeleiteten KritIk am "Eudämonismus" des Thomas vgl. S Pm­
ckaers, Eudämonismus und sittliche Verbindlichkeit in der EthIk des heiligen Thomas, in: Enge/­
hardt, Sein und Ethos, 267 ff.; insbes. 279 ff. Die Antithese von Freiheit und Gesetz, vermittelt 
durch den Begriff des Gewissens und "durch das Band der Verpflichtung vereinigt" (286), sei 
ausschließlich einem späteren, dazu kontrastierenden, deontologischen Modell moralIscher Ver­
bindlichkeit zuzuordnen. Zur Konzeption thomasischer GlücksethIk vgl. weiters ders, Der Sinn 
fIlr die Freundschaftsliebe als Urtatsache der thomistischen Ethik, in: Enge/hardt, Sein und Ethos, 
228 ff. 

1350 Zum Überblick Uber die Begriffsgeschichte und den historischen Fundus vorthomasischer Traditi­
on von "nomos" bzw. "lex" vgl. etwa W Krawielz, Artikel "Gesetz" I, in~ RitteriGrunder, Histo­
risches Wörterbuch, Bd. 3, Darmstadt 1974, 480 ff. S. hiezu weiters auch zur überlIeferten Refle­
xion auf "lex naturalis" bzw. "ius naturale" , in der insbesondere zwei Traditionsstränge, Je nach 
Gewichtung naturaler oder spezifisch rationaler Begriffselememe, hervortreten, G. Verbeke, Arti­
kel "Gesetz, natürliches", in: RlIIerlGrunder, Historisches Wörterbuch, Bd. 3, Darmstadt 1974, 
523 ff.; M Grabmann, Das Naturrecht der ScholastIk von GralIan bis Thomas von Aquin, in: 
ders., Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik und Mystik, 
MUnchen 1926, 65 ff.; 0 Lollm, Le Droit Naturel chez Saint Thomas d'Aquin et ses pn!deces­
seurs, Bruges 1931 2, 7 ff.; vgl. auch Merks, a. a. 0., 221 ff. Thomas knüpft zwar an diesen in sich 
nicht homogenen traditionellen Bestand an, wobei er der Betonung der "ratio" mehr Gewicht 
verleiht, unterwirft jenen aber - verschiedene Aspekte zusammenfassend - einer eigenständigen, 
dem eigenen systematischen Zusammenhang praktischen Reflektierens angepaßten Deutung. 
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sternatischen Umdcutung unterworfen Diese ist einerseits restaurativ und in der Ab­

wehr von traditionellen Legitimationsverlusten gegen das aufkeimende Bewußtsein ur­

sprünglicher freiheit und Gleichheit des Menschen gewandt, empfangt jedoch ebenso 

eine maßgebliche Inspiration und Vorbildfunküon von der endgültigen Ausbildung des 

juristischen Gesetzesbegriffs im Kontext des Hervortretens staatlicher Souveränität am 

Begmn der Neuzeit. Als LegitimatlOnsprinzip staatlicher Politik stellt sich dieses zwar 

in zentraler Weise als Produkt eines Säkularisierungsprozesses von politischer Gemein­

schaft und Gesellschaft darllll , welches in der Ablöse des bis dahin wirksamen Para­

digmas einer "religiös-politischen Einheitswelt" 1112 steht. Als solches schaffte dieses 

durch die grundsätzliche Unterordnung der "Politik" unter die "Religion" ein allge­

meingültiges Legitimationsmodell gesellschaftlicher Ordnung, dies ungeachtet in sich 

bestehender und angelegter Differenzen und Spannungen, wodurch bereits das mittelal­

terliche Ordodenken - gerade durch die Integration des theologischen Anspruchs escha­

tologisch motivierter Weltüberbietung - dlC überkommene Polissittlichkeit aufzubrechen 

unternimmt. In der Ablöse jenes Modells, also ursprünglich im Medium der Emanzipa­

tion von religiösen Legitimationsansprüchen, wird nunmehr der neuzeitliche Begriff des 

positiven Gesetzes von Vertretern restaurativ gesinnter Moraltheologie in einem "reinen 

Extrinsezlsmus der Obligation" Illl dankbar als Instrumentarium einer "natürlichen" 

oder "geoffenbarten" ursprünglichen Ordnung menschlicher Sittlichkeit aufgegriffen. 

Jener wird folglich zum vorrangigen Ausdruck einer "theonomen" Bestimmung des 

menschlichen Verhältnisses zur Welt und der Reflexion der fundamentalen Abhängig­

keit seines Wesens von Gott als Kreatürlichkeit erhoben. 

Bei Thomas findet sich der Begriff des Gesetzes dagegen in den systematischen 

Kontext eines, um mit Kluxen zu sprechen, "Stils" Ill4 von Ethik gestellt, der, wie bereits 

ausftihrlich dargestellt, am aristotelischen Paradigma vernünftigen Strebens orientiert 

ist Er erweist sich daher als in systematisch tragender Weise nicht durch die Kategorie 

der "Pflicht" (obligatio), sondern von der Perspektive des "Seinkönnens" Illl her be­

stimmt, welche nicht zuletzt in zentraler Weise auf dem Begriff der Tugend aufbaue ll6
. 

Das thomasisehe "Gesetz" stellt in diesem Zusammenhang kein heterogenes Element 

1351 Vgl. B6ckenf6rde, Die Entstehung des Staates, 42 ff 

1352 B6ckenf6rde, Die Entstehung des Staates, 43. 

1353 Merks, a a 0, 108, Anm. 21, In der Erörterung von S Pmc!wers, in' ders (Ed.), Samt Tho/llQS 
d'Aqwn, Somme theologique, Les actes humains, 1. 2, Paris - Tournai - Rome 1966, Appendlce 2, 
222 ff 

1354 Kluxen, Ethik, 221. Dieser kennzeichnet das vorgestellte Modell als "Tugendethik" Vgl. Merks, 
a. a 0, 108 ff. 

1355 S Merks, a. a. 0, 108 ff 

1356 Vgl. ebda; Kluxen, Ethik, 221 ff. 
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deontologischer Prägung darl357
, welches gleichsam auf ein Residuum heteronom-de­

duktiver Beanspruchung des menschlichen Akts verwiese. Es muß vielmehr selbst im­

mer schon als integrative systematische Funktion eines sich im Modell vernünftigen 

Strebens und konsolidierter Tugendhaftigkeit reflektierenden Stils von Sittlichkeit ver­

standen werden. 

Keineswegs darf dagegen ein "heteronomes" Praxiskonzept aufgrund seines Cha­

rakters, eine gleichsam "materiale" Identifizierung moralischen HandeIns anzubieten, 

etwa mit der in der Tugendethik beanspruchten radikalisierten sittlichen Grundhaltung 

einer dauerhaften Gerichtetheit des Willens gleichgesetzt werden. Diese beansprucht 

vielmehr die konstante sittliche Formation des Strebens auf der Grundlage seiner lang 

dauernden Einübung im Handeln selbst, welche nicht nur für dessen "habituelle", 

gleichsam gewohnheitsmäßige, Konsolidiertheit die Gewähr bietet, sondern auch die 

kritische Selbstreflexion der eigenen Praxis ermöglichen soll. Im Konzept der Tugend­

ethik wird die vernünftige Fundierung menschlicher Praxis an den Aspekt ihrer konkret 

gelingenden Bewährung als konstitutive Voraussetzung und integratives Element rück­

gebunden. Dieser notwendige Ausgang praktischer Vernunft von der "gelungen-ge­

glückten" Verwirklichung menschlichen Strebens begründet keine "materiale" Ethik in­

haltlicher Regelkorrespondenz. Er verweist vielmehr auf die sittliche Qualität der Per­

son selbsrI3S8
, nämlich deren konstanten Habitus "zum Guten", welcher in einer für 

praktisches Wissen unabdingbaren zirkulären Struktur nur im Handeln selbst erworben 

und erkannt werden kann. Jeder Anspruch einer heteronomen moralischen Ptlichtenbin­

dung unterscheidet sich daher seinem argumentativen Gang nach grundlegend vom 

Konzept des teleologischen Ethos bei Aristoteles oder Thomas von Aquin. Gehört doch 

zum teleologischen Charakter des Modells sittlichen Strebens wesentlich dessen Rück­

bezug auf sich selbst, welches daher für seine hinreichende sittliche Fundierung eben 

den Begriff der "Tugend" einfordert. Demgegenüber findet im Konzept einer hetero­

nomen Ptlichtenethik die völlige Loslösung der Legitimation menschlicher Praxis von 

ihrer Bindung an die sittliche Qualität des Menschen selbst statt. Der spezifisch teleolo­

gische Anspruch konkreter sittlicher Bewährung, der ja die vernünftigen Zwecke immer 

auch schon an die voluntative Struktur des menschlichen Handelns rückbindet - wenn­

gleich nicht an partikuläre Neigungen und bloß naturale Antriebe - muß darin zurück­

treten. Er findet sich dagegen nunmehr im Zerrbild einer abstrakten Konfrontation von 

aus dem Bezug zur Tugend gelöstem, dafür in ein verpflichtendes "Sollen" gefaßtem, 

sittlichen Handlungsziel einerseits mit einem seiner immanenten teleologischen Struktur 

1357 Zum heterogenen Charakter von im Dekalog verankerten Elementen christlich-theologischer Ge­
setzesethik gegenUber ihrem "strebensethischen Rahmen" vgl. hingegen Kramer, Ethik, 10 f 

1358 Vgl. 0., Teil I, 1II 2. 
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entledigten HandlungsmodeJl rein deduktiver Regelbefolgung andererseits wieder. In­

dem das telos jedoch aus seiner notwendigen funktionalen Bezogenheit zum Streben 

entlassen, dieses also gleichsam teleologisch "neutralisiert", jenes aber durch den Hia­

tus eines verpflichtenden Gebots vom konkret gelingenden Handeln selbst getrennt 

wird, ist der charakteristische Anspruch rationaler Vergewisserung aristotelischer bzw. 

thomasischer Glücks- und Tugendethik bereits preisgegeben. In einem solchen hetero­

nomen "Verfallsstadium" einer teleologischen Ethik zielt alles auf die "äußere" Korre­

spondenz des Handeins zu materialen Pflichten ab 'J59, deren Inhalt - wiewohl höchst 

unterschiedlich verstanden - zum entscheidenden Kriterium des sittlichen "Diskurses" 

wird, während ihr praktischer Ursprung weitgehend unreflektiert bleibt. Ganz im Ge­

gensatz zur Strebensethik aristotelisch-thomasischer Prägung wird der Integration sol­

cher im Gebot gefaßten "Inhalte" in die stellungnehmende Praxis des Menschen und die 

konkrete Struktur seines rationalen Handlungsaufbaus, ja deren Herkünftigkeit aus täti­

ger Entscheidung, kaum Beachtung geschenkt. 

Demgegenüber bleibt bei Thomas selbst das rur die lex charakteristische Begriffs­

merkmal der "obligatio" im Rahmen eines teleologischen Modells von Sittlichkeit ver­

ankert. Doch artikuliert sich im "verpflichtenden" Charakter des Gesetzes nicht zuletzt 

die universal teleologische Radikalisierung des Strebens über sich hinaus, welche in der 

Überschreitung der im Ethos selbst konkret gewonnenen Ziele den Anspruch stets noch 

offenbleibender "Vollendung" aufrechthält, die das bereits Erreichte und Geglückte im­

mer auch als noch ausstehende "VoJlendbarkeit" reflektiert. Die dem Strebensmodell 

integrative Komponente des konkreten - sittlichen - "Seinkönnens" erfährt im Zeichen 

der schlechthinnigen "perfectio" des menschlichen Wesens eine systematische Wende, 

die es von der "Norrnalverfassung" 1360 des Strebens ablöst und damit dem Charakter ei­

nes dem "Sein" fordernd konfrontierten "Sollens" annähert. 

1359 Zu einem "materIalen" Verständnis von "Glückseligkeit" als trieb- und bedürfnishafter "Materie" 
des Wi llens sowie zur Zurtlckweisung ihrer Heranziehung als Prinzip und "Bestimmungsgrtlnde 
des Willens" vgl. Kanl, Grundlegung, 144 ff. Im Gegensatz zum System traditioneller Tugend­
ethik wird das Streben nach "Glückseligkeit" in diesem Zusammenhang als exemplarischer Aus­
druck eines - mIt dem Autonomieprinzip kontrastIerten - Konzepts von Sittlichkeit verstanden, 
welches eine "Vorschrift", "die eine materiale (miihin empirische) Bedingung bei sich fuhrt" 
(145), flllschlicherweise zum "praktischen Gesetz" erhebe. 

1360 V gl. dazu sowie zum Spannungsverhältnis zwischen theologischem Unbedingtheitsanspruch und 
teleologischer Ethik, welches sich seinen Ausdruck in der Lehre von der SUnde" verschafft 
SpaemanniLow, a. a. 0., 83. ", 
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2 Zum Begriff des .. Gesetzes" als Funktion einer universalteleologischen Strebens­
ethik 

Zunächst erschließt sich der Stellenwert der thomasischen lex jedoch nicht in der Über­

windung des Konzepts praktischen Strebens, sondern vielmehr durch ihre Zuordnung 

und prinzipienhafte Funktion im Rahmen dieses Modells teleologischer Vergewisserung 

sittlich-rationalen HandeIns selbst. Der aristotelisch geprägte Stil einer Strebens- bzw. 

Tugendethik mit seinem Schwergewicht bezüglich der Ausbildung einer dauerhaften 

sittlichen Haltung weist ein charakteristisches systematisches Defizit bezüglich der 

praktischen Konstituierung seiner vernünftigen Zwecke auf. Im Rahmen eines prinzipi­

ell durch die durchgängige ,,(S)elbstverursacht(heit)"1361 menschlicher Praxis geprägten 

Konzepts von Sittlichkeit gilt es dennoch, deren Ziele niemals zu setzen, sondern viel­

mehr unabdingbar vorauszusetzen l362
• Insofern erweist sich das aristotelische Verständ­

nis von Praxis bzw. "energeia" dann wohl doch deutlicher dem Paradigma der "Natur­

bewegung" nachgebildet, worin eine "entelechiale" Teleologie ihre sinnstiftende Funk­

tion als "Gegenstand" einer "betrachtenden" Wissenschaft zu erfüllen vermag. Der spe­

zifischen Erkenntnisleistung in den bloß "betrachtenden" Wissenschaften, wie der 

"Physik", ist die gegenüber der Betätigung der menschlichen Erkenntnis- bzw. Ver­

nunftvermögen vorgängige Voraussetzungsstruktur teleologisch fundierter Vernunft­

wirklichkeit deutlich besser angemessen als den "handelnden" Wissenschaften. Bei al­

ler bereits erörterten "Vorgegebenheit" der Ziele im Ethos, also im Handeln selbst, sind 

jene doch im Gegensatz etwa zu den Naturwissenschaften durch die Aufgabe charakteri­

siert, handlungsleitende Prinzipien zu gewinnen und so die Vernünftigkeit von Seien­

dem im Bereich menschlicher HandlungswirkJichkeit, also der "prakta", allererst selbst­

tätig ins Werk zu setzen. Durch das erwähnte strebensethisch-hermeneutische Aufsu­

chen der Ziele im gelebten konkreten Ethos der BÜfgergemeinde, welches es bei der 

Konzentration der konkreten prohairesis auf die rationale Mittelwahl beläßt, hinkt die 

rationale Vergewisserung der Ziele gewissermaßen einen Schritt hinter ihrer strukturel­

len Erforderlichkeit für die Orientierung und finale Bestimmung im rationalen Aufbau 

der menschlichen Handlung nach. Diese "Aporie" 1363 praktischer Vernunft bei Aristo-

1361 Merks, a. a. 0.,133. 

1362 Vgl dazu auch HöjJe, Praktische Philosophie, 41. 

1363 In einem zumindest daran anschließenden Kontext findet sich auch eine von Riede!, Über einige 
Aporien, 10 I ff., benannte "Aporie" der aristotelischen praktischen Philosophie. Denn dem Vor­
aussetzungscharakter praktischer Ziele ist es u.a. zuzurechnen, daß die "Politik", welche ja "das 
Gut-Handeln zum Ziel" hat, als "Fortsetzung der Ethik" eingefordert werden muß. Dabei entzün­
det sich die Riedel'sche Kritik - wohl aus einer äußerst neuzeitlichen Perspektive - freilich vorran­
gig an der Verwiesenheit der Politik auf "partikular" verbleibenden - oder doch aufgrund des me­
thodischen Zugangs des Aristoteles davon nicht hinreichend abgrenzbaren - Bürgerethos und an 
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teles, welche freilich aus antiker Perspektive nur um den Preis je gesteigerter "Entweltli­

ehung" von Sittlichkeit und des weitgehenden Verzichts auf die Einbeziehung ihrer po­

litisch-institutIOnellen Rahmenbedingungen vermeidbar wäre, zeigt sich umso deutli­

cher, als ja auch der stets vorauszusetzende Ethos, der eigene wie der der anderen Bür­

ger, keme deduktiv-"materiale" Legitimationsgrundlage bietet. Dieser kann vielmehr 

selbst nur als zu verläßlicher DauerhaftIgkeit und erprobter Regelmäßigkeit konsoli­

dierte sittliche Haltung, solcherart aber immer als gleichsam verfestigte vernunftgelei­

tete Praxis selbst, verstanden werden. Deutlicher noch als Thomas betont Aristoteles 

den ausschließlich und unmittelbar "praktischen" Ursprung der sittlichen Tugend, die, 

wie sehr sie rur vernünftiges Handeln auch die unabdingbare Voraussetzung darstellt, 

immer auch allererst durch dessen "selbstverantwortliche", vernunftgeleitete Übung 

ausgebIldet wird und keinerlei äußerlich-heteronomen Oktroi, ja in dauerhafter Weise 

nicht einmal der Erziehung oder gar der Lehrbarkeit, zugänglich ise JM Dieser Zirkel 

läßt sich mE. auch nicht dadurch auflösen, daß man die erforderliche "Übung" nur als 

gleichsam noch defiziente Vorform sittlicher Praxis begreift. Vielmehr wird grundsätz­

lich immer schon auf deren gelungene Gestalt in all ihrer geforderten praktischen Ver­

nünftigkeit verwiesen. FreilIch kommt diese "Aporie" praktischer Vernunft vorrangig 

im Hinblick auf Je aktuelle, neu aufbrechende Herausforderungen sittlicher Legitimation 

zum Vorschein ll6s
, tritt dagegen gegenüber der deutlichen Akzentsetzung aristotelischer 

Ethik in einer habituellen Ausprägung sittlichen Handeins zurück. Was indes die Fun­

dierung der Je einzelnen Handlung betrifft, sucht Aristoteles den unvermeidbar zirkulä­

ren Charakter vernünftiger Ziel gewinnung hermeneutisch-reflexiv im Rückgang auf die 

bereits gewonnene praktische Erfahrung aufzulösen. Da aber diese letztlich doch keine 

ausreichende sittliche Begründung vermitteln kann, erweitert sich die hermeneutische 

Rückfrage auf jene gegenüber der Tugend des einzelnen ursprünglichere Aktualität be­

sitzende Vernunftgestalt menschlicher Wesensentfaltung, nämlich die kommunikative 

sittliche Praxis freier und gleicher Bürger. 

Ein strebensethisches Modell von Sittlichkeit mit der hiefür charakteristischen "Zir­

kularität" des ethischen "Diskurses" hinsichtlich seiner praktischen Zwecke weist sol-

der damit verbundenen mangelnden zwangsbewährten Durchsetzbarkelt politischer Sittlichkeit 

1364 Zu diesem bei Aristoteies unauflösbaren Zirkel ZWischen Sittlicher Tugend (arete ethlke), die die 
sittlichen Ziele um faßt, und der vom konkreten praktischen Urteil geleiteten sittlichen Praxis, dem 
Anwendungsgebiet der phronesis im eigentlichen Sinne, vgl EN II I, 1103 a 26 - 1103 b 6 Ari­
stoteles erläutert: "Die Tugenden dagegen erwerben wir, indem wir Sie zuvor ausüben. Denn was 
wir durch Lernen zu tun Hihig werden sollen, das lernen wir eben, indem wir es tun durch Bauen 
werden wir Baumeister und durch KItharaspielen Klthansten. Ebenso werden wir gerecht, indem 
wir gerecht handeln, besonnen durch besonnenes, tapfer durch tapferes Handeln ." Vgl. auch Met. 
IX 8, 1049 b 29 - 33 . 

1365 Vgl Hoffe, Praktische Philosophie, 151 f. 
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cherart eine immanente, begriffsnotwendige Tendenz zur Einbeziehung der sittlichen 

Stellungnahme anderer auf. Der "Immanenz" und Selbstgegebenheit der Ziele im stre­

benden Vollzug vernünftigen Handeins selbst entspricht die ursprüngliche und konstitu­

tive Verwiesenheit auf einen gleichsam "äußeren", praktischen Sinn stiftenden Impuls 

durch die Praxis gleicher sittlicher Subjekte. Dieser weist bei Aristoteles eine notwendig 

kommunikative Struktur auf, die auf der Grundlage des allgemein metaphysischen Prin­

zips der "Konstanz der Art" von einander das spezifische Formprinzip mitteilenden 

endlichen Seienden\366, insbesondere im Rahmen ihrer natürlichen Fortzeugung, auch 

die konkrete Gleichheit sittlicher Subjekte, nämlich hinsichtlich der geglückten Ver­

wirklichung ihres Menschseins, beansprucht. Sie ist solcherart vorgängig und ursprüng­

lich an die sittlich-kommunikative Öffentlichkeit der polis, an den politisch-ethischen 

Raum konkreter Normativität bzw. gelebter Sittlichkeit in der Gemeinde konkret freier 

und gleicher Bürger gebunden. Dies fuhrt ja auch zu jener, wenngleich nicht ihrem We­

sen nach ursprünglichen, so doch nach Maßgabe materieller Bedingungen vorgängig 

wirkenden Einschränkung im Kreis politischer Subjekte. 

3 Der Ausgang von konkreter Normativität· Die" lex humana" im Spannungsfeld 

von Ethosgebundenheit und praktischer Urteilskraft 

Thomas bleibt diesem typisch strebensethischen Modell der rationalen Vergewisserung 

der Ziele samt der damit verbundenen habituellen wie hermeneutisch-zirkulären Struk­

tur von Sittlichkeit verpflichtet, indem auch er die sittlichen Akte des Menschen stets 

eingebunden in die "konkrete Normativität" vorfindlichen Ethos und konkreter prakti­

scher Regeln sieht. Dieser Aspekt des reduktiven Ausgangs von der konkreten Phäno­

menalität handlungsleitender Prinzipien wird als konstitutives Element in den thomasi­

schen Begriff der "lex" integriert und artikuliert sich innerhalb der in der Legeshierar­

chie aufgefalteten, dem Gesetz immanenten normativen "Tiefenstruktur" \367 im Begriff 

der "lex humana" . Trotz deren vergleichsweise die geringste Normativität stiftenden 

Dignität und Verpflichtungskraft, die auch im äußerst eingeschränkt generellen Cha­

rakter ihres Regelungssinns zum Ausdruck kommt, hat weiterhin die Reflexion des sitt­

lich Verbindlichen von der konkreten Sitte lJ68 des "menschlichen Gesetzes" ihren Aus­

gang zu nehmen. Dies gilt ungeachtet dessen, daß sich im Rahmen der thomasischen 

1366 Zur ausschließlich so verstandenen "Transzendenz" der "Formen" gegcnUber den substantiellen 
Individuen vgl. Moreau, Sein, 229 f. 

1367 Merks, a. a. 0., 306. Dieser Begriff wird von Merks auf den Stellenwert der "Iex naturalis" be­
schränkt, der m der Tat die vorrangige praktische BegrUndungsfunktion zukommt. 

1368 VgI.I-II97,2 
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Legeshierarchie die normative Verbindlichkeit von als "Gesetz" angesprochenen prakti­

schen Regeln umgekehrt proportional verhält zu deren gleichsam "materialer" Konkret­

heit, vielmehr größtmögliche - letztlich transzendentale - Allgemeinheit beanspruchr 369
. 

"iur in der reduktiven I' " Bezugnahme auf vorfindltche normative Übung lassen sich 

auch die übrigen, fundamentaleren Stufen der leges-Hierarchie, "lex naturalis" und "lex 

aeterna", - und damit die weiteren Elemente des Begriffs der "lex" selbst - im Span­

nungsfeld von gelebter Sitte und unbedingter Begründung überhaupt erschließen. 

Die auch bei Thomas durchgehaltene enge Verknüpfung von "Gewohnheit" und 

praktischer Verbindltchkeitl 37 1 unterstreicht den ethosanalogen, strebensfunktionalen -

und eben nicht in erster Linie material konzipierten1372 
- Stellenwert des Gesetzes . In 

seiner sittenstabilisierenden Aufgabe kommt ihm die Bedeutung zu, auf der Grundlage 

immer schon bewährter zielhafter Orientierung praktische Motivation zu bieten, die 

engstens auf seiner eingeübten sozialen Wirksamkeit aufruht1373
. Aus dieser Sicht gilt 

Thomas gar jeghehe Gesetzesänderung "in se" zunächst als Beeinträchtigung des "all­

gememe(n) Wohl(s)", die es selbst noch gegen ein im "überkommene(n) Gesetz" ent­

haltenes Unrecht abzuwägen gälte l374
• Ja gegenüber der Schwerkraft eingelebter Sitte 

vermag nur eine "ganz offensichtltche(n) Nutzen " versprechende oder aus einer "äußer­

ste(n) Notwendigkeit" resultierende "neu(e) Gesetzesverfiigung" ihre Legitimation zu 

behaupten. Der praktisch-anleitenden und somit immer schon kommunikativ zu deuten­

den Funktion des Gesetzes entspricht weiters dessen Verwiesenheit auf die Interpretati­

on, ja selbst seme Änderung - nach Maßgabe "gewandelter Verhältnisse'<l 375 - durch 

Gewohnheit und Brauch l376
. Diese Ethosverbundenheit des Gesetzes verschafft der rela­

l!ven Eigenständigkeit der lex humana weiteres Gewicht1377 und läßt gar noch Tenden-

1369 S etwa I . II 90,2, ad 1 - ad 3; I - Il 95, 2, vgl. Merks, a. a. 0 ., 315 ff 

1370 Vgl 1- Il91, 3, I - 1195, 2; I - Il96, 1,6; vgl. Merks, a. a. 0 .,112 ff. 

1371 Vgl. I -1197,2. 

1372 Vgl. die kritische Auseinandersetzung des Thomas mit der In [ - Il 97, 3, arg. 2 zur Diskussion ge­
stellten These 

1373 Vgl. I - Il 97, 2. Thomas betont: " Denn zur Beobachtung der Gesetze trägt die Gewohnheit sehr 
viel bel, so viel, daß Dinge, die gegen die allgemeine Gewohnheit geschehen, als besonders 
schwer erachtet werden, auch wenn sie In sich unbeschwerllch sind. Wenn deswegen ein Gesetz 
geändert wird, verringert sich seine zwingende Kraft in dem Maße, als die GewohnhCll aufhört. " 
Vgl. auch T. Grlby, The Pohucal Thought of Thomas Aquinas, Chicago 1958, 173 . Demnach sei 
die Gewohnheit der Satzung ("statute") deswegen Oberlegen, "because it regulated men's conduct 
by the" own habits 0/ mmd, and there was less compulsion about it from outside authority" . 

1374 Vgl. 1- 1197, 2. 

1375I-1I97,3ad2 

1376 Vgl. I-lI 97, 3. 

1377 S dazu die thomaslsche Relauvierung der in [- II 97, 3, arg. I wiedergegebenen These. 
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zen zu einer Weiterführung des aristotelischen Konzepts einer begrifflichen und legiti­

mierenden Unmittelbarkeit von bürgerlicher Praxis und politischer Herrschaft im Rah­

men einer demokratisch verfaßten "libera multitudo", nämlich "quae possit sibi legern 

facere" , aufscheinen 1378. 

Freilich tritt in der Erörterung der "gesetzesbildenden" Gewohnheit vielerorts aber 

auch deren Spannung zur gesetzgeberischen Entscheidung hervor, die bereits grundle­

gend die Ausgangslage der Einbindung der "consuetudo" bestimmt. Dieser sucht Tho­

mas wohl durch den Rückbezug gewohnheitsförmiger Sitte auf das damit zunehmend 

konkurrierende, vordrängende Modell stellungnehmender rationaler Entscheidung ver­

mittelnd Rechnung zu tragen. In Anknüpfung an die selbstverantwortlich tätige Ausbil­

dung praktischen Ethos bei Aristoteles, diesen jedoch auf eine je aktuellere Stellung­

nahme und Entschlußkraft zu praktischen Zielen hin überschreitend, gilt es, die gc­

wohnheitsförmige Gesetzesentstehung bzw. -änderung dadurch zu legitimieren, daß, 

"was", so Thomas, "nämlich immer wieder geschieht", "einem überlegten Urteil der 

Vernunft ("ex deliberato rationis iudicio") zu entspringen" scheint1379
. 

Zwar mangelt es der lex humana - in der Spannweite von eingelebter Sitte und ge­

setzgeberischem "iudicium" - aus thomasischer Sicht gleichwohl an einer ausreichende 

Qualität beanspruchenden Begründung ihrer Verbindlichkeit138
(. Doch kommen der die­

se normativ überschreitenden und bloße Sitte aufbrechenden lex naturalis oder gar der 

lex aeterna, welche ja überhaupt über den Bereich praktischer Vernunft hinausreicht 

1378 Vgl I-lI 97, 3 ad 3. Die "Gewohnheit" findet solcherart Ihrerseits Ihre Deutung als "Gesetz­
gebung", wonn auch allein die mögltche gesetzgebensche Befugnts des "ganze(n) Volk(es)" zum 
Ausdruck kommt und damIt noch fernab einer institutIonellen Einlösung demokratischer Regeler­
zeugung bzw Partizipation verbleIbt, Jedoch in ihrer Unmittelbarkeit zum "überelnstimmcndc(n) 
Wille(n) der ganzen Menge" selbst der "Vollmacht des Herrschers" als eines bloßen "Stellver­
treter(s) der Menge" vorgeht. Freilich wird die "Gesetzeskraft" einer solchen allgemeinen Übung 
von Thomas sogleich hinsIchtlich der weiteren möglichen "Verfassung" ("conditio") der "multi­
tudo", nämlich ohne "potest(as) condendl sibi legern" - wohl die übltcheren politischen Rahmen­
bedingungen - nach Maßgabe der Duldung durch die "zuständigen Gesetzgebe(r)" eingeschränkt. 
Es manifestiert sich wohl in dieser Gegenüberstellung von Varianten der institutionellen Einord­
nung der "Gewohnheit" wie auch In der fllr eine gesetzgeberische EntscheIdung erforderlichen 
Abwägung die Spannung eines solchen ethosförmigen Gesetzesverständnisses zur aufkeimenden 
Ausdifferenzierung eines spezifischen polttischen LeItungsamts - welches gleichwohl seinerseIts 
an der vorrangig sittenbildenden Funktion des Gesetzes festhält. Vgl. dazu auch 1. Fmnis, Aqui­
nas. Moral, Political and Legal Theory, Oxford 1998,258 ff. Dieser folgert aus den in I - 11 97, 3 
ad 3 skIzzierten Varianten der Gesetzgebungsbefugnts nicht Alternativen, sondern einen notwen­
dIgen systematischen Zusammenhang in der erforderltchen Repräsentation des "ganzen Volkes" 
durch die Fürstenherrschaft, aus der im weiteren Kontext der Erörterung der thomasIschen 
"Misch verfassung" gar die thomaslsche Forderung nach einer zwischen "Herrscher" und "Be­
herrschten" gleichsam paktierten Gesetzgebung oder doch dem Einverständnts des Volkes zu die­
ser abgeleitet wird. 

1379 Vgl. I-lI 97, 3. 

1380 Vgl. Kluxen, Ethik, 233. 
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bzw. -wcist ll8
·, kCInc sclbständigc Positivität und normative Inhaltlichkeit mit eigenem 

unmittelbar praktischen Regelungssinn zu. Folglich vermögen die bei den "höherrangi­

gen" Stufen der thomasischen Legeshierarchie keine konkurrierende oder auch nur pa­

rallele unmittelbare \1aßgeblichkeit flir menschliches Handeln im Verhältnis zu der in 

der Vielfalt konkreter SItten und leges zum Ausdruck kommenden lex humanall8l zu 

entfalten, noch lassen sIe eine inhaltlich-deduktiv verpflichtende Vorordnung zu dieser 

erkennen' 18' Zwar ist im Begnff der lex naturalIs auch eine Einbindung konkreter spezi­

fischer I'eleologle, nämlich naturaler Zweckstrukturen, mitenthalten. Doch kommt 

selbst diesen keine unmittelbar normallve VerbindlIchkeit bzw. Begründungsleistung 

zu 1". 
Insoferne lassen sich an der lex humana auch unmittelbar - und nicht in bloß analoger 

Weise wie bei den weiteren "leges" - die von Thomas einleitend genannten allgemeinen 

Begriffsmerkmale der lex!m ausmachen, welche offensichtlich maßgeblich von der kon­

kreten Phänomenalität des ormati\'en Im Zeichen real vorfindlicher praktischer Regu­

lative, nicht zuletzt im Rahmen deren Zuordnung und Einbindung in die "eommuni(o) 

politiea" 1186, die "civltas"1J87, ausgehen. 

Insbcsondere läßt sich die konkrete praktische Regel am ehesten als "ordinatio ratio­

nis" Il8S, nämlich als Ergebms eines Urteils praktIscher Vernunft begreIfen - und weist 

damit auch funktionell über den Horizont bloßer SItte hinaus. Denn damit ist keines­

wegs bloß ein Aspekt abstrakter "materialer" VernünftigkeIt als Begriffsmerkmal alles 

Gesetzlichen beansprucht"8? Vielmehr wird, wie Aferks überzeugend ausfuhrtl '), speZl-

1381 Vgl K/uxen, Ethik, 233 ff; Merks, a a. 0,200 Cf; G. Wle/and, Anikel "Gesetz, ewiges", in: RII­
ler/Grunder, Histonsches Wönerbuch, Bd . 3, Dannstadt 1974,515 . 

1382 Zur "Analoglzildl" des lex-Begnffs vg\. IV Korff, Nonn und Sltllichkell . Untersuchungen zur Lo­

gIk der nonnallven Vernunft, Freiburg - München 1985',42 ff, Merks, a. a. 0, 110 ff.; U. Kuhll, 
VIa carilatis. Theologie des Gesetzes bel Thomas von Aquin, Göttingen 1965, 140. 

1383 Vgl .'>ferks, a a.O., 114 . Dieser kennzeichnet das "pamzlpatonsche" Begründungsmodell der Le­
geshierarch,e als ,.rcduktlv-renexiv" Irotz sem er "qua5l-deduktlv(en)" Darstellungsweise. 

1384 Zur Erönerung des ,.matenalen" Bellrags der lex naluralis, insbes zum SIelIenwen der sogen . "in­
clmallOnes naturalcs", s. ausfuhrlicher u., Teil 2, 111 7 - 9 

1385 Vgl. 1- 11 90, pro\.; I - 4, Thomas nennt als solche elnlellend zum lex-Traktat neben der zentralen 
VernunftgegrUndetheit der lex ("aliquid ralionls") näherhm ihren Charakter als "ordmallo ratio­
nis" und, wohl als begriffliche Konsequenz, Ja Implikation davon, die Hmordnung auf das "bo­
num commune", ihre Erlassung von emer "persona publica" - oder von "allen" - sowie das Erfor­
dernis der "promulgatio" 

1386 Vgl. 1- 11 90,2. 

1387 Ebda . 

1388 1- 1190,4, .gl. wellers 1-1190, 1,3, I - 1191,3, I - 1195, 3; 1-1197, I; 3. 

1389 Im Hmblid. auf dIe ratio-Be2.0genhell des Naturgesetzes vg\. Kuhn, a a. O., 149 Demnach werde 
- im Gegensatz zur gönlichen "PromulgatIon" der le\ naluralis - "in der Frage des Vernunftcha­
raklers des Gesetzes plötzlich der Mensch entscheidend als SubJckt eingeschaltel" . 
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fisch auf die Rückbindung der lex humana an die "diskursiv" argumentierende1l91 und 

solcherart der menschlichen Erkenntnis vorbehalte ne "ratio" abgestellt13n 

Diese erfordert weiters nicht nur die Vermittlung der allgemeinen lex als des "äuße­

ren Prinzips" IJ~J menschlicher Praxis gegenüber ihrem "inneren" und "erste(n) Seins­

grund" (primum principium), der "ratio"1l94 des Gesetzesunterworfenen. In seiner ratio­

Bezogenheit ist der regulierende Anspruch des Gesetzes stets an die konkrete vernunft­

geleitete handelnde Stellungnahme des Menschen adressiert und verwiesen, die es aller­

erst in seinem Charakter als praktische ,,regula ... et mensura" 1395 aufnimmt und damit 

begründend wirksam werden läßt lJ
% Sein handlungsleitender Anspruch kommt dem­

gemäß nicht schon im normativen Gebot, sondern erst im tätigen Gesetzesgehorsam zu 

seiner vollen Entfaltung. 

1390 VgJ. dazu, freilich hinsichtlich der auch die lex humana fundierenden "ratio-Konstitution der lex 
naturalis", Merks, a a. 0., 240 ff 

1391 Vgl. I 58, 3 

1392 Zur auf die Einholung kontingenter Erfahrung verwiesenen "diskursiven" ratio als "spezifisch 
menschliche Weise der Erkenntnis" (247), in welcher die Rückbindung der menschlichen Geist­
seele an die "Materialität" geschaffener Wirklichkeit zum Ausdruck kommt, sowie zur Unter­
scheidung zwischen "ratio" und "intellectus" vgl. Merks, a. a. 0., 246 ff. In Abgrenzung gegen­
über der ausschließlich von der "einfachen", d.h. nicht durch Erfahrung verrninelten, Erkenntnis 
der reinen "intelligentiae" werde daher die Natur des Menschen als "rationalis" und nicht wie die 
der Engel als "intellectualis" begriffen. Freilich hat auch die menschliche Erkenntnis an der auf 
die Erfassung reiner Verstandesbegrifflichkeit, ja erfahrungsungebundener "innerlicher Wesenser­
fassung" (248), gerichteten Intellektualität Anteil. Doch bleibt auch der intellectus im Menschen 
stets komplementär auf die "materiell" gebundene ratio verwiesen, und zwar als "zwei gleicher­
maßen im menschlichen Erkenntnlsprozeß maßgebliche Aspekte der einen Potenz, die erst mitein­
ander das Gesamt menschlichen Erkennens konstituieren" (247). 

1393 1-11 90, prol 

1394 Vgl.! - II 90, I; vgl. auch I -Il I, I ad 3. 

13951-1190,ladl. 

1396 Zur "zwelfache(n) Weise" vom Gesetz zu "sagen, es sei in jemandem", vgl. 1- II 90, I ad 1. Da­
bei wird von Thomas als "ali(us) mod(us)" (erst als weiteres Mal) jene Weise unterschieden, in 
der das Gesetz so zur Geltung komme, "wie in dem, was geregelt und gemessen wird". Der Cha­
rakter einer spezifisch praktischen Regel, die an den stellungnehmenden Vernunftgebrauch des 
Menschen appelliert und daraufhinsichtlich ihrer tUr die Regulierung je individueller Lebenssach­
verhalte erforderlichen Konkretisierung verwiesen ist, wird auch durch die Gleichsetzung von 
freiwilligem bzw. habituellem Gesetzesgehorsam des "Gerechten" und dessen in gewisser Weise 
aufgehobener Gesetzesunterworfenheit, nämlich wohl in der verantwortlichen und dauerhaften 
Aneignung durch die eigene ratio, unterstrichen. In Auseinandersetzung mit I Tim. I, 9 schränkt 
Thomas jedoch die "Freiheit" des Gerechten vom "Gesetz" auf die Freisetzung von der "Unter­
werfung in der Weise des Zwanges" CI -Il 96,5 ad I) ein, wodurch mit Berufung auf Röm. 2,14 
f. die wechselseitige Verrnitteltheit und Verwiesenheit von vernünftigem Gesetz und eigenständi­
gem Vernunftgebrauch des Gesetzesunterworfenen hervorgehoben werden. VgJ. dazu I - 11 96, 5, 
ad I. Es findet wohl in dieser Verhältnisbestimmung von ratio und lex nicht zuletzt auch die Aus­
einandersetzung mit päpstlich-hierokratischen Ansprüchen der Relativierung der "lex publica" 
und der Sakralisierung des christlichen Herrschaftsverständnisses ihren Niederschlag. Vgl. dazu I -
11 96, 5; ad 2. 
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Doch vorrangig gegenüber der Aneignung des Gesetzes in seiner rationalen Befol­

gung und Anwendung leitet Thomas dessen Charakter, "Regel und Richtmaß"J197 ver­

nünftigen menschlichen Handeins zu sein, vom erforderlichen praktischen Ursprung der 

lex ab. Von der "zweifache(n) Weise", so Thomas, in der das Gesetz "in jemandem 

sei", stelle es geradezu "die eigentümliche Aufgabe der Vernunft" dar und erweise da­

mit erst den alleinigen Vemunftcharakter des Gesetzes ("est in ratione sola"), daß es "in 

dem sei", "der mißt und regelt (in mensurante et regulante)" 1398. Die von Thomas als 

Begriffsmerkmal der lex angeführte Gegründetheit durch die "ratio" ("a ratione consti­

tuitur") begreift das Gesetz damit zuallererst selbst als Produkt eines vernünftigen 

menschlichen Willens1399
, und zwar als den von der spezifisch "ordnenden" Funktion 

der menschlichen ratio geprägten Entschluß dessen, "qui curam communitatis ha­

bet" 1400 Damit wird erneut deutlich, daß der systematische Stellenwert des Gesetzes ge­

rade nicht primär in der Vorlage heteronom-" material" verpflichtender Handlungs­

richtlinien zum Tragen kommt. Er erhellt sich vielmehr wesentlich durch dessen Ur­

sprung aus der "urteilenden" Tätigkeit der ratio l40I , nämlich konkret jener der die Sorge 

um das bonum commune obliegenden "persona publica"1402 des Gesetzgebers 1403. Dem­

gemäß "gehört", so Merks, "die lex ihrem eigentlichen Sinne nach, in ihrer eigentlichen 

1397 I - 11 90, 1 ad I. 

1398 I - II 90, 1 ad I. 

1399 S explizit - selbst im Kontext der Erörterung der "consuetudo" - [- [] 97, 3: "Respondeo dlccn­
dum quod omnis lex proficiscitur a ratione et voluntate legislatoris" 

1400 I - 11 90, 4 Zur strukturellen Erforderlichkelt der "ZweIheit von Gesetzgeber und Gesetzesunter­
gebenen" hmslchtlich der fur dIe spezifische Funktion als "principium extrinsecum" kennzeich­
nenden "vutu(s) obhgandi" (I - 11 90,4) der lex vgl. Merks, a. a. 0., 100 ff. Dieser verweIst auch 
auf den unterschiedlichen "systematischen Stellenwert" und Kontext der thomasischen "obliga-
1I0" gegenüber dem "modemen Begriff der 'Pflicht'" (100 f). S. ausftihrlicher dazu Kluxen, Ethik, 
227. Der Charakter der "ExteriOrItät" markIert m.E. wohl eine zentrale systematische DIfferenz 
zur Herkünftigkeit des thomasIschen Aktverständnisses aus dem aristotelischen Strebensbegriff. 
Er meint jedoch im eIgentlichen Sinn keme "heteronome" Bindung menschlicher Praxis, sondern 
signalisiert vielmehr deren Charakter der "SelbstUberschreitung", der, wIe bereits erörtert, durch 
die Ausrichtung des Strebens auf die Universalität des Seins selbst eröffnet ist. Vgl. hiezu 0., 

TeIl 2, 1l 4 - 7. 

140 I Zur emgeschränkten Abänderbarkeit dcs "menschlichen Gesetzes" In der von seiner praktischen 
Funktion her gebotenen Rückbindung an Gewohnheit und SItte vgl. jedoch I - II 97, 2 Das 
Schwergewicht der "consuetudo" grenzt dIe Gesetzgebung nach I - 11 97, 2 ad I in ihrem hand­
lungsleitend-motivierenden Charakter auch von der herstellenden "Kunst" ab, die stets den Je 
"bessere(n) Plan" ins Werk zu setzen hat. Zur davon abweIchenden Integration "technischer" 
Tendenzen im thomasIschen VerständniS von Recht und Politik s. Jedoch u., Teil 2, III 16 f. 

1402 J-JI90,3ad2. 

1403 Vgl. I - 11 90, 3. Zur Bezogenheit der ratio-Konstitulerthelt der lex im engeren Sinn auf die 
"urteilende" ratio practica des "legitimierten Gesetzgebers" (181), die Ihren Grund in der Aus­
richtung der gesetzgeberischen Tätigkeit auf das "bonum commune" und dessen Vorrang vor Jeg­
hchem "bonum mdividuale" findet, vgl. Merks, a. a. 0., 186 f. 
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Existenzweise (essentialiter) auf seiten des Gesetzgebers; auf seiten des Gesetzesemp­

fangers ist sie nur Teilhabe (participative) an einem ihr 'von außen' Zukommenden."1404 

Der vorrangige Rekurs auf den Gesetzgeber erläutert den konstitutiven Bezug des Ge­

setzesbegriffs zur "ratio" als jenen zu ihrem "bestimmende(n)", nicht aber zu dem 

durch diesen "bestimmte(n) Vermögen" 1405 und distanziert so das Verständnis der "ordi­

natio rationis" "als passiv erfahrene Fremdbestimmung" 1406. 

Zwar steht dieser Charakteristik des Gesetzes als Ergebnis eines "Urteils" prakti­

scher Vernunft die von Aristoteles übernommene Relevanz der praktischen Philosophie 

"in singularibus"1407 entgegen l408 , welche als Gegenstand einer sittlichen Entscheidung 

das hinreichend determinierte "imperium"1409 der Vernunft flir den "USUS"1410 des Wil­

lens im Einzelfall beansprucht. Denn der Inhalt der lex fordert demgegenüber ihrem Be­

griffe nach eine Regulierung generell bestimmter Lebenssachverhalte auf unbestimmte 

Zeit, welche ihre Grundlage in deren teleologischer Ausrichtung auf das Allgemeinheit 

politischer Vernunft verbürgende "bonum commune" findd 411 . Dennoch läßt sich der 

"Akt" der Gesetzgebung als gleichsam handelnde Stellungnahme des Gesetzgebers 

selbst verstehen, in welcher, ganz im Sinne der bereits erwähnten Radikalisierung der 

Verknüpfung von Teleologie und Subjektivität, nunmehr auch das die Handlung mitbe­

stimmende und der "prohairesis" als ein Vorausgesetztes zugrundeliegende telos auf ei­

nen praktischen Ursprung zurückgeführt wird und dafür in eingeschänkter Konkretisie­

rung hinsichtlich der allererst auszuwählenden Mittel 1412 zur Geltung kommt. Der prak­

tischen "Tat" des Gesetzgebers liegt solcherart ein normativer Regelungssinn von rela­

tiv größerer Allgemeinheit zugrunde als jener, der im individuellen handlungsleitenden 

Entschluß enthalten ist. Dieser Ansatz einer fundierenden Verknüpfung von Subjektivi­

tät und praktischer Zwecksetzung findet freilich nur im eingeschränkten Rahmen ge­

setzgeberischer Tätigkeit statt, die weiters über die relativ konkrete Regel der lex huma­

na hinaus ihre normative Verankerung in den unverfügbaren Grundlagen von "lex natu­

ralis" und "lex aeterna" erfordert. 

1404 Merks, a. a. 0., 186; vgl. 1 - II 90, 1 ad I. 

1405 Merks, a. a. 0, 186; vgl. [ - I! 91, 1 ad 3. 

1406 Merks, a. a. 0., 186. 

1407 [- II 96, 1,2. arg. 

1408 VgI 1 - 96, 1 ad 2. 

1409 1 - 11 17, I; 3; vgl. II - II 47,8. 

1410 [-I! 17,3. 

141 I V gl. [ - 11 96, I. 

1412 Zum Verhältnis von vernünftiger Zielorientierung und rationaler Mittelwahl fllr die Fundierung 
sittlicher Praxis und Im strukturellen Aufbau des menschlichen Akts s.o., Teil 2, I! 2, 3. 
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Verstanden als "Urteil" der "ratio practica", gilt solcherart die Charakterisierung des 

Gesetzes als "ordinatio rationis" innerhalb der sich in der leges-Hierarchie auftuenden 

partizipatorischen Struktur des Normativen ullimttelbar nur rur die lex humana. Sie 

weist diese solcherart als unabdingbares Konstituens jeder "exteriorischen" IIandlungs­

leitung dureh das "Gesetz" aus. Demgemäß sind auch dessen m der lex aeterna bzw. der 

lex naturalis enthaltenen normatIven bzw metaphysischen Grundlagen auf die Vermitt­

lung durch den von praktischer Vernunft bestimmten Akt des "Gesetzgebers" verwie­

sen. Dieses praktische Deutungsmodell der lex humana macht auch einsichtig, daß de­

ren Funktion nicht in der applikativen Konkretisierung oder gar formellen "Positivie­

rung" vorgeordneter normativer Prinzipien erschöpft ist. Auch die "Stufe" der lex hu­

mana enthält em spezifisches normatives Element und leistet einen ihr eigentümlichen 

Beitrag an Rationalität zur Grundlegung einer gesetzlichen Regel l413. 

Solcherart erfährt bei Thomas also auch noch das "exteriorische" Prinzip menschli­

chen Handeins - welches freilich immer auch noch auf die Vermittlung gegenüber den 

dem Handelnden "inneren" , also spezifisch "subjekthaften", Bestimmungsgründen ver­

wiesen ist - eine gleichsam praktische Einordnung, die über den handlungsleitenden 

Stellenwert rur die Gesetzesunterworfenen hinausgeht und den Akt der Gesetzgebung 

selbst als grundlegend sittlich-kommunikatives Geschehen, als gesetzgeberischer Pra­

xis, verstehen läßt. Ist doch auch umgekehrt im Aufbau der rationalen und teleologi­

schen Struktur des einzelnen menschlichen Akts im Motiv des "imperium" 1414 bzw. 

"praecipere"1415 der Vernunft gegenüber dem Willen das Bild einer gleichsam "normati­

vcn" Leitung des Handeins durch das Urteil der individuellen ratio präsent l416. 

Im ErforderniS der "ordinatio rationis" als zentralem Begriffsmerkmal der lex huma­

na, und vermittels dieser des "Gesetzes" überhaupt, wird so ein wesentliches Charakte­

ristikum aristotelischer Ethik und ein integratives Strukturelement seiner Polissittlich­

keit festgehalten. Nunmehr vertritt das "Gesetz" als konkret wirksame "regula ... et 

mensura actuum" 1417 die Stelle der polis, was deren Funktion zur konkreten Ermögli­

chung sittlicher Tugend anlangt. Aus dieser Sicht steht nun nicht eigentlich die Bindung 

eines gleichsam vorauszusetzenden Gesetzesbegriffs an die ratio in Frage, sondern 

vielmehr das Verständnis des über sich selbst hinausweisenden, kommunikativen 

Aspekts sittlichen Strebens als "Gesetz". So kehrt in der Verpflichtung auf das prakti-

1413 Vgl. I - 11 96, 4, Merks, a. a. 0,314 ff. 

1414 1 - II 17,3 

1415 11-1147,8 . 

1416 Vgl 1-1117 

14171-1190,1 
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sc he "Urteil" des Gesetzgebers wohl die aristotelische Verwiesenheit auf den Ethos an­

derer Bürger in der polis, in wenngleich gewandelter Weise, wieder. Kommt doch auch 

aus aristotelischer Sicht der sittlichen Praxis über die Orientierung des eigenen Han­

delns im Einzelfall hinaus immer schon - als politische Praxis - die Bedeutung der 

kommunikativen Mitteilung sittlicher Prinzipien zu. Schließt doch weiters auch bei Ari­

stoteles die sittlich-teleologische Fundierung der eigenen Praxis deren hinreichend dau­

erhafte Konsolidiertheit und erprobte Regelmäßigkeit ein. Diese Anforderung beinhaltet 

nicht bloß die gleichsam "empirische" Häufigkeit menschlicher Praxis- und Lebensfor­

men, sondern stellt menschliches Handeln unter ein, freilich sich konkret herauszubil­

dendes, "mittleres" Maß - als ein zentrales Merkmal aristotelischer Teleologie über­

haupt - und wirft so einen Aspekt der ,,Allgemeinheit" in der Orientierung und Begrün­

dung menschlicher Praxis auf. 

So kehrt das notwendige Verhältnis der "Ergänzung" und vorgängigen teleologi­

schen Fundierung der politisch-kommunikativen Praxis anderer Bürger gegenüber der 

arete und phronesis des einzelnen als eine Beziehung wechselseitiger Begründung in der 

Gestalt der Verwiesenheit der "inneren" - d.h. im "habitus" wirksamen - Prinzipien '418 

auf die "Äußerlichkeit" der lex wiederl419
. Aus thomasischer Sicht erfahren der konkrete 

Ethos und die gelebte Tugendhaftigkeit des einzelnen, die gleich vvie bei Aristoteles in 

zentraler Weise die Verankerung praktischen Wissens und sittlicher Praxis im Subjekt 

selbst zur Geltung bringen, im praktischen "Urteil" des "Gesetzgebers" ihre notwendi­

ge "stimulierende" Ergänzung und die Erweiterung ihrer rationalen Basis durch die ver­

nunftgeleitete Stellungnahme eines je anderen und dessen von der ratio bestimmten 

Selbstvollzug. Auf diese Weise erweist sich der Begriff der "lex" selbst noch dem Kon­

zept eines durch Einübung gewonnenen und auf der aristotelischen "Selbstverursacht­

(heit)" 1420 sittlichen HandeLns beruhenden praktischen Ethos sowie der wechselseitigen 

Anerkennung gleicher Subjekte gelungener sittlich-politischer Praxis verhaftet. Wie­

wohl der lex-Begriff primär nicht aristotelischer, sondern als topos wohl eher stoischer 

und damit mit dem aristotelischen Verständnis praktischer Vernunft deutlich kontrastie-

1418 Deren Eröl1erung, nämlich der "habltus" und "virtutes", fmdet sich in I-lI 49 -70 (bzw. 89) und 
ist der Behandlung des "Gesetzes" vorangestellt. 

1419 Die grundlegende Gliederung des sittlichen und ontologischen Fundaments der menschlichen 
Handlung in "innere" und "äußere Seinsgrunde" findet ihren deutlichen Niederschlag auch im 
Aufbau der Pars Prima Secundae. Vgl. hiezu den Kommentar von 0 H Peseh, in: P Engelhard/. 
L. Gerken (Schriftleitung), Die Deutsche Thomas-Ausgabe, Bd. 13, Das Gesetz, Heidelberg - Graz 
- Wien - Köln 1977, 53 I tf. 

1420 Vgl. Merlcs, a. a. 0., 133 f 
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render Herkunft142 ist, läßt sich m E. daran eine parallele systematische Funktion zur 

"polis" und damit weiterhin ein deutlicher ethischer "Aristotelismus" verorten. 

-I Die" leges-Hierarchie" als Aufdeckung der ontologisch-normativen " Tiefenstruk­

tur" des Gesetzes 

Freilich aber kann sich Thomas nicht mit der im Ethos der polis gegenwärtigen, nicht 

zuletzt durch "Gewöhnung" erzielten, Aufgeklärtheit und "Allgemeinheit" in der Be­

gründung sittlicher Ansprüche begnügen14a Zwar handelt es sich dabei um keine bloß 

"empirische Allgemeinheit", sondern um ein immanentes Erfordernis der teleologischen 

Grundlegung des Strebens selbst. Doch bleiben in den auf Einübung rekurrierenden 

Maßstab der "rechten Mitte" stets auch Aspekte materialer Vennittlungschancen un­

trennbar integriert und in das teleologische Maß des HandeIns miteinbezogen, die deren 

Formanspruch relativieren und damit aus thomaslseher Sicht die spezifische Teilhabe 

am "Sein" limitieren und beeinträchtigenl42J In diesem Sinne betont wohl auch Kluxen: 

"Es v.ud von hier aus verständlich, warum Thomas nicht von einem 'Sittengesetz' 

spricht; die bloße Normativität der handlungsleitenden Vernunft reicht nicht aus, den 

Begriff des Gesetzes zu erfullen, die Einschränkung auf das Gemeinwohl läßt die Be­

sonderheit des Einzelnen und seines Gutes zurücktreten." 1424 Mit dem "Gemeinwohl" 

ist dabei wohl kein in ursprünglicher Weise kategorial und spezifisch benennbares Ziel 

der politischen Gemeinschaft angesprochen. Vielmehr kommt darin das transzendental 

verankerte "bonum commune" zur Geltung, welches gerade aufgrund seiner schlecht­

hinnigen "Fülle" und seines unbedingten Anspruchs über die Vollendung der individu­

ellen Praxis hinaus nur in der politischen Gemeinschaft zu seiner adäquaten Entfaltung 

gelangen kann. Analog zur ontologischen "Tiefenstruktur" der Schöpfungsordnung, die 

gleichfalls eine hierarchisch gestufte Vermittlung und "relationale" perfectio bean­

sprucht, erschließt sich auch In der praktischen Philosophie die Steigerung des Begrün­

dungsverhältnisses über die Verwirklichung der einzelnen Wesensgestalt hinaus erneut -

und im Hinblick auf die praktisch-kommunikative Geistseele des Menschen in radikali­

sierter Weise - über das relationale Verhältnis und gesellschaftliche Gefüge der Mitglie­

der der civitas zu- und untereinander. l425 

1421 VgL dazu u, Teil2,lIl 12 b. 

1422 VgL I-li 97, 3 ad I 

1423 VgLI-1J91,3ad2,ad3 

1424 Kluxen, Ethik, 233. 

1425 Zum spezifisch "relationalen" und nIcht "essenuahstischen" oder "substant1ahstischen" Gehalt 
des Ordogedankens, insofeme er die GrUndung spezifischer Wesen Oberschreitet und ennöglicht, 
so., Tel12, 15 ff. 
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Ähnlich wie im ordoförmigen Gesamtaufbau der Schöpfung soll auch im Begriff der 

lex die beanspruchte Universalität und Unbedingtheit des Grundes nach dem neuplato­

nischen Modell partizipatorischer Vermittlungl426 und Repräsentanz gegenüber den im 

gelebten Ethos der "lex humana" anwesenden kontingenten Sinnstrukturen zur Geltung 

gebracht werden l427
. Dieses Modell ontologischer Partizipation fuhrt auch im Bereich 

normativer Handlungsregelung zur Aufstufung des Gesetzesbegriffs zu einer pluralen 

leges-Hierarchie, welche in der jeweils durch ontologische Teilhabebezüge am höher­

rangigen Prinzip gegründeten Trias von lex aeternal428 
- lex naturalis l429 

- lex humana l4JO 

eine hierarchisch strukturierte Auffaltung des normativen Bindungsanspruchs der prak­

tischen Regel beinhaltet. 

Erneut kommt der "gestuften" Vermittlung des absoluten Grundes auch die Funktion 

zu, die relative "Eigenständigkeit" der jeweiligen normativen "Sinnstufe" im Rahmen 

eines partizipatorischen Modells ontologischer Begründungszusarnmenhänge zu wah­

ren. Dabei läßt sich keine der beiden gleichsam "abgeleiteten" leges, nämlich die lex 

naturalis von der lex aeterna wie auch die lex humana von der lex naturalis, auf eine 

bloß deduktive Funktion und ein inhaltlich abhängiges Derivat ihrer vorgeordneten Re­

gel reduzieren l431
, sondern muß jeweils selbst in einer linear nicht einhol baren "onto­

logischen Differenz" zu jener begriffen werden. Diese systematische Stellung der ver­

schiedenes leges zueinander, worin das höherrangige Prinzip das jeweils ihm nach ge­

ordnete als dessen gleichsam "transzendentale" Ursache nicht nur begründet, sondern 

auch zu seiner je spezifischen Rationalität freisetzt und ihm so eine normative "Tiefen­

struktur" 1432 erschließt, unterstreicht Thomas noch durch seine Parallelisierung der prak­

tischen Begründungsstruktur der lex mit seiner Lehre von "causa prima" und "causa 

secunda" 1433. Aufgrund der solcherart analog zum Verhältnis von "Erst-" und "Zweit­

ursächlichkeit" bestehenden transzendentalen Differenz zwischen den leges ist eine de­

duktive Ableitung praktischer Regeln im Zuge des ontologischen Gefälles der leges­

Hierarchie und der dabei stattfindenden zunehmenden Konkretisierung des Regelungs­

sinns ausgeschlossen. Damit muß auch jeder Anspruch einer im Namen der "lex" auf-

1426 Vgl. I - Il 91, 2; 3; ad I. S. hiezu auch die Parallelisierung mit der metaphysischen Lehre von 
"erstem" und "zweitem Beweger" in 1- Il 93, 3. 

1427 V gl. I-lI 91, 3 ad I. 

1428 S. J - II 93. 

1429 S. I-lI 94. 

1430 S. I-lI 95 - 97. 

1431 Vgl.I-II91,3;I-1J95,2,1-1I96,1,6. 

1432 Vgl. dazu grundlegend Merks, a. a. 0., 188 ff. 

1433 Vgl. I - TI 93, 3; vgl. Kluxen, Ethik, 233 
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tretenden ursprünglichen material-heteronomen Ptlichtenbindung konkreter Normativi­

tät, seI es durch göttliche "Satzung" oder unmittelbare Rückbindung an Prinzipien der 

übrigen geschaffenen "Natur", zurückgewiesen werden. Der Begriff des Gesetzes stellt 

!>ich ..... ielmehr als em grundlegend "analoger Begriff"'J4 dar, welcher in der "Entfaltung 

ein und derselben Wirklichkeit auf ..... erschiedenen Stufen ihrer Realisation",4l5 zur Gel­

tung kommt. 

5. Zur" lex naturafIs " Die Ruckjuhrung konkreter Normatlvität auf die" Na/ur des 

lvfenschen" 

[m Rahmen der in der leges-Hierarchie zutagetretenden differenzierten "normativen Tie­

fenstruktur" des Gesetzes artikuliert sich in der "lex naturalis" der spezifische Anspruch 

praktischer Vernunft, konkret vorfindliche Ethosstrukturen an die "Natur des Men­

schen" fundIerend rückzubmden und im Hinblick darauf kritisch zu überschreiten1436. 

Getragen "von dem Gedanken", so Kluxen, "daß in dem, dessen Tun durch das Gesetz 

geregelt ist, dies selbst als Hinneigung zu dem entsprechenden Tun anwesend ist" 1437, 

vermittelt sich die Partlzlpallon an der letztbegründenden "lex aeterna" nicht über be­

stimmte materiale Gebote, nicht über eine Vielfalt partikularer - auch naturaler - Nei­

gungen, sondern jeweils über den einen, einigenden Zweck, der die "Natur" eines We­

sens selbst ausmacht. In besonderer Weise vermag die durch ihre Rationalität und ver­

mittelte Intelligibilität als "GeIstseele" ausgezeichnete Vernunftnatur des Menschen ge­

genüber dcn übrigen, yernunftlosen Wesen an der lex aeterna zu partizipieren1438. Nur in 

bezug auf jene ..... ermag das Gründungsverhältnis der Teilhabe eine praktische Gestalt zu 

gewinnen 14J9 und als auf die Natur dcs Menschen gerichtete "lex naturalis" gefaßt oder 

viclmehr fundIerend In den Gesetzesbegriff als solchen eingegliedert zu werden 1440. Da-

1434 Kulm, a. a 0, 140. 

1435 Merks, a a. 0, 112. Zur "Analog1z1tät des lex-Begriffs" vgl. Merks, a. a. 0, 110 ff; vgl dazu 
auch KorJ!, Norm und Sittlichkeit, 42 ff Zum nicht unmittelbar normativen Charakter der lex ae­
tema s. auch Merks. a a 0, 188 ff., WIeland, Gesetz, 514, sowie zur "spekulative(n) Position des 
Ewigen Gesetzes" s. nachdrüd,lich auch }.;./uxen, Ethik, 233 ff. (insbes. 234). D1eser betont, daß 
"der Begriff des Gesetzes seiner Herkunft und der Weise seiner Bestimmung nach pohtisch-prak­
tlscher Art" seL "Die Position des E\~igen Gesetzes" se1 "deshalb kerne primäre und unmittelbare; 
sie muß aufgefaßt werden als das Ergebnis einer Reflexion auf die Gründung dessen, was sich 10 

der praktischen Erfahrung zeigt, und so kann sie denn auch nicht den Charakter eines praktisch­
handlungsieltenden Erkennens haben." 

1436 Vgl. 1- 1191,3; ad 2; ad 3. 

1437 Kluxen, Ethik, 234 . 

1438 Vgl. 1 - Il 91, 3 ad 1. 

1439 Vgl. 1 - II 93, 5. 

1440 Vgl. Kluxen, Ethik, 234 ff.; Merks, a a 0.,232 ff So sei nach Merks die lex naturalis "im Icx-
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bei stellt sich als die "spezifische" Wesensnatur des Menschen nur dessen diskursiv 

wirkende, praktische "ratio" heraus1441
, welche damit die grundlegende Finalisierung 

seines Handeins, wie bereits dargestellt 1442
, gegenüber allen in spezifischer Weise kon­

solidierten Zweckbindungen menschlicher Strebungen im Ethos selbst auf das transzen­

dentale "bonum universale" bzw. "in communi" verweist. Fern aller naturalistischen 

Festschreibung menschlicher Praxis geht aus dieser Sicht der lex naturalis vielmehr eine 

gesteigerte Dynamisierung praktischer Regelhaftigkeit gegenüber beharrenden, immer 

auch zur Verfestigung kontingenter Gewolmheiten tendierenden Ethosstrukturen aus144J
• 

Diese ist demgemäß geeignet, den allen normativ verbindlichen Satzungen zugrundelie­

genden Charakter einer praktischen Entscheidung, eben einer im Urteil der ratio erziel­

ten "ordinatio" menschlicher Handlungsgüter, zutagezufördern 1444
• Gegenüber der sol­

cherart geleisteten gleichsam "transzendentalen" Vertiefung ihrer praktischen Begrün­

dung weist die konkrete rechtliche Norm ein abnehmendes Maß der Konsolidiertheit 

partikulärer Regelungsziele in Strukturen konkreter Gesetzlichkeit auf 445
. Diese ontolo­

gisch formulierte Rückbindung konkreter Normativität an die menschliche ratio artiku­

liert sich freilich selbst weiterhin im Modell der "lex", d.h. als "äußerer" Seinsgrund 

menschlichen Handeins, wobei deren "Exteriorität" den kritischen Transzendenzcharak­

ter des gründenden Prinzips gegenüber dem bloßen Rückverweis menschlichen Han­

delns auf eingelebte Lebensformen hervorhebt. 

Nach dem Modell von "praecepta" gedacht, beschränkt sich die lex naturalis freilich 

- gleichsam "inhaltlich" - auf die schlechthin allgemeinsten "Grundsätze" sittlichen 

Wissens, die, vergleichbar den "prima principia" der spekulativen Vernunft, letztbe­

gründende Dignität rur den Bereich praktischer Vernunft beanspruchen. 

So kommt die Frage nach dem fundamentalen Charakter des Naturgesetzes und des­

sen Verpflichtung und Gerichtetheit auf die menschliche Vernunftnatur1446 auch in der 

Auseinandersetzung um die Einheit oder in sich plurale Gebotsstruktur des Naturgeset-

Traktat der Beginn der Explikation jenes allgemeinen Rahmens der lex aeterna un speziellen Be­
reich menschlicher Wirklichkeit, der rationalen Kreatur". Sie sei "ein Begriff von ausschließlich 
anthropologischer und z.B. nicht kosmologischer Relevanz", schließlich "ein Begriff der theologi­
schen Anthropologie" (233). 

1441 Vgl. [- [[ 94, I: " ... Iex naturalis est aliquid per rationem constitutum." Vgl. insbes. Kluxen, Ethik, 
234 ff.; ebenso bes eindringlich und überzeugend Merks, a. a. 0., 238 ff. 

1442 S.o., Teil 2,11 4, 5. 

1443 Vgl. etwa. [ - [[ 97, 3 ad I. 

1444 Vgl. auch I - Il97, 3. 

1445 Diese Tendenz vollzieht sich wohl analog zur Entflechtung spezifischer Strebensinhalte in der Tu­
gendlehre bzw. in der Auffassung von der "intentionalen" Struktur des vernünftigen Willens. S 
dazu 0, Teil 2, 1I 3 ff 

1446 Vgl. 1 - 11 94, 2 ad 2. 
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zcs zum Vorscheinlw. In diesem Zusammenhang vCfv\'eist Thomas auf die analoge sy­

stcmatischc Stellung der lex naturalis zu den "ersten Beweisprinzipien" (den "Grund­

sätzc(n) der strcngen Beweise") bezüglich der "auf dle Schau gerichteten Vernunft" 1448. 

Dabei mag der in der Erörterung der unabdingbaren ontologlschen Verwlesenheit des 

menschlichen Akts auf das grundlegende "praecept(um) legis naturae" 1449 vorangestellte 

Hinweis auf die auf der Grundlage der "prima pnncipla" allgemein erkennbare "gewis­

se Ordnung (quidam ordo)"14so den Anschem einer deduktiven Bindung praktischer 

Vernunft an die ontologlsche Grundstruktur aller Seienden, ja nach Maßgabe deren 

zweckhaft strukturierter Zu- und Unterordnung im hierarchischen Gefiige des metaphy­

sischen Schöpfungsordo, nahelegen. Smd doch die durch ihre spezifische Prinzipien­

struktur gcltigten übrigen geschaffenen Selenden nicht nur über ihre spezifische Form 

partizipatorisch im Sein verankert und so 1m ordo der Gesamtschöpfung ontologisch be­

gründet. Sle wirken darüberhmaus auch als jeweils erstrebte "Objekte" menschhchcn 

HandeIns und praktischen Wissens in spezlfischer Weise "formgebend" auf den Akt des 

Menschen ein, wodurch dieser allererst seine konkrete teleologische Ausrichtung er­

hält l4Sl
. 

Fernab jedes "essentialistischen" Kurzschlusses praktischer Vernunft unternimmt 

Thomas an dieser Stelle Jedoch den Rückgang auf das "primurn principium indemon­

strabilc" Im, nämhch den Grundsatz "vom Widerspruch" von Seiendem und Nicht-Sei­

endem. Dicser Hinwels wird dem Anhegen vorangestellt, ein in analoger Weise grün­

dendes und universal gültiges Prinzip 1m Bereich praktischer Philosophie zu ermitteln. 

Dem ontologischen Grundsatz vom Widerspruch wird in der Folge das sittliche Prinzip 

der Ausrichtung des menschlichen Akts auf das "bonum commune" gegenübergestellt 

Dabci bedient sich Thomas freilich einer im elgentlichen Sinn aktmetaphysischen und 

insoferne im Rahmen einer "Ontologie" des Sittlichen verbleibenden Argumentation l4SJ . 

Auch welst dle Ausrichtung auf das allgemeine "Gute" aufgrund seiner Transzendenta-

1447 Vgl 1 - II 94, 2, I. Abs. 

1448 Ebda 

1449 I - 11 94, 2, 2 . Abs . 

1450 Ebda 

1451 Vgl. I-lI 18,2 ; ad 2; ad 3 

1452 I-lI 94,2, I. Abs. 

1453 Zur Kritik am Ungenügen einer "rationalen Aknheorie" fur die systematische Verminlung von 
Aspekten freiheitlicher Personalität Im menschlichen Selbstvollzug s. Holz, a. a . 0 ., 29 ff. Als 
problematisch erweist sich hiefilr nicht zuletzt die durch den beanspruchten Transzendenzcharak­
ter des universalen Grundes veranlaßte neuplatonische Um deutung des aristotelischen energeia­
Verständnisses zu emem deutlicher panizipatortSch konzlpienen Pnnzip, welches dessen .. prak­
tischen", in der Verminlung seiner leitenden Prmzipien auf sich selbst verwiesenen Charakter 
deutlich schmälen. 
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lität einen über die "funktionale" Zuordnung zum Streben hinausweisenden Bezug zur 

gemeinsamen transzendentalen ontologischen "Tiefenstruktur" aller Wirklichkeit im 

Zeichen der Konvertibilität der "Transzendentalien" von ens und bonum auP4S4. Doch 

beansprucht Thomas kein Verhältnis deduktiver Abhängigkeit ZWIschen den angeführ­

ten Erstprinzipien, sondern verdeutlicht vielmehr deren parallelen Geltungsanspruch. 

Die Auffaltung der fundamentalen praktischen Zweckgebung in der Gestalt ihrer An­

wendung auf das kontradiktorische Begriffspaar von "Gutem" und "Bösem" durch dIe 

gebotsfOrmige Formulierung, "tue das Gute, meide das Böse", betont die systematische 

Gleichrangigkeit und Analogizität des sittlichen "principium primum" gegenüber und 

im Anschluß an den ontologischen - nicht bloß "logisch" gefaßten - "Satz vom Wider­

spruch" 

Indem der Rekurs auf die Ontologie sich dagegen jedes Verweises auf spezifische 

Sirmstrukturen enthält und sich im reduktiven Rückgang auf jenes Prinzip beschränkt, 

welches aufgrund seiner "ontologischen Transzendentalität" im menschlichen Akt 

selbst nicht bloß allen "Weisen" einsichtig ist, sondern dadurch schlechterdings Evi­

denz beanspruchen karm14SS, wird weiters jegliches Unternehmen einer deduktiv-inhalt­

lichen Bindung und Vorausstrukturiertheit menschlicher Praxis durch das Naturgesetz 

hintangehaltenl4s6. Ja gerade vom Stellenwert des ontologischen Grundsatzes her erhellt 

sich der transzendentale Charakter des ethischen Fundaments, und wird dessen eigen­

ständige Dignität und Begründungsfunktion unterstrichen. 

Im Lichte der transzendentalen Begründungsfunktion des natürlichen Gesetzes muß 

auch die mißverständliche Interpretation des von Thomas reduktiv ermittelten und in der 

Formel, "bon um est faciendum et prosequendum, et mal um vitandum" 1457, wiedergege­

benen "unum prim um praeceptum" 1458 als gleichsanl zu äußerster Abstraktheit gestei­

gerte Form eines materialen Naturgebotes zurückgewiesen werden. Demnach wäre die­

ses durch die Naturgemäßheit und Korrespondenz seines Inhaltes zur ontologischen 

Ordnung aller Seienden ausgewiesen, in den sich folglich je nach konkreter Konvention 

und geschichtlich geprägter Evidenz beliebige Inhalte als "natürlich" und geboten ein­

zeichnen ließen. 

1454 S dazu 0 . , Teil 2, 1I 6 . Freilich muß die grundsätzliche Unterschiedenheit und differenzierte Be­
zogenheit von ontologischer bomtas gegenüber dem Begriff des "bonum commune" als begrün­
dender Funktion des StrebensbegrifJs im Gesamtaufbau thomasischer Philosophie gewahrt bleI­
ben. 

1455 Vgl. I-lI 94, 2, I. Abs. 

1456 S. dazu bes. nachdrUcklich J - II 94, 2 ad 1 - ad 3 

1457 1 - II 94, 2, 2. Abs. 

1458 1- 11 94, 2 ad 1 
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Mit der Verpflichtung auf das "Gute" ist vielmehr ein direkter systematischer Zu­

sammenhang zur menschlichen ratIO practica eröffnet, die 111 ihrer grundlegenden teleo­

logischen Gerichtetheit der wesensgemäßen Finalisierung jeglicher menschlichen Praxis 

auf das "bonum universale" bzw. "in communi" Geltung verschafft. Das "bonum" be­

inhaltet auch im Kontext des Begriffs der lex ell1en systematischen Rückbezug auf sei­

nen Aufweis in der immanenten Struktur vemünfllgen Strebens. Ja dessen Reflexion 

muß das transzendentale Gute - als den elgentltchen "Gegenstand" aller ratio practica -

immer schon "zirkelhaft" 14;9 voraussetzen. Insbesondere stellt dieses auch als "Inhalt" 

der lex naturalis und damIt als zentrales Begriffselement der lex in ihrem "äußeren" 

Pnnzipiencharakter gegenüber menschltchem llandeln keinerlei Hinweis auf eine mate­

rial-deduktive Konstitution oberster praktIscher Regeln dar. Gerade in der Bedeutung 

des Begriffs des "bonum" als teleologIsches Prinzip im Rahmen des am Modell gerich­

teten Strebens orientierten Verständnisses des aetus humanus ist ein maßgebliches kriti­

sches Potential gegenüber der unmIttelbaren Identifizierung des Naturgesetzes mit ei­

nem Katalog materialer Gebote gelegen. Das thomasische "Naturgesetz" trägt damit 

nicht zuletzt zur Klärung des Charakters ungeschiehtlieher Rückprojektion und der sy­

stemallsehen Haltlosigkeit eines solchen gemeinhin als "teleologiseh" wie "naturreeht­

lieh" vorgestellten Modells moralischer Handlungsorientierung im Kontext thomasi­

scher Tugendethik bei. Wohl allererst in der Abwehr ihrer Bedrohung durch neuzeit­

liche Autonomieforderungen, ja als vorweggenommene Reaktion auf diese ausgebildet, 

artikuliert sich in einem solchen Modell materialer und ursprünglicher Ptlichtenbindung 

menschlIchen Handeins gleichwohl bereits ein "deontologisches" Verständnis sittlicher 

Legitimation. 

6 Die lex naturalis als" habitus naturalis" 

Darüberhinaus legt die Analogie zu den - letztlich in einem einzigen "transzendcntalen" 

Grundsatz reduktiv zusammcngefaßten - "prima principia indemonstrabilia" 1460 hin­

sichtlich der ontologischen Struktur der ratio-Konstituiertheit der lex naturalis und der 

[Ur sie charakteristischen Weise des Wissens das von der aristotelischen "hexis'<l461 bzw. 

1459 Vgl. .\raks, a a 0.,278. Demnach stütze sich nach Thomas die begründende Funktion des bo­
num uOIversale bzw. des darauf unmmelbar bezogenen aturgesetzes auf "die Inklusion des bo­
num in alJ dem, was der praJ..t1schen Vernunft als ihr Gegenstand erscheint, d.h. der Dinge im 
weitestcn Wortsinn unter Ihrem AspeJ..t des Erstrebenswerten. kraft dieser Inklusion fordcrn Sie 

der beurteilenden ratio ZustImmung oder (beim Gegenteil) Ablehnung ab" 

1460 1- II 94, 2. 

146 I Vgl. Met. V 18, 1022 b 4 ff., insbesondere aber 10 ff S. die Verweise des Thomas in I - Ir 49, I; 
2. 
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"arete" 1462 herkünftige Modell des "habitus" 1463 nahe. Im Verständnis von spekulativem 

"intellectus principiorum" bzw. als Entsprechung dazu von praktischer "synderesis" 1464 

als "habitus naturalis" 1465 wird aristotelische Begrifflichkeit, konkret die auch für alles 

menschliche Wissen tragende Tugendlehre, in zentraler Weise herangezogen, welche 

darüberhinaus - im weiteren Begriff der "hexis" - selbst noch die Strukturanalogie zur 

dauerhaften Gerichtetheit aller teleologischen Naturbewegung präsent häle 466
• Darin 

weist sich Thomas auch no eh in seiner Erkenntnis universaler Prinzipien als weitgehend 

dem Gang aristotelischer Erkenntnislehre verpflichtet aus 1467
. Aufgrund des mit dieser 

rezipierten unabdingbaren Rekurses auf konkrete Erfahrung bzw. sinnenhafte Wahr­

nehmung muß auch Thomas die aus der platonischen Konzeption der "mimesis" herrüh­

rende Vorstellung gleichsam "inhaltlicher" principia "naturaliter indita" 1468 zurückwei­

sen, welche die Erkenntnis gegenständlicher Formen auf die "Erinnerung" von in der 

Seele immer schon eingeborenen, dazu korrespondierenden eidetischen Prinzipien zu 

gründen suchen l469
. 

Als habitus "naturalis" freilich thematisiert er im Medium aristotelischer Begriff­

lichkeie 470 die Rüekbindung der Erkenntnis über die Natur ihrer Gegenstände hinaus an 

die" atur" allen Erkennens selbstI471
. Im Kontrast zu der von Aristoteles beanspruch-

1462 Vgl. E.N. [[4, 1105 b 19 ff. Aus aristotelischer Sicht besteht eine noch unmittelbarere systemati­
sche Verschränkung zwischen den Begriffen "Haltung" (hexis) und "Tugend" (arete). S dazu 
auch die thomaslsche Wiedergabe der "arete" mit "habitus" in seinem Hinweis auf diese Stelle in 
I-lI 49, 2. 

1463 Zum Begriffdes "habitus" vgl. insbes.l-lI 49 - 54 sowie zur darauf aufbauenden Erörterung des 
"Wesens" der Tugend I - 11 55, zur grundlegenden Einteilung in "verstandhafte" und "sittliche 
Tugenden" s. I - 11 57; I - 11 58. 

1464 Vgl. 179, 12; Sen!. 11,24,2,3; Ver 16, I, Ver 15, I. 

1465 Zur begrifflichen Bandbreite sowie zum zentralen Stellenwert "naturhafter Gehaben" vgl. [ - 11 

51, I. 

1466 Vgl Phys. II 2, 194 a 28 ff.; vgl. HöjJe, Praktische Philosophie, 35 ff; vgl. 0., Teil I, 1I 2. 

1467 Zur "aristotelischen Position des Thomas in der Erkennmistheorie" , "nach der die' Inhalte' von 
den Sinnen her 'hereinkommen"', vgl. Merks, a. a. 0., 265 ff; vgl. auch Kuhn, a. a 0.,150. 

14681-1191,3ad2. 

1469 Vgl. [79,2; In Oe anima 1ll9, n. 722 f.; 1-11 51, I; Sen!. IlI, 34, 1,2. S. dazu samt ausfiJhrlichen 

Stellenangaben Merks, a. a. 0., 257 ff. 

1470 Zu begrifflichen Anleihen bei der aristotelischen Tugendlehre in der - Aristoteles fremden - tho­
masischen Thematik von "synderesis" bzw. "lex naturalis" vgl. H V JajJa, Thomism and Ari­
stotelianism. A Study ofthe Commentary by Thomas Aquinas on the Nicomachean Ethics, Chica­
go 1952 (repnnted by Greenwood Press, Westport, Connecticut 1979), 171 ff. 

1471 Zur Perspektive einer gleichsam "konsequentere(n) OurchfiJhrung der Erkenntnistheorie des Ari­
stoteles" vgl. Kuhn, a. a. 0., 150; zur habituellen und gleichsam begleitenden Erkenntnis univer­
saler Prinzipien als "Werk der Vernunft" (262) vgl. ausfiJhrlich samt Stellenangaben Merks, a. a. 
0,257 ff. 

298 



tcn Vcrgewisscrung bzw. Konsolidierung einer je spezifischen Teleologie findet das 

Modell habitucllen Wissens nunmchr seine Anwendung und damit seine Erweiterung 

und reduktive Vertiefung auf die, so Merks, "ersten immer schon das Denken bestim­

mendcn PrInzipicn", "und zwar unverlierbar, bei allen Menschen" 1472. Es findet sich 

daher gegenüber seinem aristotelischen Vorbild bereits aufgebrochen und In maßgeblich 

erweiterter Form vor"13. Betont der Begriff des "habitus" den Ursprung solch funda­

mentalen Wissens in menschlicher Vernunfttätigkeitl47\ so enthält dessen Kennzeich­

nung als "naturalis"l475 die Anforderung, jedes konkrete Werk der Vernunft über die Er­

kenntnis bzw. Hervorbringung einer spezifischen teleologischen Form hinaus letztend­

lich auf jene PrInzipien hin reduktiv zu überschreiten, die Jede spekulative oder prakti­

sche ErkenntniS allererst ermöglichen und so dieser immer schon fundierend zugrunde­

liegenI4
"6. Dabei schließt der auf Aristoteles zurückgehende Begriff des "habitus" je­

doch weiterhin nachdrücklich eine Zugänglichkeit dieser "ersten Prinzipien" außerhalb 

des erfahrungsgebundenen diskurSiven Vollzugs menschlicher Vernunfttätigkeiem und 

somit gleichfalls jede abstrakt heteronom-deduktiv verstandene Verpflichtungskraft der 

gcnannten Grundsätze aus. 

Inwiefern kommt auch in der lex naturalis, jcnem normativen Begründungselement 

des Gesetzes überhaupt, welches dessen konstitutiven Bezug zur menschlichen ratio 

thematisiert, ein seiner Struktur nach "habituelles" Wissen zur Geltung, welches sol­

cherart der Gründung spekulativer Erkenntnis im "habitus principiorum", der "Habe der 

allgemeinen Prinzipien"1478 der spekulativen Vernunft, gleicht und damit eine große sy­

stematische ähe zur praktischen "Haltung" der menschlichen synderesis aufweist? 

Der Diskussion um die habitus-Natur des natürlichen Gesetzes wendet sich Thomas 

im einleitenden Artikel der der lex naturalis geVvidmeten quaestio 94 zu. In Abgrenzung 

gegcnüber dem "Gehaben" der synderesis erfolgt bezüglich der näheren systematischen 

1472 Merks, a. a 0,265; zur "Unzerstörbarkeit" der "habituell" gewußten "prima principia" vgl 1- Il 
53, 1 Zum "apriorischen" Charakter dieses ursprünglichen habituellen Wissens vgl. auch Schr6er, 
a. a. 0, 46 ff 

1473 VglI - II 52, I, ad 2,1 - II 53, I. 

1474 Vgll-1151, 2, 3. Insbesondere betont Thomas in 1- Il 51, I die Verwiesenheit der als "habitus 
naturalis" begriffenen "prima principia" auf die reduktIve Gewinnung aus konkreter sinnenhafter 
Erfahrung. Dieser Charakter allererst im konkreten Vollzug gewußter "Naturhaftlgkeit" steigen 
sich noch Im Bereich des - praktIschen - "Strebevermögens"; vgl. auch Merks, a a. 0, 257 ff., 
Insbes. 262. 

1475 Vgl. Merks, a. a. 0., 265 ff. 

1476 S. Merks, a. a. O. 269 f Danach kennzeichne die "Benennung der PrinzIpienerkenntnis als 
'habitus naturahs' die Ursächlichkeit der Vernunft wie die t;ichtbelieblgkeit ihrer Ursächlichkclt" . 

1477 Vgl. 1 - II 51,2. 

1478 Merks, a. a. 0, 265. 
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Zuordnung - "proprie et essentialiter'<l479 - des natürlichen Gesetzes zu den Vernunft­

gründen menschlichen HandeIns eine Distanznahme zu einer unmittelbaren Heranzie­

hung des von Aristoteles herkünftigen Begriffs des "habitus"148o Freilich erweist sich 

die Perspektive, aus der die Differenzierung zwischen lex naturalis und ihrem Verständ­

nis als habitus erfolgt, als aufschlußreich. Nicht das natürliche Gesetz, sondern das Ge­

haben muß im Vergleich der beiden Prinzipien menschlicher Tätigkeiten l481 hinsichtlich 

einer unmittelbaren Rückftihrung auf die ratio zurücktreten. Nicht das menschliche Ge­

haben, sondern die lex naturalis wird als das gleichsam aktuellere "Werk der Vernunft" 

begriffen. Dabei setzt sich wohl zunehmend die Sichtweise des habitus als einer Verfe­

stigung verfügbarer Haltungsmodelle und Handlungsmuster durch l482, die den Aspekt 

der für seine Ausbildung aus aristotelischer Sicht charakteristischen Einübung durch 

stets aktuelle Vernunfttätigkeit hinter sich läßt und gegenüber den ursprünglicher ratio­

gewirkten "Akten" des Menschen einen gleichsam werkzeuglichen Charakter ge­

winntl483 Unter dem Gesichtspunkt seiner Konstituiertheit durch die menschliche prak­

tische Vernunft verhalte sich der habitus zum natürlichen Gesetz, wie die Grammatik 

zum "Satz (propositio)" als einem "Werk der Vernunft", wie die "Sprachkunde" zur 

"wohlgestalte(n) Rede" 14M Wenngleich also unmittelbarer dem Wirken der ratio als ihr 

"opus" zugehörig als das Gehaben selbst, vermag die lex naturalis dennoch insofern als 

habitus angesprochen zu werden, als sie, so Thomas, "aufgrund eines Gehabens festge ­

halten wird" ("id quod habitu tenetur")1485 Da nicht dem eigentlichen Anwendungsbe­

reich der im konkreten Akt tätigen phronesis zugehörig, welche praktische Vernunft 

stets auch unter der Perspektive ihrer situations- und mittelgerechten "in-die-Tat-

1479 1- 1194, I. 

1480 Zur Differenz habitus - arete im Rahmen der jeweiligen Handlungstheorie und zur Rolle der phro­
nesis s. freilich 0., Teil 2, 1I 2, 3. 

1481 Vgl. I -1I94, I 

1482 Zur Unterscheidung zwischen - partikulär verbleibendem - Gehaben und wesensmäßIger "Voll­
kommenheit" - wohl vor dem Hintergrund einer deutlicheren Differenzierung zwischen wesen­
haftem Sein und spezifischer Tätigkeit - vgl. I-li 52, I; ad 2. Vgl. auch I - 11 49, 2, wonach der 
Begriff des "habitus" - In einer Akzentverschiebung gegenüber dem aristotelischen Vorbild - von 
seiner Hinordnung zum "Guten" bzw. zur "Natur" eines Seienden ablösbar wird, auch eme Ge­
richtetheit zum "Schlechten" mitumfaßt und so sein begriffliches Schwergewicht in seinen struk­
turellen Merkmalen dauerhafter "Ausrichtung" erhält. 

1483 Vgl. I - 11 94, I. Zum Verhältnis ZWischen "einzelnem Akt" und "habitus virtutis" s. auch I - 11 
51, 3. Thomas folgt dabei zwar dem auf regelmäßiger Einübung beruhenden aristotelischen Tu­
gendbegriff, wirft jedoch die Frage - in radikalisierter Weise - aus der Perspektive unter sich 
"pluraler" ausfallender Urteile der ratio auf, die im Einzelfall jedoch eine hmreichend "deter­
minierte" Ermittlung des Handlungszieles erlauben 

1484 1- 11 94, I. 

1485 1- 1I 94, 1,2. Abs. 
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Setzung" zum Gegenstand hat, kann das in der lex naturalis verankerte Wissen um all­

gemeinste sittliche Grundsätze freilich nur insofern als durch die menschliche ratio 

practica gewirkt gellen und gleichzellig als Teilhabe an der "lex aeterna" immer auch 

über sie hinausweisen, als diese deren je konkreter Tätigkeit in transzendentaler Weise 

immer schon fundierend zugrundeliegen und in jedem konkreten Tätigwerden der Ver­

nunft ,.habituell" zugegen sind. Das natürliche Gesetz wird solcherart in jedem einzel­

nen von der ratio erfaßten bonum conveniens, in jedem konkreten selbstüberschrei­

lenden Vollzug menschlicher praktischer Vernunft als ein dem konkreten Wissen immer 

schon Inhärentes" Werk der Vernunft" 1486 gleichsam habituell mitgewuße 487
• 

Wie sind solcherart freilich die - von Thomas als "habitus naturalis" gekennzeichnete 

- menschliche synderesis und das durch die "lex naturalis" benannte in einem weiteren 

Sinn "habituelle" Wissen um fundamentale praktische "praecepta" überhaupt noch be­

grifflich unterscheidbar? Wie läßt Sich weiters vor dem Hintergrund einer differenzierte­

ren Zuordnung der "lex naturalis" zum Verständnis eines menschlichen "Gehabens" de­

ren Verhältnis zueinander bestimmen? 

Die Tendenz zur "Doppelung" der Thematik sittlicher "prima principia" folgt wohl 

dem systematischen Aufbau der Summa theologica und spiegelt demgemäß ebenso wie 

dieser die ftir die thomasische Hinwendung zur "Formalisierung" 1488 des Telosbegriffs 

charakteristische Duplizität einander ergänzender praktisch-ontologischer Zweckgebun­

gen in der teleologischen Begründung des sittlichen Akts l489 wieder. Sie folgt damit der 

vom finalen Aufbau des menschlichen Akts und dessen gesteigerter Dynamisierung ge­

forderten Gliederung seiner die "Zwecke" betreffenden rationalen Grundlagen in "inne­

re" und "äußere Seinsgründe" des HandeIns. 

Thomas kennzeichnet die strukturelle und ontologische Unterscheidung zwischen lex 

naturalis und synderesis nach dem Verhältnis des "Inhalts" - fundamentalster Grundsät­

ze - zu dem diesen korrespondierenden ursprünglichen "Gehaben" bzw. der Struktur des 

Wissens, durch welches jene "festgehalten" 1490 werden l491
. Sie ist solcherart der Zuord-

1486 1 - Il 94, 1 

1487 Vgl Merks, a. a . 0, 264 ff Die "Natürlichkeit" des habituellen Wissens umfaßt demnach folgen­
de rur die "Prinzipicncrkenntnls" relevanten "Momente" "ihre Nichl-Vorgegebenheilim strengen 
Sinn", "ihre ;':onslllulion durch die Vernunft selbst; andererseits eme gleichwohl 'Immer schon ' 
gegebene Pragung der Vernunft durch Sie, wie sie sich von ihrer Funktion im Denkprozeß her for­
dert, wie auch die Ul1Iversailtal, in der sich diese Pragung an menschlicher Vernunft überhaupt 
findet" . 

1488 Vgl 0., Teil 2, II 5. 

1489 Zur Unterscheidung zwischen "strebensfunktionalem" "finis ultimus" und dem dazu hinsichtlich 
der ontologischen Fundierung der "GUter" korrespondierenden - gleichfalls transzendentalen _ 
"bon um commune" so., Teil 2, II 5,6. 

1490 I-lI 94, 1 ad 3. 
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nung der "prima principia" der theoretischen Vernunft zum "habitus" bzw. "intellectus 

principiorum" vergleichbarl4n 

Die Explikation der ursprünglichen ratio-Gebundenheit sittlichen Handeins in der 

wechselseitigen Bezogenheit von synderesis und lex naturalis folgt weiters der von Ari­

stoteles übernommenen hermeneutisch-kommunikativen Methode praktischen Wissens. 

In dieser erfährt der Charakter intentionaler "Entäußerung" bzw. "Exteriorität" gegen­

über der sinnengebundenen theoretischen Erkenntnis eine Steigerung durch die Verwie­

senheit auf die praktisch "stimulierende" Funktion des sittlichen Urteils anderer. Damit 

aber interpretiert sich der "äußere" Prinzipiencharakter der lex selbst immer schon kri­

tisch als Bezogenheit auf die rationale Stellungnahme und das Ergebnis tätiger "Praxis" 

des Gesetzgebers, welche ihrerseits auf Grundlagen in habitueller Weise verrugbaren 

Wissens aufruht. 

Im Kontext des lex-Traktats erörtert, dient die Gegenüberstellung von synderesis und 

lex naturalis wohl nicht nur der Verhältnisbestimmung oder begrifflichen Abgrenzung, 

sondern unterstützt auch die kritische Klärung des "natürlichen Gesetzes" vom per se 

bzw. auf der Grundlage rezipierter aristotelischer Ethik zugänglicherem Begriff des 

"Gehabens" her. Nicht zuletzt bildet der Ausgang von der Parallelität des Naturgesetzes 

zu den theoretischen "prima principia" in ihrer Pluralität - hierin wird auf einer gleich­

sam "inhaltlichen" Stufe der Erörterung die eigentliche Komponente habituellen Verru­

gens überhaupt ausgeklammert - den entscheidenden Anlaß rur die im darauffolgenden 

Artikel behandelte Frage nach der Einheit oder materialen Gegliedertheit des Naturge­

setzes. 

Dabei muß die vergleichende begriffliche Klärung eine Distanznahme in zwei Rich­

tungen hin enthalten: Zum einen soll im Modell des habitus - in Verpflichtung gegen­

über dem aristotelischen Konzept praktischer Vernünftigkeit und in kritischer Ausein­

andersetzung mit dem zur Entweltlichung neigenden, platonisch beeinflußten, patristi­

schen Verständnis einer gleichsam angeborenen "synderesis" 1493 - die Erfahrungsgebun­

denheit, ja die notwendige selbsttätige Vermitteltheit im praktischen Vollzug konkreten 

Tuns auch solch fundamentaler Prinzipien festgehalten werden l494
. Zum anderen muß 

1491 Vgl. I - II 94, I ad 2; ad 3 

1492 Zur "Einholung des Naturgesetzbegriffs in die ... aristotelische Anthropologie und Metaphysik" 
sowie zur spezifischen "Seinsweise des natürlichen Gesetzes", welche Thomas von der synderesis 
unterscheidet, s. Pesch, Gesetz, 573 f. 

1493 Dieses wird in der Antithese ("sed contra") zu den einleitenden Thesen von I - II 94, I wiederge­
geben. 

1494 Vgl. 1- II 94, I ad id vero quod in contrarium objicitur. Im Gegensatz zur augustinischen Lehre 
("sed contra") schließen demnach mangelnde Reife, wie etwa jene des Kindes, oder aber "ir­
gendein Hindernis" des Tätigseins, wie z.B. der Schlaf, vom "Gebrauch" dieses "nach Art eines 
Gehabens innewohnen(den)" natürlichen Gesetzes aus. 
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jedoch das Modell eines bloß gewohnheitsförmig angeeigneten partikulären Verhal­

tensmodells verlassen werden. 

Ihrem "Inhalt" nach unterscheiden sich die "prima praecepta" vom eigentlichen Stel­

lenwert eines als "habitus" ausgebildeten Verhaltens bzw. Wissens folglich vor allem 

durch ihre transzendentale "Allgemeinheit", in der sie jedem vernünftigen Handeln un­

abdingbar zugrundeliegen. Sie Sind solcherart von der für die Konzeption der aristoteli­

schen Tugend- bzw. Habituslehre kennzeichnenden Ausbildung durch Erfahrung kon­

solidierter kontingenter und spezifischer Handlungs- und Rollenmuster abzuheben. 

Wird doch der Begriff des "habitus" für Thomas im Kontext seiner Reflexion auf die 

Ordnung der politischen Gemeinschaft schließlich auch als Ausgangspunkt für seine 

Status-LehreI49l und damit als systematische Grundlage und zur anthropologisch­

akttheoretischen Verankerung gesellschaftlicher Ungleichheiten herangezogen. Diese 

entsprechen auch dem Verständnis des "ordo" als Steigerung und Überbietung in der 

Vermittlung der Fülle des Seins über die Teilhabe der einzelnen spezifischen Wesen 

hinaus durch deren relationales Sein zueinander, welches dem absoluten, menschlicher 

Verftigung entzogenen Transzendenzcharakter des ontologischen Grundes gemäß einen 

hierarchisch gestuften Charakter verlangtl496
. Im Horizont praktisch-politischer Frage­

stellungen findet diese typischerweise ihren Niederschlag in einer hierarchisch-stän­

dischen Gliederung der Gesellschaft. Doch werden auch soziale Ungleichheiten und 

ständische Privilegien bei Thomas im Gegensatz zur patristischen Tradition nicht vor­

rangig im Lichte ursprünglich ungleicher gesellschaftlicher Rollen gedeutet, sondern 

durch ihre an Aristoteles orientierte Verankerung im Begriff der Tugend auf allgemein­

gültige anthropologische Grundlagen zurückgeführt und in die Verantwortlichkeit 

menschl ich-praktischen Sei bstvollzugs eingeholt l497
. 

Indem jedoch sowohl im Verständnis der synderesis als auch in dem der lex naturalis 

als normativem Begrundungselement des Gesetzes der "eigentliche" Begriff498 des 

"habitus", welcher bei Thomas ja noch eine Verdichtung seines faktischen und struktu­

rellen Gehalts erfahrtI499
• als "habitus naturalis" reduktiv auf das Wissen gleichsam 

transzendentaler Grundsätze hin überschritten wird, konvergieren beide fundamentalen 

"Prinzipien" in der Hinordnung alles sittlichen Tuns auf die universale ratio-Natur des 

Menschen selbst. Sie können daher auch als zwei aufeinander bezogene, vom Ge-

1495 Vgl. II - Il 183, Il - Il 184 . 

1496 Zur hierarchischen Ghederung des Schöpfungsordo s.o., Teil 2, I 5 ff 

1497 Vgl. dazu auch die thomasische Legitimation der FOrstenherrschaft auf der Grundlage arlstoteh­
scher Tugendethtk, s.u., Teil 2, III 18,20 f 

1498 Vgl. I-li 94, I. 

1499 Vgl. I - 11 49, 2. 
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samtaufbau thomasischer Handlungstheorie her perspektivisch gegliederte Elemente ein 

und desselben "begleitenden" Wissens um die schlechthinnigen Grundlagen sittlIchen 

Tuns begriffen werden I5
°O. 

Deutlicher freilich noch als im Begriff der synderesis, in der ja die Auseinandersct­

zung mit augustinischer Tradition mit der Verhaftetheit aristotelischen Ethos in kontin­

gent-habituellen Verhaltensmustern aufeinandertnfft, vermag Thomas die universal be­

gründende "Überschreitung" konkreten praktischen Tuns freilich im Horizont der leges­

Hierarchie zu thematisieren. Akzentuierter noch als in der Erörterung des menschlIchen 

Akts und seiner immanenten, strebensfunktionalen Grundlagen findet in diesem Rah­

men eine - wenngleich in sich differenzierte - Rückbindung praktischer Teleologie an 

umfassende ontologische Teilhabebezüge und die darin zum Ausdruck kommende Ver­

ankerung im Gesamtaufbau des Schöpfungsordo statt. Gegenüber dem deutlicher stre­

bensfunktionalen Begriff des "Gehabens" kommt das universale "bonum commune"' in 

seiner spezifisch ontologischen Zielhaftigkeit - unbeschadet freilich seines transzen­

dentalen Stellenwerts fur jegliches menschlich-rationale Handeln - vorzüglich in der lex 

naturalis zur Sprache l5
' I. Gegenüber dem ethosförmigen habitus und dem hinsichtlich 

seiner Zwecke über sich hinausweisenden Aufbau des einzelnen menschlichen Akts 

weist das Gesetz - freilich verstanden als spezifische "politische" Praxis des Gesetzge­

bers - ein gesteigertes Maß an kritischen Rationalitätsanforderungen auf. Diese Aufgabe 

der Überschreitung sich bloß im Horizont gewohnheitsförmiger Sitte reflektierender 

Handlungsorientierung wird im normativen Aufbau des Gesetzes, wie bereits erörtert, ja 

vorrangig durch die "Stufe" der lex naturalis zur Sprache gebracht. Wiewohl der Stel­

lenwert des Gesetzes im Merkmal der "ordinatio rationis" an einem grundlegend prakti­

schen Deutungsmodell auf der Basis allgemeingültiger Vernunftanforderungen sittli­

chen Handeins festhält, kommt gerade der in spezifischer Weise "urteilenden" Tätigkeit 

des Gesetzgebers auch eine gesonderte paradigmatische Funktion zu. Dieser obliegt es, 

die Ratiogebundenheit des einzelnen Akts, insbesondere hinsichtlich der Vergewlsse­

rung seiner vernünftigen Zwecke, in exemplarischer Weise zu überbieten und solcherart 

gleichsam von "außen" zu ergänzen. 

Viel unmittelbarer noch als die Tugend und von unabdingbarer begründender Be­

deutung fur jegliche Tätigkeit menschlicher ratio verpflichtet die universelle Normati­

vität der lex naturalis die Gesetzgebung auf die fundamentale Gleichheit aller Menschen 

1500 Im Aufbau des einzelnen menschlichen AklS enlSprichl diesem der Begriff der "conscientia", wei­
cher im Gegensatz zur habituellen synderesis als "cum alio scientia" auch die dem konkret stel­
lungnehmenden Charakter des "actus humanus" entsprechende Dimension situationsgebundener 
Anwendung erfaßt. Vgl. I 79, 13. 

1501 Vgl [-1l94, 2, 2. Abs, 1- [[ 90, 2. 
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in ihrer "natura rationalis'·. Ja die ratlO selbst stellt sich folglich in diesem weiteren Sin­

ne von "Gehaben", wie er im zweiten Absatz der thomasischen AbhandlunglI'. zum 

Ausdruck kommt, als ,.habitus" jener "primären praktischen Prinzipien" der lex natura­

lis dar, der - da solcherart ll1 der Natur des Menschen selbst verankert - jedem Menschen 

in gleicher Weise eignet. 

7. Der, ordo inclma/(onul7l ": Die Auffdcherung des NaturbegrifJs durch die lnte­

gral ion historischen Materials und vorjindlicher Traditionen 

Außer Zweifel bedeutet die lex naturalis Ihrem zentralen Gehalt nach die Inpflichtnahme 

aller konkreten Normati,ität und EthossittlIchkeit durch die Natur des Menschen selbst 

Doch hinsichtlich der näheren Bestimmung der naturgemäßen Ausnchtung und Hinnei­

gung des menschlichen Wescns tut sich Im Kontext dcs lex-Traktats freilich eine 

grundlegende Spannung Z\vischen der zentralen Bindung des Gesetzesbegriffs an die 

menschliche "ratlO practica" in deren allgemell1er Hinordnung auf das bonum commune 

einerseits und der Erörterung einer Vielfalt hierarchisierter naturhafter Ziele menschli­

chen Strebens andererseits auf Sind die ersten beiden Abschnitte des Artikels 2 der 

quaestlO 94 noch ganz auf die reduktive Gewinnung eines fundamentalen Grundsatzes 

gerichtet, der sich in der Formel "bonum faciendum, malum vitandum" niederschlägt, 

so wird im letzten TeIl geradezu im massiven systematischen Gegensatz zum "primum 

praeceptum" eine Vielfalt unterschiedlicher Auffächerungen des Naturbegnffs Im Rah­

ll1t!n einer gestuften Gliederung der wechselseitigen Zu- und Unterordnung in die Erör­

terung und konkrete Entfaltung der spezifischen Wesensnatur des Menschen eingebun­

den 101 

Insbesondere nimmt fhomas an zentraler Stelle seiner Abhandlung der zweiten 

.,II1c1inatio", Iustil1lun zitierend, auf die \'on Ulpian herkünftige Bestimmung des ius 

naturale l104 bezug, welche in gleichermaßen umfassender wie naturalistischer Weise auf 

allcs rekurriert, "quae natura omnia animalia docult" 11"1 Nicht zuletzt findet Sich ll1 der 

Entfaltung dieser Formel der Kembestand der sogenannten "inclinationes naturales" , 

1502 Vgl. I· Il 94, 1,2 Abs. 

1503 Vgl auch KorjJ, Nonn und Slt1lichkeit, 51 ff, Kuhn, a. a . 0, 153 f; zur unterschiedlichen Ge­
"iehrung des Verhältnisses von universaler rat,o- atur und kontingenten naturalen Strebungen in 
der Abfolge beider Teile d,eser zentralen thomasisehen Abhandlung zum "Inhalt" der lex naturalis 
so\\ ie zur DiskUSSion um deren Verhältnisbestimmung und den Austrag der solcherart angelegten 
Spannung s. Merks, a a 0.,273 ff 

1504 Zur Übersicht Ober dIe begnffilche Deurung des "IUS narurale" Im römischen Recht vgl. R. Vog­
genspcrger, Der Begriff des ,.Jus naturale" Im RömIschen Recht, Basel 1952, 61 ff. 

1505 1- Il 94, 2. 3. Abs, ,gI. auch Il - II 57, 3 bzgl. der Abgrenzung von "ius gentium" und "ius nalU­
rale", s. dazu D. I, 1,3 
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zumindest soweit diese im lex-Traktat und damit als Thema der praktischen Philosophie 

abgehandelt werden '506
. Zwar kommt in der darin angestrebten Allgemeinheit anzuer­

kennender Wirklichkeitsstrukturen - wohl über Cicero vermittelt - auch ein Derivat stoi­

scher Weltfrömmigkeit bz\.' .. Vemunftgesetzlichkeit zum Ausdruck, welche auf der 

Grundlage des allgemeinen und unmittelbaren Wirkens des universalen logos der um­

fassenden Afflrmation aller kontingenten Determinanten menschlicher Freiheit eine 

sittliche Deutung verleiht. Diese bereits von der Stoa inspirierte Tendenz, den Begriff 

des Rechts auf empirisch allgemeine Strukturelemente menschlicher Haltungen und 

Strebungen zurückzuführen 107 , läßt sich auch anhand des weiteren, dem bürgerlichen 

" ius civile" gegenüber unterschiedenen Glieds der ulpianischen Dreiteilung des Rechts 

aufweisen, dem "ius gentium" . 

Die affirmative Haltung des Thomas zur ulpianischen Naturrechtsformel im Rahmen 

seiner Erörterung der inclinationes natural es gewinnt an Gewicht und erstaunt umso 

mehr, als bereits seine unmittelbaren Vorgänger in der scholastischen laturrechtsdis­

kussion, insbesondere Albert der Große, längst zu einer kritischen Distanz zu einem un­

vermittelt naturalen, auf allgemeine Trieb- und Bedürfnisstrukturen aller Lebewesen 

aufbauenden Verständnis des ius naturale gefunden haben i50s. Ja es wird die Wahl des 

Thomas noch dadurch unterstrichen, daß er sich aus der ulpianischen Trias von ius gen­

tium, ius naturale und ius civile eindeutig die naturale, vorhumane Komponente allge­

mein vorfindlicher Triebneigungen zu eigen macht und nicht etwa das deutlicher einen 

normativen Stellenwert einnehmende ius gentium'5119
, welches wohl auch ein größeres 

Naheverhältnis zur Tradition des stoischen Weltethos aufweist '510 Diese auffallend be­

stätigende Rezeption durch Thomas findet sich indes in deutlicher Spannung und gleich­

sam als systematischer Fremdkörper im Verhältnis zu der von der spezifisch menschli­

chen ratio- atur dominierten Gesamtkonzeption des Naturgesetzes '511 und zu der fur die 

1506 Eine kursorische Bezugnahme darauf fmdet sich weiters im Rahmen des GerechtigkellSlraktalS in 
11 - Il 57, 3 . 

1507 Vgl. Voggensperger, a. a. 0 ., 72 ff 

1508 VgJ. M B. Crowe, SI Thomas and Ulpian's Natural Law, in: SI Thomas Aquinas 1274 - 1974 . 
Commemoratlve Stud,es, Toronto 1974, 1,271 f Vgl. auch die durchaus zustimmende Aufnahme 
der Ulpian-Formel im Sentenzenkommentar (etwa in Sent VI, 26, I, I ad I; 40, I; 3 ad 3). Im Ge­
samtkontext des systematischen Aufbaus thomaslscher Ethik und Metaphysik reicht diese freilich 
nicht wesentlich über den Stellenwert äußerst vereinzelter Anleihen hinaus. 

1509 Vgl LOllin, a. a. 0 ., 8 f. 

1510 Zur ablehnenden Haltung der Stoa gegenüber einem auch die übrigen Lebewesen mitbeanspru­
chenden und daher auf ursprüngliche vitale Triebregungen zurückgreifenden Naturgesetz von nor­
mativer Verbindlichkeit vgl. M Pohlen::, Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung, Göttin­
gen 1948, Bd . I, 135 ff 

1511 Zum frappierenden Gegensatz zwischen der durch die Hervorhebung der menschlichen ratio be­
stimmten Gesamtkonzeption des Thomas und seiner gleichermaßen akzentuiert positiven Stel-
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normullve Maßgeblichkeit der lex in zentraler Weise eingeforderten Vernunftkonstitu­

iertheit vor. lIinsichtlich der praktischen Verbindlichkeit der hiebei vorgestellten plura­

len Naturneigungen vermag daher die aus dem Gesamtkontext der praktischen Philoso­

phie des Thomas welt üben. ... iegend hen.'orgehende kritische Position zur vorzugsweise 

von der Schule der .. Legisten" angeeigneten ulpiamschen 'aturrechtsformel Zweifel zu 

weckcn llll
. Ist doch dic damit angesprochene Konzeption des "ius naturale" trotz der 

darin nachwirkenden stoischen Einflüsse gegenüber ihrer "dekretistischen", auf Gratlan 

zurückgehenden, Gcgenposiuon durch die akzentuierte Konzentration auf vorhumane. 

empirisch allgemeIne, naturale Tnebstrukturen gekennzeichnet, die die begriffliche Be­

stimmung des Wesens des :-'lenschen einseitig an seIner Gemeinsamkeit mit anderen 

natürlichen Lebewesen orientieren. Insbesondere wird Im Gegensatz zur thomasischen 

Thematik der "inclinationes naturales" im Rahmen der auf Ulpian zurückgehenden 

Naturrechtstradition von der Ein- und Unterordnung dieser naturhaften Antriebsstruktu­

ren in praktische JIandlungs- und :-"1otivationszusammenhänge abgesehenlll3 , 

Für die Ausbildung dieses spannungsvollen Gegensatzes ist wohl die vom mittelal­

terlichen Unterrichtsbetrieb geprägte und insbesondere rur die Scholastik charaktensti­

sche Tendenz zu berückSichtigen, überliefertes Reflexionsgut und überkommene Be­

grifflichkeit nicht einfachhin frontal zurückzuweisen, sondern allererst auf dem Wege 

der vorläufigen Aneignung - wohl zum Zwecke des Aunveises legillmationsstiftender 

Traditionskonformität - Immer auch schon kritisch umzuformen und zu überwinden . 

Dabei ist weiters rur die thomasische Bestimmung des Rechtsbegriffs - wie auch für dlc 

mittclalterliche Naturrechtsdiskussion insgesamt - der Stil kennzeichnend, unterschied­

liche Konzepte und Traditionen synthetisierend und harmomsierend zu integrierenl514 In 

lungnahme zur natural gefllrbten römischrechtlichen Naturrechtsauffassung, welche exemplarisch 
in der von lustinian überlieferten und dem Ulplan zugeschriebenen Formel in D, I, I ergriffen 
\md, vgl. die erhellende Darstellung und Einordnung in die zeitgenössische Diskussion bei ero· 
\H~, a a. 0,261 fr (msbes. 272 ff) 

1512 Zur NaturrechtsdiskussIon der Legisten und Dekretisten sowie zur Rezeption stoischer und römi­
schrechtlicher Konzeptionen des ius narurale vgl. J -.\f A ubert, Le droit romain dans I'oeuvre de 
Saint Thomas, Paris 1955; Grobmann, a, a 0.,65 ff. LOllm, a a 0., 8 ff, R. Welgand, Die Natur­
rechtslehre der Legisten und Dekretisten von Irnerius bis AccurslUs und von Gratian bis Johannes 
Teutonicus, München 1967. Zu ihrer Bedeutung ftlr die thomasische Ethik sowie zu weiteren Lae· 
raturhinweisen s auch insbes . Merlcs, a. a 0,221 ff, 0. Schtllmg, Die Staats- und Soziallehre des 
helligen Thomas von Aqulß, :-'lünchen 19302,5 ff.; Willmann, a, a. 0 ., 328 ff. 

1513 S. dazu ausfilhrlicher u" 111 8. 

1514 Vgl dazu sowie zur Einordnung des Thomas in die mittelalterliche NaturrechtsdiskussIOn und Re­
zeptionsgeschlchte Grabmann, a a, 0., 65 ff (insbes. 77), vgl. auch Kuhn, a. a. 0., 148; Schtllmg, 
a , a, 0., 44; zu Vorbehalten gegenüber der Annahme emer bloßen Harmonlslerung des im weite­
ren heterogen verbleibenden Begriffsgebrauchs gleichrangiger Elemente des thomasisehen Natur­
rechtskonzepts, welches vielmehr .. sehr viel entschiedener aus einem einheitltchen Grundansatz 
durchgestaltet" sei, s, hingegen Merlcs, a a. 0, 227 ff, Dieser distanziert sich hlenn auch nach­
drücklich von der Iß der Ltterarur Mutig betonten zentralen Relevanz des römischrechtlichen Na-
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der thomasischen Bestimmung des Rechtsbegriffs treffen dabei insbesondere die deutli­

cher ,juristisch" ausgerichtete rämischrechtlich-legistische Richtung und die ,,theolo­

gisch" akzentuierte kanonistisch-gratianische Tradition der Dekretisten sowie nicht zu­

letzt die Rezeption der praktischen Philosophie des Aristoteles aufeinander. Für deren 

systematisierende Einordnung und begriffliche Gliederung wird dabei typischerweise 

ein Schema hierarchischer Stufung zu Hilfe genommenlll5 . 

Der hinsichtlich ihrer Einordnung im vorfindlichen geschichtlichen Bestand auf Ul­

pian rückfuhrbaren "inc1inatio ad aliqua magis specialia secundum naturam in qua 

communicat cum ceteris animalibus" 1516 wird in diesem Sinn bereits das "Bestreben" 

jedes "selbständigen Wesen(s)" ("in qua communicat cum omnibus substantiis"ysl7 

vorangestellt, sich im Sein zu erhalten. Auch diese erstgenannte "inc1inatio" ist gewiß 

nicht als unmittelbar sittliche Forderung zu verstehen, sondern muß im Lichte ihrer sy­

stematischen Herkunft wohl eher als Implikat und immanente begriffliche Komponente 

des von Aristoteles geprägten Substanzbegriffs verstanden werden, welche auch in der 

Stoa, freilich in gewandelter und nunmehr allererst auch ethisch akzentuierter Form, 

weiterwirkt lSl8. Ist doch bei Aristoteles die konkrete kontingente "Bewegung" eines 

Wesens zu seiner spezifischen Vernunftgestalt die exklusive Weise, in der sein telos 

konstituierend wirksam ist und begriffen werden kann. In der Folge bildet der Anspruch 

der Erhaltung bzw. der stabilen Ausformung der einmal erreichten Zielgestalt ein inte­

gratives Kriterium und Erfordernis jedes vernünftigen und teleologisch wohlfundierten 

Begriffs eines Seienden selbst. Vor dem Hintergrund der für Thomas charakteristischen 

Dissoziation der Fundierung des Wesensbegriffs gegenüber dessen konkreter spezifi­

scher "Praxis" bzw. "energeia", in der ja bei Aristoteles Begriff und kontingentc Er­

scheinungsform eines Seienden nur je gegenseitig vermittelt zur Geltung kamen, muß 

nun auch der bloßen "naturalen" Erhaltung eines Lebewesens - da nicht mehr gleichsam 

differenzlos mit der Teleologie des Seienden selbst verknüpft - eine eigene "Neigung" 

als naturale Variante des Strebensbegriffs zugeordnet werden. 

Schließlich steigert sich die Aufzählung der "natürlichen Neigungen", die insgesamt 

einem Schema hierarchischer Ordnung von Strebenszielen folgt, und zwar nach Maßga-

turrechtsverständnisses, zumindest insofcme diese auf eine tragende systematische Funktion des 
ulpianischen Ansatzes fur die lex naturalis bezogen "ird. 

1515 V gl. Crowe, a. a. 0., 266 ff. 

1516 1-1l94, 2, 3. Abs., I Teil. 

1517 Ebda. 

1518 Die Stoa reflektiert das naturhaft fundierte Selbsterhaltungsgebot Im Rahmen ihrer "oikeiosis"­
Lehre. Zu deren Einwirkung auf den thomasischen Bestand der "inchnationes naturales" sowie zu 
ihrer systematischen Unterscheidung gegenüber diesen s. ausftlhrllcher u., III 9. 

308 



bc ihrer zunehmenden Nähe zum pezifikum menschlicher Wesensverwirklichung, zu 

einer abschließenden Aufstufung In der "Inclinatio ad bonum secundum naturam ratio­

nis"1119 - um von daher auch eine zusammenfassende Einholung aller fUr sich partikular 

verbleibenden Strebungen zu erfahren. 

Damit spannt Sich der argumentative Bogen des Artikels 2 der quaestio 94 von der 

ursprünglichen und umfassenden Finalislerung des Handeins durch das transzendentale 

bonum universale über die Einholung konkret vorfindlicher natural er wie ethischer 

Strebungen schließlich - und damit auch dem Gang konkreter praktischer Reflexion und 

dem "handlungsmetaphYSISchen" Aufbau des menschlichen Akts bei Thomas folgend -

zu der den Menschen als Menschen auszeichnenden "Neigung zum Guten gemäß der 

,Val ur der Vernunft", in welcher transzendentale Fundierung und konkret wirksame VI­

tale Strebungen immer schon gegenseitig vermittelt erscheinen. Nicht zuletzt ,,,"erden in 

den abschließenden und zusammenfassenden Stellungnahmen des Thomas zu den am 

Eingang des Artikels zur DiskUSSion gestellten Thesen schließlich in ausdrücklicher 

\\!eise "sämtliche eigungen gleich welcher Teile der menschlichen Natur" 152' dem re­

gulierenden Anspruch der ratio unterworfen und folglich, so Thomas, alle "auf ein erstes 

Gebot zurückgeftihrt" 1521. Die Unterordnung unter dieses "Erstprinzip" , närnl ich die 

"Ordnungskraft"llll der eInen menschlichen ratio, stellt auch den genuinen Ort der na­

turhaften inclinationes naturales dar. Ihr wird nunmehr alles unterworfen, "was die Men­

schen betrifft" 123. 

Zurecht betont wohl Merks die Unglelchrangigkeit der angeführten inclinationes un­

tereInander, insbesondere der "inclinatio ad bonum rationis" gegenüber den ihr voran­

gestellten aturneigungen. Deren Aufzählung sei nicht als taxativ, sondern vielmehr als 

beispielhaft 111 der Einarbeitung von überkommenem Traditionsgut und vorhandenem 

Material ethischer Diskussion zu verstehen. So handelt es sich bei der Neigung "gemäß 

dcr Vernunft" wohl auch um keIne partikuläre "inclinatio" unter anderen, die einer bloß 

graduellen ontologischen Steigerung innerhalb der Hierarchie menschlicher Neigungen 

folgt. Sie beansprucht nelmehr deren prinzipielle Zu- und Unterordnung gegenüber der 

"ordnenden" und damit allererst praktische Maßgeblichkeit verleihenden und verbIndli­

che Teleologie erzeugenden Stellungnahme der ratio l52' Im Sinne eines durch triebhaft-

1519 1 - II 94, 2, 3. Abs, 3 Teil. 

1520 1 - II 94, 2 ad 2. 

1521 Ebda 

1522 I-li 94, 2 ad 3 

1523 Ebda 

1524 Vgl. Merks, a. a 0,273 fT. 
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naturale Strebungen strukturierten "ord(o) inclinationum naturalium"ll1l kann der Be­

griff der Natumelgung freilich nur in analoger Weise auf die ratio-Bestimmtheit 

menschlichen HandeIns zur Anwendung gebracht werden, dies um ihn sogleich auch zu 

überschreiten und zu überbieten und auf diesem Wege in seiner unmittelbaren Normati­

vität in Frage zu ziehen und auf die eigentliche Natur des Menschen selbst, seine nur 

durch ein transzendentales bonum hinreichend finalisierte ratio, zurückzufuhren. An der 

Spitze des in einer analogen Abfolge gereihten, scheinbar in einer Imear fortschreiten­

den Aufstufung hierarchisch gegliederten Aufbaus des .,ordo inclinationum" figuriert 

die menschliche ratio zunächst nach dem Modell eines einzelnen bonum. Doch stellt 

allein sie jene "ordnende" Funktion dar, welche geeignet ist, alle bloß partikulär gülti­

gen - seien es auch naturhafte - Ziele, eben alles, "quae ad homines spectant" "1', nun 

erst zu einer praktisch maßgeblichen Handlungsleitung zu integrieren ll17. Solcherart 

bleibt die rur menschliches Tun bestimmende und sittlich verpflichtende teleologische 

Orientierung letztlich doch nicht bei den vorfindlichen und in einer gewissen Eigenstän­

digkeit und immanenten Sinnhaftigkeit begriffenen naturalen Gütern stehen. Diesen 

kommt m.E. ein ähnlicher Stellenwert rur die fmale Ausrichtung des actus humanus zu 

wie den übrigen auch als in sich z>veckhaft ergriffenen "obiecta" menschlicher Praxis. 

Erscheinen doch diese allesamt nicht mehr unmittelbar in je spezifischen Formationen 

des Strebens selbst vermittelt, sondern fordern vielmehr dessen Selbstüberschreitung 

und Entäußerung an seine gegenständliche Bestimmung heraus. Solcherart erfolgt die 

konkrete zielhafte Orientierung der menschlichen Handlung auch gegenüber ihren viel­

faltigen naturalen Antrieben stets durch die ratio selbst. In ihrer Ausrichtung auf das der 

Natur des Menschen allein wesensmäßig zugehörige "bonum universale" vermag sie 

Z>var nicht, wie bereits erörtert, die praktischen Zwecke des Menschen zu setzen lllS
• Ihr 

ist jedoch allererst jene "rationale Vermittlung" Il29 "äußerer" Ziele aufgegeben, die, so 

Merks, "nicht einfach ihre Erfassung, sondern ihre Ordnung besagt"lllo Solcherart wird 

die eigentliche je richtige und sittlich relevante "Rangordnung" naturaler elgungen 

erst im Sinne einer "Selbstleitung" durch die Beurteilung der ratio practica erzeugt. 

Dies schließt ein, daß jene nicht als unmittelbar normativ verbindlich, sondern, so 

Merks, "auch bei all den auf ihnen aufruhenden praecepta" als "abzuwägende Werte 

1525 I-lI 94, 2, vgl. Merks, a. a. 0., 281 

15261-II94,2ad3. 

1527 Vgl. KorjJ, Nonn und Sittlichkeit, 50 rr 
1528 S. dazu 0., Teil 2, n 2 

1529 Merks, a. a. 0, 305. 

1530 Ebda. 
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und damit (als) mögliche Konkurrenzgrößen"U31 zu begreifen sind. An diesen habe sich 

die praktische Vernunft als .,recta ratio" insofern zu bewähren, als allem sie die einzel­

nen Güter meinem relationalen Gefüge der Vor- und Nachordnung zu verbinden und 

ihnen so praktisches Gewicht zu verleihen vermag. 

Weiters findet im Rahmen dieser "inclInatio ad bonum secundum naturam rationis" 

mcht nur die praktische, sondern auch die theoretische Vernunft in der näheren Auffa­

cherung der dritten Naturneigung ihren genuinen Ort Sowohl die inelinatio "ad hoc 

quod ventatem cognoscat de Deo" m und jene .,ad hoc quod in societate vivat'Hlt' sind 

\,ohl als Ausdrucksformen dieses .,einzigen natürlIchen Gesetzes" 134 zu verstehen. Sie 

werden solcheran nicht bloß beispielhaft angeführt, sondern repräsentieren das Gesamt 

menschlich-rationaler Erkenntnis, lOdern sie als JeweIlige "perfectio" spekulativer bzw. 

praktischer Vernunft diese in umfassender Weise unter sich begreifen und als deren je­

wcils vollendete Zweckerftillung fundieren. Den umfassenden Charakter dieser dritten 

"Neigung" unterstreicht Thomas im abschließenden Satz seiner Erörterung des "ordo 

inclinatlOnum" durch den Aufweis und die ansatzweise Auffacherung Ihres kontingen­

ten Bezugsfelds Der Ausgang von der jeweiligen perfectio zur Entfaltung des gesamten 

Raums praktischen und theoretischen Wissens weist damit erneut einen deutlich Ari­

stoteles verpflichteten Gang teleologischer Argumentation auf, welcher am ontologi­

schen Vorrang der vollendeten Vernunftgestalt zweckhaften Strebens gegenüber allen 

Stadien einer bloß potentiellen Zielerreichung, also der aktuell hervorgebrachten 

,,Form" gegenüber ihrer "Materie", orientiert ist1Sl5
• 

8. Zum Stellenwert der" inclinationes naturates' 

Die bereits erörterte Abkehr von der Reflexion sittlIcher Praxis in spezifisch formierten 

trcbensvollzügcn und die damit verbundene Dynamlslerung der Praxis durch ihre ri­

nallsierung auf ein ..formales" Ziel hm überläßt die vernünftige Orientierung des 

menschlichen HandeIns, die Vermittlung von praktischem Zweck und Mittelrationalität, 

zunehmend der je konkret heraustretenden aktuellen Stellungnahme im einzelnen 

"Akt" Sie verlagert weiters nicht nur das konkrete ZIelhafte "Gute" als Prinzip und 

Strukturelement sittlIchen Strebens in die Im Schöpfungsordo verankerten äußeren Gü­

ter Sie setzt auch daruberhinaus als ,.Gegenüber" zum transzendental-allgemeinen telos 

1531 Merks. a. a. 0,295 

1532 1- 11 94,2,3 Abs, 3. Teil. 

1533 Ebda. 

1534 I - 11 94, 2 ad I. 

1535 Vgl. Met. IX 8,1049 bIO C, 16 f. 
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das gleichsam pure, Ulunittelbar naturale Streben, als "tragenden Untergrund" \5)6 und 

hinsichtlich seines Antriebscharakters "ständige Quelle" \5)7 sittlichen Handeins frei. Die 

Verwirklichung naturhafter Zwecke im Rahmen vitaler Trieb- und Bedürfnisstrukturen 

wird solcherart deutlicher als im aristotelischen Konzept vernünftigen Strebens als 

gleichsam naturales "hypokeimenon" in den Selbstvollzug des Menschen integriert. 

Gleichzeitig wird dieses naturhafte Substrat allen Strebens in diesem Rahmen aber auch 

akzentuierter ontologisch verselbständigt, nämlich als jeder praktischen Reflexion als 

tatsächliche, mitunter per se widerständige, Herausforderung voraus- und zugrundelie­

gend, zur Geltung gebracht. Es bildet solcherart das kontingente Gegenüber und in sei­

ner Erörterung stets noch ausstehende korrespondierende "materielle" Strukturelement 

des Strebens im Verhältnis zum Ziel des je neu einzulösenden bonum apprehensum 

bzw. conveniens in der kontingenten Realisierung des bonurn commune. Dieses ver­

weist ja in der Überbietung kontingent formierter Handlungsmuster seinerseits auf seine 

je "transitive" Entsprechung und Verwirklichung in der "äußeren" Gegenstandswelt. 

Nunmehr gewährt die solcherart verstandene "Natur" des Menschen, nämlich der "ap­

petitus naturalis", seine natürlichen Triebstrukturen, in der Dauerhaftigkeit und Regel­

mäßigkeit der Gerichtetheit der "Naturbewegung" jene Beständigkeit und Konsolidiert­

heit des Substrats aller Vernunfttätigkeit, welche bei Aristoteles noch als integratives 

Begriffselement jedes teleologisch gegründeten Strebens, also auch der konkret ausge­

bildeten Lebens- und Tätigkeitsformen spezifisch praktischer Vernünftigkeit, bean­

sprucht wird. Ja sie kann daruberhinaus auch auf jene gesteigerte Beständigkeit ihrer 

teleologischen Formation verweisen, die bei Aristoteles - in deutlicherer Abgrenzung 

zur sittlichen Praxis des Menschen - die spezifische "Praxis" der Naturdinge auszeich­

net. Thornas erweist sich auch in dieser Hinsicht noch maßgeblich aristotelischer Be­

grifflichkeit verpflichtet. Greift er doch fur die Thematik der "inclinationes naturales" 

augenscheinlich jenen Naturbegriff auf, der bei Aristoteles freilich dem Bereich außer­

bzw. vorhurnaner Zweckverwirklichung gewidmet bleibt. Parallel zur formalisierenden 

Umdeutung der je spezifisch ausgeformten und dem sittlichen Streben stets immanenten 

Güter praktischer Vernunft zum transzendentalen bonurn commune vollzieht sich nun­

mehr auch eine Annäherung zwischen der Naturbewegung, also der eigentümlichen 

Zielverwirklichung, die allen natürlichen Lebewesen gemeinsam ist, und der spezifisch 

vo!untQtiven Komponente menschlich-sittlichen HandeIns. Solcherart erscheint der 

"Wille als Natur" \5)8 bereits aufgrund seiner bloß naturalen Finalisierung und Bestimmt-

1536 Merks, a. a. 0.,293. 

1537 Ebda. 

1538 Vgl. dazu bereits 0., Teil 2, 1I 4. 
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heit als positive und begrifflich unterscheidbare Komponente im Aufbau der vernünftig 

handelnden Stellungnahme des Menschen. Dies gilt umso mehr, als der naturhafte Wille 

ehen nicht bloß "faktisch" konzipiert, sondern durch Naturteleologie finalisiert gedacht 

wird. Freilich läßt sich auch in dem bei Thomas deutlicher an sein materielles Substrat 

rückgebundenen Begriff des Willens dessen naturhafte Ausrichtung nicht abstrakt aus 

dem in komplexer Weise Vernunft und natürlichen Strebensvollzug verschränkenden 

Aufbau des intentionalen Akts isolieren, sondern bildet als tragende, nicht zuletzt Posi­

tivität stiftende Naturgrundlage des Willens ein integratives Element vernünftigen Stre­

bens. Dabei werden in der Tat teleologisch fundierte und in relativer Selbständigkeit be­

griffene naturale Bestimmungen des menschlichen Akts in die Realisierung der spezifi­

schen Humanität des Menschen miteinbezogen. Doch entfalten die dem naturhaften 

Streben in natürlicher Weise korrelierenden Güter keinerlei unmittelbar normative Wir­

kung ftir die Orientierung menschlichen HandeIns. Vielmehr werden sie gerade Im 

Rahmen ihrer Inanspruchnahme als gleichsam materielle Grundlage der menschlichen 

ratio in den Gegenstandsbereich menschlicher Praxis - in der Vielfalt ihrer naturalen 

Sinndimensionen - miteinbezogen und so hinsichtlich ihrer Maßgeblichkeit fur sittliches 

Handeln allererst grundlegend dem Urteil praktischer Vernunft unterworfen l5J9. Dieses 

wird durch die vorfindliehe Naturteleologie der im Streben wirksamen naturalen Antrie­

be keineswegs der Aufgabe einer aktuell stellungnehmenden "apprehensio" des jeweils 

diskursiv zu ermittelnden konkreten "bonum conveniens" enthoben 1540. Vielmehr stellen 

die "inclinationes naturales" wohl auch nur einen Sonderfall der in der konkreten Be­

stimmung des menschlichen Akts stets wirksamen Konfrontation von subjektiv-intentio­

naler Finalisierung des Handeins durch den finis ultimus bzw. das bonum commune ei­

nerseits mit der "natürlichen" Teleologie oder doch immanent-eigenständigen Sinn­

haftigkeit seines gegenständlichen Substrats andererseits dar. Solcherart erweisen sich 

die "bona" natürlicher Strebungen des Menschen in einer ährilichen Weise wie die in 

der übrigen Schöpfung \.\'irksamen Zwecke der Natur in einer gleichsam objekthaften 

"Äußerlichkeit" gegenüber dem eigentlichen Wesen des Menschen. Dieses bleibt als 

solches fernab aller ursprünglichen naturalen Zweckbindungenl54I ausschließlich durch 

1539 Zum Stellenwen der indinationes naturales als "tragende(m) Untergrund" im Verhältnis zur ra­
tiogeleiteten "Selbslordnung des Menschen" s. grundlegend Merks, a. a. 0, 284 ff. (293) . 

1540 Vgl. Korf!, Norm und Sittlichkeit, 50 f. In bezug auf die naturale Antriebskomponente menschli­
chen Strebens gälte die lex naturalis nicht wie durch den "Tatbestand der normativen Kraft (der) 
Vernunft" des Menschen unmittelbar als Gesetz gegeben, sondern "in ihren naturhaften Maßgeb­
lichkeiten kraft eben dieser Vernunft (als) je zu erkennen aufgegeben". 

1541 Zum "entwurfsoffene(n)", menschliche Vernunft "in ihrer Verantwonlichkeit Uberhaupt freiset­
zende(n)" Charakter der indinationes naturales s. Korf!, Norm und Sittlichkeit, 51. Im Gegensatz 
zum Verständnis "spätscholastischcr Thomasrenaissancc" enthalte dieses "naturale Regelsystem" 
jedoch kein "statisch ausdefiniene(s) Strukturprogramm, demgcgenUber sich die normative Ver-
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die allein die Pluralität vorfindlicher Strebungen integrierende und menschliches Han­

deln in praktischer Hinsicht ordnende Funktion der ratio bestimmtl142 Da diese freilich 

trotz ihrer universalen Öffnung und wesensgemäßen alleinigen Ausrichtung auf das bo­

num commune als ihr Formalobjekt so doch keine, so Merks, "Befreiung zu motivati­

onsloser rein intern-ratio-bezogener Selbstbesümmung" 1143 gewährt, bleibt das prakti­

sche Urteilen stets auch auf ihm gegenständlich begegnende Seiende und damit auf hie­

rin erfahrene, etwa natürliche, Zweckstrukturen verwiesen. Diese bilden, so Merks, we­

der "Gegenpart" noch "Grenze oder Beschränkung der normativen Vernunft" 114\ son­

dern jenen Erfahrungshorizont und jenes "Antriebsfeld"1141, welche durch das "Schwer­

gewicht der Strebungen" 1146 allererst eine das normative Urteil der ratio herausfordernde 

und diesem insofern mitbegründend vorausliegende konkrete finale Struktur und appeti­

tive Dynamisierung erhalten. Dies bedeutet, daß es unter dem Gesichtspunkt des "An­

strebenswerte(n) am Angestrebten"1147 das der Natur des Menschen, also seiner ratio, 

Jeweils gemäße bonum allererst konkret zu "erfassen" und das vorausgesetzte natural 

gerichtete Streben so im praktischen Urteil zu "ordnen" gilt1148. Die inclinationes natu­

rales sind, so Merks, "daher der Ort, und zwar der immer bereits materiell bestimmte 

Ort der Erfahrung von Gut und Böse; insofern gründen Sie das formal ausformulierte 

handlungsleitende Urteil über Gut und Böse, ohne es aber zu determinieren" 1149. Dies 

gilt in besonderer Weise tur jene "natürliche Strebestruktur des Menschen"lllO selbst, 

insofern in dieser nicht nur die vorhumane Gemeinsamkeit mit allen übrigen natürlichen 

Lebewesen zur Geltung kommt - hierauf beschränkt sich die aristotelische Perspektive -

sondern, insofern diese nunmehr allem menschlichen Vernunftstreben selbst die "mate­

rielle" Unterlage, das erforderliche "Schwergewicht" 1111 sowie ihre "naturmäßige Grün-

nunft des Menschen nur noch rezeptiv zu verhalten hätte". 

1542 Vgl. KorfJ. Norm und Sittlichkeit, 50 ff.; Merks, a. a. 0., 290 ff. 

1543 Merks, a a. 0., 294 

1544 Merks, a. a. 0., 293. 

1545 IV KorfJ. Der Rückgriff auf die Natur. Eine Rekonstruktion der thomantschen Lehre vom natürli-
chen Gesetz, in: Philosophisches Jahrbuch 94 (1987), 29l. 

1546 Merks, a a. 0., 294. 

1547 Merks, a. a. 0., 289. 

1548 Zur "nicht nur sittlich relevant(en), sondern strukturbilden(en)" Funktion der "menschliche(n) 
Natur" s. KorfJ. Natur, 286. Freilich dürfe innerhalb dieser gleichsam zweifachen Ordnung des 
Handelns durch die Natur "die struktunerende Funktion dieser Natur wiederum nicht so verstan­
den werden, daß darin die genume Selbstaufgegebenheit des Menschen entleert wird und ver­
schwindet. Tatsächlich wUrde damit die Vernunft zum bloßen Ableseorgan degradiert" (287). 

1549 Merks. a a. 0, 294. 

1550 Ebda 

1551 Merks, a. a. 0., 294. 
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dung"'ll2 gewährt und damit "dem Ordnen der ratio Richtung"'5ll anband konkreter He­

rausforderungen schafft. 

Der Begriff des bonum bewahrt so - freilich in nunmehr natural gewendeter Weise 

und nicht mehr in bereits sittlich reflektierten Praxisvollzügen formiert - die fur seinen 

"handlungsbewegenden Charakter" IH' unabdingbare, von Aristoteles herrührende 

"Strukturkorrelation zwischen Streben und Strebeziel"'l5l. Das Urteil der menschltchen 

ratio wird solcherart stets "materIell" verrmttelt in der Stellungnahme zu vorausgesetz­

ten Strebungen begriffen. 

Dieser explizite AufweiS der "internen" naturalen Zweckstrukturen des Menschen 

eröffnet sein selbstbestimmtes, genauer "selbstgeordnetes", Handeln gegenüber einer 

ihm zweifachen "Äußerlichkeit" der Natur. In ähnlicher Weise wie in der intentionalen 

Öffnung gegenüber den res exteriores werden mangels der Konkurrenz durch im Ethos 

selbst feststehende und konsolidierte konkrete Zweckfiigungen spezifisch ausgerichteter 

Praxisformen nunmehr der sittlich-praktischen Orientierung gegenüber "äußere" Natur­

zwecke in ihr Recht eingesetzt. Dies geschieht freilich nicht, ohne jene immer schon 

hinsichtlich Ihrer konkreten Angemessenheit als bona dem Urteil der praktischen ratio 

zu unterwerfen. Die normative Verbindlichkeit, ja die "Natürlichkeit" der inclinationes 

natural es im maßgeblichen Sinn, gründet sich damit nicht auf ihre natural korrelierten 

"Inhalte"'ll6, sondern stets ausschheßlich auf die Natur des Menschen selbst, seine ra­

tio. Dieser gegenüber werden die inclinationes natural es zwar verstärkt als, so Merks, 

"materiale Vorgegebenheit"'ll7 zur Geltung gebracht. Als solche bleiben sie aber vom 

Stellenwert "materiale(r) Normierungsgrößen"1Sl8 ausgeschlossen. 

Unbeschadet der allein normallve Verbindlichkeit zukommenden Entscheidungskraft 

der menschlichen ratio geht aus der lex naturalis insgesamt doch der Aufweis einer 

gleichsam zweifachen Naturlichkeit - von wenngleich deutlich abgestufter und aufein­

ander verwiesener Relevanz - zur Fundierung menschlichen Handeins hervor. Dieser 

gibt nicht bloß den Blick auf eine mechanistisch bewegte, hinsichtlich ihrer handlungs­

finalisierenden Antriebskraft jedoch statische Materie sittlichen Tuns und ein kausales 

Netz biologisch determinierter Abläufe frei, um sodann die teleologische Ausrichtung 

des HandeIns ausschließlich der "ordnenden" Stellungnahme und praktischen Entschei-

1552 Merks, a. a. 0 , 293 

1553 Merks, a. a. 0., 294 

1554 Merks, a. a. 0., 289 

1555 Ebda 

1556 Vgl. Merks, a. a 0.,294. 

1557 Merks, a. a 0.,295 . 

1558 Ebda . 
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dungskraft der ratio zu überantworten. Insofern vielmehr die thomasische Verschrän­

kung von "ratio" und "inclinatio" Elemente der aristotelischen Sittlichkeit vernünftigen 

Strebens in begrifflich differenzierterer Form fortschreibt, hält sie auch hinsichtlich ih­

rer naturalen Komponente an einem akzentuiert strebensförmigen Aufbau zweckhafter 

Zielverfolgung fest. Denn die eingangs hervorgehobene beharrende Konsolidiertheit des 

"tragenden Untergrunds" 1559 ratiogeleiteter Handlungsorientierung kommt keinem te­

leologisch immobilen Substrat zu. Sie beruht vielmehr - abgeleitet von der Charakteri­

stik der aristotelischen orexis - auf naturteleologisch dynamisierten appetitiven Vollzü­

gen. I56O Für die Ausdifferenzierung der "inclinationes natural es" aus der "Natur" 

menschlichen HandeIns insgesamt ist nicht nur ihre biologisch-naturale Gegründetheit 

und beharrende Materialität kennzeichnend. Vielmehr bringt sie auch den Aspekt des 

vorgängigen Innestehens und der davon reflektierenden - und so freilich allererst ord­

nenden - Rückwendung menschlich-rationaler Entscheidungskraft auf ein vorfindliches 

Bezugsfeld zur Sprache, welches nicht nur gegen-ständliche "Güter" umfaßt, sondern 

auch die gleichsam voraus wirksamen, den Reflexionsgang und urteilenden Prozeß der 

ratio allererst in Gang setzenden und tragenden, Strukturen appetitiver Antriebskraft 

aufgreift. Diese erfiillen damit freilich keine im eigentlichen Sinne sittlich, sondern eine 

aktmetaphysisch fundierende Funktion. Den inclinationes natural es kommt es zu, über 

die mittelrationale Konkretisierung der Ziele hinaus bereits die dieser vorangehende im­

pulsgebende Finalisierung vernünftigen Überlegens und HandeIns dem Charakter 

1559 Merks, a. a 0,293. 

1560 An diesem Verständnis aristotelisch geprägter spezifischer Nalurteleologie sehe mt es offensicht­
lich gerade Vertretern einer neuerdmgs deutlicher auf die Gewinnung "eine(r) substantielle(n) 
Ethik" - in Auseinandersetzung mit dem insbes. Bäekle, Merks und Auer zugeschriebenen "Tho­
masbild der autonomen Moral" - ausgerichteten Thomasinterpretation zu mangeln S. dazu etwa 
F -J Barmann, Natur als Horizont sittlicher Praxis. Zur handlungstheoretischen Interpretation der 
Lehre vom natürlichen Sittengesetz bei Thomas von Aquin, Stuttgart - Berhn - Köln 1999, 80 ff.; 
219 fr. Als Resultat einer Verkürzung von (reiner) Naturlelealagle zu Abläufen nach einem quasi­
kausalen "starren Reiz-Reaktionsschema" (Barmann, a a. 0., 82), f1ir die daher auch das Merk'­
sehe Verständnis von Appetitlvltät als vorauszusetzendes ,,'Schwergewicht der Strebungen'" 
zwangsläufig "ungeklärt" (Barmann, a. a. 0,221) bleiben muß, entsteht komplementär erneut der 
Bedarf nach Reklamierung einer "objektlve(n) Güterlehre" und der Verortung "fundamentaler 
Wertgesichtspunkte" (ders., a. a. 0., 222) im Horizont der thomasisehen "lex naturalis". Barmann 
schließt sich damit teilweise der - freilich noch undifferenzierteren - Argumentation M Rhanhel­
mers, Natur als Grundlage der Moral. Die personale Struktur des Naturgesetzes bei Thomas von 
Aquin: Eine Auseinandersetzung mit autonomer und teleologischer Ethik, Innsbruck - Wien 1987, 
78 ff., 113 ff.; 235 ff., an Dieser ordnet den "inclinationes naturales" gar die "spontane Erfassung 
menschlicher Grundwerte" zu und sucht dies durch seine Ausflihrungen zur Begründung der 
,,'Naturgesetzwidrigkeit' der Empfangnisverhürung" auf der Grundlage der thomasisehen lex na­
ruralis zu konkretiSieren. Zur systematischen Unvereinbarkeit einer teleologischen Strebensethik 
aristotelisch-thomasischer Provenienz mit der Heranziehung ("obJektiver") "Werte" s. bereits 0., 

Teil I, 1I 2; III 2; vgl. dazu insbes. HäJJe, Praktische Philosophie, 37 Zu einer differenzierteren 
Verhältnisbestimmung von Naturteleologie und Sittlichkeit bei Thomas von Aquin s. auch die 
Ausflihrungen zur stOischen "OIkeiosis"-Lehre, u., 111 9 
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"motivations loser" 1161 Abstraktheit und Weltlosigkeit zu entziehenl
%2. In ihrem - wenn­

gleich nur noch materiellen, nicht unmittelbar sittlichen - Voraussetzungscharakter rur 

praktisches Urteilen nehmen dIe mclinationes naturales strukturell auch die Stelle ari­

stotelischen Ethos - freilich im Zeichen gewandelter SIttlicher Herausforderungen - ein. 

Der Horizont vorfindlicher ethIscher Motivations- und Zweckstrukturen wird in dieser 

lIinsicht durch naturale Ziele angereichert, ja es verschiebt sich im Zeichen der ethos­

relativierenden Tendenzen praktischer Um versal teleologie bei Thomas das Schwerge­

wicht des der rational stellungnehmenden Praxis vorausltegenden und diese strukturie­

renden Bezugsfelds auf jene. Gerade in ihrem strebensfunktionalen Voraussetzungscha­

rakter sind die inclinationes naturales Jedoch vom Stellenwert einer urunittelbar prak­

tisch regulierenden und rur sich ontologischen Bestand beanspruchenden zweekhaften 

"Ordnung" ausgeschlossen. 

In der Konfrontation von "ratio'· und "inclinatio" im menschlichen Streben eröffnen 

sich keineswegs konkurrierende Ordnungen "natürlicher" Rationalität des Handeins. 

Vielmehr vmd darin auch die AusdifferenzIerung des Propriums praktischer Vernünf­

tigkeit und freiheitlicher Selbstbestimmung in deren Charakter gleichsam "normativer" 

"praktische(r) Entscheldungsvemunft" 1\63 vorangetrieben. Diese wird gerade auf dem 

Wege des Aufweises naturaler Tendenzen im Streben selbst aus einer möglichen unre­

flektierten Verklammerung mtt Naturteleologie gelöst und so weiters insgesamt aus ei­

ner - wohl auch aus dem aristotelischen Erbe herrührenden - allzu ausgeprägten syste­

matischen Analogie zur zweckhaften Gerichtetheit der übrigen Kreatur, insbesondere 

der geschöpflichen "Natur", entfernt. Das spezifische Augenmerk, das Thomas den "na­

türlichen" Strebungen im menschlichen Handeln widmet, läßt diese nicht in Konkur-

1561 Merks, a. a 0,294 

1562 VgJ. hlezu dIe Hegel'sche Bestimmung des Begriffs des "Lebens" in Abgrenzung gegenüber der 
"MannigfaltigkeIt", die dem objektiven Sem zukommt, in G. W F Hegel, Wissenschaft der Logik 
11, ZIt. nach JfoldenhauerJMichel, Werke, Bd. 6, FrankfurtlMain 1990', 469 ff., inbes. 472 ff Im 
Gegensatz zu dieser "äußerliche(n) Objektivität", die "ein glelchgilltlges Bestehen, das Im Raume 
und m der Zelt . ein ganz verschIedenes und selbständiges Außereinander ist", ist die "Seele" 
"allgegenwärtig in diese Mannigfaltigkeit ausgegossen und bleIbt zugleich schlechthin das einfa­
che EInsseIn des konkreten Begnffs mit sich selbst" (472). Wohl gegen die Kant'sche "teleo­
logische UrteIlskraft" gewandt, flihrt er fort: "Am Leben, an dieser Einheit seines Begriffs in der 
Außerhchkcit der Objektivität, In der absoluten Vielheit der atomistischen Materie, gehen dem 
Denken, das sich an die Bestimmungen der Reflexionsverhältnisse und des fonnalen Begnffes 
hält, schlechthm alle seine Gedanken aus." Jenes bleibt dIesem ein "unbegreIfliches Geheimnis" 
(473). "Das einfache Leben·· seI, so Hegel, "nicht nur allgegenwärtig, sondern schlechthin das Be­
stehen und die Immanente Substanz seiner Objektivität, aber als subjektIve Substanz Trieb, und 
zwar der spe:ifische Trieb des besonderen Unterschiedes und ebenso wesentlich der eine und all­
gemeine Trieb des SpeZIfischen, der diese seine Besonderung in die EinheIt zurilckfuhrt und darm 
erhält. " 

1563 A-orjJ, Nonn und Sinlichkelt, 5 I. 
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renz zur "normativen" Leistung menschlicher ratio begreifen, sondern ermöglicht es 

vielmehr, sie auf ihre eigentümliche Funktion in der dafür nunmehr kennzeichnenden 

Differenziertheit aber auch Relativität gegenüber praktischem Streben zurückzuführen 

und zu beschränken. 

Desweiteren findet die profiliertere Hervorhebung der inclinationes naturales auch 

durch die akzentuiert "aktmetaphysisch" -ontologische Gewichtung in der Fragerichtung 

und Problemstellungl564 praktischer Philosophie bei Thomas ihre Plausibilität, aber auch 

eine ihre normative Relevanz einschränkende weitere Klärung. Diese Dominanz einer 

gleichsam "strebensontologischen" Perspektive menschlichen Handeins gegenüber ei­

ner auf die Ermittlung praktischer Kriterien gerichteten Sichtweise kommt selbst noch 

in der von der lex naturalis in zentraler Weise eingeforderten Ratiobindung bzw. -

überantwortetheit menschlicher Sittlichkeit zum Vorschein. Denn diese knüpft ja, wie 

bereits erörtert, in Analogie zum "primum principium" der theoretischen Vernunft, dem 

"Satz vom Widerspruch", an die - gleichsam metaphysisch ausholende und rückgebun­

dene -, so Korff, "Strukturlogik" 1565 ihrer Entscheidungskraft an. Sie kommt in der auch 

ontologisch zu begreifenden Alternative von "Angemessenheit und Unangemessen­

heit", von "Vernunft und Unvernunft",ja schließlich von "Gut und Böse"1566 zum Vor­

schein, welche wohl auch geeignet ist, Aufgaben praktischer Entscheidungsfindung und 

freiheitlicher Selbstbestimmung zu verdecken. 

In seiner ontologischen Akzentsetzung der Erörterung menschlicher Praxis kommt 

Thomas nicht zuletzt auch die im Modell aristotelischer Strebenssittlichkeit rezipierte 

Gewichtung und Perspektivität hinsichtlich jener rationalen und strukturellen Aspekte 

freiheitlicher Selbstbestimmung entgegen, welche diese zwar von ihrem Stellenwert "als 

sich selbst genügendes Tätigsein" 1567 her begreifen, dagegen deren "Ursprung" in "sitt­

liche(r) Spontaneität" weitgehend unberührt lassen l568. 

1564 Vgl. Holz, a. a. 0.,29 ff. 

1565 KorjJ, Norm und Sittlichkeit, 51 

1566 Vgl. ebda.; s. I-lI 94,2,2. Abs. 

1567 Hö/Je, Praktische PhilosophIe, 151. 

1568 Vgl. ebda. Diese "Grenze des aristotelischen Begriffs von Freiheit" findet ihre Plausibilität freilich 
in einem "relativ konstanten" - jedoch kommunikativ verankerten - Motivationsfeld speZIfisch 
antiker PolissIttlichkeit, deren einschränkende Wirkung stets als "Moment der Selbstbegrenzung" 
aber auch einen "Akt freier Zustimmung oder Ablehnung" "impliziert" bzw. voraussetzt. SIe fin­
det damit solange das Auslangen, als mcht grundlegende Krisenerfahrungen den maßgeblichen 
"Rahmen" praktischer Verständigung Uberfordern und aufsprengen und solcherart menschliche 
Sittlichkeit, wie dies bereits im biblischen Ethos reflektiert ist, vor die Herausforderung und Chan­
ce der Geschichtlichkeit stellen. 
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Freilich filrdert Thomas die Freisetzung praktischer Spontaneität, wie sie sich nicht zuletzt in sei­
nem "intentionalen" Aufbau des menschlichen Akts vorstrukturiert findet und wie sie In exempla­
rischer Weise zumindest in der rationalen Entscheidung des Gesetzgebers zum Durchbruch 



Entscheidend für die Hervorhebung strebensmetaphysischer Gesichtspunkte ist wei­

ters wohl die ursprünglich schöpfungstheologische Leseweise des lex-Traktats - im Ge­

samtkontext der insgesamt theologischen Perspektive der Summa theologlca. Darf doch 

bei aller Betonung des - auf aristotelische SittlIchkeit bezugnehmenden - reflektierenden 

Ausgangs vom konkreten Ethos der lex humana nicht übersehen werden, daß der Rück­

gang auf die lex naturalis und deren Erörterung, wie Korffbetont, "keineswegs vorran­

gig in ... praktische(r) Absicht" 1569 durchgeflihrt werden. Vielmehr lautet die an den Be­

ginn ihrer begrifflichen Einführung gestellte, ursprünglIche AufgabensteIlung der lex 

naturalis explizit, die speZifische "Teilhabe" der "vernünftigen Kreatur" am ewigen Ge­

setz zur Geltung zu bnngen 5'0. Im Mittelpunkt steht daher nicht die Frage nach der Ge­

winnung "theologischer" oder ,,natürlicher" Handlungsanweisungen, auch nicht deren 

Verhältnisbestimmung, insofern sie sich auf unmittelbar materiale Richtmaße des Han­

dclns bezöge, sondern die Frage nach der theologischen Vermittlung kreatürlicher Ver­

nunftnatur in ihrem Eigenstand und selbst aufgegebenen praktischen Vollzug l571 . Frei­

lIch erweist sich das durch die lex aeterna gegenüber der Erörterung praktischer Sitt­

lichkeit repräsentierte Schöpfungsmotiv tn seiner systematischen Deutung bei Thomas, 

nämlich in seiner dialektischen Vef\viesenheit von universal begründender göttlicher 

Welttranszendenz und der dieser entsprechenden nie linear darauf rückfuhrbaren "Auto­

nomie" je in Sich wesenhaft gegründeter geschöpflicher Wirklichkeit, in besonderem 

Maße geeignet, praktische Vernünftigkeit in ihr Eigenrecht freizusetzen - dies auch in 

der sparmungsvollen Bezogenheit zu naturhaften Antrieben und Herausforderungen. 

9 Zu systematischen Entwicklungslimen und thematischen Bezugen im geschichtli­

chen Vorfeld der inclinationes naturales " 

E"kurs Der inhaltliche Einfluß der stoischen oikeiosis-Lehre 

Bildct sich dic konkrete inhaltliche Ausgestaltung des "ordo inclinationurn" wesentlich 

durch die Anknüpfung an vorfindliche Traditionen und Schul diskussionen heraus, was 

auch dic darin auftretende Heterogenität des aturbegriffs im Vergleich seiner ver­

schiedenen "Stufen" sowie im gesamten Abschnitt über die lex naturalis miterzeugt, so 

liegt es zunächst nahe, den eingearbeiteten Bestand erneut auf seine Ursprünge im ari-

kommt, auch dadurch, daß er nunmehr akzentuiert die "Natur" un menschlichen Handeln als tra­
gend in handlungsmelaphysische Begrundungszusammenhänge miteinbezieht und in speZIfischer 
Welse In Ihr Recht einsetzt . 

1569 Kor.1f, Nonn und Sinhchkeit, 53 Dieser distanziert damit freilich vor allem dIe FunktIon unmit-
telbare handlungsrelevante Richtmaße zu eruieren" . ' " 

1570 Vgl. I-lI 91,2. Vgl. Kor.1f, Nonn und Slnhchkeit, 53 ff. 

1571 Vgl. Kor.1f, Nonn und Sittlichkeit, 53. 
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stotelischen Gedankengut zu befragen. In der Tat läßt sich darin auch eine thematische 

Annäherung an die Einteilung der aristotelischen Ethik und Politik samt der damit ver­

bundenen Gliederung des Naturbegriffs ausmachen. Gegenüber der differenzierten Ent­

faltung teleologischer Sinnstrukturen von Humanität bei Aristoteles wird freilich im 

Zuge der stufenförmigen Abfolge der thomasischen "inclinationes" die Ausgliederung 

der zur Physik gehörigen Naturteleologie innerhalb des mit allen übrigen Lebewesen 

gemeinsamen "Leben(s) der Ernährung und des Wachstums" Im sowie die differenzierte 

Einbindung der "häuslichen Gesellschaften" samt ihrer spezifischen Zwecksetzungen in 

Fortpflanzung und Erziehung nivelliert. 

So vergegenwärtigt der ordo inclinationum seinem "Material" nach wohl eher stoi­

sche Einflüsse '57J , wieja bereits die wörtliche Rezeption der von Iustinian tradierten Ul­

pian-Formel verheißt, deren Vermittlung an die römischrechtliche Rechtsquellendiskus­

sion maßgeblich Cicero verdankt wird. Näherhin erweisen sich insbesondere die erste 

inclinatio wie auch die darauf folgende, die Ulpian-Formal enthaltende Strebensstufe als 

thematische Abkönunlinge der stoischen "oikeiosis" _Lehre.'l74 Deren inhaltliche Ein­

flüsse kehren freilich notwendigerweise in einem gewandelten systematischen Zusam­

menhang wieder, der insbesondere für den Bereich praktischer Fragestellungen in zen­

traler Weise durch die Rezeption aristotelischer Strebensethik, ebenso aber auch durch 

die vom Anspruch geschichtlicher Offenbarungsreligionen mitumfaßte und gegenüber 

dem Verständnis antiker Vernunftwirklichkeit allererst zur Geltung gebrachte ontologl­

schc bzw. transzendentale Diffcrenz bestimmt ist. 

Das zentrale Anliegen der stoischen oikciosis-Lehre 'l7l ist die Ablösung des Begriffs 

des Mcnschen von der unmittclbaren Bindung gelungener Lebenspraxis an die Polissitt­

lichkeit, worin sich ja auch der für Aristoteles notwendige Ausgang alles praktischcn 

Rcflekticrens auf die Wesensnatur des Menschen vom Stand der gelungen-gcglückten 

1572 E.N. I 6,1097 b 34 - 1098 al. 

1573 Vgl die auffalhgen thematischen Parallelen ZWischen dem thomaslschen "ordo inchnatIOnum" 
und der inhaltlichen Gliederung der "officia" (= kathekonta) bei Cicero, die weiters eine systema­
tische Nähe zur stoischen "oikeiosls" -Lehre aufweisen. S. Cicero, Oe officis I, 4, II - 13. Diese 
folgen ihrerseits einer Stufung von den Anforderungen der Selbsterhaltung ober die Neigung "ct 
ad orationls et ad vitae societatem" bis zur pnmären Stellenwen einnehmenden Aufgabe, die 
"Wahrheit" zu erkennen, der "ven inquisitio atque investigatio". Zu den "kathekonta" s. ausflihr­
lieh er u., Teil 2, 111 12 b. 

1574 Zur systematischen Kontinuität zwischen "oikeiosis"-Lehre und thomasisehen "inc1inationes natu­
rales" samt Ihren Auswirkungen auf das Verhältnis von Natur und Vernunft bei Rousseau und 
Kant vgl. auch M Forschner, Über nattirliche Neigungen Die Stoa als Inspirationsquelle der Auf­
klärung, in: R Bubner,B. Gladigo,.,W Haug (Hrsg.), Die Trennung von Natur und Geist, Mün­
chen 1990, 93 ff. 

1575 Zu grundlegenden Erläuterungen und einer alle systematischen Aspekte umfassenden Übersicht 
Ober die stoische "oikeiosis"-Lehre vgl. Forschner, Ethik, 142 ff.; Pohlenz, a. a. 0., 113 ff. 
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Verwirklichung semer Vernunftgestalt Geltung verschafft. Gegenüber dieser Akzentset­

zung auf der nicht hintergehbaren Verankertheit praktischer Prinzipien im geglückten 

und bewährten sittlichen Streben selbst muß die individuelle zeitliche Genese des prak­

tischen Ethos in der Lebensftihrung des einzelnen weitgehend ausgeblendet \verden und 

verweist damit auf die wechselseitig kommunikativ-politische Vermitteltheit sittlicher 

Zv.ecke als ebenso unabdingbare Voraussetzungll76
• 

Demgegenüber wählt die stoische Ethik ihren Ausgang bereits von grundlegenden, 

allen Menschen gemeinsamen Strukturen naturalen Selbstmteresses ll77
• Im Gegensatz 

zur platonisch-aristotelischen, unter sich freilich Je unterschiedlich akzentuierten, Auf­

hebung des atürllchen im Politischen, welche rur die Reflexion des spezifischen Hu­

man ums vorausgesetzt werden muß, wird in der Stoa der eigentlich dem Menschen an­

gemessenen sittlichen Natur, seinem "oikeion", noch dessen fundamentale naturale DIs­

position als "proton oikeion" zeitlich vorangestellt. Der, so Forschner, ,.genuin stoische 

Beitrag zum Gedanken des Naturgemäßen" ist dabei mcht in einem naturalistischen 

Rückschritt, noch in einer "wertenden" Voranstellung des "proton oikeion" zu sehen, 

sondern wesentlich "in der Emftihrung emes Schemas zeitlicher Entwicklung" \578. Eb­

net Platon "das Leben des Wachstums und der Ernährung" 1579 gänzlich im geschlosse­

nen J\ufbau des Tugendstaates ein, so gewährt ihm Aristoteles im oikos, freilich im 

Rahmen einer bereits versittlichenden Stellungnahme zu natural angelegten Strebungen 

durch ihre kommunikativ-ethische Einbindung in spezIfische "Freundschaften" 1580, eine 

relallve Selbständigkeit und differenzierte Eingliederung in die polis. Der oikos stellt 

das ethische Bindeglied zum naturalen Ursprung des Menschen dar, welches jedoch 

gänzlich auf die auch ruf das Haus teleologisch begründend wirkende polis bezogen ist. 

Auf dem Wege der Preisgabe der klassischen, auf die Bürger beschränkten polis durch 

die praktische Philosophie, welche nicht zuletzt auch deren tatsächlichen historischen 

1576 Diese zirkelhaft-hermeneulische Struktur In der Gewinnung Sittlichen Wissens findet ihre Entspre­
chung ja auch In der aristotelischen Erkenntnislehre, wonach die menschliche Geistseele nicht et­
wa ihr immer schon eingeborene Ideen m den Seienden wiedererkennt. Es gibt in diesem Smne 
bel Arisloteles keine Unmittelbarkeit der Seele zu den eidetischen Begriffen. Vielmehr dnngt jene 
nur in emem komplexen diskursiven Verfahren zur begnfflichen ErkenntniS durch, Im Ruckgang 
auf und durch die smnliche Wahrnehmung eines auch materiell konstltuienen Seienden und des­
sen vorgestellten, auf die Ganzheit und Konkretheit des Phänomens gerichteten, bildhaften "phan­
tasma" . Vgl. dazu Zel/er, a a 0, 11,2, 188 ff. Diesem Konzept bleibt auch das thomasisehe Ver­
standnis der ratio verpflichtet Vgl. dazu .Herks, a a 0,246 re. 

1577 Vgl. Forschner, Ethtk, 150 f; Pohlen=, a . a. 0.,113 ff 

1578 Forschner, EthIk, 149. 

1579 E.· 16,1097 b 34 - 1098 al. 

1580 S. dazu 0, Teil 1,1114 . 
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Niedergang mitvollzieht l581 , und ihrer Weitung zur Kosmopolis gewinnt der Horizont 

menschlichen Daseins und Selbstvollzugs wieder deutlicher den Charakter des "Hau­

ses" 1582 Sittliche Praxis fmdet ihren Bezugspunkt nicht mehr in bewährten Lebensfor­

men, in einem eingeübten und kommunikativ ausgerichteten Ethos, sondern in der Un­

mittelbarkeit naturhafter Empfindungen und instinkthafter Triebel583 In dieser ursprüng­

lichen "Behaustheit" in der "eigene(n)" natürlichen "Verfassung" 1584 und dem über sei­

ne vorrationale "Selbsterfahrung" 1585 erschlossenen unmittelbaren "Selbstverhältnis" 1586 

entfaltet sich die Geneigtheit jedes Lebewesens, "sein eigenes Sein und dessen spezifi­

sche(n) Bestand"1587 zu sichern. Im Gegensatz zu dem der aristotelischen Teleologie der 

"richtigen Mitte" immanenten Stabilitätserfordernis geht diese relationale Geneigtheit 

auf das eigene Sein nicht erst von der entwickelten Vernunftgestalt eines Seienden bzw. 

deren Voraussetzung aus, welche beim Menschen selbst dessen wohlentfaltete Natur­

anlagen immer schon überschreitet. Insofern trifft sich die stoische oikeiosis-Lehre -

über die augenfälligen thematischen Bezüge im zweiten Teil der quaestio 94, 2 hinaus -

mit dem im Begriff und Stellenwert der inclinationes natural es enthaltenen systemati­

schen Beitrag zur relativen Verselbständigung natural er Komponenten des Strebcns. 

Freilich enthält die stoische Variante naturhafter Formierung des Strebens eine von der 

bloßen Funktion einer gleichsam "materialen Unterlage" von gewissem Beharrungs­

vermögen - im Verhältnis zu einer geänderten Dynamik der teleologischen Fundierung 

des eigentlichen Akts - charakteristisch unterschiedene "Rückwendung dessen, der tätig 

ist, auf sich selbst" 1588. Damit verliert die stoische "prote orme" (das "erste Streben")1589 

gerade jenen "in sich distanzlosen Prozeßverlauf' 1590, worin sie selbst ihr Ziel in sich 

trägt, ja selbst ist, und so allererst der strebenden Bewegung in ihrem traditionellen Ver­

ständnis Beharrungsvermögen und Kontinuität zu vermitteln vermag. Ursprünglich von 

der aristotelischen orexis als Kriterium sittlicher Aktualität eingefordert, bleibt dieses 

1581 Vgl. Pohlenz, a. a. 0.,113. 

1582 Zur Ableitung der "oikeiosis" von "oikeios", nämlich von ,,'zum Haus gehörig"', das sich auf ein 
Verhältnis verwandtschaftlicher Vertrautheit bzw. naher Freundschaft bezieht, vgl. Forschner, 
Ethik, 144 f. 

1583 Vgl. Forschner, Ethik, 148 ff. 

1584 Forschner, Ethik, 145. 

1585 Ebda. 

1586 Forschner, Ethik, 146. 

1587 Ebda. 

1588 Vgl. ebda. 

1589 Vgl. Dlogenes Laerllus, OL VIl, 85 f. (SVF I1I, 178); Cicero, Oe fm. 1II, 5, 16; dazu und zum 
weiteren Quellenbefund s. Forschner, Ethik, 145 ff. 

1590 Forschner, Ethik, 146. 
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Konzept gleichfönnlgen Strebens auch bei Thomas aufrecht, geht jedoch gleichsam von 

der unmittelbaren foinalisierung des sittlichen Akts in einer naturalen Wendung auf das 

naturhaft-voluntative Substrat des Handeins über. Dieses kann weiters bei Thomas frei­

lich nur insofern zur Materie sittlicher Praxis werden, als auch die menschliche ratio 

daran stellungnehrnend und ordnend tätig wird und sIch solcherart bereits in einer prin­

zipiellen Distanz zu aller unmittelbaren NaturteleologIe begreift. Der Stoa dagegen gilt 

die solcherart In ihr Recht eIngesetzte "naturale Selbstltebe" 1591 als unmittelbare FunktI­

on und differenzlose ManifestatIOn des göttltchen Weltlogos selbst. Diese Unmittelbar­

keit des naturalen Selbstverhältnisses zur sittlichen Seinsweise des Menschen läßt keine 

abwägende Distanznahme des sich selbst allererst in RelatIOn zu naturalen Anlagen Set­

zens zu, welche über dIe sittliche Leistung ihrer schlechthinnigen Affirmation hinaus­

geht. DabeI wird die naturphilosoph Ische RatIOnalität ursprünglicher Impulse zu Selbst­

erhaltung bzw. Erzeugung und Erziehung von Nachkommenschaft in charakteristischer 

Weise mit - solcherart instinkthaft abgesicherten - Antrieben der Liebe und Zuneigung 

"verschränkt"IS9l. Im massiven Gegensatz zum thomasischen Konzept des sittlichen 

Akts samt seiner naturhaften Grundlegung in den inclinationes naturales verlieren jene 

In ihrer Hinwendung zu Vertrautem und Nützlichem lS9l jedoch niemals ihre ursprüngli­

che Dynamik der Selbstbezüglichkeit, wodurch sie jedem Handlungskonzept einer täti­

gen Selbstüberschrettung, sei es auch auf gleichsam "material" vorgegebene und onto­

logisch In sich konstituierte Ziele und Sinnstrukturen hin, in massiver Weise entgegen­

stehen 

Diese unvennittelte Ethisierung naturhafter Impulse ebenso wie deren Deutung als 

Entfaltung des Weltlogos erleichtern freilich die Annahme bereits "naturwüchsig" vor­

handener, etwa bereits im Kind instinktiv und auf der Grundlage erfahrener "Empfin­

dungen" erschlossener ursprünglicher "sittlicher 'Vorgriffe'" 159" die bereits mit der na­

turhaften Entstehung des Menschen beginnen, so polis- und ethosungebunden sind und 

jedem Menschen vom Beginn seines Lebens an in gleicher Weise zukommen. Um zu 

eigentlicher sittlicher Qualität zu gelangen, bedürfen diese naturhaften Grundlagen frei­

lich auch aus der Sicht stoischer Ethik allererst einer reflektierenden Aufklärung bzw. 

affirmativen Anelgnung durch die freie Bejahung des MenschenlS95
. Doch erlaubt die 

Theorie der "prolepseis" eine weitgehende Ablösung des Begriffs des Menschen und 

1591 Forschner, Ethik, 149 

1592 Vgl. Forschner, Ethik, 148, Anm . 37. 

1593 Vgl. Forschner, Ethik, 149. 

1594 Forschner, EthIk, 151. 

1595 Vgl. ebda. 
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seiner Sittlichkeit von der polis. Sie entfernt sie freilich damit auch von der von Aristo­

teles beanspruchten grundlegenden Eingebundenheit und Vermitteltheit durch die eige­

ne tätige, vernunftgeleitete Praxis. Sie erweist weiters die Lehre von der oikeiosis trotz 

der darin dominierenden naturalistischen Motive durch die Dynamik bestimmt, so 

Forschner, "die primär animalischen Triebe" - im Rahmen eines erneut "naturwüchsig" 

gedeuteten "Wandel(s)"1596 - "allmählich von einem Vernunftinteresse (zu) überla­

ger(n)" 1597. 

Es erweist freilich gleichermaßen das Bemühen der Stoa um eine universale Inter­

pretation von Welt und Kosmos wie auch die Aporetik ihres "Geschichtsdenkens", daß 

sich in diesem Rahmen die erforderliche geschichtliche Differenz nur im Rückverweis 

und in der Rückwendung auf die naturhafte Entwicklung, die "Naturgeschichte", des 

Menschen, jedoch nicht als "Freiheitsgeschichte" denken läßt. Dieses Verständnis er­

zeugt eine gleichsam "sittliche Unmittelbarkeit" naturaler Determinanten, die jede on­

tologische Differenz aufhebt und aus dieser Sicht den durch menschliches Freiheitshan­

deln - in der bewußten Stellungnahme zu je kontingenten Voraussetzungen - voran ge­

brachten Fortgang der Geschichte einebnet. 

10. Der Stellenwert der lex aeterna: Zur Differenzierung zwischen theologischer 

Letztbegründung und praktischer Vernunft 

Während die lex naturalis die Rückbindung des normativen Anspruchs des Gesetzes an 

die natura rationalis des Menschen gewährleistet, wird im weiteren reflexiven Rückgang 

zur lex aeterna die Integration der praktischen Philosophie in den Gesamthorizont der 

Schöpfungsordnung thematisiert und damit deren Unterordnung und Verhältnisbestim­

mung zum theologischen Motiv der "creatio ex nihilo" 1598 zur Sprache gebracht. Die lex 

aeterna bildet das gemeinsame Fundament für Natur und Praxis I599, weshalb der Mensch 

als einziges Wesen in einer "zweifache(n)" 1600 Weise an ihr partizipiert l601 . Im Gegen­

satz zu dem bei Augustinus in Anlehnung an das stoische Welt-Gesetz ausgebildeten 

Verständnis der lex aeternal602 weist das ewige Gesetz bei Thomas keinerlei unmittelbar 

1596 Forschner, Ethik, 151. 

1597 Vgl. ebda. 

1598 V gl. I-lI 93, 1; zu dessen systematischem Stellenwert s.o., Teil 2, I 7. 

1599 Vgl. insbes. I-li 93, 4; 5; vgl. K/uxen, Ethik, 233 ff.; Kuhn, a. a. 0., 143; vgl. Merks, a. a. 0., 
190 ff. 

1600 [- II 93, 6. 

1601 Vgl. K/uxen, Ethik, 234 ff.; Merks, a. a. 0., 212 ff. 

1602 Einen Überblick Uber die Traditionslinien vermittelt Wie/and, Gesetz, 514 ff. 

324 



praktische bzw. normative Verbindlichkeit und .. handlungsleitende Funktion"6OJ auf 6
'l4. 

Damit ist auch jede linear-deduktive Beanspruchung der ihm "untergeordneten" leges 

uusgeschiossen l6Os Gleich dem Stellenwert der lex naturalis läßt sich auch der - letztbe­

gründenden - Funktion der lex aeterna nur Im reflexiven Rückgang von je konkreterer 

I 'onnativität gewahr werden'606. Ja gegenüber der durch die lex aeterna erschlossenen 

umfassenden metaphysischcn Rahmengebung kommt gar der lex naturalis der Vorrang 

in der "erkenntnistheoretischen" 1607 Ennöghchung praktischen Verstehens zu. Die die­

ser gegenüber fundamentalere Bezogenheit aller Geschöpfe auf die lex aeterna bleibt in­

des einer - gegenüber der geschöpfllchen Vernunft des Menschen in einem neuerlichen 

transzendentalen Überbietungs- und ßegründungsschrIlt vermittelten - Stufe spezifisch 

theologisch-metaphysischer Reflexion vorbehalten. Sie läßt sich nieht als aus der Per­

spektive praktischen Erkennens reduktiv ennittelte notwendige epistemologische Vor­

aussetzung begreifen, sie stellt kein, so Merks, "zwingendes" - wenngleich jedenfalls 

nur transzendental-refleXIV ge-w'Ußtes - "Datum der Erfahrung"1608 dar. Vielmehr bildet 

die lex aeterna das Reflexionsprodukt und die spezifisch auf praktische Erfahrung hin 

geöffnete Funktion einer bestimmten schöpfungslheologischen Konzeption l609 und des 

daraus resultierenden \\'elt- bzw. Praxisverhältmsses. Dadurch wird, so Kluxen, "der 

Rahmen eines menschlich-praktischen Verständnisses von Gesetz grundsätzlich über­

schrItten Dieses wird in einen größeren Zusammenhang eingeordnet, welcher der ei­

gentlichen Praxis und dem praktischen Verstehen als gründend vorausliegt, der also Im 

Rahmen praktischen Verstehens auch nicht mehr zu fassen ist." 1610. 

Weshalb wählt Thomas danach rur die Darstellung dieses universalen Gründungs­

verhältnisses von Natur und PraxIs bZ\.\ konkreter onnativität dennoch die lex-Meta­

pher? 

1603 Wicland, Gesetz, 515. 

1604 Vgl. insbes. KJuxcn, Ethik, 233 fT., wonach "dle Position des Ewigen Gesetzes überhaupt keine 
praktische . ., sondern eine spekulative" seI. Vgl auch Merks, a. a 0.,200 fT. 

1605 Zum umfassendcn Charakter der lex aeterna, welche ohne das "Einzelne" zu lenken, dieses 
gleichwohl 10 dialekllscher Welse,,10 sich begreift", vgl. 1- 11 91,3 ad I, vgl. Merks, a a. 0., 203 

1606 Zur Er!..ennbarkelt des ewigen Gesetzes,,10 suo efTectu" s. 1- 11 93, 2; vgl Merks, a a. 0., 200 ff 
Danach sei die ErkenntniS der lex aeterna,,10 sich" nur "Im Zustand der Glückseligkeit" möglich 

1607 Merks, a a 0,204, Anm. 73 

1608 Merks, a a. 0, 203. 

1609 Vgl. Merks, a. a. 0,203 fT.; E. Seydl, Das eWige Gesetz in seiner Bedeutung rur die phYSISche und 
sittliche Weltordnung, Wien 1902,49 f 

1610 KJuxcn, Ethik, 233 f, vgl. Merks, a. a 0.,204 fT 

325 



Die Einordnung in die lex-Thematik folgt wohl zunächst dem Kontext unmittelbar 

praktisch-politischerl611 bzw. handlungsmetaphysischer Fundierungsaufgaben des Ge­

setzes-Traktats bzw. der Secunda Pars überhaupt. Ungeachtet des umfassenden Stellen­

werts der lex aetema wird dadurch doch deren vorzüglich dem selbstverantwortlich han­

delnden Menschen zugewandte Begründungsperspektive aufgedeckt und die damit ver­

bundene Ausdifferenzierung spezifisch humaner Unterordnung unter die göttlich-schöp­

ferische "Weltlenkung" unterstrichen l612
• 

Darüberhinaus ist darin freilich auch eine Interpretation und weitere Sinnentfaltung 

des göttlichen Schöpfungsanspruchs bzw. des Verhältnisses kreatürlicher Abhängigkeit 

selbst zu sehen, der über die seinsbegründende "creatio ex nihilo" hinaus auch den 

Aspekt der, das relativ selbständige Eigenwirken geschaffener Naturen tragenden, "gu­

bematio" umfaßt l613
. Diese ist wohl im Zeichen der thomasischen Ausdifferenzierung 

von vorgängig konstituiertem wesenhaften Sein und dessen spezifischer Praxis - als 

"actus secundus" 1614 - der schöpfungstheologischen Fundierung geschöpflichen Wirkens 

zugewande615
. Freigesetzt durch die erforderliche letztbegründende Rückfuhrung aller 

endlichen Wesenszwecke auf die göttliche" Weisheit" 1616, also das schöpferische "Han­

deln" Gottes 1617 selbst, bedarf nämlich nunmehr auch die im aristotelischen Substanzbe-

161 I V gl. hiezu auch die ihrerseits "politische" Metaphorik heranziehende Erläuterung der göttlichen 
"gubematio" in I - lJ 91, I, die Gott gleichsam, so Merks, als "Fürst des Alls", der ,,- sozusagen in 
Staatsanalogie zu denkenden - umfassenden Gemeinschaft des Universums" begreift. S. Merks, a. 
a. O. 191. Zur bildhaften Analogie der "Staatskunst" zur göttlichen Lenkung auf das "letzte Ziel" 
hin vgl. auch Scg III 64 

1612 Vgl Merks,a.o.0.,200 . 

1613 S. I-lI 91, I; [ - II 93, I; zum engen systematischen Zusammenhang von "crcare" bzw. 
"producere" einerseits und "gubemare" andererseits im thomasischen Schöpfungsverständnis vgl. 
Merks, a. a. 0., 198 ff.; s. dazu im umfassenderen Kontext der schöpfungstheologisch bzw. onto­
logisch orientierten Prima Pars etwa [ 103,4; 5; [ 104, I; I 105,5. Zur je wesensmäßigen Diffe­
renziertheit der Unterwerfung unter die göttliche Welt lenkung, wobei die Selbständigkeit der ver­
schiedenen Wesen in ihrer Teilnahme an der göttlichen gubematio nach Maßgabe ihrer ontologi­
schen Höherrangigkeit in der Schöpfungsordnung und deren Nähe zum absoluten Sein zunimmt, s. 
[22,3, 1103,6. 

1614 Vgl. 0., Teil 2, 13. 

1615 Zur Bezogenheit der "gubematio" auf "alle Handlungen und Bewegungen" ( .. ratio dlvinae sa­
pientiae, secundum quod est directlva omnIUm actuum et motionum.") vgl. I - II 93, I; s. auch 1-
[[ 93, 5; 6; vgl. B. C Kuhlmann, Der Gesetzesbegriff beim HI. Thomas von Aquin im Lichte des 
Rechtsstudiums seiner Zeit, Bonn 1912, 131 ff.; Merks, a. a. 0.,192 ff.; Witlmann, a. a. 0., 327 f. 

1616 1-II91,3. 

1617 Zu dieser "praktischen" Deutung der Schöpfung s. auch Merks, a. a. 0., 196. Sie beinhaltet die 
ZurUckweisung einer weiteren begrUndenden Rückfrage, da sie "in sich selbst die GrUndung allen 
Sinnes ist", wie auch ihre Deutung als in schöpferischer "Spontaneität" freisetzende "engagierte 
Güte Gottes". Vgl. hiezu auch I 103, I, s. auch die Erwägungen zur ontologischen "bonitas" als 
mit dem "Sein" konvertibler transzendentaler "Ursache" und die Deutung ihres begrUndenden 
Stellenwerts als gleichsam "kommunikative" Selbsterschließung Gottes, 0., Teil 2, II 6. 
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griff enthaltene und mit diesem gleichwohl rezipierte Vennitteltheit eines natürlichen 

Seienden durch die selbsttätige, teleologisch auf die Aktualisierung seines speZIfischen 

Wesens gerichtete "Praxis" einer gesonderten schöpfungstheologischen Verankerung. 

Noch mehr als der verwandte Begnff der "providentia" 1618 distanziert auch die "guber­

natio", welche nicht zuletzt am "praktischen" Modell der lex exemplarisch hinsichtlich 

des darin artikulierten Verhältnisses des Schöpfers zu seiner Kreatur erläutert wird, die 

Vorstellung eines gleichsam unverrl11ttelten theokratischen "Durchgriffs" göttlicher 

Zwecksetzung auf die teleologische Entfaltung geschöpflicher Wesensnaturen. Ähnlich 

wie der Begriff der Vorsehung wohl maßgeblich aus seiner kritischen Kontrastierung 

gegenüber zeitgenössischen theologischen Tendenzen einer vennittlungslosen Ineinsset­

zung von göttlichem Willen und kontingenten Inhalten bzw. Ereignissen innerhalb der 

Schöpfungswirklichkeit hervorgeht, meint auch die gubernatio durch das Gesetz nicht 

ell1e differenzlosel619, kurzschlüssige "Lenkung" natürlichen und geschichtlichen Ge­

schehens durch eine unmittelbar einwirkende göttliche Intervention. Am Modell einer 

nonnativen Handlungsleitung entworfen, thematisiert sie hinsichtlich der von der schöp­

ferischen Macht Gottes mitumfaßten Funktion der "Erhaltung" 1620 ganz im Gegenteil 

die Selbstaufgegebenheit geschaffener Lebewesen in der Verwirklichung ihrer spezifi­

schen perfectio. Dieses differenzierte Begründungsverhältnis gilt zunächst in gleichem 

Maße rur menschliche Praxis wie auch flir die gleichsam in sich "bewußtlos" tätige Ent­

faltung relativ eigenständiger Naturteleologie. Hlenn erweist sich wohl ein Weiterwir­

ken der aristotelischen Analogisierung von jeweils in sich gegründeter aturbewegung 

einerseits und vernünftiger PraxIs andererseits. Dabei erfährt jene durch ihre letztbe­

gründende Rückführung auf göttliche "Subjektivität" gar eine weitere AUhvertung und 

Bekräftigung ihrer immanenten Smnstrukturen l621 , auch im Verhältnis zum finalen Auf­

bau des menschlich-intentionalen Akts. Auch zielt die in der lex aeterna angestrebte 

1618 Zum Stellenwert der "Vorsehung" s.o., Teil 2, 14,9; zur systematischen Nähe zur "gubemalio" 
vgl I 22, I ad 2, I 103, 6 Zum Versuch einer systematischen Unterscheidung - und differenzie­
renden Zuordnung - von "providenlia" und "gubematio", wonach sich die lex aetema durch ihren 
Bezug zum "Weltganzen" von der die Jeweilige Wesensentfaltung eines Geschöpfs tragenden 
"Vorsehung" abhebe und diese voraussetze, s. insdes Kuh/mann, a a. 0.,131 ff mit Berufung auf 
I 103, I und Ver. 5, 2; ähnlich auch Seyd/, a. a 0.,47 f, kritisch dazu hingegen Merks, a. a. 0 ., 
193, msbes. Anm . 27. 

1619 S dazu 0, Tell 2,14,9; zur Zurückweisung des linear wirksam werdenden "bloßen" Willens 
Gottes vgl. Scg 111 97. 

1620 Vgl. etwa 1 104, I Die göttliche "Aufgabe" der Erhaltung der Welt bezieht sich freilich gleich­
falls auf eme Im Rahmen der creatio als immer schon in sich teleologisch verfaßl freigesetzte 
Schöpfungswirklichkeit. 

1621 Vgl dazu die Ausfllhrungen zur intentionalen, form gebenden Verwiesenheil des Akts auf seme 
extenorischen Objekte sowie zu den "mclinatlones naturales" , gewissermaßen als Sonderfall der 
Nalurteleologie des menschlichen Strebensakts selbsl. 
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schöpfungstheologische Einholung menschlichcr Sittlichkeit auf eine letztbegründendc 

Zusammenfassung von Praxis und natürlicher bzw. metaphysischer Weltordnung. Zur 

eigentlichen Entfaltung seiner spezifischen begründenden Funktion kann das ewige Ge­

setz - ganz im Zeichen der thomasischen Verknüpfung von Teleologie und Subjektivität 

- jedoch nur in der schöpfungstheologischen Herausforderung an den bewußt stellung­

nehmenden freiheitlich-intentionalen Selbstvollzug des Menschen und in der Ermächti­

gung an seine, durch die eigene ratio geleitete, sittliche Praxis gelangen l622
. 

Die sich aus dem Anliegen der schöpfungstheologischen Überschreitung einer un­

mittelbar praktischen Begründung des Gesetzes ergebende Mehrstufigkeit der Vermitt­

lung im Rahmen der leges-Hierarchie unterscheidet sich in charakteristischer Weise von 

der Identifikation von ewigem logos und kontingentem Weltgeschehen 10 seinem stoi­

schen Vorbild l623
. Denn sie dient nicht etwa der Intensivierung der inhaltlichen Bindung 

in einem Schema deduktiver Ableitung, sondern der gesteigerten ontologischen Diffc­

renzbildung, die der jeweils untergeordneten "Stufe" ihre kreatürliche Eigenständigkcit 

sichert. Dadurch wird das stoische Identitätsmodell, welches auch auf der Ebene be­

gründender Vernunftprinzipien der Wirklichkeit gleichsam "Naturgesetz" und univcr­

sales "Weltgesetz" ineinssetzt, in zweifacher Weise aufgesprengt und dynamisiert. So 

darf etwa die Grundlegung praktischer Vernunft in der ratio-Natur des Menschen nicht 

zur bloß linear abhängigen Funktion des göttlichen Schöpfungswillens eingeebnet wer­

den, sondern verlangt die "natürliche" Fundierung des Gesetzes als eigenständige Be­

gründungsstufe gegenüber seinem schlechthinnigen ontologischen Grund in der göttli­

chen Weisheit. Andererseits mahnt die Differenzierung der lex aeterna aber auch die 

Endlichkeit der geschöpflichen ratio ein, die sich in der Verwiesenheit der lex naturalis 

ihrerseits auf die lex humana wie auch in einem Verhältnis bleibender Spannung und 

kritischer Herausforderung dieser gegenüber expliziert. Mit der Befreiung von der un­

mittelbaren Bindung an das Weltgesetz geht nicht etwa ein Legitimationsverlust sittli­

cher Praxis einher, sondern verbindet sich vielmehr eine Steigerung des Rationalitäts­

aUhvands der Gesetzgebung und konkret gelebter ormativität, die das im Identitäts­

modell angelegte bloß affirmative Verhältnis der praktischen Philosophie zur politi­

schen Ordnung ablöst. Durch die Zurückweisung des praktischen Gehalts der lex aeter­

na, der ihr noch bei Augustinus, in wenngleich gestufter Weise, zugemessen wird I624
, 

1622 V gl dazu auch Korff, Norm und Sittlichkeit, 50 

1623 Vgl etwa ChrySIPP, SVF 111314 (überliefert durch Marclan); zur Übersicht über das "ewige Ge­
setz" der Stoa vgl. Pohlenz, a. a. 0.,132 ff, Wieland, Gesetz, 514, zum universalen "Logos des 
Kosmos", in dem der Kosmos als "Explikation einer einzigen göttlichen Substanz" begriffen 
wird, s. Forschner, Ethik, 98 ff Ausfuhrlicher zum stoischen Gesetzesbegriffs.u., III 10. 

1624 S. Augusllnus, Oe div. quaest LXXXIII, 79, I, Oe vera rel. 31; vgl. A Schubert, Augustins Lex­
aetema-Lehre nach Inhalt und Quellen, Münster 1924,6 ff.; vgl. WIeland, Gesetz, 514. 
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überwindet rhomas weiters auch die patristische Tendenz zur unmittelbar theologischen 

Sinnd utung und theokratischen Vereinnahmung kontingenter politischer Vernunft. Im 

Gegensatz - aber auch komplementär - zum stOIschen ~todell der Identifikation findet 

dann wohl keine bedlIlgungslose Bestätigung konkret wirksamer Herrschafts- und Pra­

xisformen statt. Doch werden diese in der KonfrontatIOn mit dem absoluten Transzen­

den:t.ansprueh einer geschichtlichen Offenbarungsreligion der UneigentlIehkelt Im Zei­

chen einer nur noch depraviert zugänglichen Wesenhaftigkeit des Menschen prelsgege­

ben l62
' 

Weiters unternimmt es Thomas, aus dem linearen Vermittlungsmodell von Vernunft­

gesetz und Kontingenz, welches die stoische Weltgesetz-Lehre anbietet, ja auch die . .Iex 

hum:lI1a" als eigene normative Stufe auszugliedern und in ihr Recht einzusetzen. 

Gleichzeitig wird diese aber auch hinsichtlIch Ihres Charakters kontingenter Phänome­

nalität, insbesondere in ihrer Akzentsetzung auf partIkulärer Sitte und beharrender Kon­

vention, von der lex naturalis abgehoben und durch diese in Pflicht genommen. Die 

gleichsam ontologlsch-stufenformlge Ausdifferenzierung der lex humana in ihrer kon­

kreten Regelhaftigkeit gegenüber ihrem rationalen Fundament ermöglicht allererst die 

kritlsche Rückbindung gelebter Sitte an ein die Verfestigung kontingent ausgebildeter 

I !andlungsformen und Herrschaftsmodelle immer auch transzendierendes und überbie­

tendes Begründungserfordernis. Indem die lex naturalis nur an die menschliche ratio 

gewandt ist, findet elIle weitere Differenzierung Z\\'lschen der nicht ratiobegabten atur 

und menschlicher SIttlIchkeit hinsichtlich deren schöpfungsmäßiger Verankerung statt, 

dlc letztere durch elIl Je höheres Maß an kreatürlicher Eigenständigkelt auszeichnet. 

Im Gegensatz zur gratianischen Begriffsbildung tntt weiters die thomasische Unter­

scheidung Z\..-ischen der an der relati..-en Eigenständigkeit geschaffener welthaft-natur­

hafter \I,'irklichkeit orientierten lex aeterna und der auf geschichtlicher Offenbarung be­

ruhenden lex divina hervor, die einer theologischen Nivellierung des Naturrechtsver­

ständnisses - dureh dessen IdentifikatIOn mit der lex divina - entgegentritt l626
• 

11. Die Ausbildung des Geset:es als Strukturwandel praktischen Ethos lind politi­

scher Kommunikation 

Über die kritische freilegung und Auffacherung der normativ-ontologischen "Tiefen­

struktur" des Gesetzes hinaus, findet auch schon in der lex humana, dem im Rückgang 

der Erkenntnis chronologisch vorangestellten Element der leges-Hierarchie, ein Struk-

1625 S. dazu u, 1lI 12 

1626 Vgl dazu Kuh/mann, a a 0,134, \gl. auch Korff, Nonn und Sittlichkeit, 45 ff 
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turwandel hin zu gesteigerter Allgemeinheit der konkreten Regel 1627 im Vergleich zum 

aristotelischen Ethosmodell statt. Begnügt sich doch dieses in der teleologischen Orien­

tierung des Handeins zur Überwindung bloß partikulärer und defizienter Praxisformen 

mit dem Rekurs auf die konsolidierte Tugendhaftigkeit des einzelnen und den sich in 

der kommunikativen Gemeinschaft der Bürgergesellschaft konkret durchsetzenden ge­

lebten Ethos l628
. Diese gewinnen das allgemeine Fundament fiir die Errullung ihrer regu­

lierenden Funktionen nicht etwa in der Ausbildung genereller Regelhaftigkeit, sondern 

vielmehr in der konkret entfalteten Gleichheit sittlich-politischer Subjekte selbst. Ja das 

aristotelische Modell politischen Ethos ist nicht vorrangig darauf gerichtet, die Allge­

meinheit sittlicher Tüchtigkeit erst anzuleiten und zu ermöglichen, sondern setzt diese 

immer schon voraus. Gerade in der Weiterfiihrung der handlungs leitenden Funktionen 

von ethos und polis rur die zweckhafte Ausrichtung sittlichen Strebens und In Anknü­

pfung an den Kontext aristotelisch geprägter Tugendethik dringt das thomasische Prin­

zip der lex jedoch zu einem höheren Maß an generalisierender Regelhaftigkeit durch. 

Diese Tendenz zu einer gesteigerten Abstraktheit der gemeinschaftlichen Handlungs­

regelung im Verhältnis zu der - je individuellen - Realisierung sittlicher Praxis selbst 

geht nicht zuletzt aus den gegenüber Aristoteles geänderten metaphysischen Rahmen­

bedingungen praktischer Vernunft sowie aus der universalen Radikalisierung und Über­

bietung aristotelischer Teleologie auch im Bereich sittlicher Praxis hervor. Sie trägt -

damit engstens verbunden - insbesondere der allgemeinen Ausweitung ihres Adressaten­

kreises Rechnung. Dies kehrt auch die erweiterte AufgabensteIlung hervor, die der tho­

masischen lex in der Ablöse traditionellen Ethos hinsichtlich ihrer Funktion als "äußeres 

Prinzip" der Anregung und Stützung sittlichen Strebens zukommt. Diese beläßt die 

Ausbildung gelungenen Menschseins nicht im engen Rahmen der polis, sondern löst sie 

vielmehr von den materiellen Realisierungsbedingungen antiker Sittlichkeit ab. Sie ent­

koppelt sie gegenüber jedweder unmittelbaren, sei es auch nicht wesenhaft gebundenen, 

so doch institutionell vermittelten Abhängigkeit von partikulären Begabungen, der kon­

kreten charakterlichen und materiellen Disposition einerseits sowie von kontingenten 

Eignungs- und Voraussetzungsdefiziten andererseits. Nunmehr liegt der Akzent nicht 

auf der Verknüpfung und wechselseitigen Verwiesenheit von konkreten und politisch zu 

gewährleistenden Vermittlungschancen mit der Voraussetzung entwickelter bürgerlicher 

Tugend, sondern auf dem Glücken des Lebensvollzugs jedes Menschen l629
, unabhängig 

von der kontingenten Lebenssituation und ohne Einschränkung auf die "ökonomisch" 

1627 Vgl. I-1l96, 1; 5; s. weiters auch 1-1190, 2; I - 1190,4 ad 3; I-1l95, 1 ad 2. 

1628 Vgl. dazu etwa die thomasische Kritik m In Eth. XIS, n. 2160 Cf. 

1629 Vgl. 1 - II 96, 5. 
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Selbständigen und jene, die es vermögen, kraft eigener praktischer Erfahrung und be­

währter Tilchtigkeit zur Entfaltung reifen sittlichen Personseins zu gelangen. In der 

grundsätzlichen Ablösung menschlichen Selbstvollzugs von den kontingenten Bedin­

gungen seiner Aktualisierung artikuliert sich demgegenilber die Hinordnung seines We­

sens auf ein absolutes, schlechthinniges Ziel '6Jo
. Dieses läßt sich demnach freilich auch 

nicht mehr im Horizont praktischer Vernunft einholen, sondern nur in seiner eschatolo­

gischen Überbietung theologisch als "beatitudo" bestimmen '6J' . Der Kontrast dazu legt 

die kontIngent nicht aufhebbare Bedürftigkeit und stets offenbleibende Defizienz jedes 

Menschen in der stets noch ausstehenden Verwirklichung seiner Seinsmöglichkeit offen. 

Dennoch und in Spannung dazu bleibt in der Bestimmung spezifischer Humanität bei 

Thomas auch der charakteristische tugendethische Anspruch des konkreten Gelingens 

sittlichen HandeIns aufrecht, welcher nicht nur die letztbegrundende, nur eschatologisch 

in den Blick geratende "beatitudo", sondern auch die unmittelbar politisch-praktisch re­

levante "felicitas" erfaßt'6J2 sowie zur Konsolidierung persönlicher Tugendhaftigkeit 

desgleichen ein "äußeres" Prinzip ihrer handlungsleitenden Unterstiltzung beansprucht. 

Dem transzendierenden Stellenwert des universalen telos menschlicher Praxis gemäß 

gewinnt jenes deutlicher als bei Aristoteles den Charakter der "Exteriorität"'6JJ, die der 

allgemeinen Tendenz der intentionalen Selbstüberschreitung und Entäußerung des Stre­

bens auf ein "Anderes" seiner selbst hin Rechnung trägt. Diese vermittelt sich institu­

tionell nicht mehr in der kommunikativen Mitteilung unter Gleichen, sondern über die 

Differenz legislator - Gesetzesunterworfene, welche auch einen Funktionswandel kon­

kreter Normativität einleitet '6H Auf der Grundlage der Verlagerung der Allgemeinheit 

des ethischen Anspruchs von der vorausgesetzten Gleichheit der Bürger zum generali­

sierenden Gesetz wird dieses institutionelle Gefalle gerade zum Zwecke der handlungs-

1630 Vgl I-li I bzw. [- 11 90,2. 

1631 Vgl. insbes . 1- 112 - 5; s. auch I I, I, Scg 11; Sen!. I, Prol I; vgl. Kluxen, Ethik, 108 ff, Insbes. 
121 ff 

1632 Zu graduellen Abstufungen der "perfectio" bzw. "beatitudo", insbes. zur Duplizltät und Mehr­
schichtigkeit von "vollkommener" und "unvollkommener Glückseligkeit" in der teleologischen 
Vollendung des menschllchen Lebensvollzugs, die wohl aus der universalteleologischen Transzen­
dierung eines tugendethisch akzentuierten Konzepts von Sinlichkeit hervorgehen, s. insbes. I - J[ 

3,2 ad 4; zur "felicitas" vgl weiters In Eth X 9 - 13; vgl. dazu Kluxen, Ethik, 124 ff.; zur Über­
bietung der felicllas durch die beatitudo vgl In Eth. I 16, n. 202. Zur diesbezüglichen Anknüpfung 
an die aristotelische Unterscheidung zwischen "theoretischem" und spezifisch "menschlichem" 
praktischen G lOck vgl. In Eth. X 12, n 2111. 

1633 Vgl Merks, a. a. 0,100. 

1634 Vgl. neben 1- Il 90, 3 auch In Elh. X 14, n. 2152 f; In Eth. XIS, n. 2159. 
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leitenden Wirksamkeit der lex eingefordert und verleiht dieser im Gegensatz zum ari­

stotelischen Ethos einen maßgeblich "erzieherischen" Charakter '635. 

Im Gegensatz zur aristotelischen gegenseitigen Vermitteltheit und Ineinssetzung von 

Politik und Praxis treten vor der Folie eines theologisch-letztbegfÜndenden Transzen­

denzanspruchs gemeinschaftsbezogenes bonum commune und persönliche Zielverfol­

gungen markanter in Differenz zueinander. Dadurch wird weiters andererseits das Recht 

der politischen Gemeinschaft in den Dienst einer gleichsam "instrumentellen" Förde­

rung individueller Sittlichkeit genommen. Dem deutlicher technisch-pädagogisch ak­

zentuierten Stellenwert des Gesetzes liegt freilich eine veränderte Konzeption hinsicht­

lich der Ausbildung eines tugendhaften habitus l636 selbst zugrunde. Im Lichte des fun­

damentalen Verständnisses des Wesens des Menschen als seine sittliche Praxis konnte 

die aristotelische are te - ungeachtet der erforderlichen Gewöhnung und Formierung zu 

beständiger Übung und einer dauerhaften Haltung - doch stets nur auf dem Wege 

"selbstverantwortlichen" 1637, auf der Grundlage der menschlichen prohairesis "selbstge­

wählten" 1638, sittlichen Handelns gewonnen werden l639. Tugend und sittliche Qualität 

des konkreten Strebens setzen einander im aristotelischen Ethos wechselseitig immer 

schon voraus und bilden eine unvermeidbare Zirkularität sittlicher Orientierung des 

Handelns l640, die eben, wie bereits erörtert, nur im Hinblick auf die kommunikative Ein­

gebundenheit in die politische Gemeinschaft gleicher Subjekte sittlicher Freiheit eine 

wechselseitige Auflösung und Öffnung erfahrt. Deutlich weist Aristoteles dagegen den 

Charakter der Lehrbarkeit sittlichen Wissens l641 - im markanten Gegensatz etwa zum 

Kunstwissen - und damit wohl erst recht die Erzwingbarkeit vernünftiger Praxis zu­

rück l642. Vielmehr bildet ja die vorgängige "Erfahrung in den das Leben ausmachenden 

Handlungsvollzügen'<I643 eine unabdingbare Voraussetzung, die allererst den Zugang 

zum "Hören" der politischen Wissenschaft eröffnet, erfordert der Bürgerstatus eine be­

reits aktuell ausgebildete Haltung reifer Sittlichkeit, deren Mangel von der politischen 

Praxis und der Subjektsqualität in der Bürgergemeinde ausschließt. 

1635 Zum "ermahnenden" und belehrenden Slellenwert der lex humana vgl. I-lI 95, I, In Elh. X 14, n. 
2147 ff; vgl. Merks, a. a. 0.,106; 114 

1636 Vgl. etwa I -11 49, 2; I -1151, 3; 1-1152, I; ad2; 1- II 94, I. 

1637 Merks, a. a. 0.,133. 

1638 Ebda. 

1639 Vgl.etwaE.N 111, 1103a26-32. 

1640 Vgl. E.N. II 3,1105 a 26 - 1105 b 18 

1641 Vgl. E.N. II I, 1103 a 14 ff. 

1642 Vgl. Riedei, Über einige Aporien, 102 f. 

1643 E.N. 12, 1095 a 3 (ziliert nach der Überselzung Rolfes); S.O., Teil I, III 2. 
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Demgegenüber läßt Thomas die gleichsam "äußerliche" Belehrung auch der 

,,'schwachen' und 'unvollkommenen' Gememsehaftsmitglieder" 1644 zu, Ja trägt damit 

der dem Menschen als endlichem und durch die Sünde bedrohtem Geschöpf stets ver­

bleibenden Defizienz semer konkreten Sittlichen Taten Rechnung - wodurch etwa auch 

das Erreichen eines Je konvenienten "bonum perfectivum" im Verhältnis zu seinem 

letztbegründenden "finis ultimus" stets über sich hinausweist. Ja selbst die Anwendung 

von vis coactiva durch die öffentliche Autorität erscheint nunmehr als geeignetes Mittel, 

die angestrebte Tugendhaftigkeit Sittlicher Subjekte zu fördern l645
. Doch zielt auch sie 

auf keine unmittelbar deduktive Gewährleistung eines regelkonformen Verhaltens, son­

dern wird Im Namen einer wirksamen Anleitung zu tugendhafter Gewöhnung als unab­

dingbares Kriterium gesetzlicher lIandlungsleitung eingemahne 646
. Diese belehrende 

und stützende Funktion des Gesetzes reicht weiters im Gegensatz zu den Funktionen des 

anstotelischen Hauses auch über die Unterweisung von Kindern und in spezifischer 

Weise Unreifen hinaus als eine dauerhafte erzieherische Herausforderung l647 dessen, 

"qUl habet curam communitatis", gegenüber allen ihren Mitgliedern l648
. Dementspre­

chend hat freilich auch der erziehensche Charakter des Gesetzes eine vorrangig motivie­

rende und handlungsanregende AUSrIchtung seiner Wirksamkeit, deren handlungsleiten­

der Impuls stets auf die Aneignung und Konkretisierung durch die ratio als das spezifi­

sche Vermögen menschlichen Selbstvollzugs verwiesen ist l649 Thomas übernimmt 

hierin die aristotelische Hochschätzung der Gewöhnung l650
, deren Spezifikum nicht in 

der Verfestigung partikulärer Konventionen gesehen wird, sondern in ihrer aufklärenden 

Funktion hinsichtlich einer unkritischen Verhaftetheit gegenüber naturalen Triebimpul­

sen und BedÜffnisstrukturenl65
. Auch der Einsatz von öffentlicher Zwangsgewalt zielt 

1644 Merks, a. a 0.,183 , s. In Eth . X 14, n. 2137 fT; vgl. auch 1-1196,2. 

1645 VgL In Eth. X 14, n 2147 fT; insbes. n 2151 - 2154; vorsichliger hingegen Aristoteles selbst in 
E.N. X 10, 1179 b 28 f; bzw. kritisch in E.N. X 10, 1180 all - 14. 

1646 Vgl 1- Il90, 3 ad 2; 1-1195, I ad I, vgl Merks, a a. 0,182 fT. 

1647 Vgl In Elh X 14, n . 2148 - 2150. 

1648 .Werks, a a. 0, 183, verortet dann dIe aufkommende "Diskrepanz von privatem und gemeinem 
Interesse" als emen "Immer mögliche(n) Konntkt ... , der eben aus dem Nichtaufgehen des einzel­
nen in der Gememschaft resultiert" 

1649 Vgl. I - 11 90, 1 ad I; I - II 90, 3 ad I; 1 - Il 92, I; ad I; I - 11 92, 2 ad 4, zur Unterscheidung der­
wohl vorrangigen - "vis dlrectiva" gegenUber der "vis coactiva" vgl. 1 - 11 96, 5; ad 3 . 

1650 Vgl. E.N. 112,1103 a 17 - 26; vgl. 1- 1192, I ad I; I -II 92, 2 ad 4; In Elh X 14, n 2139 f Zur 
Abhängigkeit der "felicltas" von handelnder Tugend, dIes auf der Grundlage von "UnterweIsung" 
("dlsclplina") und "Ubung" ("exercitatio") s. auch In Eth. 1 14, n. 169 Die "Göttlichkeit" des 
Glucks grUndet sich demnach nIcht auf semen unmittelbar "göttlichen" Ursprung, sondern auf dIe 
darin zur Geltung kommende tätige Nachahmung der "hervorragenden" göttlichen GUte. 

1651 Vgl. In Eth. X 14, n 2146,2149 
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nicht auf die Sicherung äußerer Regelkonformität, sondern bleibt ganz und gar in den 

Kontext haltungs- und tugendbildender Aufgaben des Gesetzes l6l2 eingeordnet, die es 

auf diesem Wege auch im Zeichen tendenziell auseinanderdriftender gemeinschaftlich­

politischer Ziel bestimmung und "individuell-private(r) Handlungsregelung" 1613 zu wah­

ren gilt, von welchen jedoch stets auch die Förderung tugendhafter Gesinnung und Ein­

stellungen sowie die Aneignung sittlich-rationaler Motivationsstrukturen umfaßt blei­

ben. 

In der Inanspruchnahme rechtlichen Zwangs kommt - in deutlicherer Wertschätzung 

repressiver Mittel als bei Aristoteles '6l4 - indes auch ein Aspekt der erforderlichen öf­

fentlichen Akzeptanz und kommunikativen Bewährung konkreter sittlicher Handlungs­

orientierungen zum Vorschein, welcher die Funktionen von "Lob" und "Tadel'''6ll In 

der aristotelischen Polisöffentlichkeit aufnimmt und intensiviert. Diese Steigerung in 

der Effizienz gemeinschaftlicher Stellungnahme zu menschlichen Handlungszielen und 

Verhaltensweisen entspricht dem stattgefundenen Strukturwandel kommunikativer Öf­

fentlichkeit sowie dem darin hervortretenden institutionellen Gefalle zwischen politi­

scher Entscheidungsgewalt und sittlicher Selbstbestimmung der Bürger. Dennoch bleibt 

auch darin der Zwang in diesem Sinne vorrangig auf die Aufgabe praktischer Motivati­

on bezogen und übernimmt nicht die bloße Forcierung norrnkonformen Verhaltens. In 

der Fortführung aristotelischer Tradition unterstreicht er jene soziale Zustimmung bzw. 

Ablehnung '6l6 hinsichtlich des Handelns des einzelnen, wie sie zu den immanenten Vor­

aussetzungen eines strebensethisch-hermeneutischen Modells von Sittlichkeit gehört 

und auf dieser Grundlage die Anerkennung sittlichen Subjektseins schafft '617 . Er trägt in 

1652 Vgl. etwa I-lI 92, I, I-lI 92,2 ad4; 1- II 96,2; ad2, In Eth X 14, n. 2148,2153 f . 

1653 Vgl. Merks, a. a. 0.,106; s. hierzu In Eth. X 16, n. 2166; vgl. auch I - II 96,2; 3. 

1654 Vorsichtiger dieser in E.N. X 10, 1179 b 28 f; weiters kritisch zum Einsatz von Zwangsmineln In 

E.N. X 10, 1180 all -14 

1655 S etwa E.N . II 7, 1108 a 14 - 16, E.N. IV 11, 1126 a 4 ff; E.N. IV 13, 1127 a 29 f; vgl. HöJJe, 
Praktische Philosophie, 48 ff.; 143 ff. 

1656 Zur sozialen Relevanz der durch das Gesetz gefllrderten Tugenden vgl. 1 - II 96, 2, 3 sowie msbes. 
in der Erörterung der Gerechtigkeit Il - Il 58,2; vgl. hierzu E.N. V 3, 1129 b 25 ff 

1657 Dieselbe Traditionslinie verfolgt wohl noch die Hegel'sche Deutung der Strafe als Wiederherstel­
lung allgemeiner Rechtsverhältnisse, die noch im Zwang, der gegenüber dem Verbrecher ausgeübt 
wird, einen Aspekt der Anerkennung als "eines Vernünftigen" enthält. Vgl. Hegel, Grundlinien 
der Philosophie des Rechts, §§ 90 ff., 178 ff.; insbes. § 100, 190 f Sie grenzt sich jedoch insoferne 
maßgeblich vom ethosverbilrgenden Stellenwert des thomasischen Gesetzes ab, als sie nicht auf 
konkret bewährte sinliche Lebensformen bezogen ist, sondern allem auf die institutionell ver­
bilrgte Anerkennung gleicher Freiheit. Dies bedeutet, daß der "erste Zwang als Gewalt von dem 
Freien ausgeilbt, welche das Dasein der Fretheit in seinem konkreten Sinn, das Recht als Recht 
verletzt" (§ 95), "durch Zwang aufgehoben Wird" (§ 93). Es gilt desweiteren aber auch bezilglich 
der, so Hegel, ,formel/e(n) Vernünftigkeit", des "Wol/en(s) des EInzelnen", die "in der Handlung 
des Verbrechers (liegt)", weshalb "die Strafe als sem eigenes Recht enthaltend angesehen wird", 
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seiner eigentümlichen Wirksamkeitl611 jedoch andererseits auch der zunehmenden Ge­

brochenheit homogener praktischer Zielhaftigkeit und der wachsenden "diversitas" 

menschlicher Handlungsorientierungen Rechnung l619
• 

Aus der gleichsam erweiterten ethosbildenden Aufgabe und auf die Anregung prakti­

scher Stellungnahme gerichteten Funktion des Gesetzes folgt auch das Erfordernis, Ja 

das Wesensmerkrnal seiner öffentlichen Bekanntgabe, seiner promulgatio '660 . Die pro­

mulgatio verschafft dem Gesetz nicht etwa eine gleichsam ontologisierende normative 

"Existenz", Im Smne seiner den praktischen Diskurs suspendierenden oder doch been­

denden "Geltung", sondern trägt seinem Stellenwert aJs handlungsleitende "regula et 

mensura" 1661 Rechnung Diese beansprucht nunmehr nicht nur aufgrund ihres Hervor­

gangs aus einer - deutlicher gegenüber eingeübtem Ethos selbst ausdifferenzierten - po­

litischen Entscheidung, sondern auch wegen der Allgemeinheit ihres Adressatenkreises 

den Akt der Veröffentlichung. Das Kriterium der promulgatio soll nicht von der konkret 

handlungsleitenden Wirksamkeit der lex abstrahieren, noch artikuliert sich darin ein de­

duktives Verpflichtungsschema. Vielmehr reflektiert sich darin in Anknüpfung an die 

Kommunikationsverwiesenheit praktischer Prinzipien bei Aristoteles die allgemein und 

konkret zugängliche Kenntnis normativer Regeln als unmittelbare Voraussetzung ihrer 

praktischen Verpflichtungskraft ("obligatio")1662, wobei jene zu deren Steigerung, ins­

besondere zu ihrer Erstreckung "in dIe Zukunft", nicht jedoch zur Erzeugung eines 

gleichsam "gegenständlichen" Seins, der "schriftliche(n) Festlegung" 1663 bedürfen. 

wodurch er "als VemOnftiges geehrt" werde (§ 100). Gerade im Zeichen semer akzentuiert freI­
heitssichemden Bedeutung muß der Hegel'sche Strafbegnff dem Moment "äußeren" Zwangs ge­
genOber der traditionell pädagogischen Funktion gesteigertes GeWIcht verleihen . Zur Bezogenheit 
des Zwangs auf die ,,AußerIichkeIl" des Menschen als emes "Lebendige(n)", wonach letztlich 
"nur der zu etwas gezwungen werden" kann, "der sich zwingen lassen will", s. § 91, 178 f Zum 
Hegel'schen Strafbegriff als "konkret(er) Wiederherstellung des Rechts" vgl. ausfilhrlicher und 
differenzierter IV Schild, Ende und Zukunft des Strafrechts, in ARSP 70 (1984), 88 ff. 

1658 Vgl. etwa I -11 90, 3 ad 2. 

1659 Vgl. hiezu auch I - "96,2; 3; I - lI 95, 2 ad 3; In Eth . X 16, n. 2166. 

1660 Vgl 1- II 90, 4. 

1661 Ebda. 

1662 Vgl. I- 11 90, 4 ad 2. 

1663 S. J - II 90, 4 ad 3. 
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12 Zu begrifflicher Herkunft und weiteren systematischen Ursprüngen der lex-The­

matik 

a) Der Einfluß romanistischer Begriffsbildung und Rechtsquellenlehre 

Aus dcn bisherigen Erörterungen wird deutlich, daß der thomasische Gesetzesbegriff 

seinem Stellenwert für die Fundierung sittlichen Strebens nach l664 die systematische 

Funktion der aristotelischen "koinonia politike" aufnimmt und - trotz mancher syste­

matischen Akzentverschiebungen, ja auch Verengungen - fortschreibt. Vor allem drückt 

sich in seiner zentralen begrifflichen Bestimmung als "ordinatio rationis" seine Ver­

pflichtung gegenüber dem aristotelischen Modell spezifisch praktischer Vernünftigkeit 

aus. Dieses läßt in seiner Gesamtgewichtung für die Konstituierung des thomasischen 

Gesetzes- bzw. Rechtsbegriffs insbesondere alle Erwägungen zu einer ursprünglichen 

normativ wirkenden naturalen Zweckbindung, wie sie insbesondere mit Bezug auf die 

von Thomas in seiner Erörterung der lex naturalis explizit rezipierte ulpianische Natur­

rechtsformel angestellt wurden, als systematisch wenig relevant erscheinenl665
. Freilich 

wird das aristotelische Ethosverständnis unter Übernahme von zentralen Aspekten sei­

ner systematischen Funktionen einem grundlegenden Wandel zu gesteigerter Allge­

meinheit sowohl hinsichtlich seiner normativ-ontologischen Fundierung wie auch - in 

engem Zusammenhang damit - hinsichtlich des Adressatenkreises sittlich-politischer 

Kommunikation unterworfen, welche sich auch in der strukturellen Fassung des kon­

kreten praktischen Regelungssinns der lex humana niederschlägt. 

In Spannung zur weitgehend aristotelisch geprägten Akttheorie und Tugendlehre fin­

den sich jedoch in der tragenden Bedeutung des lex-Begriffs auch dem aristotelischen 

Rechtsverständms weitgehend fremde l666
, nämlich romanistische und patristische Tradi­

tionen l667 aufgegriffen, deren eigentliche antike Vorlagen sich vor allem in der Stoa fin­

den l668
, welche ihrerseits auf vorsokratische nomos-Begrifflichkeit rekurriert. 

1664 S 1- 11 90, prol. 

1665 Vgl. Crowe, a. a. 0.,272 ff. 

1666 Zu Ansätzen emer gewohnheits- und tugendbIldenden Funktion der "nomoi" vgl. E.N. X 10, 1179 
b 28 ff. Diesen kommt freilich akzentuierter noch als bel Thomas der Charakter ethosfl)rmiger In­
stitutionalität zu; s. dazu E.N. X 10, 1181 b 20 - 23. Vgl. Rlller, "Politik" und "Ethik", 110 ff; 
(insbes. 113 f) 

1667 Zu den juristischen Quellen des Thomas, wobei freilich neben begrifflichen Einflussen auch die 
Zu lieferung juristischen Materials leItend ist, insbes. zur Heranziehung des Dekretum Gratiani als 
"materielle(n) Fundus" der S.th sowie des Corpus luris Civilis vgl. Kuhlmann, a. a. 0., 98 ff. Vgl. 
Grabmann, a. a. 0., 97 ff.; Sch"'mg, a. a. 0., 5 ff 

1668 Vgl. Wieland, Gesetz, 514 f; WIllmann, a. a. 0., 318 Cf; s. auch den Hinweis bei KorjJ, Norm und 
Sinlichkeit, 44 f 
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Wohl dokumentiert sich auch noch im vielfach betonten Einfluß spezifisch ,juristi­

scher", d.h. römischrechtlicher, nämlich über die rrührezeption vermittelter spätrömi­

scher, iustinianiseher ßegnffsbildung '669 auf die thomasische Bestimmung des Gesetzes 

ein deutliches Zugeständnis an den von Aristoteles herkünftigen Anspruch spezifisch 

praktischer Vernünftigkeit rur die Fundlerung menschlichen HandcJns. Im Horizont 

zeitgenössischer ßegründungsdlskussIOnen gibt Thomas durch SeIne Hinwendung zum 

romanistischen Ansatz eindeutig einem - zumindest global gesehen - praktisch-poli­

tischen Gesetzesverstandnis den Vorzug 1670, welches seinen Ursprung unabdingbar in 

einer handelnden Stellungnahme und diskursiven Entscheidung findet. Näherhin muß 

freilich auch berücksichtigt werden, daß dieses in der spätrömischen Jurisprudenz weit­

gehend dIe Gestalt eines ethisch relativ unreflektierten, theokratisch abgesicherten 671 

"Ahsolultsmus" kaiserltcher Gesetzgebung angenommen hat l672
. In Ihrem Charakter als 

I'unktIOn politischer IIcrrschaft hält die romanistische Position in der hochrlllttelalterlI­

ehen QuellendiskussIOn gegenüber der hierokratisch ausgerichteten kanonistischen Ge­

genthese zumindest Ihren ursprüngltchen - fur den aktuellen Reflexionsstand des IUsti­

nianischen Gesetzbuches freilich bereits entlegenen - philosophischen Grundlagen nach 

den Rückbezug auf die spezifische Wesensnatur des Menschen präsent. In der Bevorzu­

gung eInes juristischen Gesetzesverstandnisses ist vor allem eine deutliche Distanznah­

me des Thomas zu der In der theologischen Diskussion überwiegend wirksamen kanoni­

stlsch-gratianischen ßegriffsbildung von "lex" bzw. "IUS naturale" enthalten, welche in 

der Rechtsbegründung der die geschöpfliche Menschennatur überbietenden, ja den An­

spruch naturhafter Ilumanität überholenden, Offenbarung den Vorrang gibt l67J 

In ihrem - im weitesten SInn - politisch-prakltschen Charakter "äußerer" handlungs­

leitender Prinzipien und deren nicht weiter mediatlsierbarer Rückbindung an einen Be­

griff der spezifischen "Natur" des Menschen selbst konvergieren römischrechtliche Ju-

1669 Vgl insbes. In [th V 12. S etwa die - Ober Isidor verrnlltelte - Anknüpfung an die romanistIsche 
Rechtsquellenlehre In I-lI 92, pro!.; I-lI 92, 2, I-lI 96, I ad 2 sowie die gleichsam "politische" 
Zuordnung des Rechts zur "utihtas humana" mit Verweis auf lustinian In I-lI 95,3. Vgl hlczu 
D 1,3, 25, zur st~rker ,juristisch" akzentUIerten Begriffsbildung bei ISldor im Verhältnis zu Gra­
lIan trotz semer Quellenfunktion für diesen vgl. .\Jerks, a a. 0., 224; Weigand, a. a. 0., 126 ff, 
132 f Vgi. wellers Al/berl, a. a 0, 74 ff, Insbes. 78 ff Dieser gew~lgt im NUtzlichkeltsmollv 
gar anstotelische Einnüsse, s. Al/berl, a a 0.,79; vgl. wellers LaI/in, a a. 0., 61 ff., mit Vorbe­
halten, Insbes. hinSIchtlich der Ulpian-Forrnel, hingegen Jferks, a. a. 0., 227 ff, zum EInnuß In 
"materieller" Hinsicht vgl. Kuh/mann, a. a. 0, 102 ff. 

1670 Zum Vergleich und zur Abgrenzung zwischen arislOtelischer und ,juristischer", d.h. römisch­
rechthch-Ieglstischer, Begnffiichkelt s. In Eth V 12, n. 1016 ff., vgi. Al/ber!, a. a 0.,79, Grab­
mann, a. a. 0., 98 f, LaI/in, a. a. 0.,62 f; lViI/mann, a. a. 0.,322 f. 

1671 S. Inst. I, 2, 11; vgl WI?/gand, a a. 0 , 15. 

1672 VgI.DI,3,31,I,4,1 

1673 Vg!. Crawl?, a a. 0, 256 ff.; LaI/in, a a. 0., 61 f, We/gand, a a.O., 132 ff. 
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risprudenz und aristotelische Polissittlichkeit. Dabei hat jene über ihre vorzüglich in der 

Stoa gelegenen philosophischen Wurzeln durch die fur diese produktive Auseinander­

setzung mit der aristotelischen Politik darin auch einen weiteren Traditionszusammen­

hang vermittelt. Demnach erweist sich der thomasische Gesetzesbegriff - nicht zuletzt 

als Ausdruck seiner Abkehr von zeitgenössischen Tendenzen einer unmittelbar theolo­

gischen Vereinnahmung und Enteigentlichung von Politik und Recht '674 
- insbesondere 

in seiner Verrnitteltheit durch die normative "Stufe" der lex humana - wesentlich durch 

die Aneignung ,juristischer" Begriffsmerkmale geprägt. Doch artikuliert sich insbeson­

dere in seinem unabdingbaren Wesensmerkmal der "ordinatio rationis", dessen An­

spruch rationaler Rechtfertigung, \\ie bereits erörtert, keineswegs an eine "höherrangi­

ge" Begründungsstufe der lex delegiert werden kann, sondern unmittelbar im Rahmen 

konkreter Normativität der lex humana ihre begriffliche Berücksichtigung verlangt, 

auch eine deutlich kritische Stellungnahme gegenüber dem Eindringen spätrömisch­

voluntaristischer Gesetzeskonzeptionen. Dieses Kriterium läßt sich seiner Herkunft nach 

ja nicht stoisch oder romanistisch geprägten naturrechtlichen Legitimationsmustern zu­

ordnen, sondern bleibt maßgeblich am Modell aristotelischer Ethosverwiesenheit des 

Handeins orientiert. Das begründende und kritische Fundament rur einen politischen 

Gesetzesbegriff gewährleistet gegenüber seiner spätrömischen Engfiihrung daher nicht 

etwa der ergänzende und funktionalisierende Rekurs auf theologisches Reflexionsgut 

und Offenbarung, sondern die Rückbindung an die praktische Vernunft des Gesetzge­

bers. 

b) Exkurs Der stoische Rekurs auf nomos-Begrifflichkeit in der Lehre von der " lex 

aeterna" bzw. den" kathekanta" 

Was indes die begriffliche Herkunft des lex-Topos, insbesondere jene des "ewigen Ge­

setzes" 16'5 angeht, findet dieser seinen Ursprung nicht nur in aristotelischem Polisethos, 

sondern verweist - wohl vermittelt über neuplatonisches und patristisches Traditionsgut, 

wie insbesondere die augustinische Ausformung der leges-Hierarchie - auch auf tragen­

de Elemente stoischen Systemdenkens '6'6. Dies bedeutet freilich nicht, daß er damit dem 

von Aristoteles herrührenden systematischen Kontext eines "äußeren" Prinzips sittli­

chen Strebens entzogen wäre. 

1674 Vgl K-H I/fing, Naturrecht und Sinhchkeil Begriffsgeschichtliche Studien, Stungart 1983, 
54 Ff; IV Kö/me/, Soziale Reflexion im Minelalter, Essen 1985,35 Ff bzw. 148 f. 

1675 Einen inFormaliven Überblick über die Entwicklung der lex-aelema-Lehre verschafft IVle/and, 

Gesetz, 514 - 516. 

1676 Vgl. ChryS1PP, Gberliefert bei Cicero, De natura deorum I, 15,40. 
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Im Begriff des "ewigen Gesetzes" als Grundlage menschlichen Vernunfthandelns 

untcrnimmt die Stoa einen Rückgang über den entwickelten Reflexionsstand aristoteli­

scher Polissittlichkeit hinaus und greift das Thema vorsokratischer nomos-Begrifflich­

keit auf. In dieser artikuliert sich ursprünglich eine Bindung an konkrete Stammes- bzw. 

Polissatzungen, weIcher ja bereits die Sophistik ob deren unreflektierter Verhaftetheit 

gegenüber zufalligen Interessenlagen als bloß partikuläre menschliche Setzung ihre un­

mittelbare Plauslbilität Im Rekurs auf die "Natur" des Menschen entzogen hat l677. Die 

Stoa dagegen nimmt "bewußt"1678 diesen traditionellen Topos auf, überschreitet und 

übernindet die daran geknüpfte AufgabensteIlung jedoch in Richtung auf ein univer­

sales Vernunftgesetz hin, weIches alle Vernunftwesen, Menschen wie Götterl679, nicht 

Jedoch die Tiere, verpOichtetI68' . Nicht zufallig bedient sich die Stoa dieses überkom­

menen ethischen Motivs, will sie doch darin die rur die aristotelische koinonia politike 

kennzeichnende wechselseitige Vermittlungsweise von spezifischer wesenhafter Praxis 

des Menschen einerseits und Polissittlichkeit andererseits überwinden, die sie im Hori­

zont antiken Kosmosdenkens als entscheidendes Hindernis der angestrebten allgemei­

nen Ausweitung des Begriffs des Menschen erkennt. Nur die universale Vernünftigkeit 

des \Veltlogos, wie sie im eWigen "Naturgesetz" 1681 zum Ausdruck kommt, vermag den 

Entfaltungsraum menschlIcher Sittlichkeit über den begrenzten Rahmen des Polisethos 

hinaus auszudehnen. 

Dies geschieht freilIch, wie bereits erörtert, nur um den Preis, hinter den von Platon 

und Aristoteles erreichten entwickelten Reflexionsstand konkret freiheitsverbiligender 

politischer InstitutionalItät, insbesondere hinter die Anforderungen der aristotelischen 

Republik, zurückzufallen. Manifestiert sich darin doch auch die Tendenz zur Entflech­

tung von sittlicher Freiheit und der konkreten Lebensform eines gelungen-geglückten 

Praxisvollzugs, in welchem ja der Mensch stets nur in der Übung seines eigenen sittli­

chen Strebens das Vernunftprinzip seines Handeins bei sich hat und gleichsam selbst 

zum Vorschein bringt. Demgegenüber folgt aus der Ablöse des Polisethos nunmehr die 

Anforderung an die praktische Philosophie, allererst eine Konvergenz zwischen univer­

salem logos und individueller Vernunft zu erzeugen. Diese AufgabensteIlung verbindet 

1677 Vgl. lfIppias In Platons Protagoras, 337 c, d; AntIphon, Fragment 44, insbes. A 2, 29 C, 4, 5 f, 5, 
16 r Vgl. hiezu und zu den FundsteIlen W Nestle, Vom Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung 
des griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates, Stuttgart 1940, 367 ff S 
auch Pohlenz, a. a 0., 133 

1678 Pohlenz, a. a. 0., 133 

1679 Vgl. Chryslpp, überliefert durch Marcian, SVF IH, 314; vgl. Pohleru, a. a. 0.,132 f. 

1680 Vgl. Pohlenz, a a 0,137. 

1681 Vgl. hiezu auch Forschner, Ethik, 160 ff 
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die stoische Ethik in charakteristischer Weise mit dem scholastisch-thomasischen An­

liegen einer Integration von allgemeiner theologischer Letztbegründung im Zeichen des 

biblischen Schöpfungsmotivs und dem - relativ eigenständigen - Anspruch spezifisch 

praktischer Vernünftigkeit. Nicht von ungefahr wird daher als systematischer Ort der 

schöpfungstheologischen Einholung sittlicher Freiheit die Fortfuhrung der stoischen lex 

aeterna-Thematik gewählt, deren Verhältnisbestimmung zur wesenhaft konstituierten 

geschöpflichen Natur freilich einem fur die Dialektik biblischer Welttranszendenz cha­

rakteristischen Wandel unterworfen wird. Denn im Gegensatz zu der in der Reflexion 

auf die christliche Heils- und Offenbarungsgeschichte erschlossenen transzendentalen 

bzw. ontologischen Differenz zwischen absolutem Seinsgrund und wesenhaft in sich 

fundierter kreatürlicher Natur geschöpflicher Seiender beansprucht das stoische Modell 

einer universalen Weltvernunft die differenzlose Ineinssetzung mit dem individuellen 

menschlichen logosl682 Freilich vermag nur der, dessen Vernunft in einer seiner "Na­

tur" gemäßen Weise entfaltet ist l68J , aus eigenem Antrieb und aufgrund selbstgewonne­

ner Erkenntnis dem Weltlogos gemäß zu handeln. Im Gegensatz zur aristotelischen Tu­

gendethik bzw. phronesis impliziert jene freilich nicht notwendigerweise praktische Er­

fahrung. Sie leitet sich vielmehr eher von einem Status ursprünglicher Unkorrumpiert­

heitl684 bzw. einer ausgeprägten weisen Distanz zu partikulären Trieben und Neigun­

gen l685 her, welche durchaus das durchschnittliche Maß sittlicher Aufgeklärtheit des 

Bürgers zu überschreiten hat und sich nicht mehr mit dessen vorfindlicher, sei es auch 

mit einer aus aristotelischer Sicht teleologisch wohl ausgewogenen, "mittleren" "Nor­

malverfassung" begnügt l686. Dabei stellt sich eine ähnliche Herausforderung, wie sie 

dem Christentum in der durch das Motiv des "Sündenfalls" und den Anspruch eschato­

logischer Überbietung gekennzeichneten Ambivalenz und Gebrochenheit seines Zu­

gangs zu kontingenter Naturteleologie bzw. konkretem menschlichen Streben aufgege­

ben ist. Auch die Stoa weiß sich aufgrund der von ihr intendierten Ausweitung des 

Adressatenkreises sittlicher Freiheit und im Kontrast zum radikalisierten Erfordernis der 

1682 Vgl. Forschner, Ethik, 160 ff; vgl. Pohlen:, a. a. 0,133, wonach "dieser individuelle Logos ... ja 
ein Teil des Welten logos und von ihm im Wesen nicht verschieden" sei. 

1683 Vgl. Forschner, Ethik, 184 ff; Pohlenz, a. a. 0.,133 ff. 

1684 Vgl Pohlenz, a. a. 0, 123 f. 

1685 Vgl. Pohlen:., a a. 0., 133 f 

1686 Zur Überschreitung der bloß "narurgemäße(n)" Handlungen der "kathekonta" als "miniere" 
durch die davon unterschiedenen "vollendete(n)", da "sinlich gute(n)", Taten der "katorthomata" 
vgl. Forschner, Ethik, 188; s. dazu Cicero, De ofliciis I, 3, 7 f; vgl. auch Pohlenz, a. a. 0, 133, 
zur sllllich entscheidenden "unerschilnerhche(n)" hablruellen "Disposition" des "Weisen", die in 
der darin beanspruchten Vollkommenheit des "Status" keinerlei "Graduierung zulass(e)", vgl. 
Forschner, Ethik, 205 ff. 
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Vernunftgegründetheit aller Wirklichkeit mit dem Problem depravierter und mangelhaft 

entfalteter menschlicher Vernunftnatur konfrontiert. 

Gerade die fur die Stoa kennzeichnende vermittlungslos angezielte Identität von 

Welt logos und wesenhaft-individueller Natur, die im Horizont antiker Geschichtslosig­

keit notwendig unmittelbar aus ihrem universalen Begrundungsanspruch hervorgeht, 

entfernt die Vernunftteleologie aus dem Horizont konkret gelungener politischer Praxis 

der Bürger. Sie trägt die Tendenz in sich, das in der griechischen Klassik errungene 

Vermittlungsverhältnis von vernünftiger Teleologie und menschlicher Sittlichkeit in 

sein paradoxes Gegenteil zu verkehren. Sie rückt von der sittlichen "Normalverfassung" 

des Bürgers ab, wobei sich freilich auch der Zuschnitt der stoischen praktischen Philo­

sophie auf den politischen Horizont hellenistischer Großreiche ohne vergleichbare 

ethisch-kommunikative Strukturen der bürgerlichen koinonia politike erweist. Sie be­

freit jedoch andererseits - freigesetzt durch den deutlicher nur noch idealen Charakter 

der Konvergenz von wesenhafter Allgemeinheit und individuellem Streben - die Aufga­

be der Versittlichung und praktischen Handlungsleitung gegenüber dem "durch mannig­

faltige Einflüsse ... verderbt(en)"1687 "Durchschnittsmenschen"1688 aus dem bloßen Vor­

feld praktischer Reflexion und rückt sie weiter ins Zentrum vernünftiger Handlungsori­

entierung. 

Der Überwindung der nunmehr hervorgetretenen Differenz zwischen uruversalem 

und - entfremdetem - individuellem logos dient auch der für die antike ethische Diskus­

sion neu eingeführte Begriff des ,,kathekon", einer gleichsam, so Pohlenz, sittlichen 

"Obliegenheit" 1689, welche vorrangig den "Durchschnittsmenschen" 1690 in Pflicht 

1687 Pohlenz, a. a 0.,133 

1688 Ebda. 

1689 Zum Begnffdes "kathekon" vgl. Pohlenz, a. a. 0,133 ff Kritisch gegenüber einer "deontologi­
sehen" Deutung der "kathekonta" dagegen Forschner, Ethik, 184 ff. Demnach fmden diese viel­
mehr in emer syslematischen Nähe zur oikeiosis-Lehre Ihre umfassendere Einordnung und Her­
kunft in der Konzeption des "energema" als der vitalen "Bewegung" eines Seienden zu seiner 
"natürlichen Zurüstung" . 1m Gegensatz zu Pohlenz insistien Forschner auf der nicht bloß im Sin­
ne graduell abgestufter Vemilnftigkeit zu verstehenden Ausdifferenzierung der auf eme gleichsam 
vorsittliche Naturgemäßheit zielenden "kathekonta" gegenilber den im eigentlichen Sinn sittlichen 
Handlungen, den "katonhomata" Freilich fUgt sich auch dieser Ansatz einer begriffilchen Klä­
rung in das von Forschner selbst hervorgehobene, fllr die Stoa kennzeichnende Schema einer 
zeitlichen Entwicklung in der Entfaltung individueller Sittlichkeit. Wie bereits im Kontext der 01-

keiosis-Lehre thematisien, ist dieses geeignet, durch die Einftlhrung der skizzierten Stufung 
menschlicher Reife das Aufgabenfeld praktischer Philosophie nicht nur im Zeichen der darin zur 
Geltung kommenden Radikalislerung des Vemunftanspruchs, sondern auch von den dadurch frei­
gesetzten Anflingen unter naturhaften Voraussetzungen seiner eigentlichen Aktualisierung her zu 
elWeitern. Hienn besteht mE. wohl auch eine Annäherung gegenilber den bereits angeftlhrten 
veränderten politischen Rahmenbedingungen und der damit verbundenen angestrebten Auswei­
tung der Subjektsqualität 

1690 Ebda. 
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nimmt, dessen Verhalten sich nicht als "katorthoma" auf seine vollendete sittliche Ge­

sinnung und Disposition1691 allein stützen kann. Zwar gestattet die gleichsam "pflich­

tenförmige" Formulierung der kathekonta allenfalls eine Annäherung an das Verständ­

nis der späten, insbesondere römischen, Stoa1692
• Doch rekurriert die entwickelte stoi­

sche Ethik darin vielmehr auf typisierte Strebungen1693 und Verhaltensmuster, welche 

gleichwohl gegenüber der in radikalisierter Weise die Sittlichkeit tugendhafter Gesin­

nung einfordernden, im eigentlichen Sinne praktischen Bewährung autarker Tugendhaf­

tigkeit zurücktreten müssen. Dies gilt, insoferne sie zum einen in ihrer Tendenz zur ab­

strakt-objektivierendenl694 Auffacherung eines materialen Bezugsrahrnens der äußeren 

"Selbstdarstellung" 1695 tugendhaften Selbstseins vom Modell eines strebensförmigen 

Ethos abrücken und weiters vorrangig die gegenüber dem sittlichen Selbstvollzug abge­

setzte naturgemäße Ausstattung des Menschen fördern l696
• 

Solcherart zeichnet sich freilich auch hierin bereits eine Tendenz zur Aufsprengung 

des weitgehend geschlossen wirksamen, konkrete Appetitivität und Rationalität durch­

gängig verschränkenden, antiken Paradigmas vernünftigen Strebens ab, welches den 

Ausgang seiner Reflexion stets vom vorausgesetzten "Können" und "Gelingen" sittli­

cher Praxis wählt. Ähnlich wie später die Scholastik gewinnt die Stoa das Motiv des Er­

fordernisses erzieherischer Anleitung durch das "Gesetz", wodurch sich dessen syste­

matischer Stellenwert vom ausschließlich kommunikativ unter Gleichen und praktisch 

Erfahrenen fundierend wirkenden aristotelischen Ethos abhebt, wohl aus der allgemei­

nen Ausweitung des Kreises potentieller Subjekte sittlicher Praxis. Damit verbindet sich 

neben der Distanznahrne zu kontingenten Determinanten auch das geschärfte Bewußt­

sein fur die Defizienz und Bedrohtheit der menschlichen Natur durch ihre Preisgege­

benheit an partikuläre Antriebe sowie die das "Naturgemäße" zurückdrängende und hin­

dernde Tendenz zur Korrumpierung naturhafter Neigungen. Jenseits der Ausgliederung 

der polis, also der Teleologie menschlicher Praxis, aus der "Natur" als ihrem Vorfeld 

triebhafter Strebungen, wodurch jene allererst eine einigermaßen naturanaloge Gewiß-

1691 Zur letztlich allem maßgeblichen "Disposition" des Handelnden filr die sittliche Qualität seiner 
Taten vgl. Forschner, Ethik, 197 ff. 

1692 Zur Auffassung der "kathekonta" bzw. "officia" als "praecepta", was freilich weniger deren de­
ontologischen Charakter als deren institutionelle Einbindung hervorhebt, nämlich "quia magis ad 
institutionem vitae communis spectare videntur", vgL Cicero, De officiis I, 3, 7. 

1693 Vgl. dazu Forschner, Ethik, 184 ff. Danach fmdet das Verständnis des "kathekon" seinen begriff­
lichen Rahmen m jenem eines "energema", also einer "Bewegung" bzw. einer "Aktion des Le­
bens". 

1694 Vgl. dazu hinsichtlich des systematischen Zusammenhangs mit der oikeiosis-Lehre Forschner, 
Ethik, 190. 

1695 Forschner, Ethik, 225. 

1696 Vgl. Forschner, Ethik, 184 ff.; 215 ff. 
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heit ihrer formen erzielt, sieht sich dIe Stoa vor der Aufgabe, den Je spezifischen I atur­

begriff aus seIner unmittelbaren Maßstäblichkeit ftir die Aktualisierung eines SeIenden 

zu entlassen und dagegen eine ethische Differenz in einen allgemein gefaßten Begriff 

der atur allererst hineinzutragen l697
• 

Im eigentlichen Sinne handelt es sich bei der Gegenüberstellung von "katorthomata" 

und "kathekonta" um die Qualifikation von Handlungen nach perspektivisch unter­

schiedlichen, aber einander ergänzenden Kriterien, wobei rur die "officia" deren gleich­

sam konkrete "inhaltliche" Ausrichtung maßgeblich ist. In dieser Dualität menschlicher 

Ifandlungsziele findet nicht zuletzt die rur die stoische Universalteleologie charakteristi­

sche Ambivalenz und Komplementarität von universaler Ausweitung der sich in der 

" atur" manifestierenden ontologischen Vernünftigkeit bel gleichzeitiger Eingrenzung 

und Radikalisierung der spezifischen Grundlagen sIttlicher Rationalität ihren Nieder­

schlag'698. Die Unterscheidung von "katorthomata" und "kathekonta" folgt insbesonde­

re der stoischen Ausgrenzung des spezifisch "sittlichen Guten" gegenüber den "vor-" 

bzw. "außermoralischen Zwecken" menschlichen Handelns I699
. Die kathekonta ver­

schaffen jener, gegenüber dem im engeren SInn sittlich relevanten habitus tugendhafter 

Gesinntheit zurücktretenden, "restlichen" bzw. diesen umgebenden "äußeren" Teleolo­

gie des Handeins Geltung, die in Ergänzung zur Unbedingtheit tugendhafter Haltung 

und in Weiterfuhrung von Elementen eines klassisch-strebensethischen Konzepts dessen 

"Naturgemäßheit" erzeugt. Darin trägt die Stoa dem vom Modell klassischer eudaimo­

nia herkünftigen Anliegen des konkreten Glückens und Gelingens sittlicher Praxis 

Rechnung. In den kathekonta artikuliert sich die Bedachtnahme auf die - in ihrer "Ge­

setzlichkeit" dem Menschen zwar nicht verrugbare, so doch gerade in ihrer Regelmä­

ßigkeit zur Berücksichtigung aufgegebene -" aturgemäßheit" und Erfolgsadäquatheit 

menschlichen Handelnsl'oo, die die konkrete Erreichbarkeit der Ziele ebenso wie die ra­

tionale Mittelwahl einschließt. Der darin enthaltene aristotelisch anmutende Rekurs auf 

Erfahrung unterliegt freilich einer Akzentverschiebung in Richtung auf die Erfassung 

1697 Zur Untcrscheidung ZWischen "sittlichem" und "außermorailschem" Guten, nach deren Maßgabe 
auch die "katorthomata" bzw. "kathekonta" als jeweils vernOnftige Handlungen zu differenzieren 
sind, vgl. Forschner, Ethik, 171 ff.; 189 ff 

1698 Vgl. dazu auch Forschner, Ethik, 202. Aus der Perspektive menschlicher Pralos resultiert daraus 
die Polarität von, so Forschner, "zwei Grunderfahrungen" , die das "stoische Dasemsverständnis" 
prägen: jene "der Endlichkeit und Begrenztheit des Menschen, . (die) Erfahrung des Lebens als 
Widerfahmls, und zum anderen (die) seiner Göttlichkeit, ... (die) Erfahrung des Lebens als 
Freiheit, Selbständigkclt, Autarkie". 

1699 Vgl. Forschner, Ethik, 171 ff. 

1700 Vgl. Forschner, Ethik, 191 ff Im Zeichen der universal wirkenden Welrvernunft gewlrmt die Ein­
sicht in die Sich in den kathekonta niederschlagende naturgesetzliche Ordnung auch eine smliche 
Dimension, wie sie insbesondere von Chryslpp betont wird S SVF IIl, 18 (Uberliefert bei Cicero, 
De [m. 111, 6, 22); vgl Forschner, Ethik, 203 ff. 
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eilles gleichsam rationalistisch ausgeformten, systernhaften Ordnungszusammenhangs 

der Welt im Kontext der gesteigerten Wahrnehmung unverfügbarer Naturhaftigkeit im 

Horizont menschlicher Praxis und der damit verbundenen "intellektualistischen" Ten­

denzen der stoischen Ethik!7'!!. 

In der Unterscheidung Z\.\.·ischen kathekonta und katorthomata, in der die Qualitäten 

der aturgemäßheit und der Sittlichkeit einer Handlung - zumindest je nach der Wahl 

der Perspektive - ihrem Kriterium nach auseinandertreten, ist aber auch die Herausfor­

derung und Verlagerung des sittlichen Anspruchs zur "wählenden", dem "logos" ge­

mäßen praktischen Stellungnahme enthalten. Ihr ist die in rationaler Weise den Vorrang 

gebende oder aber nachreihende Vorzugswahl gegenüber der Vielfalt konkurrierender 

naturhafter Tendenzen, eben hinsichtlich deren jeweiliger "convenientia" !702 zur 

menschlichen Vernunft, ihrer .,Homologie"!70J, überant\.vortet. Darin kommt eine prin­

zipielle Distanz zur unmittelbaren Maßgeblichkeit des bloß "naturgemäßen" bZ\.\.. jegli­

chen kontmgenten "äußerlichen" Ziels des Strebens überhaupt in der Bestimmung des 

.. höchsten Gutes"!704 für eine reife Haltung enhvickelter Sittlichkeit zum Vorschein. So 

finden sich bereits im stoischen Verständnis der sittlichen "homologia" Traditionslinien 

eröffnet, die - jenseits auch der aristotelischen spezifischen Gefügtheit von praktischen 

Zielen und der "natun\iichsigen" Ethosverwiesenheit menschlichen Selbstseins - eine 

allererst "wählende" und damit in ihrem Verhältnis zueinander rational "ordnende" Di­

stanz substantieller Tugendhaftigkeit zu ihren kontingenten, insbesondere naturalen. Gü­

tern und materialen Bestimmungsgründen zur Sprache bringen. Diese vermögen nicht 

zuletzt dem Verständnis einer aus thomasischer Sicht allein praktisch relevanten urtei­

lenden Ftmktion der menschlichen ratio in der das naturhafte Streben - in der Ermittlung 

seines jeweiligen "bonum conveniens" - allererst "ordnenden" Stellungnahme gestei­

gerte Plausibilität zu verleihen. 

In der Stoa verbleiben diese Herausforderungen praktischer Philosophie dennoch 

weiterhin im Kontrast zu einer grundsätzlich "universalsubstantiell-urförmigen" Identi­

tät von ewigem logos und individueller Vernünftigkeit - und damit auch in deren umfas­

sendem Kontext. Indes dringt das christliche Schöpfungsverständnis zu einem differen­

zierteren Begründungsverhältnis durch, in dem die Absolutheit des - auch gegenüber 

1701 Vgl. Forschner, Ethik, 202. 

1702 VgJ. Cicero, Oe fm. IIl, 6, 20 - 22; vgJ. Forschner, Ethik, 204 ff. 

1703 Forschner, Ethik, 204 

1704 Vgl. Cicero, Oe fm. lll, 6, 22; s. auch den, Oe offiCIS I, 3, 7; vgJ. Forschner, Ethik, 204. Dem­
nach werde nunmehr - in der markanten Ablöse eines zentralen Struktunnerkmals strebensethi­
scher Sittlichkeit - "nicht mehr das Treffen des Ziels, sondern eine Art des Zielens selbst" als das 
"höchst(e) Gut" begriffen. 
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dem Weltlogos qualitativ abgehobenen - Grundes die relativ eigenständige Vernüntüg­

keit der Welt nicht Identlfikatorisch vereinnahmt, sondern in Ihr Recht einsetzt. In der 

Folge kann diese als nicht bloß zufallig, sondern als zum Wesen des Geschöpflichen ge­

hörig in bleibender Differenz und Defizienz gegenüber der Uneinholbarkeit der schöpfe­

rischen Fülle Gottes begriffen werden. 

Die im Kontext des stoischen Identitätsparadigmas dagegen stattfindende differenz­

lose Vemunftfundierung praktischer Anforderungen fördert einerseits die Ausbildung 

eines radikalisierten, ja verInnerlichten, Verständnisses von Sittlichkeit l705
. Im Verhält­

IllS zum aristotelischen Begriff vernünftigen Strebens, welches hinsichtlich seiner sittli­

chen Ziele Immer schon eine je spezifische teleologische Konsolidiertheit in vorfind li­

chem Ethos aufweist und das Schwerge\\icht der konkreten praktischen Entscheidung 

im Urteil über die rationale Mittelwahl hat, tritt aber auch die relative praktische und 

politische Unvermitteltheit des Begriffs des "kathekon" hervor. Diese fördert als kom­

plementäre Tendenz m der Entwicklung sittlicher Reflexion die Ausdehnung des als 

naturgemäß Beanspruchten über die Gewährleistung unmittelbar vernünftiger Ziele h1l1-

aus. Die Stoa setzt sich nicht zuletzt über die für den aristotelischen Strebensbegriff 

zentrale Differenzierung und systematische Zu- und Unterordnung von boulesis und 

prohairesis bzw arete ethike und phronesis hinweg, welche in der grundlegenden Unter­

scheidung von "Ziel" und "Mittel zum Ziel" zwar nicht eine technizistische, ll1stru­

mentelle Verkürzung praktischen Wissens mtendiert, wohl aber ein gesteigertes Maß an 

ethischer Aufgeklärtheit und konsolidierter sittlicher Reife und Erfahrung festhält. Jen­

seits dieses Verhältnisses einer systematischen Zuordnung unterschiedlicher rationaler 

Grundlagen der sittlichen Handlung erstreckt sich der stoische Begnff des kathekon 

über die Gewährleistung praktischer Zwecke hinaus auch auf eine Unzahl bloßer "An­

standsregeln" 1706, die wohl allererst der erzieherischen Formierung und Stabilisierung 

einer "nalurgemaßen" Haltung und Geneigtheit dienen l707
. Denn diese erweist sich zu­

nehmend als der relativ ungebrochenen Selbstverständlichkeit ihrer ";vaturgegebenhell" 

1705 Vgl. Forschner. Ethik, 174 ff.; vgl. auch Pollien:., a. a. 0., 127 ff.; zur gesteigerten Differenziert­
heIl der stOischen Ethik Im Bereich der Handlungs- und Tugendlehre, insbesondere hinsichtlich ih­
rer Distanznahme zu kontingent-"extemen" Umständen ihrer Realisierung, sowie zu deren be­
griffilchen Voraussetzungen In der stoischen Physik vgl. Forschner, Ethik, 61 ff (insbes. 63 ff), 
zur Einschränkung des Begriffs des "Guten" auf das sinlich Gute vgl. ders., Ethik, 171 ff. 

1706 Pohlcn:., a a O. 135, parallel dazu findet, insbes. bei Chryslpp, auch eine gleichsam kasUistische 
Aufgliederung des Tugendbegriffs - bel gleichzeitiger detaillierter systematischer Ordnung der 
verschiedenen "Spezialtugenden" - stan. Vgl. hiezu Pohlenz, a. a. 0., 126 f Zur Dlstanzierung der 
"ofticia" ( kathekonta) gegenUber einer AUSrichtung auf das höchste Gut ("finiS bonorum") s. 
Cicero, De ofticils I, 3, 7. 

1707 Ein vergleichbares Begrundungsmuster In der Verminlung von menschlicher "Natur" und dem 
aktuellen Streben gegenläufigen, partikulär erscheinenden .. Pflichten" fmdet sich wohl auch In 

den Regeln der asketischen bz". spIrituellen "Übung" im Rahmen christlicher Mystik. 
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in der sich gleichsam selbst reflektierenden kommunikativen Praxis der Bürger entzo­

gen. Die im Modell des "kathekon" gedeutete Sittlichkeit läßt solcherart gar Ansätze 

hervorscheinen, die bis dahin wirksame strebensethisch-teleologische Rationalitätsstruk­

tur antiker Sittlichkeit im Hinblick auf ein regelhaft-deontologisches Modell praktischer 

Rechtfertigung aufzulösen. Dies gilt jedoch nur eingeschränkt, insoferne gerade die stoi­

schen "kathekonta" nicht unmittelbar sittliche Gebote zum Inhalt haben, sondern viel­

mehr auf die Restituierung und Stabilisierung einer naturhaften - wenngleich nicht mehr 

als faktisch regelmäßig angenommenen - sittlichen Haltung und Geneigtheie708 des in­

dividuellen Strebens gerichtet sind. 

Zwar wird in der Stoa das kritische Bewußtsein für die Möglichkeit mangelnder Na­

turgemäßheit der sich faktisch herausbildenden Strebensziele und Handlungsorientie­

rungen geschärft - wohl eine Konsequenz daraus, daß nun nicht mehr bloß die vernünf­

tige Praxis des reifen Bürgers, sondern die jedes Menschen zum zentralen Thema prak­

tischer Philosophie wird. Doch zeigt ihre Neigung zur umfassenden und im Vergleich 

zu Aristoteles relativ undifferenzierten Versittlichung des gesamten menschlichen Le­

bensbereichs ebenso sehr auch die Tendenz, in eine umfassende Affirmation naturalcr 

Determinanten und politischer Rahmenbedingungen umzuschlagen. In der Abkehr von 

der allein und exklusiv den freien Bürgern sittliche Subjektivität gewährenden vermit­

telnden Funktion der klassischen Polisinstitutionen vermag auch die universale logos-

atur der Stoa eine alle Menschen umfassende Möglichkeit zu sittlicher Freiheit nur im 

Medium einer relativ unkritischen Akzeptanz des kontingenten naturalen und politi­

schen Rahmens zu gewähren. Zwar kommen die darin angelegten Tendenzen freilich 

erst in der späten Stoa der Kaiserzeit zu ihrer sozial und politisch äußerst wirksamen 

EntfaltungI709
• Doch sind für die für diese Spätzeit kennzeichnende verbreitete Abkehr 

vom politischen Leben nicht nur die institutionellen Rahmenbedingungen verantwort­

lich. Sie findet ihren Ursprung auch im stoischen Verständnis vernünftiger Praxis selbst 

bzw. des Verhältnisses von universaler Vernunft und kontingenter Wirklichkeit über­

haupt. Auch stellt sich dieser Zug zur politischen Neutralisierung sowie zur mangelnden 

Grenzziehung zwischen naturhaften und sittlichen Bestimmungen des Menschseins 

nicht nur als Konsequenz der kosmopolitischen Ausweitung des Subjektbegriffs dar. Er 

geht, damit verbunden, nicht zuletzt aus dem für die Entwicklung der stoischen Ethik 

kennzeichnenden Anliegen einer Konzentration auf die Begründung spezifisch sittlich­

moralischer Handlungsorientierung hervor, die bereits in ihrer begrifflichen Konstituie­

rung eine systematische Unabhängigkeit gegenüber kontingenten naturalen Vorausset-

1708 Vgl. Forschner, Ethik, 189. 

1709 Vgl. Pohlenz, a. a. 0., 293 ff 
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zungen wie auch den konkreten politischen Rahmenbedingungen verlangt. Vor dem 

Hintergrund einer weiterhin durchgehaltenen mangelnden Vermittelbarkeit der bean­

spruchten universalen sittlichen Freiheit mit konkreter politischer Institutionalität ist 

praktische Philosophie durch zv,ei komplementäre Aporien gekennzeichnet. Sie weist 

im Rahmen der angestrebten Haltung freier sittlicher Bejahung eine Hinneigung zu ei­

ner unkritischen Festschreibung vorfindlicher rechtlicher Strukturen auf. Diese stellt 

sich jedoch als das gleichsam erst sekundäre Ergebnis des Bemühens um eine weitge­

hende systematische Eigenständigkelt praktischer Lebensruhrung, insbesondere gegen­

über den Bedingungen und Einschränkungen der traditionellen polis, dar, welche letzt­

lich auch in der Hinwendung zur Abstraktheit ethischer Verinnerlichung aufgesucht 

wird . 

13. Zu .systematlschen Voraussetzungen in der Ablöse klassischer Politik: Traditions­

linien der .. Enteigentllchung " und fortschreitenden begrifflichen Differenzierung 

politischer Vernunft 

a) Die Ausbildung des .. Naturrechtsdenkens " als Vorgang politischer Neutralisie-

rung undjuristischer Begriffsbildung 

In weiterer Konsequenz dieser Entwicklung der Sittlichkeit bahnt nicht zuletzt die Stoa 

in ihrer Ablöse der von Aristoteles herkünftigen ungebrochenen und nicht hintergehba­

ren Verknüpfung von Politik und Praxis auch der Ausbildung einer spezifisch juristi­

schen Begriffhchkeit - in Abgrenzung gegenüber einem radikalisierten Ethos - den Weg, 

welche sodann in der römischen Jurisprudenz zu ihrer Entfaltung gelangen s01l 17 1
0. Zwar 

hängt die sittliche Maßgeblichkeit einzelner konkreter Satzungen von ihrer Entspre­

chung zum allumfassenden ewigen Naturgesetz und dem darin wirksamen Weltlogos 

ab '711 . Ja es wird diesen im Zeichen des Vorrangs der Ethik vor der Politik eine gleich­

sam versittlichende Wirkung abverlangt. Doch verschwindet im Blick auf die universale 

Kosmopolis der Menschheit als ganzer die vemunftgemäße, nämlich dem Begriff des 

Menschen als Menschen angemessene, Gestaltung der Verfassung der konkreten polis 

weitgehend aus dem Horizont praktischer Philosophie 1712 Diese Entwicklung wird auch 

durch das historische Verschwinden konkreter kommunikationsermöglichender Struktu-

1710 Dieser erste Ansatz zur begnffiichen Ausdifferenzierung des Rechts gegenUber der unmittelbaren 
Übung sittlicher Praxis iSI freilich keineswegs mit der neuzeitlichen Unterscheidung von Recht 
und Moral bzw gar Moralität und Legahlät gleichzusetzen. 

1711 Vgl. Chrysipp, SVF Ill, 314; vgl. Pahlenz, a. a. 0 ., 132 f 

1712 Zur entscheidenden Ablöse der bUrgerlichen polis durch die stoische Kosmopolis vgl. Pahlenz, a. 
a. 0 , 139. 
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ren bürgerlicher "koinonia politike" im Rahmen hellenistischer Großreiche gefördert. 

Diese stützen einerseits ihren umfassenden Herrschaftsanspruch auf die stoische Lehre 

von der die Grenzen der polis sprengenden und auf die universale Vernunftnatur ge­

gründeten Kosmopolis, wie sie auch ihrerseits durch die tatsächliche Auflösung bürger­

licher Verbände eine politisch egalisierende Wirkung ausüben. 

Gerade die Thematik des "Naturrechts", welche nun erst in der Entwicklung der 

Sittlichkeit ab der Stoa zum Kerngegenstand der "politischen" Philosophie aufrückt, 

geht m.E. nicht zuletzt auf diese Zurückdrängung der Diskussion um die konkrete Ver­

fassung der politischen Gemeinschaft zurück. In der von der Stoa eingeleiteten Ent­

flechtung der aristotelischen "Unmittelbarkeit" von Herrschaft und politischem Ethos, 

der als praktischer und metaphysischer Rahmen sein Konzept vernünftigen Strebens zu­

grundeliegt, zeichnet sich eine Tendenz zu einer gleichsam "praktischen" Neutralisie­

rung der Politik ab, die diese freilich nicht aus ihren Funktionen fur die Gewährleistung 

individueller Sittlichkeit entläßt. Doch neigt diese - bis ins Hochmittelalter fortwirkende 

- Entwicklung dazu, das "imperium" außer Streit zu stellen l713
, rückt zunehmend von 

der Frage nach der konkreten Ordnung der Herrschaftsgewalt ab und verlagert im Ge­

genzug dazu das Schwergewicht politischer Reflexion auf die Ethisierung ihrer Aus­

übung l714 . 

Das "ius naturale" als Instrumentarium der Legitimation und Kritik von Recht und 

Herrschaft steht erst dann in Frage, wenn die "Naturgegebenheit" von Herrschaft - im 

Sinne ihrer "Ethos- bzw. Praxisunmittelbarkeit"1715 - zerbricht und diese in eine zumin­

dest begriffliche Differenz zur sittlichen Praxis der Bürger und einer nunmehr auch 

"vorpolitisch" greifbaren Natur des Menschen selbst tritt l716 Im Gegensatz zur traditio­

nellen Politik setzt die Herausbildung der Naturrechtsthematik das Bewußtsein eines 

prinzipiellen Abstands zwischen praktisch legitimatorischen Ansprüchen und konkret 

vorfindlicher Institutionalität und Normativität, wie kontingenten Satzungen und einge­

lebter Sitte, voraus. Auf diesem Wege muß freilich das aristotelische Modell einer -

gleichwohl nur differenzlos faßbaren - institutionellen Vermittlung von vernünftiger 

1713 Vgl. dazu auch S Strömholm, Kurze Geschichte der abendländischen Rechtsphilosophie, Göttin­
gen 1991, 64 Dieser hält als einen "der wichtigsten und dauerhaftesten Beiträge der Römer zur 
Entwicklung der späteren abendländischen sozialen Gegebenheiten die Ziehung und dauernde 
Beibehaltung einer Grenzlinie zwlschem dem polnischen und dem juristischen Entscheidungspro­
zeß" fest. 

1714 Vgl. dazu auch die thomasische Interpretation der "gemischten Verfassung", u., 11120. 

1715 S.o., Teil I, III 10; vgl. Riedei. Herrschaft und Gesellschaft, 258 ff 

1716 Zur Einführung der "Naturrechts-Thematik" durch die Stoa im Spannungsfeld von Entpolitisie­
rung und Verslttlichung der praktischen PhJiosophie auf der Grundlage der lex-aeterna-Lehre vgl. 
Pohlenz, a. a. 0 .• 133; vgl auch lltmg, a. a 0.,49 
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gleicher rreiheit und politischer Gesellschaft auf der Grundlage seiner - so verstandenen 

- "natumüehsigen" Verbindung von Herrschaft und bürgerlichem Ethos aufgegeben 

werden. Erst unter der Voraussetzung dieser Entzweiung, die allererst auch geeignet ist, 

den Begriff eines "politischcn" Gesetzes freizugeben, vermag die Abhängigkeit der 

spezi fischen VerbindlIchkeit der "Icges" von ihrer Bindung an naturrechtliehe Anforde­

rungen zur Sprache gebracht zu werden1717
• 

Die Vorstellung dagegen, in den spätantik-stoischen und daran anknüpfenden Auf­

fassungen von der Präsenz des Naturrechts In den konkreten rechtlichen Ordnungen der 

Völker finde dIe platonisch-aristotelIsche Politiktradition ihre Fortfiihrung l7J8
, erweist 

sich als verfehlt. Denn die stoischen und römischen Tendenzen zur Gewinnung eines 

allgemeinen "ius gentium et naturale" bahnen in der Undifferenziertheit ihres Zugangs 

zur" Wirklichkeit des Naturrechts" eher einer politischen Neutralisierung den Weg. Sie 

entbehren dagegen jedes Anspruchs hermeneutisch-kritischer Differenzierung der spezi­

fischen "Vernunftgestalt" konkreter Lebensformen, den die eidetische bzw. entelechiale 

Wirklichkeitskonstitution bei Platon und Aristoteles allemal grundlegend in sich be­

greift. 

Mit der skiaierten Entwicklung ist jedoch keineswegs schon die Unterscheidung 

z"\.\lschen "Staat" und "bürgerlicher Gesellschaft" sowie, damit verbunden, die Entste­

hung des von einem bewußten, zweckgerichteten Regelungsplan geleiteten positiven 

Gesetzes angesprochen l719
• Vielmehr Initiert sie ausschließlich die mit der Spätantike 

einsetzende DifferenzIerung von Politik und sittlichem Handeln, die für beide nunmehr 

auseinandertretenden Weisen menschlicher Praxis ein gemeinsames Fundament in ihrer 

rechtlIchen Bindung an die Natur des Menschen beansprucht. Dabei wenden sich die 

Ansätze einer "Verrechtlichung" der politischen Gemeinschaft nicht so sehr der Legiti­

mation von Herrschaft und sozialer Ordnung zu, sondern dienen nach wie vor dem tra­

ditionellen Anliegen der Förderung des "guten Lebens" 17lo. Der darin enthaltene kriti­

sche ethische Anspruch richtet sich zunächst vorrangig an die ob ihrer "Naturgemäß­

heit" zunelunend der KrItik unterworfene sittliche Praxis der Menschen selbst. Die 

diesbezügliche regulierende Unterstützung und Gewährleistung wird zur zentralen Auf-

1717 Vgl. Cicero, Oe legibus 2,13, II - 12; vgl.lIlmg, a. a. 0., 49; s. auch die Ausführungen des Tho­
mas zur Frage einer notwendigen Anderung der lex humana in I - 11 97, 2 sowie zum Problem 
"ungerechte(r) Gesetze" in I-li 96,4 u. Il - Il 57, 2 ad 2, zur Einräumung eines Widerstands­
rechts gegen Gesetze, die die Untertanen unterdrücken und somit die Grenze "obrigkeitliche(r) 
Vollmacht" überschreiten, s. I - 11 96, 4 ad 3. 

1718 So erv.a IIling, a. a 0.,49. 

1719 Zu den histOrISchen Bedmgungen der Ausbildung des neuzeitlichen Gesetzesbegnffs s. demge­
genUber insbes. Bbckenforde, Die Entstehung des Staates, 42 ff. 

1720 Vgl. Oe reg. princ. I 15 f. 
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gabe von Herrschaft und Gesetzgebung 1721
• Das Schwergewicht politischer Reflexion 

hat sich solcherart gegenüber der vormaligen Vermittlung von vernünftiger Praxis und 

konkreter Verfassungsordnung auf die naturgemäße Gestaltung und Fundierung zum 

sittlichen und geglückten Leben anleitender und erziehender Gesetze verlagert. Dies 

findet seinen Niederschlag ja auch in der von Thomas hinsichtlich der konkreten Gestalt 

der lex humana betonten Unterweisungsfunktion des Gesetzes und dessen Zuordnung 

zum vernünftigen praktischen Willen eines gegenüber der "communio civilis" abge­

hobenen "Gesetzgebers" 1722. 

Gleichzeitig mit der Hinwendung der Philosophie zu individuell ethisierendcn Auf­

gaben und im Kontext der davon abgeleiteten Funktion des Gesetzes verliert auch die 

Differenz zwischen Praxis und techne, insbesondere in den in der Stoa gelegenen An­

fangen dieser Entwicklung, in einer allgemeinen "Konzentrierung auf die praktische Le­

benskunst" 1723 ihre Konturen. Nicht von ungefahr verschafft weiters bereits in der Stoa 

der Rückzug der praktischen Philosophie in die persönliche "ars vivendi" - im Rahmen 

der ihr eigentümlichen Dialektik der "Innerlichkeit" - der Entwicklung spezifisch juri­

stischer Begrifflichkeit und System bildung eine Blütezeit, die in der iustinianischen 

Kompilation ihren Höhepunkt erreicht. In der Wechselwirkung mit den solcherart vor­

drängenden philosophisch-quietistischen Strömungen der Spätzeit erreicht das Römi­

sche Recht im Corpus Iuris Civilis eben jenen Stand praktischer und juristischer Refle­

xion, der auch seiner Rezeption im Spätmittelalter entgegenkommt und der daran an­

knüpfenden neuzeitlichen Reflexion zugrundeliegt - freilich im geschichtlich gewan­

delten Horizont geänderter politischer und legitimatorischer Herausforderungen. Als 

zentrale Merkmale, die sich fur seine Rezeption als bedeutsam erweisen, können wohl 

die Herausbildung eines relativ verselbständigten Begriffs des "imperium" gelten, des­

sen Ausübung zwar als dem sittlichen Naturgesetz unterworfen reflektiert wird, an dem 

jedoch jede eigentliche Kritik philosophischer Politik abgleitet, sowie, damit verbunden, 

Ansätze zu einer voluntaristischen Ausprägung und Legitimation des Gesetzesbegriffs. 

Doch werden auch damit keineswegs schon Aspekte neuzeitlicher Souveränität vorweg­

genommen, bleibt doch auch die kaiserliche Gesetzgebung und nicht zuletzt deren kom­

pilatorisches Gesamtwerk allemal - die Lösung von Einzelfragen ausgenommen - im 

überwiegenden Maß an den Aufweis bestehender juristischer Traditionen rückgebun­

den l724
• Gegenüber der für die romanistische Herrschaftsreflexion leitenden Tendenz zur 

1721 VgI.I-1l90, 2; In Eth. X 14, n. 2148 ff. 

1722 VgI.I-1l90,3. 

1723 Pohlenz, a. a. 0., 293; a. A. bzgl. der stoischen Ethik jedoch Forschner, Ethik, 223. 

1724 Vgl. D. I, 1,4. 
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Ausdifferenzierung der Jurisprudenz aus der praktischen Philosophie vermag freilich 

auch die ergänzende Aufbietung naturrechtlicher Formeln entfernt stoischer Provenienz, 

wie insbesondere die in der "Ulpian-Formel" enthaltene naturalistische Begriffsbil­

dung J7lS
, zwar die "naturrechtlichen" Ursprünge römischen Rechtsdenkens präsent zu 

halten, systematisch wohl aber bloß als dessen komplementäres Beiwerk zu fungie­

ren l7l6 Zwar vergegenwärtigt die römischrechtliche Quellen- und Methodendiskussion 

In der Naturrechtsthematik - unter dem unmittelbar wirksamen Einfluß von Stoa und 

Neuplatonismus - weIterhin den grundlegenden legitimierenden Bezug von Staat und 

Recht zur wesenhaften Natur des Menschen. Doch bewahrt sich dieser, wie die Ulpian­

Formel bezeugt, vielfach in bloß naturalIstisch depravierter Form, woran sich nicht zu­

letzt die kanonistisch-dekretistische Kritik gegenüber einer begrifflichen Fundierung der 

Politik in der wesenhaften physis des Menschen selbst entzündet1727
. Ja die Aufnahme 

spezifisch "naturrechtlicher" Formulierungen ins Corpus Iuris Civilis findet sich wohl 

maßgeblich bereits im erörterten systematischen Entsprechungszusarnmenhang zur spät­

römischen Entwicklung des Gesetzesbegriffs. In ihrer Tendenz zur NivelIierung der 

spezifischen ratio-Natur des Menschen erweist sich das römische ius naturale als kom­

plementäre Funktion eines zunehmend "imperialistisch" verstandenen Konzepts der lex. 

Insgesamt bildet das "Naturrecht" als Legitimationsfigur fur Politik und Sittlichkeit -

in der Bandbreite spezifisch naturaler oder rationaler Akzentsetzungen - die Entspre­

chung zu einer vorausgesetzten vorgängigen Freisetzung akzentuiert juristischer Bc­

gnfflichkeit und ihrer Ausgliederung als spezifisch "technische" Disziplin - im Sinne 

der "techne" - aus der eigentlIch sittlichen Praxis der Menschen. Im Gegensatz zu der 

unmittelbar auf den politischen Ethos der Bürger gegründeten koinonia politike ist im 

Konzept des "Naturrechts" - geradezu ersichtlich aus der Formulierung seines An­

spruchs auf universale Gültigkeit - stets eine "normative" DistarlZ zu einem an sich vor­

ausgesetzten, seinem Wcsen nach undifferenzierten Herrschaftsbegriff als solchem ent­

halten. Diese begriffliche Dissoziation von Herrschaft und politischer Praxis gilt unge­

achtet des legitimatorischen und kritischen Potentials, welches die Naturrechtsdiskussi­

on zu entfalten vermag. Die darin bereits aufgegebene Vermittlungsweise von Sittlich­

keit und politischer Herrschaft der antiken Politiktradition verschafft sich ihren Ausweg 

zunächst in einer auf die Person des Herrschers konzentrierten Verhältnisbestimrnung 

und der von dieser legitimatorischen Symbolfigur ausgehenden Filllktion erzieherischer 

Anleitung der Untertanen. Diese Verengung der personalen Basis in der Vermittlung 

1725 Vgl Voggensperger, a a. 0, 61 Ir., Welgand, a a 0.,12 ff 

1726 Zur Eignung dieses "abstrakten Naturrechtsbegriff(s)" rur dIe "methodischen und praktIschen 
Zwecke" bereItS der klassischen römischen JUrISprudenz s. Voggensperger, a. a. 0 .,62. 

1727 VgL LaI/ln, a. 3. 0., 10 ff, vgl. auch Kälmel, SOZIale Reflexion, 35 ff; Merks, a. a 0.,226 ff. 
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von politischer Ordnung und vcrantwortlicher sittlicher Praxis auf die vernünftige Re­

gierungsfiihrung des tugendhaften Fürsten bildet freilich auch den vorläufigen institu­

tionellen Ausdruck der bereits skizzierten Entwicklung zur Radikalisierung in der ethi­

schen Ausrichtung und Fundierung individuellen Handelns!728. 

Ergänzend und im Gegenüber zur linear versittlichend-"erzieherisch" wirksamen 

und die persönliche Vern1ittlung politischer Vernunft anzielenden Beanspruchung von 

Herrscher bzw. Untertanen schärft sich freilich auch in der Ablöse antiker Traditionen 

zunehmend der Sinn rur die durch Macht und Zwang zutage tretenden Aspekte bloßer 

Faktizität von Herrschaft1729
. Diese veränderte AufgabensteIlung politischer Vernunft in 

der spätantiken und mittelalterlichen Naturrechtsdiskussion läßt jedoch die Frage nach 

der Organisation und Gestaltung von Herrschaft - welche sich bei Aristoteles im unab­

dingbaren Rückbezug auf die jeweilige "Natur" der Gemeinschaft stets präsent hält -

insbesondere aber nach der Ausdifferenzierung ihrer spezifisch "politischen", also dem 

Begriff des Menschen gemäßen, Form ihrer Verfassung"" und die damit verbundene 

Herausforderung nach institutioneller Gewährleistung der Freiheit und Gleichheit sittli­

cher Subjekte weitgehend unberührt. 

b) Zur Konfrontation mit römischer Jmperialgewalt und patristischer Herrschafts­

skepsis: Das" regimen . im Spannungsfeld von praktischer Vernunft und politi­

scher Neutralisierung 

Nicht nur die bereits rur die Stoa kennzeichnende und im spätrömischen Recht offen 

zutagetretende politische Ambivalenz ihres umfassenden Anspruchs der Versittlichung 

auf der Grundlage eines allgemeinen aturrechts fördert die ftir die rationale Handha­

bung der römischen Politik charakteristische relativ eigenständige juristische Begriffs­

bildung samt dem dieser korrespondierenden Konzept eines ethisierenden "ius natura­

le" . Jene findet weiters ihre Fortfiihrung und Radlkalisierung in der - unmittelbar an 

stoische bzw. neu platonische Traditionen anknüpfenden - patristischen Herrschafts- und 

Gesellschaftslehre, fiir die insbesondere die augustinische Herrschaftskritik als exempla­

risch hervortritt und prägend wirkt l7JI
. Diese Tendenz zur zunchmenden Differenzierung 

und Entflechtung von Politik und Sittlichkeit bzw. zur Ablösung der Verwirklichung 

1728 Zum Zusammenhang zwischen Ansätzen zu einem radikalisierten Verständnis sittlIcher Selbstbe­
stimmung und der thomasischen Präferenz flir die Kömgsherrschaft, s.u, 1II 18 

1729 Vgl. das bereits erörterte Hervortreten der "vis coactiva" des Gesetzes bei Thomas. S. dazu sowie 
zu den zentralen Quellennachweisen 0., Teil 2, 111 I!. 

1730 Vgl dazu auch H Liebschil/:, Mmelalter und Antike In Staatstheorie und Gesellschaftslehre des 
heilIgen Thomas von Aquino, in Archiv f Kulturgeschichte 61 (1979),60 f. 

1731 Vgl. Augus/lnuS, Oe civ. Dei XIX, 15. Vgl. Kalmel, Soziale Reflexion, 35 ff. 
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des menschlichen Wesens von der Gestaltung konkreter rechtlicher Ordnungsbeziehun­

gen l7J2 steigert sieh noch unter dem Einfluß der ehnstlichen Erbsündenlehre·733 Diese 

erscheint in besonderer Weise geeignet, diesbezügliche stoische Einflüsse aufzuneh­

men l '''< und im Zeichen der nunmehr gewonnenen geschichtlichen PerspektIve In radi­

kalisierter Form als schöpfungstheologisch und eschatologisch motivierte '711 Kritik an 

kontingenten Herrschaftsverhältnissen zur Geltung zu bringen. Deutlicher noch als die 

stoische Distamnahme zu "externen" Bedingungen des Selbstseins dies vermag, wird 

Insbesondere in der patristischen Literatur die sich als "natürlich" zeigende Wesensver­

fassung des ~1cnschen als In sich gebrochen reflektiert'736. Unmittelbar auf dieser 

Grundlage wird sodann eIne fundamentale - theologische - Kritik an gesellschaftlichen 

Ungleichheiten "von Natur" formuliert. Diese entzündet sich an jeglicher Form herr­

schaftlicher Unterworfenheit '1l7 , wie auch insbesondere an den konkreten Institutionen 

von Privateigentum, ständischen Ungleichheiten und sklavischer Unfreiheit 1
38

, und fin­

dct Ihren theologischen KristalltsatlOnspunkt in der Lehre vom Sündenfall. Im Verv.eis 

auf die "urständliche" Freiheit und Gleichheit aller Menschen werden sämtliche Phä­

nomene konkreter Normativität und SOZialer Ordnungsbeziehungen, insbesondere, inso­

feme dann Strukturen rechtlicher Abhängigkeiten zum Vorschein kommen, einer 

grundlegenden Relativierung und Enteigentlichung untef\\:orfen. Diese sucht, jene weit­

gehend undifferenziert - und wohl auch in Anknüpfung an biblisch-alttestamentarische 

TraditIOnen einer explizit monotheistischen Herrschaftskritik - als bloße Funktionen 

menschlicher ündhaftigkeit zu entlarven. Charaktenstisch hiefür ist der undifferen­

zierte Ausgang von eInem weitgehend despotisch gedeuteten Herrschafts- und PolitIk­

konzept, für welches gleichsam die spezifische Unterordnung des Sklaven unter seinen 

1732 Vgl. Augustlnus. Oe civ Dei XIX. 17. 

1733 S Augustinus, Oe civ Dei XIX, 4 ff; insbes . XIX, 15, vgl. IItlng, a a 0., 54 ff, Kölmel. Soziale 
RefleXion, 35 ff. 

1734 Vgl. Liebschut=. a. a 0., 50; zur Konvcrgenz des .. kosmopolitischen Charakters" spätantikcr 
Rcchtsdoktrin und .. patristischer Gesellschaftslehre" s. ders., a. a 0.,62. 

1735 Vgl.Augustlnus, Dcciv DeiXIX,II; 13 f.; 17;20;27. 

1736 Zur nachdrücklichen ZurUckwcisung eines sittlichen Eudalmonismus bzw Jedes Konzepts bloß 
Sittlicher .. GlÜckscllgkelt" sOWie der kontingenten Erreichbarken des "höchsten Gutes" vgl. Au­
~ustlnus. Oe civ Dei XIX, 4; zur Distanznahme zur ,.polltisch" ·kommunikativen Verwiesenhcn 
me}lschlicher Wesensentfaltung In Geringschätzung gegenüber dem hiefiir vermittelnden Stellen­
wcrt und vcrnünftigen Charakter der kontingenten menschlichen .. Gemeinschaft", aber auch In 

der Relativ,erung sämtlicher "freundschaftlicher" Rechts- und Anerkennungsverhältnisse vgl 
ders, Oe ci\' . Dei XIX, 5; 8. Der august in ischen Sozialkritik liegt hlebei freIlich weitgehend das 
Modell des ,.Hauses" an Stelle der ,.polis" zugrunde. 

1737 VglAugustlnus, Dcciv. DCIXIX.6; 15;21 

1738 Vgl. Augustlnus, Oe civ . Dei XIX, 15 
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Herrn Modellcharakter besitzt1739
. In der sklavischen Untenvorfenheit radikalisiert sich 

alle menschliche Herrschaft und bringt gleichzeitig ihren eigentlichen Charakter als 

"Sündenfolge" zum Vorschein. Die sich darin artikulierende Einschränkung bzv.·. Kor­

rumpiertheit urständlicher Freiheit kann rucht auf dem Wege politischer Kritik bzw. der 

verfassungsmäßigen Gestaltung der Gesellschaft übemunden werden, sondern bleibt ob 

der Radikalität der begrifflichen Entgegensetzung von Freiheit und Herrschaft letztlich 

der theologisch-theokratischen Überholung und Aufhebung des Problems politischer 

Gerechtigkeit auf der Ebene der "wahren Gerechtigkeit" des Glaubens anheimgege­

ben174o
• Diese Tendenz zur Entkoppelung von theologischem Fundament und politischer 

Vernunft fuhrt auch zur Relativierung des Stellenwerts des Gesetzes als praktischen 

Prinzips l74 I , welche ihren deutlichen Niederschlag in der augustiruschen Zuruckstufung 

der bloßen "utilitas'<l 742 der "staatlichen" Gesetze gegenüber der ausschließlich im 

Glauben gewährten "iustitia" '743 findet P44 . 

Der Begrifflichkeit römischer Jurisprudenz v,ie den Voraussetzungen patristischer 

Herrschaftsskepsis, deren Einflüsse in der Zeit der Frührezeption aufeinandertreffen und 

in der zeitgenössischen Auseinandersetzung der konkurrierenden Strömungen von 

"Legisten" und "Dekretisten" in einen juristischen Diskurs eintreten, ist die Tendenz 

gemeinsam, die Ausbildung eines gleichsam "unspezifischen" Begriffs von Herrschaft 

zu fördern, welcher sich in massivem Gegensatz zu der für die Antike kennzeichnenden, 

insbesondere aristotelischen, Politiktradition vorfindetl74l . Dieser trägt seinerseits dazu 

bei, wie bereits erwähnt, selbst im Rahmen naturrechtlicher Ansprüche die Frage nach 

der politischen Verfassung von Herrschaft gegenüber ihrer sittlich verantwortlichen 

Ausübung in den Hintergrund treten zu lassen. Dabei kommt es rucht zuletzt den kano­

nistischen Bestrebungen nach einer rationalen, prinzipiell theologisch untermauerten 

Begriffsbildung zugute, daß sich - gepaart mit diesem Rückzug der politischen Philoso­

phie - die Jurisprudenz, insbesondere die Gesetzgebung, als tendenziell "technische" 

1739 Vgl. ebda. 

1740 Vgl. Kälmel, Soziale Reflexion, 37. 

1741 Vgl. Augustinus, Oe civ. Dei XIX, 17. 

1742 Vgl. Auguslinus, Oe civ. Dei XIX, 16; ders., Epist. 153,6, 16. 

1743 Vgl. Auguslmus, Oe civ. Dei 11 , 21. 

1744 Vgl. IItmg, a. a. 0, 55 f. Diese Sichtweise berilcksichtigt freilich auch verstllrkt die Grenzen er­
zieherischer Leistungsfllhigkeit des Gesetzes im Zeichen der mangelnden Erzwingbarkeit verant­
wortlichen sittlichen HandeIns. Entscheidend und charakteristisch fiJr die Gesamtentwicklung 
rechtlich-politischer Reflexion ist wohl die weitgehende Zurilckdrängung der Bedeutung der poli­
tischen Verfassung, ja des "Staates" Oberhaupt, fiJr die Entfaltung der spezifischen Vemunftnatur 
des Menschen. 

1745 Zu letzterer vgl. 0., Teil I, In 10. 
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Disziplin aus der Reflexion auf die sittliche Praxis im eigentlichen Sinn ausgliedert und 

solcherart allenfalls in der Orientierung ihrer "kunstgerechten" Ausübung gegenüber 

naturrechthcher "Belehrung" offensteht 1746. Aus dieser deutlicheren Gewichtung auf der 

technisch-begrifflichen Ausreifung des Rechts- und Gesetzesverständrusses gegenüber 

seiner politisch-praktischen Funktion folgt wohl auch seine Eignung aus der Sichtweise 

der Patristik und vor allem im Rahmen der kanonistischen Frührezeption des Römischen 

Rechts, tendenziell dem unmittelbaren Diktat der Theologie unterworfen und in den 

Dienst hierokratischer Suprematsansprüche '747 der Kirche genommen zu werden. 

In der rolge ist schließlich auch die politische Philosophie des Thomas durch das 

resthalten an einem vorgängig konstituierten, "unspezifischen" - d.h. nicht immer 

schon nach der Form der politJschen Gemeinschaft in sich gegliederten und mit der 

konkreten Ausbildung einer spezifischen Praxis begrifflich verschränkten - Konzept von 

IIerrschaft geprägt Die Ausdifferenzierung des "regimen" ist jedoch weithin nicht 

durch eine diffuse Skepsis gegenüber weltlich-naturhaft gegründeten Formen politischer 

Vergesellschaftung motiviert, sondern erfahrt vielmehr in der Rezeption des römischen 

"imperium <<1748 eine Bekräftigung seiner relativen begrifflichen Selbständigkeit. Gegen 

hierokratische Bevormundung und theologische Kurzschlüssigkeit gewandt, bezieht 

Thomas die Rezeption romanistischer Begrifflichkeit in seine politische Philosophie mit 

ein und hält jener sodann den Rekurs auf die Natur des Menschen entgegen, welcher in 

der Besinnung auf Aristoteles immer auch die Reflexion auf einen allgemeinen Begriff 

des Menschen "als Menschen" einschließt, der auch im Horizont kontingenter politi­

scher Herrschaft zum Vorschein kommt und deren unabdingbares Fundament bildet. 

Die - nicht zuletzt aufgrund seiner Verpflichtetheit gegenüber der praktischen Philo­

sophie des Aristoteles - erstaunliche Bereitschaft des Thomas zur Aneignung eines rö­

mischen Rechtsbegnffs und seine Affinität zur Schule der sich unmittelbar auf die Re­

zeption des Corpus ruris Civilis stützenden Legisten ist wohl maßgeblich gegen die ek­

klesiarche bzw. theokratische Tendenz kanonistisch-dekretistischer Begriffsbildung'749 

1746 Dieser schlägt sich etwa in der vOlWiegenden Zlelnchtung klfchlicher Sozialdoktrin auf die "Bera­
tung der Monarchen" nieder, wie sie in der zentralen LIteraturgattung mittelalterlicher "politi­
scher" Schriften, den Königs- bzw FUrstenspiegel, zum Ausdruck kommt. Vgl. hiezu Liebschütz, 
a. a. 0.,62. 

1747 Zu den hlerokratisch-ekklesiarchen AnsprUchen der kanonistisch-dekretistischen Doktrin im aus­
gehenden 12. und 13 . Jhdt. vgl. W Kölmel, Regimen Chrlstianum. Weg und Ergebnisse des Ge­
waltenverhältnisses und des Gewaltenverständnisses (8 bis 14 . Jahrhundert), Berlin 1970, 205 -
454 . 

1748 Zur obsolet werdenden patristisch-ekklesiarchen Herrschaftskritik, auch in ihrer Spannung zum 
römischen Begriff des "imperium", s. auch Kölmel, Soziale RefleXIOn, 148; vgl. Gilby, a. a. 0., 
219. 

1749 Vgl. Kölmel, Regimen Christianum, 205 ff.; 276 ff 
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des Rechts mit deren charakteristischem theologischen Schwergewicht gewandt. Sie 

enthält insbesondere die Zurückweisung päpstlicher Suprematsansprüche, insofern diese 

nicht nur den eigenständigen Anspruch des weltlichen "imperium" bedrohen, sondern 

auch einen Angriff auf die "natürliche" Begründung der .,civitas" enthalten l7lo. Durch 

die legierung des spezifischen Rationalitätsauf.veises der "communio politica" 1751 wird 

insbesondere die bei Thomas - im Rahmen ihrer differenzierten schöpfungsmäßigen 

Einbindung auf der Grundlage der "lex aeterna" - reklamierte Fundierung der mensch­

lichen Gemeinschaft wie auch sittlicher Praxis überhaupt in der "Natur" des Menschen 

selbst in Frage gestell!. Die Rezeption des römischen Gesetzesverständnisses erfolgt 

freilich nicht ohne massive Kritik, welche sich im Erfordernis der "ordinatio rationis" 

konzentriert. Im thomasisehen Verständnis des Gesetzes als ,,Anordnung" der prakti­

schen Vernunft bleibt die Begriffsbildung in Auseinandersetzung und kritischer Distanz 

hinsichtlich des auf die Rezeption einv.irkenden imperialistischen Gesetzesverständnis­

ses spätrömischer Provenienz sowie auch unmittelbar "naturrechtlicher" Logosgesetz­

lichkeit der Stoa am Anspruch aristotelischer praktischer Vernünftigkeit orientiert. 

Generell bietet die deutlichere Ausdifferenzierung eines einheitlichen Verständnisses 

des "regimen", welche sich nunmehr trotz aller teleologischen Rückbindung an natur­

rechtliehe Ansprüche begrifflich dennoch von der gegliederten civitas und den je spezi­

fischen Formen gesellschaftlicher "communicatio" der darin vorfindlichen Rechtsver­

hältnisse unterscheiden läßt, aber auch ein wirksameres Instrumentarium der expliziten 

Kritik und der Distanznahme gegenüber ungerechter Herrschaft bzw. den Anspruch 

praktischer Vernünftigkeit verfehlenden Gesetzen. Denn sie schafft erst die Möglichkeit. 

jegliches Regiment - also auch seine Fehlformen - in ihrer Faktizität und der darauf be­

ruhenden realen Wirkmacht zu erfassen. Ihre Erörterung verläßt damit den Horizont 

bloß gradueller Abstufungen politischer Vernünftigkeit von je spezifischen Verfas­

sungsordnungen, welche noch im Auf.veis von defizienten Verfassungsentwicklungen 

nicht auf ein allgemeines Phänomen der mißbräuchlichen Instrumentalisierung von 

Macht rekurrieren, sondern selbst jene noch in ihrer begrifflichen Abweichung als durch 

die jeweils kontrastierende Vernunftgestalt konstituiert begreifen. Diese deutlichere sy­

stematische Differenz im Verständnis naturgemäßer Herrschaft selbst bzw. zwischen der 

kontingenten Ausübung politischer Gewalt und deren vernünftiger Legitimation erlaubt 

es nunmehr, jene umfassend und in gesteigerter Radikalität dem Urteil und der Kritik 

praktisch-sittlicher Vernunft zu unterwerfen. Ihre Ausbildung und die damit verbundene 

Steigerung des praktisch-kritischen Begründungserfordernisses wird nicht zuletzt durch 

1750 Vgl. Kalmel, Soziale Reflexion, 148 ff 

1751 1-1190,2. 

356 



die - wenngleich in sich gestufte und vermittelte - Rückbindung aller praktischen Ver­

nunft an den schöpferischen absoluten Grund allen Sems im Rahmen der Lehre von der 

,.lex aeterna" freigesetzt. Die politische Reflexion hat solcherart nicht mehr wie bei Ari­

stotelcs prinzipiell von der gelungenen Vernunftgestalt der bürgerlichen Gemeinschaft 

auszugehen . Erfuhr diese zv,.·ar durch den Bezug auf konkrete Voraussetzungen, etwa 

auch geographische, regionale Merkmale sowie die jeweils vorfindliehe ständische 

Struktur der Bevölkerung, also durch die konstitutive Integration "materieller" Realisie­

rungschancen und die darauf bezogene unterschiedliche Gewichtung verschiedener Le­

gitimationskriterien, eine gewisse Pluralisierung, blieb sie doch insgesamt auf den en­

gen Bezugsrahmen antiker Polisgemeinschaft und bürgerlichen Ethos eingeschränkt 

Solcherart geht von der Anknüpfung an antike Rechtsbegrifflichkeit, etwa im Weiter­

wirken klasSischer PolitikkonzeptlOnen, und der damit verbundenen Gliederung der Ge­

sellschaft in Freie und Gnfreie, Adel, Mittelstand, Plebejer und Patrizier etc. samt ihrer 

,.naturrechtlichen" Integration der Sklaverei l752 freilich auch ein konservierender Impuls 

hinsichtlich der Anerkennung SOZialer und politischer Ungleichheiten aus l753
• Dagegen 

zeigen sich andererseits jedoch gerade in der thomasisehen Übernahme von Elementen 

juristisch-technischer Imperialgewalt aus dem spätantiken Fundus des Römischen 

Rechts überwiegend Tendenzen, zur Überv.indung der Partikularisierung von Herr­

schafts- und Unterwerfungsverhältnissen beizutragen. Diese fördern insbesondere den 

Abbau von feudalen Gesellschaftsstrukturen germanischer Provenienz, die ja im Namen 

des prinzipiellen ontologischen Defizienzcharakters allen weltlichen Regiments vorerst 

eine christliche Untermauerung ihrer hierarchischen Gliederung erfahren hatten l754
. 

Die skizzierte Tendenz zur Entkoppelung von spezifischer rechtlicher Form der Ge­

sellschaft und jeweils dazugehörigem Herrschaftsverhältnis fördert zwar zunächst die 

vorläufige Verdrängung der Frage nach der vernunftgemäßen Verfassung politischer 

Gewalt. Sie ermöglicht Jedoch andererseits allererst die begriffliche Erfassung des "un­

gerechten" Gesetzes in seinem radikalen Widerspruch zur Vernunftnatur des Menschen 

sowie zu der dieser Rechnung tragenden transzendentalen Finalisierung auf das bonum 

communel711 Dem unvernünftigen Gesetz wird auf der Grundlage seiner weiterhin fest-

1752 Vgl. dazu elwa [1- 1157,3 ad 2, wonach die Sklaverei dem "ius gentium" zuzurechnen sei 

1753 Vgl. Kalmel, SOZiale Reflexion, 148, wonach Im mangelnden systematischen Vermögen des Tho­
mas zur Kritik am "System sozial-politischer Privilegierungen" und gar, "Fragen aufzufuhren, die 
eine Wandlung der Struktur erforderten", die "Grenzen der Spekulation des Aquinaten .. . evident" 
werden Dies "hmder(e) ihn jedoch mcht, In der Darlegung des Prinzipiellen, der Begründung von 
Staat und Gesellschaft neue Wege und Sehweisen zu vermitteln", 

1754 Die Voraussetzung hiefllr bildete, Wie noch auszufuhren sein wird, die Verlagerung des Sittlichen 
Anspruchs politischer Herrschaft auf eine ordoförmige Pluralität ethischer Standespflichten 

1755 Vgl. 11 - Il 57, 2 ad 2 
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gehaltenen not,,/endigen teleologischen Fundierung nunmehr nicht etwa jegliche Wirk­

lichkeitl7S6
, sondern die Verbindlichkeit als praktische Regel abgesprochen l757

. Ja trotz 

der grundlegenden finalisierenden Verwiesenheit des Gesetzes auf die Gewährleistung 

eines, dem metaphysischen Ordokonzept entsprechenden umfassenden gesellschaftli­

chen "Friedens", ja letztlich abwägend von diesem Ziel her, radikalisiert sich dic "na­

turrechtliche" Kritik an kontingenter menschlicher Satzung im Recht auf Widerstand 

gegen den tyrannischen Herrscher l758
• 

Doch sind bereits im Anspruch einer sittlichen Bindung der Ausübung von Herr­

schaftsgewalt wie auch ihrer ethisierend erzieherischen Funktion Praxis und Politik im 

Zeichen eines deutlicher instrumentell orientierten Herrschaftskonzepts begrifflich aus­

einandergetreten. Dieses mag ansatzweise auch bereits der Ausbildung neuzeitlicher 

Souveränität den Weg bahnen. Es bleibt indes allererst der Naturrechtsdiskussion und 

politischen Philosophie der Aufklärung vorbehalten, auf der Grundlage eines entwik­

kelten Souveränitätsbegriffs sowie der fundamentalen Differenzierung von Recht und 

unbedingter Freiheit die Rückbindung staatlicher Institutionen an den freiheitlich­

verantwortlichen Selbstvollzug des Menschen auf der Ebene rechtsstaatlich-republika­

ni scher Verfassungsordnung und fundamentaler Freiheitsgarantien wiederzugewinnen. 

14. Der Begriff des .. Gemeinwohls" Zur Kritik am theologischen Ordomodell ur­

sprünglicher gesellschaftlicher Ungleichheiten 

Die zunehmende Ausdifferenzierung eines einheitlichen und hinsichtlich seiner verfas­

sungsforrnigen Gestalt "abstrakten" Herrschaftsbegriffs, wie er nicht zuletzt durch den 

in der Rezeption weiterwirkenden Einfluß der begrifflichen Verschmelzung von Herr­

schaft und kaiserlicher Befehlsgewalt einen maßgeblichen Impuls und seine Bekräfti­

gung erfährt, ef'Neist sich, wie bereits erwähnt, jedoch seinerseits auch als geeignet, den 

sukzessiven Abbau des augustinischen Erbes eines ordoformig gegliederten und orga­

nologisch finalisierten Gesellschaftsmodells zu fordern. 

1756 Demnach begreift AristoteIes eine unvernünftIge, ateleologische Staatsform in der Tat als "gänz­
lich unbestimmt" ("aoristos") . S. Rhet. I 8, 1366 a I ff. 

1757 Zur deutlicher hervortretenden Spannung zwischen "ius positivum" und "naturalis iustitia" vgl. 11 
- 11 57, 2 ad 2. 

1758 Vgl. Oe reg. princ. I 7, n 770. Thomas erwägt das Widerstandsrecht gegen einen Tyrannen frei­
lich mit äußerster Vorsicht, verlangt filr dessen Ausübung einen - institutioneil nicht näher ge­
klärten - allgemeinen Volksbeschluß, wendet sich gegen den Tyrannenmord durch einzelne 
"tapfer(e) Männer" und gIbt Im Zweifel dem Erdulden der Gewaltherrschaft zur Vermeidung ei­
nes "größeren Unheils" den Vorzug. Zu letzterem s . Oe reg. princ . I 7, n. 769; zum Widerstands­
recht vgl. auch I -1196, 4; ad 3. 
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Denn was die Einlösung der skizzierten Impulse zur Ablöse der antiken PolitiktradI­

tion in der vorthomasischen, insbcsondere augustinisch geprägten, Gesellschaftslehre 

des Mittelalters betriflt, so ist deren Entwicklung durch die Ausbildung eines fundamen­

talen "Ordomodells" sozialer Beziehungen und je spezifischer sittlicher Pflichtenbm­

dungen gekennzeichnet. Der Ent\\1.lrf eines unmittelbar m Analogie zum Iuerarehischen 

Begründungszusammenhang des Kosmos strukturierten ordoförmigen Aufbaus der Ge­

sellschaft geht dabei wesentlich aus dem Anliegen hervor, die nur theologisch zugäng­

liche Egalität und allgememe SubJekthaftigkeit aller Menschen auf der Grundlage einer 

durch den Zustand der depravierten" atürhchkeit" Ihres Wesens hervorgerufenen, von 

prinzipiell defizienten, jedoch politisch unüberwmdbaren Abhängigkeiten geprägten Ge­

sellsehaftlichkelt einzuholen. Das Bemühen um Aufhebung dieses fundamentalen Wi­

derspruchs schafft sich seinen gleichsam dialektischen Ausweg durch die ursprüngliche 

Ilierarchisierung der gesellschaftlichen Ordnung auf dem Wege einer organologischen 

Zuordnung und wechselseitigen not" .. endlgen Ergänzungsfunktion ihrem Wesen nach 

ungleicher sozialer Rollen l'l9. Dieser Hinwendung zur ursprunghchen Ungleichheit 

praktisch-politischer Ziele und Aufgaben der Bürger bzw. in der Orientierung menschli­

cher Lebenspraxis liegt freilich ein emanzipatorischer Impuls patristischer Soziallehre 

zugrunde. Die darin enthaltene Vielfalt gesellschaftlicher Rollen verfolgt die aufkläreri­

sche Intention einer Überschreitung der engen Bedingungen antiker Polissittlichkeit. Sie 

sucht im Horizont theologischer Gleichheit auch die von der polis prinzipiell ausge­

schlossenen Bevölkerungsgruppen, wie Sklaven und Unfreie, in ein umfassendes Ge­

seIlschaftskonzept zu integrieren. Dessen konkrete Gestalt spiegelt jedoch die prinzipi­

elle Unmöglichkeit wieder, aufgrund der allgemeinen Denaturiertheit der menschlichen 

\Vesensverfassung im Rahmen rechtlich-politischer Gewährleistungen zu einem allge­

meinen Begriff des Menschen durchzudringen. 

Dabei erweist Sich weiters die Tendenz, in unmittelbar linearer Weise - und ohne hin­

reichend die spezifische Differenz praktischer Philosophie zu bedenken - das bereits in 

der metaphysischen Reflexion der Fundierung der gesamten Schöpfung bewährte Para­

digma eines umfassenden "ordo" heranzuziehen 1760
. In diesem ist, wie bereits erörtert, 

die absolute Fülle des transzendenten Seins mit Ihrer kontingenten Vermittlung und Ent­

faltung durch die Ungleichheit verschiedener spezifischer Wesensformen korreliert, de­

ren "perfectas" sich maßgeblich auf die wechselseitige Relationahtät und Verwiesenhelt 

1759 Vgl. Kalmel, SOZIale RefleXIon, 33 fT Zur ordofllnnigen KomplementariUlt von Gegensätzen vgl. 
AUgusltnUS, Oe ord . I, 8, 25 f; zur IntegratIOn des .. Bösen" in die Schöpfungsordnung s. Oe ord . I, 
6,15 f 

1760 Vgl.Augusltnus, Oe civ . DeI XIX, 12 f1". 
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unterschiedlicher Substanzen stütztl761. Die unmittelbare Durchführung des mittelalterli­

chen Ordodenkens auch im Rahmen des gesellschaftlichen Aufbaus der politischen Ge­

meinschaft geht aus dem spannungsvollen Unterfangen hervor, die rechtlich-sittliche 

Subjektivität aller Menschen einzuholen, welches freilich - da vom Rekurs auf den ge­

lungen-geglückten Stand reifer Sittlichkeit abgegangen werden muß - nicht mehr auf ein 

allgemeines praktisches Prinzip als deren Fundament rekurrieren kann. Vielmehr gelingt 

eine umfassende gesellschaftliche Finalisierung nur auf der Grundlage einer nur noch 

theologisch zu reflektierenden, jedoch nicht eigentlich im Zeichen praktisch-politischer 

Rationalität zu vergewissernden Harrnonisierung unterschiedlicher Stufungen der Unei­

gentlichkeit und Defizienz menschlicher Wesensentfaltung bzw. des depravierten Zu­

stands der menschlichen Gesellschaft. Sie läßt sich jedoch keineswegs schon im Rah­

men der vernünftigen Verfassung der politischen Gemeinschaft einlösen. Im Zeichen 

der für die patristische Soziallehre charakteristischen Linearität der Anwendung theolo­

gischer Paradigmen sowie aus der Perspektive eines prinzipiellen Ungenügens aller 

Herrschaftsverhältnisse soll nunmehr das Ganze der menschlichen Gemeinschaft gerade 

nach dem Modell einander in ursprünglicher Weise ergänzender Polarität und organolo­

gischer wechselseitiger Verwiesenheit hergestellt werden. Für diese ist es charakteri­

stisch, daß sie auch noch gleichsam als in sich selbst defizient begriffene Lebens- und 

Praxisformen, wie etwa jene des Henkers, von Dirnen oder Zuhältern, als konstitutiven 

Gegenpart zu integrieren sucht '762 . Als unmittelbare Funktion einer transzendent verblei­

benden Heilsökonomie '763 wird jenseits der relativen Exklusivität der bürgerlichen polis 

nunmehr jedem Stand eine für den ordo unabdingbare Aufgabe zugewiesen. Dabei be­

dient sich die Patristik nicht selten eines "homologen" Modells des Aufbaus von 

"Staat" bzw. Gesellschaft '764, welches den Einfluß neuplatonischer Philosophie aufweist 

und in der Folge - in Analogie zur Herrschaft des Kopfes oder der ratio über die Glieder 

oder weiter untergeordnete Körperteile - ein hierarchisches und in sich immobiles, un­

durchlässiges Unter- und Überordnungsschema der menschlichen Gemeinschaft befe­

stigt. Die damit verbundene politisch affirmative Haltung vermeidet gleichwohl die 

vormals für die Stoa kennzeichnende Tendenz zur Negierung und Depotenzierung kon­

kreter Institutionalität. Sie hält dagegen im Zeichen der Sündenfallsthematik die Diffe-

1761 Vgl. 0., Teil 2, [8. 

1762 Vgl. Augustinus, Oe ord. ll, 4, 12; vgl. Köhne/, Soziale Reflexion, 33 ff. 

1763 Vgl. etwa Augustinus, Oeord.l, I, 1-4, 10. 

1764 Zur "Körpermelaphorik" in der scholastischen Gesellschaftsdoktrin vgl. Kö/me/, Soziale Reflexi­
on, 126 ff. sowie im Vergleich zur thomasischen SozIalphilosophie ders., Soziale Reflexion, 
146 ff.; s. Augustinus, Oe ord. ll, 4, 12. 
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fenz z\\ ischen der Defizienz kontingenter gesellschaftlicher Wirklichkeit und deren ge­

schöpflicher Vernunftgcstalt bzw. eschatologischer Vollendung offen. 

Auf dem Wege zur Ablösung menschlicher freiheit von den einschränkenden Bedin­

gungen und Bindungen antiker Sittlichkeit läßt sich deren "gelungene" Entfaltung nur 

noch "urständlich" oder Im Zeichen ihrer eschatologischen Vollendung denken. Ihren 

kontingent-geschichtlichen Verwirklichungsformen haftet dagegen allensamt der Cha­

rakter der Uneigentlichkeit an Die eigentümliche Dynamik bzw. Dialektik von aus­

schlIeßlich theologisch-eschatologisch zu begreifender1765
, jedoch nicht geschichtlich 

einholbarer Allgemeinheit menschlicher Freiheit verschafft sich ihren politischen Aus­

druck in der Auffaltung einer wesentlich durch aufeinander wechselseitig bezogene Un­

gleichheiten des Standes geprägten Gesellschafthchkeit Diese Ungleichheit spezifischer 

Standesaufgaben und sozialer Rollen geht noch über ihr platonisches Vorbild einer or­

ganologischen Zu- und Unterordnung hinaus. Läßt sich doch Im Horizont kontingent­

geschichtlich vermittelbarer Vernünftigkeit bZ\\ spezifisch menschlicher Rationalität 

auch kein gemell1sames universales telos, sei es auch in bloß perspektivischer Vermit­

teltheit, ausmachen, welches nicht in einer linear theologischen Deutungsweise auf seine 

ausschließlich eschatologische Einlösung bzw. außergeschichtlich-schöpfungstheologl­

sc he Verankerung rückverwiesen bleibt. 

Auf dem Wege der je speZifischen ständischen Differenzierung aller gesellschaftli­

chen Aufgaben sowie deren unmittelbar religiös-theologischer Pflichtenbindung, welche 

geeignet ist, den Stellenwert weltlicher Herrschaft zu relativieren, schafft die vorthoma­

sische Soziallehre weilers auch ell1en massiven Vorbehalt zugunsten der Einwirkung 

hierokralischer und ekklesiarcher Vorherrschafts- und Bevormundungsansprüche, die, 

wie emähnt, insbesondere in der Reflexion der Dekretisten zu ihrer juristischen Entfal­

tung gelangen. 

Die Anstotelesrezeption des Thomas, Insbesondere die Konfrontation mit dem Be­

griff der "koinonia politike", markiert eine deutliche Wende gegenüber der "SoZIal­

theologie" des Mittclalters in ihrer maßgeblichen Geprägtheit durch fundamentale ge­

sellschaftliche Ungleichheiten, die weder bloß dem Einfluß kontingenter Zufalligkeit 

zugerechnet wcrden, noch auf eine gegenüber der Grundlegung menschlicher Praxis 

unterschiedliche Bewährung und Tüchtigkcit in der eigentätigen Ausbildung eines tu­

gendhaften habitus zurückgeführt werden können. 

Gegenüber dieser bis ins Hochmittelalter wirkmächtigen Tradition eines in ursprüng­

licher Weise hierarchisch gegliederten Ordomodells der menschlichen Gesellschaft be­

ruht die aristotelische koinonia politike auf der grundlegenden wesenhaften Gleichheit 

1765 Vgl. -JlIgUsIrI1lIS. De CI\ Dei XIX. 11; 17. 
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aller konkret freien Bürger. Im Zeichen der konstitutiven Verknüpfung von je spezifi­

scher Herrschaft und rechtlich-gemeinschaftlicher Verfaßtheit der dazu korrespondie­

renden "Gesellschaft" ist die egalitäre Verfassung der Bürgergemeinde engstens mit 

dem systematischen Anspruch verknüpft, die im eigentlichen Sinne "politische", d.h. 

der polis gemäße, Herrschaft auf einen allgemeinen Begriff des Menschen als Menschen 

als ihr fundierendes Prinzip zu stützen. 

In welcher Weise erfahrt nun das Modell der Egalität der freien Bürger innerhalb der 

entwickelten Bürgergesellschaft bzw. der Rekurs auf ein allgemeines Prinzip politischer 

Gemeinschaft selbst seine Würdigung und wenngleich gewandelte Aufnahme in der po­

litischen Philosophie des Thomas von Aquin? Daran wird nunmehr die fundierende An­

forderung gestellt, sich sowohl in der Finalisierung jedes Einzelstrebens zu bewähren als 

auch dieses immer schon auf ein ihm ursprünglicheres Ziel hin zu überschreiten und 

darauf zurückzuruhren. Inwiefern gelingt es Thomas dabei, die in die theologische Rah­

mengebung abgedrängte "Allgemeinheit" in der Begründung des menschlichen We­

sensvollzugs auch im Bereich praktisch-politischer Vernünftigkeit wiederzugewinnen? 

Zentrale Bedeutung rur die Überwindung des Konzepts einer in ursprünglicher Weise 

hierarchisch-ordoförmig organisierten Gesellschaft sowie zur Geltendmachung aristote­

lischer Begründungsanliegen im veränderten Kontext einer rur alle Menschen bean­

spruchten Personsqualität kommt dabei dem Begriff des "Gemeinwohls" zu. Dabei ist 

freilich zu berücksichtigen, daß der zielhaften Ausrichtung auf das "bonum commune" 

über seine politische Begründungsfunktion im eigentlichen Sinn hinaus von Thomas 

vielerorts auch ein umfassender metaphysischer Stellenwert zugeordnet wird I766
, indem 

"Gott als Gemeinwohl aller Kreaturen" 1767 begriffen wird, welcher allererst das wesens­

gemäße Streben aller Geschöpfe zu erfullen vermag und so die schöpfungsmäßige Fun­

dierung aller Wirklichkeit im letztbegründenden absoluten Sein Gottes aus der Perspek­

tive kreatürlichen Strebens zur Sprache bringrt768 In spezifischer Weise begegnet der 

Begriff des "bonum commune", wie bereits dargestellt, als transzendentales "Gut" jeg­

lichen sittlichen HandeIns, welches in Korrelation zum strebensimmanenten bzw. -funk­

tionalen "finis ultimus" die Selbstüberschreitung des menschlichen Akts auf ein konkret 

Anderes und "Äußeres" seiner selbst, d.h. hinsichtlich seines "Objekts", in unbedingter 

Weise ontologisch zu fundieren vermag l769
. 

1766 Vgl. A P. Verpaalen, Der Begriffdes Gemeinwohls bei Thomas von Aquin. Ein Beitrag zum Pro-
blem des Personalismus, Heidelberg 1954,47 ff. 

1767 Verpaalen, a. a. 0., 51. 

1768 Zur Vermittlung von absolutem Grund und spezifisch-wesenhaftem Sein s.o., Teil 2, 1 6 ff. 

1769 V gl. 0., Teil 2, 11 4 ff. 
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Im Gegensatz 7ur aristotelIschen "Allgemeinheit" konkreter bürgerlicher Freiheit im 

Rahmen der entwickelten Polisgesellschaft ist im Begriff des Gemeinwohls aber nIcht 

nur ein allgemeines Fundament aller menschlich-kontingenten Praxis gewonnen, wel­

chc~ diese zu ihrer Realisierung auf die Gemeinschaft der civitas vef\veist, sondern diese 

auch in eine Differenz zu sich selbst gefiihrt. Im Verständnis des bonum commune als 

universales Ziel Ist zugleich auch die Uberbielung jedweder kontingenten und in spezi­

fischer Weise einschränkenden lielbestimmung menschlichen Selbstvollzugs enthalten, 

welche diesen nicht zuletzt auch von konkret eingeübten und bewährten Institutionen 

polItischer Vernünftigkeit, wie jenen der aristotelischen polis, ablöst. In dieser kriti­

schen Überschreitung kontingenter Praxisformen hinsichtlich ihrer eigentlichen funda­

mentalen zweckhaftcn Ausrichtung ist aber immer auch schon - in der Spannweite die­

ser Differenzsetzung - die Konfrontation mit je individuellem Vernunftstreben und die 

Ausdifferenzierung der "eigene(n)" mo bzw. "private(n)" 1771 Güter des "einzelnen Men­

schen"l712 begrifflich mitumfaßt und in ihr Recht eingesetzt. 

Trotz des im Anschluß an die aristotelische Ethik bzw Politik eingeräumten Vor­

rangs des "bonum commune" vor dem stets auf dieses hingeordneten "bonum propn­

um", "unius"l77J bz,>\·. ,.privatum" 1774 muß dabei wohl der geänderte systematische Stel­

lenwert des "höchsten Gutes" Im Zeichen der gesteigerten, gleichsam transzendentalen, 

Allgemeinheit des "bonum commune" gegenüber der "koinonia politike" mitgedacht 

werden. Die Formalisierung und universale Geltung des "allgemeinen" und in prakti­

scher Hinsicht letztbegründenden Ziels überantwortet die konkrete Bestimmung und 

spezifische Formgebung menschlIchen Handeins dem einzelnen vom praktischen Urteil 

1770 11 - II 47,11. 

1771 II-Il47,IO . 

1772 S In Eth. I 2, n 30, In Eth VI 7, n. 1196 . Zur Überschreitung und Erweiterung der differenzierten 
aristotelischen Gliederung der Aktualität praktischer Vernunft in oikos und Polisöffentlichken auf 
ein Dreierschema der Eintedung der praktischen Wissenschaft ("moralis philosophia") hin, weI­
ches die .,operationes unius hominis ordinata(e) ad finern" bzw. die "unius hominis bona" aus 
dem mediatisierenden Kontext der "Hauswirtschaft" löst. Ihnen emen davon unterschiedenen 
"Ted" der "moralis philosophia" und somit ein jener gegenüber eigenständiges GeWIcht zuweist, 
vgl. In Eth. I I, n . 6, In Eth. VI 7, n. 1196. Ja nunmehr erzeugt diese - und nicht mehr die oikono­
mia - die eigentlichc Polarität in der Aufgliederung praktischen Wissens und menschlicher Ziel­
verfolgung gegenüber der "politischen" Gewährleistung der "bona totius multltudmis civllis" . 
Zum Aufweis einer spezifischen Differenz zwischen ,.prudentia communiter dicta", "prudentia 
oeconomica" und "prudentia pohtlca" nach Maßgabe ihrer "Beziehung zu verschiedenen Zielen" 
vgl. 11 - 11 50, 3. 

1773 lJ - [[ 47, 11 ad 3, vgl. insbes . In Eth 12, n. 30. Zum leItenden und "architektonischen" Stellen­
wert der .. cIviIis sClentta" s. auch In Eth . I 2, n . 25. Vgl. auch I. T Eschmann, A Thomistic 
Glossary on the Principle ofthe Preeminence of a Common Good, in: Mediaeval Studies 5 (1943), 
123 ff; vgl. Kluxen. Ethik, 68 Cf. 

1774 11 - 11 47, 10. 
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geleiteten intentionalen Akt. Sie setzt folglich komplementär zu ihrem universalbegrün­

denden Anspruch die relativ selbständige Vernünftigkeit individuell-"eigene(r)"I775 

("monastischer" 1776) Güterwahl frei, die der gegenüber der politisch-institutionellen 

Gewährleistung des Gemeinwohls und der "architektonisch"l777-ordnenden Funktion 

politischer Vernunft stets auch vorausliegenden sittlichen Freiheit des einzelnen Rech­

nung trägt. Als Uberschrei/zmgs- und DifJerenzbegrifJfindet sich das bonum commune 

immer schon in einem systematischen Horizont vor, der gegliedert und dynamisiert ist 

durch jene, so Kluxen, "unaufhebbare Doppelheit des menschlichen Seinkönnens, die 

sich nicht in einer umfassenden Einheit begreifen läßt" 1778 

Diese Differenz ist nicht nur als bleibende und produktive Spannung im finalen Auf­

bau jedes konkreten rationalen menschlichen Akts zugegen, nämlich hinsichtlich der be­

reits dargestellten 1779 stets neu einzulösenden Vermittlung von transzendental-formalem 

"bonum in cornmuni" als dem eigentlichen "Formalobjekt" der Handlung und seiner je 

konkret erforderlichen "Spezifizierung" durch die Form des damit ergriffenen gegen­

ständlichen "bonum conveniens", dessen aktuelle Bestimmung auf die gleichsam 

"selbstordnende" Funktion der menschlichen ratio practica verweist. 

Der Begriff des Gemeinwohls führt darüberhinaus die Tradition der koinonia politike 

fort, insofern er über die transzendentale "Vertiefung" und damit verbundene universale 

Öffnung der finalen Begründung des menschlichen Akts hinaus auch eine spezifisch 

politisch-kommunikative Zielbestimmung menschlicher Wesensentfaltung einschließt. 

Er ist jedoch durch die in ihm angelegte Differenz, nämlich gegenüber der vernünftigen 

und gelingenden Bestimmung menschlich-sittlichen Handeins - nach Maßgabe der 

gleichsam "spezifisch"1780 abzugrenzenden Vernunftzwecke des einzelnen im Rahmen 

seiner "virtus moralis" bzw. "prudentia monastica" 1781 - von jener zu unterscheiden. Im 

Begriff des Gemeinwohls gewinnt die politische Teleologie demgemäß auch einen deut­

licher ontologisierten Bestand im Verhältnis zur durchgängig praktisch-"entelechialen" 

Vermitteltheit der vernünftigen Ordnung der polis durch den kontingenten politischen 

Ethos der Bürger selbst, welche ja auch ihre institutionelle Einlösung in der Unmittel­

barkeit des republikanischen Reihendienstes der gleichen Regierungsbeteiligung aller 

beansprucht. 

1775 11-1147,11. 

1776 In Eth. I I, n 6. 

1777 Vgl. In Eth. 12, n. 25 f.,ln Eth. VI7, n. 1197; Oe reg. princ. 110, n. 787. 

1778 Kilixen, Ethik, 70. 

1779 S.o., Teil 2, 11 5, 6. 

1780 Vgl.ll-1l47,11. 

1781 Vgl. ebda. 
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15. Zur Korrelation zwischen dem" bonwJI commune" und der zunehmenden Indivi­

dualisierung von Praxis/armen und Gütergebrauch. Von der" oikonomia" zum 

"Eigentum" 

In der Vermittlung von "GemelOwohl" und "bonum proprium" wird aber auch der ftir 

die Entfaltung aristotelischer Polissittlichkeit kennzeichnende Raum der vorpolitischen 

Sphäre der "oikonomia" überschritten und etne radikalIsiert sittliche Stellungnahme 

menschlich-intentIOnalen Strebens im gesellschaftlichen Kontext beansprucht. Diese 

trägt aufgrund der unIversalen Offenheit und ursprünglichen "Karenz" der menschli­

chen ratio-"I\atur maßgeblich auch die Tendenz zur Ausbildung dIvergierender und kon­

kurrierender Ziel- und Ordnungsvorstellungen vernünftiger Praxis in sich. 

Im Zeichen der Ablösung der sittlichen Personsqualität von den materialen Bedin­

gungen ökonomischer" elbständigkeit" verliert die aristotelische Gliederung der Po­

hswirkliehkeit in bürgerlIche Gesellschaft und Haus ihre unmittelbare Evidenz und ih­

ren unabdingbaren, politische Praxis teils vermittelnden, teils im Rahmen bloß häusli­

cher Reehtsverhältnisse mediatIsierenden Voraussetzungscharakter l'82. Sie büßt damit 

nicht nur ihre ftir den verfassungsmäßigen Aufbau der Bürgergesellschaft tragende poli­

tische Bedeutsamkeit178l ein, sondern vor allem auch ihre hinsichtlich der teleologisch 

entfalteten, gelungenen Gestalt vernünftiger Praxis der reifen und ökonomisch "selb­

ständigen" Bürger vorgängig vermittelnde Funktion ftir sillliche Freiheit samt der damit 

1782 Zur notwendigen "distmct(io)" wie auch Glcichrangigkeit der Personen "sub uno principc clvita­
tlS" als Voraussetzung politischer Gerechtigkeit und deren dagegen eingeschränkter Anwendbar­
keit auf traditionelle "häusliche" Rechtsbeziehungen s. zwar II - II 57, 4. Doch wird mit einer ge­
wissen Akzenrverschiebung gegenüber dem aristotelischen oikos weniger die verschiedene Qua­
lität häuslicher und polnischer "Gesellschaften" herangezogen als gar die mangelnde bzw redu­
zierte rechtliche Unterscheidbarkeit der übrigen vom pater farn Bias Ihren Status ableitenden Per­
sonen. Das auf dieser Grundlage allein zugängliche "lUsturn oeconomicum" tendiert daher von ei­
ner spezifischen Form von Gesellschaft mehr zu emem defizienten Modus allgemeiner Gerechtig­
keit, !Ur die das "slmpliciter politicum iustum" gleichwohl den Maßstab bildet. Vgl. insbes. jedoch 
die deZidierte Relativicrung häuslicher Abhängigkeiten (am Beispiel des Sohnes bzw. des Knech­
tes), "mquantum uterque est homo", also im Verhältnis zur grundlegend gleichen Subjektsqualität 
aller Menschen, in 11 - II 57, 4 ad 2 1 S weiters die Zurückweisung aller weiteren mediatisierenden 
gesellschaftlichen "diversitates" in 11 - 11 57,4 ad 3. Diese werden allesamt als Funktion der einen 
"communita(s) clVltatlS" bzw . furstlicher Herrschaft begriffen und sind kerner ursprünglichen 
ständischen Gliederung, sondem nur einer Differenzierung Je nach Maßgabe der tätigen Wahr­
nehmung verschiedener "officia" zugänglich Vgl. weiters zur Zurückweisung väterlicher 
Zwangsgewalt I-lI 105,4 ad 5 sowie zur ursprünglichen Freiheit aller Vemunftwesen, zumindest 
aus schöpfungstheologisch-metaphyslscher Sicht, Scg III 112. 

1783 Zur Abkehr des Thomas vom konstitutiven Erfordemls einer "sozialen Mischung" irn Sinne einer 
breiten "mineiständischen" Schicht ökonomisch selbständiger Bürger als Kritenum der "besten 
Verfassung", nämlich des regimen mixtum, s. ausfuhrlicher u., III 20. 
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verbundenen relativen Ausgrenzungswirkung bezüglich der bloß häuslichen Gesell­

schaften 1784. 

In der Ablöse des deutlicher personal gegliederten aristotelischen oikos und der aus 

mittelalterlicher Sicht vornehmlich in diesem Modell zu interpretierenden historisch 

vorfindlichen feudalen Privilegien- und Nutzungsstruktur traditioneller Rechtsverhält­

nisse an wirtschaftlichen Gütern, insbesondere an Grund und Boden, gewinnt weiters 

zunehmend die Institution individuell und dinglich abgrenzbaren Eigenlurns l785 bzw. 

Besitzesl786 an Konturen. Erweist sich diese doch als gegenüber vieWiltigen und wech­

selnden Zweckbestimmungcn flexiblere l787
, geeignetere materielle Basis eines punktu­

ell-intentional konzentrierten teleologischen Aufbaus und des zunehmend individuell 

orientierten Konzepts handelnder Zielverfolgung 1788
• Im Begriff des Eigentums erfahrt 

die Übernahme der aristotelischen oikonomia eine tendenziell "verdinglichende" Wen­

dung, welche jedoch in der Fortftihrung aristotelischer Tradition weiterhin eine teleolo­

gische Bindung und Begrenzung seiner Geltendmachung und Nutzung aufrechterhält1789
. 

1784 Zum - on/alogischen, freilich nIcht politischen - Status aller "creaturae rationales" bzw. "intellec­
tuales" als "Freie" und nicht "Knechte" unter Bezugnahme auf diese der häuslichen Sphäre ent­
stammende Unterscheidung s. - freilich im metaphysisch-schöpfungstheologischen Kontext - Scg 
III 112. 

1785 Vgl. insbes. die den "persona(e) privata(e)" zugeordnete Sachgewalt als Grundlage der offen­
sichtlich von Aristoteles libernommenen iustltia distributiva in I - 11 105, 2; zu ihrem Schutz auf 
der Grundlage des Dekalogs vgl. 1-11 100,5; zur Auseinandersetzung um "Natlirlichkeit" oder 
SUndhaftigkeit des "Eigentums" In der Konfrontation mit patristischer Eigentumsskepsis s. 11 - 11 
66,2. 

1786 Auffallig selten verwendet Thomas jedoch die Bezeichnung "dominium", etwa in I 98, I ad 3. Die 
begriffliche Benennung des materiellen Substrats menschlicher Praxis variiert im allgememen 
zwischen "possessio", "res propriae" bzw. "possessae" und n(res) exteriorae". 

1787 Vgl. etwa die Argumentation zur post-urständlichen Erforderlichkeit der Aufteilung des naturhaf­
ten Gemeinbesitzes in I 89, I ad 3, wobei freilich wohl auch maßgeblich Aspekte aristotelischer 
Platonkritik einerseits wie der Abwehr der patristischen Enteigentlichung der "possessiones (prop­
riae)" als SUnden folge andererseits integriert sind. 

I 788 Zur Heranziehung der - diskurSiven, konkret "urteilenden" - menschlichen ratio selbst als Maß­
stab tugendhaft-"mittleren" GOtergebrauchs, in Abkehr von der unmittelbaren Relevanz der den 
"res exteriores" selbst immanenten "quantita(s)" sowie der darin oder im kontingenten Ethos 
(etwa der häuslichen Gesellschaften) verankerten Teleologie vgl. Scg 111 134. 

1789 Zur Unterscheidung zwischen der dem (einzelnen) Menschen zustehenden "potestas procurandi et 
dispensandi" ("Berechtigung der Anschaffung und der Verwaltung") der "res exteriores" und de­
ren Gebrauch "als Gemeinbesitz" ("ut communes") und nicht "als Eigentum" ("ut proprias") vgl. 
II - II 66, 2; ad I; ad 3. Ln dieser Bindung des Sachgebrauchs manifestiert sich wohl am deutlich­
sten das Weiterwirken der patristisch-kanonist ischen GUter- bzw. Erwerbsethik ebenso wie die den 
Veränderungen der Gesellschaftsstruktur und der rationalen Grundlagen menschlicher Praxis an­
gepaßte Übernahme aristotelischer Wirtschaftsgrundsätze, insbesondere der Kritik ateleologisch­
abstrakter Markt- und Geldwirtschaft. Weist doch selbst das traditionelle kanonistische Zinsverbot 
neben seinen alttestamentarischen Wurzeln eine Entsprechung zum aristotelischen Modell teleolo­
gisch gebundenen Gliterverkehrs auf. 

Jedenfalls gilt es aus dieser Sicht, die thomasisehe Lehre vom Besitz trotz ihrer vergleichsweise 
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In ihm ist das geeignete ökonomisch-materielle Substrat gewonnen, welches die durch 

die universale Offenheit der teleologischen Gerichtetheit rationalen Strebens erzeugte 

intentionale Verfassung desselben sowie der damit verbundene "transltlve" Charakter 

der Zielvenvirkhchung beanspruchen 1190. Fördert doch auch schon die intentionale "Ent­

äußerung" des Strebens als Entsprechung zum gleichsam transzendentalen Status semes 

letztbegründenden universalen telos als eines "FormalobJekts" jeglichen Handeins, wic 

bereits dargestellt l791
, das Eintreten obJekthafter sowie hinsichtlich ihres ontologischen 

Zweckcharakters relativ verselbständigter Güter in die vakant gewordene konkrete Ziel­

und Formbestimmung des Handeins. Solcherart wird den "res exteriores" auch in der 

Perspektive praktischer Vernunft zunehmend eine eigenständige ontologische DignItät 

zugeordnet, wodurch diese freilich nicht als zweckneutrales dingliches "Material" zu 

verstehen sind. Sie fungieren vielmehr als immer schon in ursprünglicher Weise natural 

oder kunstförmig zweckhaft in sich gegründete Selendel'92, die jedoch ihr jeweiliges 

spezifisches Formprinzip der diese bloß "ordnenden" Stellungnahme der ratio mitteilen , 

Dadurch erfahrt menschliche Praxis allererst ihre notwendige, jedoch transitive konkrete 

/Iclbestimmung sowie die auf Erfahrung verwiesene intentionale Anreicherung ihres 

habItuellen Wisscnsstands im Rahmen der "reditio ad seipsum" - dies jeweils in der 

V cmiesenhcit von allcrerst praktische Maßgeblichkeit stiftender "ordnender" Stellung­

nahme dcr ratio einerseits und der "Äußerlichkeit" Ihrer konkreten gegenständlichen 

Ziele andererseits. Im Rahmen des Aufbaus praktischer Teleologie im menschlichen 

Streben verhalten sich dessen intentionale "Offenhelt" und die Bezogenheit auf 

individualisierenden Züge vom Stellenwel1 einer aufklärerischen Eigentumskonzeption oder gar 
einer liberalen GOterelhik Im Zeichen "bürgerlicher Selbständigkeit" abzugrenzen Bedenken be­
stehen daher vor allem gegenüber der herkömmlichen Sichtweise des thomasischen "Privateigen­
turns" m der neuscholastischen Literatur, wie etwa bei Schrlltng, a. a. 0., 249 ff. 

Zu einer deutlich romanistisch geprägten Sicht der Sachherrschaft in Analogie zur "auctoritas" 
des Fürsten vgl indes I - [J 105,2. Auch diese bezieht Sich Jedoch primär auf rechtliche Akte der 
SachverftJgung, wie "Kauf, Verkauf, Schenkung" Indes bleibt die "Nutznießung" des Besitzes 
zumindest "teds (panim) eine gememsame". Tendenzen zu emer "Liberalisierung" des Güterver­
kehrs, insbesondere von Grund und Boden, sowie bezüglich Darlehens-, Pfand- und Hinterle­
gungsgeschäften in der Ausemandersetzung mit alttestamentarischen Beschränkungen s. indes in I 
- 1I 105,2 ad 3 - ad 6 Durch die EinftJhrung weiterer Differenzierungen anhand typischer Nutzen­
und Interessenlagen, wie etwa Jener der Hinterlegung - zum utzen des Deponenten - gegenüber 
dem Darlehen - zum VOl1eil des Entleihers - und der Miete "sonsllger Dmge" gegenüber der 
schutzwürdigeren Arbeit des "Taglöhners" fur seinen Lebensunterhalt, zeigen sich wohl bereits 
Ansätze, die massiven kanonist Ischen Vorbehalte gegenOber Kreditgeschäften abzubauen, welche 
ja in ihrer Abstraktheil das leleologlsche Verhältnis eines gerechten und unmittelbaren Nutzenaus­
gleichs zu enlflechten drohten . 

1790 Zum Entsprechungsverhältnis von ratio-Besllmmtheit des HandeIns und der "materiellen" Mittler­
funktion der ,.res exteriores" vgl. ebenfalls Scg 111 134 . 

1791 So., Teil 2, 1I 4 ff. 

1792 Vgl. aus schöpfungstheologischer Sicht Scg III 112, I; I 65, 2; ad 2. 
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"äußere" ontologische Zweckstrukturen zwar in einem Gleichgewicht zueinander. Doch 

zeichnet sich damit auch die Bereitschaft ab, im Gegenüber zu der dem je und je stel­

lungnehmenden Akt selbst überantworteten Zielorientierung auch ein verdinglichtes 

materiales Substrat freizusetzen, welches zunehmend einen eigenständigen ontologi­

schen Stellenwert gewinnt. Insbesondere wird dieses aber als verfügbare materiale Basis 

des nicht von vornherein spezifisch begrenzten und gebundenen sittlichen Strebens be­

ansprucht und als solches in die Bestimmung des menschlichen Akts mitaufgenommen. 

Bleibt doch noch im konkret finalisierten Handeln der Charakter seiner der menschli­

chen ratio-Natur gemäßen universalen teleologischen Ausrichtung aufrecht, so wird da­

durch auch der Mittel-zum-Ziel-Charakter seiner kontingenten Güter gefördert '79J . Ja de­

ren relative Offenheit gegenüber den allererst ordnenden praktischen Zielbestimmungen 

der menschlichen ratio und die damit verbundene Tendenz zur ansatzweisen ethischen 

Neutralisierung konkreter Güter l794 fördert nicht etwa nur die gleichzeitige Entwicklung 

zur selbständigen Herausbildung naturaler Zweckstrukturen. Sie stellt sich auch als Ge­

bot und integratives Erfordernis eines veränderten Konzepts von Sittlichkeit selbst dar. 

Dabei kommt weiterhin dem konkrete Finalität erzeugenden Gut in einem strebensethi­

schen Kontext mit dessen akzentuierter Gewichtung hinsichtlich des aktuellen Gelin­

gens vernünftigen Handeins auch unter geänderten praktischen Herausforderungen be­

sondere Bedeutsamkeit ZUP95. Seine flexiblere Verfugbarkeit - als jeweiliges Prinzip des 

sittlichen Akts - sowie der sukzessive zutagetretende dingliche Charakter bilden eine 

maßgebliche Voraussetzung fur die Gewährleistung eines einerseits dynamisierten und 

deutlicher individualisierten Konzepts sittlichen Handeins, welches jedoch andererseits 

als teleologisch gegründetes Streben das konkrete - auch materiell erschlossene - Glük­

ken der Zielerreichung seinem Begriffe nach in konstitutiver Weise miteinschließt. Im 

Zeichen einer zunehmenden Gewichtung konkret-individueller Bestimmung dcs sittli­

chen Akts müssen daher nicht nur die personalrechtlichen Schranken des oikos bzw. 

mittelalterlicher Feudalbindungen überwunden werden. Es gilt vielmehr, auch den "öko­

nomischen" Gütergebrauch gegenüber seiner Zuordnung zu spezifischen "häuslichen" 

Personen gesellschaften zu entkoppeln und damit allererst als erforderliche Basis sittli­

cher Selbstbestimmung zur Geltung zu bringen1796
. Stellt die Verfugbarkeit über hinrei-

1793 Vgl. o.,Teil 2, 1I 5; zum bereits im Schöpfungsordo verankenen Zusammenhang zwischen der 
Wesensbestimmung des Menschen (wie auch der anderen "naturae intellectuales") als "quodam­
modo onmia" und der mittelfbrmigen Zu- und Unterordnung der tibrigen "Substanzen" vgl. Scg 
III I 12, vgl. auch Scg III 22. 

1794 Vgl. Scg 111 134. 

1795 Vgl. hiezu auch Scg III 112; II -ll 32, 6. 

1796 Vgl. Scg III 133, wonach der "Reichtum insoweit gut" sei, "als er zum Gebrauch der Tugend 
nützlich" sei. 
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chende wirtschaftlichc Subsistenzrnittel bei Aristoteles auch eine unaufhebbare Voraus­

setzung politischcr Tätigkcit und konkret gelingendcr Freiheit dar, so blcibt doch deren 

·utzung in den - gegenüber der praktisch-politischen Öffentlichkeit der polis relativ 

ausgegliederten - Horizont des oikos allein eingebunden und mit den hiefur charakteri­

stischen vorpolitischen - und damit in gewisser Hinsicht auch "vorsittlichen" - Rechts­

verhältnissen auf<; Engste verwoben. Demgegenüber avanciert nunmehr auch der Ge­

brauch materieller Güter aus dem bloßen Vorfeld praktischer Reflexion bei Thomas zu 

emcm Gegenstand des sittlichen Diskurses selbst, welcher in der Folge nicht zuletzt 

auch deren Ambivalenz hinsichtlich des Gelingens menschlicher Freiheit aufzudecken 

unternimmtI79'. 

Vor allem aber entspricht der Allgemeinheit siflhcher Subjektivität, wie sie im Ver­

hliltnis zum aristotelischen Polisethos ja auch durch die Ablösung von vorgängigen 

h!iuslich-ökonomischcn Einschränkungen gefordert wird, neben der Zurückdrängung 

vorpolitischer personaler Abhängigkeiten und einer Tendenz zur Infragestellung bereits 

mit dem Wesen des ~lenschen als solchem verschränkter ständischer Differenzierungen 

weiters auch eine allgemeine rechtliche Basis des Gütergebrauchs. Damit \vird dicscr 

vor allcm auch aus semcr ordoformigen unmittelbaren Zuordnung zur in ursprünglicher 

Wcise feudal-hicrarchisch gestuften mittelalterlichen Sozial- und Herrschaftsgliede­

rung'798 entlassen und in die Verantwortung des - von Thomas im Anschluß an Aristo­

tcles ncu formulicrten - Konzepts tätiger praktischer Vernünftigkeit genommen. Dlc 

Forderung nach einem teleologisch flexibleren und vor allem grundsätzlich allgemein in 

rechtlicher Verantwortlichkeit zurechenbaren Gütergebraueh stellt primär nicht nur ein -

etwa von den Anforderungen des aufkommenden .\1arktes diktiertes, solcherart wohl 

eher einem liberalen Gesellschaftskonzept entsprechendes - Gebot ökonomischer 

Gleichheit dar. Vielmehr artikuliert sich darin in Anknüpfung an das aristotelische Kon­

zept vernünftigen Strebens ursprünglich ein Erfordernis der hinreichenden Bestimmbar­

kcit und des konkreten Gelingens sifllich-rationaler Selbstbestimmung bzw. "Selbst­

ordnung" des I !andelns. 

Ja im Gegensatz zum weitgehend abstrakt-dinglichen Charakter aufklärerisch-libera­

ler EigentumskonzeptIOnen bleibt auch der nunmehr beanspruchte individualrechtliehe 

1797 Vgl dazu im Kontext der Auseinanderselzung um den "evangelischen Ral" der .. Armut" und des­
sen Spannungsverh:lltnis zur anstotehschen Tugendkonzeptton des "mmleren Maßes" und des 
J.,onkretcn "Ge\mgens" der Zielerrcichung Scg 111131 - 135 

1798 Zu diesem vonhomasischen Befund hinSichtlich der mittelalIerlichen Verwobenheit von sozialer 
Hlcrarchle und lIerrschaftsallsübung und in Entsprechung zu dieser gegliedener Sachverfligungs­
gewalt. msbesondcre Grundherrschaft, vgl. 0 Brunncr, Land und Herrschaft. Grundfragen der 
tcmtonalcn Verfassungsgeschichte Österreichs tm ~litlelalIer, Wien - Wiesbaden 19594, 165 ff 
Zur thomasischen Position vgl. et\'a Il - 11 57, -1 ad 3 
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Güterbezug stets als materiales Prinzip in den teleologischen Aufbau sittlichen Strebens 

selbst miteinbezogen. Von dessen deutlich vom aristotelischen Verständnis der "orexis" 

herrührenden integrativen begrifflichen Strukturelement der konkreten Zielerreichung 

bzw. -verwirklichung erfahrt es dabei geradezu seine Bekräftigung aber auch seine bc­

griffsnotwendige Zuordnung zu einem vernunfiigen Ziel. 

So ist die Gewinnung einer individualrechtlichen Institutionalisierung des Güterge­

brauchs nicht auf die Entledigung seiner teleologischen Zuordnung und Begriffsbe­

stimmung gerichtet, sondern vielmehr auf die prinzipielle Freisetzung gegenüber ur­

sprünglich "häuslich" -ständischen Bindungen und Begrenzungen. Desweiteren zielt 

aber auch die gegenüber dem antiken Vorbild und nach Maßgabe einer spezifisch christ­

lichen Radikalisierung und Universalisierung des Anspruchs menschlicher Freiheit ver­

änderte Gesellschaftskonzeption nicht auf die völlige Auflösung häuslicher Herrschafts­

verhältnisse1799
• Ja diese erhalten im Zuge der Rezeption von Römischem Recht und ari­

stotelischer Politik geradezu ihre objektivrechtliche Befestigung und allgemeine institu­

tionelle Gestalt, dies in der Ablösung, aber auch der Übernahme von Elementen unmit­

telbar ständisch-personaler Bindungen und Unterworfenheiten als dem bis dahin wirksa­

men gemeinsamen Organisations prinzip der häuslichen wie auch der politischen Sphäre. 

Doch geht es nunmehr um die Überwindung der gleichsam in ursprünglicher Weise on­

tologisch vermittelnden bzw. einschränkenden Funktion der oikonomia für die aktuelle 

Entfaltung des menschlichen Wesens selbst, wonach diese den Konstitutionsbedingun­

gen politischer - und damit allererst im eigentlichen Sinn spezifisch menschlich­

vernünftiger - Praxis zugerechnet wird l800 Deren unabdingbarer Ermöglichungscharak­

ter für die Verwirklichung menschlicher Sittlichkeit ruht bei Aristoteles auf der allge­

mein-metaphysischen, unmittelbaren ontologischen Verschränkung von jeweiligem We­

sen und zugehöriger spezifischer Praxis auf, welche in besonderer Weise in der durch-

1799 Zum speZifisch "väterlichen" Herrschaftsrecht vgl. Il - Il 57, 4; zur "Natürlichkeit" der Institution 
des "matrimonium", insbesondere seiner Unauflöslichkeit, monogamen Gestalt sowie der Unter­
worfenheit der Frau unter die "Leitung" des Mannes, s. Scg III 123 f. (zi!. nach der Übersetzung 
Fahsel. Bd. IV); zum Zusammenhang von Güterbesitz und Ehe in ihrer Hinordnung auf die 
"Erhaltung" des "natürlichen Lebens" vgl Scg III 123, 1 - 5; einschränkend hinsichtlich der ge­
meinschaftlichen Einbindung der lebenserhaltenden SachgUtemutzung am Beispiel der Nahrung 
aber Scg 1lI 123, 6. Im Gegensatz zu der spezifisch dem Gemeinwohl zugeordneten und damit im 
engeren Sinn "häuslichen" Funktion der Fortpflanzung ("generatio") "gehör(e)" jene, so Thomas, 
"zum Individuum". 

1800 Zur Zuruckweisung einer spezifischen Differenzierung der "prudentia patema" bzw. "oecono­
mica" gegenüber der "prudentia rcgnatlva". wie sie im Verhältnis zur "prudentia communiter 
dicta" geltend gemacht wird, vgl. Il - ([ 50, 3 ad 3. Demnach wird dem "Hauswesen eine mittlere 
Stellung" hinsichtlich der - fllr den Aufbau der politischen Ordnung sowie die Gliederung prak­
tischer Vemünftigkeit nunmehr eigentlich bestimmenden - spannungsvollen Unterscheidung zwi­
schen den Zielen und der Klugheit einer "Einzelperson" und jenen der "Stadt" oder des "Rei­
ches" zugewiesen. 
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ganglgen und immer schon vorauszusetzenden ,.praktlschen" Selbstvermitteltheit des 

menschlichen Wesens zum Vorschein kommt. 

In Abkehr von den ßarrieren der aristotelischen Politik, wohl aber auch In der Auf­

nahme Ihrer charakteristischen Dynamik hinsichtlich der Fundierung politischer Herr­

schaft in der " Tatur" des Menschen selbst wird im ßereich sittlich-gesellschaftlicher 

Praxis ein Pr07eß zunehmender Individualisierung llOl in Gang gesetzt, wie er Im System 

thomasischer Ethik auch im finalen und "aktmetaphysischen" Aufbau menschltchen 

llandelns seinen ~Iederschlag und seine Entsprechung findet l802
• Diese Entv.icklung 

vollzieht sich demnach also nicht nur gegenläufig zur aristotelischen Politiktradition, 

sondern empfängt auch durch deren Rezeption, nämlich in der Übernahme ihres Funda­

ments praktischer Vernünftigkeit, maßgebliche Impulse. Hält dieses doch in seinem 

immanenten Rückverweis auf die Selbstverantwortetheit bZ\v. "Selbstverursachtheit" 

praktischen Strebens auch eine begriffiiche Öffnung zu einem egalitären Verständnis 

sittlichen Selbstvollzugs bereit, welches dem überkommenen Ordomodell hierarchischer 

J'llichtenbindung gesellschaftlich-sittlicher Praxis entgegentritt. 

Thomas übernimmt auf diesem Wege freilich auch die Im Konzept aristotelischer Tu­

gendethik angelegte Spannung Z\vischen der tätigen, "selbstverantwortlichen" Ausbil­

dung emer sittlichen Haltung und der dennoch hiefur Immer auch schon vorauszuset­

zenden Gefestigtheit und Eingeübtheit ihrer praktischen Zielorientierungen. Aus diesem 

Grunde kann weiterhin die jedem Menschen "als Menschen" entsprechende - und nun­

mehr überdies prinzipiell unabhängig von partikulären zufälligen Voraussetzungen zu­

gängliche - sittliche PraxIs nur in der "politischen" Gemeinschaft der "civitas" zu ihrer 

auch kontingent gelingenden teleologischen Vollendung gelangen. 

16 Zur Differenzierung zwischen politischer Vernunft und praktischer Siltlichkeit 

Zwar überwindet Thomas die vorgängig ausgrenzend wirksamen Bedingungen anstote­

liseher Polissittlichkeit sowie nicht zuletzt im Medium seiner kritischen Rezeption der 

aristotelischen Ökonomie vor allem auch die historisch vorfindlichen Schranken feudal­

ordoförmiger Hierarchisierung des menschlichen Wesensvolizugs'8(J. Doch dringt auch 

er zu keiner dieser beanspruchten Ausweitung sitthcher Subjektivität entsprechenden 

1801 Vgl. auch Liebschut:, a a. O. 62. 

1802 Zur deutlicher "indIviduellen" Struktur mtentionalen Strebens sowie zu deren Grenzen im Rah­
men bloßer "Wahlfreiheit" s.o .. Tell 2, 11 3 f; zum Begriff der .. ordinatlo rationis" als der spezi­
fisch schöpfenschen Aufgabe der praktischen Vernunft in diesem Konzept vgl. auch 0 .• Teil 2. 111 
3. 

1803 Vglll-1I57,4ad2;ad3. 
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Begründung allgemeiner politischer Freiheie s04 oder gar zu deren institutioneller Ge­

währleistung durch, eine Tendenz, die auch der rechtlichen Institution des Hauses und 

einer durch die Rückführung auf die aristotelische arete rational eingeholten Ständeord­

nung l801 bzw. ständischer MitverantwortunglS06 in der Regierungsteilhabe unbeschadeten 

Fortbestand, ja darüberhinaus eine rationale und rechtlich-institutionelle Absicherung 

gewährt. Solcherart müssen nunmehr - nicht zuletzt im Namen einer universalen Aus­

dehnung sittlicher Freiheit sittliches Tun und im eigentlichen Sinne pali/ische Praxis, 

welcher nämlich die spezifisch politisch-öffentliche Aufgabe der "anleitenden" Mittei­

lung allgemein maßgeblicher "äußerer" Prinzipien menschlichen Handeins im Rahmen 

der Gesetzgebung obliegt, auseinandertreten. Diese Aufgabe kommunikativer Anleitung 

wird zwar in aristotelischer Tradition als integratives Strukturelement jeglicher wechsel­

seitig politisch vermittelten und aufeinander verwiesenen praktischen Selbstbestimmung 

in ihrer "vollendeten" Gestalt festgehalten. Deren konkrete Erfüllung bleibt nun jedoch 

nur noch der "gesetzgeberischen Praxis" dessen, qui "totius multidudinis curam ha­

bet" 1807, d.h. im Rahmen der realpolitischen Auseinandersetzungen und Konfrontationen 

des Spätmittelalters und des darin aufkeimenden politischen Paradigmenwechsels dem 

Fürsten allein, vorbehalten. Diese exklusive Zuweisung der Aufgaben öffentlicher prak­

tischer Orientierung anderer an den gesetzgebenden König bzw. princeps verleiht dieser 

indes zunehmend den Charakter einer "technischen" Disziplin l808 sowie einer Ausübung 

institutionell ausdifferenzierter und rechtlich verselbständigter spezifischer Rollen und 

"beruflicher" Funktionen l809 Denn nur noch jene si/lliche Praxis, die sich über die Ori-

1804 Vgl. zu dieser in emem spezifisch mittelalterlichen Horizont befangenen Diskrepanz zwischen 
philosophischer Anthropologie und Soziallehre IV Kö/me/, "Freiheit - Gleichheit· Unfreiheit" in 
der sozialen Theorie des späten Mittelalters, in A. Zimmermann (Hrsg.), SOZiale Ordnungen Im 
Selbstverständnis des Mittelalters, 2. Halbband, Miscellanea Mediaevalia, Bd. 1212, Berlin - New 
York 1980,396 ff. 

1805 Vgl. hlezu, freilich als Funktion einer spezifisch kirchlich-hierarchischen Ämterordnung, in der 
das theologische Motiv eschatologischer "Vollendung" die aristotelische Tugendkonzeption viel­
fach auch zurilcktreten läßt, 11 - 11 183,4, II - II 184. 

1806 V gl. I-li 105, I; vgl. u., Teil 2, 111 20 

1807 I-lI 90, 3. 

1808 Zur Deutung der Stellung des gesetzgebenden Fürsten bzw. der "prudentia politica" durch die 
gleichsam "technische" Metapher eines "Architekten unter Handwerkern" vgl. In Eth. VI 7, n. 
1197; s. auch In Eth. 12, n. 25; vgl. auch II - 1147, 12; Oe reg. prmc. I 10, n. 787; Gi/by, a. a. 0., 
162 ff.; vgl. auch K/uxen, Ethik, 68. Die systematische Voraussetzung hieftlr schafft auch die von 
Thomas eingeflihrte MittelsteIlung der "Klugheit" - der zentralen politischen Tugend - zwischen 
einer "virtus intellectualis", der sie ihrem "Wesen" nach gleich den Künsten zugehörig sei, und 
einer "virtus moralis" gemäß ihrem Anwendungsgebiet. Vgl. hiezu I - li 58, 3; msbes. 3 ad I. 

1809 Zum Vergleich der "propri(a) virtu(s)" des Fürsten mit den Aufgaben des Schiffssteuennanns, qUI 
habet "diligentem rationem et curam de proprio officio, sicut gubernator de gubernatione", in Ab­
grenzung von den - in diesem Bild denen Jedes "Seemanns" vergleichbaren - Zielen des "Bür­
gers" bzw. "guten Mannes" s. In Pol. III 3, n. 366. 
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entierung des eigenen Tuns hinaus unmittelbar auf die Gewinnung praktischer Prinzipi­

en rur die Anleitung und Anregung der Praxis anderer erstreckt, erfüllt den Begriff einer 

polilischen I ätigkeil'!IO, in deutlicher Abhcbung gegenüber der allgemeinen Zugäng­

licllkCil und dem schlechthinnigen Anspruch sittlicher Verantwortlichkeit des Handeins 

im engeren Sinnl!1 Diese zunehmende AusdifferenzIerung weist eine ähnliche Ge­

wichtung wie die bereits erörterte vorrangige Zuordnung des rur den Begriff des Geset­

zes konslltutiven Erfordernisses der "ordinatlo ratlonls" zur produktiven Rolle der Ver­

nunft des Gesetzgebers auf - und nicht eh\'a zur vorgängigen deduktiven Inpflichtnahme 

des praktischen Urteilsvermögens der Gesetzesunterworfenen. Ebenso radikalisiert sich 

auch die Bewährung praktischer Tüchtigkeit nicht im Gesetzesgehorsam, sondern über 

die verantwortliche Bestimmung des eigenen Tuns hinaus in der vernünftigen "guberna­

tio" anderer1812
• Demnach findet auch die Klugheit - als politische Klugheit - ihre Stei­

gerung und spezifische Vervollkommnung bei demjenigen, der "nicht nur sich selbst, 

sondern auch die vollkommene Gemeinschaft einer Stadt oder eines Reiches zu leiten 

hard8l3
. Denn die spczifische "Leitungsaufgabe" praktischer Vernünftigkeit überhaupt 

gelangt in dem Maße zu ihrer perfeetio, so Thomas, ,Je umfassender sie ist, d.h. auf je 

mehr sie sich erstreckt" 181< und - korrespondierend hiezu als ihr ursprüngliches teleolo­

gisches Fundament, aber auch als bleibende kritische Herausforderung an jegliche ge­

schichtliche Ilerrsehaftsausübung - ,je höher das Ziel ist, das sie erreicht" 1815. 

Der von Thomas beanspruchte Vorrang politischer Regierungsklugheit gegenüber dcr 

der Verfolgung des Einzelwohls zugewandten "prudentia simpliciter dicta" der Unterta­

nen gewinnt seine unmittelbare LcgitimatlOn I11cht etwa darin, die Gewähr für ein Wohl-

ISIO Zu "Herrschaft und Lenkung" als "im eigentlichen Sinne Aufgabe(n) der Vernunft" und damil 
auch der ,.Klughell" , welche folglich auch "dem Untergebenen als Unlergebenem und dem 
Knechte als Knecht" nicht zukommen können, vgl 11 - 11 47, 12. 

1811 Zur Unterscheidung der "Politik" als allein ,Jene Klugheit, die auf das Gemeinwohl hingeordnet 
ist", von der "Klugheit gemäß dem allgemeinen Begnff von Klugheit, Insofern sie eine rechte 
Maßgabe der Vernunft Im Bereich der Handlungen ist", vgl. 11 - 11 47, II ad 1. 

1812 Vgl 11 - 11 50, I Dieser Wird von Thomas gar eine spezifische "Bewandtnls der Klugheit" ("spe­
cialis r31io prudentI3e") zugewiesen. Thomas fuhrt aus. "Es ist nun offensichtlich, daß bel einem 
Menschen, der nicht nur sich selbst, sondern auch die vollkommene Gemeinschaft einer Stadl oder 
eines Reiches zu leiten hat, Sich eine arteigene und vollkommene Bewandtnis der Leitung findet ; 
denn eine Leitung ist umso vollkommener, je umfassender sie ist, das heißt auf je mehr sie sich cr­
strecl-t und je höher das Ziel ISt, das sie erreicht Und darum kommt dem König, dem es zusteht, 
die Stadt oder das Reich zu leiten, die Klughen In einer arteigenen und in ihrer vollkommensten 
Bewandtnis zu " 

1813 II - II 50, I 

1814 Ebda . 

1815 Ebda. Vgl auch 11 - 11 47, 10; ad 2, wonach sich die Klugheit nicht nur auf das "bonum privarum" 
des einzelnen, sondern, diesem immer schon zugrundeliegend, auch auf das Gemeinwohl In seiner 
Bezogenheit auf die "multitudo" erstrecke. 
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verhalten "nach fremder Leitung" zu bieten l816 Vielmehr gelangt eben darin der Begriff 

praktischer Vernünftigkeit selbst in der Gestalt des Herrschenden über die rationale Ord­

nung des eigenen HandeIns hinaus zu seiner Steigerung und "perfectio" in der anleiten­

den, "lenkenden"1817 Bestimmung der Praxis anderer. 

Bei dieser Explikation der eigentlichen Aufgabe praktischen Handlungswissens und 

deren Zuschnitt auf die Leitungsfunktion des Gesetzgebers handelt es sich jedoch um 

keine in ursprünglicher Weise hierarchisch-ständische Aufstufung. Vielmehr bleibt in 

diesem Modell umgekehrt auch die "politische Klugheit", die "prudentia regnativa" 1818, 

an dem von Aristoteles herkünftigen Paradigma selbsttätiger praktischer Vernünftigkeit 

orientiert. Im Anschluß an diesen und in markanter Anknüpfung an dessen Kriterium 

des "tüchtigen Bürgers", gleichermaßen zum Regieren wie zum Regiertwerden geeignet 

zu seinl819, findet auch die spezifisch der Gewährleistung des Gemeinwohls zugewandte 

"prudentia regnativa"182o ihre Grundlage, so Thomas, "in der Tugend des guten Man­

nes" 1821, wie sie zunächst der Verfolgung des sittlichen Einzelwohls nach Maßgabe der 

"virtus moralis" zur Verfügung steht, worin aber auch "die Tugend des Fürsten einge­

schlossen" sei 1822 . 

In ihrem von Aristoteles herrührenden integrativen Anspruch als immer schon "poli­

tische", auf eine kommunikative Öffentlichkeit verwiesene Praxis und im Zeichen der 

bei Thomas daraus abgeleiteten "perfektionierenden" Steigerungsform verdichtet und 

konzentriert sich dieses Modell praktischer Vernünftigkeit freilich nunmehr in der "per­

sona publica" 1823 des Fürsten. Es wird weiters vorzüglich der um das Gemeinwohl Sorge 

tragenden Gesetzgebungl824 zugewandt, welche von daher ihre systematische Einord­

nung, Begründung und Zielgebung erfährt. Dies vergegenwärtigt nicht nur die spezi­

fisch kommunikativ-politische Aufgabe des Gesetzes, welche ob der Generalisierung 

seiner Maßgeblichkeit und der Universalisierung seines Adressatenkreises - über über­

kommene Polisgrenzen und Standesschranken hinaus - auch ein gesteigertes Maß an 

1816 VgL De reg. princ.IIO, n. 787. 

1817 V gL De reg. princ. I 10, n. 786 ff. 

1818 S. z.B. Il - Il 50, I ad I. 

1819 VgL In Pol1Il3, n. 371 ff., insbes. n. 374 ff. 

1820 Il - II 50, I; Sen!. III 33, 3, I, 4, zur Unterscheidung des "direktiven" Charakters der prudentia 
gegenüber der "Justitia executiva", welche aufgrund ihres "ausfilhrenden" Charakters mehr den 
"Untergebenen" zukomme, vgL 1I - 11 50, I ad I. 

1821 II - II47, II ad2; vgL In Po11ll3, n. 365, 371. 

1822 II - 1147, II ad 2; vgL Gi/by, a. a. 0., 292 ff. 

1823 1- I190, 3. 

I 824 V gL ebda. 
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"Allgemeinheit" seines Begrundungsanspruchs als "regula et mensura actuum" einfor­

den. Mehr noch als in der Ausbildung eines tugendhaften habitus - als eines "inneren" 

Prinzips sittlichen IIandelns - wird ja desweiteren gerade durch die Emfuhrung der lex­

Thematik allererst die im thomaSISchen Modell von Sittlichkeit beanspruchte transzen­

dentale "Tiefenstruktur" liH praktischer Vernünftigkeit und ihre gestufte Rückbindung 

an den letztbegründenden schöpferischen Ursprung allen Sems, das schlechthinnige 

"allgemeine Gute", zur Sprache gebrachtl
&26. 

In der Ablöse, aber auch der Tachfolge des systematischen Stellenwerts aristotelI­

scher PolissIttlichkeit wird das politische Gemeinwohl in vorzüglIcher Weise der prak­

tisch vcrnünftigen Regierungstätigkeit des Herrschers als der nunmehr im eigentlichen 

Sinne "politischen" Praxis anvenraut, welche auf der Grundlage einer besonderen Vari­

ante und Steigerungs form praktischer Klugheit allein das allgemeine Ziel polItischer 

Vernunft und bürgerlicher Subjektivität als solches in den Blick bringt. Sie grenzt sich 

solcherart ab von der RealIsierung der .,bona propria" bzw. "privata", welche zwar 

nicht primär partikulären Neigungen zugeordnet sind, sondern selbst nur 1m Rahmen ei­

nes vernünftigen, immer schon durch ein transzendentales Gutes und Ziel in "formaler" 

Weise finalisierten Strebens ergriffen werden können, jedoch letztlich der dem je "indi­

viduellen" praktischen Uneil überantworteten Zielverfolgung unterlIegen. In der Abhe­

bung von diesen wird der gesetzgeberischen "Praxis" des Fürsten das "bonum comrnu­

ne" daruberhinausjedoch als ihr "spezifisches" Ziel zugewiesen l
&27. 

Es vollzieht sich solcherart eine markante Verschiebung hinsichthch des Trägers po­

litischer Öffentlichkeit und Verantwortlichkeit. Verlagern sich doch die im aristoteli­

schen Konzept praktischer Vernünftigkeit vorgezeichneten und begrifflich miturnfaßten 

kommunikativen FunktIOnen von der koinonia politike freier und gleicher Bürger auf 

den Fürsten als nunmehr alleinigen "homo politicus" Dessen exemplarische Stellung 

flir die pohtische Ordnung der civitas wird indes nicht von der Auffacherung einer hier­

archisch gegliederten Feudalpyramide her, also gleichsam als deren Spitze, begriffen 

Vielmehr ruht auch die vom Herrscher geforderte besondere Tüchtigkeitl
&28 in zentraler 

Weise auf der eigenverantwortlichen Übung vernünftiger Praxis und der nur auf diesem 

1825 Vgl. Jferks, a . a. 0, 306, hIer freilich bezogen auf das Versländnis der "lex naturalls" als "norma­
tive 'Tiefenstruktur'" konkreter Normativität . 

1826 Dabei muß freilich erneut darauf hingewiesen werden, daß in der thomasisehen Fassung der lex 
aeterna-Lehre - als dem neuerlichen Schrin eines gleichsam "transzendentalen" Vermlnlungsver­
hältnisses - der HOrizont praktischer Vernünftigkeit bereits verlassen ist. 

1827 Zur Unterschledenheit der politIschen KlugheIt "der Art nach" von der "prudentia oeconomica" 
bzw. "monastica", welche der Verschiedenheit der speZlfischen ,.Ziele" folgt, vgl. 11 - II 47, 11, 
ad I; ad 2; ad 3. 

1828 VgI.I-III05,1. 
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Wege zu erwerbenden persönlichen Tugendhaftigkeit auf, welche in der Folge auch ftir 

das sittliche Handeln aller anderen - vermittelt über das Gesetz - Modellcharakter be­

sitzt1829
. Auch ihre politisch begründende Funktion vermag die Ausübung "öffentlicher" 

Herrschaft in diesem Konzept nur nach Maßgabe einer auch sittlich gelingenden Regie­

rungsführung zu erfüllen und e[\..,eist sich solcherart weiterhin als nachhaltig dem von 

Aristoteles überlieferten Anspruch einer unmittelbaren Verwiesenheit von Praxis und 

Politik im Zeichen der Ethosgebundenheit bürgerlicher Herrschaft verhaftet. So bezie­

hen sich die Aufgaben des tugendhaften Fürsten nicht mehr auf die Erftillung linear Of­

do-funktionaler Pflichten bzw. "Dienste" im Sinne einer - hinsichtlich ihres Ziels letzt­

lich transzendent verbleibenden - "Ökonomie" der metaphysischen Verschränktheit und 

des Zusammenspiels des Gesamtkosmos in patristischer Tradition. Sie gewinnen viel­

mehr - in Entsprechung zum rezipierten Modell aristotelischer Strebens- bzw. Tugend­

ethik - den Stellenwert konkreter sittlicher Handlungsanleitung durch das aus einem 

praktischen Willen hervorgehende Gesetz. Entscheidend für die Einführung einer ge­

genüber der übrigen civitas institutionell abgehobenen "persona publica" ist demgemäß 

nicht bloß die - im Verhältnis zur aristotelischen Politik stattfindende - Verengung der 

personellen Basis jener, die zur umfassenden Entfaltung praktischer Tüchtigkeit gelan­

gen können, insoferne diese in der Übernahme politischer Verantwortlichkeit ihre per­

fectio erreicht. Vielmehr wird die Ausbildung eines spezifisch politischen Regiments 

auch durch die Geltendmachung des aristotelischen Konzepts der - auch jeweils kontin­

gent einlösbaren - praktisch-politischen "phronesis" bzw. "arete" als eines allgemein 

vernünftigen Fundaments der Politik gefördert, welches geeignet ist, auf diesem Wege 

die bloß "sozialtheologische" Harmonisierung fundamental unterschiedener rechtlicher 

Rollen des mittelalterlichen Ordodenkens aufzubrechen und in deren gesellschaftlich 

integrierender Rolle abzulösen. 

Doch zeichnet sich entlang dieser Entwicklung zur Fortführung kommunikativ ver­

mittelnder Funktionen der koinonia politike durch die ftirstliche Gesetzgebung nun die 

Ausbildung einer gleichsam "institutionellen Differenz" zwischen der Formulierung 

politischer Allgemeinheit - symbolisch repräsentiert durch den Fürsten und von Thomas 

mancherorts auch im Rahmen einer platonisch beeinflußten Körpermetaphysik zur 

Geltung gebrachti8JO 
- und der sittlich-gesellschaftlichen Praxis der Bürger ab. Im Ge­

gensatz zur aristotelischen Aktualität bürgerlicher Freiheit in der polis vermögen daher 

Politik - auf der Grundlage ihrer vorrangig praktisch verstandenen, aber auch zuneh­

mend technisch gewendeten Konzeption - und "bürgerliche Gesellschaft" begrifflich 

1829 Zur "Herrschertugend" vgl. Oe reg. princ. [ 8 - 12. 

1830 Vgl. Oe reg. princ [ 3, n. 752; 13, n. 806 f. 
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auscinander.1,utreten, eIne Entwicklung, die weiters die im Christentum prinzipiell voll­

zogene Entkoppelung von Sittlichkeit gegenüber ihrer unmittelbaren Verschränkung mIt 

kontingenten, Insbesondere institutIOnellen, Bedingungen ihrer Realisierung zur Vor­

aussetzung hat. heilich findet dIese ansatzweise Ausgliederung der gesellschaftlichen 

Praxis aus der Politik zunächst weIterhin im Rahmen einer engen systematischen wech­

selseitigen VerwlCsenhelt statt. Insbesondere \\Ird die sich anbahnende "institutionelle" 

Differenzierung im Gefälle Ge~etzgeber - Bürger vorerst keineswegs primär im Rahmen 

objektIviertcr rechtlicher InstitutIOnen und auf dem Wege der Konzentration und Mono­

polisierung von ~1achtvollkommenhelt zur Geltung gebracht. Vielmehr gelangt sie vor­

erst vorrangig in personalIsierter WeiselSll zur Darstellung, die dem Fürsten eine sym­

bolisch-repräsentative Funktion zuweist und seiner persönlichen Tugendhaftigkeit be­

sonderes Gewicht \'erleihtl8: So läßt auch die aufbrechende Unterscheidung zwIschen 

"staatlicher" InstItutionalität und SIttlicher Praxis keIneswegs Tendenzen zu einer ethi­

schen eutralisierung von Herrschaft erkennen, Sie artikuliert sich paradoxerweise 

vielmehr in eIner zunehmend erzieherisch-versItthchend wirkenden AufgabensteIlung 

an das Recht, welche, \\ie bereits dargestellt, im Rahmen der aufkommenden Natur­

rechtsthematik auch die zentralen Fragestellungen klasSIscher Politik, nämlich insbe­

sondere jene nach der "besten Verfassung", tendenziell zurückdrängt. Gerade im Medi­

um der Reklamierung erzieherisch-unterwelsendcr Aufgaben der Politik vollzieht sich 

wohl - als in ihrem historisch ersten Schrltt - deren Loslösung von der koinonia poliuke 

und ihre Überantwortung an die Gesetzgebung. 

DIe sich solcherart ankündIgende und aus der mittelalterlichen Sozialhierarchie her­

ausführende Ausbildung des neuzeitlichen Staatsbegriffs sowie seine Ausdifferenzie­

rung gegenüber einer sich Ihrerseits in Unabhängigkeit vom polItischen Regiment kon­

stituierenden "bürgerlichen Gesellschaft" finden ihren systematischen Anknüpfungs­

punkt in der Folge nicht nur in dcr effektl\'en Suspendierung des überkommenen politi­

schen Diskurses durch die streitbeendende, den bloßen Frieden und das Überleben si­

chernde. Behauptung eines souveränen Machtmonopols l81l Diese erfolgt wesentlich auf 

dem Wege religiöser :-';eutralisierung, die freilich auch die Zurückweisung von - über 

kirchliche Suprematsansprüche politisch vermittelten - SIttlichen Disziplinanforderun­

gen an den christlichen Herrscher einschließt Vielmehr stellt sich der sich anbahnende 

politische Paradigmenwechsel nicht in jeder Hinsicht als Ergebnis eines Prozesses sittli-

1831 Vgl. auch Gliby, a. a , 0, 215; 224. 

1832 Vgl. Oe reg. pnnc , [8 -114. Insofeme emcist Sich die Schnft "De regimine princlpum" trotz aller 
systematischen Unterschiede und der Sich dann ankündigenden Überwindung mittelalterlicher Ge­
seIlschaftskonzeption als in der Tradition der Fürsten- bzw. KönigsspIegel stehend. 

1833 Zu dieser Entwicklung s. Bockenforde, Die Entstehung des Staates, 42 ff 
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eher Neutralisierung dar, sondern empfängt auch maßgebliche Impulse von dem durch 

die Rezeption der aristotelischen Politik gewonnenen Verständnis spezifisch ,.politi­

scher", nämlich durch tätige praktische Entscheidung auf der Grundlage der .. prudentia 

regnativa" als einer besonderen Form, ja der Perfektionierung, praktischer Klugheit ver­

antworteter, Regierungsfiihrung, die das Zentrum ihrer politischen Entschlußkraft in der 

Gesetzgebung hat. 

Hinsichtlich des nunmehr in zentraler Weise fundierenden Rekurses auf die "spezi­

fische" politische Praxis des Gesetzgebers kommt wohl nicht zuletzt auch der bereits 

dargestellte deutlicher ausgeprägte Entscheidungscharakter des thomasisehen Strebens­

begriffs18J4
, welcher in seinem Charakter "intentionaler" Stellungnahme und "Entäuße­

rung" aus der gleichförmigen Konsolidiertheit der aristotelischen orexis hervortritt, der 

Entwicklung einer ratIOnalen Gesetzgebung entgegen. Auf der Grundlage des im Rah­

men der . .lex naturalis" thematisierten transzendierenden kritischen Anspruchs der 

menschlichen ratio- atur als deren transzendental gefaßter Zielgebung und der darin an­

gelegten Dynarnisierung ihres praktischen Regelungsgehalts gewinnt jene zunehmend 

innovativen Charakterl8J5
. Dabei wird auch in der Frage der Wandelbarkeit des Gesetzes 

nachdrücklich von einern akzentuiert praktischen Modell seines verbindlichen Stellen­

werts als handlungsleitende "regula et mensura" ausgegangen. Nicht etwa die Aus­

übung souveräner Befehlsgewalt oder formaler Gesetzgebungskompetenz bildet den 

Maßstab der Gesetzesänderung, sondern die Geltendrnachung seines normativen Rege­

lungssinnes unter ,Jeweils anderen Lebensbedingungen" 1836. Daher stehe auch den Men­

schen, "deren Handlungen durch das Gesetz geregelt werden"1837, ein Recht zu seiner 

Änderung nach Maßgabe anderer Voraussetzungen seiner "Dienlich(keit)" ZU1838. 

Diese gesteigerten gestalterischen Anforderungen an das Recht finden desweiteren 

ihre Unterstützung auch in der Rezeption der entwickelten juristischen Begriffsbildung 

und institutionellen Differenzierungen des Römischen Rechts, wodurch, wie bereits er­

wähnt, die Ausbildung eines deutlicher "technisch" akzentuierten Verständnisses der 

1834 Vgl. 0., Teil 2, 11 3. 

1835 Zum geschichtlichen Charakter des Gesetzes im Zeichen seiner Abhängigkeit von der kontmgen­
ten Vernünftigkeit des Gesetzgebers einerseits sowie den sich wandelnden Rahmenbedingungen 
semes Regelungsgehalts andererseits vgl. 1- 11 97, I 

1836 1-1197, I. 

1837 Ebda. 

1838 Zur erforderlichen Abwägung zwischen der konsolidierend wirkenden und den Gesetzesgehorsam 
tbrdernden "allgemeine(n) Gewohnheit" einerseits und der Förderung des allgemeinen Wohls 
durch die Änderung eines überkommenen Gesetzes s. jedoch I - 11 97, 2. Zum Antwortcharakter 
der Gesetzgebung auf gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen im Gegensatz zur Ver­
haftetheit gegenüber überkommener Doktrin vgl. auch GIiby, a. a. 0., 170 ff. 
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Gesetzgebung gefOrdert wird lXJ9
• Das darin angesprochene Element situationsgerechter 

und sinnerhaltender Adaption findet, ungeachtet der ftir das aristotelisch-tugendethische 

Modell kennzeichnenden Ver..,iesenheit ratIonaler Vergewlsserung auf Übung und Sit­

te, im Horizont der Legeshierarchie seine Verankerung in der gestuften Differenz ZWI­

schen lex naturalis und lex humana. Diese entfaltet ihren Sinn vorrangig In der von der 

unmittelbaren Bindung an das J'.:aturgesetz offengelassenen und damit auf die schöpferi­

sche Konkretisierung durch die Vernunft des Gesetzgebers selbst verweisenden, spezifi­

schen Herausforderung an die eigene "Rationalitätsstufe" der lex humana. Deren Auf­

gabensteIlung artikuliert sich ja über die "conclusiones" aus allgemeinen Prinzipien 

hinaus auch in der Funktion der positiven Determinierung praktischer Zielsetzungen, 

welche wohl nicht bloß eine gleichsam "material"-situative ApplikatIon, sondern stets 

auch eine praktisch-rationale Stellungnahme und konkrete Einlösung einfordert. 

J'.:icht von ungefähr hält auch noch die politische PhJlosophie der frühen Neuzeit - in 

exemplarischer Weise wohl die Staatskonzeption des Thomas Hobbes - in der Aus­

übung der Souveränität durch eine zweckgerichtete, rational-zielstrebige Gesetzge­

bung l
&4O in besonderer Weise an deren Verpflichtung auf die "salus publica" fest l841

• 

Darin vergegenwärtigt sich wohl im konstitutiven Bezug zu einem allgemeinen politi­

schen "telos" gerade Jene praktische Klugheit l842 aristotelischer Provenienz, die in der 

Folge erst allmählich, unter Preisgabe ihrer praktisch-legitimierenden Ansprüche, In der 

Instrumentellen "Staatsralson"I843 aufgeht. In der Konzentration der in allgemeiner Wei­

se den Begriff des Menschen ausmachenden und seine Praxis tragenden politischen 

phronesis auf die Erlassung allgemeiner Gesetze sind weiters bereits in der thomasi­

schen Rezeption der aristotelischen Politik der fur die neuzeitliche Republik kennzeich­

nende systematische Zusammenhang Z\\'ischen Gesetzgebung und praktischer Vernunft 

sowie die Verankerung des "politischen Staates" in einer rationalen Gesetzgebung vor­

gezeichnet. 

1839 Dies findet seinen Niederschlag insbesondere in der "determinierenden" Funktion der lex humana, 
welche mit der Tätigkeit des "Künstlers" verglichen wird, der etwa die "allgemeine Form" emes 
Hauses zu dessen konkreter "Gestalt" hin zu konkretisieren hat. S. dazu I - [J 95, 2. Vgl. hiezu 
auch Gtlby, a. a 0, 162 fT; zu den "determmauones" als sachlichem Ort politischer Entscheidun­
gen und der emem gleichsam "handwerklichen" Modell folgenden Rechtsgestaltung s. insbeson­
dere 168 ff. Vgl. auch [J - 11 47, 12. 

1840 Vgl T Hobbes, Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen Staa-
tes, hrsg. und emgeleitet v. I Fe/scher, FrankfurtlM. - Berlin - Wien 1976, Kap. 26, 203 ff. 

1841 Vgl Hobbes, Leviathan, Kap. 2 I, 171 ff, Kap. 30,255 ff., insbes. 264 (ff.) 

1842 Vgl. Hobbes, Leviathan, Kap. 26,207 ff, Kap. 5,37 f 

1843 In der Abgrenzung einerseits gegenüber der - freilich auf ihre unminelbar theologisch legitimierte 
Ausprägungsform emgeschränkten - Sicht minelalterlicher Sozialtheorie sowie andererseits gegen­
über der stets "in eine (sie) überwölbende ethische Dimension embezogen(en)" antiken Politik _ 
ohne zu letzterer begnffliche Bezüge aufzudecken - vgl. dazu .\funlder, a. a. 0.,282 ff. 
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Darüberhinaus ef\veist sich schließlich auch das für die nachreformatorisch-frühneu­

zeitliche Diskussion kennzeichnende Friedensmotiv, welches die Aufgabe hat, religiöse 

Wahrheitsansprüehe zu neutralisieren und solcherart einen politischen Paradigmenwech­

sel markiert, nicht nur in seinem Charakter der legitimatIOnsstiftenden Zentrierung ge­

genüber allen partikulären Zielen und Interessen einem traditionellen Telosbegriff nach­

gebildet. Es vergegenwärtigt desweiteren - freilich in einer maßgeblich naturalistisch 

und strategisch gewendeten und in den Dienst des bloßen Überlebens gestellten Form l844 

- zumindest seiner "äußerlichen" Konvergenz nach das überlieferte gesellschaftliche 

Ziel der auf einer sowohl metaphysisch verankerten als auch sozial eingeübten Ordnung 

aufruhenden "pax" 1845. Diese bildet ja im Horizont des traditionell-mittelalterlichen Ge­

seilschaftsaufbaus das integrierende und überschreitende Prinzip einer nach spezifischen 

Wesen gegliederten Wirklichkeit bZ>v. der Koordinierung gesellschaftlicher Individual­

und Standesinteressen - und vermag darüberhinaus in seinem legitimationsstiftenden 

Anspruch selbst noch das dem antiken Kosmosdenken zugehörige Stabilitätserfordernis 

politischer Ordnung aufscheinen zu lassen. Ja selbst die spezifisch neuzeitliche Bestim­

mung der Natur nach "Maß, Zahl und Gewicht" findet ihr nominelles, gleichsam meta­

physisches Vorbild in den ontologischen Konstituenten des relationalen Ordogefüges im 

scholastischen Schöpfungsaufbau '846
. Ja sie erzeugt selbst - durch die Wiederkehr ato­

mistisch-physikalistischer Paradigmen in der Interpretation und Rekonstruktion sozialer 

Wirklichkeit bekräftigt - geradezu eine "Ontologisierung" naturaler Abläufe und erhebt 

diese in einem mechanisch-kynetisch umgedeuteten Ordnungszusarnmenhang '841 zu 

gleichsam metaphysischer Dignität. 

17 Die "politische" Tugend der "prudentia" 

Thomas erörtert das Verhältnis spezifischer Unterschiedenheit aber auch begrifflicher 

Rückbindung der politischen Vernunft gegenüber der "prudentia communiter dicta" vor 

allem im Horizont der sogenannten "inneren" Prinzipien des menschlichen Akts, also 

seiner "tugendhaften" Bestimmungsgründe'848
. Bildet diese doch nach aristotelischer 

Tradition als die jedem Menschen in allgemeiner Weise als Menschen zukommende 

praktische Tüchtigkeit auch die Grundlage der Politik als deren systematisch darauf auf-

1844 Vgl. Hobbes, Leviathan, Kap. 13,95 ff, Kap. 14,99 Ff 

1845 Vgl. etwa I 103,2; 3 mit Bezug auf Auguslinus, Oe civ Dei XIX, 13. 

1846 Vgl. 15,5; AuguSllnUS, Oe civ. Dei XII, 5; vgl.lVlngs, Ordo, 86 ff. 

1847 Vgl. Hobbes, Leviathan, Kap. 6, 39 ff.; Kap. 11,75 ff; Kap. 13,95 ff. 

1848 Vgl. insbesondere lI - lI 47, 10- 12, II - 11 50; 11 - II 58, 7 - 8; zum Stellenwert der Klugheit bzw. 
der Gerechtigkeit als "Tugend" vgl. 11 - 11 47, 4 . 7; 1I - II 58, 1,3 - 6 
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ruhende und sie begrifflich stcts mitumfasscnde Entfaltungsform von höchster Aktuali­

tat. 

Deutlichcr noch als im Gerechtigkeitstraktat 349 widmct sich Thomas der systematI­

schen tandortbestlmmung dcs spczifisch auf die Gewährleistung des politIschen Ge­

meinwohls bezogenen "Gehabens" gegenüber der jeder individuellen ZIelverfolgung -

im Rahmen der sogenannten "Einzelgerechtigkeit" 1150 bzw. der "virtus moralis" - zu­

grundeliegenden IIaltung praktischer Tüchtigkeit anband seiner Ausfuhrungen zur Tu­

gend der ,.Klugheit" In Entsprechung zur strukturellen Zuweisung der aristotelischen 

phronesis im teleologischen Aufbau vernünftigen Strebens, nämlich zu der auf den je 

konkreten rationalen ~1ittcleinsatz bezogenen prohairesls, wird auch bei Thomas der auf 

die aktuelle Tätigkeit der ratio selbst integratl\: verwiesenen Tüchtigkeit des "gut Über­

legens"'m, weIche die vcrnünftlge Mittelwahl zum Gegenstand hat, ein eigenes "Geha­

ben" zugewiesen. Diese konstituiert sich in Abhebung gegenüber der die vernünftigen 

Ziele des HandeIns bereithaltenden Tugend der Gerechtigkeit bzw der "virtus moralis", 

denen sie freilich als integratives, auf die ratio selbst hinsichtlich deren konkret applika­

t1ven Charakters des finalen "Ins-Werk-Setzens" 1152 konstitutiv bezogenes - wenngleich 

selbst habituell verfaßtes - Element aufs Engste zugeordnet ise m . 

Im Gegensatz freilich zu der bei Aristoteles festgehaltenen deutlichen Verschränkt­

heit der erforderlichen Konsolidlertheit einer tugendhaften "Verfassung" mit der "Be­

wegung" vernünftigen trebens selbstli)' - in wechselseitiger kommunikativer Verwie­

senbeit auf die praktizierte Tugendhaftigkeit Gleicher -, Innerhalb der weiters die "dla­

noetische" phronesls und die "arete ethike" auch als aufeinander bezogene und sich 

wechselseitig voraussetzende und ergänzende "Momente"IISS jeder "actu" geglückten 

Ilaltung praktischer Tüchtigkeit aufgefaßt werden könnenI8;~, fmdet in der thomasischen 

18·19 S. II-1I57-79. 

1850 11 ·1158,7. 

1851 Vgl 11-1147, I ad 2 

1852 1I-1I47, I ad3 

1853 Zur Unterscheidung in der thomasischen Ordnung der Tugenden gegenüber den "theologischen 
Tugenden" emerselts und der der speZifisch humanen ratio zugeordneten "allgememen Tugend" 
der GerechligkeJl s. I-lI 61, I-lI 62, vgl. auch II - 11 47, 3 . 

1854 Vgl E. . 1I I, 1103 a 31 ff. 

1855 Vgl hlezu Fase/Jlng, a a 0, 94 C, wonach sich .. der Begriff der Tugend in zwei Momente 
(differenziert), aber auch diese Emteilung der Tugenden m ethische und dianoetische blelb(e) 
vorläufig" " ... in der eigentlichen Tugend", so Faschmg, "smd belde nur gemeInsam wirklich" 
Vgl. auch Bien, Die menschlichen Meinungen, 355. 

1856 Dies hat semen Grund wohl auch m dem rur den Gang anstotelischer Reflexion auch im Bereich 
der Bestimmung menschlichen Handeins charakteristischen Ausgang von der Voraussetzung Ihrer 
gelungenen Vem Irklichung, die eben auch die Immer schon geleistete Integration unterschiedli­
cher rationaler und voluntativer Elemente einschließt In der aristotelischen Auffaltung von nach 
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Tugendlehre eine fortschreitende Differenzierung und sachliche Auffacherung statt. Das 

aristotelische Konzept praktischer Sittlichkeit gewinnt ja seine allgemein metaphysische 

Rahrnengebung in der gegenseitigen Vermitteltheit von spezifischem Wesen und ihm 

zugehöriger, da allererst dort zur selbsttätigen Entfaltung seines vernünftigen Zwecks 

gelangender, "Praxis". Die sittliche arete als das habituelle Wissen der vernünftigen 

Ziele bildet solcherart immer schon eine integrative fundierende Komponente der auf 

das konkrete Gelingen ihrer Zwecke und damit das applikative Mittelwissen der "diano­

etischen" phronesis verwiesenen teleologischen Struktur praktischen Strebens l851
. 

Nunmehr kündigt sich ein durch die Begründungsperspektive der "creatio ex nihilo" 

verändertes Verständnis der gegenüber seiner Praxisvermitteltheit bereits vorgängig 

schöpfungstheologisch verankerten wesenhaften Wirklichkeit an. Diese kommt nun­

mehr nämlich ursprünglich differenziert im Verhältnis zum eigentlich konkret tätigen 

"Akt" 1858 zur Geltung, dem, wie bereits erörtert, der Charakter aus sich heraustretender 

"Entäußerung" sowie einer auf dem Wege dialektischer Selbstüberschreitung erzeugten 

Integration gegenständlicher Erfahrung anhaftd859 Die solcherart zutagetretende Dy­

namisierung des sittlichen Strebensakts selbst setzt kontrastierend zu diesem als dem 

"actus secundus" nicht nur das bereits schöpfungstheologisch-metaphysisch fundierte 

Wesen als "actus primus" frei. Sie gewährt wohl in der Folge auch den vernünftigen 

Bestimmungsgrunden menschlichen Handeins einen deutlicher ontologisierten Bestand 

und entläßt sie als fortschreitend habituell konzipierte Qualitäten in eine gegenüber ihrer 

einzelnen aktualisierenden Betätigung und Bewährung begrifflich abgesetzte Nähe zu 

dem seiner Praxis vorgelagerten vernünftigen Wesen selbstl860 

Der zunehmend den Charakter je und je stellungnehmender Entscheidung anneh­

mende "Akt", der sich nicht zuletzt in der rationalen "Ordnung" natural in sich gefügter 

Strebungen bewährt, fordert in Entsprechung zu seinem naluralen Substrat in den "in­

clinationes naturales" 1861 nun auch eine gesteigerte Festigkeit und reibungslos-

"Seelenteilen" unterschiedenen "Haltungen" sowie etwa auch einer Pluralität nach Gattungen von 
"Gegenständen" getrennten Wissenschaften spiegelt sich m.E. maßgeblich gerade die unaufgebba­
re Voraussetzungsstruktur aristotelischen Wissens hinsichtlich der bereits geglUckten teleologi­
schen "Einheit" seiner jeweiligen Vollzüge wieder, die einen RUckgang auf ein diesen vorauslie­
gendes transzendentales "Ich" sowie die Reflexion ihrer "letztbegrundenden" Grundlagen ent­
behrlich macht. Vgl. dazu bereits 0., Teil 2, 1I 7. 

1857 Vgl. 0., Teil 2, 112. 

1858 S.o., Teil 2, I 3. 

1859 S.o., Teil 2, 11 5 ff. 

1860 Vgl. I - 11 49, 3 ad 2; zur Zuordnung des "Gehabens" zur Ausrichtung auf die "Natur des Dinges" 
selbst, die der Hinordnung zu "einem Wirken" als deren "ander(em) Ziel" vorgelagert ist, s. I-lI 
49, 3;ad I. 

1861 Zur bereits erörterten naturalen Wendung des beharrenden Substrats menschlichen Strebens in der 
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"ungehinderte""62 Geneigtheit des Willens zum Guten - als gleichsampraklisches "hy­

pokeimenon" - ein l86l In der Zuordnung der sittlichen "Tugenden" bz-v der "Geha­

ben" zum Willen l864 wird die aristotelische begriffliche Verknüpfung von Streben und 

Gutem 161 wiederaufgenommen, welche ja auch 10 der Bezogenheit der boulesis auf die 

Ziele ihre handlungstheoretische Explikation findet. Dies unterstreicht weiters die ge­

genüber dem konkreten Gelingen des einzelnen sittlichen Akts ausdifferenzierte syste­

matische Nähe zur sittlichen Qualität der wesenhaften Person selbstl866
• Die gegenüber 

ihrer kontingenten Praxis nunmehr beanspruchte unabhängige ontologische Fundierung 

des menschlichen Wesens erhält dadurch über das im Willen zutagetretende naturale 

Substrat hinaus l867 und in einer gewissen Parallelität zu diesem auch ein rational­

sittliches Fundament ihrer Anerkennung. Solcherart ist der thomasische Tugendbegriff 

in der Tat, wie lViI/mann betont, geeignet, Aspekte der Ausbildung einer "Sittlichen Ge­

sinnung" 1868 aufzunehmen und zu integrieren. Diese ermöglichen es insbesondere, wenn 

auch weiterhlO im IJorizont einer teleologisch von der gelungen-geglücktcn Wesen se nt­

faltung her reflektierenden Strebensethik befangen, so doch ansatz-velse die SIttliche 

Bewährung menschlichen Selbstvollzugs von den partikulären Rahmenbedmgungen und 

zufallig-kontingenten Verwirklichungschancen des je einzelnen konkreten Akts abzulö-

sen . 

Thematisierung der sogenannten "inclinatlones naturales" s. ausfuhrlicher 0. , Teil 2, 1lI 8. 

1862 lVII/mann, a a. 0, 224 

1863 Vgl. I - 1l49, 3, I - Il 51,3 In dieser AusdifTerenzierung ist aber gleichfalls - parallel zum Stel­
lenwert der inclinationes naturales - die systematische Distanmahme zum eigentlichen "Wesen" 
in seiner "Artbestimmtheit" enthalten S dazu I - lJ 52, I, ad 2. 

1864 Vgl. I - 11 50, 5, I - 11 51,2; bzgl. der ursprünglich der "ratio" zugerechneten "prudentia" s. diffe­
renzierter II - ll47, I, ad 3. Zur dlesbezilglich deutlicheren Gewichtung gegenUber der gleichwohl 
von Aristoteles betonten Zuordnung zum "strebenden" Seelenteil vgl. lViI/mann, a a. 0., 225 f 
Dabei muß wohl weiters die bereits skizzierte AkzenIVerschiebung zwischen "orexis" und "volun­
tas" mitbedacht werden S.o., Teil 2, II 3. 

1865 S. E.N. I I, 1094 a 1 fT, VI 2, 1139 b 4 f, zum Begriff des "vemünftigen Strebens" s. näher 0., 

Teil 2, Il 2. 

1866 Zu dieser "Umdeutung", "so unmerklich (sie) auch anmutet", vgl. auch D Sternberger, Schriften 
11, I , Drei Wurzeln der Politik, Frankfun \1am 1978,260 fT. 

1867 Diesem wlJ'd ja gleIchfalls durch die zunehmende Ablösung des BegrifTs des Menschen von der 
unmittelbaren Vermittelthelt durch setnen praktischen Selbstvollzug gesteigerte Bedeutsamkeit 
verliehen. S dazu 0., Teil 2, III 8 

1868 lVII/mann, a a 0, 222; zur diesbezilglichen difTerenzierteren Einordnung der "Klugheit" s. Je­
doch Il - Il 47. I. In der Nachfolge der aristotelischen "phronesis" Wird Jene - abweichend vom 
allgemeinen Tugendkonzept - ,.proprie'· der "ratio" zugeordnet, um sie jedoch sogleich auch in 
ihrem applikatlven Charakter des "lns-Werk-Setzen(s)" auch in Ihrem Bezug zum Willen aufzu­
weisen . S. dazu Il - II 47, 1 ad 3. Diese MittelsteIlung der Tugend spIegelt wohl auch den ,,\\'il­
len" und "Vemunft" verbtndenden Stellenwert der aktuellen "intentio" wider, in der Mittel- und 
ZlClrationalitat zunehmend zum Gegenstand stellungnehmender Entscheidung aufrücken . 
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Auf dem Wege der zunehmenden habituellen "Verselbständigung" der rationalen 

Grundlagen des sittlichen Akts kommt es weiters zu einer noch über die aristotelische 

Konzeption hinausreichenden begrifflichen und inhaltlichen Auffächerung und Diffe­

renzierung des Begriffs der arete. Diese gewährt neben der eigentlichen sittlichen Tu­

gend, nämlich über die durch Gewöhnung konsolidierte Gewährleistung praktischer 

Ziele hinaus, auch der phronesis, der spezifischen Tüchtigkeit der rationalen Mittelwahl, 

einen - freilich unabdingbar auf "virtus moralis" bzw. "iustitia" verweisendenl869 
- ge­

steigert ausdifferenzierten tugendfdrmigen Bestand. Kommt es doch nunmehr der inten­

tionalen Entscheidung zu, nicht mehr allein die Mittel zu bestimmen, sondern in der 

Antwort auf eine je konkrete sittliche Herausforderung auch allererst die - "gegenständ­

lich" ge faßten - Güter zum eigentlich praktischen Zweck vermittels des Urteils der ratio 

zu ordnen - um von daher allererst die Mittel abzumessen l870 Daher muß demgegenüber 

neben der "aretc" nun auch das praktische Wissen der Mittelwahl - als "prudentia" - in 

eine deutlichere gewohnheitsförmige Gcfugtheit und Bereitstellung zurücktreten. 

Gleichzeitig unterstützt die relative Gleichordnung des habituellen Bestandes von "vir­

tus moralis" und "prudentia" Tendenzen zu einer ansatzweisen Verselbständigung l871
, 

insbesondere aber zur gesteigerten technischen Perfektionierung, mittelrationalen Klug­

heitswissens l872
, wie sie eben von der zunehmenden Flexibilität und Dynamisierung in 

der Bestimmung praktischer Zwecke bzw. der Orientierung an sittlichen Zielen - aber 

wohl auch von der tendenziellen Ausgliederung politischen Wissens - beansprucht wer­

den. Diesseits noch der Ausbildung einer zweckneutralen abstrakten Verfugungsratio­

nalität gewinnt freilich das thomasische Klugheitswissen gleich der aristotelischen phro­

nesis seine Qualität in integrativer Weise auch von der Güte seiner dadurch zu beför­

dernden Ziele l873 Denn auch im Rahmen der thomasischen Metaphysik wird das Ver-

1869 VgJ.Il-1/47,13ad2. 

1870 VgJ. 0., Teil 2, JJ 3. 

187 I V gJ. Siernberger, a. a. 0., 260 ff. 

1872 VgJ. freilich zur Erfassung der "Klugheit" in aristotelischer Tradition als "intellektuelle" Tugend 
mit praktischem "Tätigkeitsfeld" I - JJ 58, 3; ad I; s. auch In Eth. VI 4, n. I 174; zu ihrer Unter­
schiedenheit aber auch systematischen Nähe zur Kunst - mit der sie mehr verbindet als mit den 
"habit(us) speculativ(i)" - vgJ. 1- JJ 57,4; ad I - ad 3; vgJ. auch In Eth. VI 4, n. 1161 - 1174. Zur 
intellektiven Komponente praktischen Wissens s. auch In Eth. VI 9, n. 1247 ff; zur Abgrenzung 
gegenüber der - spekulativen - "scientia" bzw. dem "intellectus" vgJ. In Eth. VI 7, n. 12 I 3 ff 

1873 Zur Erörterung der prudentia im Spannungsfeld zwischen der relativen Eigenständigkeit der Tüch­
tigkeit zur klugen Mittelwahl und der Betonung ihrer von Aristoteles herrührenden Verschränkung 
mit der vernünftigen Orientierung der Handlungsziele - die ihrerseits im habitus der "sittlichen 
Tugend" bzw. der "Gerechtigkeit" begründet sind - s. insbesondere die Ausfilhrungen zur "fal­
schen Klugheit" des Sünders, etwa des "guten Räuber(s)", welche trotz ihrer Bewährung in der 
Mittelwahl als bloße "naturalis industria" (11 - 11 47, 13 ad 3) zurückgewiesen wird. S. dazu Il - Il 
47,13; ad I; ad 2; ad 3. 
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sttindnis der \Virklichkeit jeglichen Seienden weiterhin - wenngleich nicht ungebrochen 

- aber die bloße Effizienz seiner Realisierung hinaus in zentraler Weise durch die Ver­

nünftIgkeit und den Grad der f:ntfaltung seiner spezifischen Form bestimmt. Desglei­

chen aber fordert es der immer schon auf elIle konkret stellungnehmende Anwendung 

gerichtete und auf seine Vollendung im tätigen "USUS,,1874 des Willens verwiesene Sinn 

praktischen WIssens bzw. Urteilens, die Klugheit ebenso als unabdingbare, für den kon­

kreten Regelungs- bzw. Handlungssinn konstitutIve Komponente der ratio selbst zu be­

greifen I8", wobei jene ihrerseIts, so Thomas, stets "elIle Hinordnung zum rechten Stre­

hen" 1876 verfolgt. Ja es werden, wie bereits im Rahmen des teleologischen Aufbaus der 

dazu korrespondierenden, deutlich von aristotelischer Begrifflichkeit geprägten Hand­

lungstheorie dargestellt l!'7 und hinsichtlich der dort stattfindenden Bezogenhelt unter­

schiedlicher Prinzlpicn aufeinander vorgezeichnet, so Thomas, "die Ziele im Bereich 

der lIandlungen" in die - die Mittel kalkulIerenden - "Bestimmungsgründe der Klug­

heit" 1878 selbst miteinbezogen. 

f.reilich bringt die zunehmende Herausbildung der Klugheit als der sittlichen Tugend 

zwar zu- und untergeordnete, aber, so Thomas, "artelgene'<I879 habituelle Qualität des 

Ilandeins auch einen weiteren Aspekt der Differenzierung in die sich anbahnende sy­

stematische Ausgliederung politIscher Vernunft und Leitungstätigkeit gegenüber der im 

engeren Sinne sittlichen Lebensführung der Bürger ein. Entlang dieser begrifflIchen 

Auffacherung des Tugendbegriffs l880 wird, so Thomas, "die Führungskunst mehr als 

Teil dcr Klugheit", nämlich unter Hervorkehrung deren "leitender" Qualität, und so als 

"Sache dcs Königs" begriffen, die Gerechtigkeit aber unter Hervorhebung ihres "aus­

ftihren(den)" Stellenwerts primär den "Untergebenen" zugewiesen '881 . Erweist sich 

doch die prudentia - in der Nachfolge der arIstotelischen phroncsis - bereits in aristoteli­

scher TradItion deutlicher als dIe neben ihrer strebensfunktionalen Finalisierung bzw. 

"Ordnung" auch III ontologischer Zielhaftigkeit, nämlIch nach Maßgabe teleologisch in 

sich gegründeter "Güter", gefügte Gerechtigkeit dem vom Menschen rational be-

1874 [-llI7,3 . 

1875 Vgl. 11-1147,12. Thomas fuhrt aus: "Respondeo dlcendum quod prudentJa m ralione est." 

1876 ll-tl47, 13 ad 2. 

1877 Vgl. 0, Teil 2, tl 2. 

1878 11-1147, 13ad2. 

1879 11 -1147, 5. 

1880 Zur ZugehörigkeJl der durch die KlugheJl geleistelen "rechlc(n) Maßgabe der Vernunft (ratio 
rccta)" zur "Begriffsbestimmung der sittlichen Tugend (in definitione virtutis moralis)" vgl Je­
doch 11 -1150, I ad I; vgl. auch lI-tl47, 5, [-tl 58, 2 

1881 Vgl. tl-tl 50. 1 ad I 
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herrschbaren sittlichen Urteil zugewandt. So kommt sie nunmehr auch in gesteigertem 

Maße in der in paradigmatischer Weise praktischen, handlungsleitenden Entscheidungs­

tätigkeit, nämlich der gesetzgeberischen "ordinatio rationis" des Fürsten, zum Vor­

schein. In dieser allein gelangt die Tugend der Klugheit in ihrem "gebietenden" Charak­

terl882 zu ihrer eigentlichen Entfaltungsform, da sie in unmittelbarer Weise auf die nach 

Thomas fiir die Betätigung praktischer Vernünftigkeit eigentümliche "Aufgabe" 1883 

bzw. den "Akt" des "Herrschen(s) und Lenken(s)"18&4 gerichtet ist und jene solcherart 

erst zum aktualen Stand ihrer begrifflich immanenten Funktionen befördertl88S. Analog 

zur vorrangigen Zuordnung der lex zur ratio des Gesetzgebers - worin, wie bereits erör­

tert, die Zurückweisung eines Konzepts deduktiver Inpflichtnahrne durch den Begriff 

der "ordinatio rationis" beschlossen ise886 - kommt auch den "Untergebenen (subditis)" 

nur eine Teilhabe an der solcherart entfalteten Aktualität praktischer Vernunft und der 

ihr zugeordneten Klugheit zu. Diese "participatio" steht dem "Untergebenen" bzw. dem 

"Knechte" weiters nur nach Maßgabe seines tatsächlichen Anteils an "Herrschaft und 

Lenkung" 1887 zu, nicht jedoch "insofern" er "Untergebener" 1888 oder "Knecht" ist1889, 
. bd' "1890 "tnquantum est su ttus ... nec servus . 

Die der sittlichen Lebensführung der Untertanen gewidmete "prudentia simpliciter 

dicta" 1891 und die politische Klugheit als deren gesteigerte Aktualität verhalten sich zu­

einander wie die "sittliche Tugend" des einzelnen bzw. die "Einzelgerechtigkeit"1892 zu 

der in erster Linie die Leitungstätigkeit des Fürsten beanspruchenden "Gesetzesgerech­

tigkeit" 1893. Demnach sei, so Thomas, die Gerechtigkeit "im Fürsten 'haupt'-sächlich 

1882 Vgl II - TI 47, 8; ll- n 47,12. 

1883 1I-1l47,12. 

1884 Ebda. 

1885 Vgl. ebda. Thomas betont: "Regere autem et gubemare proprie rationis est." 

1886 Vgl. 0., Teil 2, 1II 3. 

1887 Il-II47,12. 

1888 1I - II 47, 12 ad I. 

1889 II - II 47, 12 ad 2. 

1890 11-1147,12. 

1891 ll- 1147,10 ad I. 

1892 11 - !I 58, 7; 8 

1893 Vgl. In Eth. VI 7, n. 1196; zur analogen Bezogenheit der "prudentia politica" auf die "iustitia le­
galis" entsprechend der "prudentia simpliciter dicta" auf die "virtus moralis" s. 1I - 1I 47, lOad I 
Zum Stellenwert der "Gesetzesgerechtigkeit" als "allgemeiner Tugend" c.,generalis virtus"), "in­
sofern sie nämlich die Akte der anderen Tugenden auf ihr Ziel ausrichtet", die aufgrund ihrer Ori­
entierung am Gemeinwohl als "ihre(m) eigentlichen Gegenstand" "ihrem Wesen nach" dennoch 
als "besondere Tugend" ("specialis virtus") begriffen werden muß, s. 11 - 11 58, 6. Zur Unter­
scheidung zwischen "Gesetzes- bzw. Allgemeingerechtigkeit" und "Einzelgerechtigkeit" nach 
Maßgabe ihrer verschiedenen "GUter" vgl. 11 - II 58, 7; ad 1; ad 2; 8. Dieser Unterscheidung liegt 
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(principaliter) und gleichsam flihrend (quasi architectonice); in den Untergebenen in 

/,weiter LInie (in subditis autem secundario) und gleichsam dienend (quasi ministrati­

ve)"1I9' wirksam . 

In Spannung zu dieser deutlichen Ausdifferenzierung der fUrstlichen Leitungsklug­

heit kommt jedem Menschen freilich immer schon eine Teilhabe an der Herrschaft zu, 

"insofern er", so Thomas, "vernunftbegabt ist"18'" Solcherart eröffnet sich über die 

Kon/,entrierung praktischer Vernünftigkeit in den politischen Leitungsaufgaben des Für­

sten hinaus in aristotelischer TraditIOn also auch ein - gerade flir jene tragender - be­

grifflicher Zusammenhang zwischen dem jedem Menschen als Menschen eigentümli­

chen praktischen UrteIlsvermögen ("arbitrium rationis")896 und der BeHihigung, "zu 

hl!rrschen und zu lenken" 1191. Darin zeichnet sich ein Impuls zur notwendigen Einbin­

dung aller in ein auf praktische Vernünftigkeit gestütztes Verständnis politischer IIerr­

schaft'191 ab, welcher nicht zuletzt auf die von Thomas weiterverfolgte Tradition des 

"regimen mixturn " ver" .. eist'899. Vor allem beansprucht hierin jegliche Herrschaftsaus­

übung, so auch die Leitungstätigkeit eines fürsten, ihre legitimierende Rückfuhrung auf 

dil! das Wesen des Menschen ausmachende ratio, welche sich freilich zunächst vorran-

wohl eine vom arislotelischen Bedeutungszusammenhang abweichende InterpretatIOn von E.N . VI 
8,1141 b 24 f und Pol I114, 1277 b 25 ff. zugrunde . Vgl. dazu Gilby, a. a. 0.,293, wonach sich 
die m diesen Stellen angesprochene aristotelische DifferenZierung insgesamt auf die Ausübung der 
Regierungsfunktion bezieht, mnerhalb welcher nur eme typisierende Bestandaufnahme ihrer un­
terschiedlich konkreten Anwendungsformen, nlimlich von allgemeinen Anordnungen und ElOzeI­
dekreten, getroffen wird . Vgl. auch insbesondere In Eth. VI 7, n. 1197 f; In Pol. III 3, n. 373 , 376. 

1894 11 - II 58, 6 . Vgl hiezu auch die Abhebung der "executio iustitiae, prout ordinatur ad bonum 
commune", welche somit ebenso wie die prudentla "dem KÖnige in höchster Weise eigen" sei -
wobei freilich das Schwergewicht vernünftiger politischer Leitungskunst in den Aufgabenbereich 
der Klugheit flIlIt - gegenüber der "JUstitia, quae est executiva" als Aufgabe der Untertanen in 11 -
II 50, I ad l. 

1895 11 - 1147, 12. 

1896 11 - II 47, 12; vgl. auch 12 ad I, ad 2. 

1897 ll- II 47, 12, s. auch 12 ad 3, In Pol. [[[3, n. 376. 

1898 Zur Rezeption des aristotelischen VerstlIndnisses "politischer" Herrschaft vgl. In Eth. VII! 10; 
zum Zusammenhang zwischen Herrschaftsbeteiligung und praktischer Tüchtigkeit der BOrger s. In 
Pol. III 4, zur Möglichkeit der Teilnahme aller an der Gesetzgebung sowie zur Partizipation der 
Gesetzesuntern-orfenen an der Regelung selbst kraft ihres vom Vernunftgebrauch geleiteten Ge­
setzesgehorsams, sodaß geradezu Jeder als "sich selbst Gesetz" begriffen werden könne, nämlich 
insoweit er auf diese Weise "am Ordnen eines Regelnden teilhat", vgl. I-lI 90, 3 bzw. 3 ad I; 
zum .. Staatsbürgersmn" als "Art der Klugheit", wonach die "Untergebenen" "so durch Gebot 
geleitet" werden. "daß sie dennoch sich selbst durch das freie Entscheidungsvermögen leiten", s. 
II - 11 50, 2. 

1899 Zur Kommenuerung der aristotelischen Forderung nach elOer sozial und institutionell ausgewoge­
nen PartizIpationsstruktur 10 der TraditIOn der "gemischten Verfassung" und aus Anlaß der kriti­
schen Erörterung der konkreten Verfassungsordnung der Lacedaemonler (Spartas) vgl. In Pol. Il 
13. 
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gig im Rahmen der von praktischer Vernünftigkeit geleiteten fürstlichen Gesetzgebung 

Geltung verschafft. 

18. Der Vorzugjür die Fürstenherrschaft 

Inwieweit vermag Thomas freilich darüberhinaus der im aristotelischen Verständnis 

praktischer Vernünftigkeit aufgrund der darin enthaltenen notwendig hermeneutisch­

kommunikativen Struktur sittlicher Zielorientierung umfaßten und vorausgesetzten Im­

plikation essentieller und politischer Gleichheit der freien Bürger auch institutionell 

Rechnung zu tragen? Inwiefern verlangt die Übernahme dieses Konzepts wesenhafter 

Gleichheit aller Menschen, welches sich nun nicht mehr auf den Horizont theologischer 

Grundlagen beschränken läßt, sondern auch in der Perspektive politischer Vernunft 

Gültigkeit beansprucht, auch nach einer adäquaten Berücksichtigung durch die Verfas­

sung der civitas und die rechtliche Organisation und Legitimation ihrer Herrschafts­

funktionen? Findet sich doch das darin übernommene Modell spezifisch praktischer 

Vernünftigkeit bei Aristoteles im unaufgebbaren politischen Kontext seiner institutio­

nellen Entsprechung und Ermöglichung verankert, nämlich einer republikanischen Form 

der Ämterverteilung bzw. -ausübung, dem "Reihendienst" der freien Bürgerl900
. Diese 

Verfassungsform ruht in konstitutiver Weise auf dem bewährten praktischen und auch 

"ökonomisch" sichergestellten Ethos der Bürger auf und bringt ihre diesbezügliche Un­

vertretbarkeit sowie ihre fundamentale Gleichheit gerade hinsichtlich der "Tüchtigkeit" 

zur Teilhabe an der Regierung zur Geltung l90l
. Demgegenüber erfährt der im aristoteli­

schen Modell politischer Praxis angelegte und begrifflich geforderte Egalitätsanspruch 

bei Thomas bereits hinsichtlich der notwendigen Fundierung sittlichen Strebens eine in 

sich spannungsvolle Wendung zu einem institutionellen Gefälle zwischen Gesetzgeber 

und "Untergebenen". Dies kommt in der Abspannung der wechselseitig-kommunikati­

ven Verwiesenheit praktischer Sittlichkeit innerhalb der koinonia politike zur Beanspru­

chung der "äußeren" Prinzipienfunktion des Gesetzes zum Ausdruck. Es expliziert sich 

weiters über seine Anwendung auf die Akttheorie hinaus im Hinblick auf die Ausdiffe­

renzierung der eigentümlichen politischen Praxis des Gesetzgebers auch im Rahmen der 

Tugendlehre, namentlich in der weiteren Auffacherung von "sittlicher Tugend" und 

"Gerechtigkeit", insbesondere aber hinsichtlich des Stellenwerts und Gehalts sowie der 

sachlich-teleologischen Aufgliederung der die phronesis nunmehr vertretenden "pruden­

tia". Diese Tendenzen bilden sich nicht zuletzt in der Reaktion auf die Anforderung der 

1900 Vgl. Pol II 2,1261 a 30 - 37. 

1901 Vgl.ebda.;PolIIl13,1283b42-1284a3. 
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Universalisierung sittlicher Praxis sowie den Rückgang auf die Perspektive ontologisch­

theologischcr Unbedingthcit ihrer Begründung heraus. In der Herausforderung dadurch 

treibt ja weiters gerade die vom Begriff vernünftigen trebens - in seiner universalen 

und intentionalen Wendung - nunmehr abgeleitete "verslttlichende" Funktion eines 

durch eincn praktisch-politischen Willen hervorgebrachten Gesetzes die zunehmende 

DifferenZierung zwischen "privater" Sittlichkeit einerseits und politischer Praxis des 

Fürsten andererseits voran . 

'0 geht Thomas zwar in Anknüpfung an die von Aristoteles herrührende Verfas­

sungseinteilung von einer Vielfalt möglicher Regimentsformen aus l902, welche weiters 

in Anknüpfung an diesen stets In Relation zu kontingent-geschichtlichen Bedingungen 

und materialen Komponenten ihrer Realisierung, wie etwa klimatischen, geographi­

schen und historischen Voraussetzungen, ihre PlausibilItät gewinnen l90] Freilich gilt es 

auch innerhalb divergierender Verfassungs formen und nach Maßgabe der Dichte darin 

verankerter politischer Partizipation doch stets das durch Zwangsgewalt gesicherte er­

forderliche rechtliche Gefalle zwischen der zentralen politischen Funktion regierender 

und leitender vernünftiger Gesetzgebung gegenüber den daran bloß sekundär partizipie­

renden Untergebenen l90• auch institutionell zur Darstellung zu bringenl
9<l5. Gibt Thomas 

auch In seinen Aristoteles-Kommentaren sowie im lex-Traktat der Summa theologlca 

noch einer größeren Verfassungspluralität Raum 1906, so verdichtet sich In der in ver­

gleichsweise originärerer Weise seine eigene politische Konzeption enthaltenden chrift 

.. Oc regimine principum" 1907 der Vorzug rur die Herrschaft eines Fürstenl
9<18. Zwar über-

1902 Vgl. Gtlby, a. a . 0, 294 Ir. 

1903 Vgl. In EIh . VIII 10. Zu dem die aristotelische "entelecheia" vergegenwärtigenden systematischen 
Zusammenhang von praktischer Teleologie und Praktikabilität In der VerknUpfung von " melius" 
und .. expedltlUs" vgl auch 11 - 11 40, 2 . 

1904 Vgl 11 - 1147,12; 11- 11 58,6 . 

1905 Vgl. 1-1190,3, ad 2 . 

1906 Vgl In Eth VIII 10, s . In Pol 11 14, n 310 : H '" qUlescebat enim populus a sedltione propter hoc 
quod habebant panem 111 magno princlpatu " Vgl dazu Gilby, a. a 0 , 294 f ; .Herles, a . a . 0 ., 
182 L Zum not\\endigen Zusammenhang mischen politischer Freiheit und Regierungsteilhabe 
vgl. I - 11 90. 3 Vgl auch die nachdrUckllche Darstellung der Nachteile der Monarchie in Anknüp­
fung an die alnestamentarische Tradition der Kritik der Königsherrschaft in I-lI 105, I ad 2 unter 
Hinweis auf I Sam 8,7. Insofeme greift Thomas wohl auch ein Motiv patristischer Herrschaftss­
kepsis auf 

1907 Zum Stellenwert von "Oe reglmine principum " als zentraler " politischer" Schrift des Thomas, de­
ren Systematik und Konzeptionen von Herrschaft und CIVltas fur die Interpretation und Integration 
semer übrigen politischen und rechtlichen Erörterungen Maßgeblichkelt besitzen, insofern diese 
vomiegend kommentierenden Charakter aufweisen bzw in einem vorrangig theologischen Kon­
text emgeordnet sind, .gl Ir Gebauer, Die Aufnahme der Politik des AnstoteIes und die natur­
rechtliche BegrUndung des Staates durch Thomas von Aqulllo, Stungart 1936, 10 ff. 

1908 Vgl. Oe reg. prlllc . I I, n 744 fl., 2, 3, 5 - 15 . 

389 



nimmt Thomas den gleichermaßen despotiekritischen wIe auch gegen eme feudal­

hierarchische Mediatisierung von Herrschaft gewandten Impuls der aristotelischen, fur 

die Begriffsbildung im Bereich von Herrschaft und Politik tragenden, Differenzierung 

zwischen den unterschiedlichen institutionellen Sphären von Polisöffentlichkeit und oi­

konomial909
. Er fuhrt diese nicht zuletzt im Rahmen einer Dreiteilung der phronesis in 

verschiedene Teildisziplinen der praktischen Wissenschaft nach Maßgabe verschiedener 

"Ziele" des Handeins fort 1910
• Doch verläßt Thomas in seiner argumentativen Unterstüt­

zung der Monarchie die mit dem aristotelischen Verständnis politischer Herrschaft be­

grifflich engstens verbundene Kritik an einer "homolog" -einheitlichen Konzeption der 

Leitung der civitas. In markanter Kontrastierung gegenüber dem teleologischen Argu­

ment des Aristoteles zugunsten einer stabilitätsfördemden pluralen Auffacherung und 

größtmöglichen Integration vielfältiger praktischer Zielsetzungen in der Förderung ge­

steigerter Autarkie und zielhafter Begründungskraft, welche sich umgekehrt proportio­

nal verhalten zur relativen Homogenität des Hauses, ja schließlich zur geschlossenen. 

Wesenhaftigkeit eines Menschen, verleiht Thomas der politischen Einheit der civitas -

als Funktion des gesellschaftlichen Friedens - besonderen Nachdruck l911
• In Analogie, 

freilich auch in deutlicher Unterschiedenheit zur universal begründenden, einigenden, 

aber auch schöpferisch freisetzenden "gubematio" Gottes wird nunmehr die transzen­

dentale Einheit in der "Vereinzelung" des praktischen Entschlusses eines Menschen als 

Garant gesellschaftlichen Friedens sowie der "unitas" 1912 der civitas herangezogen. 

Ebenso wie die Regierungsfunktion des Königs abbildhaft die schöpferische Liebe Got­

tes zu repräsentieren und nachzuahmen habe, gewinnt das Motiv des Friedens19lJ als 

"innerster Zweck" 1914 jeder Herrschaft eine allen politischen Reflexionen und institutio­

nellen Gestaltungsanforderungen vorausliegende Evidenzl915
. Unter Hinweis auf das 

markante aristotelische Beispiel zur Verdeutlichung des Verhältnisses von Ziel- und 

Mittelrationalität fur die konkrete prohairesis1916 stehe der gesellschaftliche Friede als 

Ziel der Politik und Forderung an den Herrscher ebenso fest wie die Aufgabe des Arz-

1909 Zur begriffiichen und nicht bloß "quantitativen" Unterscheidung zwischen "Vaterrecht" und 
"Herrschaftsrecht" vgl. ll· 11 57, 4; zur Diskussion der spezifischen Merkmale einer "politischen" 
Herrschaft s. In Pol. III 5. 

1910 Vgl. z.B. In Eth. 11, n. 6; II -1147,11. Vgl. hiezu auch Kluxen, Ethik, 67 ff 

1911 Vgl. De reg. princ. 13, n. 750, 753; 4, n. 755; 6, n. 764 ff.; 7, n. 767 ff. 

1912 De reg. princ. I 3, n. 750. 

1913 Zur "pax civitatis" in ihrem "zeitlichen" und im Verhältnis zum "universalen" Gut der beatitudo 
konkreter eingegrenzten Stellenwert vgl. auch Gliby, a. a. 0., 230. 

1914 De reg. princ. 13, n. 750: " ... ex ipso fme regiminis". 

1915 De reg. princ.13, n. 750. 

1916 Vgl. E.N. III 5,1112 b 11 - 15. 
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tes, zu heilen I91
'. Denn wie niemand, so Thomas, "über das Ziel, das er anstreben soll, 

erst Überlegungen anstellen" 191' dürfe, so sei auch die politische Vernunft auf die bloße 

Erwägung hieflir angemessener "Mittel, um zum ZIele zu gelangen" 1919, verwiesen. 

Das thomasische Verständnis der "pax" findet seine begriffliche Klärung freilich 

nicht vorrangig im Gegenüber zum Krieg, sondern vergegenwärtigt vielmehr systemati­

sche Anleihen an den ordofOrmig-relationalen Aufbau des Universums 1920. Durch die 

darin ursprünglich anklingende Analogie zur Metaphysik wird insbesondere einer in 

planer Weise uniformisierenden Deutung des Ziels politischer Einheit weitgehende 

Plausibilität entzogen. Wird doch selbst die Integration des Schöpfungsordo nicht auf 

der Grundlage der "Immanenz" eines einzelnen oder aber pluraler wesenhafter Prinzipi­

en gewonnen. Sie folgt selbst vielmehr einem gleIchsam "kommunikativen" Modell, 

d.h. sie wird in der allein die Wirklichkeit wesenhafter SeIender überschreitenden Ge­

neigtheit und relationalen Geftigtheit der Substanzen zueinander aufgesucht, wonn sie 

sich zur unauslotbaren "Fülle" des universalen SeIns weitet. 

Als Analogon zur einheitsstiftenden FunktIOn der Fürstenherrschaft dient Thomas 

neben der Heranziehung der schöpferischen, universale Einheit und die Frelsetzung un­

erschöpflicher kreatürlich-pluraler Fülle verbindenden, "Weltregierung" Gottes aber 

auch insbesondere das "monarchische" Regiment der ratio über die menschlichen See­

lenvermögen und weiters vermittels dieser über die von der .,Seele" beherrschte "Viel­

heit der Glieder" '021. Thomas zieht dabei einerseits eine genng modifizierte Form der 

aristotelischen Verhältnisbestimmung der ,.Seelenteile", insbesondere im Zeichen der 

Herrschaft des .. nous" über das Streben, sowie der formgebenden "despotischen" Un­

terworfenheit des "materialen" Körpers unter die "psyche" heran'922. Er knüpft jedoch 

weiters auch an die in der voraristotelisch-mittelalterlichen Sozialphilosophie verbreitete 

und neuplatonisch beeInflußte Körpermetaphorik l92J an, In welcher ja die Ordnung der 

1917 VgL Oe reg. princ 13, n. 750. 

1918 Ebda. 

1919 Ebda. 

1920 VgL I 103,2,3 bzw Oe reg. princ. 14, n. 757. 

1921 Vgl Oe reg. princ. 13, n. 752; 13, n. 806 f, 14, n. 808. 

1922 Vgl PoL I 5, 1254 b 2 - 9; zur aristotelischen Lehre von den Seelenteilen, Insbesondere zur 
.. Teilhabe" des .,orektikon" am logos, vgl. auch EN I 13, 1102 b 28 - 31; weiters im Kontext einer 
alle Lebewesen umfassenden - gestuften - Seelenlehre sowie im Hinblick auf die Wahrnehmungs­
verwiesenhelt menschhcher Erkenntnis s. Oe anima 112,413 b I I ff.,1I4, 415 a 14 ff.; 1lI 4, 429 
a 10 ff. Zur Rezepllon durch Thomas s. vor allem In Pol. I 3, n. 64 S. jedoch die Analogie der 
Königsherrschaft zur "Wirksamkeit" der "Seele im Körper" - dies wiederum in Entsprechung 
zum "op(us) Dei", .,quo mundum institutum gubemat" - in Oe reg. princ. I 14, n. 808. 

1923 Hier seien etwa der Timaios-Kommentar des Chalcldlus, weiters daran anknüpfend Im 12. Jhdt. 
Wtlhelm v. Conches' "Glosae" zum Kommentar des Macrobius und zu .. Timaios Chalcldius", Jo­
hannes v. Sahsburys "Polycratlcus" sowie im 13. Jhdt. Vmzenz v. Beauvais' .. Oe eruditione filio-
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politischen Gesellschaft nicht in der "politischen" Natur des Menschen selbst begründet 

werden kann, sondern nur auf dem Wege einer gleichsam organologischen Harmonisie­

rung grundlegend verschiedener sozialer Rollen l924
. Nicht von ungefähr finden daher 

mittelalterliche Korporationstheorien im Zeichen des "body politic" 1925 ihren theologi­

schen Angelpunkt in der Frage nach der gemeinsamen Verfallenheit aller Menschen an 

die "Erbsünde" 1926 und demgemäß, wie bereits dargestellt, ihren institutionellen Nieder­

schlag in der wesenhaften Ungleichheit und rationalen Uneinholbarkeit je spezifischer 

gesellschaftlicher Aufgaben und ständischer Rollen im gleichsam "heilsökonomischen" 

Aufbau eines nur metaphysisch-eschatologisch zugänglichen gesellschaftlichen Ganzen. 

Die Heranziehung einer solchen organologischen Metaphorik verleiht freilich dem in 

der platonischen Lehre von den Seelenkräften dem vernünftigen Seelenteil 1927 bzw. 

"Überlegungsvermögen" korrespondierenden sowie im Rahmen einer zur Korporations­

theorie erweiterten homologen, nämlich nicht nur "seelen" - sondern auch "körperanalo­

gen" , Sozialtheorie den "Kopf" 1928 vertretenden Stand, etwa den "principales", einen 

hierarchischen Vorrang, welcher darüberhinaus gar noch durch die unmittelbare Paral­

lelisierung zu den "caelestia" im kosmologischen Ordnungsgefiige unterstrichen 

wird l929 Diese Legitimationsfigur erscheint indes trotz ihres korporationstheoretischen 

Anspruchs geeigneter, einem Modell durchgängig hierarchisierter ständischer Partikula­

risierung von Macht Plausibilität zu verleihen, als die Ausdifferenzierung einer einheit­

lichen Regierung argumentativ zu stützen. Beruht ein solch körperanaloges Gesell­

schaftsmodell doch nicht auf der - bloß kontingent differenzierten - Aktualität eines all­

gemeinen Vernunftprinzips, sondern veranschaulicht vielmehr die wechselseitige Ver­

wiesenheit und Ergänzungsfunktion ursprünglich in sich verschiedener gesellschaftli­

cher Aufgaben l91o
. Dieses Konzept vermeidet im Rahmen seiner durchgängigen Ver-

rum nobilium" genannt. Vgl. hiezu insbesondere die differenzierte und ausführliche Darstellung 
mittelalterlicher Quellen der Sozialphilosophie in ihrem geschichtlich-philosophischen Kontext 
bei Kälmel, Soziale Reflexion, 33 ff.; 126 ff., 143 ff. 

1924 Vgl. Kälmel, Soziale ReflexIOn, 129; s dazu 0., Teil 2, lU 14. 

1925 Vgl. Gilby, a. a. 0., 251 ff. 

1926 Vgl. dazu Gdby, a a. 0.,257 ff. 

1927 Zur platonischen Unterscheidung der drei "Seelenteile" sowie zur homologen Parallelisierung von 
"Nähr"-, "Wehr"- und Philosophenstand In der polis vgl. Plalon, Politeia IV 11, 435 b - 17, 
444 a; zu ihrer Rezeption in der mittelalterlichen Korporationstheorie vgl. Kälmel, Soziale Refle­
xion, 126 ff. 

1928 Zur platonischen Körpennetaphorik In der Darstellung seiner Lehre von den "Seelenteilen", ins­
besondere zur privilegierten Rolle des "Haupt(es)" als Ausdruck des "erste(n) Ursprunges) der 
Seele", vgl. Plalon, Timaios 31,69 c ff.; 43, 90 a. 

1929 S. "Timaios Chalcidius", c. 231 - 233, zit. nach Kälmel, Soziale Reflexion, 126 f. 

1930 Diese Perspektive wird auch durch den ursprünglich "politischen" - und nicht etwa anthropolo­
gisch-biologischen - Kontext und Stellenwert der platonischen Lehre von den drei Seelenvennö-
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schränkung von sittlicher und sozialer Komplementarität ständischer Aufgaben nicht 

nur die Reflexion auf ein dem Menschen als Menschen - Jenseits vorgängiger hierarchi­

scher DifferenZierungen - angemessenes Verständnis praktischer Sittlichkeit. Es läßt 

sich in diesem Ilorizont auch keine Ausdifferenzierung der Aufgaben spezifisch politi­

scher Vernünftigkeit zur Geltung bringen, welche über die Erfullung bloß ständisch 

funktionalisierbarer und festschreibbarer Pflichten hinausreichen Sei es zwar, daß diese 

auf die komplementäre Ilarmonisierung mit anderen "Körperteilen" ausgenchtet sind -

so vermeiden sie doch die praktisch verantwortlIche StellungnaIune zum "Ganzen" der 

vernünftigen Ordnung der civitas und deren Rückführung auf einen allgemeinen Begnff 

von I1umanität und bürgerlicher Praxis. Eher noch vermag die gleichfalls von Thomas 

zitierte und auch bei Aristoteles - freIlich nur in ihrer Überbietung - anklingende "Bie­

nenmetaphorik"19JI dem Anspruch der polItischen Leitung emer auf gelingende Koope­

ration und praktische KommunikatIOn vemlesenen Gesellschaft - von überdies gegen­

über der polis zunehmender Ausdehnung und Komplexität - bildhaften Nachdruck zu 

verleihen . 

Im Gegensatz zu diesem organologischen Gesellschaftsmodell artikuliert sich bei 

Thomas in der speZifischen Inpfllchtnahme polItischer Gesetzgebung durch das "bonum 

commune", welches in seinem universal-transzendentalen Charakter darüberhinaus 

auch jeder einzelnen sittlichen Praxis fundierend zugrundeliegt, in zentraler Weise das 

Erfordernis eines gleichsam ontologisch bzw. aktmetaphysisch "verallgemeinernden" 

Rückbezugs fürstlicher Leitungsaufgaben. Enthält doch schon der aristotelische Begriff 

vernünftiger Praxis der Bürger - als immer schon politischer PraxIs - als begrifflich in­

härentes Erfordernis den Anspruch in sich, ein auch speZifisch praktisch bestimmbares 

und kontmgent einläsbares Allgemeines menschlIcher Vernunfttätigkeit zum Vorschein 

zu bringen. Dies geht nicht zuletzt aus der notwendig kommumkativ-hermeneutlschen 

Struktur ihrer rationalen Vergewisserung hervor, die eine Immancnte Öffnung und Be­

zogenheit auf die sittliche Praxis gleicher Subjekte praktischer Vernünftigkeit erzeugt 

und voraussetzt. Diescr Anspruch allgemeIner Maßgeblichkeit und Übung in der Bür­

gergemeinde findet seine Grundlage aus aristotelischer Sicht freilIch nicht In einem ge­

genübcr den kontingenten VerwirklIchungsformen menschlIcher Sittlichkeit abgehobe­

nen - und insoferne Jpe::ifisch "politischen" - Ziel bZ\\. Maßstab. Er ruht vielmehr auf 

dem für das Gelingen politischer Praxis und damit die Konstitution eines konkreten In-

gen gestützt, eine Einordnung an die ja auch die arislolelische Seelen lehre - in einer semer Pohtik­
konzeption entsprechenden, modifizierten Form - anknüpft 

1931 S De reg. pnnc. I 3, n. 75'2, vgl. Pol. I 2, 1253 a 7 - 9; zu deren Bedeutung bel Johannes v Sales­
bUf) vgl. hO/me!, Soziale RenexIon, 143 ff, s. Johannes v. Sa/esbury, Polycraticus VI, 21, Zlt 
nach ebda. 
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stitutionellen Entfaltungsraums menschlicher Freiheit immer schon vorauszusetzenden 

Stand einer enhvickelten, reifen Tugendhaftigkeit der Bürger auf, welche in der Errei­

chung und Vermittlung eines zielhaften "mittleren" Maßes nicht nur der Praktikabilität 

politischen Ethos Rechnung trägt, sondern auch dessen allgemeine teleologische Maß­

stäblichkeit einschließt. 

Indes zeigt es sich, daß in der thomasisehen Analogisierung der politischen Regie­

rungsaufgabe zur menschlichen "ratio practica" - und nicht etwa in der diesbezüglichen 

Heranziehung eines bloß spezifisch-"arbeitsteilig" wirksamen, sei es auch des höchst­

rangigen, "Seelenvermögens" - das ordoförmige Konzept einer "organologischen" Par­

tikularisierung politischer Leitungstätigkeit bereits aufgesprengt und überboten wurde. 

Denn es ist der praktischen Vernunft im aristotelisch-thomasischen Verständnis eigen­

tümlich, daß sie keine partikulären Güter neben anderen, etwa - von triebhaften See­

lenkräften mobilisierten - naturalen Zielen, verfolgt oder aber in Konkurrenz zur "rnut­

artigen" 1932 Bewegung des Willens begriffen werden kann. Vielmehr hat sie in ihrer 

"formalen" Fundierung durch das "bonum in communi" bzw. den "finis ultimus" die 

Gesamtheit menschlich-kontingenter Selbst- und Welterfahrung stellungnehmend zum 

Gegenstand. Ebenso verhält es sich nach Thomas auch mit der umfassenden "ordnen­

den" Bezogenheit der einheitsstiftenden, integrierenden Funktion der furstlichen Lei­

tungstätigkeit gegenüber der aufbrechenden Pluralität und Divergenz menschlicher 

Zielverfolgungen und einer sich gegenüber der Politik ausdifferenzierenden praktischen 

Sittlichkeit der Bürger. Ist doch in der Inanspruchnahme einer "spezifischen" und ein­

heitlichen politischen Regierungsfunktion, welche die "Lenkung" der gesamten "multi­

tudo" umfaße9J3 sowie die Formulierung eines allgemeinen sittlichen Maßstabs geltend 

macht, der traditionelle "organologische" Befund mittelalterlicher Sozialmetaphorik 

und ständischer Gesellschaftsökonomie bereits überv.1IDden. Die nachdrückliche Anfor­

derung der "Einheit" in der "Regierung und Len1:ung" der civitas zur Beförderung des 

allen gemeinsamen "Gemeinwohls" mit "vereinte(r) Kraft"1934, welche im Vorzug der 

Monarchie, also der Herrschaft eines einzelnen, ihre verfassungsmäßige Bekräftigung 

erfahrt, steht vornehmlich im Dienst solch praktisch-politischer Allgemeinheit aristoteli­

scher Provenienz. Diese muß jedoch im Gegensatz zu ihrer konkreten Vorausgesetztheit 

in der koinonia politike nunmehr in gewandelter Form als auf die Sittlichkeit der Bürger 

als ihr Gegenüber bezogene gesonderte politische Praxis heraustreten. Als solche voll­

endet sie sich zwar nicht in der Erfiillung "aristokratischer" Ständepflichten. Doch be-

1932 Plalon, Politeia IV 14,439 e; 15,440 e. 

1933 11- n 47,10. 

1934 De reg. prine. 14, n. 755. 
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ansprucht sie als pohtisch schlechterdings allgemeine Praxis die begriffliche Verbin­

dung von fundierender Universalität des allen gemeinsamen und sittlich schlechthin be­

gründenden "bonum commune" einerseits und der allein konkrete geschichtliche Ak­

tualität und eine einheitliche IIandlungswirklichkeit stiftenden intentional-stellungneh­

menden Tat eines Menschen Im Vollzug semes Wesens - als der auf die UnIversalität 

des "Seins" hin geöffneten "Geistseele" - andererseits. Das von Thomas ins Zentrum 

seiner Verfassungserörterung gerückte institutionelle Einheitserfordernis stellt sich da­

mit wesentlich als Funktion der die ständische Partikularisierung ablösenden und vom 

Modell der aristotelischen Bürgergemeinschaft beeinflußten Allgemeinheit sittlich-poli­

tischer Praxis dar Deren konkrete rechtliche Einlösung in der Gestalt eines monarchi­

schen Regiments trägt weiters dem wachsenden Bev.'Ußtsein rur die aus der Eingebun­

denheit in die Ethosformigkeit der koinonia politike heraustretenden Wirkmächtigkeit 

des je konkreten praktisch-"intentionalen" Entschlusses menschlicher Freiheit Rech­

nung. Diese kommt jedoch institutionell nur im Rahmen der relativen Polarisierung 

bzv.:. des Gefalles zwischen der "einigenden" Lenkung durch den tugendhaften Fürsten 

einerseits und der aus der eigentlich politischen Verantwortung zugunsten gesteigerter 

Dynamik und Eigenständlgkeit ihres vernünftigen Selbstvollzugs entlassenen Sltthch­

keit der Untertanen andererseits zur Geltung. Die Grundlage hiefiir bilden Ansätze zum 

deutlichen Abbau einer gemeinsamen praktischen Lebensform nach dem Modell der ari­

stotelischen pOliS I9JI
, \velche geeignet wäre, die Unrmttelbarkeit von allgemein Sittlicher 

und - gerade in Ihrer ermöglichenden Bezogenheit auf diese - immer schon als politisch 

zu begreifender Praxis zu der von ihr getragenen "Verfassung" der Bürgergemeinde zu 

erzeugen. Unter dieser Voraussetzung vermag nun nur die durch das "bonurn in com­

muni" transzendental finalisierte, einheitliche Struktur der praktischen Willensbildung 

eines einzelnen Menschen ein hinreichendes Maß an positiver Bestimmtheit politischer 

Praxis zu gewährleisten. Denn es treten die im aristotelischen Vorbild integrativ aufein­

ander bezogenen systematischen Funktionen praktischer Vernunft auseinander. Darm 

kommt eine deutlichere Dialektik und Polarisierung von verantwortlicher Orientierung 

des sittlichen Handeins des einzelnen - als der allgemeinen Aufgabe jedes Bürgers - ei­

nerseits und deren begrifflich immanenter gewissermaßen "politischer" Komponente, 

nämlich der Anforderung einer menschliche Praxis ,,kommunikativ erweiternden" und 

solcherart erst teleologisch ausreichend fundierenden Ordnung der politischen Gemein­

schaft, zum Vorschein. Von daher erschheßt Sich ja allererst der Bedarf nach einer auf 

das vernünftige Ganze der Gesellschaft gerichteten spezifisch politischen Rationalität, 

welche sich von Ihrem Begriffe her aber auch an den Anforderungen der jedem Men-

1935 Vgl. Gllby, a a. 0., 220. 
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sehen zugänglichen praktischen Vernünftigkeit zu bewähren hat. Die solcherart in An­

spruch genommene zweifache "Allgemeinheit" politischer Praxis - welche in ihrem ari­

stotelischen Begriff stets noch differenzlos ineinsgesetzt ist - vermag nun nur vermittels 

der individuellen "Besonderung" in der sittlichen Praxis emes einzelnen, jedoch in ex­

emplarischer Weise tugendhaft bewährten Repräsentanten zusammengedacht zu wer­

den. Sie erfährt darüberhinaus eine gleichsam transzendental-universale "Vertiefung" 

ihrer Zielorientierung durch den Begriff des "bonum commune", welche ihrerseits kor­

reliert ist mit der beginnenden "diversitas" konkreter "privater" Zielverfolgung. Diese 

findet sich nicht zuletzt freigesetzt und dynamisiert durch eben jene transzendentale te­

leologische "Tiefenstruktur" und "formale" Finalisierung jedes vernünftigen Strebens, 

nämlich durch "bonum in communi" bzw. "finis ultimus", auf seine eigene Natur hin. 

Nur auf der Grundlage einer monarchischen Regierungsform kann es daher aus der 

Sicht einer bloß personell darstellbaren Ausdifferenzierung politischer Vernunft gelin­

gen, beide Aspekte in der Fortentwicklung politischer Teleologie systematisch zu inte­

grieren. Nur in diesem institutionellen Rahmen läßt sich für Thomas eine gleichermaßen 

universal im "bonum commune" verankerte - solcherart auch jegliche einzelne sittliche 

Praxis als immer schon immanentes, wenngleich "formales" Strebensziel umgreifende -

und dennoch allererst durch die gesetzgebende "ordinatio rationis" konkret zu orientie­

rende praktische Ziel bestimmung hinsichtlich der gesamten multitudo bzw. der civitas 

als ganzer l936 zur Geltung bringen. 

Damit läßt sich der politische Stellenwert einer einheitlichen "rationalen" Leitung 

durch den Fürsten in ihrer Analogisierung zur menschlichen Vernunft selbst also nicht 

aus einem unmittelbar homologen, organologisch-"arbeitsteiligen" Gesellschaftsbefund 

ablesen. Vielmehr soll sie im Gegenteil den unabdingbar begründenden Anspruch ihrem 

Begriffe nach allgemeiner, d.h. jedem Menschen als Menschen zukommender und in 

zentraler Weise sein Wesen entfaltender, praktischer Vernünftigkeit hervorheben, deren 

exemplarisch-paradigmatische Spitze und Vollendung sie im Kontext geänderter ge­

schichtlicher und sittlich-theologischer Rahmenbedingungen darstellt. 

Darüberhinaus wird der solcherart "politisch" und nicht ständisch zu deutende Cha­

rakter der fürstlichen Leitungsaufgabe insbesondere auch durch die akzentuierte An­

knüpfung an die aristotelische "Sozialmetaphorik" 1937 in der Erläuterung des Begriffs 

vernünftigen Strebens gestützt. In Umkehrung der herkömmlichen Deutungsrichtung 

1936 Zur "Mehrdeutigkeit" ("ambiguity") des Begriffs des "bon um commune" in der Differenzlertheit, 
aber auch Bezogenheit des allgemeinen poil/ischen Ziels Im Verhältnis zum universal-(akt-)meta­
physischen "bonum in communi" vgl. etwa auch Gliby, a a. 0., 242 f. 

1937 Vgl. Pol. 15,1254 b 2 - 9. Vgl. auch deren Rezeption bei Thomas in In Pol. I 3, n 64; vgl. hiezu 
1. M Bly/he, Ideal Govemment and the Mixed Constitution in the Middle Ages, Princeton - Ox­
ford 1992, 44 f. 
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homolog-organologischer Bildhaftigkeit zieht Aristoteles seinerseits - freilich ebenso 

WJe Platon im Kontext politischer Erörterungen - konkrete Verfassungs formen zur Er­

läuterung und Abgrenzung des Stellenwerts praktischer Vernunft heran. Tm Gegensatz 

zur "despotischen", nämlich Ihrem Begriffe nach vollständigen und unmittelbaren Un­

tcn. ... orfcnheit des "Körpers", also der "Materie", unter die "Seele", also Ihre spezIfi­

sche Form, worin sich ein allgemein metaphysisches Begründungsverhältn1s aufeinan­

der bezogener analoger KonstitutIOnsprinzipien auch anthropologisch expliziert, weist 

er der spezifischen "Herrschaft" der Vernunft ein gleichsam "politisches" oder "monar­

chisches" Regiment über das begehrende Streben zu. Dieses Bild darf freilich im Lichte 

der teleologischen Verknüpfung der vernünftigen Praxis der Bürger selbst mit der eben 

allererst als "politisch" zu qualifizierenden konkreten Form der Polisherrschaft nicht als 

eindimensionale, monolIneare Ableitung des Begriffs praktischen Strebens von einer 

partikulären Form gesellschaftlicher Herrschaftsausübung verstanden werden. Vielmehr 

schafft diese Analogie ein wechselseitiges Interprctationsverhältnis l9J8 , welches auch die 

unabdingbare, ja unmittelbare Vemiesenheit "politischer" Herrschaft auf den gelebten 

praktischen Ethos der Bürger reflektlert I919. In beiden aristotelisch-thomasischen Sicht­

weisen der spezifischen "Herrschaft" der ratio, nämlich der monarchischen und der po­

litischen, welche ja für Thomas letztendlich als "natürllche" Vorlage seiner politischen 

Körpermetaphorik dienen sollen, ist ebenso eine gleichermaßen umfassende wie funda­

mentale Begründungsqualität praktischer Vernunft in ihrem Verhältnis zum menschli­

chen Streben eingeschlossen. Weiters reflektiert sich darin in bildhaft-analoger Weise 

auch ein grundlegend diskursiv strukturiertes Deutungsmodell, gleichsam nach dem 

Vorbild rechtlich-kommunikativer "Anerkennung". So wird schon auf der immanent­

anthropologischen Seite dieses sich wechselseitig interpretierenden Vergleichspaares 

zur Deutung "rationaler Leitungsfunktionen" , also im Horizont des vernünftigen, te­

leologischen Aufbaus menschlichen Strebens, das Schema eines linear-despotischen 

Diktats der Vernunft ebenso zurückgewiesen wie deren gleichsam bloß ständisch-" ari­

stokratische" Aufgabenbestimmung. Dies muß folglich umso mehr auch für die nach 

dem Vorbild der im tätigen Wesensvollzug des Menschen wirksamen ratio gestaltete 

Herrschaft in der BÜJgergemeinde gelten. 

Darüberhinaus findet weiters in der thomasischen Aufnahme und Weiterftihrung die­

ser wechselseitigen funktionalen Analogisierung von menschlicher ratio-Natur und Po-

1938 Dies gill trOIZ des filr Anslolcles In gewissem Ausmaß charakteristischen Vorrangs "praklischer" 
Paradigmenblidung, etwa auch in der analogen Heranziehung vemünftig-selbstt1!tiger "Praxis" zur 
Deutung gerichteter Naturbewegung. Vgl. dazu 0., Teil I, I 3. 

1939 Zur "Ethosunminelbarkeü" als Begriffsmerkmal "politischer" Herrschaft bei Aristoteles so., 
Teil 1,111 10. 
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lisherrschaft eine begriffliche Annäherung zwischen der die Einheit gewährleistenden 

monarchischen Regierungsform und dem seinem Wesen nach auf praktische Vernünf­

tigkeit gestützten Verständnis "politischer" Herrschaft statt l940
. Diese systematische 

Verbindung liegt ja auch dem thomasischen Konzept einer "gemischten Verfassung" 

zugrunde1941 und bezieht in maßgeblicher Weise eine historisch wirkmächtige Fehlinter­

pretation der von Aristoteles angegebenen institutionellen Gewährleistung der "republi­

kanischen", nämlich auf die Prinzipien von Gleichheit und arete gestützten, gleichen 

Herrschaft aller konkret freien und bewährten Bürger mit ein 1942
• 

Weiters kommt in der thomasischen Behandlung der aristotelischen "Sozialmeta­

pher" auch eine dem veränderten, nämlich deutlicher "intentional" gefaßten, handlungs­

theoretischen Konzept und dem darin stattfindenden Aufbau praktischer Teleologie ent­

sprechende Ausdifferenzierung der naturalen, triebhaften Strebenskomponente zum 

Vorschein - wodurch ja die "naturales inclinationes", wie bereits dargestellt, aus dem 

gleichförmigen Konzept immer schon vernünftigen Strebens als gleichsam natural ge­

wendetes "hypokeimenon" hervortreten. Explizit erweitert Thomas den exemplarischen 

Charakter der im aristotelischen Beispiel angeführten ratio-"Herrschaft" über menschli­

ches Streben auch auf die unmittelbar triebhafte Leitung vorreflexiver Natumeigungen 

und Antriebe durch die Einwirkung der Sinne1943 In der neuerlichen Rückwendung die­

ses Modells auf die menschliche Gesellschaft vermag er insbesondere der Herausforde­

rung durch die verstärkt hervortretende "diversitas" menschlicher Strebungen einer sich 

gegenüber der "Politik" herausdifferenzierenden, auch individuell zu orientierenden 

Praxis sittlicher Zielverfolgung Nachdruck zu verleihen. Er unterstreicht damit weiters 

bildhaft die von ihm ausdrücklich hervorgehobene kommunikative Bezogenheit der Kö­

nigsherrschaft als politische Herrschaft auf die verantwortliche Freiheit ihrer Unterge­

benenl944
. In Konfrontation mit der zunehmenden Pluralisierung gesellschaftlicher Pra-

1940 Vgl. In Pol. I 3, n. 64. 

1941 S.u., Teil2, III 20. 

1942 Vgl. Pol. 1lI 6, 1279 a 10; s. den thomasischen Kommentar in In Pol. I 1, n. 15, 13, der die den sy­
stematischen Kontext verändernde lateinische "Fehlübersetzung" Moerbekes zugrunde liegt. Vgl. 
dessen Aristoteles-Ausgabe I I, 1252 a 15 f., in der hmsichtlich der Btirgerbeteiligung an der Re­
gierung die bei Aristoteles mit "abwechselnd" ("kata meros") gekennzeichnete Partizipationswei­
se mit "teilweise" ("secundum partem") wiedergegeben wird. Zu diesem quellengeschichtlichen 
Zusammenhang vgl. Blythe, a. a. 0., 43 ff.; s. auch ausfuhrlicher u., Teil 2, 1lI 20. 

1943 Vgl. In Pol. I 3, n. 64. Abweichend von Aristoteles fuhrt Thomas aus: " ... sed appetitus potest mo­
veri non solum a ratione, sed etiam a sensu et ideo non totaliter subitcttur rattoni In utroque au­
tem regtmine mani/estum est, quod subiectio est secundum naturam, et expediens." V gl. dazu die 
explizite Einschränkung der Vernunft-"Teilhabe" der weiteren "Seelenteile" auf das "begeh­
rend"-strebende Vermögen in Abgrenzung gegenüber dem bloß vorhuman-vegetativen Anteil in 
E.N. I 13, 1102 b 28 - 31. 

1944 Vgl. Blythe, a. a. 0., 44 ff. 
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xis und sittlicher Zielvorstellungen thematisiert Thomas in seiner ausflihrlichen Reflexi­

on auf die VorteIle der monarchischen Regierungsform - neben deren fundamentalem 

Bezug wie deren Analogie zur ratio practica - auch die Suche nach einem einheitlichen 

und wirkmächtigen "Träger" und effektiven Substrat politischer Vernunft, in dem auch 

Strebe- und Durchsetzungsvermögen in zentraler Weise verbunden slOd l94l
• Dieses soll , 

ähnlich den begrifflich relativ verselbständigten "inclinationes natural es " , also den na­

türlichen Antrieben in der Selbstbestimmung der einzelnen, jedoch noch fernab der sitt­

lich neutralen AusdlffereOZlerung eines souveränen Machtmonopols akzentuierter zur 

prache kommen Dabei gilt es, nun auch der Geltendmachung politisch-allgemeiner 

Zielorientierung - Im leichen des universalen "bonum commune" und jeweils konkreti­

siert durch das im eigentlichen Sinne "praktisch" -gesetzgebende Urteil des Fürsten 946 -

instrumentelles Gewicht und ein hinreichendes Substrat effizienter Bewegung des poli­

tischen Willens zu verschaffen. 

Die Geltendmachung politischer Einheit auf der Grundlage der monarchischen Re­

gierungsform spiegelt solcherart maßgeblich die thomasische Aktrnetaphysik wider. Sie 

reflektiert auch im Rahmen seiner politischen Theorie in signifikanter Weise die Im 

Verhältnis zum - homogeneren - aristotelIschen Konzept vernünftigen Strebens hervor­

tretenden veränderten Akzentsetzungen, ja deutlIcheren begrifflichen Polarisierungen, 

insbesondere in seiner dialektisch differenzierten Vermittlungsweise von Vernunft und 

Wille. Thomas verbleibt weiters solcherart 10 einem homolog-aktrnetaphysischen Mo­

dell der Herausbildung spezifisch politischer Vernünftigkeit und "staatlicher" Einheit 

befangen. Dieses kann folglich vorerst nur personalisiert, also noch diesseits deren 

staatsphilosophischer Lösung, etwa anhand \'on Souveränität und freiheitssichernder 

demokratischer Rechtsstaatlichkeit, vielmehr also Im Rekurs auf die einheitliche Füh­

rung und den vernünftigen Willen eines einzelnen tugendhaften Fürsten zur Darstellung 

gelangen. Thomas wahrt darin freilich auch den bereits von Aristoteles - in wenngleich 

noch spannungsloserer Form - herrührenden grundlegenden begrifflichen Bezug politi­

scher Praxis und ihres Durchsetzungsvermögens zu einem rationalen Fundament sowie 

zu dem aus thomasischer Sicht dazu korrelierten universal-vernünftigen Ziel. 

Daneben bahnt sich aber auf diese Weise auch eine deutlicher "instnunenteIl "-tech­

nisch akzentuierte Sicht der rechtlichen Verfaßtheit der civitas und ihrer Regierung den 

Weg, wie sie etwa bereits durch die markantere Ausdifferenzierung der "prudentia" als 

gegenüber der teleologischen "iustitia" weiter verselbständigte Tugend unterstrichen 

wird, welche solcherart der bewährten Verfiigbarkeit der ,,Mittel" (der "ea qui sunt ad 

1945 Vgl. De reg , prmc. I 3, n 750 f, msbes . I 4, n. 755, wonach "vereinte Kraft ..• zur Herbeifilhrung 
des Erfolges Wirksamer" sei, "als "'enn sie zerstreut oder geteilt wlIre ," 

1946 Vgl. 1\ - 1\ 47,12 
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finem") und der Konsolidiertheit mittelrationalen Wissens größeres Gewicht verleiht. 

Darüberhinaus betont Thomas die "Nützlichkeit" der Fürstenherrschaft zur Erhaltung 

cines - wohl teleologisch verstandenen - gesellschaftlichen Friedens l94
\ insofern diese 

gerade auf der darin wirksamen "vereinte(n) Kraft" 1948 beruhe. 

In den Kontext dieser systematischen Forderungen nach Geltendmachung einer spe­

zifisch praktisch-politischen Rationalität sowie nach Steigerung ihres effektiven Durch­

setzungsvermögens fügt sich abcr auch als historisches Motiv der Bevorzugung der 

Monarchie gegenüber Aristokratie/Oligarchie und PolitielDemokratie die Abwehr einer 

feudal-ständischen Herrschaftspartikularisierung. Denn diese steht dem Begriffe einer 

auf ihre eigene bzw. die Natur des Menschen gegründeten civitas entgegen und weist 

eine gesteigerte Anfälligkeit und systematische Offenheit gegenüber dem Eindringen -

feudal formulierter - kirchlicher Suprematsansprüche auf. 

19. Zu Tradition und Stellenwert der "gemischten Verfassung" 

Zwar sucht Thomas, solcherart auch das fürstliche Regiment in das von Aristoteles 

überlieferte Modell einer wechselseitigen begrifflichen Bindung der Politik an ihre 

praktische Bewährung einerseits wie auch andererseits der Verwiesenheit praktischer 

Klugheit und sittlicher Verantwortlichkeit auf deren politische Einlösung als ihre spezi­

fische Vollendung einzuholen, ja als dessen bevorzugte konstitutionelle Verwirkli­

chungsform zur Geltung zu bringen. Doch gelangen die genannten politischen Heraus­

forderungen nicht nur in der Person des "princeps" und als Anspruch an seine vernünf­

tige Gesetzgebung zur Darstellung. Vielmehr findet dieser Zusammenhang darüberhin­

aus auch seinen verfassungsmäßigen Niederschlag schwerpunktmäßig in der thomasi­

schen Fortführung der Tradition der "wohlgemischten" Verfassung. 

Artikuliert sich in der Heranziehung antiker Traditionen und Vorbilder zunächst die 

zentrale systematische Verpflichtung gegenüber dem aristotelischen Konzept praktisch­

politischer Vernünftigkeit, so findet sich Thomas freilich gerade hinsichtlich seiner Er­

örterungen zur Theorie des "regimen mixtum" auch in einem umfassenderen, in die 

Vorsokratik ausholenden, mindestens mit Thukydides einsetzenden 1949 und vermutlich 

auch von der Sophistik beeinflußten 1950 Traditionszusammenhang wieder. Die gemischte 

1947 Vgl. Oe reg. princ. 13, n. 750. 

1948 Oe reg. princ. 14, n. 755. 

1949 Zur Quallflkation der in Athen im Jahre 411 v. ehr. in Ablösung einer restriktiven Oligarchie ein­
gefuhrten sogenannten "Herrschaft der Fünftausend", nämlich einer "Mittelklasse" hinreichend 
Wohlhabender, als gemischte Verfassung vgl. Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krie­
ges J, 8, 97. Vgl. dazu Aa/ders, Gemischte Verfassung, 23 ff. 

1950 Vgl. Aa/ders, Gemischte Verfassung, 27 ff.; zu diesem unsicheren Befund s. auch Blythe, a. a. 0., 
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Verfassung wird zwar bereits von Platon - als ,.zweitbeste" Verfassung - im "Menexe­

nos" _Dialog l911 sowie im dntten Buch der .,~omoi·d9<2 auch systematisch reflektiert. 

bleibt dabei jedoch ihrem Begnffe nach weiterhin auf die ,.mäßigende" Einschränkung 

einer mangelhaft geglückten "besten Verfassung"'9l3 bezogen. Indes v.ird sie erst von 

Aristoteles - unter Einbeziehung der thukydidischen Wertschätzung der ,.mesoi" - auf 

den Begriff gebracht und zur Digmtät einer eigenständigen teleologischen Fonn, ja zur 

"Verfassung schlechthin" erhoben 191'. Ungeachtet der hellerustlschen Verfassungsv.lrk­

lichkeit, ja abgekoppelt von dieser, wirkt die .. gemischte Verfassung" bis in die Spätan­

tike, insbesondere in der römischen Stoa durch Polybius und Cicero, weiter. Ihre Tradi­

tion bricht freilich In weströmischer Zelt jäh ab und findet im Mittelalter allenfalls im 

überlieferten Topos des tyrannisch auf sein Eigeninteresse ausgerichteten Königs -

erstmals durch ISldor von Sevilla - eine marginale Würdigung ihrer Thematik 9l' . Dieses 

Motiv geht freilich vorrangig aus einem Konzept theologisch-feudaler und kirchlicher 

DisZiplin unterworfener PflichtenbIndung hervor, bewahrt Jedoch in seinem Ausgang 

von der etymologischen Herleitung des .. rex" -Titels vom Begnff des "recte faciendum" 

auch einen Restbestand an antiker Regierungsklugheit l9l6, Erst die erste lateinische 

Übersetzung der Politik des Aristoteles durch Moerbeke bildet die Voraussetzung dafür, 

daß die Thematik des ,.regimen mixtum" im Aristotelismus des Hoch- und Spätmittel­

alters, erstmals jedoch durch Thomas von Aquin, erneute Beachtung und Aufnahme fin­

det 191', 

Kennzeichnend rur das überlieferte ~10dell der .. gemischten Verfassung" ist dabei 

vornehmlich die "äußerliche" spannungsvolle Verbindung verschiedener, prinzipiell be­

lieblger'918. Ja möglichst vieler heterogener und sich dadurch wechselsseitig gleichsam 

"mäßigender" institutioneller Komponenten und unterschiedlicher Bevölkerungsgrup­

p<!11 unter Heranziehung eines je anderen Maßstabs der Regierungsbeteiligung. Aus die­

ser - selbst in ihrer begrifflichen und prinzipienhaften Fassung bZ\\-. Differenzierung bei 

Platon - überwiegenden antiken TraditIOn, für die zumeist die Verfassung Spartas als 

14 

1951 Vgl P/alon, Menexenos 8, 238 d. 

1952 Vgl. P/alon, ~omol III 11,691 c - 15,702 e, IV 5, 712 c ff; VI 5, 756 e ff. 

1953 Vgl P/a/on, !':omol 111 11,691 d ff.; Aa/deTs, Gemischte Verfassung, 42; BlYlhe, a. a. 0., 15 rf. 
1954 Vgl Pol. IV 11, 1295 a 25 ff. 

1955 Zur Übersicht Ober diese Entwicklung vgl. Bly/he, a. a 0,29 ff 

1956 Vgl. ISldoT >'On Sevilla, Etymologiarum sive Onginum Libri XX, 9, 3, vgl. Blythe, a. a. 0., 30 ff 

1957 Vgl. Bly/he, a. a 0.32 ff. 

1958 HmsichtlIch Platons .. ]\;omoi" vgl. dazu Aa/deTs, Gemischte Verfassung, 42 f. 
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korrespondierende geschichtliche Wirklichkeit herangezogenl9l9 wird, tritt allein die ari­

stotelische "wohl gemischte Verfassung" in signifikanter Weise heraus. Diese markiert 

die Abkehr von einer begrifflich zufälligen und gleichsam "äußerlichen", quantitativen 

"Mischung" von verschiedenen organisatorischen Elementen, die den als begrifflich 

"rein" aufgefaßten Regierungsformen entstammen, zumeist mit dem Interesse einer -

tendenziell ateleologischen - Machtbalancierung. Verbleibt doch selbst die begriffliche 

Durchdringung der Mischverfassung bei Platon als "zweitbeste Verfassung" der Funk­

tion einer gegenseitig mäßigenden Einwirkung ihrer politischen Form nach heterogener 

und unvermittelbarer Einrichtungen verpflichtetI960
• Diese wird insbesondere zur Ein­

dämmung der Nachteile einer mißglückten, ihrem Begriffe nach aber allein paradigma­

tische Verpflichtungskraft besitzenden Aristokratiel961 bzw. Königsherrschaft benötigt, 

die allein jedoch er m.E. eidetisch-teleologisch zu fundieren unternimmtl962
. 

Diesem Anliegen einer aus der Spannung unterschiedlicher Regierungsformen her­

vorgehenden gegenseitigen Minderung ihrer je spezifischen Nachteile liegt in der Regel 

eine tendenziell ateleologische Sicht des Kosmos wie der Politik zugrunde, welche ja 

der Geltendmachung eines gegenüber der Form der Politik weitgehend abstrakten Sta­

bilitätsmotivs l963 besonderes Gewicht verleiht. Darin artikuliert sich wohl nicht zuletzt 

im Horizont der politischen Verfassung das Nachwirken jenes unspezifischen Erhal­

tungsanliegens alles "Seienden", wie es seinen Ursprung im Konzept vorsokratisch-ele­

atischer "Seinsimmanenz" findet. Charakteristisch rur die in der Tradition überwiegen­

de Auffassung von der gemischten Verfassung ist demnach ihre teleologische Inkonsi­

stenz und mangelnde begriffliche Fundierung, welche einer bloß äußerlichen Strategi­

sierung konstitutioneller Elemente weicht und sie so als gleichsam politischen "Not­

und Verstandesstaat" 1964 der antiken Verfassungsdiskussion kennzeichnet. Dieser findet 

freilich im Gegensatz zu diesem neuzeitlich-hegelianischen Defizienzbegriff des Staates 

die Grenzen seiner Rationalität nicht in der Deckung vitaler und ökonomischer Bedürf­

nisse zur biologischen Daseinserhaltung und partikulären Glücksmehrung, sondern in 

der ontologischen Erhaltung im substantiellen Sein und der fi.ir den Menschen diesbe­

züglich unabdingbaren Bewahrung eines durch Instabilität bedrohten "politischen" bzw. 

1959 Vgl. Platon, Nomoi IV 5, 712 d f; Pol. IV 9,1294 b 18 ff. 

1960 Zur Zurückweisung der Annahme eines Konzepts der "sozialen Mischung" in den platonischen 
"Nomoi" s. Aalders, Gemischte Verfassung, 47 f. in der Kritik an P Zillig, Die Theorie von der 
gemischten Verfassung in ihrer literarischen Entwickelung im Altertum und ihr Verhältnis zur 
Lehre Lockes und Montesquieus Ober Verfassung, WOrzburg 1916,31. 

1961 Vgl. Platon, Menexenos 8,238 c ff. 

1962 Vgl. Platon, Nomoi IIJ 5, 683 e ff.; 11,691 d ff. (insbes. 111 11,692 a - b): Blythe, a. a. 0.,16 f. 

1963 Vgl. Aalders, Gemischte Verfassung, 33; s. Platon, Nomoi III 1,676 a ff. 

1964 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 183,340. 
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"ethischen Kosmos". Die damit verbundene Einschränkung des Formanspruchs drückt 

sich weiters aus in der völligen Austauschbarkeit der Anzahl und begrifflIchen Bestim­

mung bzw. konstitutionellen Zuordnung der zu verbindenden rechtlichen Einrichtun­

gen I96'. Ihr Vorteil besteht aus dieser Sicht nicht sosehr darin, daß sie, wie etwa im ari­

stotclischen Konzept, je nach Wahl der Pcrspektive sowohl als Aristokratie als auch als 

Demokratie angesprochen werden kann'9"", vIelmehr darin, daß man sie keiner der be­

teiligten Formen, nämlich weder Königtum noch Aristokratie bzw. DemokratIe zurech­

nen könne '967, sodaß man nicht wisse, "nach welcher ihrer Komponenten man sie be­

nennen solle" 1968. 

Diese ateleologische Tendenz der Theorie der gemischten Verfassung verdichtet sich 

weiters in exemplarischer Weise erneut in ihrer - dazu komplementären - "universalte­

leologischen" Steigerung im Rahmen der Stoa. Sie formiert sich darin zu einer, von Po­

lybius formulierten, zyklischen Theorie der notwendigen Abfolge sämtlicher, nämlich 

nunmehr sieben, Verfassungsformen l969
, mit deren geschlchtsphIiosopluscher "Gesetz­

lichkeit" eine fortschreitende Formni",ellierung einhergeht. Das traditionelle Thema der 

Verfallsbedrohtheit .,reiner" Verfassungsformen WIrd hiebei in einen Kreislauf gleich­

sam naturgesetzlich vorangetriebener Degeneration eingebundenl971
, welcher dieser 

Sichtweise eine praktisch unkritische und gleichsam politisch affirmativ wirkende Wen­

dung verleiht. In deren HOrIzont folgt sodann auch die Forderung nach einer bewahren­

den - oder doch den Verfall aufschiebenden - "Mischung" monarchischer, aristokrati­

scher und demokratischer Einrichtungen übef\viegend nur noch einem, dem "universal­

gesetzlich" -ethisch nivellierenden und politisch neutralisierenden Akzent entsprechen­

den Nützlichkeitskalkül19JI
, 

Im Gegensatz zu dieser Dynamik bildet in der Folge das in charakteristischer Weise 

durch die ständische Partikularisierung von Macht und hierarchische wechselseitige 

1965 S. dazu die Divergenzen in Platons "Nomoi" ZWIschen jeweIls unterschiedlichen "Mischungen" 
in III 12,693 d ff, IV 5,712 d - e und VI 5,756 e f. Vgl. hiezu Aalders, Gemischte Verfassung, 
42 f 

1966 Zur "Weise der Mischung" s. insbes. Pol IV 9, 1294 b 14 - 18; weiters auch Pol. IV 9, 1294 b 34 
- 41 

1967 Vgl. Platon, Nomoi IV 5, 712 d - e. 

1968 Aalders, Gemischte Verfassung, 39. Vgl. Platon, NomoI IV 5, 712 d - e. 

1969 Dazu fUhrt die - wohl hellenistisch inspirierte - weitere Aufgliederung der monarchischen Grund­
form, wonach die Despotie als eigener Verfassungstyp zur Königsherrschaft sowie auch zur von 
ihr unterschiedenen Tyrannis als ihrer pervertierten Ausprägung hinzutritt. Vgl. PolyblUs, Histo­
riae 6, 4 ff. Vgl. hiezu Blythe, a. a. 0., 26, Anrn 52, s. auch K v. Fritz, The Theory of the Mixed 
Constitution In Antiquity A Critical Analysis of Polybius' Politicalldeas, New York 1954,45. 

1970 S. PolyblUs, Historiae 6, 10 ff, vgl. Blythe, a a. 0., 26 ff. 

1971 Vgl. B~vthe, a a. 0, 27. 
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Treuepflichten in ursprünglicher Weise gegliederte Feudalsystem fränkischer Herkunft 

keine geeignete geschichtliche Vorlage und Erfahrungsgrundlage fur die Reflexion der 

leitenden Thematik der gemischten Verfassung. Weist es doch trotz seiner äußerlichen 

Parallelen in der kooperativen Verbindung ergänzend aufeinander bezogener unter­

schiedlicher sozialer Funktionen keine Reflexion auf antagonistische Prinzipien der ge­

sellschaftlichen Organisation auf. 

Die verfassungsstabilisierende Wirkung der "gemischten Verfassung" basiert dage­

gen im allgemeinen auf der Nutzbarmachung der zwischen unterschiedlichen Regie­

rungsformen und ihren leitenden, jeweils gegenläufigen Prinzipien verbleibenden Span­

nung, um so durch die eingeschränkte Entfaltbarkeit einer Form auch deren dazu kon­

trastierende - und immer auch begrifflich darin mitumfaßte - Pervertierung zu vermei­

den, wie sie herkömmlicherweise den Verfall jeglicher politischen Ordnung einleitet. 

Von dieser Ausrichtung weicht vor Aristoteles allein die thukydidische Gründung der 

polis auf die wehrfahige "Mittelklasse" der "Hopliten" 1972 ab. Diese erfolgt nicht unter 

dem Gesichtspunkt einer "Mischung" institutioneller Beteiligungsformen, sondern auf 

dem Wege eines sozialen Ausgleichs, nämlich einer, so Aalders, "Angleichung von Ar­

men und Reichen", mit dem Ziel, jenseits einer bloßen "Mischung von den sozialen und 

politischen Komponenten der Bürgerschaft" "die Unterschiede zwischen beiden Grup­

pen zu verringern" 197] Doch verbleibt auch die thukydidische Gründung der polis auf 

den "Mittelstand" ihrerseits in der Reflexion auf vorsittliche, bloß "material" -ökono­

mische Erhaltungsbedingungen befangen. 

Erst in der aristotelischen Politik befreit sich die gemischte Verfassung von dem ihr 

seit der Vorsokratik anhaftenden begrifflichen Defizienzcharakter einer in sich formlo­

sen, bloß strategischen wechselseitigen Abschwächung verschiedener Regierungsrno­

delle - und der höchstens "zweitbesten" Verfassung. Als solche dem Reflexionsstand 

vorsokratischer Formenindifferenz angepaßt, wird sie zwar von Platon in ihrer Unzu­

länglichkeit begrifflich benannt. Sie verbleibt jedoch im Rahmen eines Zugeständnisses 

an diese die gesamte antike Metaphysik bewegende Herausforderung der Vergewisse­

rung und Bewahrung des Seienden im Sein nur als gleichsam pragmatische Zweitlösung 

in sein politisches Konzept eingebunden. Kommt sie am Ende ihrer antiken Geschichte 

in dieser Gestalt auch schließlich den politisch neutralisierenden und affirmativen Ten­

denzen der stoischen Kosmopolis entgegen, so gewinnt sie doch zuvor in ihrer Aufnah­

me durch Aristoteles eigenständiges teleologisches Gewicht. In Anknüpfung an die Ge­

währleistung einer "institutionellen Mischung" tendenziell sämtlicher "reinen" Regie-

1972 Vgl. Aalders, Gemischte Verfassung, 25. 

1973 Aalders, Gemischte Verfassung, 25. Zu der von Aristoteles später aufgegriffenen ,,'middleclass 
polity'" des Thukydides s. auch Bly/he, a. a. 0., 14. 
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rungsformen bei Piaton l9H findet sich dessen Kriterium der mangelnden Zuordenbarkeit 

zu jeder davon in der Wendung einer positiven Integration konstitutioneller Merkmale 

sowie insbesondere eingeschrankt auf Aristokratie bzw Oligarchie und Demokratiel975 

wieder. Unter weiterer lleranzlehung des thukydidischen Anliegens der tragenden Em­

bindung der "mesoi" , also der Einbeziehung ökonomisch-materialer Voraussetzungen 

im Zeichen der Reklamierung eines breiten sozialen "Mlttelstandes'.\976, gilt es nunmehr 

nicht mehr vorrangig, die durch den drohenden Mangel der spezifischen Zweckverwirk­

lichung verschiedener Regimente jeweils entstehenden Übel einzuschranken, sondern 

vielmehr deren vernünftige Prinzipien systematisch zu mtegrieren und gegenseitig zu 

vermitteln. Damit wendet sich die Theorie der gemischten Verfassung notwendig von 

der zufalligen Verbindung unterschiedlicher organisatorischer Elemente und der bloßen 

Machtbalancierung weg, hin zur Begründung der Verfassung der polis auf den Begriff 

des Menschen "als Menschen" 1977. Diese Konzentration der vernünftigen Ordnung der 

polIs auf das durch praktische Vernünftigkeit gekennzeichnete Wesen des Menschen 

führt ja weiters auch die Einschrankung auf nur zwei - als von den Prinzipien sittlicher 

Tüchtigkeit l978 und Freiheit l979 geleitete - Regierungsformen, nämlich Aristokratie und 

Demokratie, herbei. Das auch für die beste Verfassung, die "Politie", als Verbindung 

von beiden herangezogene "mittlere" Maß meint nun nicht mehr eine bloß "äußerliche" 

Ausbalancierung oder nur empirisch-durchschnittliche Ausgewogenheit'980 organisato­

rischer Partizipationsmodelle. Es benennt vielmehr das - für Natur wie Sittlichkeit bzw. 

Politik gleichermaßen gültige - teleologische Kriterium der konkreten finalen Vernunft­

gestalt eines Seienden, welche als die diesem gemäße Aktualität seiner spezifischen el-

1974 S. dazu Insbes. Platall, Nomoi IV 5,712 d - e. An dieser Stelle Ist auch die "TyrannIS" mIteInbe­
zogen. Dies gilt aber auch fllr die m III 12,693 d ff und VI 5,756 e angefllhrte Verbindung von 
Demokratie und MonarchIe. Durch den Ausgang von dIesen belden "Müttern" aller Verfassungen 
soll wohl kein spezifisches Verfassungsprofil gewonnen werden, wie dies etwa die aristotelische 
mIttlere Verfassung Intendien. Sie repräsentIeren vIelmehr - nicht zuletzt auf der Grundlage eIner 
bloß "zahlenmäßig" zu dIfferenZIerenden Verfassungsvielfalt - die gesamte Bandbreite möglicher 
konstItutIOneller Ordnungen (vgl 111 12,693 d), dIe es zu eIner möglichst alle umfassenden "Mi­
schung" zu veremigen gIlt. Um dIe Beliebigkeit ihrer Konstituenten und die Variationsmöglich­
keIt der platonIschen gemIschten Verfassung zu unterstreIchen, gIlt Aalders darüberhInaus die In 
VI 5, 756 e ff. herangezogene "Demokratie" ihrem sachlichen Kontext nach als Aristokratie. S. 
dazu Aalders, Gemischte Verfassung, 43. 

1975 Vgl. Pol. IV 8,1293 b 33 - 42 . 

1976 Vgl. Pol IV 11, 1295 bl - 1296 a 21. 

1977 Vgl. Pol. IV 11, 1295 a 34 - 1295 b I, vgl. auch Pol. 1119, 1281 a 2 - 8. 

1978 Vgl. Pol. IV 6,1293 bl - 7; 8,1294 a 9 f 

1979 Vgl. Pol. IV 4,1291 b 34 f; 8,1294 all 

1980 Vgl. - mitdtrektem Bezug zum Begriff der Tugend - Pol IV 11, 1295 a 35 - 1295 bl. 
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detischen Form begriffen wird, in die freilich gleichsam immer schon vorgängig und 

konstitutiv deren kontingente materiale Verwirklichungschancen miteinbezogen sind '98I 

20. Zur Eingliederung der Theorie der gemischten Verfassung in die Ihomasische 

Konzeplion siltlich-ralionaler Herrschaft 

Zwar schafft die Rezeption der aristotelischen Politik im Mittelalter allererst die histori­

schen Voraussetzungen zur Wiederaufnahme und Fortsetzung der Tradition der "ge­

mischten Verfassung'<l982 und damit zur Anknüpfung an die fur die praktische Philoso­

phie der klassischen Antike vergleichsweise bedeutungsvollere Erörterung der "poli­

tischen" Herrschaft. Dabei kommt es Thomas zu, die Thematik des "regimen mixtum", 

die nunmehr auch im Mittelalter, ab dem 13. Jahrhundert, eine vielfaltige und differen­

zierte Behandlung erfahren soll1983, als erster in die scholastische Diskussion einzubrin­

gen und einer breiteren Aufmerksamkeit zuzufuhrenl9M 

Doch findet sich die Konzeption des Thomas zunächst in einer auffalligen äußerli­

chen Nähe zum Modell des Polybius wieder '98l, dem er sowohl in der Ausdehnung der 

in die "Mischung" einzubeziehenden Formen über die aristotelische Verbindung von 

Aristokratie bZ\\. Oligarchie und Demokratie hinaus auf ein Dreier-Schema von Monar­

chie, Aristokratie und Demokratie l986 sowie in seiner Konzentration auf die vorrangig 

institutionelle und nicht unmittelbar "soziale" Gewährleistungl987 des "regimen mix­

turn" nahekommt. In Übereinstimmung mit dieser Tradition einer tendenziell pragmati­

schen Sichtweise der gemischten Verfassung erweist sich Thomas auch in der Betonung 

des "mäßigenden" Einflusses der jeweils wechselseitigen "Beimischung" von konstitu­

tionellen Elementen einer Regierungsform zu einer anderen\988, sodaß man meinen kön­

ne, "in irgendeiner Weise regiere das Volk, in einer anderen die Tüchtigen, in einer wei­

teren der König" 1989. Dadurch sollen neben der Verfuhrung zum Herrschaftsmißbrauch 

auch die "materiellen" Rahmenbedingungen fur gesellschaftlichen Aufruhr und Zwie-

1981 Vgl. Pol. IV 11, 1295 a 25 - 34; 39 - 41. 

1982 Vgl. Blythe, a. a. 0.,32 ff. 

1983 Vgl. Blythe, a. a. 0., 32 ff.; 60 ff. 

1984 Vgl. Blythe, a. a. 0., 39 ff. 

1985 Vgl. Blythe, a. a. 0., 58. 

1986 Vgl. z.B. In Pol. 1I 7, n. 245, I-li 105, I; vgl. Blythe, a. a. 0.,42. 

1987 Vgl. Blythe, a. a. 0., 57 f. 

1988 Vgl. In Pol. I17, n. 245 

1989 Ebda: " ... puta si in aliquo dominetur populus, in aliquo potentes, in aliquo rex." Vgl. Blythe, a. a 
0.,49 f. 
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tracht, die, so Thomas, "materia seditionis"I990, hintangehalten werden, womit erneut 

dem Gewicht natural er Neigungen und Strebungen deutlicher Rechnung getragen wird. 

Entsprechend seiner bereits aktmetaphysIsch vorstrukturierten, pointierteren Sicht und 

markanteren Ak.zentuierung der Wirkmächtigkeit kontingenter Antriebe und partikulärer 

inclinationes in ihrer Schwerkraft gewinnt die institutionelle "Mischung" solcherart - in 

Übereinstimmung mIt den platonischen und spätantiken Vorbildern - den Charakter der 

Machtbalancierung. Dabei wird nun als deren Grund das sich im Begriff der "Sünde" 

theologisch reflektierende Motiv der rucht aufhebbaren Bedrohtheit und Hinfalligkeit 

jeder geschichtlich-kontingenten Ordnung der civitas zur Geltung gebracht. 

Dieser Argumentation einer mäßigenden Beifügung heterogener institutioneller Ele­

mente folgt Thomas selbst noch im Rahmen seiner Konzeption der Königsherrschaft l991 , 

der ja an überwiegender Stelle, insbesondere in "De regimine principum", der Vorzug 

gegenüber einer ausgewogenen Misehverfassung gegeben wird l992. Der Ansatz einer 

konstitutionellen Mischung zur Abschwächung und Eingrenzung der Herrschaftsgewalt 

eines einzigen folgt jedoch Im Gegensatz zur mittelalterlichen Tradition feudaler Herr­

schaftsbindung nicht mehr dem Muster überkommener ständischer Rollenverteilung. 

Vielmehr ergibt sich die thomasische Argumentationsausrichtung bereits aus einer maß­

geblich vom Horizont aristotelischer Verfassungslehre bestimmten AufgabensteIlung an 

die Politik. Demnach gilt es dabei vorrangig, der aristotelischen Mahnung vor einer ge­

steigerten PervertJerbarkelt der "besten Verfassung" in ihr Gegenstück, die "Tyrannis", 

als die "schlechteste" Form 'wirksam zu entsprechen l99] Denn diese wendet nicht nur 

die erstrebte Einheit der civitas zum "Bösen'<l994, sondern fördert durch die Ausbildung 

"knechtischer Gesinnung" 1995 und die Verhinderung eines rechtlich-" freundschaftli­

chen" Anerkennungsverhältnisses ~ischen Herrscher und Untergebenen selbst die Par­

tikularisierung der civitas l996. Die verderblichen Wirkungen einer solchen drohenden 

Korrumpiertheit der Königsherrschaft werden gar unter Heranziehung der konkreten 

römischen Verfassungsentwicklung illustriertl997, desweiteren jedoch begrifflich auch 

dem Jeweiligen Verfallsstadiumjeder Regierungsform, insbesondere jedoch der Demo-

1990 In Pol. II 7, n 245 

1991 Vgl. Oe reg. princ. 14, n. 758 r, I oll 105, I 

1992 Vgl. Oe reg. princ. I 3, n. 750 - 753; 4, n. 755; 6, n. 764 - 766; 7, n. 767 ff. 

1993 Vgl. I-lI 105, I ad 2; Oe reg. prmc. 14, n. 755,758 ff. 

1994 Vgl. Oe reg. princ. I 4, n. 755 . 

1995 Oe reg. prine. 14, n. 759 f. 

1996 Vgl. ebda. 

1997 Vgl. Oe reg. princ. I 5, n. 761 ff. 
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kratiel998, zugerechnet l999. Verlagert sich doch die Qualifikation eines Regiments als -

korrumpierte - "Tyrannis" oder als vemunftgemäße "politische Herrschaft" deutlicher 

noch als bei Aristoteles von der Zahl der Herrschenden zur Qualität der Herrschaftsaus­

übung - eben nach Maßgabe ihrer ziel gemäßen Wahrnehmung zum Gemeinwohl oder 

aber mißbräuchlich zum eigenen Nutzen2000 Demgemäß kumulieren in einer depravier­

ten Aristokratie nach Thomas das Übel der eigennützigen Instrumentalisierung von 

Macht wie jenes einer uneinigen Regierungsausübung und der damit verbundenen Z",ie­

tracht in der Bürgerschaft. Ja das Phänomen der Pervertierung von Herrschaft erfahrt 

durch die Pluralität der Regierenden nicht etwa eine Minderung seiner "dem Bösen zu­

gewandte(n)"2ool Durchsetzungskraft, sondern geradezu deren Vervielfaltigung nach 

Maßgabe unterschiedlicher, zunehmend polarisierter partikulärer Strebungen2
°0

2 Dic 

teleologische Pervertierbarkeit der Herrschaft mehrerer, die wohl am Beispiel des römi­

schen Optimaten-Regimes anschaulich erläutert wird2
°0

3
, steigert sich unter dem Einfluß 

einer im Verhältnis zur Konsolidiertheit antiker Polissittlichkeit zunehmenden Flexibi­

lität und weiter auseinanderdriftenden "diversitas" individueller Handlungsziele, welche 

der allein "einigenden" Ausrichtung auf das - transzendental "vertiefte" - bonum com­

mune gegenüberstehen2OO4. Dies gilt nicht zuletzt im Zeichen der markanten territorialen 

und personellen Ausweitung der civitas, letztlich zum "regnum", ja zur "provincia"2'15. 

Im Horizont der gesteigerten teleologischen Offenheit, aber auch der zunehmenden dies­

bezüglichen Gewichtung des einzelnen menschlichen Akts im Gegensatz zur relativen 

Geschlossenheit des bürgerlichen Ethos in der polis bildet auch eine breite Regierungs­

beteiligung keine hinreichende Gewähr für die Regelmäßigkeit und Bewährtheit prakti­

scher Strebensziele in der Erfiillung politischer Leitungsaufgaben. Denn nur im Rahmen 

der bei Aristoteles aufscheinenden relativen kommunikativen Geschlossenheit bürgerli­

chen Ethos kann diese die völlige Verkehrung politischer Herrschaft, nämlich deren Ab­

kehr von dem auch für menschliche Praxis gültigen vernünftigen "Mittelmaß", hintan­

halten. Unter dieser Voraussetzung vermag sie den Mißbrauch von Herrschaft eher zu 

1998 Vgl. Oe reg. princ. 12, n. 747. 

1999 Vgl. Oe reg. princ. I 5, n 762 f.; 6, n. 764 ff.; vgl. Blythe, a. a. 0,47. 

2000 Vgl. Oe reg. princ. 14, n. 756. 

2001 Vgl. Oe reg. pnnc. 14, n. 755. 

2002 V gl. Oe reg. princ. I 6, n. 765 f. 

2003 Vgl. Oe reg. princ. I 5, n. 761 ff.; 6, n. 764. 

2004 Zur Spannung zwischen der Verpflichtung des Regiments auf das bonum commune und seiner 
darausfolgenden Pervertierbarkeit nach Maßgabe der Verfolgung des "bonum privatum" des 
Herrschenden vgl. Oe reg. princ. 14, n. 756. 

2005 V gl. De reg. princ. I 3, n. 750. 
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vermeiden als die Regierung eines einzelnen, welche bereits von ihrer "zahlenmäßigen" 

Bestimmung her ebenso ftir die Leitung eines herausragend tüchtlgen wie auch ftir die 

eines in seiner Singularität ungewöhnlich schlechten Monarchen aufnahmefähig ist. 

;\hnlich jedoch dem aristotelischen Verständnis der "wohlgemischten Verfassung" -

dabei freilich mit unterschiedlichen konstitutionellen Konsequenzen - entzieht sich auch 

im thomasischen Konzept die grundlegend teleologisch gerichtete Sichtweise praktisch­

politischen Strebens prinzipiell dem Anliegen einer Partikularisierung und Aufspaltung 

der Regierungsgewalt zum "Zwecke" ihrer Stabilisierung und Erhaltung im Sem, wenn­

gleich dies zumindest zur Mmderung der achteile eines ungerechten Regiments 10 Er-

wägung gezogen wlrd l Sie verfolgt indes nunmehr das zentrale Anliegen der "eini-

genden" ammlung aller "Kräfte,'200J zur vernünftigen Leitung, deren geschlossene 

Ilinordnung zum allgemeinen Ziel strukturell nur in die rationale Strebestruktur emes 

einzelnen Menschen, des Fürsten folglich, eingezeichnet zu werden vermag. 

Neuerlich nehmen daher die Überlegungen ihren Ausgang von der monarchischen 

Regierungsform, der ja im Horizont emes gewandelten, 10 seinen Grundlagen jedoch auf 

dem Konzept aristotelischer praktischer Vernünftigkeit beruhenden Verständnisses von 

Sittlichkeit eine mit dem Wesen der civitas unaufgebbar verknüpfte vermittelnde Funk­

tion von Politik und Praxis zugewiesen wird. Auf dieser Grundlage konzentriert sich die 

Konstituierung des "reglmen mixtum" vorrangig auf die als Korrektiv gegenüber einer 

zum MIßbrauch tendierenden Machtftille eingeführte "Mischung" weiterer, aus anderen 

Herrschaftsformen abgeleiteter institutioneller Elemente. Diese findet weiters ihr 

Schwergewicht - der zentralen Aufgabe politischer Herrschaft entsprechend - in der Dif­

ferenzierung der Gesetzgebungsfunktionen und im Rekurs auf eine Pluralität von 

Rechtsquellenloo8 naeh Maßgabe unterschiedlicher Strukturen der Partizipation21 
'9 sowie 

im allgemein verpflichtenden - also auch den princeps einschließenden - Stellenwert des 

Gesetzes2
(11

1 

Sie kommt dagegen kaum nach dem Modell der institutionellen Beteili­

gung an einer als zentral angenommenen "Kompetenz" zur Rechtserzeugung zur Gel­

tung. 

2006 Vgl Oe reg. princ. I 4, n. 755 f. 

2007 Vgl Oe reg. pnnc. I 3, n . 750, 4, n 757. 

2008 Vgl A Dempf, Sacrum Impenum Geschlchts- und Staatsphilosophie des Minelalters und der po­
litischen Renaissance, München - Berlm 1929,390 ff 

2009 Vgl. dazu die hinsichtlich ihrer konkreten institutIOnellen Lösung offene begrimiche Bezogenheit 
des Gesetzes auf die "ordinatlo rationis" eines konkreten "Gesetzgebers" in I-lI 90, 3, vgl auch I 
-1195,4. 

2010 Vgl. I - 11 96, 5. 
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Das geänderte Verständnis allgemein maßgeblicher politischer Praxis beansprucht 

freilich auch eine unterschiedliche "materielle" Basis, welche nicht vorrangig auf die 

Konsolidierung einer gleichIörmigen und dauerhaften Übung eingelebter Praxisformen 

und immer schon bewährter Ziele zugeschnitten ist, sondern hinreichende Antriebskraft 

in der Zielstrebigkeit zur je konkret "ordnenden" Stellungnahme menschlicher ratio 

verleihen soll. Dieser gilt es ein ausreichendes appetitives Träger-Substrat als voluntati­

ve "Unterlage" zu vermitteln, welche ihrer gesteigerten Flexibilität im Hinblick auf die 

durch die transzendentale "Formalität" des bonum cornrnune herausgeforderte erweiter­

te AufgabensteIlung seiner je aktuellen Vermittlung angepaßt ist. Verlagert sich doch 

gleich wie in der Formation des individuellen sittlichen Akts die stabilisierende, Ge­

schlossenheit und Beharrungsvermögen des Strebens garantierende Funktion gemein­

schaftlich praktizierten Ethos zum natural-appetitiven Substrat des konkreten Willens. 

Solcherart wandelt sich wohl die "ethische" Konsolidiertheit des Strebens - im sittli­

chen wie im politischen Kontext - im Rückgang auf die eigentümliche "formale" ratio­

Natur des Handelns selbst auch zu einer unmittelbarer ,,naturalen" Gestütztheit und Sta­

bilisierung - wie auch Dynarnisierung - seiner zielgerichteten Bewegung. 

Im Gegenüber zum allein hinreichend fmalisierenden bonum cornrnune scheint im 

Rahmen einer eigenständigeren Gewichtung des so verstandenen material-naturalen 

Substrats jeder politischen Herrschaftsausübung auch eine Tendenz zu einer im Verhält­

nis zur antiken Verfassungslehre akzentuierteren Instrumentalisierung von Recht und 

politischer Leitungsgewalt hervor, welche Thomas noch durch die Heranziehung aus 

dem physikalischen Anschauungsbereich stammender Beispiele zur Stützung seines 

zentralen Einheitsarguments unterstreichfo ll
. Mögen diese auch einerseits hinsichtlich 

ihrer diesbezüglichen politischen ,,Nützlichkeit" gar einer gegenüber der Qualität ihres 

Ziels relativ abstrakten Bewertung unterworfen werden2012
, so karm doch die von Tho­

mas aufgrund ihrer instrumentellen Eignung geschätzte "vereinte Kraft" stets nur als ei­

ne immer schon "zum Guten gewendete" Zielstrebigkeit begriffen werden2013
. Doch 

zeichnet sich in diesen Überlegungen, wie bereits hinsichtlich der vorthomasischen 

Entwicklung politischer Philosophie dargelegt und von der Rezeption des spätrömischen 

Rechtsdenkens unterstützt, ungeachtet der thomasischen Übernahme der klassisch-ari­

stotelischen Verfassungslehre auch die Herausbildung eines hinsichtlich seiner vorgän­

gigen politischen "Form" begrifflich ungebundenen Herrschaftsverständnisses ab2014
• 

2011 Vgl. De reg. pnnc. 13, n. 750 f. 

2012 Vgl. ebda. 

2013 Vgl. De reg. princ. 14, n. 755; vgl. dazu auch die begriffliche Konzeption politischer Klugheit in 
11 - II 47,13; ad 2. 

2014 Dies gilt vorrangig filr den mit der Durchsetzung der Kaiserherrschaft allgemeine Bedeutung an-
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In Entsprechung dazu, aber auch zum geänderten systematischen Stellenwert politi­

scher Zielgebung sowie unter Berücksichtigung deren geänderter "materialer" VermJtt­

lungsperspektiven in der zum ,.regnum" geweiteten "civltas" schafft sich auch noch ei­

ne über den diesbezüglichen Anknüpfungspunkt der aristotelischen Platonkritik deutlich 

hinausreichende Entkoppelung von Herrschaft und Regierungsform Raum. Dies gllt ins­

besondere hinsichtlich der Ablösung der "besten Verfassung" von ihrer begnfflichen 

Zuordnung zur - nunmehr auf den Stellenwert einer bloß kontingenten Machtkonstella­

tion ven"iesenen - Zahl der Regierenden1ol ' Diese EntWicklung in der Behandlung tra­

ditioneller Verfassungs formen verleiht zwar dem Stll einer verantwortlichen Herr­

schaftsausübung besonderes Gewicht, fUhrt jedoch auch eine inhaltlich-institutionelle 

Verdünnung ihres kritischen und freiheitsverbürgenden Gehalts herbei. 

Insbesondere löst sich die begriffliche Trennlinie zwischen "politischer", d.h. "ge­

mischter", einerseits und bloß monarchischer Herrschaft andererseits von der institutio­

nell-organisatorischen Gestalt der Regierungsbeteiligung und verläuft nunmehr - Im all­

gemeinen unter der Annahme einer monarchischen Organisationsform - entlang der Un­

terscheidung zwischen ihrer Ausübung "gemäß dem Gesetz" oder aber "allein durch 

den Wlllen,,2016 der bzw. des jewells Regierenden1ol7 . Der fur das ,.königliche" Regime 

charakteristischen Machtfiille tritt demgemäß die fur die "polItische" Herrschaft kenn­

zeichnende Gesetzesbindung gegenübe~oI8. 

Aus der Sicht des Thomas konvergieren damit das von AnstoteIes - unter der jewei­

ligen Voraussetzung der Zahl der Regierenden - zur Differenzierung jeder geglückten 

Verfassung gegenüber ihrer "zahlenmäßig" korrespondierenden Fehlform herangezoge­

ne generelle Merkmal vernünftiger Herrschaftsausübung mit der von bei den als Konsti­

tutivum der "gemischten" - und damit "besten" und eigentlIch "politischen" - Verfas­

sung begriffenen gleichen Herrschaftsunten"orfenheit aller. Die damit angesprochene 

"polnische" Gleichheit verdünnt sich jedoch gegenüber Ihrem aristotelischen Vorbild 

im Zeichen der Ausdifferenzierung spezifisch politischer Vernünftigkeit und ihr zuge­

höriger Leitungsaufgaben sowie gemäß deren zentraler Funktion der Gesetzgebung in-

nehmenden Begriff des "imperium" als Grundlage des Herrschafisverständnisses, im selben Maße 
Jedoch nicht fur den Einfluß der pluralen römischen Rechtsquellenlehre, in der sich auch republi­
kanische und aristokratische Traditionselemente präsent halten. Zur thomaslSchen Rezeption römi­
scher "Gesetzesformen" und deren Würdigung hinsichtlich ihrer unterschiedlichen partizipatori­
schen Gewichtung und institutIOnellen Bezogenhelt auf verschiedene Verfassungsordnungen s. I -
11 95,4. 

2015 Vgl Blythe, a. a. 0, 45 f. 

2016 Blythe, a. a. 0., 56. 

2017 Vgl. In Pol. I I, n. 13 - 15; vgl. Blythe, a a. 0, 3 ff., 55 ff. 

2018 VgI.InPoLlI,n.13. 
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stitutionell zur allgemeinen GesefzesunterworjenheirO l9
. Weiters steht der Fürst freilich 

insofern "über dem Gesetz"2020, als ihm vorrangig die Befugnis zukommt, dieses abzu­

ändern, stets jedoch nur soweit dies im Hinblick auf die Wahrung des bonum commu­

ne2021 und im Zeichen konkreter Herausforderungen "um (eines) großen Nutzens oder 

großer Notwendigkeit willen"zo22 als geboten erscheint. In der generellen Gesetzesbin­

dung findet andererseits jedoch das aristotelische Kriterium vernünftiger Herrschaft, 

nämlich ihrer Ausübung "zum Nutzen der Regierten"zo23, - im Zeichen der Verankerung 

des lex-Begriffs im "bonum commune" - eine Rückführung auf eine allgemeinere Basis 

seiner Vernünftigkeit, welche nicht nur in der generellen Struktur des Gesetzes, sondern 

auch in der "transzendentalen Vertiefung" seiner Begründung zum Vorschein kommt. 

Demgemäß gewinnt auch der Begriff der "Republik" bzw. der "gemischten Verfas­

sung" sein konstitutives Merkmal in einer radikalisiert sittlichen Fundierung der Regie­

rungsausübung, der gegenüber nun auch die Ausbildung einer spezifisch institutionell­

organisatorischen Gestalt in die Zweitrangigkeit zurücktreten muß und sich der An­

spruch der konkreten Gewährleistung politischer Freiheit auf die allgemeine, in ihrem 

regulativen Anspruch auch den König einschließende, Gesetzesunterworfenheit ein­

schränkt. Die sich solcherart abzeichnende Neigung zur Etrusierung und gleichzeitigen 

institutionellen Reduktion der gemischten Verfassung, worin sie auch auf die historisch 

überwiegende Verfassungswirklichkeit monarchisch organisierter Regime mühelos An­

wendung finden kann20z" fügt sich desweiteren nahtlos in den Kontext einer signifikan­

ten Fehlübersetzung bzw. überlieferungsgeschichtlichen Akzentverscruebung in der 

Auseinandersetzung mit der aristotelischen Einrichtung des republikanischen "Reihen­

dienstes"202l. So ist die "Fehlübersetzung" Moerbekes2oz6 in der Übertragung der von 

Aristoteles geforderten Aufeinanderfolge der freien und gleichen Bürger im Amt des 

Regierens gewiß nicht unmaßgeblich durch den geschichtlichen Verstehenshorizont ei-

2019 Ygl. In Pol. I I, n. 15. Zur Differenzierung zwischen der "Zwangsgewalt" C"vis coactiva"), von 
der der Herrscher "ausgenommen" sei, da er aufgrund seiner institutionellen Stellung keinem 
Richter unterworfen sei, und der "VIS directiva" des Gesetzes, In der Sich Ja vorrangig seine be­
grifflich zentrale Funktion als praktische "regula ... et mensura" Cl - Il 90, I) äußert und die auch 
den König bindet, vgl. I-li 96, 5; ad 3. 

20201-1196,5ad3. 

2021 YgI.I- Il 97, 2; s.o., Teil 2, 1l13. 

2022 I-lI 97, 2 ad 2 

2023 Ygl. Pol. [[[6, 1279 a 28 - 3 I. 

2024 Y gl. Ltebschut=, a. a. 0., 60 f. 

2025 YgJ. Pol. I I, 1252 a 15 f 

2026 Zur Bedeutung dieser ersten lateinischen Übersetzung der aristotelischen "Politik" flir die thoma­
sische Aristoteles-Rezeption, insbes. flir seine Lehre des "regirnen mixtum" , vgJ. Blythe, a a.O., 
45 ff. 
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ner mittelalterlich-hierarchischen Gesellschaftsordnung mit feudaler Aufgabcnteilung 

als integratlVt:m E1cment geprägt. l 'rsprünglich durch die Konfrontation mit histonsch 

vorfindlichen monarchischen ReichsgebIlden, jeweils mit cinem rechtlich gebundenen 

König an dcr Spitze, bestimmt, ist die politische Reflexion dieser Zeit desweiteren auch 

durch die Herausforderung des mit der Rezeption übermittelten spätrömischen "Absolu­

tismus" der Kaisergesetzgebung gekennzeichnet. Wohl findet nicht zuletzt in der kriti­

schen Auseinandersetzung mit dieser sowie andererseits in der zunehmenden Abkehr 

vom überkommenen Modell ständischer Herrschaftspartikulansierung die mittelalterli­

che Erörterung der "politischen" Verfassung ihren historisch vorstrukturierten Rahmen 

und die Eingrenzung ihrer charakteristischen Frageperspektive und Problemstellung. In 

geschichtlicher Distanz also zum aristotelischen Partizipationsmodell auf der Grundlage 

eines weitgehend homogenen und konkret praktizierten Polisethos, hingegen vor der Er­

fahrungswirklichkeit ausgedehnter mittelalterlicher Feudal- bzw. Königsreiche - im 

Übergang zum zentral organisierten Territorialstaat samt zugehörigem Untertanenver­

band - ersetzt Moerbeke das Erfordernis der abwechselnden ("kata rneros") Abfolge in 

der Herrschaft durch jenes der lellweisen ("secundum partern") Teilhabe am Regieren 

und Regiertwerden2027
. Diese Wendung politischer Gleichheit von der .. abwechselnden" 

zur .. gleichzeitig" beanspruchtcn Herrscher- und UntertanensteIlung als Kriterium der 

politischen Verfassung2 
.'8 vermag sich nun freilich auf alle Regierungsformen und Par­

tizipationsmodelle zu beZiehen. Sie bleibt daher bei Thomas insgesamt auf die als beste 

vorausgesetzte monarchische I lcrrschaftsform beschränkt und findet hinsichtlich der Er­

Hillung heider begrifflichen Komponenten nur auf die rechtliche Stellung des Königs 

Anwendung. Die im Rahmen der politischen Verfassung geforderte "teilweise" Herr­

schaftsunten.vorfenhelt des Regierenden selbst artikuliert sich in seiner im Verhältnis zu 

den Untertanen gleichen Bindung an den handlungsanleitenden Anspruch, die "vis dl­

rectiva", des Gesetzes, während er aus Gründen des effektiven institutionellen Aufbaus 

der Königsherrschaft von dessen Zwangsgewalt ausgenommen bleibt2029 

Die Einschränkung der republikanischen Verfassung auf eine im Medium des gene­

rell verpflichtenden Gesetzes auf die menschliche Vernunftnatur rückgebundene und 

solcherart in allgemeiner Weise rational ausweisbare Königsherrschaft wird auch durch 

die am Kriterium normativer Bindung orientierte Parallelisierung von politischer Herr-

2027 VgL Moerbekcs PohliJ..-Überselzung I I, 1252 a 15 f Zur Unlerscheidung eines "königlichen" 
von einem "polilischen" Regime fllhn dieser aus: "Quando quidem ipse praeesl, regale, quando 
autcm secundum sermones dlsciplinae tahs sccundum partem princlpans el subiectus, polilicum " 

2028 Vgl die thomasische Rezeption der .\foerbcke'schen Übersetzung in In Pol I I, n. 15; vgl. Bly/he, 
a. a 0., 45 ff. 

2029 Zur dlesbezilghch dlffcrenzicnen Bindung des - gesetzgebenden - Königs an das Gesetz vgl. I - 11 
96,5, ad 3 
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schaft mit dem "häuslichen" Rechtsverhältnis zwischen Mann und Frau unterstrichen. 

Gleich wie jene steht auch der eigentümliche Charakter dieser "häuslichen Verbindung" 

einer - vorpolitischen - Ausübung uneingeschränkter Herrschaftsmacht entgegen2030. An­

knüpfend an die aristotelische Heranziehung von Regierungsforrnen zur begrifflichen 

Erläuterung der "häuslichen Gesellschaften"2I1l', bekräftigt Thomas auf diesem Wege 

die Vereinbarkeit von "politischem" Regiment mit einem "natürlichen" Vorrang in der 

Bef<ihigung zur Herrschaftsausübung, wie sie im zeitgenössischen Kontext durch die 

Unvertauschbarkeit der spezifischen Rollen von Mann und Frau deutliche Plausibilität 

gewinnt2032. Unter der Voraussetzung freilich der gleichsam "naturgemäßen" Berufung 

des - seinem Begriffe nach durch herausragende Tugendhaftigkeit ausgezeichneten -

Fürsten zur Regierung gegenüber der "multitudo" der übrigen Gesetzesunterworfenen, 

deren konsolidierte Tugendhaftigkeit und sittliche Bewährung keineswegs gesichert er­

scheint, vermag Thomas sogar der aristotelischen Forderung nach abwechslungsweiser 

Teilnahme aller - hinsichtlich ihres aktuell entfalteten Wesens, also in ihrer politischen 

Tüchtigkeit - gleichen Bürger zuzustimmen20ll. Allein von dieser gleichmäßigen Präsenz 

eines entwickelten politischen Ethos kann sowohl aus der Perspektive des durch Tho­

mas radikalisierten sittlichen Anspruchs wie auch im Blick auf die daran abzumessende 

historische Realität mittelalterlicher Reichsgebilde nicht mehr ausgegangen werden20l4 . 

Neben dieser signifikanten Bevorzugung der monarchischen Organisationsforrn an 

zentraler Stelle seiner politischen Philosophie, insbesondere in "De regimine princi­

purn", finden sich jedoch in einem weiteren systematischen Kontext auch deutlichere 

Zugeständnisse an konkrete institutionelle Anforderungen des "regimen mixturn" . Tho­

mas entfaltet diese etwa im lex-Traktat hinsichtlich der konstitutionellen Differenzie­

rung der Zuweisung der zentralen "politischen Funktion" der Gesetzgebung in Abhän­

gigkeit von der jeweiligen Regierungsforrn20ll sowie in der Anknüpfung an die durch 

Isidor vermittelte plurale romanistische Rechtsquellenlehre20l6, in deren Bandbreite sich 

die unterschiedlichen Stadien der römischen Verfassungsgeschichte präsent halten und 

eine Würdigung ihrer konstitutionellen Vielfalt erfahren20l7 . Ja in neuerlicher Auseinan­

dersetzung mit dem aristotelischen Modell der gemischten Verfassung im Rahmen der 

2030 Vgl. In Pol 110, n. 151 f. 

2031 Vgl. ebda. 

2032 S In Pol. I 10, n. 152 f.; vgl. dazu Blythe, a. a. 0.,44 

2033 Vgl. In Pol. I 5, n 90; I 10, n 153 f.; 1I I, n 183, III 5, n. 389; vgl. hiezu Bly/he, a. a 0,44 

2034 Vgl. auch Bly/he, a. a. 0., 51,58 

2035 Vgl. r - 11 90, 3; I -11 95, 4. 

2036 Vgl. Bly/he, a. a. 0., 50. 

2037 Vgl. r - II 95, 4. 

414 



Summa theologica10lS findet dieses gar seine Bekräftigung durch die nach alttestamenta­

rischer Überlieferung durch "göttliche(s) Gesetz eingerichtet(e)" Herrschaft über das 

Volk Israel, in der Thomas - die aristotelische Argumentation bezüglich der gesteigerten 

Pcrvertierbarkeit königlicher !'vfachtftille aufgreifend - neben monarchischen auch ari­

stokratische, ja demokratische Elemente auszumachen suchfo39
. 

Dabei ist freilich einerseits die Eigentümlichkeit zu berücksichtigen, daß Thomas 

vielfach als Vorlage und Maßstab für die Qualifikation des ,,regimen mixtum" an das 

traditionelle Schema klaSSischer antiker Regierungsformen, insbesondere an die von 

Aristoteles geprägte Sechs-Gliederung der Verfassungseinteilung, ohne hinreichende 

Reflexion veränderter geschichtlicher und sozialer Rahmenbedingungen anknüpft. Des­

weiteren setzt er jene jeweils in unmittelbare Relation zum gleichfalls historischen Fun­

dus konkreter römischrechtlicher Rechtsquellen, wie etwa "constitutio pnncipis, re­

sponsa prudentium, senatus consulta und plebiscita"l040, deren Bestand freilich schon 

durch die (Früh-)Rezeption in den zeitgenössischen juristischen Diskurs Eingang gefun­

den und dadurch wohl auch eine Anpassung an aktuelle rechtliche Herausforderungen 

erfahren hat. 

Daruberhinaus beweist Thomas jedoch auch Bestrebungen der Anpassung der über­

lieferten aristotelischen institutIOnellen Kriterien an die historischen Herausforderungen 

personell und territorial umfassenderer mittelalterlicher Reiche, wodurch er zu einer 

über die bloße Darlegung der aristotelischen Verfassungs lehre - wie sie in seinen Kom­

mentaren breiten Raum einnimmt - hinausgehenden Aneignung der wohlgemischten 

Verfassung gelangt. So findet diese aus thomasischer Sicht ihren zentralen institutio­

nellen Ausdruck - über die allgemeine Gesetzesbindung hinaus - in der Bevorzugung ei­

nes Wahlkönigtums, welches die "potesta(s) populi"l041 in Entsprechung zur histori­

schen Realität und zu bereits vorfind lichen mittelalterlichen Traditionen partizipatorisch 

konkretisiert . Durch die Geltendmachung des Maßstabes besonderer Tugendhaftigkeit, 

das Kriterium "secundum virtutem"1041, hInsichtlich der passiven Wahlbefahigung wer­

den überlieferte legitimatorische Anforderungen aber auch schon überschritten. Denn 

damit wird das "monarchische" Erfordernis einer einheitlichen Leitung - "inquantum 

2038 Vgl I - Il lOS, I 

2039 Vgl 1- Il 105, I, ad I, ad 2. 

2040 Zur Unterteilung des einen Begriffs der "lex humana" nach Maßgabe der unterschiedlichen Kon­
kretislerung ihrer wesentlichen Begriffsmerkrnale s. die unter diesem Gesichtspunkt stattfindende 
Auseinandersetzung des Thomas mit der - romanistisch geprägten - Rechtsquellenlehre des Isidor 
v Se.·illa in I - 11 95,4; vgl. auch Bly/he, a. a 0.,50; Dempf, a. a 0.,391. 

2041 1- Il 105, I, vgl. Dempf, a a. 0., 393 . 

2042 1-11 105, I 
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unus praeest,,2043 - entgegen dem Konzept eines feudalen Erbkönigtums an das grund­

sätzlich "egalitäre", gewissermaßen "verallgemeinerungsfahige", systematische Funda­

ment der jedem Menschen "als Menschen" zugänglichen praktischen Tüchtigkeit rück­

gebunden2044. Entsprechend diesem tugendethischen Ansatz erfolgt weiters auch die 

"Bcimischung" demokratischer Verfassungselemente durch die Eingliederung der Un­

tertanen in die politische Willensbildung nicht nach dem Maßstab formaler Gleichheit, 

sondern wird ihrerseits - freilich in einer gegenüber seiner Erforderlichkeit für die Herr­

scheraufgabe deutlich abgestuften Weise - als Funktion des praktizierten Ethos des Vol­

kes begriffen2045. Dies äußert sich weiters insbesondere in der differenzierten Einbin­

dung der Untergebenen nach Maßgabe des jeweils aktuellen Standes gelungener tu­

gendhafter Bewährung durch die Einfuhrung einer "Tüchtigkeitsaristokratie"2(~6 - wo­

durch die wohl gemischte Verfassung schließlich durch die dem "aristokratischen" Ele­

ment zugewiesene Mitregierung "viele(r)" "secundum virtutem"2047 ihre konstitutio­

nelle Abrundung erfahrt. Im Rahmen dieser durchgängig tugendethischen Rückfuhrung 

der miteinander zu verbindenden unterschiedlichen Partizipationsstrukturen samt dcrcn 

abgestufter Gewichtung findet die gemischte Verfassung gleichwohl ihre Grundlage im 

Begriff einer dem menschlichen Wesen nach allgemein zugänglichen praktischen Ver­

nünftigkeit, ohne in das Modell einer vorgängig hierarchisch gegliederten ständischen 

Gesellschaftsordnung abzugleiten. 

In der Beschränkung auf eine Verbindung institutioneller Konstitutionselemente un­

terscheidet sich die thomasische gemischte Verfassung vom aristotelischen Vorbild vor 

allem aber durch den Verzicht auf die Integration eines Aspekts "sozialer Mischung" 

der Bevölkerung als Begriffsmerkmafo48. Aus der Sicht der wesentlich auf praktische 

Vernünftigkeit gegründeten Politie des Aristoteles gilt es, das Vorhandensein eines 

breiten gesellschaftlichen "Mittelstandes" immer schon als immanentes Erfordernis ei­

ner hjnreichenden "ökonomischen" Basis praktizierten bürgerlichen Ethos zu begreifen. 

Darin reflektieren sich vorrangig die "materiellen" Bedingungen gelingender sitllicher 

Gleichheit der Bürger, nämlich stets bezogen auf die konkrete Ermöglichung eines aktu­

ellen Standes reifer wie auch regelmäßig bewährter und mehrheitlich realisierbarer 

praktischer Tüchtigkeit. So muß auch hinsichtlich dieses, letztlich als Funktion seines 

praktisch-sittlichen Kontextes zu deutenden, integrativen Merkmals konkreter "ethi-

2043 1-" lOS, 1. 

2044 Vgl. I -ll 105, I; vgl. Dempl, a. a. 0., 393 

2045 Vgl. I - "97, I; vgl. Blythe, a. a. 0., 51; vgl. Dempl, a. a. 0., 392. 

2046 Dempl, a. a. 0., 393. 

2047 Vgl. I-lI lOS, 1. 

2048 Vgl Blythe, a. a. 0., 57 f. 
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scher" Institutionalität der Gemeinde freier und gleicher Bürger die "mittelständische" 

Gebundenheit der aristotelischen Republik gegenüber der christlich motivierten Ablö­

sung des MenschseIns wie auch des Bürgerstatus von allen vorgängig einschränkend 

wirkt:nden partikularen Determinanten zurücktreten. Soll doch der Begriff des ?\len-

ehen bzw. des Bürgers nicht mehr auf die sittlich ReIfen und - als Voraussetzung darin 

begrifflich eingeschlossen - ökonomisch Selbständigen beschränkt bleiben, sondern 

vit:lmehr alle Menschen als Adressaten der "besten Verfassung" eines ,Jegimen mix­

turn" erfassen In der durch den Unbedingtheitsanspruch christlicher Offenbarungsge­

schichte herausgeforderten produktiven WelterentWlcklung der aristotelischen Allge­

meinheIt praktischer Vernunft und Ihrer begrifflichen Verknüpfung mit dem Wesen des 

:>Ienschen gilt es nunmehr, dieser gegenüber den zufalligen Rahrnenbedingungen 

menschlichen Selbstvollzugs, Jeder kontingenten Lebenssituation und sozialen Rollen­

zuweisung Raum zu schaffen. Dies fordert nicht nur die Abkehr in der Begründung 

praktischer und politischer Vernunft von den geschichtlich obsolet gewordenen Bedin­

gungen anstotelischer PolissittlichkeIt, sondern gewinnt nicht zuletzt konkretes histori­

sches Profil und kntisches Gewicht in der deutlichen Distanznahrne gegenüber histo­

risch vorfindlichen feudalen Abstufungen und - als gleichsam ursprünglich wesenhaft 

geltenden und der eigenverantwortlichen Praxis vorausliegenden - Schranken sittlicher 

Subjektivität bzw. der Teilhabe an der civitas. 

21. Elemente .. republikanischer' Politik im Spannungs/eid von Ethosverwiesenheit 
und rechtlicher Gleichheit 

Die für das regimen mixturn kennzeichnende politische Gleichheit in der nunmehrigen 

Gestalt einer allgemeinen Gesetzesunterworfenheit2
1'>49 ist jedoch nicht nur in emanzipa­

torisch-kritIscher Weise gegen das mittelalterliche System fundamentaler gesellschaftli­

cher Ungleichheiten gewandt. Vielmehr fuhrt diese auch dIe Funktion der unmittelbaren 

Abhängigkeit der aristotelischen Republik von einem immer schon vorauszusetzenden 

entWIckelten Ethos konkret freIer - und in dieser Hinsicht aJlererst gleicher - Bürger 

fort, wie ihn ursprünglich nur die auch ökonomisch Unabhängigen in dauerhafter und 

zuverlässiger Weise zu entfalten vermochten. In dessen Stelle tritt nun als zentrales 

Konstituens einer politischen Verfassung dIe - hinsichtlich ihres Adressatenkreises offe­

nere - Verwiesenheit aller auf das Gesetz als "äußeres Prinzip" sittlichen Handeins ein. 

Die Bindung an das Gesetz stellt nicht nur die Herrschaftsausübung des Fürsten auf ein 

allgemeingültiges Fundament ihrer Vernünftigkeit. Ihr kommt desgleichen nicht vorran-

2049 Vgl. J - II 96, 5. 
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gig die Aufgabe bloß äußerer Schrankenziehung, etwa insbesondere der Eindämmung 

einer mißbräuchlichen RegierungsfUhrung durch die Limitierung königlicher Machtbe­

fugnisse, zu. Entzieht sich doch die rechtliche Stellung des Regierenden und Gesetzge­

bers, wie Thomas ausfuhrt, trotz dessen essentieller Gesetzesunterworfenheit der von 

der handlungsleitenden "vis directiva" unterschiedenen und wohl nur sekundär die 

praktische Wirkungsweise des Gesetzes bestimmenden "vis coactiva,,20lo, welche jedoch 

fur eine primär als rechtliche Kontrollfunktion verstandene Gesetzesbindung unentbehr­

lich wäre. 

Vor allem aber würde diese Sichtweise der normativen Grundlagen politischer Herr­

schaft ihre legitimierende Funktion gleichsam allererst einen begrifflich-systematischen 

Schritt nach der von Aristoteles wie auch von Thomas beanspruchten fundamentalen, 

immer schon personell im tugendhaften habitus des Regierenden selbst verankerten 

Ethosgebundenheit aller politischen Leitungspraxis entfalten. Sie setzte solcherart - im 

Rahmen eines grundlegenden Paradigmenwechsels politischer Vernunft - eine den An­

forderungen rationaler Leitung vorauskonstituierte rechtliche Basis, nämlich die souve­

räne, ihrem Begriffe nach zunächst rechtlich ungebundene, gleichsam einem absoluten 

Eigentumsrecht nachgebildete20l' Machtfulle autoritativer Rechtserzeugung, voraus2(1l2. 

Dagegen ist das thomasische "regimen mixtum" bzw. "politicum" trotz seiner zur Neu­

zeit überleitenden immanenten Differenzen und im Verhältnis zur aristotelischen polis 

spannungsvolleren Vermittlungsaufgaben gleich dieser einem grundlegend anderen ge­

sellschaftlichen Paradigma zuzurechnen, als der auf Souveränität gestützte (früh-)neu­

zeitliche Staat. Dessen Begründung nimmt eher noch systematische Anleihen bei einem 

- gleichsam säkularisierten - Modell mittelalterlicher Ordnungsökonomie, als sie Paral­

lelen zur aristotelischen Politie aufweisf"l3. 

Desweiteren verfolgt das thomasische Gesetz als Fundament der civitas keineswegs 

allein das Ziel einer etwa bloß rahmengebenden und vitale Interessen koordinierenden 

äußeren Schrankenziehung für menschliche Selbsterhaltung20l4 , etwa zum Zwecke der 

friedens wahrenden Abwicklung konkurrierender Triebansprüche oder aber zur Siche­

rung freiheitlicher Selbstbestimmung durch die wechselseitige Abgrenzung von Hand-

2050 Vgl. I-lI 96, 5; ad 3. 

2051 Vgl. J Bodm, Sechs Bücher über den Staat, hrsg. v. P C. Mayer-Tasch, Ubersetzt und kommen­
tiert v. B WImmer, München 1981/1986, I, 8,210 f. 

2052 Vgl. Bodm, Staat, I, 8, 213 ff. Zur diesbezüglichen Kritik an der den Bodin'schen Begriff der 
Souveränität ausschließenden tradItionellen "gemischten Verfassung" s. den, Staat, 11, 1,321 ff. 

2053 Zur systematischen Nähe (bzw. Komplementarität) zwischen emer bestimmten Richtung des "Au­
gustinismus" und Hobbes' "Leviathan" vgl. auch Gilby, a. a. 0., 174. 

2054 Vgl. Gilby, a. a. 0., 217 f. 
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lungssphären und Sachverftigung. Wird der Güterverkehr auch gegenüber seiner aristo­

telischen Einordnung in emer gesteigerten ~1ittlerfunktion2055, aber ebenso in seiner da­

durch aufgedeckten sIttlichen AmbIvalenz in den HOrIzont praktischer KritIk mitembe­

zogen, so wird er doch traditionellerweise der häuslichen Sphäre zugewiesen und nicht 

den fundierenden Aufgaben der PolItik zugerechnet. 

Im Gegensatz zu einer solchen" chrankenfunktion" des Rechts ist der Stellenwert 

des thomasisehen Gesetzesbegriffs vorrangig von der Herausforderung durch den Zer­

fall antik-aristotelischer Polissitthchkeit her zu deuten, deren unerläßliche ethosbildende 

Aufgabe rur dIe Grundlegung des .. politischen Staates" er fortzuführen hat. Denn noch 

tlIesseits seiner spannungsvollen Hegel'schen Konfrontation mit dem ökonomisch struk­

turierten "äußeren Not- und Verstandesstaat" wird dieses gleichsam vorneuzeitliche Re­

flexionsstadium der Republik seInem Begriffe nach in keinem Schntt seiner systemati­

schen Deduktion vom Verständnis einer souveränen Zentralgewalt - sei es von der des 

Herrschers oder auch von Jener des Volkes - hergeleitet, sondern unmittelbar von der 

praktizierten Sittlichkeit der Bürger selbst getragen. In VIel pointierterer Weise, als dies 

der neuzeitliche souveräne Staat im Rahmen fundamentaler, aber auch überlagernder 

Friedens- und Schutzaufgaben und der diesen zugeordneten zwangsbewährten und büro­

kratisch organiSIerten Effizienzvermehrung zu thematisieren vermag, wird jegliche "po­

IItische" Herrschaft aus thomasisch-aristotelischer Sicht hinsichtlich der Gewährlei­

stung ihrer zentralen Funktionen und ihrer Zweckerfüllung in unabdingbarer Weise als 

abhängig vom bürgerlichen Ethos begriffen. Die für die Republik kennzeichnende Bin­

dung der Politik an das Gesetz hat in diesem SInne nicht vorrangig die Aufgabe, dIe 

rechtliche Gleichheit aller sicherzustellen, noch dient sIe der bloßen Machtbeschrän­

kung, sondern hebt Insbesondere die spezifisch sittlich-praktische Rechtfertigung der ci­

vitas - als communio politica - jenseits der bloßen Abdeckung triebhaft-ökonomischer 

Bedürfnisse der Selbsterhaltung und der wirtschaftlichen Kooperation hervor056. Da ja 

nun aber auch aus der Sicht des Thomas mcht mehr unmittelbar die konkrete bewährte 

bürgerliche Praxis selbst, sondern das generell gefaßte Gesetz aufgrund seiner Eignung 

zur allgemeinen Handlungsanleitung menschlich-sittlichem Tun sein "äußeres Prinzip" 

mitteilt, wird in der Bindung daran auch das Kriterium gewonnen, ob die fürstliche Re-

2055 S. In Pol. J I, n 107, vgl. Gz/by, a . a. 0, 234 f 

2056 Vgl. I-lI 94,2 ad 2; ad 3, In Pol I I, n. 31 Siehe jedoch auch die gegenüber den Zielen der ari­
stotelischen polis zun~hmende Gewichtung der Vorsorge rur die ,,' otwendigkeiten des Lebens", 
wie Insbesondere die "Lebensbedürfnisse" von "Emahrung", "Erzeugung der Nachkommen­
schaft", die ebenso "Ie die "Notwendigkeit gemeinschaftlichen Kampfes und wechselseiuger Hil­
fe gegen die Feinde" durch die Ausweitung der "civllas" zum .. regnum" bzw. zur ,.provincia" ei­
ne Steigerung Ihrer Effizienz erfahren und dadurch auch die .. perfectio" der polItischen Gemein­
schaft vorantreiben, In De reg. pnnc 12, n. 749. Vgl. auch In Pol. 11, n. 107, vgl. Gebauer, a. a. 
0.,14 ff 
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gierung als solcherart allererst "politische Herrschaft" ihre Funktion erfiillt oder aber ih­

re Macht mißbraucht. 

Dies kennzeichnet ein teleologisches Politikmodell bzw. die "republikanische" Ver­

fassung aristotelisch-thomasischer Prägung als seiner begrifflichen Konstitution nach 

gleichsam ethosabhängigen im Gegensatz zum souveränen Staat der Neuzeit. Es bleibt 

indes den begrifflichen Anstrengungen der späteren Aufklärung, insbesondere Rousseau 

und Hegel, vorbehalten, die Rationalitätsanforderungen bei der Paradigmen im "substan­

tiellen" bzw. "sittlichen Staat,,2057 zu verbinden. Dabei erweisen sich "sittlicher Staat" 

wie "volonte generale"2058 durch die Herausforderung geprägt, den spannungsvollen 

Hiatus zwischen freiheitssichernder rechtsstaatlicher "Formalität" des Rechts und seiner 

legitimierenden Verfahren einerseits und der Voraussetzung rechtsethischer Konsensbe­

dingungen andererseits zu überbrücken2059. 

Mit dem zum neuzeitlichen Souveränitätsmodell kontrastierenden Konzept eines un­

mittelbar "ethischen" bzw. "politischen" Staates ist jedoch keine gleichsam "moralisie­

rende" Staatsfunktion im Sinne gar der heteronomen Forcierung einer materialen sittli­

chen Pflichtenordnung angesprochen, wenngleich die ethosbildende Funktion des Ge­

setzes bei Thomas - in der diesbezüglichen Abkehr vom aristotelischen Modell - ver­

mehrt "erzieherische" Akzente aufnimmt. Vielmehr ist die vorrangige Fragerichtung 

bzw. Herausforderung der darin thematisierten funktionalen Zuordnung von Ethos und 

Politik eine grundlegend andere. Müßte doch gerade fiir die Absicht einer linear "mora­

lisierenden" Aufgabe politischer Herrschaft deren begriffliche Konstitution dennoch 

immer schon vorausgesetzt werden, welche es nun jedoch durch den unmittelbaren sy­

stematischen Hervorgang aus dem in der politischen Gemeinschaft praktizierten Ethos 

ja allererst teleologisch zu begründen gilt. Freilich verengt sich diese von Aristoteles 

herrührende grundlegende Vermitteltheit der Politik durch die sittliche Praxis der Bür­

ger bzw. der "Untergebenen" selbst bei Thomas zu der dieser gegenüber ausdifferen­

zierten spezifisch "politischen" Regierungspraxis des Fürsten, welche weiters im allge­

meinen der Funktion der Gesetzgebung zugeordnet wird. Doch hält sich das aristoteli-

2057 Vgl. Hege!, Grundlinien der Philosophie des Rechts, §§ 257 ff. 

2058 Vgl. J-J Rousseau, Du contrat socJaII, 6; 11, 3; 6, zit. n. B. Gagnebm/M Raymond (Ed.), Oeuvres 
comph:tes, Paris 1959 squ., BibI. de la Pleiade. 

2059 Zur erforderlichen Vorausgesetztheit "innere(r) Regulierungskräfte", "der moralischen Substanz 
der einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft" als "Bedingungen der Möglichkeit des 
Rechtsstaats", die dieser selbst nicht mittels Rechtszwangs zu gewährleisten vermag, vgl. E.-W 
Bäckenfärde, Entstehung und Wandel des Rechtsstaatsbegriffs, in: ders, Staat, Gesellschaft, Frei­
heit, 83 ff. In diesen Bedingungen eines rechtsstaatlichen Ethos finden selbst die freiheitssichern­
den Garantien des modemen demokratischen Verfassungsstaales die Grenzen der Leislungstahig­
keil ihrer legitimitätsverbOrgenden Verfahren, aber auch - gerade in deren nicht erzwingbarem 
Voraussetzungscharakter - eine notwendige Grundlage "rechlsslaaliLche(r) Freiheit". 
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ehe Konzept politischer Herrschaftsbegründung in der allgemeinen und gleichen Un­

temorfenheit unter den regulativen Anspruch des Gesetzes und in der Verwiesenheit je­

des teleologisch wohlbegründeten sittlichen Akts auf dessen "handlungsanleitende" 

Aufgabe präsent. 

DIese in zentraler Weise - und nicht bloß im Ausnahmefall gegenüber seltenen Defi­

zienzformen menschlicher Sittlichkeit - geltendgemachte "ethosbildende" Aufgabe des 

Gesetzes meint demgemäß kein Schema deduktiver lnpflichtnahme zur Gewährleistung 

materialer ormkorrespondenz des HandeIns. Sie bleibt vielmehr, wie bereits darge­

stellt, stets in den systematischen Kontext eines auf verantwortlicher Stellungnahme be­

ruhenden teleologisch-strebensethischen Konzepts von Sittlichkeit eingebunden, wel­

ches als "Tugendethik" geradezu als charakteristische Methode ihrer Vergewisserung 

eine Steigerung der sittlichen Aneignungsleistung nach Maßgabe ihrer habituellen Be­

währung einfordert. 

Doch trägt das Gesetz in seinem generellen Regelungsanspruch sowie in seinem von 

der antiken Polissittlichkeit auch deutlich zu unterscheidenden systematischen Stellen­

wert den veränderten Anerkennungsbedingungen im christlich-spätmittelalterlichen 

"regnurn" Rechnung. Diese kommen nicht nur im strukturell zur Generalität des Hand­

lungsmaßstabes ausgeweiteten Regelungssinn konkreter Normativität zum Ausdruck, 

sondern stützen sich auch auf die darin thematisierte Radikalisierung seines Begrün­

dungsanspruchs im Zeichen einer den konkreten Ethos transzendental "überbietenden" 

und kritisch rück bindenden "normativen Tiefenstruktur", wie sie in der leges-Hierarchie 

zum Vorschein kommt. Darin unternimmt es Thomas nicht nur, die kontingente Satzung 

im Hinblick auf die in gesteigerter Weltoffenheit begriffene, gleichsam "universale" ra­

tio-Natur des Menschen zu überschreiten. Er sucht, ihr weiters - freilich in differenziert 

gestufter Vermittlung - in einem neuerlich "transzendental" gesteigerten Rückgang ge­

genüber dem Anspruch menschlich-kreatürlicher Freiheit auf dem Wege ontologisch­

theologischer Letztbegründung auch ein unbedingtes Gewicht zu verleihen. Dieser 

Aspekt der "Unbedingtheit" in der Begründung des Gesetzes, welcher auch dessen Ver­

ankerung in der menschlichen ratio bekräftigt, bleibt freilich einem ontologisch-univer­

saltcleologischen Begründungsschritt vorbehalten, in dem der Aufgabenbereich prakti­

scher Vernunft bereits überschritten ist und der aus thomasischer Sicht nur im Horizont 

theologischer Reflexion eingeholt werden kann. Entscheidend ist jedoch die gleichsam 

"transzendentale" Gestuftheit der Vermittlung zur lex aeterna, die analog zum ontologi­

schen Aufbau der Schöpfungsordnung auch der kontingenten Wirklichkeit und mensch­

lich-rationalen Fundierung praktischer ormativität und menschlich-sittlichen Selbst­

vollzugs ihren relativen kreatürlichen Eigenstand sichert und diese mit besonderem 

Nachdruck in ihr Recht einsetzt. 
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Das Gesetz ermöglicht es insbesondere, die sittliche Subjektsqualität von den ein­

schränkenden, kontingent in dauerhafter Weise repräsentierten Voraussetzungen der an­

tiken koinonia politike abzulösen und statt dessen nunmehr alle, Herrscher wie Unterta­

nen, in gleicher Weise zum sittlichen Tun "anzuleiten". Diese allgemeine Angewiesen­

heit auf die "äußere" Prinzipienfunktion der in der menschlichen ratio verankerten und 

schöpfungstheologisch letztbegründeten "lex" bildet den systematischen Angelpunkt 

politischer Gleichheit in der thomasischen civitas. Aufgabe des Gesetzes ist es nicht, 

menschliches Handeln deduktiv zu verpflichten, wohl aber kommunikativ anzuregen. 

Damit wird im Rahmen einer anhand der aristotelischen begrifflichen Gliederung in 

prohairesis und boulesis ausgebildeten teleologischen Handlungsleitung der praktische 

Diskurs über die Zwecke in maßgeblicher Weise erweitert. Im Rekurs auf das Gesetz 

wird gleichsam zur Stimulierung der individuellen sittlichen Überlegung und handeln­

den Stellungnahme ein immer schon entwickelter Reflexionsstand in der konkreten Be­

stimmung bzw. "Ordnung" praktischer Ziele bereitgehalten. 

Ähnlich dem praktischen Stellenwert der stoischen "kathekonta"2()6() vergegenwärtigt 

die Übernahme ethosbegründender Funktionen durch das Gesetz aufgrund des darin um­

faßten gleichsam "erzieherischen" Anspruchs auch ein Strukturelement zeitlich-ge­

schichtlicher Genese sittlicher Tugendhaftigkeit und menschlicher Wesensentfaltung. 

Dieses scheint weiters nunmehr auch im Horizont der praktisch-politischen civitas 

selbst auf und bleibt nicht mehr etwa bloß auf deren "ökonomisches" Vorfeld be­

schränkt, wodurch es geeignet ist, den Adressatenkreis sittlicher Bewährung und rechtli­

cher Anerkennung in egalisierender Weise zu weiten. Gleich in der Neuzeit etwa 

Rousseau im Erfordernis der "alienation totale"20~J geht auch Thomas nicht mehr von 

der aristotelischen Vorausgesetztheit politischen Ethos aus, sondern schenkt im Rahmen 

seiner Erörterung der praktischen und politischen Funktion des Gesetzes maßgeblich 

auch den Bedingungen seiner Ausbildung sowie insbesondere dem Aspekt seiner Ent­

faltung im Rahmen der individuellen Entwicklung menschlichen Freiheitsvollzugs und 

sittlicher Reife Augenmerk. Insofern aber diese bleibende Herausforderung durch die 

vernünftige Anleitung des Gesetzes nicht nur fur aus thomasischer Sicht ethisch "Un­

reife" bzw. "Untüchtige", etwa für Angehörige sozialer "Randgruppen", und praktisch 

Unerfahrene gilt, sondern prinzipiell alle in gleicher und bleibender Weise einschließt, 

wird darin nicht zuletzt der Geschichtlichkeit und nicht aufhebbaren Defizienzjeglicher 

kontingenten Formen menschlicher Praxis und Freiheitsverwirklichung auch im politi­

schen Kontext Rechnung getragen. 

2060 V gl. 0., Teil 2, III 12 b. 

2061 Vgl Rousseou, Du contra! sociall, 6; 8. 
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So kommt zwar im traditionellen Konzept politischer Herrschaft die unabdingbare 

Verwiesenheit des "sittlichen" bzv. vernünftigen Staates auf den gelebten Ethos selller 

Bürger in exemplarischer Weise zur Sprache, Doch befindet sich der hiefur tragende 

und im Aufbau der aristotelisch-thomaslschen Republik teleologisch zu Ende gedachte 

und zu seiner kontingenten "perfectio" gelangende tugendethische Ansatz in einer nicht 

unmaßgeblichen Spannung zu dem, zunächst zwar nur auf dem Wege seiner theologI­

schen Reflexion elllgeforderten, sich zunehmend durchsetzenden Anspruch unbedingter 

menschlicher Freiheit und der daran orientIerten Gestaltung rechtlicher Anerkennungs­

verhältnisse. Im Topos der allgemeinen Verwiesenheit auf die ethosfdrdernde Funktion 

dcs Gcsetzes, welche eben nicht bloß die "Schwachen" und praktisch "Unmündigen" 

miteinbezieht, vergegenwärtigt Thomas in der Allgemeinheit dieses Anspruchs auch die 

nie kontingent einhol bare "Belehrbarkelt" aller - selbst die des tugendhaften KÖnIgs -

und trägt damit auch der Geschichtlichkeit eingelebter PraxIsformen und konkreter poli­

tischer Institutionen Rechnung. Im ~1edium der "lex" wird es unternommen, ansatzwei­

se dIe Differenz zwischen der ursprünglichen Anerkennung der gleichen Freiheit aller 

clllerscits und dem fur die Funktionen und dIe Begründung vernünftiger Herrschaft an­

dererseits als unabdingbar erachteten politischen Ethos zu überbrücken. 
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